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Mittelalter

Zweiter Zeitraum.
(Fünfter Zeitraum der gesammten Weltgeschichte.) 

Geschichte von Karl Μ. bis zu dem Ellde der Kreuzzüge 
und dem Wiederaufang der europäischen Kultur.

Vom Jahr Chr. 800 bis 1300.

Erster Abschnitt.
Allgemeiner Blick auf diesen Zeitraum.

Erstes Kapitel.
Quellen.

§. 1.
\ Charakter.

Der Charakter der Geschichte eines Zeitraums oder Volkes und 

die Beschaffenheit ihrer Quellen stehen gegen einander in einem natür
lichen und gegenseitigen Verhältniß. So wie die Quellen sind, klar 
oder trübe, reich oder dürftig, also erscheint uns auch die aus 
ihnen hervorgehende Geschichte, und es prägt hinwieder der Cha
rakter der leztern getreu und vielfältig in Sagen, Denkmalen 
und Zeugnissen sich aus. Wohl mag daher die düstere Gestalt, 
worin uns die vorliegende Periode erscheint, einen Hauptgrund in 
der Beschaffenheit der Quellen, zumal in der Dürftigkeit und dem 
traurigen Ton der Mönchschroniken haben: allein daß die Mönche 
fast ausschließend der Geschichte — wie der übrigen Disciplinen — 
Meister geworden, daß sie selbst zu so tiefer und allgemeiner Er
bärmlichkeit herabgesunken, so wie daß Klöster und Ritterburgen

v. Rottrck Gesch. 5r Bd. 1
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die vorzüglichsten Monumente jener Zeiten, überhaupt aber Ruinen 
so häufig als Gründungen aus ihr vorhanden sind, endlich, daß 
in den Ueberlieferungen so viele Wunder, Unglücksfälle und Ver
brechen, so viele Nachklänge des Aberglaubens und der Wildheit 
tönen, darin spricht eben der Charakter der Zeit, die Barbarei, 
sich laut und unzweideutig aus.

Die Wartthürme, die wie Adlernester an himmelhohen Felsen 
hängen, die dicken Schloßmauern, die finstern Burgverließe auf 
so mancher — jezt von friedlichen Dörfnern bebauter, von Wein
laub bekränzter — Höhe, die Männergestalten, so viele deren 
in roher Malerei uud Bildnerkunst an den Wänden der Ritter
säle, auf Siegeln, Grabmälern u. s. f. zu schauen, drohend durch 
Panzer und Schwert: — vergegenwärtigen sie uns nicht die 
eisernen Tage des Faustrechts, das ungesellige wilde Leben der 
Edlen, so wie der Gemeinen hilflose Bedrängniß? Daß in sol
chen Zeiten die Tröstungen der Religion um so nöthiger, die Ver
mehrung der Bethäuser und der heiligen Zufluchtstätten um so 
heilsamer gewesen, wird leicht erkannt; aber der erhebende Ein
druck, welchen die — ob auch rohe — Majestät so vieler Kirchen, 
die fromme Rührung, welche die stille Abgeschiedenheit so manches, 
an einladender Stelle gebauten, Klosters in unserem Gemüthe er
zeugen, werden bald wieder getilgt durch die Spuren des blindesten 
Aberglaubens in Gemälden, Bildern und andern sichtbaren Dar
stellungen von Wundergeschichten, Fetisch-Dienst, von unbarm
herzigem Eifer und sklavischer Andacht, durch Spuren der Mönchs
tyrannei in unterirdischen Kerkern und Marterkammern. Und was 
also schon die todten Monumente, als Mauern und Steine, Ge> 
räthschaften, Bilder, Wappen, Schwerter und Ketten, Zellen 
und Gräber verkünden, das lesen wir zu noch vollständigerer Ueber
zeugung in unzähligen Urkunden und Schriften der Zeit. Stif
tungsbriefe und Schenkungen, Vertragsurkunden oder auch Geseze, 
Verhandlungen, Urtheilssprüche über alle Verhältnisse des öffent
lichen und bürgerlichen Lebens, über Rechte und Ansprüche der 
verschiedenen Stände, der Weltlichen und Laien, der Großen und 
Gemeinen, der Freien und Leibeigenen, selbst die Privilegien 
und Be fr eiungs urkund en — da sie nur Ausnahmen vom 
gemeinen Recht enthalten — reden alle mit tausend Zungen von 
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der doppelten Sklaverei — der bürgerlichen und kirchlichen — der 
Völker, von der im Allgemeinen vorherrschenden, nur durch ver
einzelte Fürkehr gemilderten, durch vereinzelte Stralen erhellten 
Rechtlosigkeit, Geistesarmnth und Barbarei.

§. 2.

Verzeichnis der Geschichtschreiber.

Um Wiederholungen zu vermeiden, da wir sonst oft die- 
selben Geschichtschreiber bei mehreren Völkern anführen müßten, 
und weil, bei der im Allgemeinen ähnlichen Beschaffenheit der 
meisten Geschichtschreiber dieses Zeitraums, eine genaue Charak
teristik (wie wir sonst der Geschichte jedes Hauptvolkes eine Be
urtheilung seiner vorzüglichsten Historiker vorausschickten) über- 
flüssig wäre, wollen wir blos das Namensverzeichniß der 
allgemeinen sowohl als der Partikular - Geschichtschreiber, sammt 
einigen summarischen Notizen von ihren Werken, zur leichtern Ueber
sicht zusammenstellen. Es wird sich noch theils gelegentlich im 

e Laufe der Erzählung, theils unten bei der Geschichte der Wissen
schaften der schickliche Anlaß darbieten, das Verdienst wenigstens 
der Wichtigern aus jenen Historikern etwas näher zu würdigen ').

Außer einigen Schriftstellern, die wir schon unter den Quellen 
des vorigen Zeitraums, zumal unter jenen der byzantinischen 
Geschichte verzeichneten, gehören hieher folgende:

I. Allgemeine Chroniken.

Ado, Erzbischof von Vienne (875) Breviarium ch roui cor um 
ab ο. c. usque ad a. 874 (ftebt unter andern in der Bihlioih. 

Pa (rum).
Rhegino, Abt zu Prum (t 915) schrieb Ch ronicorum 

libros 2. bis zum J. 906 reichend, und von einem Andern bis 
967 fortgesezt (U. a. in Pistorii script, rcr. german.)

1) Als Hilfsmittel zum Gebrauch dieser Geschichtbücher sowohl als der 
übrigen Quellen dienen vorzüglich: I. Semlers Versuch, den Gebrauch 
der Quellen in der Geschichte d. m. Zeit zu erleichtern: und die von C. F. 
Roesler de Annalium medii aevi conditione et interpretatione heraus 
gegebenen Abhandlungen,

t *
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Luitbrand, Bischof von Cremona; dessen sex libri historia
rum de rebus suo tempore in Europa gestis (891 bis 946) im 
Inhalt vorzüglicher als im Styl sind (U. a. in Reuberi 8. r. g.)

Frodoardi Chronicon reicht bis 965 (u. a. in Pithoei S. 
coaet.)

Alpertus de diversitate temporum. (Von 1002 bis 1018. 
U. a. in Eccardi hist. ined. aev.)

Glaber R a d,u 1 p h u s historia sui temporis (Von 690 
bis 1045. u. a. bei Duch es ne).

Hermannus (beigenannt contractus), Graf von Beringen 
und Mönch in der Reichenau, schrieb ein vor den meisten andern 
sich auszeichnendes (u. a. in Canisii Antiq. lect. stehendes) Chro- 
nicon de sex mundi aetatibus, bis 1054, welchem er Beda's 
Geschichte zum Grund legte, so wie viele Spätere sich Ihn zum 
Führer wählten.

Berthold, Mönch zu St. Blasien, sezte ihn fort bis 1066, 
und schrieb weiter eine Geschichte seiner Zeit von 1053 bis 1100 
(u. a. bei Pistorius).

Der vortreffliche — doch für die Hierarchie parteiische — Lam
bert von Aschaffenburg, Mönch in Hirschfeld, schrieb ein 
Chronicon historicum apud Germanos, welches bis 1077 reicht, 
aber nur von 1050 an umständlich ist (u. a. bei Pistorius Script, 
rcr. g., bei welchem auch die Zusäze des ungenannten Mönchs 
von Erphesford bis 1352 stehen).

Die drei Bücher der von Marianus Scotus geschriebeuen 
Chronik (bis 1082) enthalten theils blose Compilationen aus frühern 
Chronisten, theils eine trockene Fortsezung derselben. (Pistor.)

Die schäzbarerc Chronik des Siegeberts, M ö n ch s in G e m b- 
lours, hebt vom I. Chr. 379 an, und reicht bis 1112, dem 
Todesjahr des Schriftstellers. Sie wurde von Anselm bis 1136 
und von Andern bis 1210 fortgesezt. (Gleichfalls bei Pistorius).

Durch Geist und Würde nicht minder als durch erlauchten 
Ursprung verdunkelt Otto, Bischof von Fr ei sing en (Sohn des 
Markgrafen Leopold von Oestreich und des Hohenstausischen Kon
rads 111. Halbbruder) die übrigen Chronisten dieses Zeitraums. 
Seine Chronik (u. a. bei Urstis) reicht bis 1152. Ottonis de 
8. Blasio app. ad Chron. Ott. Frising. ist V0N geringem Belang.
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Gottfrieds don Viterbo Chronik, Pantheon benannt, 
enthält eine Aufzahlung allgemeiner Geschichten bis ins I. 1186. 
(Pistor.)

Das Chronicon Urspcrgense, angeblich von dem Abt 
Konrad von Lichtenau, und bis 1229 reichend, ist wegen der 
Zweifel, die über seinen Ursprung obwalten, der Gegenstand vie
les gelehrten Streites gewesen.

Die Annalen des Gottfried von St. Pantaleon (bei 
Freheri Scr. g.) umfassen den Zeitraum von 1162 bis 1237.

Der Mönch Alb er i eus trium fontium (in Menkenii 
Scr. rer. g.) schrieb eine Chronik vom Anfang der Welt bis 1241 
mit Fleiß und nicht ohne Verdienst.

Jene Alberts, Abt zu Stade, reicht bis 1256; eine spätere 
Fortsezung bis 1324 (ed. Hoyer).

Das Chronicon de summis pontis, et imperat, von Mar
tin Strepus, dem Polen (Erzbischof zu Gnesen, t 1278) 
fängt von Augustus und Petrus an, und reicht bis Rudolf I. und 
Nikolaus III. (1277). (Eine spätere Fortsezung bis 1343 ist in 
Eccardi Corp. h. med. aev.)

Wilhelm von Nangis, Mönch zu Paris, schrieb eine Chro
nik vom Anfang der Welt bis ins I. 1300 (D’Achcrii spicil.), 
welche sehr lehrreich für die lezten 16 Jahre, in den frühern aber 
blose Compilation ist.

Mą ttha ei Paris (Mönchs in Albano t 1259) historia 
major enthält die Geschichten von Wilhelm dem Eroberer bis 1259. 
Baronius nennt sie ein goldenes Buch, wiewohl befleckt 
durch Feindseligkeit wider den heiligen Stuhl.

Von Siegfried von Meissen Comp. hist., a creatione 
mundi ad ann. 1307 ist Nur ein Auszug gedruckt.

Noch sind zu nennen:
Bartholomäus von L u c c a Annalen, bis 1236. (Muratori 

Scr. rer. ital.)
Landulfs de Columna kurzes Geschichtbuch, bis 1320.
Herman Gygans allgemeine Chronik oder Fl ores tempo

rum, bis 1349 reichend.
Endlich Heinrich S tero's, Mönchs zu Niederaltaich, Chro

nik von 1147 — 1300 (Canisii lect. ant.) und jene
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Alberts v. Straßburg, welche die Geschichten vou 1270 
bis 1378 enthält, also mehr der folgenden Periode angehört. 

( Urstisius.)

II. Geschichtschreiber besonderer Reiche.

A. Von dem Fränkisch en Reich, insbesondere in der Karo
lingischen Zeit, sind viele Geschichtbücher vorhanden: als:

Annales Francorum Nazariani, Tiliano- Petaviani et Ίi- 
liani, Loiselliani, Fuldcnses, Laurishamenses, Vedastini, 
Astronomi, Veteres-Marteniani, Berliniani ,Metenscs etc. 
(bei Duchesne, Martene und Dnrand, und Bouquet); ebendas, 
auch die Chroniken 8. Galli, Besuense, Moissiacensc, S. Michae
lis, Adrevaldi, Tilianum, Frodoardi, Engolismcnse, Ade
mari, Lcmovicensc u. a. (s. Meusels histor. Bibl. Vol. ATI. P. 1.) 
Vorzüglich belehrend sind Stephani Baluzii Capitularia regum 
Francorum.

Ueber die Geschichte Karls des Großen sind die vorzüglich
sten besondern Quellen:

Eginhard vita et conversio gloriosissimi imperatoris 
Caroli.

Monach. S. Galli de gestis Caroli Μ.
Ann. Poetae Saxon, de gestis Caroli Μ.
Mehrere andere bei Duchesne und Bouquet.
Ueber LudwigdenFrommenund seine Söhne belehren uns:
Thcgani vita Ludovic! pii. (Duchesne).
Ermoldi Nigelli de rebus gesi. Lud. pii.
Nithardus, Enkel Karls Μ. von Bcrtba, Abt (t 858), de 

dissensionibus filiorum Ludov. pii.
Aus den allgemeinen Chroniken, zumal jene von Rhegino.
B. Für die Geschichte Teutsch!ands *) sind die meisten der 

obengenannten allgemeinen Chronisten, zumal: Luitbrand, Her
mann contr., Marianus Scotus, Lambert v. Aschaf
fenburg, Otto von Freisingen, die Ursperg. Chronik, 
Martin Polonus, Heinrich Stero u. A. wichtig. Von de« 
besondern Geschichtbüchern merken wir die nachstehenden an:

1) Buderi bibliotheca scriptor· ren german· 1730-
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Wittichindi Corb. annales de rebus Saxonum gestis, 
um 973. (Meibom.)

Hroswithac de gestis Oddonum panagyris, bis 964. 
(Meibom.)

Dietmar! Μ erseh. Chron. L. 8.— 1015. (Leibnitz.)
A r n u 1 p h i Mediolan, rer. sui temp. L. 5 bis 1085. 

(Leibnitz).
Annalisla Saxo. 1188. (Eccard.)
Chron. Lauterbergense. — 1225. (Menken.)
Gottfridi Annales. — 1235. (Freher.)
Martini Minoritae flores temp, cum contin. Hermanni 

Januensis. — 1378. (Eccard.)
Chronicon Colmariense. — 1302. (llrstis.)
Ptolemaei Annales. — 1303. (Muratori.)
Aus der hinzugefügten Jahres bestimmung ist von selbst er

sichtlich, für welcher Zeiten oder welcher Kaiser Geschichte 
jeder der genannten Historiker vorzugsweise gehöre.

Unter den Schriftstellern über einzelne Kaiser sind noch 
insbesondere der Erwähnung werth:

Wipp on is vita Conradi salici. (Pistor.)
Carmen panegyricum in Henricum III. (Canisii lect. ant.)
Anonymi vita Henrici IV. (bei Urstis.)
Ben nonis Panegyricus rhythmicus in Henricum IV. 

(bei Menken.)
Bruno in hist, de bello saxon. (Freher.)
(grwbr. I.) Ot tonis de S. Blas io App. ad chron. Otto- 

nis Frising.
Rad evici dé reb. gest. Frider. I.
Radülphi de reb. gest. Frider. I.
Guntheri Ligurinus s. de reb. a Frider. gest, carmen. 

(Reuber.)
Alle diese Geschichten erhalten viele Beleuchtung durch die Ur

kunden der Zeit, von welchen schon eine unzählbare Menge theils 
vereinzelt, theils in großem oder kleinern Sammlungen der 
Publicität übergeben sind, viele andere noch verborgen in Archiven rc. 
liegen. Aus diesen Urkunden zumal muß die Dürftigkeit der Chro
niken ersezt, und das Dunkel in den interessantesten Partien der
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Volksgeschichten erhellt werden. Dasselbe hat bei allen abend
ländischen Reichen Statt.

C. Geschichte Frankreichs.

Wir haben schon in der vorigen Periode (B. IV. S. 9.) die 
großen Sammlungen fränkischer und französischer Chroniken an
geführt; eine detaillirte Angabe der darin enthaltenen einzelnen 
Schriften und Geschichtwerke würde zu viel Raum erfordern. Wir 
verweisen auf Le Long *) und Mensel^)

Nur einige der wichtigern wollen wir nennen, als: Odoranni 
Chronicon; Chron. Leodiense; Gaufrcdi Chron.; Hclinandi 
Chroń.; Chron. Autissiodorendse; Andegavcne; Turoncnse; 
Bertiniarium ; Chron. Guil. de Nangis cum contin. Der 
lezte hat die im Archiv des Klosters St. Denis aufbewahrten Chro
niken (großentheils von eigends hiezu bestellten königlichen Historio
graphen verfaßt) um 1274. in ein Ganzes gebracht, das nachher 
von Andern fortgcsezt ward.

Für einzelne Regierungen oder Epochen sind besonderer 
Erwähnung werth: Vi(a Ludovici VI. aut Sugcrio Abb. — 
Sugerii Ab. lib. de roh. sua adminisfratione gestis.

Petri Monachi Historia Alhigensium et sacri belli in 
eos suscepti.

Gesta Philippi Augusti a Rigordo descripta. Hist.de 
vita et gestis Philippi Aug. Aucl. Guilielrno Aremorico.

L’Histoire et la Chronique de St. Louis p. dc J o i n v i 11 e. 
Gesta Lud ον. IX. per Gu il. dc Na n g i a co.

Für die Normandie insbesondere hat Andr. Duchesne eine 
L-ammlung der Quellen gemacht: Historiae Normannorum 
scriptores antiqui.

Codex legum Normannicaruin (aus der Mitte des I3ten 
Jahrh, in Ludovici reliq. Manuscr^

1). Geschichte Italiens.

Die außerordentlich zahlreichen Quellen der Geschichten des viel
getheilten Italiens im Einzelnen anfzuführen, würde sür unsern

1) Bibliothèque historique de la France.
s) Bibi. hist, von Vol· VI. P. II. bis Vol. X P. I. Insbesondere für 

die Geschichte der Capetinger. Vol. VII. P. U.



E'r'stes Kapitel. Quellen. 9

Zweck zu weitläufig seyn. Wir begnügen uns, die großen Samm
lungen derselben anzugeben. Des vortrefflichen L. A. Murator 
Corpus Mediolanense s. rerum Italicarum scriptores ab ann. 
Chr. 500 — 1500. Mediol. 1725 — 1731. XXVIII. Fol. ist 
eine ganze Bibliothek von Geschichtschreibern, wozu noch durch die 
BemühungI.M.Tartini's inFlorenz undJ.R. Mitarelli's 
in Venedig sehr wichtige Ergänzungen (besonders aus dem Flo
rentinischen Bücherschaz) gekommen. Derselbe unermüdete Mura- 
tori hat von 1738 — 1742 in sechs Folianten Antiquis. Ital. 
medii aevi s. diss. de moribus, ritibus etc. etc. durch eine 
überreiche Sammlung von Urkunden u. a. Nachrichten das italische 
Mittelalter beleuchtet; auch weitere Beiträge dazu in seinen An- 
tichità Estensi ct italiani Moden. 1714. 1740. 2. vol. gesam
melt. Seine Annali d'Italia XII. 4. aber gehören mehr zu den 
Hilssmittcln als zu den Quellen.

Eine andere, unschäzbare Sammlung ist: Thes. antiquit. et 
bisior. Italiæ, Neapolis, Siciliae, Sardin. Cors. Mel. et alia
rum terr. adjac. Cura J. G. Gracvii et P. Burman ni. 
Leyd. Bat. 1704 — 1725. X. Vol.

Noch find die Urkundensammlungen von Ughelli und Lünig 
zu bemerken.

Für die Geschichte Neapels und Siciliens haben wir die 
Raccoltà di tutti scrittori dell' istoria generale del Regno 
di Napoli, Nap. 1769. Vol. 23. 4. Raccoltà di varie cro- 
niche etc. appart. alia storia del regno di Napoli. 1780. V. 4. 
Garns i i Biblioth. bist, regni Siciliae. Panormi 1720. IL Fol.

Von einzelnen Geschichtbüchern führen wir blos einige nament
lich auf, als:

Die venetianische Chronik des Dogen Andreas Dandolo 
(t 1353.)

Die Islorie florentine di Nicol. Macchiavelli, ein 
klassisches Werk.

Annali della republ. di Genova, p. A. Giusti n iano. 
Gen. 1597.

Memorie spettanti alia storia di Milano, raccolte dal 
Conte G. G iuli ni Mil. 1764. vol. 9.
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E. Geschichte Englands.

Schon im vorigen Bande S. 9. haben wir des Chron. 
Saxon, so wie jener von Ethelwerd und Wilh. Malmesbury ge
dacht. Viele andere, als: Simeon Dunelmensis j* 1130. 
Henr. Huntindoniensis — 1153. Rogerus de Hoveden — 
1204. Matth. Paris. *j* 1259. Nicolaus Trivethus, Wilhel- 
mus de Knygthon U. s. f. sind in den Sammlungen von Sa
ville, Camden, Twisden und Selben, Fell, Gale 
und Sparke enthalten. Ausführliche Verzeichnisse davon lesen 
wir bei W. Nicholson : The english-scotish and irish 
historical libra ries. Aeußerft kostbar ist die von Th. Rymer 
(und zum Theil von Sanderson) herausgegebene (mit dem I. 
1101 beginnende) Sammlung : Foedera, conventiones et eujuse. 
gen. acta publica inter Reges Angliæ et alios quosvis im
peratores etc.

Für die schottische Geschichte verdienen insbesondere loh. 
de Ford un — 1057 und fortges. bis 1437, und Andrews of 
Wyntowe — 1424 genannt zu werden.

F. Geschichte Spaniens und Portugals *).

Die beiden Hauptschriftsteller dieser Geschichten, welche — zu
mal für die alten Zeiten, aus denen die unmittelbaren Quellen 
selten sind — als mittelbare Quellen gelten, nämlich Ma
riana und Ferreras, sind schon im vierten Bande S. 108. 
genannt. Denselben mögen wir noch Ambrosio Morales cro- 
nica general de Espanna (welche bis 1037 geht) beisezen. Die 
von Andr. und Franz Schott und Ioh. Pistorius heraus
gegebene Hispania illustrata enthält verschiedene ältere und 
neuere Chroniken.

Ueber die Geschichte der einzelnen Reiche verweisen wir, um 
nicht zu weitläufig zu werden, unsere Leser an Meusels histor. 
Bibliothek. Nur von Portugal mag die Chronik des Fern. 
Lopez (aus der ersten Hälfte des löten Jahrh.), fortges. von Azu
rada, dann die Sammlung von Chroniken und Urkunden: Colle-

1) S. Meusels B. II. Vol. V. P. II. und Vol. VI. P. I.
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câo de livros ineditos de historia portugueza por José Cor
rea da Serra eile eigene Erwähnung finden.

Die arabishen Reiche in Spanien lernen wir aus den all
gemeinen Geschchtschreibern beider Religionsparteien kennen.

G. Nordische Geschichte.

Ueber die älteten (also der vorliegenden Periode vorangehen
den) Zeiten enthaltn die Isländischen Sagen eine große Menge 
von — freilich metr poetischen und mythologischen als rein histori
schen — Stimmen der Vorwelt. Immer eine ehrwürdige und be
lehrende Quelle für den Alterthumsforscher des Nordens. Land- 
nama, s. liber originum Islandiæ (Hafn. 1774.) Edda Islan- 
dorum 121) islandice conscripta p. Snorronem Sturl. island. 
Danice ci htine prodiit studio P. J. Resenii. Hafn. 1665. 
Ob jedoch Snorro Sturlason ihr wahrer Urheber sey, ist 
zweifelhaft ). Eine andere und ältere Edda — Edda rhyth- 
mica, s. antiquior, vulgo Sa em und i na dicta ( Pars I. 
Hafn. 1787; der zweite Theil ist enthalten in den „Liedern der 
alten oderSämundinischen Edda", herausgegeben durch F. H. van 
der Hagen, Berlin 1812) — ist eine Sammlung historischer 
und mythischer Gedichte von ungenannten Sängern.

Ueber die eigentlich historische Zeit sind viele Quellen gesam
melt in Jac. Langcbeki i Script, rer. danie, med. aevi Hafn. 
1772 — 1792, und Bibliotheca historica Suco - Gothica af C. 
W. Warmholz, Stockh. 1782— 1801, UNd Ups. 1803 sqq. 
Von einzelnen nennen wir insbesondere Saxonis Gramma
tici histor. danicæ; Su eto n is Agonis compendiosa re
gum Daniæ historia (beide ans dem zwölften Jahrh.); dann 
aus derselben Zeit Historia de regibus vetustis Norvagicis, a 
Theodorico Monach o. Heimskringla, s. historiae re
gum septentrional, a Snorro ne Sturlonide (dem be-

1) S. die Edda von Fr. Rühs, Berl 1812, nach Nyerup's Ueber- 
sezung, mit einer sehr lehrreichen Einleitung über die nordische Mvthologie, 
auch einem Anhänge über die Isländische Geschichtschreibung. Schlözer'S 
Isländische Literatur und Geschichte; Göttingen 1773. Nordische Blumen, 
von Dav. Gräter. Torfeson'S und Suhm's Werke. (Vergl. im III. 
Band dieser Geschichte die Note auf S. 126.)
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rühmtesten unter den nordischen Geschichtschreibern, 1 1246). Seine 
Geschichte geht bis 1177. Die neuesten Herausgiber haben Fort- 
sezungen von andern hinzugefügt. Die Schwedishe Geschichte ist 
an alten Quellen die ärmste; selbst die wichtigste, Histor. Succo
rum Gothoru rnquc per E ri eu m O lai ist est aus dem 15ten 
Jahrhundert. ♦

Ueber die Thaten der Normänner im Zustand sind viele 
Quellen in Andr. Duchesne Historiae Nornannorum scrip
tores antiqui, res ab illis per Galliam, Argliam, Apuliam 
etc. et Orientem gestas explicantes ab a t n. 838 — 1220.

Für die russische Geschichte haben wir vom Erde des Ilten 
Jahrhunderts an eine ununterbrochene Reihe von Chronisten bis 
in's 17te Jahrhundert. An ihrer Spize steht der ehrwürdige 
Nestor, Mönch in dem Kiow'schcn Kloster Pecze a (geboren 
1056), dessen Annalen der treffliche August Ludwig Schlözer 
aus der slavonische» Ursprache übersezt und kritisch beleuchtet hat 
(Göttingen, 1802 —1805). Nestor ist zuerst vom Abt Sylvester, 
alsdann von mehreren Ungenannten bis 1203 fortgesest worden.

H. Die Geschichte der Slaven und Wenden, von welcher 
auch die meisten teutschen Chronisten Nachricht geben — erzählt 
eigends das Chronicon Slavorum Hel mol di, cum conti». 
Arnold i Lubec. bis 1209. Auch verdienen Anon. Annales 
Slavici ut Lindenbrogs S. Erwähnung.

Für die böhmischen und mährischen Geschichten insbe
sondere sind die Quellen gesammelt in Μ. Freheri scr. rer. 
Bobern, und F. Μ. Pelzei et J. Dohrowsky Script. 
Bohem.; auch in Dob ners Mohurn. bisior. Bohemiae nus
quam antehàc. cd. Pragae 17 64 — 1786. Die älteste böhmische 
Chronik ist die von Cosm as, Domherrn in Prag, 11125, welche 
Andere fortsezten. Der übrigen namentlich zu gedenken, würde 
für unsern Zweck zu weitläufig seyn.

Die polnischen Geschichtquellen sind in verschiedenen Samm
lungen vorhanden, als: Pistorii Polon, histor. corpus. 
Dogiel cod. dipl. regn. Polon, et magniduc. Lithuan. 
Mizler a Golos Collect. omn. historiarum Poloniae et 
Lithuaniae, u. m. a. Der älteste polnische Geschichtschreiber ist 
Vincent Kadlubek, B. v. Krakau, t 1226.
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Aus den spätern verdienen zumal Joh. Duglossi de Nied- 
zielsko (Canonicus zu Krakau, t 1480) hist, polon, und Mart. 
Croni eri (konigl. Sekr. i 1589 ) de ori", et rebus gestis 
Polon orum besondere Erwähnung. Die noch spätern müssen 
eher zu den Hilfsmitteln als zu den Quellen gerechnet werden.

J. Ungarische Geschichte.

(Bongarsii) Kerum Hungaricarum scriptores varii. Fran
cos. 1600. C. Schwand ncri Script, rcr. Hungar. veteres 
ac genuini. Vindob. 1746 — 48. Script, rcr. Hungar. mi
nores. cd. Μ. G. Kovavich, Budae 1798. Engel Monu
menta Ungrica, Viennae 1809. — Als ältestes Gcschichtbuch 
(im 12ten Jahrh, geschrieben) gilt das Fragment des nur mit dem 
Anfangsbuchstaben P. bezeichneten Notars eines K. Bela (bei 
Schwandner L), dessen Autorität Daniel Corni des (vindiciae 
anoii. Bclae reg. notarii ) kräftig Vertheidigt hat. Simon 
Keza (aus der zweiten Hälfte des 13ten Jahrh.) Cbronicon 
Hungar., mit seinen Fortsezern, u. A.

K. Für die byzantinische Geschichte des vorliegenden Zeit
raums sind außer denjenigen, welche wir schon in der vorigen 
Periode (Bd. IV. S. 4. ff.) aufführten, noch folgende zu nennen:

Als Fortsezer des Theophanes (B. IV. S. 6.) erscheint 
Leo Grammatikus, von welchem wir eine Geschichte der 
Kaiser von 813 bis 949 besizen.

Auch die vier Bücher de rebus Constantinopol. des Jos. 
Gennesius fangen von 813 an, und reichen bis 867.

Leo Diaconus schrieb die Geschichte seiner Zeit von 959 bis 
975. Michael Psellus der Jüngere aber eine Chronographie 
von Basilius bis auf Constantin Dukas.

Constantin Porphyrogen. t 959. Die Arbeiten dieses 
gelehrten und fleißigen Fürsten sind alle interessant; insbesondere 
seine Schrift von den Provinzen und jene von der Verwaltung des 
Reichs. Die Geschichte seines Großvaters, Basilius, aber ist 
mehr Lobrede als nüchterne Erzählung.

Joh. Scylitza, aus Kleinasien, schrieb eine von 811 bis 
1057 und in einer spätern Umarbeitung bis 1081 reichende Ge
schichte , welche von Georg ins Cedrenuö fast ganz in seine 
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eigene ausgenommen worden. Scylitza bekleidete mehrere hohe 
Staatsämter, und war ein Mann von Kenntniß.

Niccphori Brycu ii ( Schwiegersohns des Aler. Eomnen.) 
comment, dc rebus Byzant. von Isaak Evmn. bis 1081.

Annae Comn. Alcxiados LL XIX. rer. ab Alexio patre 
gestarum. Ueberaus interessant, die fürstliche Schreiberin voll 
Geist, aber auch voll Leidenschaft.

Joann. Cinnami histor. LI. VI. de rcb. gest, a Job. et 
Manuele Comn. Freilich so viel Panegyrik als Geschichte, doch 
immer lehrreich.

Auch Nicetas Acomiuatus, dessen Geschichten von 1118 
bis 1206 reichen, ist ein sehr achtungswerther Historiker. Er, 
mit dem srühern Eedrenus, dann nach ihm Nie ephorus 
Gregoras und endlich Laonicus Chalcocondyles machen 
zusammen eine vollständige byzantinische Geschichte von Constan
tin Μ. bis zum Untergang des Reiches aus.

Die Geschichte des lateinischen Kaiserthums in Constan- 
tinopel beschreiben Geoffroy de Ville- Hardouin, P. Phil. 
Mouskes u. A.

Jene des Kaiserthums von Nie à a bis zur Wiederherstellung 
des griechischen Reiches Georg Akropolites (t 1282).

Bis in den folgenden Zeitraum (von 1204 bis 1359) reicht 
die ‘Ρωμαϊκή ιστορία des Nicephorus Gregoras. Sie ist 
in 38 Bücher getheilt, lehrreich durch viele Umständlichkeiten, doch 
geschmacklos und von beschränkter Urtheilskraft zeugend.

L. Für die Arabisch en, überhaupt Orientalischen Ge
schichten sind die Quellen schon B. IV. S. 179. ff. verzeichnet. 
Zum Theil muß auch die Mongolische Geschichte aus denselben 
geschöpft werden. Denn eigenthümliche Quellen für die lezterc 
gibt es außer den spätern und unkritischen Ausschreibungen — 
Chondschin Takä genannt — keine. Was uns die arabischen und 
byzantinischen Schriftsteller nicht von den Mongolen erzählen, mag 
aus den Chroniken der Abendländer, zumal aber aus den Nach
richten einzelner Reisender (s. unt. Gesch. der Geogr.) ergänzt, 
oder aus der viel spätern Geschichte desAbul-Gasi Bagadur 
Chan (angebl. Nachkommen des Dschengis, und Turkomannischen 
Fürsten, t 1653) geschöpft werden. Die Geschichte ist aus einer 
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ältern, des Kodschah Raschid (im 14ten Jahrh.), zusammen
getragen, und die Grundlage der Histoire genealogique des 
Tartaros etc.

Μ. Die Geschichte der Kreuzzüge endlich ist theils aus den 
byzantinischen und orientalischen Schriftstellern, auch aus 
einigen allgemeinen Chroniken der Abendländer, theils aber aus 
eigenen Quellen zu schöpfen. Von den letzten sind mehrere ge
sammelt in .lac. Bongarsii gest. Bei per Francos, s. orien
talium et regni Francorum Hierosolym. historia. Von ein
zelnen nennen wir: Roberti Mon. (gegenwärtig auf dem Concil 
von Clermont) hist. Hierosol. LL IX. Albertus Aquensis, 
de passagio Godofredi de Bull, et aliorum principum LI. XII. 
Fulcherius gesta peregrinandum Francorum (bis 1124). 
Wilhelm! Tyrii (Erzb. von Tyrus) histor. rerum in par
tibus transmarinis gest. LI. XX1IL (bis 1184). Jacobi de 
Vitriaco (t 1240) hist, hierosolymitana. Marini San uti 
Tur sei li secreta fidelium crucis. Histoire et chronique de 
St. Louis par Messire Jean de Joinville.

Zweites Kapitel.

Chronologie.

Noch immer wird durch dieselben Ursachen, wie früher, ennge 
Schwierigkeit und Verwirrung in der Zeitrechnung erhalten. 
Verschiedenheit des Jahresanfangs bei verschiedenen Völkern, Va
rianten des Kirchenkalenders, am meisten aber die Mannigfaltig
keit der Acren sind diese Ursachen, welche durch die Nachlässig
keit der meisten Schriftsteller in ihren chronologischen Angaben 
noch bedeutend vermehrt werden. Doch sind, gegen die altern 
Zeiten gehalten, diese Schwierigkeiten alle gering. Die Aera von 
Christi Geburt bei den christlichen Abendländern, die 
constantinopolitanische von der Schöpfung bei den By
zantinern, und die Hedschra bei den Mohammedanern 
sind zwar am allgemeinsten gebraucht; doch haben noch die Ju
den, die orientalischen Christen, die Mittelasiaten 
u. a. meist ihre eigenen, theils schon früher bestandenen, theils
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erst jezt aufkommenden Zeitrechnungen. Merkwürdig ist die von 
dem Seldschukischen Sultan Dschelaleddin 1079 eingeführte, 
nach ihm benannte, Iahresform. Das äußerst genau bis auf 
Sekunden und Tertien berechnete Sonnenjahr fängt nach derselben 
mit der Frühlings-Nachtgleiche an, und ist in 12 Monate von 
30 Tagen, mit 5 hinzugesezten Tagen getheilt. Dabei sind auch 
richtig berechnete Schaltjahre.

Den Synchronismus für den vorliegenden Zeitraum lehrt die 
nebenstehende Tabelle. In dieselben haben wir wenige 
Begebenheiten, dagegen aber fast alle Könige aufgenommen; 
und zwar aus dem Grunde, weil die allermeisten Begebenheiten 
durch natürliche Ideenverbindung an die 9iamcn der Könige, unter 
deren Regierung sie geschahen, sich anreihen; nnd dann weil wir 
hiedurch die Freiheit erhalte», diejenigen Könige, welche nach 
Schlözer's Ausdruck nur als chronologische Krücken zu 
bemerken sind, in der Hauptgeschichte zu übergehen.

Drittes Kapitel.
Schauplaz der Begebenheiten.

In zwei getheilten, selbst bedeutend divergirenden Armen 
fließt jetzt der Hauptstrom der Weltgeschichte. Der eine umfaßt 
das System der christlichen Reiche — das Abendland — der 
andere die mohammedanischen Staaten — das Morgenland. 
Mit beiden vereinigen sich, von verschiedenen Seiten herrinnend, 
noch mehrere Bäche, andere zumal in Norden, behalten ihren 
gesonderten Lauf. Leztere strömen meistens durch düsteres und 
unbekanntes Land.

Das Kaiserthum und Pabstthum (d. h. die vorherrschende 
weltliche Macht und das oberste Priesterthum), getrennt im euro
päischen oder christlichen, vereinigt im asiatischen oder moham
medanischen Staatensystem, sind hier und dort die Hauptgestalt, 
und in Beziehung, auf welche die meisten andern zu betrachten 
sind. Rom und Bagdad sind die wahren Mittelpunkte der 
beiderseitigen Geschichte. Hier und dort ist nur am Anfang 
des Zeitraums das Kaiserthum gewaltig oder im Besiz einer den
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Nro. I

(Beilage zur Seite 16.)

Synchronistische Tabelle für de» zweiten Zeitraum der mittlern Geschichte
Frankreich. Spanien. England. Schottland. Nordische Reiche. Oeftliche Reiche. Byzantinisches Reich. Der Orient. Kulturgeschichte.

Päbste. Könige und Fürsten.

(795. Leo M )

Navarra. Arragonicn. Leon und Castilien. Dänemark und 
Norwegen.

Schweden. Rußland. Böhmen. Polen. Ungarn.

XI
te

s I
 a 

h r 
h U

 11 
d e 

r t
._

__
__

__
_

 
Xt

es
 I 

a h
 r 

h U
 N 

d e 
r t.

 
__

 ____
__

_
IX

 te
s J

ah
rh

un
de

rt.

800. Karl Μ. Kaiser.
(738. Misons I.

791. Alfons II. der Keusche.)

(780. 2var Vivathmi.)

800. Gottfried.

814.

840.
843.

Karl Μ. t„

827. Gregor IV,

Enneco I.
Garsias Arista

829. Ximenes.
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Ansprüchen angemessenen Macht. Bald zerfällt das Weltreich in 
mehrere selbstständige Theile, welche nur noch durch die gemein
same Verehrung desselben Oberpriesters Zusammenhängen. Doch 
ist im Orient die Zersplitterung vollständiger, und, bei der Ver
einigung der Imams - und Sultane gemalt in der Einen Person 
des Cbalifen, mit der Herabwürdigung der zweiten auch die 
Schwächung der ersten verbunden: während im Abendland die 
kaiserliche Macht, ob auch verriugert, doch immer noch über 
Teutschland und Italien thronend und der gesammten Christenheit 
imponirend bleibt, neben derselben aber die gesonderte Majestät 
des Pabstes höher und höher bis zum Gipfel der Vollgewalt 
steigt. Doch wird hier wie dort auch durch geistlichen Abfall 
die Trennung vermehrt, und hier durch das Schisma der grie
chischen Kirche, dort durch jenes der Fatim irischen Chalifen 
das Oberhaupt der Rechtgläubigen gekränkt.

Mehr und mehr dringt das Christenthum in den europäi
schen Norden, und bringt viele slavische und skandinavische 
Länder, selbst das ferne Island in Verbindung mit dem übrigen 
Europa, zumal mit dem Kaiserreich. Auch die Ungarn und 
andere Donauische Nationen wurden durch dieselbe mächtig wir
kende Ursache in einige Gemeinschaft der Sitten und Verhängnisse 
mit den Nationen dieses Welttheils gebracht. Aehnliche Eroberun
gen macht der Islam in Asien, wo zumal durch die Bekehrung 
der Türken ein großer Theil des Steppenlandes mit Mittel
asien in innige Verbindung kömmt.

Also ganz Europa einerseits (mit Ausnahme des, allmälig 
schwindenden, Maurischen Gebietes in Spanien, und einiger 
Finnischer Stämme in Norden, nach seiner politischen Einthei- 
lung in Teutsch land (mit mehreren für sich selbst wichtigen 
Untcrabtheilungen und Nebcnländern), Italien, Frankreich, 
Spanien, England, die Skandinavischen Reiche, Po
len, Rußland, Ungarn u. a. Donauische Staaten, und das 
Byzantinische Kaiserthum: andererseits aber Mittel- und 
Vorderasien, als das Reich des Chalifen, dazu Aegypten 
und ganz Nordafrika mit der Hälfte von Spanien — diese 
mohammedanischen Länder alle mit sehr wandelbaren Ein- 
Iheilungen nach dem bunten Wechsel der Herrschaft — sind die 

v. Stottert Gesch. 5r Bd. A
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Hauptpartien des welthistorischen Schauplazes. Vielfältig, zumal 
gegen das Ende des Zeitraums, wird die Aufmerksamkeit auf 
die Steppenländer des hohen Asiens, von wannen die Tür
kischen Horden und die Mongolen kommen, gelenkt; und 
Sina tritt, als Eroberung der leztern, aus seiner Jsolirung in 
die allgemeine Geschichte ein.

Viertes Kapitel-

Allgemeinste Gestalt der Welt.

1. Charakter des Zeitraums.

§. L 
Lichtseite.

Wir haben schon früher (Bd. IV. S. 12. ff. und gleich oben 
S. 1. 2.) unsere Ansicht vom Charakter des Mittelalters über
haupt, und insbesondere der vorliegenden Periode ausgesprochen; 
hier liegt uns ob, dieselbe zu rechtfertigen durch nähere Beleuch
tung derjenigen Verhältnisse, welche dabei vorzugsweise in's Auge 
gefaßt wurden, und auch, bei ihrem tiefgehenden Eingreifen in 
alle andere Sphären des Völker- und des persönlichen Lebens, 
solche vorzügliche Betrachtung forderten. Lehenwesen und 
Hierarchie sind diese beiden Hauptverhältnisse, um welche, als 
um den gemeinschaftlichen Schwerpunkt, alle andern sich drehen, 
und welche, als die herrschenden Mächte des Zeitalters, dessen 
allgemeinen Geist in bürgerlicher, religiöser, wissenschaftlicher und 
sittlicher Beziehung gebieterisch bestimmen.

Vom Lehenwesen und von der Hierarchie ausführlich zu spre
chen, ist zwar erst unten (im dritten Abschnitt unter den Rubriken 
der bürgerlichen Verfassung und der Religion) die geeignete Stelle. 
Hier nur eine kurze Würdigung der Gründe, womit man beide 
oder das Mittelalter überhaupt nach dem allerneuest aufgekomme
nen Ton und am scheinbarsten vertheidigt.

Es sey ungerecht und thöricht, meinen die Lobredner jener 
Verhältnisse, wenn man Einsezungen, Gewohnheiten oder Sitten
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früherer Zeiten aus dem Standpunkt und nach den Begriffen 
einer spätern beurtheile; wir müssen uns, um die einzelnen Ver
hältnisse des Mittll.ilters zu würdigen, im Geiste ganz in jene 
$eit versezen, und dann weiden wir die meisten als sehr wohl 
passend, zweckmäßig und heilsam erkennen. Das Lehenwesen zu
mal habe durch seine Verkettung persönlicher Verxflichlunge i den 
Abgang wohlgeregeltcr bürgerlicher Verfassungen ersezt. Tapferkeit 
Treue, Selbstgefühl und manche andere politische und humaneTugend 
erzeugt, und den Dämon willkürlicher All-inherrschaft auf's Glück
lichste gebändigt. Die Hierarchie aber habe in einer, den wilden 
Leidenschaften und der Gewalt des Schwertes preis gegebenen 
Zeit die Geseze des Rechtes und der V cbe mit Nachdruck gehand
habt, und alleu durch den Mißbrauch weltlicher Macht Gedruckten 
oder Bedrauten eine heilige Z.fluchtestätte dargboirn. Und so 
h.be auch in allen andern Sphären, in Wissenschaft und Kunst, 
in bü g-reicher uns häuslicher Sitte, überhaupt in jedem Ver
hältniß des V bens, all.s Einzelne, was uns reh, mangelba t, 
b rrbarisch däucht, wunderbar znsamm »gepaßt. Eines dem Andern 
als Heilm tret, Vtnbrung oder V-a schönerung gedient'), j.der 
Härte sey eine Kiafl, jecer Le.deuschaft .ine Tugend, jeder äußern 
Beschränkung ein innerer Charaktervoizug, jedem Irrthum e n gutes 
Gefühl ausgl'ichend zur Seite gestanden, und in dem Dunkel der 
Zeit hatten um so strahlender die einzelnen Leuchten geglanzt; oder 
um mit d.n Worten Schlegels zu sprechen: „Sey das Mittel
alter mit der Nacht zu vergleichen, so sey es doch eine sternen
helle Nacht gewesen; dagegen wir uns jezt in einem verworrenen 
und trüben Mittelzustand einer Dämmerung befänden."

»

1) Selbst die gerichtlichen Zweikämpfe hat Schlegel verthei
digt. Denn „es sey heilsamer, sein Leden daran zu wagen, als seine Ge
sinnung durch die Gewohnheit der Rechtskniffe und Praktiken zu gefähr
den" (!). Und so auch die Jagd-Tyrannei: ,,das angebaute Land, 
eine blose Sache des Bedürfnisses, konnte das Gemüth deS Ritters wenig 
ergözen ; sie bedurften zur Erholung den Wald mit seinen wilden Bewohnern. 
Billig verlangten sie also, daß der Knecht, der ohne böhern Gedanken an 
der ihn nährenden Scholle haftete, ihnen diese Schönheit der Natur nicht 
verderben sollte" (Γ!),

2 *
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2.
Schattenseite.

Man könnte dieses Alles zugeben, und gleichwohl vom Mittel- 
alter überhaupt die ungünstige Ansicht beibehalten. Denn der 
Werth einer Einsezung oder Sitte, welcher in bloser Zusammen
stimmung mit dem allgemeinen Ton einer Zeit besteht, ist doch 
nur ein relativer, kein absoluter Werth, und es kann solche 
bedingte Billigung des einzelnen Zuges um so weniger die Lob
preisung der ganzen Gestalt rechtfertigen, da vielmehr auf dieses 
Ganze ein nachtheiliges Licht gerade aus der Betrachtung fallt, 
daß nur solche Theile zu demselben passen.

Allerdings paßt eine griechische Säule zu einem gothischen Tburme 
nicht; aber wenn hier der schwerfällige oder plump verzierte Pfeiler 
besser taugt, ist er auch an und für sich schöner? und geht nicht 
eben daraus, daß er hier nothwendig ist, der allgemeine Charak
ter des Gebäudes hervor? Es mußte wohl eine böse Zeit seyn, 
worin selbst der Aberglaube zur Wohlthat ward, Pfaffen- 
Macht eine erwünschte Zuflucht blieb, Or dali en die Nothhilfe 
gegen Stupidität oder Willkür der Richter waren, Unwissenheit 
die Despotie minder eingreifend machte, Rohheit die Schuzwehr 
gegen Immoralität in der Politik und im Privatleben war, und 
Stumpfheit die Noth und Bedrängniß minder empfinden ließ! — 
Das Hauptübel war, daß allenthalben das Volk die Freiheit 
verloren hatte, ja, daß ein wahrer Rechtszuftand durchaus 
feblte. Viele andere Uebel erscheinen uns darum beziehungsweise als 
Güter, weil sie jenes Hauptübel verschleierten oder milder
ten. Aber dieser Schein verschwindet, wenn man sie an und für 
sich in's Auge faßt. In dem rechtlosen Verhältniß der durch Kriegs
gewalt unterworfenen oder durch Kriegsgewalt herrschenden Völker 
und Heerhäupter mochte die Kette der Lehensherrlichkeit und Vasal
lenschaft, welche vom Thron bis zur Hütte alle Stände und Landes
theile durchlief, die völlige Anarchie verhindern, oder wen gstens 
den Schein eines bürgerlichen Vereins erhalten. Aber wie unvoll
ständig ersezte sie jenes festere und edlere Band eines gemeinen Gesezes 
und eines gemeinen Willens, welches die Glieder eines wohlorganisir- 
ten Staates als solche umschlingt, und — ob unter monarchischen 
oder republikanischen Formen— als Eine moralische Person

I
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darstellt?— Wohl mochten die Vorrechte und die Macht des (ob 
Allodial - ob Lehens-) Adels der Tyrannei des Königs einen Damm 
entgegensezen; aber die Adeligen selbst, als eben so viele Zwing
herrn, konnten nach Willkür durch einheimische Fehde das Land 
verwüsten, und ungestraft den Fuß auf den Nacken der ihnen 
preis gegebenen Gemeinen sezen ’). Nicht anders die H i e r a r ch i e. 
Sie hat vielfältig die Wuth der Leidenschaften durch heiliges Ansehen 
besänftigt, die Gräuel der Befehdungen durch den Gottesfrieden 
gemildert, und die ungerechte Gewalt großer und kleiner Tyran
nen vermittelnd oder strafend gebrochen. Aber Leidenschaften hat 
sie auch aufgeregt, heilige Kriege hat sie entzündet, und ist nicht 
weniger dem Unrecht als der Gerechtigkeit hilfreich gewesen; ja 
sie hat, selbst» wo sie wohlthätig wirkte, für den Schein der 
äußern Freiheit die edlere, die Geistesfreiheit, als Preis gefordert, 
und oftmals auch m i t der weltlichen Macht wider die Volks
und Menschen-Rechte sich verbunden. Gegen so furchtbare Allianz, 
des Thrones mit dem Altar, blieb den Nationen auch nicht eine 
Waffe; denn die Wissenschaft ward durch Kriegslärm verscheucht 
oder durch den Bannstrahl crtödtet; und unter der in Schmach 
versunkenen, durch Vereinzelung ohnmächtigen Menge war keine 
öffentliche Meinung, höchstens die vom Priester geleitete — meist 
mißleitete — Religiosität, wirksam. Auch die Armuth lähmte 
die Volkskraft. Ohne Kenntniß der feinern Genüsse, geduldig der 
Noth hingegeben, ohne Sicherheit des Eigenthums wie der Per
son, wie hätten die Menschen betriebsam, gewerbfleißig, den 
Handel liebend seyn können? — So ward der Rost der rauhen 
Sitte von Jahrhundert zu Jahrhundert dichter; nur die Tugenden, 
welche natürlich dem ungebildeten Zustand der Noth entkeimen, 
veredelt durch die himmelan leitende Christuslehre, blieben sicht
bar, und nur seltene Talente — wiewohl durch die Seltenheit

1) Daher ist fast unbegreiflich, wie der gepriesene Sismondi von der 
Lehensverfaffung sagen konnte: qu’elle était singulièrement propie à 
rendre à chaque homme le sentiment de sa dignité, l’énergie qui dé
veloppé les vertus publiques, et la fierté qui les maintient-‘‘ Den 
Adeligen gab sie wohl Stolz (oder Troz) gegen den König oder Uebermuth 
gegen das Volk; aber die Geweinen drückte sie durch rettungslose Herab
würdigung auch dem Gemüthe nach in Staub.
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und wegen der umgebenden Nacht um so Heller leuchtend — mach
ten sich Bahn. Das kostbarste, eigenthümliche Kleinod dieser 
Zeiten war die Chevalerie, eine der Rohbeit und Bosheit mit 
wunderbarer Macht entgegenstrebende Einsezung; doch ihrem We
sen nach selbst auch das Kind der Rohheit und durch ihren Haupt
zweck, Bekämpfung des Unrechts, dieses leztere als vorherrschende 
Gewalt vorauesezend: dabei sehr geneigt zur Ausartung in aben
teuerliche, die wichtigsten bürgerlichen Verhältnisse verwirrende 
Mißgestalt; endlich, selbst in der vollkommensten Beschaffenheit, 
eine gefährliche Stärkung der Adelsmacht, eine durch Heiligkeit 
imponirende Scheidewand zwischen Edlen und Volk.

§. 3.

Nä Here Bestimmungen.

Das trübe Gemälde, welches wir hier von dem Zeitraum 
entwarfen, bedarf fecilich für die einzelnen Jahrhunderte sowohl 
als für einzelne Theile des historischen Schauplazes einer näbern 
Bestimmung. Zumal ist bald nach dem Anfang der Kreuzzüge 
ein leises Beginnen des Umschwungs zum Bessern, eine langsam 
berar fkommende Morgendämmerung bemerkbar. Auch haben wir 
bei unserer Charakteristik nur Europa, ja vorzugsweise nur das 
germanische, also das mittlere und westliche, Europa im Auge 
gehabt. Doch sind auch die nördlichen und östlichen Nationen 
an Barbarei den Abendländern gleich, ja meist tiefer als sie 
und ärmer an Gutem. Das byzantinische Reich aber geht sei
nen eigenen traurigen Gang fort, mehr und mehr der Auflösung 
nahend. Ein abstechendes Gegenstück zur christlichen Barbarei 
gibt die in diesem Zeitraum gerade am schönsten blühende Orien
talisch-Mohammedanische Kultur. Doch ist dieselbe auch in 
ihrer höchsten Höhe, nach dem Verhängniß Asiens, durch die 
Wolken des Despotismus verdüstert, und hat das energische — nach 
immer fortschreitende r Ausbildung strebende, im Geist und 
Gemüth der Völker nicht minder als in den Umständen liegende — 
Lebensprinzip der europäischen nicht. Durch dieses allein aber 
haben die europäischen Völker die an führ ende Stelle auf der 
Bahn d-r Civilisation gewonnen, und sind daher immer auf tum 
Schauplaz der Weltgeschichte als die Hauptgestalt, und welche 
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dem Ganzen Ton und Charakter gibt, zu betrachten. Noch in 
der vorliegenden Periode ermattet auch die arabische Kultur schon 
wieder, und wird am Ende derselben durch die mongolische 

Umwälzung fast vernichtet.

IT. Summe der politischen Begebenheiten.

§. 4.
Karolingisch es Reich.

Die imposante Erscheinung Karls des Großen eröffnet 
den Zeitraum, und gibt dem Strom der allgemeinen Verhängnisse 
eine neue, lang kenntliche Richtung. Dieser thatkräftige, vom 
Schicksal wunderbar begünstigte, oder vielmehr demselben als 
Werkzeug dienende Mann, dieses „zum Glänzen und Verwunden 
und zum Verblenden scharf geschliffene Zeitenschwert," wie ein 
genialer Schriftsteller ihn nennt, ist, den Wirkungen nach, die 
von ihm ausgingen, fur mehr als ein Jahrhundert die Haupt
gestalt. Gegen die Ländermasse, die er zusammenbrachte — sie 
reichte von der Nordsee bis zum untern Italien, vom Ebro 
bis zur Weichsel und Theiß — verschwand die Bedeutsamkeit 
aller übrigen europäischen Staaten. Selbst nach der frühen Zer
splitterung seines Reiches behielten dessen getrennte Theile noch 
geraume Zeit eine gemeinsame Bewegung und einen, in weiter 
Sphäre wirksamen gemeinsamen Schwerpunkt, ja, ein Theil, 
Teutschland, behauptete, als Erbstück von ihm, die vorherr
schende Macht in Europa viele Jahrhunderte lang. Seine Ge- 
seze, wiewohl ihr Geist nicht verstanden, und auch ihr Buchstabe 
hiutangesezt ward, sind dennoch die Grundlage und der wichtigste 
Erklärungsgrund der spätern innern Verfassung vieler Reiche; 
und durch die Wiederberstellung des abendländischen Kaiserthums 
ist er auch für die politischen Verhältnisse von ganz Europa in 
ferne Zeiten gebietender Gesezgeber geworden.

Auf keinen seiner Nachkommen vererbte sich Karls großer 
Geist; auch giug durch das rächende Schicksal nach wenigen Ge
schlechtaltern sein ganzes Haus — meist schmählich — unter, 
sein Reich aber zerfiel, zuerst (schon unter seinen Enkeln 843) in 
die drei Hauptreiche, Teutschland, Italien und Frankreich,
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später in noch mehrere Trümmer, als die beiden Burgundi
schen, das Navarrische und das Obotritische Reich.

§. 5.

Das Reich der Teutschen.
Nach vielen Zerrüttungen und unsäglichem Elend, welches die 

schwache Regierung der Karolinger über die Völker gebracht hatte, 
erhob sich zuerst, unter freigewählten, einheimischen Königen, die 
Macht Teutschlands, und erhielt entschiedenes Uebergewicht 
und anerkannte Majestät durch die bleibende Erwerbung der ita
lischen Königskrone und des römischen Kaiser thu ms 
unter Otto Μ. Ein herrliches — nach der etwas später erfolg
ten Vereinigung beider Burgundien dreifaches, Teutschland, Ita
lien und Arelat umfassendes — Reich. Westgränze war die Rhone 
und Maas, in Nord, Süd und Ost noch meist die alt-Karo
lin gische Grenze, nur daß gegen Ost die zweifelhafte Herrschaft 
bestimmt, befestigt und bedeutend erweitert ward, und außer den 
Wenden auch Böhmen, Polen und Ungarn (die beiden 
leztern jedoch nur zeitlich) seine Hoheit erkannten. Dieses weit
gebietende, im Mittelpunkt Europa's thronende, durch die That
kraft seiner Völker nicht minder als durch seinen Umfang gewal
tige teutsche Reich, wäre es innerlich sest verbunden, durch eine 
energische Centralkraft regiert gewesen, hätte nicht nur uner
schüttert und unter allen europäischen das Erste und Vorherr
schende bleiben, sondern selbst das Einzige werden mögen. Aber 
die rohe Staatskunst jener Zeiten verstand, und der Geist des 
Lehenwesens erlaubte nicht, durch sesten Zusammenhang die Glie
der d eses großen Körpers zu verbinden. Selbst die eigentlich 
teutschen Länder wurden durch die schwellende Macht der Thron
vasallen und größer» Dynasten allmälig in ein regelloses Gemisch 
nach Unabhängigkeit strebender Herrschaften, welche der König 
nur durch persönliche Ueberlegenheit an Geisteskraft, Muth oder 
angestammter Hausmacht in Unterwürfigkeit zu erhalten vermochte. 
Die Berührung mit dem meist feindseligen, immer eifersüchtigen 
Frankreich begünstigte in den burgundischen und lotharin
gischen Provinzen, so wie die Verschiedenheit des Ursprungs 
und der Sitte, das Andenken früherer Selbstständigkeit und die
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Entferntkeit der Lage in den wendischen und slavischen Lau
dern die Losreißung von Deutschland, und ohne die in den aus
wärtigen Staaten herrschende ähnliche Verwirrung, mehr noch 

> ohne den ausgezeichneten persönlichen Werth der meisten teutschen 
Könige — in welcher Rücksicht unsere vaterländische Ges tnchte 
jene aller übrigen Reiche wunderbar überstrahlt — wäre Schmich 
und Auflösung daö fast unausweichbare frühe Loos des unförm
lichen Staatekörpers gewesen.

§. 6.

Verbindung mit dem Kaiserthum.

Aber das schwierigste — ob auch glänzendste — Verhältniß blieb 
die Verbindung der teutschen Königskrone mit Italien und der 
römischen Kaiserwürde. Dieses wichtige Verhältniß bietet, 
zumal in politischer Rücksicht, zwei ganz ve schiedene Seiten der 
Betrachtung dar. Der Besiz der reichen, lombardischen Fluren, 
die Oberhoheit des Kirchenstaates, und hiezu — unter den spätern 
Hohenstaufen — die Herrschaft über das gesegnete Neapel und 

' Sicilien, konnten wohl auch ohne den Zauber der Phantasie, auf 
ruhig prüfender Wage gewogen — als kostbare Kleinodien, des 
angestrengtesten Ringens werth, als unerschöpfliche Schazkammern 
und Waffenhäuser, als würdiger Trophäen und Bollwerke teut
scher Kraft und teutscher Herrlichkeit gelten. Das römische Kaiser
thum aber, nach den großen Erinnerungen, die sich an dessen Namen 
knüpften, enthielt den vollgiltigen Anspruch auf den ersten Rang un
ter allen abendländischen Mächten, ja einen scheinbaren Titel zur 
Herrschaft der Welt. Doch alle diese Besizthümer — die vorüber
gebende, auch nur dem Hause Hohenstaufen, nicht dem Reich, eigene 
Herrschaft über beide Sicilien ausgenommen — waren mehr Schein 
und Namen als Wirklichkeit. Die Natur, so wie sie Deutsch
land von Italien durch ewige Grenzmarken gesondert, hat auch 

» die Völker durch die bleibende Scheidewand verschiedener geneti
scher und klimatischer Charaktere getrennt. Der feinsten, beharr
lichsten Politik wäre schwer geworden, durch künstliche Bande oder 
Zusammenschmelzungen diese der Nationalvereiniguug widerstreben
den Kontraste zu heben oder unschädlich zu machen; der ungelehr
ten, leidenschaftlichen, nur auf Gewalt pochenden Politik der 



26 Viertes Kap. Allgemeinste Gestalt der Welt.

teutschen Kaiser war es ganz unmöglich. So blieben die trans
alpinischen Eroberer den gedemütbigten Völkern Italiens immerdar 
als barbarische Fremdlinge verachtet, als siegende Feinde verhaßt, 
und der Besiz des Landes war nie ein anderer als ein schwan
kender, von stäter Waffengewalt abhängender Kriegsbesiz. Jeder 
Krönungszug war ein Feldzug, jeder Schritt war erschwert durch 
offenen Kampf oder gefährlichere Tücke, jeder Winkel Italiens 
getränkt von teutschem Blut.

Hiezu kam das nähere Verhältniß mit dem Pabst. Der 
Bischof Roms und der Schuzherr der römischen Kirche, der prie
sterliche Regent des Kirchenstaats und dessen bürgerlicher Oberherr, 
der abendländische Patriarch und der abendländische Kaiser, oder, 
nach kühnern Ansprüchen, das geistliche Oberhaupt der Christen 
und der zeitliche Herr der Welt, hatten gegen einander in allen 
diesen Beziehungen so viele Punkte eifersüchtiger oder feindseliger 
Berührung, daß, nach der allgemeinen Lage der Dinge, der hef
tigste Widerstreit zwischen Beiden, ja ein Kampf auf Tod und 
Leben unvermeidlich war. Jahrhunderte hindurch ward derselbe 
gekämpft, mit allen Waffen, welche die gegenseitige Stellung 
Beiden darbot, aber mit entschiedener Ueberlegenheit des Pabstes, 
als welcher nicht nur durch den Donner des Bannes eine fana
tische Welt erschreckte, sondern auch die irdischen Interessen der 
Freiheitsliebe, des persönlichen Hasses, der Ehrsucht und Herrsch
begierde gegen die Kaiser aufregte, schirmte und als dienstbare 
Werkzeuge benüzte. Daber geschah, daß, als die sächsischen Kaiser 
durch wiederholte, theuer erkaufte Siege die Herrschaft scheinbar 
befestiget, der fränkische Heinrich (III.) dieselbe auch aus
geübt hatte, schon des leztern Sohn schmachvoll und kläglich dem 
ungleichen Kampf erlag, die heldenmüthigen Hohenstaufen aber, 
nach langem glorreichen Widerstand, das traurigste Ende nahmen, 
ihren Nachfolgern im Reich ein warnendes Beispiel; also daß 
nach ihnen Keiner mehr die Reichsrechte gleich eifrig zu behaupten 
wagte, und das Königreich Italien zum veralterten Titel, das 
römische Kaiserthum aber zum fast bedeutungslose» Namen her
absank. In dem vergeblichen Ringen nach wälscher Hoheit aber 
hatten die Kaiser nicht nur die teutsche Nationalkraft vergeudet, 
sondern auch ihr eigenes Ansehen in Teutschland dem feilen Bei-
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stand ihrer Vasallen zum Opfer gebracht. Ihre Herrschaft selbst 
über dieses Teutschland war beinahe zum blosen Ehrenrang ge
worden, und am Ende des Zeitraums ist — während einzelne 
teutsche Fürsten an selbstständiger Macht den Königen ähnlich sind 
— der teutsche Staatskörper, als welcher der gemeinsamen 
Seele, der energischen Centralgewalt ermangelt, auf der politi

schen Wagschale wenig bedeutend mehr.

§. 7.
Italien.

Dasselbe Verhältniß zwischen Kaiser und Pabst ward auch 
zur politischen Gestaltung Italiens der vorzüglichste Grund. 
Dieses Land hatte sich frühe der Herrschaft der Kärolinger entzogen; 
einheimische Große wagten es, nach der königlichen, selbst nach 
der Kaiserkrone zu greifen. Aber zu uneinig im Innern, konnte 
Italien der Macht des Auslandes sich nicht erwehren. Nach 
blutigen Umwälzungen und wechselvollem Kampf verschwanden 
die. meisten der aus der Zersplitterung des Karolingischen Erbes 
hervorgegangenen Fürstenthumer, und Italien huldigte den Teut
schen. Wohl würden auch ohne den Pabst Nationalhaß und 
Lehens-Anarchie diese Bande wieder zerrissen haben: aber die Fehde 
zwischen Thron und Altar begünstigte, beschleunigte die Zerreißung, 
und gab der neuen Ordnung der Dinge Bestand und Charakter. 
Rom ward zum zweitenmal Gebieterin der Welt. Denn gegen 
den Pabst, nachdem er den Kaiser besiegt hatte, mochte kein Fürst, 
kein König mehr Widerstand wagen, und es empfing vom Vatikan 
ehrerbietig die Christenheit Gesez und Recht. In Italien selbst 
indessen galt des Pabstes Wort viel weniger. Zwar über das 
schöne Reich, welches in Neapel und Sicilien über den 
Trümmern der arabischen und griechischen Herrschaft die Nor- 
männer gegründet, hatte er die Lehenshoheit errungen, und sein 
unmittelbares Gebiet, den Kirchenstaat, welchen er Pipins 
und Karls Μ. Schenkung verdankte, gegen die Unbilden der Zeit, 
so gut es anging, vertheidigt; aber hier wie dort ward ihm, 
durch den Troz seiner Vasallen und ihre Ucberlegenheit in welt
lichen Waffen, oft harte Bedrängniß, und der Welt das son
derbare Schauspiel einer weithin unwiderstehlichen, in der Nähe 
verspotteten Gewalt.
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Eine schönere Rolle, die des Beschüzers der Freiheit, ward 
dem Pabste durch die Umstände dargeboten. In den Lombar
dischen Landen, als welche, der Lage und den Verhältnissen 
nach, des Kaisers Macht am meisten scheuten, erklang vor allen, 
zwischen dem feindseligen Geschrei der beiden streitenden Gewal
ten, dieser Freiheit edler Ruf. Er ging von den Städten aus, 
welche sofort in dem Pabst, als dem Gegner ihres gefürchteten 
Oberberrn, den natürlichen Schüzer erkannten. Eine Menge von 
Freistaaten blühte auf, durch Handel reich, durch Gemeingeist 
mächtig und weithin — auch für jenseits der Alpen — ein an
lockendes Beispiel. Dagegen wandten sich viele Große, welche 
das Aufkommen der bürgerlichen Rechte haßten, an den Kaiser. 
An denselben wandten sich auch einzelne Städte, die mit andern 
im Streit lagen, oder einzelne Parteien unter dem Volk und 
Adel. So ward allmälig ganz Italien durch die Zwietracht der 
Guelfen (Anhänger des Pabstes) und Gibellinen (Anbän
ger des Kaisers) in zwei politische Parteien getheilt, welche, 
bunt durch einander gemischt, blutigen Krieg und einheimische 
Zerrüttung in fast alle Länder, Gemeinden und Geschlechter einige 
Jahrhunderte lang brachten, durch ihren innern Hader die Theil
nahme an auswärtigen Angelegenheiten hinderten, und durch ihren 
wechselnden Erfolg den vielgetheilten Zustand des Landes, die 
wunderbare Mischung von Freiheit und Fürstenmacht in der merk
würdigen Halbinsel veranlaßten.

§. 8.
Frankreich.

So wie Teutschland zur Vie'.berrschaft, und Italien zur Frei
heit sich ausbildeten: also gedieh in Frankreich das System der 
Monarchie und der concentrirten Gewalt. Zwar unter den 
Karolingern waren alle Verhältnisse jenen in den beiden an
dern Ländern gleich; doch offenbarte schon die hier länger als 
überall sonst fortdauernde Herrschaft der unwürdigen Sprößlinge 
Karls den der Erb-Monarchie geneigten Charakter des fran
zösischen Volks; und von der Erhebung Hugo Capets an, des
sen Haus den Scepter nimmer verlor, nahm die Geschichte Frank
reichs einen der Geschichte Teutschlands durchaus entgegengesezten 
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Gang. Die teutschen Könige hatten den männlich kühnen Sinn 
auf große Unternehmungen nach Außen gerichtet, aber das ein
heimische Interesse, zumal die Stärkung ihrer Hcrrschermacht, im 
Bewußtseyn unbestrittener kaiserlicher Erhabenheit, vernachlässigt. 
Die Könige Frankreichs, ohne solche imponirende Würde, von 
übermüihigen Vasallen umgeben, und der hinreichenden Zwangs
gewalt ermangelnd, strebten zuerst, ja fast ausschließend, nach 
Vergrößerung ihrer Kömgemacht, und verfolgten diesen Plan mit 
jener beharrlichen Politik, welche die natürliche Waffe der Schwa
chen ist. So ward ihre Aufmerksamkeit von auswärtigen Ange
legenheiten abgelenkt, und wo sie in solchen auftraten, da geschah 
es meistens — wie in den oft wiederholten Kriegen um Loth
ringen— mit auffallender Schwäche. Die Schwierigkeit ihrer 
einheimischen Verhältnisse vermehrte solche Schwäche. Denn als 
ein Herzog der, schon unter den Karolingern zur Feindesbeute ge
wordenen, Normandie, also ein Vasall und Pair von Frank
reich, England eroberte, und später das reiche Erbe von 
Guienne derselben feindlichen Krone zufiel: so sah sich der fran
zösische König in seinem eigenen Reich von so naher Gefahr in 
Nord und Süd bedräut, daß alle andern Plane der Sorge um die 
Erhaltung weichen mußten. Doch führte er die Kriege mit Eng
land nicht ohne Glück; die Gefahr sammelte die Franzosen um 
ihren Beherrscher, und es zeigte sich schon deutlich die Wirkung 
der durch Ludwig VI. und Philipp August gestärkten Kö
nigsmacht. Noch sichtbarer war solches unter den glänzenden Re
gierungen Ludwigs IX. und Philipps des Schönen.

§. 9.

Spanien.
Spanien war eine eigene Welt. Die allmälig entstehenden 

christlichen Reiche, Leon, Castilien, Navarra, Arrago- 
nien und Portugal, verschwendeten ihre meiste Kraft theils in 
gegenseitigen Kämpfen, theils in Kriegen gegen die mehr und 
mehr zurückweichenden Mauren. Doch nahmen sie auch, lei
dend und widerstrebend, an den Umwälzungen Nordafrika's, 
deren meiste Schwingungen die Halbinsel erreichten, nicht min
der— zumal Navarra— an den englisch französischen 
Kriegen wegen nachbarlicher Verhältnisse, auch an den Angelegen- 
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heiten Italiens — insbesondere das nach fremder Herrschaft 
lüsterne Arragonien — einigen Theil.

England genoß, unter Alfred Μ., ein kurzes Glück. 
Nach vielen Verwüstungen eroberten die Dänen das ganze Vaiib. 
Aber nicht lange behaupteten sie es. Ein neuer E-oberer, Wil
helm von der Normandie, beruhigte mt schwerem Scepter 
das blutende Reich. Nach wiederholten Sturmen b.stieg das Haus 
Plantagenet mit Heinrich li. den Thron, stärkte ihn durch 
weite B'sizungen in Frankreich und durch das neu eroberte 
Ireland. E »heimische Unruhen, durch die widerstreitenden Inte
ressen der königlichen Gewalt und des nach Freiheit aufstrebenden 
Volkes veranl ßt, htnderten den Nachdruck der auswärtigen Kriege. 
Frankreichs Ucberlegenhelt ward rmp'unden, sowie die gefährliche 
Nachbarschaft des meist feindseligen Schottlands.

tz. W.
Der Norden und Osten von Europa

In vielen Raub - und Eroberungszugen wa-d der Name der 
Normänner groß. In ihrer Heimalh verhinderten Barbarei 
und innere Zwietracht das Aufkommen eines macht gen Reiches. 
Doch war Dänemark — zu welchem auch Norwegen m t- 
unter gehörte — unter Kanut Μ. und unter den beiden Wal
demar fürchterlich. Schweden bli b lange geihelt, und bis 
an's Ende des Zeitraums politisch unbedeutend.

Rußland, das unter den Fürsten aus Rurik's Geschlecht 
aus der Barbarei sich emporzubeben begann, ward durch das 
Schwert der Mongolen dahin zuruckgesturzt. Europa kannte 
nur noch dunkel dieses große Land und Volk.

Die Geschichte der Wenden, der Böhmen, Mähren, 
größtentheils auch der Polen ist mit jener Deutschlands ver
bunden, und meist nur in solcher Verbindung bedeutend.

Unter den aus Asien in die Eurinischen und Donau- 
Länder eingewanderten Horden sind die Ungarn die wichtigsten; 
anfangs als die Geißel Deutschlands, später demselben lehnpflich- 
tig, darauf abermals selbstständig und immer als unruhige Nach- . 
barn gefährlich.

Die Bulgaren, Chazaren, Patzinazen, Komanen 
u. A. sezen ihre verheerenden Züge fort, und herrschen abwechs
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selnd über die bluttriefenden Lander. Ihre wichtigsten Verhältnisse 
hatten sie zum Russischen und zum Byzantinischen Reich.

Dieses lezte versinkt mehr und mehr in Lethargie; nur die 
Kreuzzüge, an welchen es thätig und leidend großen Antheil 
nimmt, geben ihm ein vorübergehend erhöhtes politisches Leben.

§. 11.

Mohammedanische Reiche.

Desto wichtiger sind die mit dem vorigen in feindseliger Be-- > 
rührung stehenden und auch die entferntern Arabischen Reiche. 
Noch stand am Anfang der Penode der Thron der Abbassiden 
weitgebietend, glanzvoll zu Bagdad, ungeachtet der Ommai- 
jahden verhaßtes Geschlecht in selbstständiger Majestät zu Cor
dova herrschte. Aber nach dem ewig wieder kehrenden Verbäng- 
niß der asiatischen Reiche, als unausbleibliche Folge den Geist 
tödtender, selbstvergessener, träg weichlicher Despotie und allzu
großen Länder-Umfangs, ermattete das große Chalifat, und er
starb anfangs in den entlegener» Provinzen, endlich im Herzen 
selbst die politische Lebenskraft. Aus den, durch Empörung der 
Statthalter oder barbarischer Mieth - Soldaten oder gemeiner 
Abenteurer sich losreissenden, Provinzen bildeten sich neue Reiche, 
neue, mehr oder minder fern wirkende Mittelpunkte kriegerischen 
und politischen Völkerverkehrs; und zulezt, nachdem längst schon 
der „Beherrscher der Gläubigen" zum blosen Oberprie- 
fter für die entlegenen Länder, und in Bagdad selbst, wo er 
thronre, zum Spielball oder Werkzeug frecher Veziere und troziger 
Soldaten herabgesunken, ward der sechs und fünfzigste Nachfolger 
des Propheten in der heiligen Stadt des Friedens von Mongoli
schen Rossen zertreten, das Chalifat zerstört.

Unter den vielen, aus der Auflösung des arabischen Welt
reiches in Afrika und Asien hervorgegangenen neuen Reichen 
war dort das schon im zehnten Jahrhundert gegründete Fatimi- . 
tische, bei welchem, durch den Anspruch seines Stifters auf die 
Ehalifenwürde, die kirchliche Trennung zur politischen sich gesellte, 
vorzüglich merkwürdig. Aber noch viele andere Dynastien erhoben 
sich, auf der weit gedehnten Afrikanischen Nordküste und auf 
jener des Oceans und in Spanien, zu glänzender, doch meist



32 Viertes Kap. Allgemeinste Gestalt der Welt.

kurz dauernder Herrlichkeit. Ihre bei dem buntesten Wechsel den
noch einförmige Geschichte ist nur in der Sphäre ihrer unmittel
baren Berührung von Wichtigkeit.

Dagegen ziehen in Asien, außer verschiedenen durch Ara
bische und Persische Geschlechter errichteten Tbronen, zumal 
die Türkischen Reiche durch weitverbreiteten Einfluß und durch 
die bleibende Wichtigkeit des türkischen Namens den aufmerksamen 
Blick auf sich. Seit dem sechsten christlichen Jahrhundert sind 
die Geschichten Asiens von dem Ruhm und den Schrecken jenes 
ferntönenden Namens erfüllt. Aber sehr verschieden sind der 
Schauplaz und die Umstande des — ob auch überhaupt barbari
schen und meist verderbenden — Wirkens dieser großen, in viel- 
getheilten Stämmen bestehenden Nation. Von einem uralten 
Reiche der Türken in den Bergwüsten des Altai geben die Jahr
bücher der Sinesen Kunde. Die furchtbaren Horden der Cba
za ren, Ungarn, Pet sch en eg en u. a. sollen aus dem Schooße 
dieses Reiches gekommen seyn. Viele andere, näher der Hei- 
math bleibend, zogen meist unter dem weitverbreiteten Namen 
der Turkomanen in den Steppenlandern östlich am Kaspi
schen Meer — ein Theil auch im Westen desselben — umher, 
gewöhnlich gegen die Mittelasiatischen Reiche, oft auch im Sold 
derselben, Waffen führend. Aus türkischen Gefangenen und 
Miethlingen bildeten zumal die spätern Abbassiden ihre Leibwachen, 
gaben begünstigten Häuptlingen derselben die Statthalterschaft 
weiter Länder, andern die Würde von Emirs und Vezieren. Theils 
von solchen sklavischen Emporkömmlingen, theils von Häuptern 
der freien Horden wurden nun, durch Empörung oder Krieg, die 
vielen Thronen gebaut, welche wir, neben oder nach einander, 
in den Ländern des Chalifats sich erheben und — auf gleiche 
Weise, wie sie entstanden — wieder einstürzen sehen. Die Reiche 
der Gazneviden, Seldschukiden, Charissemiten, Ata- 
beken, Kurden und Mamluken und viele andere gehören 

hieher.
§. 12.

Mongolen.
Selbst die Mongolen, deren verwüstende Herrschaft fast 

ganz Asien und ein Drittheil von Europa umfaßte, sind eine
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türkische, oder den Türken verwandte Horde. Im dreizehnten 
Jahrhundert erhob sich, aus der Wüste Ko bi, der allerschreck
lichste Sturm, der je die Welt verheerte. Unter Ds chengis - 
Cb an und seinen Söhnen stürzten die halbmenschlichen Mongolen 
lavinenartig über die Länder, warfen hundert Thronen nieder, 
und errichteten über deren Trümmern ihr eigenes unermeßliches 
Reich, das größte, durch Blut und Verödung schrecklichste in der 
Geschichte. Auch von den vier Haupt-Chanaten, in welche bald 
das ungeheure Ganze zerfiel — als Sina oder Ostasien, Iran 
oder Mittel asten, Dschagatai oder das hochastatische Steppen
land (Turan), und Kap t sch a k oder Nordasten mit Rußland — 
war jedes einzelne allzugroß, die drei leztern auch zu barbarisch 
gestaltet (nur in Sina civilistrten sich die Unholde), um ohne 
weitere Umwälzungen zu bleiben. Wir werden dergleichen auch 
im nächstfolgenden Zeitraum, zumal die allerwichtigste von Dscha
gatai ausgehen, und hiedurch den seither angedauerten traurigen 
Zustand Asiens sich vollenden sehen.

§. 13. 
Kreuzzüge.

Auf alle Verhältnisse der meisten abendländischen wie der 
morgenländischen Reiche hatten die am Ende des nisten Jahr
hunderts beginnenden Kreuzzüge den mächtigsten Einfluß. Durch 
sie werden die Geschichten zweier Welttheile und zweier Zeiträume 
auf's Innigste verbunden. Kein merkwürdigeres Schauspiel war 
noch als sie.

Diese Züge wurden einer religiösen Idee willen unternommen, 
nicht aus politischen Gründen (ob auch bei vielen Einzelnen ihrer 
Beförderer die leztern nicht unwirksam waren); demnach ist auch 
der politische Standpunkt der richtige zu ihrer Würdigung nicht. 
Gleichwohl mußte der Stoß so ungeheurer Kräfte, der Zug so 
gewaltiger Heere, die Eroberung, die langwierige und ange
strengte Behauptung eines fernen Landes, die auf verschiedenen 
Wegen, zu Laud uud Wasser in Nord und Süd, versuchte Ver- 
bindungslinie mit Jerusalem, endlich das Scheitern aller dieser 
Plane auch wichtige politische Resultate geben. Welches waren 
dieselben? —

p. Rotteck Gksch. 5r Bk>. 3



34 Viertes Kap. Allgemeinste Gestalt der Welt.

Ganz Europa erhebt sich in Waffen — „wie aus den Angeln 
gehoben, um über Asien herzustürzen"; es sendet so viele Myriaden 
dem Orient zurück, als es von dannen zur Zeit der Völker
wanderung empfangen, streitet, ringt fast zweihundert Jahre lang 
mit äußerster und vereinter Kraft — und erwirbt Nichts, als 
den schwankenden Besiz eines kleinen Küstenlandes, behauptet 
denselben kümmerlich, unter großen Unfällen und beständiger 
Gefahr, und verliert ihn endlich auf immer. Mehrere gekrönte 
Häupter, viele große Fürsten und Herren, dir Blüthe der Rit
terschaft aus allen Reichen und Millionen gemeiner Streiter als 
Schlachtopfer dieser großen Sache gefallen, unsägliche Schäze 
dafür aufgewendet: und nicht eine Scholle des theuer bezahlten 
Landes zum Gewinn geblieben, und der Erbfeind des christlichen 
Namens, anstatt geschwächt zu seyn durch zweihundertjährige 
Fehde, bei ihrem Ende furchtbarer als je; das griechische 
Reich, zu dessen Schuz zumal die Kreuzzüge begannen, anfangs 
zwar durch neuen Ländererwerb gestärkt, bald aber durch die 
Kreuzfahrer selbst geängstigt, ja umgestürzt, und nach seiner Wie
derherstellung vertheidigungslos den Türken preis gegeben; in 
Asien endlich viele zerstörende Schläge auf Türkische und Ara
bische Reiche, viele blutige Umwälzungen veranlaßt und begünstigt; 
aber durch eben diese Zerrüttung die Schuzwehr gegen die Mon
golen geschwächt, und der ferne Grund zur Entstehung der 
Osmanischen Macht gelegt: — dies sind die, mit Zweck und 
Mitteln so sehr kontrastirenden, äußern Wirkungen der Kreuz
züge, und die scheinbare Rechtfertigung des harten Urtheils eines 
berühmten Schriftstellers T) : „daß also das einzige Unternehmen, 
zu welchem je die sämmtlichen Nationen Europa's sich vereinig
ten, und welches sie mit gleichviel Eifer als Beharrlichkeit verfolgt 
hätten, blos zum auffallenden Denkmal menschlicher Thorheit 

gedienet."
Aber das Mißlingen des Hauptzweckes so großer Bewegun

gen, welches gar leicht sich erklärt durch einen Blick auf die Karte 
und durch unbefangene (dem ritterlichen Eifer kaum zuzumuthende) 
Wägung der gegenseitigen physischen, militärischen, politischen 
und moralischen Streitkräfte, und durch besonnene (einem Zeit-

1) Robertson in der Einleitung zur Gesch. Karls V.



Erstes Kapitel. Gesch. d. Karolingischen Reiches. 35 

alter romantischer Begeisterung wenig eigene ) Erwägung der, 
nach der Natur des Unternehmens und nach der damaligen Welt
lage unvermeidlichen und unübersteiglichen Schwierigkeiten und 
Hindernisse — das Mißlingen des Hauptzweckes oder die un
mittelbare Wirkung der Kreuzzuge darf unser Unheil über 
diese Unternehmung nicht bestimmen. Dieselbe ist mehr nach ihren 
Antrieben, nach ihrem Geist und nach ihren mittelbaren 
Folgen zu würdigen, was auch von uns an geeigneter Stelle 
geschehen wird.

Zweiter Abschnitt.
Detaillirte Geschichte des fünften Zeitraums.

Erstes Kapitel.

Geschichte des Karolingischen R e i ch e s.

§- i.
Karl Μ. ').

Aus der Schaar der Könige, welche über die Bühne des 
Mittelalters — wie der übrigen Zeiten — meist in einförmiger 
Unbedeutsamkeit einherzi.hen, und unter denen nur Wenige durch 
Thatkraft, und Wenigere ncch durch achte Weisheit und Tugend 
ausgezeichnet, persönlich merkwürdig sind, tritt mit vo>züglich 
imponnender Majestät Karls des Großen Gestalt hervor. Er, 
der Baumeister eines Weltreichs, der Gesezgeber der Nationen 
und in der Nacht der Zeiten vor und nach ihm ein einsam strah-

1) Vgl. Gaillard Histoire de Charlemagne 1782. Geich, der Re
gierung St Karls Μ. von D H. Hegewisch 17‘jl. Leben Karls Μ. durch 
H K. Dippold. Dalberg Considérations sur le Caractère de ^em
pire de Charlemagne 1803. Karl der Große, von Bredow I8!4. Pahl 
über den Charakter Karls Μ. (Herda j ) 1811 L Thdl. Kosegarten, 
daö tausendjährige Gedächtniß Karls Μ. Leipz. Weidmann 1815. Karl Μ. 
ein hiftor. Gemälde ü. s. w. von J. N. c. v. S. Wien, Wallishauser 1824. 
Außer diesen noch die vorzüglichern allgemeinen Schriftsteller über das Mittel- 
alter, oder über die fränkischen und teutschen Geschichten.

3 *
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lender Stern. Nicht nur der Pöbel der Schriftsteller, welcher 
alles Ungewöhnliche anstaunt, und das Gewaltige leicht mit dem 
Großen verwechselt, auch philosophische Geschichtschreiber haben 
Karln Μ. vergöttert, und in unsern Zeiten zumal sind vielstim
mig — dabei deutungsvoll durch Schmeichelei oder Verblendung 
— die Lobpreisungen des großen Fränkischen Kaisers er
klungen. Doch eben diese neueste Zeit hat eindringlichst gelehrt, 
daß die Kraft des Menschen nicht nach dem, was er wirket, 
sondern nach den Hilfsmitteln, womit, und nach den Hinder
nissen, wogegen er cs wirkt, müsse geschäzt werden, und daß die 
moralische Größe unabhängig von dem Ersolg und von den 
unmittelbaren Zwecken, unabhängig selbst von dem Maße der 
als Geschenk des Himmels zu betrachtenden Kraft, nach den Be
weggründen der Handlungen — ob nämlich egoistisch oder 
rein gut (liberal) — beide aber nach den Forderungen, welche 
in Beziehung auf die äußern Umstände wie auf die persönlichen 
Talente des Handelnden an denselben billig gemacht werden, zu 
würdigen seyen. Von diesem Standpunkt betrachtet mag selbst 
ein Heros seines Zeitalters, dem Glanze seiner Thaten nach, zur 
Gemeinheit oder zur Verwerflichkeit, ihrem innern Gehalte nach, 
herabsinken.

Karl der Große gelangte im dritten Jahr seiner Regierung, 
durch den gelegenen Tod seines Bruders Karl mann, zur Allein
herrschaft des fränkischen Reiches. Der Verdacht, diesen Bruder 
gemordet zu haben, liegt auf ihm; die Beraubung seiner unmün
digen Neffen, die er von ihres Vaters Erbschaft ausschloß, bestärkt 
den Verdacht; aber das doppelte Verbrechen war nöthig, so sagt 
man entschuldigend, zur Ausführung der Plane seines großen Geistes.

Desiderius, der Langobarden König, Schwäher der 
beiden Brüder, nahm die flüchtigen Enkel auf. Darüber er
grimmte Karl, schickte seine Gattin ihrem Vater zurück, und zog 
feindlich nach Italien. Das Glück mit ihm. Die Langobarden 
standen den Franken nicht. Bald war Desiderius in Pavia be
lagert, Hunger und Seuchen erzwangen nach zehn Monaten die 
Uebergabe *). Desiderius, wahrscheinlich geblendet, verkümmerte

1) 774-
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in einem klösterlichen Gefängniß. Karl nahm die Krone der Lango
barden, schlug die Versuche Ädelgis, des Sohnes von Desiderius, 
nieder, ließ den Herzog von Friaul, der nicht gehorchen wollte, 
den Tod der Verbrecher sterben, und zwang den mächtigen Herzog 
von Benevent zur Anerkennung der fränkischen Hoheit.

§. 2.

Der Sächsische Krieg.

Gegen den König der Franken und Langobarden, den 
Erben der sieggewohnten Heere Pipi ns und Karl Mar tells, 
und der aus dem Heerbann eines weiten Reiches die stets be
reite Ergänzung seiner Kriegsschaaren zog, gegen den tapfern, 
unermüdeten, des Menschenblutes wenig schonenden Karl konnte, 
nach der damaligen Lage Europa's, kein anderer König, kein 
Volk im Streit anfkommen. Daß er sie ringsum der Reihe nach 
niederwarf, darf uns daher minder in Verwunderung sezen, als 
in einzelnen Beispielen, die Unvollständigkeit des Sieges, oder die 
Langwierigkeit des Kampfes.

Vor allen merkwürdig ist hier der Sächsische Krieg, begon
nen schon vor dem langobardischen, im Jahr 772 und fortgeführt 
bis 803, mit weniger Unterbrechung, dabei reich an Unfällen und 
an Gräueln. Als Karl die Sachsen *) bekriegte, gehorchte er 
nicht minder der Stimme des alten Nationalhasses, welcher schon 
vorlängst die Völker Süd- und Nordteutschlands — Sueven und 
Cherusker, dann die Alemannen (jezt verbunden mit den 
Franken) und Sachsen — entzweite, als der Eingebung sei
ner persönlichen Herrschsucht, welche nach Abrundung seines Rei
ches oder nach dessen gleichmäßiger Ausdehnung in Norden wie 
in Süden strebte. Durch die Unterwerfung der Sachsen ward 
der Franken Herrschaft über die Völker Teutschlands vervollstän
digt, und der gefahrdrohende Wohnsiz erbitterter Feinde zur treff
lichsten, reichsangehörigen Vormauer gegen die Völkerströmungen 
des ferneren Nordens gemacht. Aber mag die Politik beit sächsi
schen Krieg billigen, mag der teutsche Patriot selbst dankbar den 
Urheber der Vereinigung Teutschlands preisen: Gerechtigkeit und

1) Von der ältern Geschichte der Sachsen s. Bd. IV. S. 137 und 138.
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Menschlichkeit wenden zürnend den Blick von dem Schauspiel des 
Mordens und der Verwüstung ab, »Somit jenes — relative — 
Gute errungen, und ein edles, freies Volk zur Aenderung seiner 
theuersten Verhältnisse tyrannisch gezwungen ward.

Die Thaten dieses Krieges sind unvollständig, und verunstaltet 
durch die Schmeichelei der fränkischen Chronikenschreiber auf uns 
gekommen. Soviel erkennen wir, daß gleich im ersten Feldzug 
Karl die Feste Eresburg (Stadlberg an der Diemel) eroberte, 
die weitverehrte Irmensäule ') zerstörte, und siegreich bis an 
die Weser drang; daß aber, was auch meist in den folgenden 
Feldzügen geschah, die der Uebermacht weichenden Sachsen, sobald 
das fränkische Hauptheer abzog, zu neuen Angriffen sich ermann
ten , rächend über die verhaßten Feinde stürzten, und in's eigene 
Land derselben die Verheerung trugen; ja daß sie selbst in offener 
Feld schlacht den Sieg wenigstens zweifelhaft machten 1 2), und erst 
nach dem ha> tnäckigsten Widerstand, und nachdem auf beiden 
Seiten unzählige Schlachtopfer geblutet hatten, du ch die äußerste 
Anstrengung Ka'ls dahin gebracht wurden 3), unter der Bedingniß 
der Beibehaltung ihrer Freiheit und ihrer einheimischen Gejeze, 
in die Gemeinschaft der Beherrschung und der Religion mit 
den Franken zu treten.

1) Ein Nationalheiligtbum von ungewisser Bedeutung; nach Einigen 
Hermann's Säule, nach Andern ein bloseS Gözenbil d. Möser hält 
Z r - m e n für den Neumond.

2) 783. 3) 803.

So ehrenvoll diese Bedingungen scheinen, so wurden sie doch, 
als Gesez des Feindes, von den Sachsen verabscheut. Die christ
liche Religion, die mau ihnen aufgedrungen, heischte nicht 
blos das Opfer der einheimischen, durch Alter geheiligten, mit der 
ererbten Sitte und Verfassung zusammenhängenden Lehren, Ueber
lieferungen und Gebräuche, sondern auch die Einrichtung der — 
einem bis dahin steuerfreien Volk unerträglich scheinenden—Zeh ri
te n. Die wörtlich zugesicherte Freiheit aber in einer, dem 
großen Frankenreich angehörigen, demnach einem weiter als die 
Heimath reichenden Interesse dienstbaren und einer viele Volker 
Verb ndenden Herrschaft unterworfenen Provinz, mußte nothwen
dig dem allgemeinen Strom der Reichsverfassung folgen, daher 
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bald zum leeren Schalle werden. Auch suchte Karl, der Abneigung 
der Sachsen gewiß, sich ihres Gehorsams nicht nur durch Er
richtung von Bisthümern J), Einsezung von Grafen und Send
grafen und durch Verpflichtung des Heerbanns zum Königsdienst 
zu sichern; sondern er hielt für nöthig, um die Nation zu schwä
chen, viele Tausende der Sachsen in fränkische Länder zu verpflan
zen , gleichwie er während des Krieges schonungslos ihre Gauen 
verwüstet, Tausende von gefangenen Vaterlandsvertheidigern ge
schlachtet 1 2), und durch gehäufte Frevel an den heiligsten Men
schenrechten seinen Kriegsruhm geschändet hatte.

1) Osnabrück, Minden, Halberstadt, Verden, Bremen, 
Paderborn, Elze (wovon der Siz später nach Hildesheim kam) und 
Münster.

2) "Ein General würde noch jezt eben so handeln, wenn Bürger oder 
Bauern die Waffen ergriffen", sagt der sonst so bürgerfreundliche Möser 
über die Enthauptung der 4500 Sachsen an der Aller. "Gegen Leute im 
Gefolge würde Karl diese Rache nicht auSgeübt haben" — als ob die 
Vaterlandsvertheidigung strafbar, und nur der beza hl te Kriegs
dienst gerecht wäre! Heute würde Möser wohl anders richten.

Doch selbst dieser Kriegsrubm ist zweideutig, wenigstens 
verdunkelt durch Wittekind's strahlenderes Verdienst. Derselbe 
— nicht Herzog der Sachsen, nur ein Edler des Landes West
phalen — stritt vom Anfänge des Krieges bis in dessen vierzehntes 
Jahr, theils als Haupt eines Geleites, theils als gewählter 
Führer des Heerbanns, gegen den übermächtigen Feind — wohl 
öfters unglücklich, doch immer glorreich. Zu wiederholten Malen 
durch die fränkischen Gewaltöhaufen vertrieben, erspähte er von 
jenseits der Elbe den Augenblick der Rache, erstand gefährlicher 
nach jedem Unfall, und trübte durch die Schrecken seines Namens 
'Karls glänzendste Triumphe. Endlich aber, nachdem (793) in 
zwei großen Schlachten — den einzigen Haupttreffen des Kriegs 
— der sächsische Heerbann sich verblutet, und Karl in den beiden 
folgenden Jahren alles Land bis zur Elbe verwüstet hatte, horchte 
Wittekind auf die oft verworfenen Anträge des Feindes, huldigte 
dem Könige, und nahm die Taufe. Durch diesen Schritt gelangte 
der Held zum ruhigen Besiz seiner Güter, und der Lorbeer, der 
seine Schläfe schmückte, verwandelte sich jezt in einen Heiligen
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schein. Doch haben seine Nachkommen, nach dem Fall des Karo
lingischen Hauses; den Thron der Teutschen erstiegen. Die Mutter 
des Großen Otto war aus Wittekind's Geschlecht.

§. 3.

Andere Kriege.

Die Unterwerfung Sachsens hatte feindselige Berührungen 
mit den Wenden und Normännern zur Folge. Dies gab 
Aulaß zu neuen Triumphen. Die Milzen, die Sorben, die 
Böhmen wurden besiegt und zum Tribut gezwungen, die Nor
in Lun er aber, welche, von Jütland aus unter ihrem König 
Gottfried, zu Wasser und zu Land, gefährliche Angriffe wagten, 
mühsam durch die gesammelte Reichsmacht zurückgetrieben. Gott
frieds Nachfolger, Hemming, ging einen Frieden ein welcher 
die Eider zur Grenze Teutschlands machte.

Aber die nordischen Kriege wurden vielfältig unterbrochen, 
oder ihr Nachdruck gehemmt durch gleichzeitige Kriege in Süd, 
West und Oft. 2a, wir sehen oft in einem und demselben Jahre 
den unermüdeten Karl an den entgegengesezten Enden seines 
großen Reiches kämpfen. Auf dem Tage zu Paderborn 777, 
allwo er die Unterwerfung vieler sächsischer Stämme annahm, 
erschienen die arabischen Emirs Ibn al Arabi und sein Sohn 
Jussuf, Hilfe begehrend wider Abdor-Raman, den Ommai- 
jahdischen Chalifen zu Cordova. Der Enkel Karl Mar tells 
ftand nicht an, sein Schwert gegen die Sarazenen zu wenden: 
er überstieg die Pyrenäen, eroberte Pampelona, Sara
gossa und alles Land bis zum Ebro. Aber das heimziehende 
Heer, schwer von Beute, ward in den Engpässen von Ronce- 
val durch die Basken überfallen, viele Schäze wurden geraubt, 
viele Tapfere erschlagen, unter ihnen der gefeierte Roland, 
Karls Schweftersohn. Die That blieb ungerächt, doch ward die 
Spanische Mark in langwierigem Kampf behauptet. Auch aus 
Korsika, Sardinien, den Balearen wurden die Sarazenen 
vertrieben, Siege zur See von fränkischen Grafen über die Un
gläubigen erfochten. Aber mit dem Chalifen zu Bagdad, Ha

ll 811.
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run-al-Raschid, dem Abbassiden, hielt Karl Friede, ja gegen
seitig freundlichen Verkehr. Die beiden Feinde Ommaijah's waren 
unter sich natürlich Freunde.

Thassilo IL, der Agilolfinge, Herzog in Baiern, ver
mög früherer Verträge dem fränkischen König Unterthan, hatte 
schon P i p i n die Heeresfolge geweigert, gegen Karl aber mehr 
als einmal feindlich sich erhoben — meist auf Eingebung seiner 
Gemahlin Luitberge, des langobardischen Desiderius Toch
ter, dabei aus eigener Begierde der Unabhängigkeit — und, be
siegt im Felde, nach wiederholtem Schwur der Unterwerfung, zu 
verrätherischen Anschlägen Zuflucht genommen. Iezt hielt der 
erzürnte König zu Ingelheim Gericht über den Abtrünnigen. 
Der Agilolfinge ward zum Tode verurtheilt. Die Gnade des 
Gewaltherrschers verwandelte die Todesstrafe in Klostergefängniß *). 
Auch seine Söhne und Töchter wurden in Zellen gestoßen. Thas
silo — der Sage nach geblendet — starb im Mönchsgewand. 
Baiern wurde in Grafschaften getheilt, die Gewalt des Königs 
zu sichern.

• Mit Thassilo hatten die Avaren Bündniß geschlossen. Nach
seinem Sturz fielen sie in die fränkischen Länder, worüber Karl 
den Vertilgungskrieg wider sie erhob. Mit ungeheuren Zurüstun
gen, unermüdlich, mit äußerster Vorsicht uud Anstrengung be
kämpfte er das wilde Volk. In zehn Feldzügen, auch mit drei 
Heeren zugleich, wurde gestritten, blutig für beide Theile, endlich 
verderbend für die Avaren. Die Ringe wurden erobert, unsäg
liche Reichthümer erbeutet^), das verödete Land bis zur Raab, 
ja bis zur Mündung der Theiß und Save fränkischen Grafen 
und Bischöfen untergeben. Zum Behuf der leichtern Kriegszufuhr 
— also nicht des friedlichen Völkerverkehrs — hatte Karl 
während dieser Feldzüge den Plan zur Vereiniguug des Rheins 
mit der Donau, mittelst des Mains, der Redniz und Alt- 

' mühl, entworfen. Schon ward ein Kanal eröffnet; natürliche 

Hindernisse, Unerfahrenheit der Arbeiter hemmten das Geschäft; 
nach Endigung des Krieges ward es vergessen.

1) 788.
2) Vergl. Band IV. S. 78.
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§. 4.
Wiederherstellung des Abendländischen Kaiserthums.

Aber die glänzendste, folgenreichste Begebenheit von Karls 
Leben ist die Wiederherstellung des Abendländischen Kaiserthums. 
Seitdem Augustulus auf Befehl des Barbaren Odoaker vom 
Thron der Cäsaren herabgestiegen, hatte diese Würde geruhet. 
Rom gehorchte hierauf theils den barbarischen Beherrschern 
Italiens, theils den morgenländischen Kaisern, und errang 
während der Unruhen des Bilderstreites eine zweifelhafte Selbst
ständigkeit, unter losen republikanischen Formen und der väter
lichen Gewalt des Pabstes. Aber der Zorn des byzantinischen 
Hofes und die Feindseligkeit der Langobarden machten einen 
Beschüzer nöthig. Der Beschluß des römischen Senats und Vol
kes, durch das Ansehen des Pabstes bekräftigt, ernannte Karln 
Martell zum Patricier von Rom. Sein Sohn und Enkel 
erhielten die gleiche Winde, mit welcher— so schwankend ihr Be
griff und so zweideutig die Absicht ihrer Ertheilung seyn mochte 
— wenigstens die Schuzherrlichkeit über die heilige Stadt 
und deren Kirche verknüpft war. Pipin und Karl Μ. erfüll
ten auf glänzende Weise die übernommene Pflicht, und stärkten 
dadurch ihr Hoheitsrecht also, daß, nach der Zerstörung des 
langobardischen Reichs, der Patricier Karl unter Ehrenbezeugun
gen, wie nur dem Gebieter erwiesen werden, in Rom seinen 
Einzug hielt. Von da an, ungeachtet der an den Pabst gemach
ten und bekräftigten Schenkungen, erscheint Karl in Gesezen und 
Gewaltsübungen als wirklicher Beherrscher Roms; Ihm und 
seinem Stamm ward vom Volke gehuldiget, und selbst die Pabst- 
wahl seiner Bestätigung unterworfen. Der weise Hadrian I. 
begnügte sich mit derjenigen Gewalt, welche er, ohne Verlezung 
dieses äußern Verhältnisses, sowohl in der einheimischen Verwal
tung Roms, als, durch geschickte Lenkung des Gemüthes seines 
königlichen Herrn und Freundes, in den größten Geschäften des 
Reiches ausübte.

Nach dem Tode dieses wahrhaft großen Pabstes wurde 
Leo HI. durch den Einfluß einer mächtigen Partei zu seinem 
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Nachfolger gewählt. Der Haß seiner Gegner erregte vier Jahre 
darauf einen Tumult wider ihn, und mit Noth entkam der miß
handelte Pabst aus dem Kerker. Karl empfing denselben im La
ger bei Paderborn, gab ihm eine Begleitung von Bischöfen und 
Grafen zur sichern Heimkehr mit, und zog im folgenden Jahr *) 
persönlich über die Alpen, hielt Gericht in Nom, sprach den Pabst, 
nachdem derselbe den Reinigungseid geschworen, von aller An
schuldigung los, und bestrafte seine Femde. Am Weihnachtstage 
des achthundertsten Jahres der christlichen Aera, ward, in der 
Peterskirche, nach geendigtem Meßopfer, eine glänzende Krone 
vom Pabst auf des Königs Haupt gesezt, und es erscholl der 
tausendstimmige Ruf: „Langes Leben und Sieg Karln, dem From
men, Hocherhabenen, dem von Gott gekrönten, großen und fried
liebenden Römischen Kaiser!". Es war eine zwecklose Verstellung 
Karls, den Schein der Ueberraschung, ja des Mißbilligens, bei 
dieser, den Verhältnissen so sehr gemäßen Hoheitsfeier anzuneh
men. Die Politik muß die Annahme der Kaiscrwürde als die ge
eignetste Verherrlichung, als den trefflichsten Schlußstein seines 
politischen Gebäudes erkennen, und selbst die Gerechtigkeit darf 
sie gut heißen. Von jezt an hatte Karl einen selbstständigen Titel 
zur Beherrschung Roms, in der Meinung der Menschen aber einen 
Anspruch auf Weltbeherrschung. So mochte die veralterte Majestät 
der Eidenkönigin durch die männlich reife Kraft des Karolingischen 
Reiches von Neuem aufblühen, die Völker des Abendlandes 
— ja, wenn der Plan, mit Irenen sich zu verbinden, gelungen 
wäre"), auch jene des Morgen land es — zu einem neuen 
Weltreich, oder doch zu einem System verbundener Staaten 
sammelnd. Diese glänzende Aussicht (deren Schattenseite zu ver
kennen den Menschen des neunten Jahrhunderts wohl erlaubt war, 
da selbst im neunzehnten die Weltmonarchie ihre begeisterten Lob- 
redner fand) ging theils gar nicht, theils in ganz anderem Geist, 
als Karl gedacht hatte, in Erfüllung. Der Unwerth seiner Nach
kommen ließ die Fruchte seiner Arbeiten nicht zur Reife kommen, 
und wenn auf dem von ihm bereiteten Feld noch einige Aernte 
erwuchs, so kam sie nicht den Erben seiner bürgerlichen Macht, 
sondern dem Priester Roms zum Guten.

1) 800. 2) Vergl. Bd. IV. S- 180.
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. S. 5.

Charakteristik.
So viel von der Kriegs- und der politischen Geschichte 

des großen Karl. Dieselben, als deren Wirkungen am meisten 
in die Augen springen, werden zwar gewöhnlich als die Haupt
sache betrachtet, und nach ihren Resultaten der persönliche 
Werth der Könige bestimmt. Doch stnd auch Könige gewesen, 
die nur durch ihre Feldherren siegten, und was durch blose Kriegs
gewalt bewirkt wird, ist für den Denker den zufälligen Erzeug
nissen physischer Kräfte oder des blinden Glückes gleich. Selbst
ständigen Werthes sind nur die Schöpfungen des Geistes, 
und dieselben sezen ihr freies Leben fort unter den Umwälzun
gen der Sinnenwelt, ja sie mögen selbst deren Entwicklung leiten; 
während die Werke physischer Kraft den Naturgesezen unterworfen 
bleiben, und zu Grunde gehen mögen durch gleich blinde und zu
fällige Kraft. Auch Attila und Dschengis-Chan haben 
Weltreiche ersiegt: aber gleich Massen, welche der Sturmwind 
aufgethürmt, sind diese Reiche nur als Massen, d. h. als Sum
men physischer oder politischer Kräfte, in der Geschichte vorhanden 
gewesen, im Wirken und Leiden den Naturgesezen oder fremden 
Einflüssen Unterthan, und ganz losgetrennt von dem Geist ihrer 
Urheber. Nicht durch seine Waffenthaten, wiewohl sie die Er
oberung Kanaans vorbereiteten, sondern durch seine Geseze hat 
Moses bleibend und eigenthümlich gewirkt; Lykurgus und 
Solon haben gottergleich über den Revolutionen Griechenlands, 
über den Werken seiner Helden und Staatsmänner Jahrhunderte 
lang gewaltet, und Mohammed ist nicht durch seine Siege — 
auch ein Anderer hätte seine Schlachten gewinnen mögen — son
dern durch das schöpferische Werk seines Geistes, den Koran, 
der Gesezgeber der Zeiten geworden.

Wenn wir Karln von diesem Standpunkt betrachten, so 
schwindet seine Größe meist dahin, weil nur die Werke seines 
Armes, nicht jene seines Geistes im Strom der folgenden 
Geschichten noch kenntlich bleiben. Er hat, durch die Verhältnisse 
dazu berufen, mächtigen physischen Kräften den Anstoß gegeben, 
große politische Gestaltungen, durch's Glück begünstigt, zu Stande 
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gebracht: aber dasselbe hätte auch ein Anderer an seiner Stelle 
bewirken mögen; er ist in so weit ein bloses Werkzeug des Schick
sals gewesen. Was er baute, blieb dann wohl, als einmal vor
handene Masse, sowohl ganz als in Stucken, nach Naturgcsezen 
wirksam, weil von allem Vorhandenen eine Kette von Wir
kungen in's Unendliche läuft: aber Nichts als sein Reich — 
das auch einen andern Ursprung hätte haben können — und 
dieses frühzeitig zertrümmert, hat er der Menschheit vermacht; 
und gerade von Dem, was sein eigenthümliches, wahrhaft 
persönliches Werk, der Ausfluß seiner Individualität gewesen, 
von seinem rein geistigen oder genialen Wirken ist in kurzer Frist 
nur wenig Spur geblieben. Wir werden von diesen Gegenstän
den ausführlich an geeigneter Stelle — als unter den Rubriken 
der Staatsverfassung und des Lehenwesens, der Gesczgebung, der 
Kriegsverfassung, der Kirchengeschichte, der Wissenschaften u. s. w. 
reden. Hier nur ein summarischer Ueberblick:

An die Stelle des monarchischen — ja wohl despoti
schen — Systems, welches Karls Einrichtungen in bürger
lichen und in Kriegs-Sachen bezweckten, sehen wir, bald 
nach ihm, die volle Anarchie eben des Lehenwesens treten, 
welchem er zeitlebens entgcgengearbeitet. Das mühsam angefachtc 
Licht der Wissenschaft, welcher er sich auf allerdings ruhm- 
werthe Weise hold bezeiget, erlosch nach seinem Tod in noch dich
terer Finsterniß. Der Clerus, welchem er, als vermeinter Stüze 
des Thrones, erhöhte Macht verliehen, trat schon seinen Sohn 
und Enkel mit Füßen. Alle seine Geseze und Verordnungen 
endlich, so zahlreich und mannigfaltig sie waren, linderten wohl 
einzelne moralische und bürgerliche Gebrechen; doch nur vorüber
gehend , und im Allgemeinen brach die Barbarei noch gewaltiger 
herein. Selbst die unmittelbare Frucht der Siege, die politische 
Macht des Reichs, wurde durch Theilung desselben aufs 
Spiel gesezt; und wiewohl der Zufall das Erbe unter Lud
wigs des Frommen Scepter vereinigte, so ward doch, beim 
ersten Nachlassen der Energie, sowohl der lose Zusammenhang im 
Innern, als das schlechte Vertheidigungssystem gegen Außen durch 
die schnell um sich greifende einheimische Zerrüttung und durch 
die Schrecken der Normännischcn Waffen kund.
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Diese Gesichtspunkte sind es, welche die Wichtigkeit und das 
Verdienst Karls Μ. sür den Welthistoriker bestimmen. Dem 
Biographen überlassen wir die genauere Schilderung seines Pri
vatlebens und seiner häuslichen Verhältnisse, so wie die 
moralische Würdigung beider. Von den Kindern seiner Kebs- 
weiber wurden viele zu kirchlichen Wurden befördert: aber seine 
Töchter schändeten sich durch Aueschweifung, und von seinen 
ehelichen Söhnen, Karl, Pipin und Ludwig, unter welche 
er schon 781 und vollständiger 806 das Reich getheilt, starben 
die beiden ältern vor dem gebeugten Vater, welcher dann den 
einzig noch Uebrigen (813) zum Mitregenten und Kaiser, Pipins 
hinterlassenen Sohn, Bernhard, aber zum König von Ita
lien — fedoch unter Ludwigs Oberhoheit — erklärte, und bald 
darauf starb *).

§♦ 6.
Ludwig 1. der Fromme 1 2 3).

1) 814.
2) D. H H egewisch, Gesch. der fränkischen Monarchie von dem Tode 

Karls Μ bis zum Abgang der Karolinger.
3) 817.

Unter dem ungerechten, despotischen, grausamen Karl war 
das Frankenrcich im Innern ruh g und voll kräftigen Gedeihens, 
nach Außen glorreich gewesen; unter seinem frommen, gutmüthi
gen, liebenden Sohn Ludwig brachen die Schrecken der Bürger
kriege herein, zeigten sich Roth, Elend und Auflösung. Denn 
nur der Geist, richt aber der fromme Sinn macht zur Völker
beherrschung tauglich, und die meisten Menschen gehorchen nicht, 
wo sie nicht fürchten. Die noch unbefestigten Einrichtungen Karls 
in den wichtigsten Staatssachen hatte nur ein gleich großer Geist 
zur Vollendung führen, nur ein noch größerer verbessern mögen. 
Ludwig erkannte ihren Zweck und ihre Bedeutung nicht; die we
sentlichsten schaffte er ab, oder ließ sie verfallen; was übrig blieb, 
war leere Form. Also ging er zu Grund durch den Uebermuth 
und Undank derselben Großen und Priester, welche der Vater 
für immer gebändigt oder gewonnen zu haben vermeinte.

Frühe erkannte Ludwig das Schwierige seiner Lage, und gab 
sich auf einer großen Versammlung der Stände zu Aachen*)
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einen Reichsgehilfen in der Person Lothars, seines ältesten 
Sohnes. Derselbe sollte der Haupterbe des Reichs und Ober- 
Herr der Brüder Pipin und Ludwig, diese jedoch auch Könige 
in eigens zugetheilten Ländern (Aquitanien und Baiern), 
ja befugt seyn, den Oberherrn zur Beobachtung seiner Pflichten 
anzuhalten. Gegen diese Theilung erhob sich Bernhard in Ita
lien, vermeinend, seinen eigenen Ansprüchen seye zu nahe ge
treten. Doch leicht ward er übermannt, durch ein Gericht der 
Großen zum Tod, durch Ludwigs hier grausame Begnadigung 
aber zur Blendung verurtheilt, an deren Folgen er kläglich starb *).

Bald erregte die Herrschsucht der Bruder weit schrecklichere Auf
tritte. Ludwig, nach dem Tode seiner Gemahlin Irmengard, 
erkor sich zur zweiten Gattin die schöne Jutta (Judith), Toch
ter des baierischen Grafen Welf. Sie gebar einen Sobn, Karl 
(den Kahlen), welchem der zärtliche Vater ein genügendes Erb- 
theil, wie den ältern Söhnen, wünschte. Diese, auf deren Un
kosten die Anweisung geschehen mußte, ergriffen mit vielen Großen 
die Waffen, und bemächtigten sich des Vaters, der verhaßten 
Stiefmutter und ihres jungen Sohnes 2).

Doch kurz ist die Eintracht der Bösen. Lothar ward von sei
nen Brüdern gezwungen, den Vater freizulasscn; derselbe gab 
dann Aquitanien an Karl, worüber Pipin neuen Aufruhr, 
und bald alle drei Brüder neuen Krieg gegen Ludwig erhoben. 
Zur Niederschlagung so verbrecherischer Fehde eilte Pabst Gre
gor IV. in die beiderseitigen Kriegslager, doch nicht als Wort
führer des Rechts, sondern des Frevels. Auf einem Feld im 
obern Elsaß, unfern Basel — der Name des Lügen selbes ist 
Denkmal der schändlichen That — wurde der Kaiser, welchen 
der Pabst verrieth und seine Leute verließen, zum zweitenmal von 
seinen unnatürlichen Söhnen gefangen genommen, nach Com
piegne geschleppt, des Reichs entsezt und, den Frevel zu voll
enden, zur feierlichen Kirchenbuße genöthigt. In Gegenwart 
seines Erstgebornen, der sich der Demüthigung des Vaters freute, 
mußte Ludwig seine kaiserliche Kleidung und sein Webrgehänge 
ablegen, sich als Sünder bekennen, und ein langes Vcrzeichniß 
seiner Vergehungen mit lauter Stimme ablescn. So gedachte

1) 813. 2) 830.
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Lothar ihn auf immer verächtlich und unfähig des Reichs zu machen. 
Aber die minder verworfenen Brüder, zumal Ludwig, erklärten 
sich für den Vater, und verschafften ihm die Krone wieder *), 
die er besser niemals getragen hätte. Denn, unbelehrt durch die 
herbsten Erfahrungen, wunderglaubend, aber der Menschen Herz 
nicht kennend, wiederholte er die willkürlichen Theilungen, und 
begünstigte, zumal nach Pipins Tod, den Liebling Karl, ja 
selbst denverbrecherischen Lothar so unmäßig, daß Ludwig 
zum drittenmal sich emporte, und dem greisen Vater, der ihn 
verkannte, durch Kummer über solchen Krieg beschleunigten Tod 
gab. „Sagt meinem Sohn, daß er mir das Herz gebrochen!" 
rief der Kaiser seinen Getreuen zu, und starb ohne Trost, ein 
jammernswerthes Opfer seiner Schwäche 2).

S. 7.
Vertrag von Verdun 843.

Wie streng das Urtheil über das Unrecht, wodurch der Groß
hofmeister Pip in zum fränkischen Thron und Karl zur Herrschaft 
des Abendlandes gelangte, und wie geneigt man sey, das aus
gezeichnete Unglück ihrer Nachkommen als das Werk einer rächen
den Nemesis billigend anzuschauen: immer wird der schnelle — 
durch einzelne Katastrophen schreckliche — Fall und das klägliche 
Verkommen des ganzen Karolingischen Hauses für das Gemüth 
erschütternd, oder zur Wehmuth stimmend bleiben. „Verarmt, 
geblendet, in Klöstern, in Hütten, als Flüchtlinge, als Bettler, 
als Vater- und Brudermörder, selbst im Glanz ihrer Kronen ver
haßt oder verspottet, starben Söhne, Enkel, Urenkel des unglück
seligen Geschlechts." Zschokke.

Dieselben Brüder, welche aus Herrschsucht die Waffen wider 
den Vater erhoben, wie hätten sie dessen Erbe friedlich unter sich 
theilen mögen? — Lothar zumal, als Kaiser, vermeinte, daß 
ihm über das Ganze die Herrschaft gebühre. Aber die jüngern Brü
der, mit ihnen ihr Neffe Pipin, sammelten ihre Heeresmacht, 
und stritten vereint wider den Stolzen. Bei Fontenay, unfern 
Auxerre, war die entscheidende Schlacht ^). Hundert tausend 
Franken fielen hier als Opfer des Bruderzwistes. Lothar floh.

1) 835. 2) 840, 3) 841.
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Noch suchte er durch die äußerste Anstrengung, insbesondere durch 
Aufgebot des S à ch si sch e n Heerbanns, sein Glück wieder herzu- 
ftellen. Aber er verlor ein zweites Treffen bei Straßburg, und 
Ludwig der Teutsche züchtigte schwer die sächsischen Rebel
len, wie der Sieger sie nannte. Gebeugt durch so großen Un
fall, suchte Lothar Friede, und es ward derselbe geschlossen zu 
Verdun *) durch jenen berühmten Theilungsvertrag, welcher das 
große Reich in drei fortan selbstständige Theile trennte, demnach 
eine Hauptepoche macht in der Geschichte des westlichen Europa, 
und den Anfang der gesonderten Geschichte Tentschlands, 
Italiens und Frankreichs.

Durch diesen Vertrag erhielt Lotbar, nebst der Bestätigung 
der Kaiserwürde, das Königreich Italien und den langen Län
derstreif von der Rhone, Saone, Maas und Schelde bis 
an den Rhein. Nur Mainz, Worms und Speier wurden 
(des Weines willen) an Ludwig den Teutschen, den Herrn 
der rein teutschen Länder östlich am Rhein, gegeben. Karl 
der Kable endlich bekam Gallien, westlich von jenen Flüssen 
bis an's Meer, das eigentliche Frankreich. Nur Aquitanien 
siel den Neffen der Könige, Pipin und Karl, zu, welchen je
doch Karl der Kable es bald entriß. Die nähern Bestimmungen 
in Rücksicht der gegenseitigen Verhältnisse sind unbekannt. Völlige 
Trennung war nicht beabsichtigt; man schien eine Art von Ge- 
sammtrecht des Hauses auf das ganze karolingische Erbe 
anzunkhmcn; es dauerte die Gemeinschaft des Heerbanns,, 
demnach die Idee eines gemeinsamen Reiches und Reichs- 
Hauptes fort, und noch blieb dem Zufall überlassen, ob Wieder
vereinigung oder bleibende Trennung folgen sollte.

Das lezte ist geschehen, durch Gunst des Schicksals, und so 
hat der Verduner Vertrag unermeßlich woblthätig für die drei 
Reiche, zumal aber für Teutsch land gewirkt. Obne ihn hätte 
die unnatürliche Verbindung geographisch und genetisch geschie
dener Völker noch länger fortdauern, oder eine noch unnatürlichere 
Zersplitterung durch rücksichtslose Gewalt und Laune des Ver
hängnisses eintrctcn können. So wie die Völker Italiens, 
ungeachtet der geographischen Verbindung, in so viele getrennte

1) 843.

v. Rotteck Gesch. 5r Bd. 4
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Fürstenthümer und Gemeinwesen zerfielen; so wie die slavischen 
oder wendischen Völker, ungeachtet der Gemeinschaft des Ur
sprungs und der Sprache, zu mehreren Reichen fich bildeten, zum 
Theil auch fremden Reichen einverleibt wurden: also hätten auch die 
rein-germanischen Hauptvölker, welche der Verduner Ver
trag zu einer herrlichen, ehrfurchtge^ietenden Nationalmasse 

sammelte, ohne denselben das Loos der Italiener oder Slaven 
theilen mögen. Indessen ift's nicht eine weise oder wohlwollende 
Absicht der Paciscirenden, der wir so unschazbares Gute zu ver
danken haben, sondern vielmehr ihre Schlechtigkeit, oder doch nur 
eine blinde Macht der natürlichen Verhältnisse und der Zufall, der 
dieselben begünstigte und siegreich machte. Der Zufall, daß von 
Karls Μ. Söhnen nur einer den Vater überlebte, hatte so viele 
Völker in ein Loos geworfen. Der Zufall, welcher Ludwigen 
drei Söhne ließ, bewirkte die Theilung der Heerde. Denn nicht 
aus Anerkenntniß der Persönlichkeit der einzelnen Völker, sondern 
nach dem Sachenrecht, zur Vertheilung der Erbstücke, wurden 
die drei Reiche geschieden, und die Herrschsucht der Prinzen — 
wie gewöhnlich in der Politik selbst das Gute vom Bösen her
kömmt — hat unwillkürlich das Nationalwohl begründet.

§. 8.
Ludwigs I. Söhne und Enkel.

Lothar I., wohl gequält von Gewissensbissen, legte die blut
befleckte Krone nieder J), und ging in's Kloster Prüm, woselbst 
er starb. Von seinen drei Söhnen erhielt, theils nach Einsezung 
des Vaters, theils nach Bestimmung der Großen, Ludwig 11. 
die Kaiserkrone und Italien, Lothar II. die nördliche, und 
Karl die südliche Hälfte des obenbemerkten Länderstreises zwischen 
Teutschland und Frankreich, wovon jene von ihrem Beherrscher 
Lotharingie», diese von dem Hauptland Provence oder auch 
Burgund genannt ward.

Karl starb frühzeitig 2), worauf seine Brüder sich in sein Erbe 
theilten. Aber auch Lothar 11., nach einer durch die gebieterische 
Einmischung des Pabftes in seine ehelichen Verhältnisse höchst 
unglücklichen und merkwürdigen Regierung, starb ohne Söhne 3), 
so wie später sein Bruder, Kaiser Ludwig 11.·).

1) 855. 2) 863. 3) 869. 4) 875.
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Ludwig der Teutsche und Karl der Kable hatten 
Lothars II. Erbe gewaltsam an sich gerissen, der erste jedoch 
seinen Theil an den rechtmäßigen Erben, Kaiser Ludwig, abge
treten. Nach dem Tod dieses Lezten wurde Italien und das Kai- 
serthum von Karln dem Kahlen, zuvorkommend, dnrch List 
und Gewalt, in Besiz genommen. Ludwig der Teutsche starb 
gleich darauf ').

Auch er hatte drei Söhne, Karlmann, Ludwig den Jün
gern, und Karln den Dicken. Der Erste bekam Baiern 
und die östlichen slavischen Lander, der Zweite Franken, 
Sachsen und einen Theil Lotharingie ns, der Dritte dessen 
andern Theil und Alemannien. Karlmann, welcher nach 
Karls des Kahlen Tod sich Italiens bemächtigte, starb frühe2), 
und zwei Jahre darauf auch Ludwig der Jüngere, ein thätiger 
Pii.iz, durch glorreichen Sieg über den unersättlichen Karl den 
Kablcn berühmt; worauf der dritte Bruder, Karl der Dicke, 
die beiden Erbschaften Ludwigs des Teutschen und Lothars!, 
(mit einziger Ausnahme Burgunds, welches schon abgefallen 
war; doch mit Inbegriff Lotharingiens, welches Ludwig der 
Jüngere vollständig durch Waffen und Vertrag gewonnen) 3) 
in seiner Person vereinigte, ja endlich auch Frankreich, durch 
Wahl der Franzosen, erhielt 4).

In diesem lezten Reich hatte Karl der Kahle rühmlos 
regiert, begieriger, es durch ungerechten Erwerb zu vergrößern, 
als durch Herrscher-tugenden zu beglücken. Die Hälfte von Lotha- 
ringien und die Provence riß er an sich, gewann auch 
Italien und die Kaiserwurde, und wurde verächtlicher, je höher 
er stieg. Gleiche Verachtung lag auf seinem Sohn, Ludwig 11. 
dem Stammler 3), und auf seinen Enkeln, Ludwig 111. und 
Karlmann, nach deren Tcd der dritte Enkel, Karl der Ein
fältige, übergangen, und Zuflucht bei Karl dem Dickeu 

• gesucht ward.
S. 9.

Karl der Dicke. Völlige Zersplitterung.
Aber die Erwartung der Völker, wenn sie Gutes erwarteten, 

wurde getäuscht. Karl der Dicke, auf Karls des Großen

1) 876. 2) 880- 3) 880 4) 884. $) 877,
4*
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Thron, war ein Zerrbild der Schwäche und Erbärmlichkeit. Der 
Herr der Nationen, geängstigt, gedemüthigt von jedem auswärtigen 
und einheimischen Feind, ein willenloses Werkzeug in seines Mi
nisters Hand, unthätiger Zuschauer bei den Leiden des Volkes, 
und bedeckt mit häuslicher wie mit öffentlicher Schande.

Da erhob sich Arnulf, Herzog zu Kärnthen, Karl
manns natürlicher Sohn, gegen den unwürdigen Oheim. Luit- 
ward, Bischof von Vercelli, derselbe Kanzler, welchen Karl un
mäßig begünstigt, dann aber leichtsinnig verstoßen hatte, beför
derte das Unternehmen. Die Baiern, Oftfranken, Sachsen, 
Thüringer, zulezt auch die Alemannen fielen ab von dem 
König, und entsezten ihn feierlich des Reichs auf einer Versamm
lung zu Tribur *). Er starb das Jahr darauf, arm, verlassen, 
in einem Kloster.

Durch diese merkwürdige Absezung — bei welcher freilich nur 
die Stimmen der Großen, nicht jene der Völker vernommen 
wurden—lös'te sich die Verbindung der karolingischen Monarchie 
vollständig und auf immer. Teutschland, Frankreich und 
Italien gaben sich eigene Könige, die beiden lezten unter heftigem 
Parteienkampf und blutigem Wechsel. Bei dieser Gelegenheit 
ward auch von einigen andern Ländern die Selbstständigkeit theils 
errungen, theils die schon früher errungene behauptet.

Gleich nach dem Tode Karls Μ. hatten die Statthalter der 
Hispanischen Mark dem Gehorsame gegen das Reich sich entzo
gen; aus ihrer Provinz erwuchs das Königreich Navarra, welches 
später auch über Sept im a ni eu ober die Grafschaft Gothien 
im Norden der Pyrenäen sich erstreckte. Am entgegengesezten Ende 
der Monarchie sezten sich nach dem Tod des gefürchteten Karl, ihres 
Besiegers, verschiedene slavische und wendische Stämme in 
Freiheit, und erstarkten zum Theil, wie insbesondere die Obotri- 
ten, zu mächtigen Völkern, welche erst nach mehreren Geschlechts
altern und aus ganz neuem Titel dem Reiche der Teutschen sich 
unterwarfen.

Noch wichtiger war die Losreißung von Burgund. In die
sem meist zum Königreich Provence gehörigen Land, worin

1) 887.
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nach Lotharius 1. Tod vielfacher Wechsel der Herrschaft gewe
sen, versammelten sich nach-' Ludwigs des Stammlers Tod *) drei 
und zwanzig Bischöfe und Erzbischöfe, und beschlossen, in Be
trachtung der Schwäche oder des Unwerthes der Karolingischen 
Prinzen und des steigenden Dranges der Zeit, sich und ihr Land, 
das alte Erbgut der Burgundionen, der vierthalbhundertjäh- 
rigen fränkischen Herrschaft, die keinen Schuz mehr verhieß, zu 
entziehen. Nach reifer Berathung übertrugen sie die Krone von 
Burgund dem Grafen von Vienne, Boso, Schwager Karls 
des Kahlen und Gemahl von Kaiser Ludwigs II. Tochter, einem 
milden und klugen Herrn. Das neue Reich — auch das cis- 
juranische Burgund mit Bezug auf Frankreich geheißen — be
stand aus den heutigen Provinzen Savoyen, Provence, 
Dauphine, Lionnais und einem Theil von Franche-Comté, 
und war sofort den Franzosen unbezwinglich. Aber nach Boso's 
Tod °) bildete sich ein zweites — das transjuranische — 
Königreich Burgund, in Savoyen, der westlichen Schweiz und 
dem angrenzenden Theil der Freigrafschaft. Rudolf, der Sohn 
des Grafen Konrad von Hoch bürg und, Abkömmling der 
Kaiserin Jutta, Mitbewerber Odo's, des Grafen von Paris, 
um die französische Krone, aber von diesem bedrängt, stiftete 
dasselbe. Es ward auch das hochburgundische, jenes aber, wor
über Boso's Sohn, Ludwig, herrschte, das niederburgundische 
Reich genannt. Beide — jedoch nicht ganz vollständig — wurden 
später vereinigt unter dem Namen des Arelatensischen Reiches, 
als Rudolf II. König in Hochburgund, und Hugo, 
Ludwigs 9èachfolger in Niedcrburgund, von zwei Parteien 
gleichzeitig zur Beherrschung Italiens gerufen, ihren Streit durch 
einen Vergleich schlichteten, wornach Rudofl seinem Gegner 
Italien überließ, und dafür beide Burgundien behielt 3).

§. 10.
Lez te Karolinger in Teutsch land und Italien.

Arnulf, welchen die Teutschen au Karls des Dicken Stelle 
zu ihrem König erkoren, war ein tapferer, thatkräftiger Fürst, 

1) 879. 2) 889· 3) 930.
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nicht unwerth, nur durch's Verhängniß gehindert, Wiederhersteller 
des Reichs zu werden. Die Normänner, die Slaven und 
andere Feinde schlug er mit starker Hand. Die französischen und 
burgundischen Könige ehrten ihn, wo nicht als Herrn, doch als 
den Mächtigern. Die Zerrüttungen Italiens endlich eröffneten 
ihm den Weg zur Kaiserkrone. In diesem schönen Lande wüthete 
mehr und länger als in allen übrigen Karolingischen Reichen 
Parteigeist und blutige Zwietracht. Von den zwei Hauptbewer
bern um die Herrschaft, den Herzogen Guido von Spoleto 
und Berengar von Friaul, erhielt der erste den Sieg, und 
von Pabst Stephan V. die Kaiserkrone. Sein Gegner bat jezt 
Arnulfen um Hilfe. Derselbe zog über die Alpen'), empfing 
die Huldigung vieler Städte und Landschaften, ging aber nach 
Teutschland zurück, wohin ihn dringendere Sorgen riefen. Ta 
verglichen sich Guido's Sohn, der junge Lambert, der sich 
Kaiser nannte, und Berengar, um nicht den verhaßten Teut
schen zu gehorchen. Doch Arnulf ward abermals vom Pabst her- 
beigerufen, bahnte mit dem Schwert sich den Weg durch die Län
der Italiens, eroberte Rom mit Sturm, und ward zum Kaiser 
gefrönt2). Eitle Ehre! Die Völker Italiens, vor allen die 
Römer, verabscheuten die Herrschaft eines Fürsten, der ihnen 
als Ausländer verhaßt, als Barbar, wie ihr Dünkel ihn nannte, 
verächtlich war; und kaum hatte Arnulf, durch Hunger und Seu, 
chen gedrängt, Italien verlassen, so wurde Lambert von Neuem 
als Kaiser begrüßt. Aber er starb in kurzer Frist3), worauf 
feine Freunde den König von Niederburgund, Ludwig, zu 
seinem Nachfolger erwählten. Denselben überwand und blendete 
Berengar. Dieser wurde von Rudol, König von Ob er bur
gund, im Felde besiegt und getödtet, Italien aber an Hugo, 
Ludwigs Nachfolger, durch Vergleich überlassen. Die Fehde Hugo's 
und seines Hauses mit Berengar II. gab später den Anlaß zur 
Erhebung Otto's Μ. auf den Kaiserthron und zur bleibenden 
Hoheit der teutschen Könige über Italien.

Wir kehren zu Arnulf zurück. Derselbe starb im Jahr 900. 
Sein sechsjähriger Sohn, Ludwig das Kind, ward sein

1) 8y4. 2) 896. 3) 893.
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Erbe '). Noch ehrten die Stande das Blut des großen Karl. 
Als aber Lulwig, noch minderjährig, gestorben war2), nach 
einer durch imere Zwietracht nicht minder als durch äußere — 
Ungarische — Kriegsverwüstung unglücklichen leidenvollen Zeit, 
da gingen die Stände völlig und für immer vom Karolingischen 
Hause ab, urd wählten der einheimischen Großen Einen, Kon
rad, den Hazog der Franken, zum Königs).

§. 11.

3 n Frankreich.

Aus dem Französischen Thron erhielten sich, jedoch kümmer
lich , noch durch einige Geschlechtsalter die Sprößlinge des herab- 
gckommenen Dauses. Zwar hatte Odo von Paris nach Karls 
des Dicken Absezung die Krone an sich gerissen 4) und gegen Karl 
den Einfältigen, den jüngsten Sohn Ludwigs des 
Stammlers, behauptet. Doch empfahl er Selbst, sterbend, 
den Ständer die Rückkehr zum rechtmäßigen Reichserben 5). Des
selben Regierung war kraftlos und unglücklich. Die Normänner 

» sezten sich ir Frankreich fest, und es zeigten sich in steigender Par
teiwuth und Gesezlosigkeit die Spuren allgemeiner Auflösung. 
Gleichwohl ward — da im teutschen Reich nach Ludwigs 
des Kindes Tod noch vollständigere Zerrüttung herrschte — der 
größte TbeilLothringens der französischen Hoheit unterworfen, 
jedoch auf krrrze Zeit. Karl der Einfältige, den seine Un
terthanen verachteten, ward von Robert, Odo's Bruder, vom 
Thron gestoßen^). Rach Jahresfrist starb derselbe, worauf sein 
Bruder, Hugo der Große, den Burgundischen Rudolf zum 
König von Frankreich erklärte, Karl der Einfältige aber gefangen 
ward und im Gefängniß starb ’).

Gleichwohl gelangte sein Sohn, Ludwig IV. (Ultramarinus, 
weil er nach England geflüchtet war), nach Rudolfs Tod wieder 

6 zum väterlichen Reich 8). Weder Er 9), noch Lothar V., sein

1) Den ältern — unehelichen — Sohn, Zwentebold, hatte Arnulf 
zum Herzog von Lothringen erklärt. Aber Volk und Große haßten ihn, 
seiner Rohheit willen. Er blieb nachmals im Kampfe gegen sie.

2) 91L 3) 912. 4) 886. 5) 898. 6) 922. 7) 929.
8) 936. 9) 954.
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Sohn und Nachfolgers, waren ganz verwerflich, doch vermoch
ten sie nichts gegen den anarchischen Geist ihrer Züt und gegen 
ihres Hauses einbcechendes Verhängniß. Lotharn fohte sein Sohn 
Ludwig V., der Faule, der lezte Karolingische König. Denn 
als er starb 2), so erhob sich wider seinen Oheim den Herzog 
Karl von Lothringen (er war es unter T eut cher Hoheit, 
da schon Rudolf gegen Heinrich den Vogler jeres Land ver
loren), Hugo Capet, des großen Hugo Soin, mit einer 
mächtigen Partei, und erklärten ihn des Thrones unwürdig. 
Hugo Capet Selbst ward zum König erwählt, rnd Karl mit 
seiner Familie starb im Gefängniß.

Zur Uebersicht der Schicksale des Karolingischen Hauses und seiner 
merkwürdigeren Sprößlinge dient nachstehende Tatelle, S. 58.

§. 12.
D i e Normän ner.

So oft ein Volk oder Reich frech an den Reckten anderer 
frevelt, die durch Natur-Verhältnisse gesezten Grenzn stolz über
schreitend , so oft hat es auch den Keim des eigenen Verderbens 
in sich ausgenommen, zu eigener Schmach und Noth den Grund 
gelegt. Dieses Gesez einer vergeltenden Weltregieruvg sehen wir 
überall in der Geschichte, nur hier früher, dort später, in Erfül
lung gehen, nirgends so urplözlich und so vollständig als im 
Karolingischen Reich. Nicht nur stürzte es gleich nach dem Tod 
des Eroberers, und sobald die von ihm scharf angezsgenen Herr
scher-Zügel in den Händen schwächerer Fürsten nachließen, in 
anarchische Verwirrung, und zerfiel durch einheimische Spaltung 
in viele große und kleine Trümmer; sondern die Völker Selbst, 
zumal das herrschende der Franken — wie zur Strafe dafür, 

- daß sie zu willfährig Theil an den Erobcrungsplanen genommen, 
daß sie ihren Heerbann als dienendes Werkzeug in die Hand des 
Treibers gegeben — wurden nun dem Zorn und der Raubsucht 
fremder Völker preis, ja fast zum Spott der Feinde.

Unter diesen waren die fürchterlichsten die Normänner 3).

1) 986. 2) 987.
3) Schlözers Einleitung in die Nord. Gesch Allg. W. jö- Thl. XXXI. 

Bonamy's Abhandlung über die Normänner in den Mem. de l’Acad. des 
Inscr. T. XVII. Verschiedene Werke und Sammlungen von P. F. Suhm- 
Sprengel's Gesch. der geogr. Entdeckungen.
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Dieses weitansgebreitete Volk, teutschen Stammes, jedoch 
durch Entfernung und klimatisches Gesez länger und vollständiger 
barbarisch als seine südlicher hausenden Brüder, tritt aus dem

1 Dunkel der langen Sagen-Zeit dämmernd wohl schon mehrere 
Jahrhunderte von Karl Μ. als Seebeherrschendes Kriegervolk — 
Seekönige nannten sich die Häupter — doch klar und in's 
Rad der großen Umwälzungen eingreifend erst nach diesem Mo
narchen hervor. Er selbst hatte vielleicht durch Unterjochung der 
Sachsen hiezu den Anlaß gegeben. Große Schaaren dieses frei
heitliebenden Volkes entflohen seinem Schwert in den tiefern Nor
den, und regten rachedürstend die Kriegslust von dessen Bewohnern 
auf. Die unmittelbaren Berührungspunkte, die mit dem fränkischen 
Reich durch dessen Ausdehnung entstanden waren, vermehrten die 
Feindseligkeit, und die sichtbare Schwäche jenes Reiches ermun
terte zum Angriff. Karl Μ. hatte noch mit Ueberlegenheit gegen 
die Normänner in Jütland gestritten. Nach seinem Tod aber 
kam eine allgemeine Bewegung unter die Scandinavischen 
Völker, und schon Ludwig der Fromme sah die Verwüstung 

? der Küsten - und Uferländer seines Reiches. Mit ihren flachen 
Schiffen drangen die Normänner weit aufwärts in die Flüsse, 
und führten Plünderungs - und Zerstörungskrieg gegen deren 
schuzlose Anwohner. Noch größer ward das Unheil unter Lud
wigs Söhnen. Lothar rief die Barbaren selbst herbei wider 
seine Brüder. Die Inseln Walchern und einen Theil von 
Seeland gab er ihnen als Lohn. Von da an wiederholten sich 
fast alljährlich die Verwüstungen. Vergebens stellte Ludwig 
der Teutsche die Grenzherzogthümer wieder her; die National
kraft war geschwunden, vor den Normännern ging der Schrecken 
einher. Teutschland, Frankreich, Lothringen, auch 
England, Italien, Spanien, selbst Afrika empfanden 
ihre Streiche. Viele Heere wurden von ihnen geschlagen, Ham- 

f bürg, Achen, Köln, Trier, Rouen, Nantes, Tours 
zerstört oder verwüstet, Paris eingenommen, Lucca, Pisa 
geplündert, Spanien geschreckt ]), England mit den umge-

1) Noch um 1018 machten die Normänner sich den Sarazenen in 
Catal onien als Menschenfresser furchtbar. Gallicien hatte im neunten 
und zehnten Jahrhundert ihre Einfälle empfunden.
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benden Inseln erobert, kühne Entdeckungsfahrten und Plünde- 
rungszüge nach allen Weltgegenden unternommen *). Als Karl 
der Dicke das fränkische Reich beherrschte, drang eine Schaar 
normannischer Räuber tief in die Rheinländer, und schlug bei 
Haslov an der Maas ein festes Lager. Der Kaiser mit der 
Kriegsmacht seiner weiten Länder schloß sie in ihren Verschanzun
gen ein; aber anstatt, nach dem Wunsche seiner Leute, die 
Schlacht zu wagen, erkaufte er schimpflich den Frieden gegen 
Land und Geld 2). Neue Verwüstungen folgten, Lothringen 
blieb der Hauptschauplaz des unglücklichen Kriegs. Endlich rächte 
Arnulfs) an der Dyle m Brabant durch einen glänzenden 
Sieg die lange Schmach, worauf Deutschland etwas Ruhe vor 
diesen Feinden zu Theil ward. Dagegen dauerten die Verheerun
gen Frankreichs fort, bis Karl der Einfältige dem 
tapfern Rollo, der langjährigen Geißel des Landes, die schöne 
Provinz, die von den Eroberern den Namen der Normandie 
trägt, als Lehen, Bretagne aber als Afterlchen überließt), 
und seine Tochter zum Weibe gab. Aus Nollo's Haus ist später 
der Eroberer Englands, aus seinem Volk das Heldengeschlecht, 
welches den Thron beider Sicilien baute, hervorgegangen.

§. 13.
Die Sarazenen.

Während die uormännischen Waffen von Mitternacht her bis 
in's Herz von Europa drangen, ward von Süden her das Ge
schrei der Flüchtlinge vor den Sarazenen gehört. Nicht nur 
dauerte in Spanien die erbliche Fehde zwischen Mohammeda
nern und Christen fort; sondern von Afrika aus kamen von 
Zeit zu Zeit fanatische Räuberschaaren nach Sicilien herüber, 
oder schreckten die Küsten Italiens und des südlichen Frank
reich. Nach fünfzigjährigem, verzweiflungsvollem Kampf ward 
jenes schöne Eiland vollends erobert, die Gefahren Italiens hie
durch vermehrt. Aber schon früher waren 150 Städte Kala

li) Von einigen derselben, so wie von den heimathlichen Reichen 
der Normänner und von Rußland, wird später die Rede sevn.

2) 882- 3) 891. 4) 911.
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briens und Kampaniens geplündert, Rom selbst bedrohet, 
viele Heiligthümer, bis an die Thore der ewigen Stadt, geraubt 
oder entweiht worden. Ohne den Heldenmuth des Pabstes Leo IV. 
hätte die Fahne Mohammeds von den Zinnen des Kapitols wehen 
mögen. Mehrere Geschlechtsalter hindurch beherrschte sie einen 
Theil des Neapolitanischen Uferlandes; erst die Normänner brach
ten Rettung. Weiterhin, an den Küsten der Provence, unfern 
Arles, hatten die Araber einen Waffenplaz gegründet, von 
wannen sie bis in die Thäler Piemonts, bis an die Ufer des 
Leman, ja bis in die Lotharingischen Gaue schreckten. Die 
Enkel des Siegers von Poitiers, die Völker von Karl des 
Großen Reich, zitterten vor einer Handvoll Räuber.

§♦ 14.

D i e Wenden.
Aber die furchtbarsten Gewitter zogen herauf an der östli

chen Grenze. Hier waren es nicht einzelne Raubhorden, son
dern große Völker, welche feindlich anstürmten. Der Losreißung 

I der Wendischen und Slavischen Stämme von der karolin
gischen Herrschaft haben wir oben (§. 9.) gedacht. Doch dauerten 
die Ansprüche fort, und kräftigere Prinzen gaben denselben Nach
druck. Ludwig der Teutsche und sein Sohn, der jüngere 
Ludwig, stritten fast ununterbrochen wider die Slaven; der erste 
unterwarf sich Mähren wieder. Wichtiger noch war der Kampf 
unter Arnulf. Gegen denselben hatte Zwentebold, Fürst der 
Mähren, uneingedenk der Freundschaft, die er mit Arnulfs 
Vater gepflogen, uneingedenk der Gunst, die er vom Sohne ge
nossen, feindselige Waffen erhoben. Er herrschte auch über Böh
men, welches Arnulf ihm überlassen, aber noch weiter hin über 
viele Länder Pannoniens und Oestreichs bis zur Save und 
an die Adri a tische Küste. Stolzer als seine Vorfahren erneuerte 

», er den Anspruch der Unabhängigkeit. Während des Krieges starb 
er'); die Söhne sezten den Kampf fort, der sich mit dem Unter
gang des Mährischen Reiches endete. Denn Arnulf hatte die Un
garn zur Hilfe gerufen, deren wilder Tapferkeit die unglücklichen 
Mähren wichen. Ungarn, Polen und Böhmen theilten sich

1) 895. 
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indas verwüstete Land. Der Name blieb dessen kleinstem Theile, 
welcher an Böhmen kam, und später zu einer Markgraf
schaft des Reiches erklärt ward.

§. 15.

Die Ungarn.
Durch die Zersplitterung des Mährischen Reiches wurde Teutsch

land mit den Hungaren in feindselige Berührung gebracht, und 
eine Reihe von VerwüstungSscenen eröffnet. Wir haben schon früher 
(Bd. IV. S. 79.) die zweifelhafte Abkunft dieses furchtbaren Volkes 
bemerkt '). Es selbst nannte sich (und nennt sich noch) nach einem 
seiner Stämme Madscharen; der Ursprung deS Hungarischen 
Namens ist streitig. Er soll nach Einigen auf die Verwandtschaft 
mit den Hunnen deuten, nach Andern von dem angeblich ersten 
Wohnsiz des Volkes, Iugrien (im südwestlichen Sibirien) 
Herkommen, nach einer dritten Meinung, wornach er auch gene
tisch verschiedene Stämme zusammenfaffen könnte, soviel heißen 
als Ausländer. Durch unbekannte Revolutionen — deren 
Aufspürung auch wenig dankbar wäre — wurden diese Ungarn wie 
so viele andere Steppenvölker Hoch - und Nordasiens allmälig über 
die Wolga und den Don nach Europa getrieben, haus'ten mehrere 
Jahrhunderte in den weiten Ländern Süd-Rußlands, und ge
horchten, wie man behauptet, zwei Jahrhunderte lang den Cha- 
zaren. Gegen daS Ende des neunten Jahrhunderts zogen sieben 
ihrer Stämme, mit denselben noch ein fremder Stamm, über die 
Karpathen in das östliche Pannonien und Siebenbürgen, 
mit Resten verschiedener Völker allda sich vermischend. Jeden 
Stamm führte ein Woiwod, über allen war ein Großwoiwod, 
von welchen Arpad, Almus Sohn, um 888 durch viele Kriegs- 
thaten furchtbar ward. Derselbe zog Arnulfen wider die Mähren 
zu Hilfe. Indessen ward Ost-Pannonien (Atelkusu, das 
-— ------- ----- -------------------------------------------------------------------------------- »

1) Gebhardi, Gesch. von Ungarn. Pray, Annales veteres Hun
norum., Avarum et Hungaroruin, und s. Fortsezer. Dann die Schriften 
von ©tępi). Katona , welche 20 Bände ausmachen. Engel's Gesch des 
Königreichs Ungarn Jos. Hager, neue Beweise der Verwandtschaft der 
Hungarn mit den Lappländern u. A Jgn. Aur. Feßler, Geschichte der 
Ungarn und ihrer Landfaffen, lr — 8r Bd. Leipz. Glekilfch, 1815 — 24.
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Land zwischen den Wassern, meist das alte Dacien) von den 
Petschenegen, den alten Feinden der Hungarn, eingenommen, 
worauf diese in dem den Mähren entrissenen West-Pannonien 
und einem Tkeil von Oestreich sich niederließen. Sofort kam 
über Teutschland das Schrecken ihrer Waffen, und hörte nicht 
auf ein halbes Jahrhundert lang.

Die Sitten der Madscharen erinnerten an die Barbarei der 
Hunnen. Unstàt, unter Gezelten hausend, den Ackerbau und 
bürgerlichen Fleiß verachtend, begehrten sie nur Raub und Krieg, 
lebten von Pferdefleisch und Stutenmilch, waren der edlern Gottes
verehrung fremd und fast fremd dem menschlichen Gefühl. Wohin 
ihre Kriegsschaaren drangen, da ward das Land zur Wüste; und 
wenn auch, was Zeitgenossen schreiben, daß sie das Fleisch der 
Erschlagenen verzehrten und ihr Blut tranken, mehr Ausdruck des 
Schreckens als reine Wahrheit seyn sollte, so ist doch selbst dieser 
Schrecken bezeichnend. Daß unter diesen Barbaren im Laufe der 
Jahrhunderte die europäische Gesittung, begünstigt durch das Chri
stenthum, welches sie frühe annahmen, und durch den engern Ver
kehr mit Deutschland allmälig aufgekommen, kann nicht befremdend 
seyn; wohl aber die Veredlung ihrer körperlichen Gestalt, wenn 
Otto von Freisingen Wahrheit sprach, als er ihr Bild ge
zeichnet ·).

§. 16.
Insbesondere.

Als die Ungarn K. Arnulfs Tod vernahmen, sandten sie 
Botschafter nach Teutschland, scheinbar um friedliches Vernehmen 
zu pflegen, doch in der That zur Ausspähung. Gleich im fol
genden Jahr 2) ergossen sich ihre Raubhorden über Oestreich, 
Karnthen, Baiern; die Flammen der Dörfer und Klöster 
bezeichneten ihren Weg; schwer von Beute zogen sie heim. Mit 

» größerer Macht und nachdem sie in der Zwischenzeit ( 903 und 
906) Oberitalien verwüstet, Mähren durchplündert hatten.

1) Sunt Ungar! facie tetri, profundis oculis, statura humiles . . . 
ut divina patientia sil admiranda, quæ ne dicam hominibus, 

sed talibus hominum monstris tam delectabilem exposuit terram·
2) 901.
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wiederholten sie den Angriff auf das von dem Kinde Ludwig be
herrschte Teutschland J). Eilends sammelte sich das teutsche 
Heer an der bei der Ens-Mündung neu erbauten Feste. Aber 
bei nächtlicher Weile schwammen die Ungarn über den Donau
strom, erschlugen viele Tausende edler und gemeiner Streiter, auch 
den Heerführer Luitpold, Herzog der Baiern, nach verzweif- 
lungsvollem Kampf, und eine große Zahl Bischöfe, Aebte und 
Grafen. Der König selbst, welcher Hilfe bringen wollte, ward 
geschlagen, und entfloh kümmerlich. Da loderten weit und breit, 
oder stürzten in Schutt, Gotteshäuser und Wohnungen der Men
schen. Schwert, Hunger und Elend fraßen das teutsche Volk. 
Die Ueberlebenden, wie Heerden zusammengetrieben, zusammen
gebunden, mußten mit den Räubern ihrer Habe als Sklaven ziehen. 
Und immer schrecklicher, von Jahr zu Jahr ausgebreiteter, ward 
die Verwüstung. Auch Sachsen, Thüringen, Franken und 
Schwaben, ja Lotharingen fühlten die Geißel. Das Ent- 
sezen durchlief die Gemüther; Niemand wagte mehr gegen die 
Unholde zu streiten. Nach tartarischer Sitte flogen sie behend auf 
ihren Rossen einher, in verstellter Flucht gleich furchtbar als im 
Angriff. Aus großer Ferne schossen sie von ihren hornenen Bogen 
den sicher treffenden Pfeil, und vermehrten durch unmenschliche 
Grausamkeit das Schrecken ihrer Waffen. Daher wurden Todes
strafen umsonst von Ludwig verkündet zur Sammlung des Heer
banns: und schmählicher Tribut blieb das einzige Mittel zur Er
ringung — nicht des Friedens, nur eines unsichern Stillstandes.

Auch währte derselbe nicht lange. Der Tod König Ludwigs, 
die Verwirrung im Reiche unter Konrads L Regierung lockten 
abermals zum Angriff. Die Verheerung war der frühern gleich. 
Sie erneuerte sich unter Heinrich ]., als dieser den Tribut, wel
chen seine Vorgänger versprochen, abschlug. Südteutschland 
bis zum Rheine, auch die Lotharingischen Länder, dann, 
umwendend, Hessen, Thüringen und Sachsen durchplün- 
dertcn, verwüsteten die Barbaren, zerstörten Magdeburg und 
Bremen, und zwangen den König zur Verwilligung neunjähri
gen Tributs ).

1) 907. 2) 924.
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Nicht blos die Jahrbücher Teutschlands, auch jene Ita
liens und Frankreichs haben, bis in die Mitte des zehnten 
Jahrhunderts, von Raubzügen der Ungarn zu erzählen: doch 
fühlte lezteres, der entfernten Lage willen, ihre Hand etwas min
der schwer. Oestlich schreckten die Ungarn bis in die Nähe Con
sta ntinopels. Wir werden in den nächstfolgenden teutschen Ge
schichten erzählen, wie zuerst der edle Heinrich I. bei Sonders
hausen und Merseburg J), hierauf sein Sohn, der Große 
Otto, auf dem Lechfeld 2) durch glorreiche Vertilgungsschlachten 
den Uebermuth der Hungarn brachen, und Deutschland von ihren 
Angriffen befreiten.

Auch vieles Andere von der späteren Geschichte der Ungarn 
wird mit jener Teutschlands oder anderer Staaten natürlich ver
bunden. Hier mögen zur Ergänzung die Hauptmomente von 
ihrer innern Geschichte stehen.

§. 17.
F o r t s e z u n g.

Diesen ganzen Zeitraum hindurch regierten das Madscharische 
Reich Fürsten aus Arpads Haus. Sie gelangten nicht in 
gesezmäßig bestimmter Folge, nicht immer nach der Nähe der 
Verwandtschaft, sondern mitunter durch das gedoppelte Recht der 
Wahl und des Bluteö zum Thron. Aus ihrer Reihe bemerken 
wir Geysa 1. 3), welcher die christliche Religion annahm, und 
Stephan 1. 4) den Heiligen, dessen Sohn, welcher dieselbe Herr, 
schend unter seinem Volk machte, vom Pabst eine Königskrone 
erhielt, und, wie man sonst behauptete, demselben das Reich zu 
Lehen auftrug. Die Erwerbung Siebenbürgens, die Anssed- 
lung vieler Teutschen und wirksame Empvrbringung der Kultur 
zeichnen seine Regierung aus. Sein Nachfolger, Peter 5), er
kannte die Hoheit des teutschen Kaisers, welches Verhältniß jedoch 
nicht dauerte. Unter den nachfolgenden Königen ward ungeachtet 
vieler inneren Unruhen, das Reich durch Erwerbung Kroa
tiens, Dalmatiens, Gallicieus, Serviens und eines 
Theils von Bulgarien erweitert 6); jedoch die innere Ver-

1) 934. 2) 955. 3) 972. 4) 997. 5) 1038.
6) Die Könige, Ladislaus I. (reg. von 1077 — 1093) und K a ly

». Nvttrck Gesch. 5r Bd. 5
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Wirrung und die Barbarei, durch die schon am Anfang des zwölften 
Jahrhunderts, dann wiederholt in der Mitte des dreizehnten ge
schehene Einwanderung großer Schwarme von Ku man en ver
mehrt. Derselbe Bela IV. *), welcher diese zweite Ansiedlung 
zum Schuz gegen die Mongolen begünstigt hatte, erfuhr die 
volle Schwere des Unheils, das er verhüten wollte. Sein ganzes 
Reich ward von den Mongolen verwüstet, und nur durch ihren 
freiwilligen Abzug gerettet. Wladislav IV., Bela's Nachfol
ger, ward von den Ku man en ermordet. Andreas III.2), ein 
Seitenverwandter des lezten Königs, doch in gerader Linie von 
Andreas II. (t 1235) abstammend, erhielt jezt den Thron, gegen 
die Ansprüche Karl Martells von Neapel, Wladislavs IV. 
Schwester-Sohns. Aber er starbt ohne männliche Nachkommen, 
der lezte König aus Arpads Hause, worauf — nicht ohne Kampf 
— des heiligen Stephans Krone als weibliches Erbstück an das 
französische Haus von Neapel kam.

Zweites Kapitel.

Von dem Reiche der Teutschen.

§. L
, Einleitung.

Schon der Vertrag von Verdun hatte Teutsch land poli
tisch selbstständig gemacht: doch war diese Selbstständigkeit noch un- 
befestigt, so lange noch das Herrscherrecht des Karolingischen 
Hau'es — und damit der Gesammt-Anspruch auf Karls Μ. Erb
schaft — galt. Erst die völlige Lossagung von diesem Hause gab 
Teutschland sein besonderes Leben, demnach seine besondere Ge
schichte, und der erste Akt seines freien Lebens war die Erwählung 
Konrads 1. zum Teutschen König. Zwar wird von Vielen

man, sein Nachfolger (reg. vis 1114), eroberten die Slavisch en Staa
ten von Kroatien und Slavonien Auch Bosnien wurde 1127 mit 
Ungarn — doch unter Beibehaltung eines besondern Banns — vereinigt. 
Servi en aber blieb bis in den folgenden Zeitraum selbstständig, und 
Dalmatien kam größtentheils unter Venetianische Gewalt.

1) 1235 — 1270. 2) 1290. 3) 130Î.
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bemerkt, daß auch bei dieser Wahl, da Konrad von weiblicher 
Seite mit Karlał, verwandt war, die Ansprüche von dessen Nach
kommenschaft geehrt worden, und daß bis in die Mitte des drei
zehnten Jahrhunderts die meisten teutschen Könige von Karolingi
schen Prinzessinen gestammt hätten. Aber bei der Menge und 
Vielseitigkeit solcher Verschwägerungen wäre es schwer gewesen, 
ein angesebenes Geschlecht aufzufinden, in dessen Adern nicht Karo- 
ling'sches Blut gerollt hätte.

Die Geschichte Tcutschlands, als eigenen Staatskörpers, zer
fällt, in sofern fie noch zur vorliegenden Periode der Welthiftorie 
gehört, in zwei dem Charakter nach wesentlich verschiedene Zeit
räume. Im ersten ist das Reich der Teutschen mächtig, glor
reich, weitgebietend, anerkannt das Erste im Abendland, sein 
König an Majestät den Cäsarn, deren Erbe er fich nennt, nicht 
ungleich. Die Fürsten des Reichs sind seine Diener, die Könige 
Europa's verdunkelt durch seine schimmernde Majestät. Im zwei
ten sind Reich und Kaiser unter die Vormundschaft des Römi
schen Priesters gekommen. Nicht mehr durch selbstständige 
Hoheit, nur durch den Abglanz der päbstlichen Glorie, als erster 
Vasall der Kirche, ist der König der Teutschen unter den Monarchen 
des Abendlandes hervorlcuchtend; nicht mehr am Throne des Kai
sers, sondern am Stuhle des Vatikaus ist der Schwerpunkt des Hebels, 
welcher die Völkerbewegungen lenkt, und Teutschland vor Allen, 
als am innigsten verknüpft mit Rom, empfängt von dort Gesez 
und Recht. So wie die Schale des Kaisers steigt, also sinkt jene 
der Fürsten und Stände; nicht länger vermag das geschwächte 
Haupt die zur Selbstständigkeit aufstrebenden Glieder zu regeln. 
In beiden Zeiträumen aber sind Kaiserthum und Pabftthum 
— nur dort eines, hier das andere vorherrschend — durch ihre 
bald vereinten bald streitenden Interessen und Kräfte die Haupt
räder in den Umwälzungen des Abendlandes, die Hauptgestaltcn 
in dessen Geschichte. Demnach ist es nicht blos ein heimatbliches 
oder nationales, es ist ein rein welthistorisches Interesse, welches 
für sie eine sorgfältigere und genauere Darstellung als für die 
übrigen Geschichten dieser Periode fordert. Ja es wird der Zweck 
der Welthistorie, die Uebersicht des Ganzen gefördert, auch die 
unangenehme Wiederholung vermieden werden, wenn wir in die

5 *
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Geschichte des teutschen Reiches auch die derjenigen fremden 
Völker und Reiche aufnehmen, welche mit dem Kaiserthum oder 
Pabstthum in näherer Verbindung stehen.

Erste Abtheilung Der Teutschen Geschichte.

Die Zeit der Hoheit des Reiches. -

§. 2.
K o n r a d I.

Nach Ludwigs des Kindes Tod ward von den Großen 
des Reichs — als welche bereits die Rechte des Volks an sich ge
rissen — zuerst der Herzog von Sachsen und Thüringen, 
Otto der Erlauchte, und als derselbe Alters wegen die Krone 
ausschlug, auf seine Empfehlung Konrad von Fritzlar, Her
zog in Franken, zum König gewählt *). Da das Recht und 
die Form solcher Wahl weder durch Gesez noch durch anerkanntes 
Herkommen bestimmt war, auch mehrere Große an derselben nicht 
Theil genommen; so konnte Konrads Theil zweifelhaft scheinen. 
Bald ertönte auch lauter Widerspruch; und Konrad, bei aller That
kraft und guter Gesinnung, vermochte nicht die durch die Ungunst 
innerer und äußerer Verhältnisse wider ihn aufgeregten Stürme zu 
beschwören. So gering war seine Macht, daß die Lotharingi
schen Völker (oderFürften) wohl zu thun vermeinten, sich Karl« 
dem Einfältigen, König von Frankreich, zu unterwerfen, 
und daß dieser König so kostbare Erwerbung behauptete. Zu glei
cher Zeit verschmähte Arnulf der Böse, Herzog von Baiern, 
den König der Teutschen zu erkennen. Er verlangte Selbstständig
keit, oder für sich Selbst die Krone. Ja er glaubte, als er ge
drängt ward von Konrads Waffen, es sey besser, Schüzling der 
Ungarn, der Hauptfcinde Teutschlands, als Vasall des teutschen 
Königs zu seyn. Darum ward er von den Fürsten geächtet und 
von den Priestern gebannt, und blieb, bis zu Konrads Tod, als 
Flüchtling im Ungarischen Grenzland.

Indessen hatte der König, während die Horden der Ungarn das 
Reich verwüsteten, noch gegen neue einheimische Feinde zu

1) 9H.
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streiten. Erchanger und Berchtold, die Königlichen Gewalts- 
boten in Schwaben, mißbrauchten ihre Macht, und brachen den 
Landfrieden. Sie wurden übermannt, verurtheilt und hingerichtet. 
Endlich erhob auch Heinrich, Otto's des erlauchten Sohn, 
welchem Konrad nach des Vaters Tod eines von den beiden Her- 
zogthümern, die Otto verwaltet, entreißen wollte, Krieg wider 
den König. Während desselben starb Konrad J). Ohne Rücksicht 
für sein Haus, kochherzig nur auf's Vaterland blickend, hatte er 
seinen unbezwingbaren Feind, Heinrich, den Fürsten zum Nach
folger empfohlen, und den eigenen Bruder, Eberhard, beschworen, 
nicht nach der Krone zu streben.

§♦ 3.
Sächsisches Haus. Heinrich I.

Die Fürsten erfüllten den Wunsch des edlen Konrad, und 
wählten Heinrich den Sachsen, welchen der Pöbel der Ge
schichtschreiber den Vogelfänger nennt, und welcher der Große 
zu heißen verdiente. Laßt uns von diesem Könige mit der Liebe 
reden, welche dem Wiederherfteller des Vaterlandes, dem bürger
freundlichen, städtebauenden Sieger gebührt. Das Unheil, wel
ches Teutschland unter den lezten Regierungen als Folge der ein- 
keimischen Entzweiung und des Verfalls vom Heerbann empfun
den, mochte in dem Sinn ein Glück heißen, da es die zur 
Trennung sich hinneigenden Völker und Fürsten zur innigsten Wie
dervereinigung aufforderte; und es sind also die Ungarn den 
Teutschen nicht geringere Wohlthäter als die Perser den 
Griechen gewesen; aber zur wirklichen Erfüllung Dessen, was 
der Zeitgeist gebot, konnte nur ein gleich treugesinnter als großer 
König führen. Den Widerspruch, welchen gegen Heinrichs Wahl 
Burkard und Arnulf, die Herzoge von Schwaben und 
Baiern, erhoben, besiegte der König bald durch die Kraft sei
nes Armes, entschiedener noch durch hochkerzige Milde, die selbst 
Arnulfs troziges Gemüth zur Freundschaft zwang. Hierauf zog 
er gegen Karln den Einfältigen von Frankreich, und 
lehrte ihn, durch schnelle Wiedereroberung Lothringens, die 
Ueberlegenheit teutscher Kraft, wenn sie wohlgcleitet und nicht

1) 918.
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gelahmt durch Zwietracht ist. Die,Treue des Herzogs Glsel
ber t zu sichern, gab er ihm seine Tochter zum Weib.

Indessen durchdrang die teutschen Lander neues Schrecken der 
Ungarn. Zuversicht des Sieges, durch dessen Gewohnheit erzeugt, 
machte sie furchtbar im Streit; gegen die wohlgeübten, schnellen 
Reiter konnte das minder gelenke teutsche Fußvolk nicht aufkom
men. Also schloß Heinrich 9 Waffenstillstand auf neun Jahre, 
und zahlte Tribnt, auf daß er Zeit gewänne zu siegverbürgender 
Rüstung. Er erweiterte und vervollkommnete durch Uebung den 
Reiterdienst, ordnete das gesammte Heerwesen, und gab Teutsch
land durch Anlegung vieler festen Pläze eine vom Loose der 
Schlachten weniger abhängige Schuzwehr. Diese lezte Anstalt war 
in bürgerlicher Rücksicht noch wichtiger und folgenreicher als 
in jener des Kriegs. Die Städte, zu denen Heinrich den Grund 
legte, trugen in sich den Keim der Gesittung und der Freiheit, 
welchen die nachfolgenden Jahrhunderte zur fruchtbarsten Entwick
lung brachten. Vergebens hat Spittler' (Gesch. des Fürsten- 
thums Hannover) unserm Heinrich den Ruhm so herrlicher Grün
dung bestritten. Aus den deutlichen Worten der gleichzeitigen 
oder wenig spätern Geschichtschreiber geht hervor, daß der weise 
König in Nord- und Mittelteutschland, allwo bis auf ihn 
nur offene Dörfer, oder vereinzelte Höfe, Klöster, Schlösser rc. 
waren, verschiedene derselben, deren Lage haltbar schien, durch 
Ringmauern und Thürme gegen Feindesangriff stärkte, durch neu 
erbaute Wohnungen erweiterte, und durch den aus den freien Heer
bannsleuten der Umgegend hiezu berufenen neunten Mann 2) 
bevölkerte. Durch verschiedene Vorrechte und Begünstigungen, welche 
er den Städten ertheilte — als: daß alle Versammlungen und 
feierlichen Gastmahle des umwohnenden Volkes in den Städten 
mußte gehalten, daß Niemand allda als Leibeigener durfte geach
tet werden — überwand er die alte Scheu der Teutsche» vor der 
Bewohnung der Städte, beförderte durch kluge Verordnungen das

1) 924 2) „Ex agrariis militibus nonum quemque
eligens in urbibus habitare f'ecit“ Wittich. Corb. L. I. Mehrere 
Schriftsteller wollen hier keine Heerbannsleute, sondern Patrimo- 
nial-Ministerialen des Königs oder ländliche Kriegsvasallen ver
standen wisien.
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frühe Aufkeimen verschiedener bürgerlicher Gewerbe, und befahl, 
daß zur Sicherung des Unterhalts im Falle der Belagerung der 
dritte Theil von den Aerndten deö Landes in die Vorrathshäuser 
seiner Festen gebracht würde.

Wer die Mittel des Sieges weise bereitet, der erlangt Sieg. 
Nach Ablauf des bedungenen Stillstandes, als die Ungarn Er
neuerung des Tributs begehrten, und schmähliche Abweisung er-, 
fuhren, fielen sie mit großer Macht in Teutschland, und drangen 
bis in die Thüringischen Gaue, allwo sie in zwei Heerschaa- 
ren sich theilten. Die eine derselben ward bei Sondershausen 
geschlagen, und die andere, welche den Gewaltshaufen enthielt, 
erfuhr bei Merseburg durch Heinrichs starken Arm ein gleiches 
Loos. Achtzigtausend Barbaren wurden getödtet, alles Heergeräthe, 
aller Raub erbeutet, was aus der Schlacht entrann, durch Hunger 
oder den Zorn der Landleute gerödtet: Teutschland war auf zwei 
Jahrzehnte von den Unholden befreit J).

Während des Waffenstillstandes mit den Ungarn hatte Heinrich 
gegen die übrigen Feinde des Reichs, gegen die Slaven und 
Normanner glücklich gestritten. Er bezwang die Daleminzier 
und die Milzier (in der heutigen Lausiz), baute zur Behaup
tung des Gewonnenen an der Elbe die Burg Meissen, den 
Hauptort und Waffenplaz der gleichnamigen Markgrafschaft, ging 
von hier aus nach Böhmen, dessen abtrünnigen Fürsten Wen- 
zeslaus er durch Eroberung Prags zur Unterwerfung nöthigte, 
besiegte die Hevàlcr, die Redarier u. a. Wendisch e Stämme, 
und errichtete wider sie die Markgrafschaft Nordsachsen.

Zu gleicher Zeit züchtigte er den Dänischen König Gorm, 
welcher die Küstenländer der Nordsee verwüstet hatte. Heinrich 
trug den Krieg nach Jütland, und erzwang die Abtretung des 
Gebietes zwischen der Eider und Slic, woraus er die Mark
grafschaft Schleswig bildete.

Zwei Jahre nach dem Sieg bei Merseburg 2) starb der König, 
unübertroffen von den Gepriesensten seiner Nachfolger an Kraft 
und Güte, der Bürgerkrone nicht minder als jener des Hel
den werth.

1) 934. 2) 936.
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4.
* O t t o I., Μ.

Sein Sohn Otto I., der Große, welcher ihm folgte, hat 
noch glänzenderen, doch minder vorwurfsfreien Ruhm erworben. 
„Mit starkem Willen und hohem Sinn hat er — nach Sismon
dins Urtheil — noch wohlthätiger als Karl Μ. gewirkt." — 
Aber wenn er das Gebäude der politischen Hoheit Teutschlands, 
wozu sein Vater den Grund gelegt, zu glorreicher Vollendung 
brachte, so verstand er es doch minder gut, sich Liebe zu erwerben; 
und welche Einsezungen er in den innern Verhältnissen Teutsch
lands machte, die brachten wohl ihm selbst und seinem Hause 
Vortheil; aber waren wenig fruchtbringend für's Reich, und für 
die spätere Folgezeit.

Durch die Anerkennung Otto's als alleinigen Königs — 
ungeachtet er noch mehrere Brüder hatte, von denen der eine, 
Heinrich, selbst vor Otto die Herrschaft ansprach — ward die 
Idee der Untheilbarkeir des Reichs, welche allmälig unter 
den für ganz Teutschland gewählten Königen, aufgekommen, 
für je und allezeit bekräftigt. Theilung der Herrschaft — wie 
sie noch öfters unter Karls Μ. Nachfolgern in Teutschland, ins
besondere noch unter den Söhnen Ludwigs des Teutschen, 
statt gefunden — ist tut Begriff der Privat-Erbschaft gelegen, 
und unverträglich mit der Volkswürdc, wie mit dem Begriff eines 
Wahlreichs.

Die Hälfte von Otto's tharenreicher Regierung ist mit bürger
lichem Krieg erfüllt. Eberhard, König Konrads Bruder, 
und andere Fürsten der Franken, welche mit Widerwillen ein 
Sächsisches Haus — ja Wittekinds Blut — über Teutsch
land herrschen sahen; auch Giselbert, Herzog in Lothringen, 
auch Arnulfs des Bösen von Baiern Söhne waffneten sich 
wiederholt gegen den König. Ja sie riefen, des Vaterlandes über 
persönlichem Hader vergessend, jener die Franzosen, diese die 
Ungarn zur Hilfe. Selbst Otto's Brüder, Th an k mar und Hein
rich, die nach dem Reich oder nach selbstständiger Macht gelüstete, 
ja sein eigener Sohn, Ludolf, mißvergnügt über des Vaters

1) Trg. Ghf. Voig tel'« Gesch. des teutschen Reichs unter Otto Μ. Halle. 
Hemmerde. 1802.
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zweite Vermählung, und sein Eidam, Konrad, welchem er 
Lothringen verliehen, empörten sich, und erfüllten das Reich 
mit langdauernder, wechselvoller Kriegsnoth. Der König, durch 
Kraft und Glück, behielt die Oberhand über Alle, schlug darnie
der, strafte, begnadigte, ordnete die Verhältnisse als Sieger, und 
wurde gewaltiger nach jedem Streit.

Diese Empörungen gaben Anlaß zu wiederholten Verleihungen 
der Herzogthümer und anderer hohen Würden des Reichs. Die 
wichtigsten besezte Otto mit eigenen Verwandten und zuverlässigen 
Freunden, ordnete jedoch, damit die Abhängigkeit gesicherter würde, 
in den meisten Provinzen neben den Herzogen noch Pfalz g ra
sen an, welche, als unmittelbare königliche Gewaltsträger, jenen 
wie zur Aufsicht und Beschränkung bestimmt waren, aber freilich 
nur kurze Zeit diese Bestimmung erfüllten.

Von denHerzogthümern wurde Baiern zuerst an Berthold, 
den Bruder Arnulfs des Bösen, hierauf an Otto's Bruder, Hein
rich, verliehen. Derselbe ward mit der Gewalt über das in Ita
lien eroberte Land von den Alpen bis Verona bekleidet, wor
aus sich das Herzogthum Kärnthen bildete. Schwaben erhielt 
Ludolf, der Sohn, und Lothringen, nachdem Giselbert 
im Krieg umgekommen, Konrad von Franken, der Eidam des 
Königs. Als Beide wegen Empörung ihre Würden verloren, 
ward Schwaben an den Grafen Burkard, einen Verschwä
gerten des Königs, gegeben, Lothringen aber in zwei Herzog
thümer, Ober- und Niederlothringen getheilt, und Bruno, 
Erzbischof zu Köln, des Königs Bruder, die Obergewalt über 
beide verliehen. Sachsen endlich, welches Heinrich I. auch 
als König verwaltet, vergab Otto, weil er die Stelle des Reichs
beamten mit jener des Königs für unverträglich achtete, an 
Hermann B il lung, einen tapfern, edlen Mann, dessen Geschlecht, 
in männlicher Linie bis zu ihrer Erlöschung das Herzogthum 
Sachsen besaß, in weiblicher Linie aber noch heute Brittannien 
und die Meere beherrscht.

§. 5.

Sortierung.
Nicht minder glücklich als gegen die Empörer stritt Otto Μ. 

gegen die äußern Feinde, und erweiterte, ein würdiger Nach-
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eiferet des großen Karl, die Reichsgrenzen in Nord und Süd. 
Die Wenden, in den Oder- und Spree-Ländern, wurden 
im Zaum gehalten oder unterworfen, Böhmen, dessen Herzog 
B oles laus die Selbstständigkeit ansprach, nach schwerem Kampf 
zum Gehorsam gebracht, und in einem Krieg wider die Dànen 
ganz Jütland siegreich durchzogen. Zur Befestigung der Gewalt, 
zur innigern Vereinbarung der gewonnenen Länder mit dem Reich 
stiftete Otto unter den Wenden die Bisthümer Meißen, Mer
seburg, Zeiz (welches später nach Naumburg verlegt ward), 
Havelberg, Brandenburg und Posen, in Nordeü aber 
jene von Schleswig, Ripen und Aarhus, unterwarf jene 
dem neu errichteten Erzstift Magdeburg, diese dem Erzstist 
Hamburg; dem Erzstift Main; gab er die Aufsicht über das 
neu gestiftete Bisthum Prag.

Noch rühmlicher als diese Eroberungskriege, weil gerechter, 
waren jene wider Frankreich und wider die Ungarn. König 
Ludwig IV., welchen man Ultramarinus nennt, unterstüzte 
den Bruder Otto's, den streitsüchtigen Heinrich, und 
dessen Verbündete in ihrer Empörung, und ward geschlagen. Edel- 
müthiger als Er leistete ihm später der teutsche König auf demüthi- 
ges Ansuchen *) Beistand gegen den Rebellen Hugo, Grafen 
von Paris, drang bis an diese Stadt, und erwarb als Preis 
des Sieges alle Landschaften, die noch vom Lotbaringischen Reich 
in französischen Händen waren.

Die Hungarn, herbeigerufen von Ludolf, des Königs 
Sohn, und von dem bairischen Arnulf, welchen nach seines 
Vaters, des bösen Arnulf, herzoglicher Macht gelüstete, fielen 
über Oestreich in Baiern^), raublustig, unmenschlich wie in 
früherer Zeit, furchtbarer an Zahl und Rüstung als je. Bis zum 
Lech eroberten, verwüsteten sie das Land, sezten über den Fluß 
und belagerten Augsburg. In der großen Fläche, welche von 
dieser Stadt zwischen den Flüssen Lech und Wertach sich aus
breitet, stritt Otto mit der Heeresmacht der Teutschen wider das 
barbarische Volk. Viele Fürsten und Herren, unter ihnen der tapfere 
Konrad von Franken, fielen: endlich drängte die dichte Schlacht-

1) 948. 2) 955.
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ordliung der Teutschen im nähern, Kampfe die Ungarn zurück an 
den Lech und viele Tausende in die Fluten des Stroms, noch 
mehrere starben durch's Schwert der Sieger oder unrühmlicher 
auf der Flucht durch das ergrimmte Landvolk. Viele wurden ge
fangen, und litten — denn die Barbarei der Zeiten erkannte an 
heidnischen Feinden kein Menschenrecht — unter Peinigers Hand 
qualvollen, grausenhaften Tod. Von diesem Schlachttag im Lech
feld an ist Teurschland frei von den Ungarn geblieben.

§. 6.

Das Kaiserthum an- teutsche Reich.
Aber vor seinen andern Thaten allen glänzend und folgenreich 

sind Otto's Züge nach Italien gewesen. Dieses herrliche Land, 
die Perle von Karls des Großen Reich, hatte seit dem Fall von 
dessen Haus die äußerste Zerrüttung durch blutigen und verwor
renen Wechsel der Herrschaft, durch erbliche Fehden der Geschlech
ter, durch die Vereinigung priesterlicher mit weltlicher Ehrsucht, 
durch Weiberränke und Männerschwert erfahren..

Wir haben (S. 54.) Hugo, Grafen von Provence, als 
Nachfolger des Königs Ludwig von Niederburguud, auf 
den Thron der Lombarden steigen sehen J). Seine Regierung war 
unglücklich, kraftlos, voll einheimischen Kampfes. Dennoch streckte 
er seine Hand nach erweiterter Herrschaft, nach Rom, der Erden- 
Königin, aus. Diese ehrwürdige Stadt war seit geraumer Zeit 
der Schauplaz unerhört ärgerlicher und verbrecherischer Auftritte, 
die geistliche und bürgerliche Gewalt in den frechen Händen verworfe
ner Weiber gewesen. Theodora, eine vornehme römische Dame, 
und ihre mit dem Markgrafen Adalbert von Tuscien erzeug
ten Töchter, Marozia und die jüngere Theodora, dieMes- 
salinen und Agrippinen ihrer Zeit, waren es, die solche 
abenteuerliche Rolle spielten. Vom Anfang des zehnten Jahrhun
derts bis gegen dessen Mitte wurde von ihnen, als welche durch 
die Macht des tuscischen Hauses furchtbar, in Ränken gewandt, 
kühn und zu jedem Frevel bereit waren, das Pabstthum willkür
lich vergeben an ihre Kreaturen, Liebhaber und Bastarde. Mehrere 
derselben, wenn sie nicht Puppen seyn wollten in ihrer Gönnerinen

1) 926.
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Hand, oder wenn neue Leidenschaft die alte verdrängte, bezahlten 
ihre Erhöhung mit dem Kerker oder mit gewaltsamem Tode. M a- 
rozia zumal, das weibliche Ungeheuer, wie Baronius sie nennt, 
beging solche Unthaten; sie, die Concubine ihres Vaters, Adal
berts von Tuscien, die Gattin ihres Stiefsohnes, Guido, 
nicht unwahrscheinlich dessen Mörderin, und, nach seinem Tode, 
seines Halbbruders, Hugo von Provence, Königs von Ita
lien, Gattin, viele Jahre hindurch die anmaßliche Gebieterin 
des römischen Staats und der Kirche.

Aber Hugo's Vermählung mit dieser Unholdin trug ihm böse 
Früchte. Ihr in Blutschande erzeugter Sohn Alb erich, ergrimmt 
über eine vom Stiefvater erlittene Züchtigung, rief seine jugend
lichen Freunde, rief das römische Volk zur Rache der einem Römer 
durch den Ausländer widerfahrenen Mißhandlung und zur Her
stellung der Freiheit. In einem plözlichen Aufstand ward die 
Engclsburg erstürmt, König Hugo zur eilenden Flucht gezwungen, 
das befreite Rom mit republikanischen Magistraten — Alberich an 
deren Spize — verseben.

Nicht lange hernach legte Hugo, trauernd über den steigenden 
Haß seiner Völker, die Krone Italiens nieder, und ging in's 
Kloster*). Seinem Sohne Lothar, einem schwachen Herrn, 
entriß Berengar IL, Markgraf von Jvrea, Berengar's I. 
Enkel, die Hälfte des Reichs. Lotharius starb") vor Gram 
oder an Gift, worauf Berengar als alleiniger König erkannt 
ward. Znr Befestigung seiner Macht begehrte er für seinen Sohn 
Adalbert die Hand Adelheidens, der Wittwe seines Feindes. 
Dieselbe, voll Abscheu, entfloh Berengar's Gewalt, und rief den 
König der Teutschen, Otto, zu Hilfe. Er kam, rettete die Be
drängte, und nahm sie zum Weibe. Berengar, zu schwach zum 
Widerstand, unterwarf sich, und behielt das Reich mit Ausnahme 
der Markgrafschaft Verona, jedoch als Vasall Otto's und gegen 
einen jährlichen Tribut.

Aber Berengar versäumte, gegen die Gefahren seiner Lage durch 
Gewinnung der Liebe sich zu stärken. Seine tyrannische Willkür 
entfremdete ihm die Gemüther des Volkes und der Großen, und

1) 945. 2) 950.
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vor allen der Geistlichkeit. Viele Stimmen riefen Otto. Auch 
Pabst Johann XII. — der Sohn Alberichs, demnach Ma- 
rozia's Enkel — forderte ihn auf, dem Unwesen zu steuern. Er 
kam zum zweiten Mal1 ), und überwand Berengar'n. Die ver
sammelten Stände zu Mailand erklärten hierauf denselben und 
seinen Sohn Adalbert unwürdig des Reichs. Auf Otto's Haupt 
aber ward die eiserne Krone der Lombarden, und bald darauf in 
Rom vom Pabst die goldene Kaiserkrone gesezt 2). Berengar 
wurde nach Bamberg verwiesen.

Nach Titel 'und Weise war Otto's Erhebung von jener 
Karls Μ. nur wenig verschieden. Der Eid der Treue, vom 
Pabst und vom römischen Volk — ob auch auf ewige Zeiten — 
geleistet, galt eigentlich nur dem Kaiser als solchem, und seinen 
Nachfolgern in der Kaiserwürde — unbestimmt, ob durch Wahl 
oder Erbfolge — nicht aber dem Teutschen Könige als solchem; 
und die reelle Verbindung des teutschen Königthums mit der 
römischen Kaiserwürde wurde zwar allernächst durch Otto's Glück 
veranlaßt, aber zur Zeit noch weder bestimmt ausgesprochen, noch 
als rechtsgiltig anerkannt. Erst Otto III. soll darüber mit Pabst 
Gregor V. das ausdrückliche Uebereinkommniß — welches jedoch 
nur durch die Zeit die unbestrittene Rechtskraft erlangte — ge
schlossen haben.

Wir haben von den Folgen dieser hochwichtigen Vereinba
rung schon bei der allgemeinen Charakteristik des Zeitraums ge
sprochen (S. 25 ff.). Otto Μ. selbst, bei aller Ehrfurcht, die er 
persönlich einflößte, erfuhr den Wankelmuth, den unruhigen Frei
heitsdrang, den feindseligen Stolz der Römer. Mit kriegerischer 
Vorsicht, wie in Gegenwart des Feindes, ordnete er die Krönungs
feier; aber kaum hatte er Rom verlassen, als derselbe Pabst, 
welcher ihn gerufen, gefährlichen Verrath spann. Er kehrte zu
rück, dämpfte die Empörung, ließ Johann XI I. durch eine Synode 
absezen, und an dessen Stelle Leo V III. erwählen. Aber blutige 
Tumulte, Gefahr für des Kaisers Leben selbst waren die Folge 
davon. Johann XII. bemächtigte sich Roms von 9ieuem. Nach 
seinem und Leo's Tod ward, durch den Einfluß der kaiserlichen

1) 960. 2) 962.
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Partci, Johann ΧίΠ. gewählt; aber zweimal «och mußte Otto 
nach Italien ziehen, die rebellischen Römer zu bändigen. Oef- 
fentl.che Hinrichtungen, Geißlungen der Schuldigsten stellten den 
Gehorsam her, vermehrten jedoch mit dem Schrecken auch den 
Haß. Der große Otto starb 973.

§. 7.
Spätere Sächsische Kaiser.

Sein jüngerer Sohn, Otto II. — der ältere, Ludolf, war 
im zweiten italischen Krieg gestorben — ward noch bei Lebzeiten 
des Vaters als Mitkaiser gekrönt, und als Nachfolger in beiden 
Reichen erkannt. Gleichwohl mußte er durch Waffengewalt sich 
wider die Ansprüche behaupten, welche Heinrich der Jüngere 
oder der Zänker, Herzog in Baiern, unter Begünstigung ver
schiedener teutscher Stände und auswärtiger Fürsten erhob. Otto 
besiegte ihn, entriß ihm Baiern, und verlieh dasselbe an Ludolfs 
Sohn Otto, Herzog in Schwaben.

Der König von Frankreich, Lothar, unwillig, daß sein 
Bruder Karl als teutscher Reichsvasall die Lothringischen Länder 
verwalte, fiel plözlich mit Heeresmacht in dieses — durch Waffen 
und Traktate mit Teutschland längst vereinigte — Gebiet, ver
meinend, es wieder an Frankreich zu bringen. Der Kaiser rächte 
den Friedensbruch durch Verwüstung der französischen Provinzen, 
und drang bis an die Vorstädte von Paris. Hierauf ward, 
ungeachtet Pest und Witterung sein Heer zum schnellen Rückzüge 
zwangen, in dem erneuerten Frieden 1 ) das Recht des teutschen 
Reiches auf Lothringen abermals und feierlich bestätigt.

Aber Italien, das nimmer beruhigte, nahm fortwährend in 
Anspruch und verzehrte die allermeiste Kraft des Kaisers wie der 
Nation. Die Dänen, Wenden und Böhmen verwüsteten 
Teutschland, dessen edelste Söhne in Italien stritten und starben. 
In Mailand und in Rom wüthete Parteienkampf. Dort wurde » 
der Erzbischof, hier der Pabst (Benedikt VIL) vertrieben. Als 
Otto erschien, unterwarfen sich die Empörer: aber durch blutige, 
dabei verrätherische Strenge befleckte er seinen Namen und des 
Thrones Majestät.

1) 980.
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Von Rom eilte der Kaiser nach Unteritalien, um Apu
lien und Calabrien zu erobern, wornach schon den Vater um
sonst gelüstet. Zwar hatten mehrere griechische Fürsten, vom 
byzantinischen Hof sich lossagend, dem großen Otto gehuldigt, 
und Nicephorus Ph okas für einen Sieg, den er verrätherisch 
gewonnen, sehr harte Züchtigung erfahren; aber wiewohl Zimis
ces, sein Nachfolger, Theophani en, des frühern Kasers 
Romanus Tochter, an Otto II. und zur Mitgift Apulien 
und Calabrien gab: so ward doch der That nach die Herrschaft 
der Teutschen wenig begründet. In dem erneuerten Krieg Otto's II. 
wider die Griechen und ihre Bundesgenossen, die Sarazenen, 
blieb der Hauptverlust auf teutscher Seite. Der Kaiser selbst, 
nach einer großen Niederlage der Deinigen, fiel in Feindesgewalt 
und rettete sich kümmerlich. Nicht lange darnach starb er, an 
den Folgen einer Wunde, welche er in einer neuen Sarazenen
schlacht durch einen vergifteten Pfeil erhalten *).

Sein Sohn Otto III., welcher ihm folgte, Ivar unmündig 2). 
Seine Mutter, die weise Theophania, verwaltete in seinem 
Namen das Reich, welches Heinrich der Zänker vergebens 
durch erneuerte Ansprüche beunruhigte. Doch erhielt derselbe das 
Herzogthum Baiern wieder, welches, nachdem Herzog Otto im 
Feldzug gegen die Sarazenen geblieben, den Kärnthischen 
Heinrich aus dem Hause der Scheuren als Herzog geehret. 
Die Kriege mit den Dänen und Wenden währten fort, ohne ent
scheidenden Erfolg, ob auch rühmlich für die Tapferkeit der Teut
schen. Glücklich stritt wider die Ungarn Leopold, der Ba
benberger, Markgraf von Oestreich und der Stifter desjenigen 
Hauses, welches von ihm an bis auf Rudo lf's von Habs
burg Zeit dieses Land verwaltete. Weit über den Kalenberg 
hinaus wurden die Barbaren verdrängt, ihre Festen diesseits er
stürmt. Als Otto, welchen Willigis, der sanfte, gelehrte 
Erzbischof von Mainz, mit Liebe zur Wissenschaft wie zur Tu
gend erfüllte, heranwuchs, so warf auch er, und mit besonderer

j) 983.
2) (F. D. Ring) Kaiser Otto III., genannt Mirabilia mundi, em 

biographisches Gemälde. Erlangen 1789.
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Vorliebe, seinen Blick nach Italien und nach Rom. Dreimal 
zog er dahin; ja er gedachte, daselbst den Siz des Reichs zu grün
den. Unermeßlich hätten die Folgen davon seyn mögen. Das 
Verhängniß wollte es anders. Nachdem Otto dieselben Mühselig
keiten und Gefahren wie die beiden vorigen Kaiser, durch wieder
holten Aufstand, durch offene und geheime Feindseligkeit der Römer 
erduldet, nachdem er vergebens durch Liebe, vergebens durch Strenge 
die Gemüther zu unterwerfen gesucht hatte, starb er — wie man 
sagt, am Gift, welches ihm die schöne Wittwe des Hingerichteten 
Empörers (also nennen ihn die kaiserlich gesinnten Schriftsteller) 
Crescentius, als Liebesgeschenk gereichet *).

So viele Bedrängniß bereitete den sonst so gewaltigen Ottonen 
die italische Herrschaft, wiewohl von Leo VIII.' an die meisten 
Päbste von ihnen eingesezt und ihre Freunde waren. Gregor V. 
zumal, ein Prinz des sächsischen Hauses, und der gelehrte Syl
vester II. (früher Gerbert), welche Otto III. erhob, waren 
treue und persönlich wichtige Anhänger des Thrones. Was stand 
den Kaisern bevor, wenn einmal die Päbste selbstständig, wenn 
sie Feinde wurden? —

Da Otto III. kinderlos gestorben, so erhielt Heinrich von 
Baiern, Enkel von Otto's Μ. Bruder, die Krone; nicht ohne 
Widerspruch, ja nicht ohne Kampf. Als aber die verwandten 
und nicht verwandten Nebenbuhler in Teutschland besiegt wa
ren, sezte in Italien der Markgraf Ardoin von Jvrea noch 
viele Jahre den Krieg um die Herrschaft fort. Heinrich siegte, 
doch gewann die Welt dabei wenig. Mit Unrecht wies der Abt zu 
Verdun den kaiserlichen Kandidaten, der in sein Kloster treten 
wollte, zurück. Einem Haupte, welches vom (Mönchs-) Heili
genscheine strahlt, gehören irdische Kronen nicht. Als die glor
reichste Handlung seines Lebens pries der König die — mühevoll zu 
Stand gebrachte, ja mit unerhörter Demüthigung von den Bischöfen 
erkaufte, auch im Grund für Staat und Kirche unnüze — 
Stiftung des Bisthums Bamberg, welches er verschwenderisch 
mit Rcichsgütern begabte; und sterbend noch freute er sich des 
Verdienstes, nie die jungfräuliche Keuschheit seiner angetrauten 
Gattin verlezt zu haben. Der Pabst (Benedict VIII.) über#

1) 1002.
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reichte dem Kaiser bei -der Krönung den — nachmals unter die 
Reichskleinodien aufgenommenen — goldenen Apfel, als das 
Emblem der Weltherrschaft. Der römische Bischof mochte für 
jeden Fall die Erhöhung des Kaisers wünschen, dessen Glorie 
— ob er Herr oder Diener der Kirche wäre — auf dieselbe 
immer zurücksiel; aber Schwäche und Unglück waren der Charak
ter von des Weltbeherrschers Regierung. Nicht einmal Böh
men, dessen Herzoge längst Vasallen des Reiches gewesen, auch 
nicht Polen, dessen Herzog, Boleslaw, von Otto ΠΤ. die 
königliche Würde als Gnadengeschenk empfangen, konnte Hein
rich bezwingen.

Mit ihm erlosch das Sächsische Kaiserhaus 2). Die 
Idee des Erbrechtes und mit ihm die Macht der Krone wurden 
geschwächt durch die eintretende Nothwendigkeit der Wahl. Ein 
Glück für die nach eigener Hoheit strebenden Stände, minder für 
das Volk, als welches gegen den Uebermuth der Zwingherrn des 
kräftigern Königschuzes gar sehr bedurft hätte!

§. 8.
Fränkische Kaiser. Konrad IL

Don einer großen Versammlung geistlicher und weltlicher Stände 
und unter dem beifälligen Zuruf einer Menge Volkes, welches, 
zu dieser feierlichen Nationalhandlung zusammenströmend, an bei
den Ufern des Rheins zwischen Mainz und Worms gelagert war, 
wurde Konrad, ein Fränkischer Großer, den man — nach 
seiner Abkunft oder seinen Erbgütern — den Salier nennt, 
zum König gewählt. Aber die Sachsen, stolz auf den hundert
jährigen Bessz der Krone, sahen sie ungern an ein Haus der 
Frauken kommen; und diese lezten vermeinten, es sey nur ihr 
altes Recht ihnen zurück gegeben. Die Folgen dieser streitenden 
Ansprüche waren auf einer Seite geheime Abneigung und Arg
wohn, auf der andern Empfindlichkeit und Reiz zur Strenge.

Konrad II., in so schwierigen Verhältnissen, lenkte das 
Staatsruder mit starker Hand. Durch persönliche Würde sowohl 
als durch wohlberechnete, beharrlich durchgeführte Maßregeln

1) 1024.
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hielt er die trozigen Großen in Abhängigkeit, entfaltete in äußern 
Unternehmungen eine der Würde des Reichs entsprechende Kraft, 
und hinterließ seinem Sohn eine befestigte, vermehrte, nach Innen 
und Außen gewaltige Herrschaft. i*

Als der Herzog von Baiern, Heinrich der Luremburger, 
bald nach Kaiser Heinrich IT., seinem Schwager, starb, sezte 
Konrad seinen eigenen zehnjährigen Sohn Heinrich ihm zum Nach
folger, und neben demselben königliche Grafen und 'Pfalzgrafen. 
Das Herzogthum Schwaben verwaltete Ernst, des Kaisers 
Stiefsohn. Derselbe ward wegen Empörung geächtet, und starb 
kläglich. Franken und Lothringen gehorchten zuverlässigen Häup
tern, die sächsischen Fürsten beschäftigte der wendische Krieg. 
Alle Nachbarn, die Ungarn, die Polen fürchteten des Kaisers 
Schwert, verehrten seine Großmuth.

Konrads Römerzug ist wenig merkwürdig. Auch Er 
hatte Rebellen zu strafen; doch änderte er die Verhältnisse nicht.

Wichtigeres ward von ihm in Burgund gethan. Das gedop
pelte burgundische oder das arelatische Reich ward bis 1032 
von jenes Rudolf Geschlecht beherrscht, welches 889 in Oberbur- > 
gund die Selbstständigkeit errungen, und dessen Sohn die beiden 
Burgundien vereinigt hatte. Allmälig zerfiel jedoch, hier wie 
überall, das Königögebiet in mehrere untergeordnete Herrschaften 
von zweifelhaftem, durch die wechselnden Umstände bestimmten 
Verhältniß gegen die Krone. So errichtete Robert, des fran
zösischen Königs Robert Sohn, zu Dijon den Siz eines Herzog- 
thums, Burgund im engern Sinn geheißen, welches 300 Jahre 
von seinem Hause verwaltet, und später die Grundlage eines 
neuen, noch größer«, bis zum Nordmeer reichenden, burgundi
schen Reiches ward. So entstanden die Häuser der Grafen von 
Vienne — deren Gebiet nachmals das Delp hinat hieß — 
von Savoyen — die frühzeitig über die Alpen in die Itali
schen Länder ihre Herrschaft ausbreiteten — von Hochburgund · 
— nachmals die Freigrafschaft geheißen — u. a. Die Könige 
Burgunds, da sie ursprünglich von Frankreich sich losgerissen, 
hatten von jeher auf teutsche Seite sich hingeneigt. Rudolf III.,

1) 1026.
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kinderlos und mit seinen eigenen Ständen zerfallen, schloß einen 
Erbvertrag mit Heinrich II, dem Könige der Teutschen. Da 
dieser Selbst auch kinderlos, ja durch ein Gelübde der Keuschheit 
gebunden war, so konnte Er nicht wohl persönlich, sondern blos 
als Inhaber des teutschen Reiches, oder als Kaiser, und in sol
cher Eigenschaft als Haupt-Erbe des Karolingischen Rei
ches, jenen Vertrag schließen. Also behauptete Konrad II. — 
welcher zum Ueberfluß in gleicher Schwägerschaft mit Rudolf III. 
wie Heinrich II. stand — und forderte noch bei Lebzeiten des bur
gundischen Königs von ihm das Anerkenntniß seines Erbrechts, 
nach dessen Tod aber *) die Erfüllung desselben. Hierin wider- 
sezte sich ihm Graf Odo von Champagne, Rudolfs Schwester
sohn, jedoch vergebens. In zwei Feldzügen blieb Konrad Sieger, 
im dritten verlor Odo das Leben. So kamen die herrlichen Länder, 
welche nach der neuen Benennung Provence, und Dauphine, 
Lyonnais und Franche-Comte heißen, dazu Savoyen 
und ein großer Theil von Helvetien (der andere Theil war 
schon früher teutsch) an das Reich der Teutschen. Toulon 

> und Marseille waren jezt teutsche Häfen, zwei Drittheile von 
Karls Μ. Erbe vollständig zu einem Loose vereint. Konrad 
wurde in Genf als König von Arelat gekrönt. Zum Erzkanz
ler dieses Reiches ward später der Erzbischof von Trier ernannt, 
gleichwie über die beiden anderen Reiche, von Teutschland und 
Italien, die Erzbischöfe von Mainz und von Köln diese 
Würde erhielten.

Aber nicht lange hat die Vereinigung Arelats der That nach 
bestanden. In den großen Gefahren und Kämpfen Italiens und 
Teutschlands vernachläßigten, vergaßen die Kaiser das ihren 
höchsten Interessen minder verbundene Nebenreich. Allmälig zer
fiel dessen größter Theil in selbstständige Herrschaften, oder kam 
unter französische Gewalt. Wenige Bruchstücke — zum Theil blose 

• Namen — blieben beim teutschen Reich.
Nach so großer Erwerbung in Süden mochte als unbedeu

tender Verlust gelten, daß Konrad, durch die Verhältnisse bewogen, 
im Norden die Markgrafschaft Schleswig an Kanut den

1) 1032.
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Großen, König von Dänemark, Norwegen und England, 
abtrat *). Auch ward dadurch nur die alte karolingische, ja die 
natürliche Grenze Deutschlands wieder hergestellt.

§. 9.

Heinrich III.
Als Konrad IL flarb 2), so ergriff sein gleich vortrefflicher 

Sohn, Heinrich IIL, welchen der Vater schon frühe zum Thron
folger erklärt hatte, die Zügel des Reichs. Kraft und Würde, 
Geist und Tugend erkannten die Zeitgenossen an dem männlich 
schönen Jüngling; man gehorchte ibm aus Liebe nicht minder als 
aus Ehrfurcht, und glänzend überragte Germanien unter seiner 
Beherrschung alle Staaten der Christenheit. Einige Häupter 
ausgenommen, deren Troz er beugte, deren neucrhobene Ansprüche 
er in die Schranken des alten Rechtes zurückwies, klagte Nie
mand im weiten Reich über ihn. Nicht strenger gegen Andere 
als gegen sich selbst forderte er nicht nur, sondern gab auch Ge
rechtigkeit, und erfüllte, was dem König obliegt, nicht minder 
genau, als er auf Jenem bestand, was des Königs ist.

Zwar nach dem Standpunkt Derjenigen, welche nur Fürsten
rechte, nicht aber Rechte der Nation und des Königs kennen, 
möchte Heinrich als Despot erscheinen, weil er willkürlich über 
die Herzogthümer verfügte, ja die wichtigsten sich selbst vorbehielt, 
oder Gliedern seines Hauses ertheilte. So blieb Franken gänz
lich unbesezt, Kärnthen wenigstens lange Zeit. Ueber das neu 
erworbene Burgund, über Schwaben und Baiern waltete 
der Kaiser meist selbst. Herzog Heinrich, welchem er das lez- 
tere verlieh, war — im Geist der karolingischen Einrichtungen — 
blos Kriegsbefehlshaber. Sein Nachfolger Konrad ward 
wegen Empörung geächtet, worauf des Kaisers unmündige Söhne 
zulezt deren Mutter Agnes das Herzogthum erhielten. Lo
thringen endlich ward, nach Gottfrieds, des Herzogs in P 
beiden Lothringen, Tode, wieder getheilt, seinem Sohne 
blos Niederlothringen, Oberloth ringen aber dem Grafen 
Adelbert von Elsaß, und nach dessen Tode seinem Neffen 
Gerhard — dem Stammvater aller folgenden Herzoge dieses

1) 1036, 2) 1039.
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Landes — verliehen. Diese Verfügungen alle, so mißvergnügt sie 
die Großen machten, waren jedoch ganz dem Geiste der alten Ver
fassung, d. h. der ersten Zeiten des über Teutschland errichteten K o- 

? nigthums entsprechend, ja durch den Begriff des lezten natürlich 
gerechtfertigt. Noch war die Erblichkeit der Lehen, zumal der 
großen Reichslehen, mehr eingeschlichene Gewohnheit oder blose 
Anmaßung als bestimmtes Gesez *). Und insbesondere mochten 
die großen Staats - oder königlichen Aemter — wozu die Her
zogtümer vorzugsweise gehörten — als welche nach ihrem Be
griffe freien Auftrag des Königs und persönliche Befähigung 
voraussezten, durch einzelne faktische Usurpationen der Lehens
träger, oder auch durch abgenöthigte Willfahrungen schwacher 
Könige, auf rechtsbeständige Weise nicht erblich, die Rechte 
des Throns und der Nation so schnell nicht verjährt werden. 
Noch war die ganze Staatseinrichtung unbestimmt und schwan
kend: der König, wenn er in einzelnen Provinzen sich selbst die 
Verwaltung vorbehielt, oder aus gleicher Absicht blose Titular- ' 
Herzoge ernannte; trat nicht über die Schranken eines positiven, 

r nicht über jene des natürlichen Rechtes hinaus; noch war seiner
Weisheit oder seinem Glück anheimgestellt, oder dem Gang der 
Ereignisse überlassen, die Verfassung so oder anders zu gestalten, 
die Idee der Monarchie oder der Aristokratie, die Vereinbarung 
oder Trennung siegreich zu machen.

Doch zeigte sich schon unter Heinrichs Regierung, daß die 
gefährlichsten Feinde der teutschen Könige die teutschen Fürsten 
wären. In allen äußern Verhandlungen, in Krieg und Frieden 
gewaltig, ehrfurchtgebietend, konnte Heinrich den einigen Gottfried, 
seinen und des Reiches Herzog über Niederlothringen, nicht 
bezwingen. Ergrimmt über die Verleihung Oberlothringens 
an einen andern Herzog, welche er als Schmälerung des väter
lichen Erbes betrachtete, griff der trozigc Gottfried zu den

1) Kommet und Püttmann behaupten, daß Konrad 11. berühmte 
Verordnung über die Erblichkeit der Lehen — welche ohnehin nur von i ta
li sch e n, nicht von teutschen Reichslehen handelt — blos für die klei
nern, nicht aber für die großen sey gegeben worden, und daß selbst in 
Italien die Erblichkeit der leztern erst später ausgckommen sey. Von 
Teutsch land ist solches unbestreitbar.
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Waffen. Zwar ward er vertrieben, und sein Herzogthum an Frie
drich von Lurcmburg gegeben; aber in Italien, wohin er 
sich wandte, erhielt er die Hand der mächtigen Markgräfin von 
Thuscien, Beatrix, des Markgr. Bonifacius Wittwe und 
des Kaisers Schwester. Durch diese Verbindung gestärkt, erneuerte 
Gottfried den Krieg wider seinen Herrn, und sezte ihn fort bis 
zu dessen Tod.

Bretis law, Herzog in Böhmen, welcher gleich am Anfang 
der Regierung Heinrichs den königlichen Titel sich anmaßte und 
den Tribut verweigerte, sah im zweiten Jahr des Kriegs *) das 
Reichsheer in Prag einziehen, und erhielt Friede erst dann, als 
er in Bekleidung seiner Edlen reuig bis Regensburg ging, und 
durch demuthsvolle Bitte den Kaiser versöhnte.

In derselben Zeit erschien vor dessen Throne Peter, der Un
garn König, um Hilfe flehend wider seine eigenen Unterthanen, 
welche ihn seiner Tyrannei willen verjagt hatten. Auch die Ungarn 
schickten Gesandte, welche die Auslieferung Peters forderten. 
Heinrich, mit gerechter Entrüstung, da den Verfolgten zu schüzen 
heiliges Recht ist, schlug die Forderung ab. Da überzog der neu
gewählte König Aba das Ost er land mit Krieg. Aber Heinrich 
schlug ihn zurück, und trug seine Waffen nach Ungarn, zwang 
Aba zur Unterwerfung, und erweiterte die teutsche Grenze bis 
zur Leitha. Ein abermaliger, verrätherischer Angriff Aba's 
ward noch strenger gerächt. In der Fläche bei der Raab-Mün
dung schlug Heiurich 2) das große Heer der Ungarn nach mörde
rischem Kampf, zog in Stuhlweißenburg, der Hauptstadt 
des Reiches, ein, empfing dort den Eid des Gehorsams von den 
Magnaten und den Eid der Lehenstreue von dem König Peter, 
den er ihnen sezte. Doch hat dieses Lehcnsband nicht lange be
standen. Die Ungaru ergrimmt wider Peter, der Teutschen 
Freund, ermordeten ihn: worauf Andreas, sein Nachfolger, den 
Krieg wider den Kaiser — ob auch ohne bedeutenden Erfolg 
— erneuerte, und allen bösgesinnten Teutschen, den Geächteten 
und Landesverräthern, Zuflucht gab.

Am glorreichsten hat Heinrich in Italien gewaltet. Daselbst 
war, seitdem Heinrich II. das von dem großen Otto er-

1) 1041. 2) 1044.
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neuerte — schon von Karl Μ. herrührende — Gesez, daß nur 
die vom Kaiser genehmigte Pabstwahl giltig sey, aufgehoben, 
die alte Parteiwuth und mit ihr Verbrechen und Aergerniß wieder 
erstanden. Drei Pàbste zugleich, die sich Benedikt VIII., 
Sylvester III. und Gregorius VI. nannten, hatten in Rom 
in drei verschiedenen Kirchen ihren Stuhl aufgeschlagen. Mit 
Ränken und Waffen ward um den Alleinbesiz gestritten: da erschien 
Heinrichs, und hielt ein Concilium zu Su tri, welches alle 
drei Päbste absezte. Zum Haupt der Kirche ward dann Suidg er, 
der Bischof von Bamberg, nach des Kaisers Willen erkoren, wel
cher den Namen Clemens II. annahm, und die Kaiserkrönung 
verrichtete. Das Gesez Otto's wurde nun erneuert und geschärft. 
Auch die folgenden Päbste sind es durch des Kaisers Willen ge
worden. So Damasus II., Leo IX., Heinrichs Verwandter, 
und nach dessen Tod der mutbige Bischof von Eichstädt, Geb
hard, welcher Landesverweser in Baiern gewesen, und nach 
seiner Erhebung sich Victor II. nannte.

Der edle, standhafte, in Entschluß und That männliche Hein
rich starb in der schönsten Alterskrast, im neun und dreißigsten 
Jahr seines ruhmreichen Lebens 2).

Zweite Abtheilung der teutschen Geschichte.

Die Zeiten der Hoheit der Päbste.

§. 10.

Einleitung.

Nicht der Menschen Kraft und Weisheit, das Verhängniß 
bestimmt das Loos der Völker und der Reiche. Die französischen 
Könige, bei aller Mittelmäßigkeit, welche die meisten derselben 
charakterisier, gelangten zur unumschränkten Macht, weil das Haus 
Hugo Capet's nicht ausstarb, weil in den großen Momenten 
weder Minderjährigkeit der Thronfolger, noch äußere Verhältnisse 
den natürlichen Fortgang des Königthums aufhoben. 2n Teutsch
land waren meist kräftige und weise Könige; aber das Aussterben

1) 1046. 2) 1056.
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ihrer Hauser, das zarte Alter von Thronfolgern oder das Auf
treten äußerer Feinde in entscheidenden Epochen hinderten, zer
nichteten den wiederholt begonnenen, klug fortgeführten, selbst der 
Vollendung nahen Bau der monarchischen Gewalt. Hätte Hein
rich lII. länger gelebt, die Fortführung seiner schon weit gediehenen 
Plane einem großjährigen, gleich kräftigen Erben übergeben; 
leicht hätte die zwischen Königthum und Aristokratie schwebende 
Wage zum entschiedenen Vortheil des ersten sich neigen mögen. 
Alsdann würde der Widerstand einzelner Großen vielleicht blos 
willkommene Gelegenheit zur weitern Stärkung der Königsmacht 
gegeben, und der römische Priester — die Unmöglichkeit einsehend, 
wider den gewaltigen Schirmherrn aufzukommen — sein Interesse 
eher mit jenem des Ersten der Monarchen klug vereinbart, als durch 
Widerstreben gefährdet haben. Dieses, bet einmal gewonnener 
Richtung und bet dem Mangel bestimmter constitutionneller 
Schranken, nach Naturgesezen fortschreitende Königthum, oder 
gar diese Vereinbarung der Königs- mit der Pricstermacht, hätte 
dann wohl — indem die Gewalt selbst die Neigung zu ihrem Miß
brauch erzeugt — zum vollendeten Despotismus führen, die Keime f 
der neueuropäischen, der Humanität freuildlichen Gesittung in 
ihrem ersten Aufleben ersticken, die Forderungen der Menschen
vernunft und des Menschenrechtes — gleichwie längst in Sina 
und in Mittelasien geschehen — zur völligen Vergessenheit 
bringen können; und daß dies Alles nicht erfolgte, haben wir viel
leicht dem — als öffentliches Unglück beweinten — frühen Tode 
Heinrichs III. zu danken.

Durch solche Betrachtung wollen wir jedoch keineswegs die 
Widersacher Heinrichs IV., die rebellischen Großen Deutsch
lands und den stolzen Priester Roms loben. Nicht jene Ideen 
waren es, die ihr Beginnen hervorbrachten, sondern meist eigen- 
nüzige Triebe, gemeine Selbstsucht, freche Leidenschaft und eigene 
widerrechtliche Herrschbegier. Das Verhängniß war es, das . 
heißt die waltende Vorsehung, welche Leidenschaften der Bösen 
nicht minder als den Eifer der Guten, Beiden unbewußt, ihren 
eigenen höhern Planen als Werkzeuge dienen läßt.

Der verwaiste sechsjährige Heinrich, mit ihm das Reich, 
fielen der Pflege Agnesens von Guienne, Heinrichs III.
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edler, einsichtsvoller, jedoch den Stürmen der Zeit nicht gewach
sener Wittwe anheim. Nun der gefürchtete König begraben war, 

> die Zügel des Reichs, von weiblicher Hand gehalten, nachließen, 
hoffte jeder Mißvergnügte, Ehrgeizige, Habsüchtige unter den 
Großem seine Leidenschaft oder seine Gier ungestraft befriedigen 
zu können. Agnes — der Gewalt abgeneigt und nicht in der 
Lage, Gewalt zu gebrauchen — suchte durch Klugheit und Milde 
die Gemüther zu gewinnen. Umsonst! Von trozigen Feinden und 
falschen Freunden umgeben, ohne treuen Rath, ohne thätige Hilfe, 
erlag sie der Ungunst der Umstände. Der Erzbischof Hanno 
von Köln mit einigen Mitverschwornen entführte den Prinzen ’), 
und bemächtigte sich also der vormundschaftlichen Verwaltung. 
Agnes, von allen Freunden verlassen, verbarg ihren Gram in 

einem Kloster.
Bald wurde der strenge Hanno bei dem jugendlichen König 

durch den gewandten, immer freundlichen Erzbischof Adalbert 
von Bremen verdrängt. Durch Schmeichelei und Nachgiebigkeit 
gegen alle Launen und Gelüste des Prinzen gewann der lezte 

V dessen Liebe, und befleckte sein jugendliches Herz. Andere Günst

linge waren noch schlimmere Verführer. So hatte Heinrich, als 
er im fünfzehnten Jahre wehrhaft erklärt ward, schon böse Nei
gungen und Leidenschaften erworben, welche die gute Anlage seines 
Charakters verdunkelten. Das allgemeine Mißvergnügen gegen 
Adalbert zwang indessen den König, ihn von sich zu eutfernen.

Bald zeigte sich's, daß Agnes durch Milde keinen Feind ver
söhnt, durch Wohlthaten keinen Freund gewonnen hatte. Otto 
von Nordheim, dem sie ihr eigenes Herzogthum, Baiern, 
verliehen, blieb ihr und ihres Sohnes ergrimmter Gegner; Ru
dolf von Rheinfelden, ihr Schwiegersohn, und welchem sie 
Schwaben gegeben, vergalt die doppelte Gunst mit Undank.

§. 11

' Heinrich IV 2)-
Die feindseligen Gesinnungen der Fürsten wider Heinrich wur

den nur allzufrühe durch Thaten kund. Unter den Beschwerden,

1) 1062 . 2) 3· M. Sölt's. Heinrich IV. Kaiser und König der
Teutschen in 4 Büchern, aus Quellen dargestellt. München, 1823.

I
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die sie gegen den König erhoben, betrafen einige seinen Privat
wandel und seine häuslichen Verhältnisse, worüber er nicht schul
dig war, den Unterthanen Rede zu stehen; andere, welche sich 
auf Regierungshandlungen bezogen, waren von so geringem Be
lang oder so zweifelhafter Entscheidung, daß es, zumal in un
serer Zeit, gerechtes Erstaunen erregen muß, wie über solche 
Beschwerden eine Empörung entstehen, noch mehr, wie diese Em
pörung von so vielen Schriftstellern gerechtfertiget, ja die gebie
terische Einmischung des Pabstes als ein rettendes Ereigniß mochte 
gepriesen werden. Heinrich beging jugendliche Ausschweifungen; 
er wollte sich von seiner Gemahlin, Bertha, scheiden; er be
günstigte die von dem Erzbischof von Mainz auf den thüringischen 
Zehent erhobenen Ansprüche (daß solcher ungerecht gefordert wor
den, ist nicht erwiesen), er baute feste Burgen in Sachsen 
und Thüringen, um die feindselig Gesinnten im Zaum zu hal
ten; er fiel durch längere Hofhaltung in jenen Gegenden, deren 
Bewohnern, als welche nach dem Geseze die Unkosten zu bestreiten 
hatten, lästig; er behielt endlich einen erklärten Feind, Herzog 
Magnus von Sachsen, und welcher eines Geächteten — 
Otto's von Nordheim — Beschüzer gewesen, in gefänglicher 
Haft: dies waren die Beschuldigungen, wegen welcher die Stände, 
insbesondere die sächsischen, wider ihren König und Herrn die 
Waffen erhoben, ja die Majestät des Reiches selbst, durch Beru
fung an einen fremden Richter, preis gaben.

An der Spize der Empörer stand derselbe Otto von Nord, 
heim, welcher früher wegen Hochverraths seines Herzogthums 
Baiern durch Fürstenrecht verlustig, ja des Todes schuldig erklärt, 
von Heinrich aber wieder begnadigt worden. Der überraschte 
König, der Gewalt weichend, gab den Herzog Magnus los, und 
versprach durch die wachsende Stärke der Feinde, durch Abfall 
Vieler, die er für Freunde gehalten, erschreckt, die Schleifung 
der neuen Festen. Als aber bei Niederreißung derselben Uebermuth · 
und Leidenschaft alle Schranken auch der natürlichen und vertrags
mäßigen Rechte überschritten, als, in der vom König geliebten 
Harzburg, selbst die Gebeine seines Bruders und seines Sohnes 
herausgerissen, Altäre zerstört, die schändlichsten Frevel verübt 
wurden: da hielt Heinrich sich nicht mehr an den Vergleich gebunden,
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und zog aus zur Rache. Die Getreuen schlossen ssch enger an 
ihn aus Abscheu vor jenen Gräueln; viele Wankelmüthige wurden 
gewonnen durch die Vorstellung seiner Bedrängniß; die Empörer 
waren geschwächt durch das eigene Gefühl ihres Unrechts. In 
einer blutigen, entscheidenden Schlacht an der Unstrutward 
ihre Kriegsmacht zerstört, und sie empfingen jezt das härtere 
Gesez des Friedens von ihrem Ueberwinder und König.

Aber die Aussicht auf ruhige Herrschaft, welche so glorreicher 
Sieg geöffnet, verdunkelte sich plözlich durch deu Angriff eines 
neuen und furchtbareren Feindes. „Ein alter, kranker Priester 
war dieser Feind, ohne Gold, ohne Eisen, ohne Land, gewaltig 
nur durch Seelenkraft 2)," aber durch diese und durch die Macht der 
Ideen Herr der Herzen aller abendländischen Völker. Dieser Priester 
siegte über den an Macht und Hoheit alle andern überstrahlenden 
Thron. Ein großes Schauspiel fürwahr! und erhebend für's 
Gemüth, als welches der Ueberlegenheit seiner eigenen oder der 
geistigen Kräfte über die physischen sich billig freut! Doch rein 
kann die Freude nur seyn, wenn es der gute Geist ist, von wel
chem die Kraft ausging, nicht aber, wenn, sich selbst wider
sprechend, geistige, moralische Kräfte zum Dienste gleich schnöder 
Prinzipien, als welche zu bekämpfen man vorgibt, mißbraucht 
werden. Nicht die Königsmacht, sondern die Despotie ist die 
Feindin der Menschheit; nicht Priesterherrschaft, nur Freiheit 
und Recht ihr Heil. Die Kirche, an ihrer Spize der Pabst, 
kämpfte nicht um Freiheit, sondern um selbsteigene Macht, ja sie 
begehrte weit größere — auch das Gemüth und den Geist fesselnde 
— Gewalt, als jemals ein König angesprochen, sie begehrte selbst eine 
abenteuerliche Vereinbarung der bürgerlichen oder Zwangsgewalt mit 
der moralischen oder Seelenbeherrschung, und versenkte, wenn sie 
ihren Zweck erreichte, alle Hoffnungen der Menschheit in's Grab. 
Wohl liegt im Begriff der bürgerlichen Macht, daß sie die Frei
heit gegen Anmaßungen der ihre Grenze überschreitenden Kirchen
gewalt schüze. Aber die Kirch engewalt, damit sie äußern 
Schuz gegen bürgerliche Tyrannei verleihe, muß nothwendig selbst

1) 1075. 2) Zoh. v. Müller
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Tyrannin seyn. Gelegenheit!ich also mag der Priester als 
eines weltlichen Despoten Feind den Gedrückten Retter werden 
— ward ja auch Tarn erlari Retter gegen Bajazeth! — 
aber er bleibt immer selbst der gefährlichste Despot.

Von diesem Standpunkt laßt uns den großen Streit betrachten. 
Er ist der geeignetste zur Unparteilichkeit. Von ihm aus mögen 
wir Hildebrand verdammen, ohne Konigssklaven zu seyn; wir 
können die Gefahren des Königthums erkennen, ohne bei der 
Priester-Gewalt unser Heil zu suchen. Ob wir auch beide Par
teien hiedurch beleidigen — leider ist dies meistens der Wahr
heit Loos. . .

§. 12.
Gregor VII. 1 ).

Als Pabst Victor IL, welchen Heinrich III. eingesezet, 
starb -), wählten die Römer, ohne Theilnahme der vormund
schaftlichen Regentin Agnes, einen Bruder des Herzogs Gott
fried von Lothringen zum Pabst, welcher sich Stephan IX. 
nannte. Nach ihm 3) wurde, gemäß des kaiserlichen Willens, 
welcher hier zum lezten Mal gehört ward — Bischof Gerhard 
von Florenz oder Nikolaus II. erwählt. Derselbe gab im 
ersten Jahre seiner Verwaltung, auf einem Concilium zu Rom, 
das wichtige Gesez, daß hinfort nur die Kardinäle, d. i. eine 
bestimmte Zahl der Vornehmsten unter den römischen Geistlichen, 
den Pabst wählen, die übrige Geistlichkeit und das Volk die 
Wahl blos genehmigen sollten, Alles unter Mitwirkung des lom, 
bardischen Kanzlers und unter Vorbebalt der Rechte „König 
Heinrichs von Teutschland, oder welchen sonst ein Pabst in Nom 
zum Kaiser gekrönt haben würde."

Dieses Gesez ward gleich bei der folgenden Wahl beobachtet, 
und Alerander II. — früher Bischof von Lucca — ohne Ge
nehmigung der Kaiserin gewält^). Er erhielt sich in seiner 
Würde, ungeachtet Honorius il. wider ihn als Gegenpabst er
nannt ward. Als er aber starb, wurde Kardinal Hildebrand, 
dessen Rath schon unter den lezten Päbsten die Kirche regiert

1) Hildebrand, als Pabst Gregor VII·, und sein Zeitalter von Voigt. 
2) 10ô7. 3) 10ύ8. 4) 1061.
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hatte, zu ihrem Oberhaupt erkoren, und erlangte durch verstellte 
Unterwürfigkeit die kaiserliche Bestätigung *).

Kaum war er befestigt in seiner Würde, so entfaltete Hilde
brand, jezt Gregor VIL, plözlich und zum Erstaunen der Welt 
die ganze Fülle der — im Lauf der Jahrhunderte langsam heran
gereiften — päbstlichen Machtvollkommenheit. Durch welche Er
eignisse und zumal moralisch wirkende Mittel solche Reife zu Stande 
gekommen, und wie Gregor Selbst den gigantischen Bau vervoll
ständiget, seine Nachfolger ihn noch erweitert haben: davon wird, 
als meist zur Entwicklung des Lehr-Systems gehörig, in der 
Kirchengeschichte gesprochen werden. Aber sowohl durch die 
Losreißung der Geistlichkeit von allen Banden der bürgerlichen 
Gesellschaft, als durch ihre enge Vereinbarung unter ein allge
meines, über alle Nationalkirchen gebietendes Haupt, mehr noch 
durch den direkten Kampf gegen die bürgerliche Gewalt zur Nie- 
dertretung derselben unter den Fuß des Priesters, ward auch die 
politische Welt nicht minder als die kirchliche umstaltet, und 
es ist nothwendig das Pabstthum als Weltmonarchie schon 
hier, in der politischen Geschichte, darzustellen.

Durch die Frömmigkeit, nicht minder dnrch Politik der Kaiser 
und Könige war seit langer Zeit schon die hohe Geistlichkeit — 
vor allen andern Ländern in Deutschland — nicht blos mit Schà- . 
zen, sondern mit Land und Leuten, mit fürstlichen Ehren und 
Rechten begabt, und, nachdem herrschenden Grundsaz der lehen
baren Verleihung, zu Vasallen des Reichs gemacht worden. 
Als solche mußten, gleich weltlichen Lehensträgern, die neuer
wählten Bischöfe und Aebte die Belehnung vom König empfangen, 
wobei jedoch für schicklich gehalten ward, statt der Embleme 
weltlicher Gewalt, Ring und Stab zu Symbolen der Ueber- 
gabe zu gebrauchen. Aber solche, auf Stand und Amt der be
lehnten Personen ssch beziehende, Förmlichkeit mochte die Idee er
zeugen, als ob wirklich die Kirchen g ew alt und das geistliche 
Lehramt, nicht blos die damit zufällig verknüpften Regalien 
von dem Könige verliehen würden, und diese mit der Würde und 
der heiligen Freiheit der Kirche streitende Idee ward auch allzu
oft sowobl in faktischer Ausübung, als selbst in erhobenen Rechts-

1) 1073
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ansprüchen kund. Man klagte, daß mit geistlichen Pfründen 
ärgerlicher Handel getrieben, daß das Vorsteheramt in der Kirche 
Christi durch Gunst und Machtgebot der Erdenkönige ertheilt werde.

Nicht ohne scheinbaren Grund verbot demnach Gregorius die 
Investitur mit Ring und Stab, und trat kühn in den Kampf 
mit den das hergebrachte Recht vertheidigenden Fürsten.

Unter denselben war Heinrich IV. der gewaltigste. Von 
seiner Besiegung hing der Erfolg des Ganzen ab. Also wurde 
gegen ihn das Aeußerste unternommen. Nicht blos dem Inve
stitur-Recht entsagen sollte Heinrich, sondern selbstthätig die Kirchen
verordnungen Gregors unterstüzen, ja Red' und Antwort geben 
dem Pabst über sein Privatleben und über alle Beschwerden, 
welche wider ihn die erbitterten Fürsten erhoben.

Denn vor dem päbstlichen Stuhl hatten dieselben gewagt, 
ihren König und Herr anzuklagen: und der Pabst hatte gewagt, 
sich zu dessen Richter aufzuwerfen. Aber Heinrich, voll Entrüstung 
über solche Vermessenheit des Priesters, welcher sein Unterthan, 
und Pabst nur durch sein kaiserliches Wort war, hielt eine Prä
latenversammlung ju ffiormè1), und entsezte den Frevler des 
Pabstthums. Nun war Krieg auf Tod und Leben. Gregor, 
auf einer Synode zu Rom, that alle Prälaten in Bann, welche 
dem König anhingen, bannte den Erzbischof von Mainz, Sieg
fried, bannte den König Selbst und sprach dessen Völker los 
von Gehorsam und Treue.

Nicht blos die Sachsen, mit Otto von Nordheim, wel
chen der langmüthige König ihnen zum Statthalter gesezt, auch 
viele Fürsten Südteutschlands erklärten sich für den Pabst. 
Unter ihnen Welf, durch Heinrichs Gnade Herzog in Baiern, 
des vorigen Herzogs Eidam, aber Verräther an ihm wie an dem 
König, der Herrschsucht willen; dann Rudolf von Rheinfel
den, der Schwäbische Herzog, welchen der König liebte, und 
als Schwager in Ehren hielt; auch Berchtold von Zährin- 
gen, ehemals Herzog in Kärnthen, welchen kränkte, daß er 
es nicht mehr war; Leopold, der tapfere Markgraf von Oest
reich, und Ottokar von Steyer, vergessend, daß Treue 
noch schöner sey als Kriegsmuth, und einige wenige Bischöfe,

1) 1076.
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durch selbstsüchtige Zwecke in des Pabstes Interesse gezogen. Denn 
die meisten großen Prälaten hielten es sonst mit dem Könige: 
für den Pabst stritten die Lohnknechte des Aberglaubens oder 
dessen freiwillige Sklaven — die Mönche.

Die pflichtvergessenen Fürsten, noch mehr aufgeregt durch die 
päbstlichen Legaten, versammelten sich zu Tribur, und entboten 
ihrem Könige: sein Reich sey zu Ende, falls er binnen Jahr und 
Tag nicht vom Bann sich löse. Er solle sofort die Insignien ab
legen, Herr und Rath entlassen, und als Privatmann in Spei er 
wohnen, bis der Pabst nach Augsburg käme, sein Urtheil zu 
sprechen.

Heinrich erkannte schaudernd den Geist seiner unglücklichen Zeit. 
Kam der Pabst nach Deutschland, so war Alles verloren. Ver
söhnung mit ihm that Noth, um jeden Preis. Also beschloß der 
König, eilends, im strengen Winter, nach Italien zu ziehen. 
Er ging nach Burgund, dann über die savoyischen Alpen 
— die teutschen Pässe hatte Welf der Verräther besezt — 
in's lombardische Land, wo treuere Herzen dem teutschen 
König als in Deutschland schlngen. Aber nicht Krieg mit dem 
Pabst, sondern Friede suchend war er nach Italien gekommen; 
das Entsezen über der teutschen Empörung hatte seinen Heldensinn 
gebeugt. Er ging als Bittender nach Canossa.

§. 13.
Canossa.

Hieher war Pabst Gregor auf die Kunde von Heinrichs Reise 
gestoben, in den Schuz der mächtigen Markgräfin Mathildis 
von Thuscien, Heinrichs Verwandten und Feindin. Sie, die 
Wittwe Gottfrieds des Bucklichten von Lothringen, 
dessen Vater der bitterste Feind Heinrichs III. gewesen, und 
dieses Lezten Nichte, Gebieterin der reichsten Länder zwischen 
Tiber und Po, unterdrückte die Stimme des Bluts, um nur 
des Hasses zu gedenken, und freute sich des heiligen Vorwandes 
eurer unnatürlichen Feindschaft.

Vor ihrer Feste, Canossa, erschien der König demuthsvoll, 
unterwürfig und ohne Wehr. Und es ging eine That vor, worüber 
die späteste Nachwelt erschaudern wird. In dem Raum vor der 
innern Ringmauer der Burg, drei Tage und drei Nächte lang,
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mußte der König der Teutschen, im Bußkleide, bloßen Fußes und 
Hauptes, von Frost, Hunger und Durst gepeinigt, um Gottes 
und des Pabstes Barmherzigkeit flehen, bis der lezte endlich das 
Wort der Gnade sprach, und den Büßenden — jedoch unter 
Vorbehalt weiterer Entscheidung über seine Königswürde—in den 
Schooß der Kirche wieder aufnahm 1 ).

Der gekrönte Sünder Theodosius, der, im Bewußtseyn der 
Schuld, reuig aber freiwillig die Kirchenbuße auf sich nimmt, um 
den beleidigten Gott zu versöhnen, mag als ein dem Christen er-, 
bauliches, dem Bürger Trost gebendes Beispiel der Unterwerfung 
eines Gewaltherrschers unter ein höheres Gesez als das mensch
liche gelten. Doch ist schon diese Unterwerfung des königlichen 
Gemüths unter das kirchliche Ansehen nicht ohne Gefahr. Wie 
Theodos zur Gerechtigkeit und Milde, also mag ein Phi
lipp JL dadurch zum Kezereifer und zu fanatischer Tyrannei 
geführt werden. Dagegen ist das geistliche Joch, welches dem 
König als König, demnach der bürgerlichen Gewalt selbst auf
gelegt wird, eine monströse Verkehrung der Begriffe und das 
frevelhafteste Attentat gegen die Rechte der Völker. Nicht als 
Christ oder Sünder, als König mußte Heinrich büßen. Kein 
HeiligesMotiv, Zwangsgewalt war es, die ihn dahin trieb; 
zähneknirschend küßte er die Ruthe, welche ihn schlug, und in 
seiner Person trat der übermüthige Priester alle Könige der Erde, 
alle Völker der Erde in Staub.

Auch fühlten die Lombardischen Stände in der Person ihres 
Königs sich selbst erniedrigt, und forderten ihn drohend auf zur 
Rache. Mit schwellenden Kriegsschaaren und im Glanz der Maje
stät durchzog er jezt das feindliche Land und umlagerteCanossa, 
welches zu erobern er jedoch nicht vermochte. Denn es erscholl 
Kunde aus Deutschland, daß die abtrünnigen Fürsten auf einem 
Tag zu Forchheim Rudolfen von Schwaben zum König 
gewählet. Da eilte Heinrich, im Geleite seiner Getreuen, über 
die Alpen heim. Der Patriarch von Aquileja, der Herzog von 
Kärnthen und viele Große des Baierischen Landes verstärk
ten seine Macht. Für ihn waren säst alle Bischöfe des Reichs 
— nur fünf schworen zum Pabst — und die meisten Städte. 
~ 1) 1077, ’



Zweites Kap. Die Zeit der Hoheit der Päbfte. 97

Die Liebe der Bürger für den vom Priester verfluchten, von den 
Fürsten verlassenen, verfolgten König ist ein schönes Zeugniß für 
die Gerechtigkeit seiner Sache; so wie die selbstständige Treue dieser 
Bürger und ihr kräftiger Beistand — im Gegensaz der blinden 
Dahingebung der leibeigenen Bauern an die Leidenschaft ihrer Her
ren— als eine herrliche Frucht der Freiheit und als würdige Be
lohnung der den Städten vom Thron aus zugeflosseneu Wohl
thaten erscheint.

§. 14.

„ Fortdauer des Streits.
Aber lang, blutig, wechselvoll war der vom Priester entzün

dete Streit. In allen Gauen Teutschlands, mit der vollen Wuth 
entfesselter Leidenschaft, wurde gekämpft. Bischöfe und Gegen
bischöfe waren fast an allen Kirchen. Eben so Gewalthaber des 
Königs und Gegenkönigs für die meisten Länder. Hader im 
Schooß der Gemeinen und Familien. Ueberall „Pabst" oder 
„Kaiser" das Feldgeschrei der Streitenden. Zu den Schrecken 
der Waffen und der Kriegßverheerung gesellten sich jene der natür
lichen Bedrängnisse von Hunger und Pest und die noch furchtba
reren des Aberglaubens und der fanatischen Verrückung. Nie ist 
der Zorn des Himmels schwerer über den Menschen gelegen, als 
in dieser von dem großen Gregorius herbeigerufenen, verbrechcn- 
und leidenvollen Zeit.

Rudolf genoß seiner angemaßteu Krone nicht lange. Gleich 
anfangs nach Sachsen zurückgedrängt, konnte er nimmer in 
Süd-Teutschland seine Macht erheben. Sein Herzogthum ward 
dem edlen Friedrich von Hohenstaufen verlieben, Heinrichs 
Eidam, durch Tapferkeit und Treue solcher Erhebung würdig, 
und Stammvater eines Heidengeschlechts. Eine große Schlacht 
bei Mellrichstadt in Franken blieb ohne Entscheidung. In 
einer zweiten J), bei Wolksheim an der Elster, empfing Ru
dolf die Todeswunde — Gottes Gericht, wie er sterbend erkannte. 
Auch die übrigen Empörer wurden gestraft, Welf seines Herzog, 
tbums entsezt, Leopold von Oestreich seiner Markgrafschaft. 
Teutschlands größter Tbeil gehorchte.

1) 1078.
». Ronrck Gcsch. 5r Bd. 7
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Jezt gedachte Heinrich, den Pabft zu züchtigen. Derselbe hatte 
Rudolfen eine Krone mit der anmassenden Aufschrift zugesendet: 
«Pelra dedit Petro, Petrus diedema Rudolpho.» Aber bald 
vernahm er den Untergang seines Vasallen, und wie auf einer 
Synode zu Briren Er Selbst abgesezt, statt seiner der Erzbischof 
Guibert von Ravenna gewählt sey. In Begleitung dieses 
neuen Pabstes, der sich Clemens 111. nannte, zog Heinrich nach 
Italien, eroberte Rom, ließ sich zum Kaiser krönen, und be
lagerte Gregor'» in der Engelsburg.

Aus solcher Bedrängniß rettete denselben R obert Guiscard, 
der normannische Herzog in Calabri en, des Pabstes Lehens
mann. Dieser tapfere und verschlagene Fürst war einer der zehn 
Söhne Tankreds von Hauteville, welche vor vierzig Jah
ren *) aus der Normandie nach Unteritalien gekommen waren, 
Krieg und Herrschaft suchend. Schon früher *) hatten einige 
Schaaren wallfahrender Normänner den Fürsten des Landes Kriegs
dienste geleistet, und durch ihre nordische Kraft die Bewunderung 
der erschlafften südlichen Völker erregt. Der verworrene Zustand 
Unteritaliens, wo lombardische Fürsten, griechische Statt
halter — über ihnen der Katapan — und arabische, von 
Sicilien herüber streifende, Räuber in unaufhörlicher Fehde 
waren, öffnete den kühnen nordischen Abenteurern eine glänzende 
Aussicht. Herzog Sergius von Neapel hatte (1016) denjenigen 
Normännern, welche unter dem Befehl R einulfs für ihn gestrit
ten, einiges Land geschenkt, worauf sie die Stadt Aversa bau
ten. Von diesem ersten Siz ihrer Herrschaft breiteten sie bald 
durch Glück und Tapferkeit, in einer Reihe von Kriegen, die sie 
jezt für eigene Rechnung führten, ihre Macht über weite Länder 
aus. Neue Ankömmlinge verstärkten sie von Zeit zu Zeit. Viele 
Landeseinwohner traten zu ihnen über. Die Untreue der Grie
chen gab ihnen willkommenen Anlaß zur Rache. Wilhelm Ei
se narm, Tankreds ältester Sohn, der sich Graf von Apulien 
nannte, stiftete eine regelmäßige — den Lehensbegriffen gemäße — 
Herrschaft. Nach seinem Tod erhielten seine Brüder von Kaiser 
Heinrich 111. die Belehnung über ihre Besizungen *).

1) 1035. 2) 1000 und 1016. 3) 1047.
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Besorgt sah der Pabft das Emporkommen dieser Fremdlinge, 
und Leo IX. führte selbst heftigen Krieg wider sie. Aber er 
ward geschlagen und gefangen *), und bald darauf das System 
geändert. Beide Theile erkannten die politischen Vortheile einer 
Verbindung wider die Griechen und wider die Teutschen, 
welche beiden gleich verhaßt und gefährlich waren. Robert 
Guiscard zumal, unter den Heldenbrüdern der berühmteste, 
huldigte dem Pabste als Lehensherrn, und erhielt von Nico-' 
laus II. 2) den Titel Herzog von Apulien, Calabrien 
und Sicilien, welches leztereRoger, Guiscard's Bruder, einige 
Zeit darauf eroberte, so wie Jener alle Länder Unteritaliens, mit 
alleiniger Ausnahme Neapels, unter sich brachte.

Gregor VII., den Händen seiner Feinde durch den treuen 
Guiscard entrissen, ging nach Salerno, wo er bald darauf 
starb 3).

§. 15. 
Heinrichs IV". Ende.

• Sein Tod endete die Fehde nicht. Noch von Salerno aus 
hatte er die Bannflüche wider Kaiser und Gegenpabst erneuert; 
seine Nachfolger, Victor III. und Urban IL, wiederholten sie. 
In Teutschland ward, nach Heinrichs, Entfernung, von seinen 
Widersachern Hermann, der Graf von Luxemburg, zum 
Gegenkönig erkoren ; unversöhnlich, furchtbarer als je, bekriegte 
Welf des Kaisers Freunde. Viele wankten wie das Glück. Doch 
stellten Heinrichs Rückkunft und Hermanns Tod 4) dasselbe wieder 
her. Ekbert von Meißen, welcher die Rolle des Königs 
spielen wollte, ward getödtet.

Doch in Italien erhob sich neue Gefahr. Die weitgebietende 
Mathildis reichte, einige Zeit nach Gregors, ihres Freundes, 
Tod, ihre Hand dem jungen Welf 5), durch welche Verbindung 
die Macht Thusciens, so wie vieler lombardischen Lande 
und Sardiniens in die Wagschale von Heinrichs erbittertstem 
Feind gelegt ward. Unaufhaltsam schritt der junge Welf in Ita
lien voran, während sein Vater mit erneutem Glück dasselbe in 
Teutschland that, und einen großen Bund zu Heinrichs Ver-

1) 1053. 2) 1059 . 3) 1085. 4) 1088. 5) 1089.
γ * 
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derben sammelte. Mathildens Wankelmuth gab unverhoffte Ret
tung. Unzufrieden mit ihrem jugendlichen Gemahl, zerriß die 
alternde Frau die fünfjährige, kinderlose Ehe, und vergabte ihr 
Land dem heiligen Petrus. Darüber söhnten die Welfe sich 
mit dem Kaiser aus, und erhielten von ihm die erneute Belehnung 
mit Baiern *).

Mit dem Pabst ward keine Versöhnung. Auch Urbans Nach
folger, Paschalis IL, sezte den traurigen Krieg fort; ja er gab 
ihm noch schaudervollern Charakter. Der so vielen Feinden un
bezwingliche Heinrich sollte gestürzt werden durch den eigenen 
Sohn. Früher schon war Konrad, der Erstgeborne, durch Ur
bans und des jungem Welf Ränke zum Abfall vom Vater ver
leitet worden. Sein verbrecherisches Haupt ward mit der Krone 
Italiens geschmückt 2) ; aber der Vater entsezte ihn der Nachfolge 
in Teutschland, und früher Tod raffte den Sünder weg 3). Da 
gelang es den Feinden, zumal Welf dem Gewissenlosen, auch den 
zweiten Sohn, Heinrich, zur Empörung zu bringen. Dieser, 
den abscheulichsten Verrath zur vermessenen Gewalt gesellend, nahm 
den Vater gefangen. Eine Versammlung der Stände zu Mainz 
entsezte den unglücklichen Greis des Reiches, und drei Bischöfe 
entrissen ihm, der da mit Hoheit ihnen entgegen trat, die Insignien 
seiner Würde gewaltsam. Von Bing en, wo diese Gräuel geschahen, 
ward er nach Ingelheim geführt, allda des Sohnes Anmaßung 
durch feierliche Entsagung zu bekräftigen. In Schmach und Noth, 
ftlbst dem Hunger preis gegeben, lebte dort der gefallene Kaiser, 
bis ihn Freundes Stimme zur heimlichen Flucht ermunterte. Denn 
noch gab es einige Wenige, die ihm treu geblieben, zumal Hein
rich von Limburg, welchem nach Gottfrieds von Bouillon 
Tod das Herzogthum Niederlothringen verliehen worden, der 
Bischof von Lüttich u. a., vor Allen aber die Städte, deren 
Bewohner, als von keinem Treiber bestimmt, der gerechten Sache 
natürlich folgten. Nach so manchem Umschwung des Glücks, den 
Heinrich erfahren, durfte er auch jezt noch Sieg hoffen; aber auf 
dem traurigen Feldzug wider den Sohn brach ihm das Herz4). Feier
lich ward er zu Lüttich bestattet; aber der Sohn, um das Maß 
der Gräuel zu füllen, ließ die Leiche des Gebannten ausgraben,

1) 1095. 2) 1095. 3) 1101. 4) 1106.
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und in Speyer, über der Erde, fünf Jahre lang liegen, bis 
ihre Versenkung in deren mütterlichen Schooß durch des Pabstcs 
Lossprechung erlaubt ward.

Bei der ausgegrabenen Leiche dieses — troz seiner Verwir
rung gleichwohl edlen, hochherzigen, durch Charakter und Thaten 
ehrwürdigen — Monarchen verweilt ein philosophischer Geschicht
schreiber , und wirft die Frage auf: „woher alles Leid, und 
alle Schmach gekommen, die der Aermste erdulden müssen?" — 
Er findet die Ursache davon in der Dummheit des gemeinen 
Volkes, welches, als Selbst gefesselt durch Aberglauben, auch sei
nem Herrn nicht erlaubte, davon frei zu seyn, und auf ibn los
schlug , als er dem blindverehrten Gözen nicht huldigte. Wir fin
den noch eine nähere Ursache in der Sklaverei des Volkes, als 
wodurch dasselbe, ein willenloses Werkzeug, hingegeben war an 
die Leidenschaften einzelner Großen. Hatten die Teutschen Frei
heit besessen, d. h. wären die Gemeinen Bürger gewesen, fie 
würden die Niedertretung der bürgerlichen Majestät, durch den 
fremden Priester oder durch einheimische Aufrührer, nicht geduldet, 
und alle Väter, welche der eigenen Gesinnung folgen durften, 
würden die Sache des Vaters wider den unnatürlichen Sohn ver
fochten haben.

§. 16.
H e i n r i ch V.

Von Heinrich V., als welcher auf des Pabstes Geheiß seinen ’s 
eigenen Vater mit Füßen getreten, hätte erwartet — selbst gefor
dert werden mögen, daß er immerdar Sklave des Pabstes bleibe: 
dann wäre er Verbrecher nur aus fanatischer Verrückung, nicht 
aus einwohnender Bosheit erschienen. Aber er sezte die im Vater 
verdammten Ansprüche fort, ja noch mit größerem Nachdruck. 
Denn als Paschal II. auf einer Kirchenversammlung zu Troyes 
die Gregor'schen Edikte wegen der Investitur erneuerte, so zog 
Heinrich mit starker Macht nach Italien, und erzwang tumultua- 
risch und nicht ohne Blutvergießen, von dem gefangengenommenen 
Pabste2) das feierlichste Anerkenntniß des königlichen Investitur- 
Rechts. Ein früheres Uebereinkommniß, wornach diesec Recht auf- 

1) Voltaire. 2) 1111.
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hören, dagegen die von den Königen herrührenden Lehen der Geist
lichen an die Krone zurückfallen sollten, kam, des Widerstandes 
der Prälaten willen, nicht zur Ausführung. Indessen erregte auch 
der zweite Vergleich den Unwillen der Bischöfe, und es vermaß 
sich Guido, Erzbischof von Vienne, wiewohl Heinrichs Ver
wandter, denselben zu bannen, da der Pabst Selbst versprochen 
hatte, solches nimmer zu thun. Der alte Hader war jezt er
neuert; weltliche Streitigkeiten, wie vordem, gesellten sich zur 
kirchlichen Unruhe. Die Thuscische Mathildis starb 1115, wor
auf Heinrich ihr Land — nicht anerkennend dessen Vergabung 
an den päbstlichen Stuhl — als Verwandter und als Lehensherr 
einzog, was wohl nicht ungerecht, doch, nach den Verhältnissen 
zu behaupten äußerst schwer war. Wider G e l a s i u s II., 
Paschals Nachfolger, ließ der Kaiser einen Gegenpabst, Gre
gor VIII., erwählen, doch ohne Erfolg; ja er sah sich genö
thigt, mit dem feindseligen Guido, welcher, unter dem Namen 
Calirt II., 1119 den Stuhl bestiegen, auch den Bannfluch scier- 
lich wiederholt hatte, zu Worms einen neuen Vergleich zn schlie
ßen J), welcher daher der Calirti nische heißt, und als, ein 
Grundgesez der teutschen Kirche fortwährend — ob auch mit eini
gen theils eingeschlichenen, theils rechtlich hinzugekommenen Ver
änderungen — gegolten hat. Gemäß desselben sollte die Wahl 
der Bischöfe und Aebte frei von den hiezu berechtigten Kapiteln 
geschehen; doch möge der Kaiser durch einen Abgeordneten der
selben beiwohnen, bei streitigen Wahlen die entscheidende Stimme 
— mit dem Rath des Erzbischofs — geben, und die Beleh
nung wegen der weltlichen Güter und Rechte (oder der Rega
lien) mit dem Scepter ertheilen.

Schon ist in den äußern Verhandlungen Heinrichs V. die ab
nehmende Macht des teutschen Reiches — als Wirkung des großen 
Umschwungs, welchen die Verhältnisse des Kaisers mit dem Pabst 
und mit den Ständen durch die Unternehmungen Gregors erfah
ren — erkennbar. Der Monarch, auf dessen Nacken der Priester 
trat, und der gegen die eigenen Gewaltsträger keine Zwangs
macht besaß, konnte den Völkern nicht mehr furchtbar scheinen.

So wurde der Krieg wider den Ungarischen König Ka-

1) 1122.
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loman, dessen abtrünnigen Bruder Almus der Kaiser in Schuz 
genommen, ohne Vortheil und Ehre geendet; so erlitten die Teut
schen gegen die Polen, deren König Boleslaw III. den Tribut 
verweigert hatte, in Schlesien eine völlige Niederlage. Doch 
wurde der Friede ohne Verlust geschlossen.

Heinrich V. starb unbeerbt *), zur Beruhigung der Stände, 
als welchen er durch seine Plane der Wiedereinziehung der alten 
Krongüter, überhaupt der Begründung größerer Abhängigkeit, 
selbst durch Versuche der Besteuerung sehr ernstliche Besorgnisse 
gegeben.

§. 17.
Lothar II. von Sachsen.

Wäre die Abneigung wider den lezten König nicht gewesen, 
und hätten die Stände nicht für wichtig erachtet, die Gelegenheit 
zur Ausübung eines freien Wahlrechtes zu benüzen, so würde 
wohl von Heinrichs Schwestersöhnen, den beiden Hohenstaufen, 
Friedrich und Konrad, Einer den Thron erhalten haben. 
Der Erste besaß Schwaben als väterliches Erbe, dem Zweiten 
war Franken von Heinrich V. verliehen; Beide glänzten durch 
Charakter und Thaten unter den meisten Fürsten hervor. Durch 
die Gunst jener Verhältnisse gelang es jedoch der Gegenpartei, 
die Wahl auf den Herzog von Sachsen, Lotharius II., 
Grafen von Supplingenburg, zu lenken. Derselbe, um gegen 
die Hohenstaufen sich zu stärken, vermählte seine einzige Tochter 
Gertraud, Erbin vieler sächsischer Länder, insbesondere Nord
heims und Braunschweigs, an Heinrich den Stolzen, 
Herzog von Baiern, Erben der weiten Besizungen des Welfi
sch en Hauses in Italien und in Teutsch land. Auch verlieh 
er ihm das Herzogthum Sachsen, in welchem Lande schon 
Heinrich der Schwarze, des Stolzen Vater, Welfs II. jün
gerer Bruder, die reichen Billungischen Allodien — worunter 
auch Lüneburg — durch Heirath an sich gebracht. So war 
der Stamm der Welfen zu einem Nord - und Südteutschland 
beschattenden Baum geworden, Heinrich der Stolze mächtiger als 
selbst der König. '

1) 1125.
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Aber die Hohenstaufen, welchen Lothar entreißen wollte, 
was sie an Reichsgütern von Heinrich V. erhalten, vertheidigten 
sich heldenmüthig gegen den übergewaltigen Feind. So groß war 
die Erbitterung, daß Heinrich der Stolze selbst Meuchelmord 
wider Friedrich von Schwaben — den Gemahl seiner Schwe
ster Jutta — versuchte, und daß weit und breit flammende 
Städte und Dörfer den gegenseitigen Haß verkündeten ; so groß der 
Wechsel, daß anfangs Konrad siegreich die Krone Italiens 
sich aufs Haupt sezte, endlich aber die Hohenstaufen, über ihr 
verwüstetes Land traurig hinblickend, Rettung blos in Unterwerfung 
fanden J)·

Eine zwiespältige Pabstwahl 2) schien Lothar'» Gelegenheit zur 
Wiedererlangung der alten Reichsrechte zu geben. Aber Jnno- 
cenz II., den er wider A na kl et II. in Schuz nahm, beharrte 
darum ncht minder auf den Ansprüchen der Kirche; und Bern
hard, Abt von Clairvaux, der große Volksheilige jener Zeit, 
bewog durch salbungsvolle Fürsprache den Kaiser zum Nachgcben. 
Sofort zog dieser über die Alpen, bahnte mit dem Schwerte sich 
den Weg nach Rom, und empfing von Inn ocen z die Kaiser- 
krönung im Lateran, da im Vatikan und in der Peters
kirche Anaklet IL thronte. Durch die drohende Nähe des 
mächtigen Nebenbuhlers, durch die abhängige Stellung gegen den 
kaiserlichen Schuzherrn, dessen Schwert allein Jnnocenz nach Rom 
geführet, ward dieser so wenig zur Mäßigung bewogen, daß er, 
noch übermüthiger als seine Vorfahren, von Lotharn, als einem 
Vasallen, die knieend zu leistende Huldigung forderte: — man 
sagt wegen der Mathildischen Güter; doch in Rechten 
war der Kaiser, nicht aber der Pabst über die meisten dieser 
Güter Lehensherr, und kaum mochte über das Allodial-Erbe 
das Testament der Fürstin giltig seyn.

Aber der stolze Jnnocenz ward bald nach des Kaisers Abzug 
von Anaklet vertrieben. Die Gunst der Römer und der Bei
stand Rogers II., welchen Anaklet zum Könige beider Si
cilien gekrönt hatte 3), verschafften ihm solchen Sieg. Noch ein
mal erschien Lothor in Italien, triumphi: te über den Gegenpabst

1) 1135. 2) 1130. 3) 1130.
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wie über die Normannische Macht, deren völlige Erdrückung 
nur Innocenz selbst — das Interesse des Pabstes niemals über 
dem seiner Person vergessend — hinderte.

Von so glänzenden Verrichtungen heimkehrend, erkrankte Lothar 
plözlich und starb *) unweit Trident.

§-18.
Das Haus Hohenstaufen 2). Konrad III.

Die Macht seines Eidams, des stolzen Heinrich, begünstigte 
dessen Bewerbung um die Krone nicht. Die Stände fürchteten 
einen so gewaltigen Herrn. Dieses und die persönliche Neigung 
vieler Fürsten fur den Hohenstaufischen Konrad gab dem 
lezten die Oberhand. Seine Wahl erneuerte die große folgenreiche 
Fehde zwischen seinem Hause und jenem der Welfen.

Schon vorlängst, in Oberschwaben und in Baiern, glänzte 
die Macht, der Reichthum der Welfen. Ludwig der Fromme 
hatte eine Welfin, Jutta, zur Frau; ihr Bruder, der reiche 
Ethiko, ist in den Sagen berühmt. Fortwährend, durch Gluck 
und Thaten, mehrten sich die Besizungen des Hauses, auch in 
Kärnthen und jenseits der Alpen. Aber eö· erlosch nach der 
Mitte des nisten Jahrhunderts desselben Mannstamm, worauf 
das reiche Erbe an einen Sprößling des italischen Hauses Este 
— den Sohn des Markgrafen Azzo, erzeugt von der Welfin 
Kunigunde — kam, und durch ihn, welcher sich Welf, wie 
seine mütterlichen Ahnen nannte, das Geschlecht verjüngt wieder 
aufblühte. Und weit herrlicher noch als zuvor. Denn dieser zwei
ten Wurzel ist der Stamm entsprossen, dessen Krone heut zu Tage 
Brittannien und Hannover, ja in allen Erdtheilen weite 
Länder bedeckt. Wir haben des ältern Welf Erhebung auf den 
Baierischen Herzogsstuhl durch Heinrich IV., wir haben seine 
und seines Erstgebornen, Welfs IL, weitere Erwerbungen in 
Teutschland und Italien — freilich befleckt durch Untreue

1) 1137.
2) Z. F Ammermüllers Hohenstaufen, oder Ursprung und Geschichte 

der schwäbischen Herzoge und Kaiser aus diesem Hause. Gemünd', Ritter. 
18'6. F. v. Räumers Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit. Leipz. 
Brockhaus, 6 Bde. gr. 8. 1824.
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und Gewalt — schon früher erzählt, nicht minder wie durch Welfs IL 
Bruder, Heinrich den Schwarzen, und dessen Sohn, den 
Stolzen, die Welfenmacht in Nord-Teutschland gegründet 
worden.

Erbittert über Konrads Wahl zögerte Heinrich mit Auslie, 
ferung der Reichskleinodien; Konrad aber, mit Grund den Unter
than scheuend, der vom teutschen bis zum adriatischen Meere 
theils die eigene, theils die Gewalt des Reiches übte, beschloß 
einen Theil der Lehen ihm zu nehmen. Heinrich, noch heftiger 
zürnend, waffnete ssch, und weigerte friedliches Erscheinen auf 
Tagen. Darob ward er in die Acht erklärt, seine beiden Herzog- 
thümer ihm entrissen, Baiern an den Markgrafen Leopold 
von Oestreich verliehen, Sachsen an Albrecht den Bär, 
Markgrafen von Brandenburg. Während des Waffengetöses, 
so diesem Urtheil folgte, starb Heinrich der Stolze, erschüttert 
durch den harten Schlag, plözlich ł).

Seines unmündigen Sohnes Heinrich — nachmals der 
Löwe genannt — und seines Bruders Welf von Altorf Erb
recht auf des Geächteten Familiengut, wofür auch die Lehen 
wegen des Hauses Gesammtbelehuung galten, wurden von dem 
Lezten und von den vielen Freunden des Welfischen Geschlechts 
wider die Vollstrecker der Reichsacht, die neu ernannten Herzoge 
von Baiern und Sachsen, und wider die Hohenstaufische 
Macht in blutigem und wechselvollcm Kampf vertheidigt. Das 
Feldgeschrei der Streitenden „Hie Waiblingen!" (der Name 
eines hohenstaufische« Stammschlosses) und „Hie Welf!" ward 
bald zur Bezeichnung der Parteien selbst und später, in erweiterter 
Bedeutung, überhaupt für die Anhänger des Kaisers und jene 
des Pabstes gebraucht, und es hat die erbliche Fehde der 
Gibellitten und Guelphen (wie die welsche Zunge jene Laute 
veränderte) noch Jahrhunderte hindurch, als längstens schon der 
ursprüngliche Streit erloschen, fortgcdauert, und zumal die Länder 
Italiens zerrüttet.

Markgraf Leopold von Oestreich drang in Baiern, und 
eroberte es größtentheils, jedoch in schwerem Kampf. Als er starb, 
sezte Heinrich Jasomirgott, sein Bruder und Nachfolger, den

1) 1139.
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verwüstenden Krieg fort. Er suchte sein Recht durch Vermählung 
mit Gertraud, Heinrichs des Stolzen Wittwe, zu befestigen; 
aber Welf ließ vom Widerstand nicht ab, und erhielt Hilfe selbst 
von dem Sicilianischen Roger, und von dem Ungarischen 
Geisa II. Doch errangen zulezt die Hohenstaufen nicht minder 
durch Großmuch als durch Waffen — entscheidenden Sieg. Nur 
Sachsen ward, durch des Volkes Liebe für Heinrich den 
Löwen, behauptet, Albrecht zurückgeschlagen. Jedoch ward dem 
Lezten, da er auf einem Reichstag zu Frankfurt auf Sachsen ver
zichtete, die Reichsunmittelbarkeit für sein Markgrafthum Bran
denburg — als welches früher unter dem sächsischen Herzog 
stand — verliehen ').

Einen Stillstand in diese großen Bewegungen, zum Theil 
auch veränderte Richtung, brachten die Kreuzzüge, die große 
Angelegenheit der Völker, seit Heinrich IV. lezter Zeit uner
müdet, viele Geschlechtalter hindurch fortgeführt, in einzelnen 
Epochen ganz besonders heftig und allgemein.

Damals hatte der heilige Bernhard wider der Syri
schen Atabeken wachsende Macht die Christenheit aufgerufen. 
Auch der König von Frankreich, auch der Teutsche König 
gehorchten dem Ruf. Der Heerzug beider hatte den kläglichsten 
Ausgang. So verschwendete Konrad seine Kraft im fernen 
Morgenland, und verabsäumte das eigene Reich. Selbst den Rö
merzug that er nicht, und starb ungekrönt2).

§. 19.
Friedrich I. der Rothbart. 3)

Ihm folgte sein Neffe, Friedrich der Rothbärtige, wel
chen die in Frankfurt versammelten Stände nach nur 18tägigem 
Zwischenreich einhellig erkoren; bei welchem Wahlgeschäft zum 
ersten Mal eine deutliche Spur von dem Vorzugsrecht der 
drei geistlichen und vier weltlichen Großbeamten des Reichs 
erscheint. Der Gewählte, durch Kraft und Hoheit werth, Nach,

1) 1142. 2) 1152.
3) F. Kortüm, Kais. Fiedrich I. mit seinen Freunden und Feinden. 

Aarau, Sauerländer 1818. I. V o ig t's Gesch. des Lomvardenbundes und 
seines Kampfes mit Kais. Friedrich 1. aus den Quellen dargestellt. Königsb. 
NikloviuS 1818.
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folger des Großen Karl zu heißen, war auch an Herrschcrsinn 
ihm ähnlich, doch edler und gerechter. Vor Allem däuchte ihm 
nöthig. Teutschland innern Frieden zu geben, auf daß Er in 
Italien und nach Außen des Reiches Majestät wieder herstelle. 
Darum versuchte er Heinrich Iasomirgott zur Abtretung 
Baierns an den verdrängten Welfischen Heinrich zu ver
mögen. In jugendlicher Schönheit, geadelt durch früh gereiften 
Männersinn und Fürstenwürde, glänzte der Sohn des Geächteten 
vor allen Großen des Reichs. Laut forderte Er das Erbe der 
Väter zurück, und der Kaiser, der alles Edle liebte, hielt ihn 
werlh, es zurückzuempfahen. Doch nur mit Iasomirgott's 
Willen durfte und sollte die Rückstellung geschehen. Von Kaiser 
und Reich hatte dieser Baiern empfangen, mit der Seinigen 
Herzblut es bezahlt. Schwer war die Ausgleichung, nur durch 
Edelsinn der Parteien möglich. Auf des Kaisers Bitte gab Jaso- 
miegott Baiern zurück, jedoch mit Ausnahme des Landes ob der 
Ens, welches zur untern Markgrafschaft *) geschlagen ward. 
Das vereinte Land wurde zum Herzogtham erhoben. Erblich für 
männliche und weibliche Nachkommen sollte es der neue Herzog, 
und mit unabhängiger Macht, verwalten, an Rang nach den Kur
fürsten der Erste, von allen Pflichten an das Reich entbunden, 
mit Ausnahme der im eigenen Land zu nehmenden Belehnung, 
und einer, nur zum Anerkcnntniß der Eigenschaft als Reichs
fürst, im Ungarischen Krieg zu stellenden kleinen Hilfe.

Dies ist der Ursprung der großen Vorzüge und Freiheiten 
Oestreichs?), von welchen freilich gesagt werden mag, daß 
sie dem Titel nach gerechter als nach dem Inhalt, daß sie 
auch in ihren Wirkungen als streitend mit der Einheit des 
Reichs und als Gegenstand der Eifersucht und Nachahmung, 
schädlich gewesen, überhaupt nur aus den verworrenen Be
griffen jener Zeit über Reichs - und Landesverfassung, über 
Familien- und Völkerrechte zu erklären und zu rechtfertigen seyen.

1) Daß schon zu Arnulfs Zeit zwei Ostinarken, eine ob, und die andere 
unter der Ens, und welches seitdem die Verhältnisse dieser Marken gewe
sen, hat Zirngibl in den neuen histor. Abhandl- der Bair. Akademie dar
gethan. Die östreichischen Schriftsteller wollen nicht zugeben, daß auch die 
untere Mark den baierischen Herzogen unterworfen gewesen. 2) 1156.
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Oestreich selbst jedoch gewann durch die Erhebung seiner Für
sten. Der Segen der Natur vervielfachte sich durch emsigern 
Anbau, und zum Schmuck des Landes stieg an der Stelle, wo 
einst Vindobona gestanden, das zu größerer Herrlichkeit be
stimmte Wien empor.

Den Römerzug that Friedrich gleich im dritten Jahre seines 
Reiches *).

Es saß damals aus dem päbstlichen Stuhl Hadrian IV., 
ein Engländer, der Einzige dieses Volkes, der jemals dahin 
gelangte. Im niedrigsten Stand geboren, empfand er desto mehr 
Wollust, die Großen der Erde zu demüthigen. Schon waren die 
Begriffe von des Pabstes Hoheit so tief gewurzelt, daß selbst der 
stolze Friedrich es sich gefallen ließ, demselben den Steigbügel zu 
halten. Aber ein ernsterer Streit entstand, als Hadrian sich ver
maß, das Reich der Lehen (beneficium) des Pabstes zu 
heißen. Eine mildere Deutung des Wortes stellte jedoch den Kai
ser zufrieden.

Traurig ist's, die vorübergehende Eintracht dieses Kaisers 
und des Pabstes durch die Hinrichtung eines gutgesinnten, ob 
auch schwärmerischen, Patrioten bezeichnet zu sehen. Arnold von 
Brescia, der Freund der Freiheit, in Kirchensachen kühner Re
formator, voll Geist und Gemüth, hatte die Verhältnisse des Cle
rus zur Einfalt der erstern Zeiten zurückzuführen gesucht, durch 
seine Feuerworte das Volk von Brescia, bald auch jenes von 
Rom begeistert, und eine Revolution bewirkt, wodurch dem Pabst 
alle Gewalt in weltlichen Dingen benommen, seine Macht auf 
das Amt des Seelenhirten beschränkt ward. Die Herrschaft des 
Kaisers blieb anerkannt, freilich mehr dem Namen als der 
That nach; aber solches fand unter des Pabstes Gewalt noch 
auffallender statt. Auch mochte Rom mit gleichem Recht als die 
übrigen Städte Italiens das Panier der Freiheit erheben, und 
Konrads III. Vernachlässigung der italischen Geschäfte gab dazu 
die kräftigste Ermunterung. So groß war der Erfolg, daß In
nocens IL, und nach ihm vier andere Päbste vor dem gemei
nen Priester zitterten, bis Hadrian IV. mit mehr Energie und 
Gluck den Kampf erneuerte, und zum Bundesgenossen den ge

il 1154. *
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täuschten Kaiser erhielt. Leicht mußte cs ihm seyn, den Mann 
des Volks als Aufwiegler darzustellen, der wider die bürgerliche 
nicht minder als wider die kirchliche Macht gesündigt, daher dop
pelten Tod verdient hätte. Friedrich glaubte der glatten Zunge, 
forderte Arnolds Auslieferung von dem Grafen von Kampanien 
und übergab ihn dem Henker. Er wurde verbrannt, seine Asche 
in die Tiber geworfen, aber des Märtyrers Andenken blieb den 
Römern heilig.

§. 20.
Italische Verhältnisse.

Nicht weniger als sechsmal ist Friedrich nach Italien 
gezogen: zweimal zu Hadrians IV. Zeit, dreimal wider Ale
xander Hl. und noch einmal nach dieses unbeugsamen Feindes 
Tod. Große Interessen waren es, die ihn herbeiriefen, neue Ver
hältnisse von höchster Wichtigkeit durch Charakter und Folgen.

Ein Geist, welcher Jahrhunderte lang geschlummert hatte, der 
Geist der Freiheit, war wieder erwacht in den Italischen 
Städten. Barbarei und Kriegsgewalt, Noth und Vereinzelung K 
hatten die Sklaverei erzeugt; wiederkehrende Gesittung und fried
liebender Handel, Wohlhabenheit und wachsende Volksmenge gaben 
jenen Städten das Gefühl des Menschenrechtes, den Muth zu 
dessen Behauptung wieder. Durch blose Gewalt begründet 
und erhalten war das Herrscherrecht der Fürsten und des Kaisers, 
die Kraft des Armes Quelle und Maß ihrer Ansprüche. Von die
sem Standpunkt mochte gerecht den Städten dünken, daß die Frei
heit durch dieselben Mittel sich erhebe, durch welche sie niederge
drückt worden; sie mochten aufrichtig in dem Maß ihrer Kraft 
das Maß ihres Rechts erblicken.

Dagegen mußte Friedrich, als Oberherr Italiens, als Erbe 
der Langobardischen Königsmacht und jener der alten Cäsarn, das 
Beginnen der Städte für widerrechtlich und strafwürdig achten. 
Auch lag ihm ob, die Einheit des Reichs gegen die Anmaß
ungen bürgerlicher Gemeinwesen so gut als gegen jene der Fürsten 
zu schirmen. Selbstständigkeit der Theile — ob des Volks oder ein
zelner Großen— war gleich unverträglich mit der Majestät des Reichs.

Sonst hatten die teutschen Könige aus Neigung und aus Grund- 
säzen die Städte begünstigt, weil gegen die emporstrebenden Großen
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Thron und Gemeine in natürlicher Allianz sich vereinten. Aber 
wenn wie in Italien geschah — die Freiheit der Städte in 
Selbstständigkeit überzugehen drohte, so wurden sie nicht min
der Feinde des Throns, als die — zu dessen Stüze allernächst be
rufenen — Edlen, wenn sie trozig wider denselben sich auflehten.

Also nicht Bürgerfeindlichkeit, nicht Haß wider die 
Großen, nicht Inconsequenz war es, was die Kaiser, welche 
in Teutsch land die Städte schüzten, zur Bekämpfung der ita
lischen Städte, was sie hier zur Begünstigung, dort zur Nieder
haltung der Großen trieb; sondern die wahre und gerechte, darum 
auch allgemeine Ansicht, daß die Selbstständigkeit der Theile, 
ob auch Ihnen Selbst nüzlich,-das Verderben des Ganzen sey.

Aber noch ein anderer Umstand war, welcher den Kaiser wider 
die Städte aufbrachte —ihre Verbindung mit dem Pabste. 
Wohlmeinende, selbst geistreiche Schriftsteller haben in dieser Ver
bindung einen Grund zur Vertheidigung der Hierarchie gefunden. 
Es mußte eine edle, den Freunden der Humanität billig theure 
Macht seyn, welche der wider aufblühenden Gemeinwesen schüzend 
sich annahm. Verdient Jener nicht Dank, der die Volksrechte wider 
die Tyrannei der Gewaltsherrscher vertheidigt? Doch nicht um sie 
frei zu machen, verband der Pabst sich mit den Städten: nur um 
den Kaiser zu schwächen, und um selbst gewaltiger zu werden. 
Lagen die Mächtigen der Erde durch die Abtrünnigkeit ihrer Völker, 
durch Zerstücklung der Gebiete darnieder, dann stand der Kirche 
wohlvereinte Macht unüberwindlich fest, und die scheinbar befrei
ten Städte folgten der allgemeinen Sklaverei. Diese Städte also 
um ihres gesonderten Vortheils willen, standen nicht an, dem Feind 
ihres rechtmäßigen Königs, ja dem Feind jeder bürgerlichen Gewalt 
und dem Feind der Geistesfreiheit sich hinzugeben, und unter dem 
Panier der Freiheit für die Errichtung des allerfurchtbarsten Welt- 
throns zu streiten.

Bei solchen Verhältnissen mochten die Hohenstaufen gerechte 
Feinde der Städte seyn: und es bleibt uns blos die traurige 
Weltlage jener Zeiten zu beklagen, worin der unvermeidliche 
Widerstreit verworrener Begriffe und ungeschlichteter Ansprüche 
nothwendigen Krieg erzeugte, und nur durch die verzwei
feltsten Mittel möglich schien, Freiheit und Recht zu erringen.
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§. 21.
P. Alexander 111.

Schon auf dem ersten Zug erfuhr der Kaiser die Feindseligkeit 
der Städte, zumal Mailands, dessen schwellender Stolz selbst 
andern Städten verhaßt war. Die Bürger von Lodi, auch jene 
von Pavia und Como, baten Friedrich um Schuz wider Mai
land. Derselbe schritt mit starker Kriegsmacht einher, hielt auf 
den Ro nka lisch en Feldern Heerschau und große Ständeversamm
lung, ordnete, beruhigte, bestrafte, und ging nach Rom, wo 
die Krönungsfeier durch blutigen Tumult getrübt ward, und 
Friedrich nur mit Noth durch seiner Tapfern Dahingebung Ret
tung fand. Gleiche Gefahren litt er auf der Heimkehr, zumal 
durch der Veroneser Tücke.

Darum kam er zum zweitenmal \) mit noch stärkerer Rüstung. 
Die Mailänder unterwarfen sich, leisteten Abbitte, stellten Geißeln, 
und bezahlten ein Strafgeld. Und auf einer noch feierlichern 
Reichsversammlung in denselben Ronkalischen Gefilden ließ der 
Kaiser durch Rechtsgelehrte von Bononien den Umfang seiner 
Machtvollkommenheit als des Nachfolgers der Cäsaren bestimmen, 
die durch Anmaßung der Städte gefährdeten Regalien der Krone 
zusprechen, und sowohl die Lehensverbältnisse, als die Königliche 
Verwaltung und den Landfrieden durch Geseze ordnen und befestigen. ,

Aber die Währung der Gemüther dauerte fort, und kam bald 
zu wiederholtem Ausbruch. Die neue Pabstwahl erzeugte allge- 
meinen Brand. Nach Hadrians IV. Tod ") erklärten sich sie
ben Cardinäle für den sanftmüthigen Oktavian, des Kaisers 
Freund. Er nannte sich Victor HI. Aber die doppelte Zahl der 
Wählenden war für den Cardinal Roland, dessen kühner Stolz 
der Welt schon früher durch Rede und That kund geworden, jezt 
aber in voller Größe und ungehemmter Heftigkeit hervortrat. 
Alexander 111. — so nannte sich Roland — schleuderte sofort 
den Bannstrahl wider den Gegenpabst und den Kaiser, und gab 
so die Losung zum schrecklichsten Kampf. In ganz Italien, .acht
zehn Jahre hindurch, wurde gestritten, alles Land von Rom bis 
zu den Alpen eine Scene der Wuth und der Verwüstung. Auch

1) llü8. 2) U59.
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in Teutschland, obschon die meisten Stände zum Kaiser hielten, 
loderte hier und dort die Flamme des Bürgerkriegs. Bannflüche 
ertönten; Kirchen nnd Klöster, Städte, Burgen, friedliche Werk
stätten und heilige Altäre sanken in Schutt. Salzburg zumal, 
wo drei Bischöfe nach einander, unter ihnen ein Verwandter des 
Kaisers, mit fanatischem Eifer für den Pabst stritten, ward 
Schauplaz solcher Gräuel.

Friedrich, vor allen gegen Mailand erbittert, welches selbst 
Meuchelmörder wider ihn gedungen hatte, zog vor die rebellische 
Stadt, eroberte sie, zerstörte sie, ließ Salz auf den Plaz streuen, 
wo ihre Mauern gestanden, und zerstreute die Einwohner in das 
umgebende Land. Aber bald entstand die Stadt aus der Asche 
wieder, so wie Crema, Torto na und andere, welche gleiches 
Schicksal erfahren. Und es ward ein engerer und allgemeiner 
Bund unter den Städten geschlossen; seitdem die gefürchtete ge
fallen, war Verona dessen Haupt.

Wider so lebendige Volkskraft konnte Friedrichs Arm und Geist, 
konnten die Schaaren seiner Lehensleute nicht aufkommen. Rast
los bot er die teutschen Krieger auf. Feindesschwert und Pest 
rafften sie hin. Mit größerer Macht kam er wieder, glänzte durch 
Heldenthaten, gewann Schlachten — aber besiegte den Feind 
nicht. Pabst Victor 111. hatte wenig Anhang; seine Nachfolger, 
Paschal 111. und Calirt 111. noch geringern. Alexander HL 
triumphirte. Auch die Könige von Frankreich, England, Un
garn erklärten sich für ihn. Zu seinen Ehren hatten die Lom
barden eine neue Stadt, Alessandria, gebaut, einen Haupt- 
waffenplaz und die Klippe, an welcher Friedrichs Kriegsglück 
scheiterte. Doch unverzagt, mit äußerster Anstrengung sezte er 
den Kampf fort, bis die große Schlacht bei Legnano den 
Sieg der Städte und des Pabstes entschied. Der Kaiser schloß 
Friede^). Am Eingang der Hauptkirche von Venedig empfing 
Alexander den gebeugten Monarchen, der ihm die Füße küßte, 
und dann vom Bann befreit ward. Er hatte zuvor den Städten 
alle Rechte, Freiheiten, Gewohnheiten und Regalien, die sie inner
halb oder außerhalb ihrer Mauern als hergebracht besäßen, auf 
sechs Jahre bestätigt, was später auf einer Reichsversamm-

1)1176 2) 1177. 3) 118)7 '
y. Rottes Gesch. 5r Eî>, 8
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hing zu Konstanz für immer geschah. Doch sollte des Kaisers 
Oberhoheit, Gerichtsbarkeit und sein Bestätigungsrecht der Stadt
vorsteher kräftig bleiben. Die Zurückgabe der Marhildischen 
Güter ward dem Pabst, jedoch erst für die Zukunft, versprochen. 
Auch mit Wilhelm II. von Sicilien war Friede geschlossen 
worden auf fünfzehn Jahre.

§. 22.

Heinrich der Löwe.

Einigen Trost für solche Demüthigung gab die Wiederherstellung 
der alten Reichsrechte über Burgund. Die zweite Vermählung 
des Kaisers mit Beatrix, der Erbtochter von Hochburgund 
oder Franche-Comte, gab ihm eine Hausmacht in jenen Ländern; 
desto wirksamer mochte er die Rechte eines burgundischen Königs, 
wozu er in Arles ssch krönen ließ, ausüben. Noch reichern Ersaz 
gab die auf dem sechsten italischen Zug zu Stande gebrachte 
Vermählung I von Friedrichs Sohn Heinrich mit Constantia, 
Muhme des sicilischen Königs Wilhelm. Hiedurch ward das Erb
recht auf bei bc Sicilien in's hohenstaufische Haus gebracht, was 
eine glänzende Aussicht eröffnete, aber traurige Früchte trug.

An dem Unglück von Legnano war Heinrichs des Löwen 
Abtrünnigkeit vorzüglich Schuld geweseu. Dieser unter den teut
schen Fürsten so hochgepriesene, auch an Gaben vorzügliche und 
durch tbatenreiche Jugend glänzende Große hatte doch für's Vater
land wenig Liebe. Die Ereignisse im Reich, die Handlungen des 
Oberhaupts betrachtete, würdigte er nur vom Standpunkt seines 
eigenen Vortheils oder jenes von seinem Hause. Ja, auch diesen 
seinen Vortheil berechnete er auf engherzige Weise, Herrschaft mehr 
als Ruhm, Geld aber — zumal in ältern Tagen — noch mehr als 
Herrschaft begehrend. So verscherzte er die Erbschaft seines Oheims, 
des Altorfischen Welf, da er denselben, der ihm sein Gut gegen 
einigen Geldersaz anbot, durch Kargheit erzürnte. Denn nun kaufte 
der Kaiser das Gut, aus weiten Ländern, den Stammbesizungen 
des Hauses in Schwaben bestehend, so wie er schon früher die 
Mathildischen Güter in Italien gekauft.

1) 1185.
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Dies war auch der Grund von Heinrichs Groll wider den 
Kaiser. Vergessend, daß er Friedrichs Gnade die Wiederher
stellung seines Glücks verdanke, vergessend, daß dem Reiche- 
fürsten zieme, des Reiches mehr als der persönlichen In
teressen zu achten, daß dem Unterthan und dem Vasallen zieme, 
zuvörderst dem Oberhaupt zu gehorchen, weigerte der Löwe bei 
Friedrichs fünftem italischen Zuge die Heeressolgc, worüber — 
da solche Lücke unersezlich war — die entscheidende Schlacht ver
loren ging. Auch nachher noch flehte, beschwor Friedrich den 
abtrünnigen Herzog, durch schnelle Hilfe das Unheil abzuwenden, 
ja, er erniedrigte sich, keiner andern Verhältnisse als blos der 
Noth des Reichs gedenkend, zur kniefälligen Bitte. Unbeweglich 
blieb der Herzog. Endlich versprach er Hilfe, doch sollte G o si
la r, die reiche Stadt, sein Lohn seyn. Da ergrimmte der Kaiser 
in seinem Herzen, versöhnte sich mit dem Pabst um schweren 
Preis; der Herzog aber sollt' es entgelten.

Kaum war er heimgekehrt, so forderte er den Welfensohn vor 
ein Gericht der Fürsten. Viele andere Klagen ertönten wider ihn. 
Sein Stolz, seine Macht, sein Geiz hatten ihn verhaßt gemacht. 
Selbst von ungerechtem Gnt waren seine Hande nicht frei. Die 
Stimmung der Fürsten kennend, erschien Heinrich auf die wieder
holte Ladung nicht, weigerte auch die Zahlung der, vom Kaiser zu 
einigem Ersaz für die Heeresvcrlassnng verlangten, Geldbuße. 
Da wurde die Reichsacht wider den Löwen ausgesprochen *), 
Baiern, Sachsen, alle Reichslehen und Würden ihm genommen, 
und der Gewaltige, nach kurzer Gegenwehr, zu demüthiger Unter
werfung gebracht 2). Friedrich, erschüttert im eigenen Gemüth 
durch des Feindes Sturz, begnadigte ihn, doch also, daß er drei 
Jahre lang das beleidigte Vaterland meiden, und als Besizthum 
blosseineAllodien, Braunschweig und Lüneburg, auch die 
wo anders her als vom Reich rührenden Lehen behalten sollte. Am 
Hof des englischen Königs, Heinrich 1L, seines Schwähers, 
nahm der Verbannte den Aufenthalt, aus kärglicher Spende seine 
und seines Hauses Nothdurft bestreitend.

2) 1182.

Solches Ende nahm die Uebermacht der Welfen im teutschen 

1) 1180.
8 *
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Reich, und wohl nicht ungerecht, da sie die Einheit des Reichs 
allzusehr gefährdete, auch zu der ungeheuren Ausdehnung, in der 
sie bestanden, nur durch Anmaßung hatte gelangen können. Mit 
der Zertrümmerung dieser, das halbe Teutschland umfassenden, 
Herrschaft wurden die wichtigsten Verhältnisse im Süden wie im 
Norden geändert.

Die beiden Herzogthümer vorerst, Baiern und Sachsen, 
kamen in andere Häuser. Sachsen an Bernhard von Aska- 
nien, Sohn jenes Albrecht des Bären, welcher den ersten 
Grund zu Brandenburgs Macht gelegt. Sein Land war meist 
Billungisches Allod, welches durch Herzog Magnus Tochter 
Eitlik an Albrechts Vater gekommen. Albrecht hatte es zur un
abhängigen, gefürsteten Markgrafschaft erhoben (s. oben §. 18), 
und später durch Eroberungen über die Wenden ansehnlich ver
größert. Sowohl die alte Mark, als die neuerworbenen, welche 
die mittlere, die Ucker- und die Prignitzer-Marken heißen, 
fielen seinem Erstgebornen, Otto, zu; der jüngere Sohn, Bern
hard, ward jezt Herzog zu Sachse«.

Baiern erhielt der tapfere, kluge, dem Kaiser getreue Pfalz
graf Otto von Wittelsbach aus dem alten Hause der Her
ren von Scheyern. Dasselbe leitet von Herzog Luitpold, 
Kaiser Arnulfs Verwandten, seine Abkunft ab, ja man will in 
dem Namen der Stammburg Scheyern oder Sey rin (Luitpolds 
Urenkel Arnulf erbaute sie) eine Hinweisung auf die weit ältere 
Zeit — der Völkerwanderung — finden, worin die Scyrren, 
mit andern teutschen Stämmen, ihren Siz in Baiern genommen. 
Vielfältig, in den Heldengeschichten des teutschen Reichs, glänzen 
die Herren von Scheyern, welche später, als sie die Stamm
burg den Mönchen vergabt hatten, von Kehlheim und Wit
telsbach sich nannten. Viele andere Herrschaften, Vogteien 
und Gerechtsame in den bairischen Landen gehörten ihnen, dem 
Volk waren sie werth. Daher großer Jubel, als Otto, zum 
Lohu dreißigjähriger Dienste, vom Kaiser Friedrich das Herzog- 
thum empfing, welches heute seines königlichen Nachkommen Be
herrschung sich erfreut.

Doch nicht in der Ausdehnung, wie solches die Welfen be
sessen, ging Baiern an die Wittelsbacher über. Schon war 
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Oberostreich davon getrennt (§. 19); jezt wurden auch Steier
mark und Meranien zu selbstständigen Herzogthümern erhoben, 
jenes unter dem Markgrafen Ottokar, dieses unter Berthold, 
dem Grafen von Andechs '). Mehrere andere geistliche und 
weltliche Herren erweiterten bei dieser Gelegenheit ihr Gebiet 
oder ihre Rechte, und Baierns Hauptstadt Regensburg wurde 
zur freien Stadt. Noch größer war die Zersplitterung in Sach
sen. Fast alle einheimischen und mehrere benachbarte Stifter 
rissen einen Theil der Herrschaften an sich: so Magdeburg, 
Bremen, Paderborn, Hildesheim, Verden, Minden, 
auch Mainz und vor allen Köln, als welchem der größte Theil 
des sächsischen Herzogthums in Westphalen zufiel. Zugleich 
ward Lübeck als freie Reichsstadt erklärt, auch deu Pom- 
merschcn Fürste« und jenen von Meklenburg die,Unmittel
barkeit ertheilt oder zurückgegeben. Bernhard von Askanien, 
der neue Herzog, bekam also wenig mehr als den Titel; 
denn die beiden, getrennten, Hauptstücke seines Herzogthums, 
Lauen bürg und Wittenberg (jenes Schloß und diese Stadt 
erbaute Er Selbst), waren neue Eroberungen über die Wenden, 
zum Theil erst von Albrecht dem Bären gemacht.

§. 23.

Friedrichs I. weitere Geschichten.

So vorzüglich, ja fast ausschließend die italischen Ge
schäfte Friedrichs Thätigkeit in Anspruch nahmen, so ward 
doch während seiner Regierung, theils durch ihn Selbst, in den 
kurzen Zwischenräumen der italischen Züge, theils durch seine 
Gewaltsträger, auch in den übrigen Verhältnissen des Reiches 
Hoheit mit Kraft und Glück behauptet. So that der Kaiser 
einen siegreichen Zug wider Polen 2) , und erneuerte dessen 
Verpflichtung zum Tribut. Böhmen aber erhob er zum Konig-

1) Ob Steiermark schon früher selbstständig gewesen, dann ob un 
ter Meranien eine Dalmatische Gegend, nicht aber Meran in Tvrvl 
zu verstehen sey,,wie beides Weftenrieder behauptet, wäre hier zu 
erörtern zwecklos.

2) 1157.
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reich. So schlichtete er einen Thronstreit Dänischer Prinzen, 
und empfing von Sneno die Lehenshuldigung. So wurden 
durch Heinrich den Löwen und Albrecht den Bären viele 
Siege über die Wendischen Völker erfochten, und bis zur 
Oder nicht nur teutsche Herrschaft, sondern auch meist teutsche 
Sitte und Sprache ausgebreitet. Die mächtigsten unter diesen 
Völkern waren die Obotriten, welche schon unter Heinrich III. 
der Fürst Gottschalk zur Herrschaft über viele andere Stämme 
erhob. Von seinen Nachfolgern unterwarf sich zwar Heinrich *) 
dem sächsischen Herzog Magnus als Vasall, war aber mäch
tiger als sein Lchensherr. Lothar II. erklärte Knut, Herzog 
von Schleswig, zum König der Obotritcn. Seine Nachfolger, 
Pribislaw und Niklot, unterwarfen sich Heinrich dem 
Löwen, nach dessen Sturz sowohl Pommern als Meklen- 
bürg2) die Reichsunmittelbarkeit erhielten (f. vorigen §.).

Nach so thatenvollem Leben und nachdem er so lange wider 
das Oberhaupt der Christen gestritten, beschloß der Greis Fried
rich, dem Geiste des Zeitalters gehorchend, noch einen Kreuzzug. 
Aber Ihm war nicht vergönnt, des Erlösers Grab zu schauen. 
Nachdem er unter vielen Gefahren und Mühen siegreich bis an 
die Syrische Grenze gekommen, starb er, nach einem Bad in 
dem Flusse Saleph, an Erkältung 3).

§. 24.

Heinrich VI.
Heinrichs VI., seines Sohnes, Stellung, als er den Thron 

bestieg, war weit günstiger als jene des Vaters gewesen. Die 
Macht Hohenstaufens war jezt befestigt, durch die lang ge
nossene Verehrung der Nationen, wie durch die erweiterten Be- 
sizungen des Hauses. Die gefürchteten Nebenbuhler, die Welfen, 
lagen darnieder, und in Italien war auf zwei Königreiche das 
Erbrecht erworben. Gleichwohl steht Heinrichs Regierung an 
Ruhm und Glück weit unter der seines Vorführers, als dessen 
Geist und Tugend ihm fehlten.

1) 1105. 2) Meklenburg jedoch erst 1225, nach der Befreiung
von der Dänischen Macht. S. Rudlosf's Meklenburg. Geschichte.

3) 1190.
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Zwar mit dem Pabst hat er keine Fehde gehabt. Aber dies 
war mehr Glück als Verdienst. Auch lesen wir, er habe gedul
det, daß nach der Krönung Pabst Cölestin us HL ihm, der 
da knieend den Fußkuß verrichtete, die Krone vom Haupt getre
ten, zum Zeichen, daß er sie nehmen wie geben könne.

Durch Wilhelms II. Tod war die Sicilische Erbschaft 
rechtskräftig an Heinrichs Gemahlin gefallen. Aber das Volk 
in Neapel und Sicilien ergab sich Tancredc, einem na
türlichen Prinzen des Hauses, und Heinrich bekämpfte ihn ver
geblich. Erst nach dem Tod dieses Nebenbuhlers und nachdem 
der Kaiser dessen gefangen genommenen Sohn geblendet, Wittwe 
und Tochter aber in's Kloster verstoßen hatte, gelang ihm, durch 
blutige Grausamkeit, die Unterwerfung der beiden Reiche.

Solche Strenge erwarb ihm wenig Liebe. Schon als Reichs
verweser während Friedrichs Entfernung hatte er durch sie die 
Gemüther erbittert. Aber nachdem er Kaiser geworden, that er's 
noch mehr. Auch Geiz und Treulosigkeit — beide, zumal bei der 
Gefangenhaltung Richards Löwenherz sichtbar — befleckten 
seinen Charakter.

Um desto weniger vermochte er den Plan auszuführen, seinem 
Hause die erbliche Herrschaft in Teutschland zu verschaffen. 
Durch lockende Anträge suchte er die Zustimmung der Stände zu 
erkaufen. Er wollte das kaiserliche Recht auf die Verlassenschaf- 
ten der Bischöfe aufgeben. Beide Sicilien sollten mit dem 
Reiche vereint, und in diesem alle Männerlehen auch für Weiber 
erblich erklärt werden. Aber der gerechte Widerwillen gegen 
Heinrichs Person vermehrte noch jenen wider die Sache, und er 
konnte mehr nicht, als die Erwählung seines zweijährigen Fried
rich zum Nachfolger erwirken. Bald darauf starb er'), man 
glaubt an Gift, welches seine eigene Gemahlin, entrüstet über 
seine Grausamkeit wider ihr Volk, ihm gereicht.

§. 25.
Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig.
Da vermeinten die Fürsten, dem unmündigen Kind, und wel

ches noch ungetauft war, seyen sie die Trene nicht schuldig. ES

1) 1196.
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schien wünschenswerth, das mächtige Haus Hohenstaufen vom 
Thron zu verdrängen. Daher, ob auch Philipp, Herzog von 
Schwaben, des verstorbenen Kaisers Bruder, zum Reichsver
weser bis zu Friedrichs Volljährigkeit ernannt war, versammelten 
sich die feindselig gesinnten Stände zu Köln, um einen andern 
König zu wählen. Pabst Innocentius HI. ermunterte sie 
dazu. Dieser durch Talente, Wissenschaft, Klugheit und Muth 
mit Recht hochberühmte Pabst, der aber die Anmaßungen de- 
Stuhles weiter als alle seine Vorgänger trieb, über Kirche und 
Staat in fast allen Ländern eine wahrhaft despotische Macht 
übte, eine Schaar von Königen seine Vasallen nannte, die meisten 
Reiche der Christenheit brandschazte, und — die Inquisition 
einführte; dieser, von neuern Schriftstellern, nach dem Vorgang 
Job. v. Müller'), gleichwohl hochgepriesene Pabst — Vor
mund des jungen Friedrich — veranlaßte anfangs bie Wahl 
Herzogs Berthold von Zähringen, und als dieser gegen 
eine Geldsumme zu Gunsten Philipps Verzicht leistete, Otto's 
von Braunschweig 2). Derselbe war Heinrichs des Löwen 
Sohn, und durch des englischen Königs Richard Gnade Her
zog von Aquitanien und Poitou. Dagegen war von den 
Freunden des Hohenstaufischen Hauses der Rcichsverweser Philipp 
zum wirklichen Kaiser gewählt worden. Beide empfingen die 
teutsche Krone, Otto IV. zu Aachen und Philipp zu Mainz.

Aber Philipp war seinem Nebenbuhler sehr überlegen. Denn 
nicht so wirksam war der Haß wider die Hohenstaufische Macht, 
als die Liebe zum Hohenstaufischen Golde, welches Philipp mit 
freigebiger Hand seinen Anhängern spendete. Auch hielten es 
mit ihm Philipp August, König von Frankreich, und 
Primislaw Ottokar J. von Böhmen, welchem er die erb
liche Königswürde verliehen. Der Lezte zwar ward abtrünnig, 
und mehrere Stände folgten seinem Beispiel; auch ward von 
Innocenz der Bannstrahl wider Philipp geschleudert; doch blieb 
die Mehrzahl der Fürsten auf seiner Seite, und Otto IV. mußte 
selbst nach England flieh'n.

1) Insbesondere in der allgem. Gesch. II. 249.
2) 1198.
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Während der Verwirrung, welche der einheimische Krieg in 
Teutschland erzeugte, hatte der Pabst, gleich schlau als kühn, 
seine Macht in Italien vermehrt. Der Stadtpräfekt in Rom — 
sonst vom Kaiser abhängig — und der ganze Senat mußten Ihm 
huldigen. Die kaiserlichen Statthalter in Ancona und Spo- 
leto wurden verdrängt, viele Orte der Mathildischen Erb
schaft eingenommen, und mit den Lombardischen Städten ein 
neuer Bund — der Guelfische genannt — wider den Kaiser 
geschlossen. Später jedoch, weil etwa die Mäßigung des lezten 
den Pabst versöhnte, oder weil bedenklich schien, es mit dem mäch
tigen Hohenstaufen auffs Aeußerste zu treiben, ward Jnno- 
cenz Vermittler zwischen ihm und Otto, oder diktirte vielmehr 
den Vergleich, wornach Philipp allein Kaiser, Otto aber sein 
Nachfolger seyn sollte. Die Bannflüche wurden zurückgenommen, 
dagegen des Pabstes Erwerbungen in Italien bestätiget. Ver
schwägerungen sollten die allseitige Versöhnung festigen *).

Aber nicht lange genoß der gute Philipp des theuer erkauften 
Friedens. Viele Feinde des Hohenftaufischen Hauses hatte er 
durch Milde, durch Edelsinn entwaffnet. Ein Freund mordete 
ihn. Otto von Wittelsbach, Neffe desjenigen, welchen 
Philipps Vater auf den bairischen Herzogsftuhl erhoben, ein 
Mann von wilder Leidenschaft und Anmaßung, vergessend aller 
Gnade, die Er Selbst von Philipp empfangen, beging die That, 
im Zorn über eine^ vermeinte Beleidigung 2).

Hierauf erhielt Otto IV. die allgemeine Anerkennung als Kai
ser, auch die Krönung vom Pabst, welchem er die freundlichsten 
Zusagen gemacht hatte. Allein bald änderte sich das Verhältniß. 
Der Kaiser achtete für Pflicht, des Reiches Rechte zu behaupten 
oder zu erneuern, forderte zurück, was der Pabst von italischen 
Ländern an sich gerissen, verwarf selbst dessen Lehensherrlichkeit 
über Neapel und Sicilien, und erklärte beide für Reichslande. 
Darüber griffen die Römer, der Hoheit des Pabstes als der 
eigenen sich freuend, zu den Waffen, und der junge Friedrich 
vertheidigte sein Erbe. Jnnocenz aber sprach den Bannfluch 
wider Otto, und stellte ihm, weil die Noth auch das verzweifeltste

1) 1207. 2) 1208.
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Hilfsmittel forderte, den Sicilischen Prinzen, seinen Mündel, 
entgegen. Doch mußte dieser versprechen, die päbstlichen Besizun- 
gen und Rechte nicht anzutaften, auch, wenn er Teutschland 
gewänne, Sicilien seinem Sohne zu überlassen.

26.

Friedrich 11.
Und so betrat der H ohenstaufisch e Friedrich, dessen Haus 

vom Priester so oft verflucht worden, jezt unter dessen Segnungen 
den Weg zum Kaiserthron *). In Mainz, dessen Erzbischofden 
Bann wider Otto emsig verkündet hatte, empfing er die Huldi
gung vieler Fürsten, später, in Aachen, die feierliche Krönung. 
Durch viele Geschenke und Entsagungen — zumal auf das ver
haßte Regal über die geistlichen Verlassenschaften — gewann er die 
Gunst der Fürsten und Prälaten. Auch war König Philipp 
August in Frankreich ihm hold, weil dieser den braunschwei
gischen Kaiser als Verwandten des englischen Königs scheute. 
Dieses doppelte Verhältniß bewog den gedrängten Otto, in Allianz 
mit England wider Frankreich zu kriegen. Aber als er mit 
großer Macht in Flandern rückte, so erlitt er bei dem Dorf 
Bovines eine so vollständige Niederlage?), daß seine Sache, 
als eine verlorne, von den eigenen Freunden aufgegeben und 
von Ihm Selbst kein Versuch mehr gemacht ward, seine Hoheit 
herzustellen. In seinen Erbländern, wohin er sich gedemüthigt 
zurückzog, führte er wohl den kaiserlichen Titel fort, starb aber 
bald vor Gram 3).

Friedrich IL, welcher also die Hohenstaufische Herrlichkeit 
erneute, ist unter den Fürsten dieses Hauses der größte. Die 
teutsche Kraft und Kühnheit paarte sich bei Ihm, welcher in 
Italien aufgewachsen, am Hof des Pabstes erzogen war, mit 
wälscher Gewandtheit, Klugheit und sanfter Sitte; seine hohe Män
nertugend, seine Großmuth und Treue wurden verschönt durch alle 
Liebenswürdigkeit eines Hellen Geistes und eines wohlwollenden Her
zens. Dem Zeitalter voranschreitend an Geschmack und an Wis
senschaft, genial, dabei human und auch im Aeußern voll Würde 
uud Anmuth, schien der Besizer des ersten Thrones der Welt dazu

1) 1212. 2) 1214. 3) 1218
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bestimmt, den eben damals rührigen republikanischen Geist zu be
schwören, und ein System monarchischer Herrschaft zu befestigen, 
welches, unter Ihm selbst einladend, durch unwürdige Nachfolger 
hätte verderblich werden mögen.

Von dieser Gefahr ward die Welt befreit durch dasselbe Ver- 
hängniß, welches den edlen Heinrich IV. zu des übermüthigen 
Hildebrands Füßen warf, durch jenes Verhängniß, welches, 
den Menschen unbewußt, derselben Angelegenheiten lenkt, und oft, 
den Wünschen der Zeitgenossen entgegen und zum Gram der Wohl
gesinnten, scheinbar böse Plane gedeihen und das Unrecht trium- 
phiren läßt, damit die verborgene Saat des Guten aufkomme, 
und für die Zukunft der Sieg des Rechtes gesichert werde.

§. 27.
Streit mit dem Pabste.

Friedrich hatte dem Pabste versprechen müssen, die Kronen 
Deutschlands und Siciliens nicht auf ein Haupt kommen 
zu lassen. Gleichwohl bewirkte er gleich 1220 die Wahl seines 
Sohnes Heinrich, der zum Könige Siciliens bestimmt war, 
auch zum Römischen König. Die Absichten des Pabstes waren 
hiedurch vereitelt; aber kaum läßt sich's annehmen, daß ein so 
erfahrner Staatsmann wie Innocentius III. die gewissenhafte 
Beobachtung jenes abgedrungenen Versprechens sollte erwartet 
haben. Doch gab dessen Bruch bequemen Anlaß zu erneuerter 
Feindseligkeit.

Indessen beschwichtigte Friedrich, als er gleich darauf nach 
Italien zog, um die Kaiserkrone zu empfangen, den Pabst Ho
norius ILI. durch andere Gefälligkeiten und Abtretungen, wieder
holte auch seine schon früher (1215) bei seiner Krönung in Aachen 
gethane Zusage eines Kreuzzuges. Die Noth der Christen im 
heiligen Land war dringender als je, und Friedrich, als Verlob
ter Iohannens von Brienne, der Erbin vom Königreich 
Jerusalem, hatte persönliches Interesse an deren Rettung. 
Aber noch angelegener waren ihm die Sorgen für seine euro
päischen, zumal für seine italischen, von den heftigsten 
Unruhen bewegten Reiche. Daher verzögerte er nach Möglichkeit
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die Erfüllung des — wiewohl feierlich gethanen, und durch an
gedrohten Kirchenbann befestigten — Versprechens bis in's zwölfte 
Jahr *), da er endlich, den Aufforderungen Gregors IX. (Nach
folgers von Honorius III.) nachgebend, sich zu Brindisi ein
schiffte, aber bald durch Erkrankung zur Rückkehr gezwungen ward.

Sofort sprach Gregor den Bannfluch über den Wortbrüchigen, 
und rief die Christenheit auf zum Krieg wider ihn und sein Haus. 
Vergebens rechtfertigte sich der Kaiser in nachdrücklichen Schuzreden, 
die er an alle Machte erließ, vergebens that er gleich im folgen
den Jahr den Kreuzzug. Es schien doppelte Sünde, ohne Los
sprechung vom Kirchenbann im heiligen Krieg zu streiten. Daher 
erneuter Fluch, Verkündung desselben auch im Morgenland, auf 
daß durch keinen Unwürdigen Christi Grab befreit werde, im 
Abendland aber rastloses Aufgebot fanatischer, oder feiler, oder 
aus politischen Gründen wider Friedrich erbitterter Feinde. Die 
Fluren Italiens wurden verwüstet durch das „Kriegsheer 
Christi" und durch die „Schlüsselsoldaten." Die lombar
dischen Städte freuten sich der günstigen Gelegenheit zur Be
festigung ihrer Macht. Johann von Brienne, treulos und 
herrjchsüchlig, eroberte Neapel.

Auf solche Botschaft eilte Friedrich, mit dem Sultan Meledin 
Frieden zu schließen, damit er die Waffen wider den gefährlichern 
Feind, wider den Pabst, wende. Troz aller Hindernisse, welche 
duft- ihm aufgereget, durch Tapferkeit, Weisheit, überhaupt 
durch den Eindruck seiner persönlichen Größe hatte er die Un
gläubigen besiegt, und ihre Verehrung gewonnen. Er erhielt 
Jerusalem, dessen Krone er sich auf's Haupt seztc, mit den übrigen 
heiligen Orten zurück, und kehrte heim, um durch schnelle Schläge 
die Heere des Pabstes niederzuwerfen, den Pabst selbst aber durch 
demüthige Bitte zu versöhnen. Als dieser den nahenden Fußtritt 
des Siegers hörte, so verzieh er dem hart beleidigten Kaiser"), 
nahm ihn wieder auf in den Schooß der Kirche, doch nur gegen 
schweres Gold; auch sollten die Empörer, die er gebändigt, straf
los bleiben.

1) 1227. 2) 1230.
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§. 28.
Zustand Italien-.

Aber die Versöknung war weder aufrichtig, noch von Dauer. 
Die lombardischen Städte verweigerten den Gehorsam, in allen 
Gemüthern blieb Mißtrauen und Erbitterung. Keine der Par
teien hatte ihre Plaue aufgegebeu, und unvermeidlich war der 
neue Krieg.

Unter den Städten Ober italiens war, neben dem durch 
alte Herrlichkeit wie durch neu erworbenen Ruhm glänzenden 
Mailand, vor allen übrigen Venedig groß. Diese, dem 
Wasser mehr als dem Land angehörige Stadt, welche dem Städte- 
verderöer Attila den Ursprung dankt, durch Flüchtlinge vom 
festen Lande in jener drangvollen Zeit erbaut, in welcher das abend- 
ländische Reich unter den Streichen der Barbaren fiel, genoß, 
durch die Wohlthat ihrer abgeschiedeneu Lage und anfänglichen 
Dürftigkeit, von ihrer Entstehung an, einer wenig gestörten be- 
neidenswerthen Freiheit. Die erste geschichtliche Spur ihres Da
seyns ist in einem um's Jahr 523 geschriebenen Briefe Cassio- 
dor's *) an die Tribunen der jugendlichen Republik zu finden. 
Damals und noch bis zum Ende des fiebenten Jahrhunderts 
stand nämlich die bescheidene Schiffer- und Fischer-Stadt unter 
zwölf jährlich gewählten Häuptern, welche den Titel Tribunen 
führten, und eine mehr durch Herkommen und Umstände als durch 
Geseze bestimmte Gewalt ausübten. Langsam und verborgen ward 
durch Handelsgewinn und erweiterte Schiffahrt der Grund späterer 
Größe gelegt. Die Ernennung eines allgemeinen Dogen oder 
Herzogs au die Stelle der ohnmächtigen Tribunen brachte die 
verschiedenen Inseln in genauere Verbindung, und begünstigte 
das Emporkommen der Macht. Paolucci Anafesto 2) war der 
erste Doge. Seine Nachfolger verlegten den Siz der Regierung 
nach der Insel Rialto (Rivus altus, ursprüuglich von Padua
nern bevölkert) führten stolze Gebäude auf, und sprachen frühe 
die Herrschaft des adria tisch en Meeres an. Der erste Sieg zur 
See gegen die Araber ward 871 in den Gewässern von Tarent 
gewonnen. Von nun an ward der Geist der Unternehmung kühner.

1) ) ariar. L· XU Episl· 2^, ?) 697.
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Mit dem byzantinischen Reich, mit den arabischen Reichen 
in Syrien und Aegypten trieben die Venezianer vortheilhaste 
Handlung, und unterwarfen auf italischem Boden und in 
Dalmatien sich vieles Land.

Aber am höchsten stieg ihre Macht zu den Zeiten der Kreuz
züge und durch dieselben. Schweres Geld, kostbare Handels
freiheiten, wichtige Niederlassungen endlich im heiligen Land so
wohl als an vielen andern Küsten des mittelländischen und schwar
zen Meeres, erwarben sie sich durch Uebersezung der Kreuzfahrer, 
durch Zufuhr der Lebens- und Kriegsbedürfnisse, durch kluge Be- 
nüzung aller Umstände. Als die Lateiner Constantin opel 
eroberten >), riß Venedig herrliche Länder und Inseln von den 
Trümmern des griechischen Reichs an sich (s. unten Kap. III. 
Nro. V.). Schon früher hatte es das Schauspiel der — durch 
seine Kräfte mit bewirkten — Demüthigung Friedrichs I. vor 
dem Pabst Alerander III. genossen (s. oben H. 21.). Von jezt 
an blieb es eine der kräftigsten Stüzen der guelfischen Partei 
und der Unabhängigkeit Oberitaliens. Friedrich 11. scheute 
seine Macht.

Auf ähnlichen Wegen wie Venedig war wetteifernd Genua 
zu Reichthum und Macht gelangt, ja noch früher als jenes durch 
Handel groß. Schon zu Karl's >1. Zeit beherrschte es Corsica. 
Mit dem Morgenland hatte es frühe gewinnbringenden Verkehr. 
Wie Venedig zog es aus den Kreuzzügen unermeßlichen Vor
theil, Schäze, Niederlassungen, weite Herrschaft. Eine Vorstadt 
von Constantin opel gehörte sein. Die Krimm war von sei
nen Kolonien voll. Auch in Italien selbst und über die Südküste 
Frankreichs, über einen Theil Sardiniens und Siciliens 
erweiterte sich sein Gebiet. In den Kriegen der Kaiser hielt es 
oft derselben Partei, was ihm den Haß der guelfischen Städte 
zuzog. Auch hatte gegen das Ende des Zeitraums 2) bereits der 
130jährige Krieg wider Venedig angefangen, welcher sich mit 
entscheidender Schwächung Genua's endete3).

1) 1204 . 2) 1250.
3) Vergl. Simonde deSismondi's schöne und erhebende Schilderung 

von dem Ursprung und dem Ausblühen Venedigs, Genua's, Pisa'S u. a., 
im 5ten Kap. seiner trefflichen Geschichte.
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Gleichfalls der Gibellinischen Partei angehörig,jedoch nicht 
minder Genua's Feindin war Pisa, eine der blühendsten Städte 
in Thuscien. Nach schrecklichen Kriegen unterlag es den Ge
nuesen völlig *). Dagegen legte Florenz, das Haupt der 
Thuscischen Guelfen, den Grund zu jener Größe, worin wir 
es im folgenden Zeitraum erblicken werden.

Auch Siena, Lucca und viele andere Städte waren frei 
und mächtig, bis an die Stelle der gebrochenen ausländischen 
Königsmacht, theils unseliger Parteienkampf, theils die nieder
drückende Gewalt einheimischer Häupter trat. Der wichtigsten 
derselben gedenken wir nach Gelegenheit. —

S. 29.
Pabst Gregor IX.

Wir kehren zu unserm Kaiser zurück. Derselbe wurde damals 
durch die Empörung seines Erstgebornen betrübt. Heinrich, 
der in des Vaters Abwesenheit als römischer König, doch unter 
Leitung H. Ludwigs von Baiern, Teutschland verwaltete, ergab 
sich nach des lezten Tod ohne Rückhalt den Planen der ungerechtesten 
Herrschsucht, wollte Baiern, wollte Braunschweig an sich reißen, 
und schloß endlich, meist aus Feindschaft gegen den jungem 
Bruder Konrad, mit mehreren Ständen Teutschlands und Ita
liens ein aufrührerisches Bündniß wider den Vater. Aber bald 
empfand er dessen starke Hand, unterwarf sich, ward abermals 
abtrünnig und büßte dann, der Rcichsnachfolge feierlich entsezt, 
im Gefängniß zu Messina, wo er nach wenigen Jahren starb 2). 
Auch gegen Friedrich den Streitbaren, Herzog in Oestreich, 
Heinrichs Schwager, ward die Acht ausgesprochen. Derselbe 
schlug aber seine zahlreichen Feinde tapfer zurück, bis der Kaiser 
selbst mit überlegener Macht herbeieilte, das ganze Land und 
die Hauptstadt Wien einnahm, und zu Handen des Reiches ein
zog. Doch behauptete er, da ihn die lombardischen Gefahren 
weiter riefen, die Eroberung nicht, und versöhnte sich mit dem 
Herzog. In'Wien ward Konrad, Friedrichs zweiter Sohn, 
zum römischen König gewählt.

1) 1290. 2) 1242.
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Auf demselben Reichstag zu M ainz (1235), auf welchem Hein
rich der römischen Königswürde entsezt ward, kam die endliche 
Schlichtung des langwierigen Streites zwischen den Welfen und 
Hohenstaufen zu Stande. Otto das Kind, Heinrichs des 
Löwen Enkel, trug seine Braunschweig-Lüneburgischen 
Allodien Kaiser und Reich zu Lehen auf, und empfing sie zurück 
als ein auch auf Weiber erbliches Herzogthum.

Bald erneuerte sich, heftiger als zuvor, der lombardische 
Krieg. Gegen die Städte, als Heinrichs Verbündete und als 
Abtrünnige vom Reich, zog der Kaiser rächend aus *), und er
kämpfte bei Corte nuova einen großen Sieg wider die Mai
länder. Viele Städte unterwarfen sich: die stärkern, da jezt die 
Stunde der Entscheidung schien, stritten fort mit dem Muth der 
Verzweiflung. Friedrich, im Geist schon Sieger, erstaunte über die 
Unerschütterlichkeit der bürgerlichen Streiter. Diese Kraft, die 
in der Begeisterung für Freiheit liegt, hatte er zu wenig in An
schlag gebracht. Und da er sich selbst als rechtmäßiges Reichs
oberhaupt, die Städte als Rebellen betrachtete, so erhöhte, was 
ihm Verehrung hätte geben sollen, seine Erbitterung. Sie wurde 
auf's höchste gebracht, als Gregor IX., unter allen Feinden 

, der gefährlichste, nach Grundsäzen und Waffen der verhaßteste, 
sich zum Vertheidiger der Städte aufwarf, und den gedrängten 
Kaiser zu der verzweifeltsten Nothwehr zwang. Denn, als Fried
rich das den Sarazenen entrissene Sardinien seinem natür
lichen Sohne En zins verlieh, die Ansprüche, welche der Pabst 
auf solches Eiland erhob, verwerfend, so rief dieser dreimaligen 
schrecklichen Kirchenfluch über ihn aus 2); ja er stand nicht an, 
als die kaiserlichen Waffen ihn näher bedrohten, wider das welt
liche Haupt der Christenheit und den Schuzherrn der römischen 
Kirche einen allgemeinen Kreuzzug zu predigen. Zugleich ward 
die kaiserliche Krone als erledigtes Gut Jedem, der Lust darnach 
trüge, feil geboten, und Friedrich als Feind und Verächter des 
göttlichen Heilands, und welchen er „einen Betrüger der 
Menschen" genannt habe, dem Abscheu der Gläubigen über

liefert.

2) 1239.1) 1236.



Zweites Kap. Die Zeit der Hoheit der Päbste. 129

So dicht noch damals über den Abendländern die Wolke des 
Aberglaubens und der fanatischen Verkehrtheit lag, so waren doch 
Viele, die über solches Betragen des heiligen Vaters eine gerechte 
Entrüstung fühlten. Der fromme König Ludwig IX. in Frank
reich und Robert, sein Bruder, welchen Beiden man die Kaiser
krone antrug, erklärten, daß sie den gebannten Friedrich für einen 
bessern Christen als den Pabst hielten *), und die Anmaßung des 
leztern verwürfen. In unsern Zeiten ist dem „u n e r sch ü t t e r l i ch e n 
Muth" des großen Gregorius lX. emphatisches Lob gespro
chen^), und einseitig wider die von den Streitern des Kaisers 
verübten Gräuel geeifert worden 3).

Unvermeidlich ist, wenn durch so tödiliche Anfeindung die Ge
müther aufgereizt, durch empörende Mißhandlung die Rache aufge
fordert worden, daß auch von der Gegenseite und von den meist rohen, 
leidenschaftlichen Werkzeugen des Krieges die Erwiederung 
gleicher Gewaltthat, oft noch in erhöhtem Maße, die gleiche 
Versündigung an den Rechten der Menschheit, und die häustge 
Verwechslung bes Unschuldigen mit dem Schuldigen geschehe. 
Wo wird in Bürgerkriegen, in dem durch gedoppelten, religiösen 
und politischen Haß erhizten Parteienkampf Mäßigung, Humanität, 
Barmherzigkeit gefunden? — So auch in jener schrecken - erfüllten, 
frevelreichen Zeit. Viel Unheil, auch von den Streitern Fried
richs, ward verübt, das Heilige mit dem Unheiligen, der Fromme 
mit dem Verbrecher, ja oft der Freund mit dem Feinde von 
demselben Fuß des tobenden Kriegskncchtes zertreten, von 
einzelnen Häuptern mit unerhörter Grausamkeit gewüthet, das 
Maß des Leidens wie der Sünde bis an den Rand gefüllt. Vor 
allen Wüthrichen war Ezzelino, des Kaisers Eidam, schrecklich. 
Viele Städte und Burgen zerstörte er von Grund aus. Zwölf-

1) Maith. Paris. 2) Vgl. unter andern die — übrigens
vorzügliche — Geschichte Kaiser Friedrichs II. Züllichan. Freinann. 1792 
(von Rittm. von Funk).

3) S. insbesondere die Reisen der Päbste. Wir glauben gegen den 
herrlichen Joh. v. Müller, dessen Autorität wir sonst so gerne huldigen, 
nicht zu sündigen, wenn wir diese seine geniale Schrift mehr für eine, 
wohl geistreich und aus guter Absicht, doch immer in Sachen einer Partei 
verfaßte, Sch uz sch ri ft, als für ein rein historisches Werk achten.

v. Rotteck Gesch. 5r Bd. 9
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tausend Bürger von Padua, das sich empört hatte, ließ er 
grausam todten.

Friedrich Selbst überschritt in dem Kampf mit dem Todfeind 
die Grenzen der Mäßigung und des Anstandes. Die Schmäh
schriften des Pabstes erwiederte er mit ähnlicher Schmähung. 
Die Christenheit vernahm mit Abscheu, daß Derjenige, in welchem 
sie die Würde des Statthalters Gottes ehrte, ein großer Drach, 
ein anderer Bileam, ein Fürst der Finsterniß, und der 
Anti-Christ selber genannt ward. Sie vernahm mit Trauer 
die Mißhandlung, welche den Priestern, die mit dem Pabst 
hielten, widerfuhren, so wie die Entweihung der Gefässe und 
Heiligthümer der Kirche.

Aber wiewohl diese Waffen, nach dem Geist des Zeitalters, 
ihres Zwecks verfehlten, dennoch blieb Friedrich Sieger. Seinen 
zahlreichen, tapfern, wohlgeführten Kriegern mochten die Soldaten 
der Kirche nicht stehen. Gregorius, bald durch Niederlagen, 
bald durch Abtrünnigkeit seiner Freunde gebeugt, schrieb eine 
Kirchenversammlung nach Rom aus. Aber eine Schaar von 
Bischöfen, die über's Meer dahin eilten, wurden von Enzius 
gefaiigc.it. Der neun und neunzigjährige Pabst grämte sich dar
über todt *).

§. 30.

Friedrichs II. Ende.
Sein Nachfolger, Cölestinus IV., starb bald; worauf, 

nachdem vierzehn Monate hindurch der päbstliche Stuhl erledigt 
geblieben, Jnnocenz IV., aus dem genuesischen Haus von La- 
vagna, denselben bestieg. Er war früher des Kaisers Freund 
gewesen, und Viele wünschten Friedrich Glück zu dessen Erhebung» 
Er aber, die Verhältnisse wie die Menschen kennend, rief: „be
klagt mich vielmehr, der Freund ist nun Feind geworden!"

Sein Wort ging in Erfüllung. Innocentius, erneute 
Bannflüche sprühend, eilte nach Lyon, wohin er die Väter der 
Kirche berufen 2). Hier, vor der feierlichen Versammlung der 
abendländischen Prälaten, vor den Gesandten vieler Fürsten und 

1) 1241. 2) 1245.
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Könige, ward die Sache Friedrichs verbandelt. Nachdem man die 
Klage der päbstlichen Redner, die Vertheidigung der kaiserlichen 
Abgeordneten vernommen, ward von der Kirchenversammlung ein 
schrecklicher Bannstrahl wider den Verurtheilten geschleudert, seine 
Kronen alle ihm abgesprochen, und den teutschen Fürsten befohlen, 
ungesäumt ein neues Haupt zu wählen.

Die Bannflüche des Pabstes, wegen unkluger Vervielfältigung, 
hatten an Eindruck verloren. Aber das Urtheil einer großen 
Synode wirkte mächtig auf die Gemüther. Viele Anhänger ver
ließen Friedrich, seine Feinde erhielten neuen Muth. In Teutsch
land ward von vielen — meist geistlichen — Ständen Hein
rich Raspo, Landgraf in Thüringen, zum König gewählt ’). 
Nach kurzem Glück erlitt er von Konrad, des Kaisers Sohn, 
eine schmähliche Niederlage, und starb an empfangener Wunde2). 
Auch Wilhelm, Graf von Holland, welchen an seiner Statt 
die päbstliche Partei erkor, hatte wenig Fortgang. Doch zerriß 
traurige Zwietracht die teutschen Länder. In Italien hatte 
Friedrich mit demselben Heldenmurhe wie sonst, aber mit min
der Glück gestritten. Sein Sohn Enzius gerieth in die Gewalt 
der Bürger von Bologna, und starb im Gefängniß. Parma 
ward vergeblich vom Kaiser belagert. Täglich stieg die Wuth 
seiner Feinde. Selbst von Meuchelmördern ward er bedroht. 
Umsonst suchte er den Pabst zu versöhnen, umsonst die Häupter 
Europa's sür die Sache des Throns zu gewinnen. Gedrängt 
vom Verhängniß, den nahenden Fall seines Hauses ahnend, doch 
ungebeugter Seele, starb der große Friedrich im steben und fünf
zigsten Jahre seines thatenvollen Lebens 3).

§. 31.
Veränderungen in Teutschland.

Große, folgenreiche Veränderungen im Innern Teutsch- 
lands, sowohl in den allgemeinen als in vielen besondern Ver, 
hältnissen, zeichnen diese merkwürdige Regierung aus. Die lange 
Abwesenheit des Kaisers, seine vielfache Noth, die ihn um die 

1) 1246. 2) 1248. 3) 1250.
9 *
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Gunst der Stande zu buhlen zwang, die Verwirrung und Gesez- 
losigkeit, welche aus Friedrichs Absezung entstanden, seine eigenen 

beiden Freibriefe, die er schon 1220 und 1232 den geistlichen und 
weltlichen Ständen ertheilt hatte, gaben dem fortschreitenden 
System der Landeshoheit eine wesentliche Erweiterung und 
Befestigung. Die Macht des Kaisers war entscheidend gebrochen. 
Auch die Verth ei lu u g Teutschlandö, Zahl und Umfang der 
einzelnen Gebiete, hing wenig mehr von einem allgemeinen System 
der Reichsregierung oder von historischen Sonderungen der teut
schen Stämme, sondern von den Zufälligkeiten der F a mili en- 
Schicksale ab. Heirathen und Todfälle in den Fürstenhäusern 
entschieden über Vereinigung oder Trennung der Landschaften.

Aus solchen Veränderungen sind zumal die nachstehenden 
wichtig:

Das Haus Wittelsbach, welchem Friedrich!. Baiern 
verliehen, gelangte zu sehr verstärkter Macht unter Ludwig 1., 
Otto's des ersten Herzogs Sohn, durch mannigfaltige Erwerbung, 
Kauf, Erbschaft, Heimfall, Unterhandlnng und Krieg; zumal aber 
durch klugen Wechsel der Freundschaft für den jedesmal Gewalti
gern. So hatte er Vieles durch des welfischen Kaisers, Otto IV., 
Gunst erhalten; nach der Schlacht bei Bovines stand er zum 
Sieger, und bekam zum Lohn die schöne Pfalzgrafschaft am 
Rhein, welche dem geächteten Heinrich, Otto's Bruder, ent
rissen ward. Die zwei Enkel Ludwigs theilten später *) das 
Wittelsbachische Land. Dem ältern, Ludwig IL, ward Ober- 
baiern und die Pfalz am Rhein gegeben, dem jüngern, Hein
rich, das weite Niederbaiern.

Der Tod 2) des kinderlosen Gegenkönigs Heinrich Raspo, 
Landgrafen von Thüringen und Hessen, veranlaßte Hader 
um das reiche Erbe. Erst 1265 ward zwischen den Hauptbewer
bern, Heinrich von Brabant und Heinrich von Meißen, 
des Erblassers Neffen, eine Theilung verglichen, wornach der Erste 
Hessen/ der Zweite aber Thüringen bekam. Beider Haus blüht 
noch, jenes von dem erhaltenen Land fortwährend den Namen

2) 1248.1) 1255.
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tragend, dieses, durch die spätere Erwerbung Sachsens erhöht, 
in vielgetheilter Herrschaft.

Größere Bewegungen entstanden durch den Ausgang des B a- 
benbergischen Hauses. Friedrich der Streitbare, durch 
viele Kriegsthaten berühmt, selbst dem Kaiser Friedrich IJ. 
unbezwinglich *), nachmals dessen Freund und um ganz Teutsch
land darch glorreichen Sieg über die Mongolen hochverdient, 
war in einer Schlacht wider Bela IV. von Ungarn gefallen 
Er war der Leztc seines heldenreichen Geschlechtes. Mehrere 
Schwestern und Bruders-Töchter oder in ihrem Namen die 
Häuser ihrer Gatten erhoben Ansprüche auf Oestreich. Der Kai
ser, theils als Reichshaupt, theils für seinen Enkel Friedrich, 
welchen der römische König Heinrich mit der Babenbergerin Mar
garetha erzeugt, nahm es in Bestz. Die Könige von Ungarn 
und Böhmen und der baierische Herzog, der Gelegenheit sich 
freuend, strebten nach so kostbarer Beute. Der Pabst begünstigte 
sie als Feinde der Hohenstaufen. Da war viel Blutvergießen, 
viel Ränkeschmieden um das schöne Land. Endlich vertrugen sich 
Ottokar, der böhmische Prinz, welcher nebst dem Recht der 
Waffen die Ansprüche Margarethens, die er gefreiet, vor- 
schüzte, und Bela IV., Ungarns raublustiger König, dahin 3), 
daß dem Ersten Oestreich, dem Lezten Steiermark jenseits des 
Sömmerings bleiben solle. Aber bald war neue Entzweiung, 
und es erpreßte Ottokar von seinem altersschwachen Gegner die 
Rückgabe des Steierlandes. Auch Kärnthen und Krain er
warb der Bohme nach Herzog Ulrichs Tod 4) und beherrschte 
— geschieden von Margarethen — diese Länder alte vermöge 
selbstständiger (und in Oestreich und Steiermark durch Belehnung 
König Richards von Cornwall bekräftigter) Hoheit.

Um dieselbe Zeit wie das Babenbergische war auch das Ge
schlecht der Herren von Andechs und Meran mit Herzog Otto 
erloschen 5). Die zerstreuten Länder dieses alten Hauses in 
Kärnthen, Tyrol, Istrien, Dalmatien, im Vogtland, 
Nord g au und in Burgund kamen zertrümmert unter die Herr
schaft der Nachbarn.

1) S. oben §. 28.
4) 1269.

2) 1246.
5) 1242.

3) 1254.
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Schon früherł) war das noch ältere Haus der Breisgaui
schen Grafen, welche vom Schloß Zähringen den Namen, von 
der einst über Kärnthen getragenen Würde den herzoglichen 
Titel führten, in der Hauptlinic ausgestorben. Dasselbe hatte 
seit langer Zeit, mehr durch persönliche Kraft und Tugend seiner 
Häupter als durch angestammte Macht, geglänzt, in den großen 
Zerrüttungen Teutschlands mehr als einmal den Ruf zum Thron, 
von den Königen selbst aber viele Ehren, und die Statthalterschaft 
über einen großen Theil Helvetiens und Burgunds erhalten. 
Während andere Fürsten durch Kriegslust, zumal durch An
feindung der Städte sich auszeichneten, suchten die Zäh rin
ger einen edler» Ruhm in friedlicher, bürgcrfreundlicher Verwal
tung und in Erbauung von Städten, die zum Theil zum 
blühenden Gemeinwesen sich erhoben. So ward von Berthold HL 
Freiburg im Breisgau, von Berthold IV. Freiburg im 
Uechtland, von Berthold V. Bern gegründet; alle mit 
Gütern und Freiheiten reich begäbet. In den Fehden mit den 
übermächtigen Hohenstaufen, zu deren Gegnern die Zäh rin
ger durch die Verhältnisse wurden, erging große Bedrängniß 
über ihr Haus; doch erhob es sich von Neuem unter demselben 
Berthold V., mit welchem der edle Stamm erlosch. Die 
seitenverwandten Grafen von Aurach und von K y bürg und 
die Markgrafen von Baden theilten sich in das Erbe. Die 
helvetischen Städte jedoch erhielten die Reichsfreiheit, und ver
schiedene Länderstrecken wurden der Vewaltung von kaiserlichen 
oder Reichs-Vögten übergeben.

§. 32.

Konrad N. Untergang der Hohenstaufen.

Nach Friedrichs 11. Tod war eine drangvolle, schreckens
reiche Zeit. Der Hohenstaufen glorwürdiges Haus erlag dem 
Verhängniß in kurzer Frist. Weite Länder wurden erschüttert 
durch seinen Sturz. Vor der entfesselten Leidenschaft und dem 
kühnen Verbrechen verstummten Gesez und Recht.

1) 1218.
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Konrad IV., Erbe vieler Tugenden seines Vaters, ward, 
als er den Thron bestieg, von den Segenswünschen der Guten, 
von den Flüchen des Pabstcs begrüßt. In Teutschland, in 
Italien regte Jnnocenz IV. rastlos Feinde wider ihn auf, 
verschenkte seine Kronen, bewegte den Staat und die Kirche. 
Konrad, nachdem er in Regensburg mit Noth den vom 
Bischof gedungenen Meuchelmördern entronnen, schlug in Italien 
die Soldknechte des Pabstes und seine persönlichen Feinde, starb 
aber bald — wahrscheinlich vergiftet von seinem natürlichen Bru
der Manfred *).

Dieser gewissenlose Prinz, auf welchem selbst der Verdacht des 
Vatermordes haftet, bemächtigte sich der Reiche Neapel und 
Sicilien, die Anfeindung des Pabstes so wenig achtend als das 
Recht seines Neffen, des unmündigen Konrad in. Diesen lezten 
erzog auf seinen teutschen Erbgütern heimlich die trauernde Mutter, 
während der Feind der Hohenstaufen, Wilhelm von Holland, 
von den meisten Ständen Teutschlauds als König erkannt, in 
der Lombardei aber der Gibellinen sinkende Macht durch 
Ezzelino's gräßliche» Untergang entscheidend gebrochen ward.

König Wilhelm verlor jedoch bald sein Leben in einem 
Kriege wider die Friesen"). Darauf ward von einem Theile 
der Kurfürsten, schnöden Goldes willen, Richard, Graf von 
Cornwall, des Königs von England Heinrich III. Bruder, 
von dem andern aber König Alphons X. von Kastilien, wel
cher den Beinamen des Weisen führt, zum König der Teutschen 
erkoren 3). Dieser, mit dem Titel sich begnügend, kam nie nach 
Teutschland; Richard aber erschien zu Zeiten, die teutschen Für
sten durch Geldspenden zu befriedigen, und teutsche Kriegsknechte 
für den Dienst seines Bruders zu werben. Italien sah er nicht, 
wiewohl Pabst Alcrander IV. ihn zum Empfang der Kaiser
krone eingeladen. Die nachfolgenden Päbste hatten noch nicht 
entscheidend Partei zwischen ihm und Alphons genommen, als 
Richards Tod 4) seine, den teutschen Ständen so angenehme 
Regierung schloß.

1) 1254. 2) 1256. ' 3) 1257. 4) 1272.
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Auch Italien, zumal das lombardische Land, freute sich 
derselben, denn sie befestigte dessen Freiheit; wenigstens endigte 
sic die ausländische Gewalt, freilich nicht die einheimische Ent
zweiung. In Neapel und Sicilien herrschte Manfred fort, 
und stärkte sich durch Verschwägerung mit Arragonicn. Ver
gebens trug der Pabst diese herrlichen Reiche mehreren auswärti
gen Prinzen an; bis endlich der Graf von Provence, Karl 
von Anjou, Ludwigs des Heiligen von Frankreich Bruder, den 
Einladungen Clemens IV. Gehör gab, auch unter Anerkenntniß 
der päbstlichen Lehenshoheit und Versprechung eines jährlichen 
Tributs die Schenkung annahm, welche nur durch's Schwert 
konnte kräftig gemacht werden. Also zog er mit Heeresmacht 
wider Manfred, schlug und tödtetc denselben in der Schlacht 
bei Benevento *),. und seztc sich auf den Normännisch- 
Hohen st a »fischen Thron.

Bald darauf erschien der Jüngling Konradin, das Erbe 
seiner Väter fordernd. Die Reste der gibellinischen Partei, 
viele persönliche Freunde seines Hauses, viele, welche deu Ueber- 
muth, die willkürliche Herrschaft der Franzosen haßten, riefen ihn 
herbei. Er verpfändete oder vergabte von Todes wegen seinen 
Oheimen, den Herzogen von Baiern, was von Trümmern der 
Hohenstaufischen Güter noch sein war, und zog, an der Spize 
weniger Getreuen, hoffnungsvoll in's italische Land. Mit ihm 
war Friedrich von Baden, sein jngcndlichcr Freund, der, 
seiner Mutter, der Babenbergerin Gertraud wegen, auch von 
Oestreich den Namen trug. Freudig eilten dem Nachkommen 
ihrer Kaiser die Gibellinen entgegen; sein schwellendes Heer, 
des päbstlichen Bannstrahles spottend, schritt stolz einher; Pisa 
diente ihm mit wohlbemannter Flotte, Rom erklärte sich für 
ihn; Sicilien stand auf zu seiner Hilfe. Aber ein unglücklicher 
Tag zernichtete die schöne Hoffnung. In den Flächen von Tag- 
liacozzo") litt Konradin's Heer, überlistet, eine traurige 
Niederlage; er selbst gerieth in die Gewalt eines gefühllosen 
Feindes. Karl, furchtsam, wie die Bösen natürlich sind, zitterte 
vor dem gefangenen Prinzen, welchen das Volk liebte. Also

1) 1266. 2) 1268.
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mußte Konradin sterben. Auch der Pa bst—damit die Kirchen
flüche in Erfüllung gingen — forderte dessen Tod, und nicht Einer 
von den Fürsten des Reichs, kein Freund und kein Verwandter that 
einen Schritt zu seiner Rettung. Aber die Formen des Rechts soll
ten den Frevel verschleiern. Darum wurden Richter ernannt, über 
den Enkel der Könige zu sprechen. Sie sprachen ihn des Todes 
schuldig, weil er sein Eigenthum gefordert. In der trauernden 
Hauptstadt von seiner Väter Reich, unerschütterten Gemüthes und 
hohen Blickes betrat der lezte, zarte Sprößling des Kaisergeschlechtes 
die Todesbühne; mit ihm Friedrich von Baden, der treue 
Freund, und mehrere edle Herren aus Italien und Teutschland. 
Unter dem Henkerbeil siel das Haupt des königlichen Jünglings. 
Karl von Anjou weidete daran seinen Blick. Also ging das 
Haus der Hohenstaufen unter.

§. 33.

Folgen davon.

Aber Entsezen über solche That durchdrang die Gemüther des 
Volkes. Der Franzosen freche Tyrannei unterhielt den geheimen 
Brand. Vierzehn Jahre, nachdem Konradin's Blut geflossen, 
brach er in Flammen aus. An dem zweiten Ostertag des Jahrs 
1282 gab, in Folge einer wunderwürdigen Verschwörung, auf 
Sicilien der Arzt Johann von Procida das Zeichen zur 
allgemeinen Ermordung der Franzosen. Selbst die Landestöchter, 
deren Leib eine französische Frucht trug, wurden geschlachtet. Die 
„sicilische Vesper" zeigte die volle Schrecklichkeit eines Volks
gerichtes. Zur Unterstüzung des Abfalls ward Peter von 
Arragonien herbei gerufen, der Gemahl von Manfred' s Toch
ter Constantia. Ihn hatte der sterbende Kon radin zum Erben 
ernannt. Ihn forderte die Gattin auf zur Rache ihres Hauses. 
Ein blutiger Krieg begann; Karl starb aus Kummer über seinen 
Unfall *); Sicilien blieb verloren.

Das hohenstaufische Erbe in Teutschland ward zersplittert. 
Schon Wilhelm von Holland hatte Konraden IV. dieHer- 

1) 1285.
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zogthümer Schwaben und Franken abgesprochen, und der 
Tod Konrads machte die Vollziehung möglich. Doch erst nach 
Kon radins Unglück ward die Auflösung vollständig. Die erb- 
eigenen Güter seines Hauses fielen meist seinen Oheimen, den > 
länderlustigen Herzogen von Baiern, zu; einiges kam an Wür- 
temberg und an Baden. Unter Heinrichs IV. Regierung 
(um 1100) wird Konrad von Beutelsbach als erster Graf 
von Wurtemberg genannt, der Stammvater des heute noch 
blühenden Hauses. Die Markgrafen von Baden, als Abkömm
linge der Zäh ringer '), führen ihr Geschlecht bis auf die Ale
mannische Zeit zurück. Noch andere Nachbarn oder Seiten
verwandte erhielten Stücke vom hohenstaufischen Erbe. Die meisten 
Städte aber, so wie die Prälaten und Ritter, welche sonst 
unter den Herzogen von Schwaben und Franken, als des 
Königs Gewaltsträgern, gestanden, machten sich unmittelbar, 
und behaupteten ihre Freiheit durch Bündnisse.

Auf den Thron der Teutschen war indessen, nach einem 
Zwischenreich von 18 Monaten 2), Rudolf, der Graf von 
Habsburg, gestiegen 3). Seine Regierung, als welche gegen » 
die frühern einen durchaus veränderten Charakter zeigt, uüd theils 
Befestigung, theils Grundlage einer ganz neuen Ordnung der 
Dinge ward, behalten wir dem folgenden Zeitraum vor.

1) Durch Hermann, Herzog Berchtold 1. jüngsten Sohn.
2) Daß man Unrecht thue, das Zwischenreich früher als von K. Richards 

Tod an zu rechnen, zeigt Mertens Gesch. der Teutschen B. 1. §. 308.
3) 1273.
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Drittes Kapitel.

Von den außergermanischen Reichen *)♦

1. Von dem französischen Reich 2).

§· 1.
Einleitung.

Hugo Capet, Sohn des großen Hugo, der über den fran
zösischen Thron durch sein Machtwort verfügt hatte, Urenkel 
Roberts des Starken, deffen Bruder, Odo von Paris, nach 
Karls des Dicken Absezung 3) die Krone erhalten, riß nach 
Ludwigs V. des Faulen Tod dieselbe mit Gewalt an sich 4), 
indem er die Ständeversammlung zu Compiegne, welche sie 
Karln von Lothringen, dem Oheim des verstorbenen Königs, 
zu geben gedachte, mit den Waffen zerstreute. Hugo besaß eine 
ansehnliche Hausmacht. Er war Graf von Paris und Orleans, 
Herzog von Isle de France und Herr von reichen Gütern in 
der Picardie und Champagne. Aber jenseits der Grenzen 
dieser Besizthümer galt sein königliches Wort nur wenig; die großen 
Reichsvasallen achteten ihn wirklich nur als ihres Gleichen, 
der da etwa den Vorsiz bei ihren gemeinen Berathungen führe; 
und auch die kleinern unmittelbaren Gutsbesizer strebten nach Un

ii Es ist klar, daß hier nicht auf den Ursprung der Reiche oder der 
Nationen gesehen werde — denn sonst würden auch das Franco-gal
lische, das westgothisch-spanische und das englische Reich, desglei
chen die scandinavischen unter die germanischen zu zählen seyn —; 
sondern blos auf ihr politisches Verhältniß zum eigentlich germa
nischen Staatskörper. Hiernach ist auch unter den Geschichten des 
teutschen Reiches selbst von slavischen und andern Völker fremder 
Zunge gesprochen worden. (S. §. 1.)

2) Den im vierten Bande S. 117 und 222 verzeichneten Schriftstellern 
über die französische Geschichte sezen wir bei: K. L. Weltmann, Gesch. 
der europ. Staaten. I. Bd. Gesch. Frankreichs. 1797.

3) 887. , 3) 987.
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abhängigkeit; ja selbst in des Königs Domaine» war der Troz 
seiner Hausvasallen groß. Schon war durch abenteuerliche Uebertrei
bung und Allgemeinheit der Lehensverhältnissc, so wie durch das 
frech herrschende Fanstrecht, die Masse der Nation dermaßen 
erniedrigt, daß von ihr — als welche weder Willen noch Ge- 
sammtleben besaß — keine Rede seyn kann in der Geschichte. Sie 
nahm eben leidend an, was von den Gewaltigen über sie erging. 
Die Geschichte Frankreichs unter den ersten Capetingern, ja fast 
durch diesen ganzenZeitraum, ist blos Geschichte des Königs
hauses gegenüber den Großen des Reichs, Aufzählung ein
zelner Siege oder Verluste, welche das Königthum oder die Aristo
kratie erfuhren— aber meist durch Zufälle oder durch persön
liche Ursachen, nicht durch planmäßiges, fortdauerndes Wirken 
politischer Triebfedern oder moralischer Kräfte. Selbst die Be
strebungen der Geistlichkeit vermehren den historischen Stoff 
nur wenig; weil dieselbe, ungeachtet sie zu einem eigenen Reichs- 
ftand sich bildete, dennoch fast immer mit dem weltlichen Adel 
gemeine Sache gegen den dritten Stand machte, also nur wie 
eine Klasse des Adels zu betrachten ist; und weil auch in der 
Sache der Hierarchie wider die bürgerliche Macht nicht das 
französische, sondern das teutsche Reich der Schauplaz des 
entscheidenden Kampfes war, dessen Resultate dann von selbst 
auch auf die kleinern Kampfpläze übergingen.

Da übrigens von den Veränderungen der französischen Ver
fassung, auch von den Verhältnissen der gallicanischen Kirche um
ständlicher im dritten Abschnitt sowohl des vorliegenden als des 
künftigen Zeitraums die Rede seyn wird, so können wir uns auch 
darum kürzer fassen.

§. 2.

Die ersten Capetinger.

Hugo Cap et starb nach zehnjähriger Regierung *). Sein 
Sohn Robert, schon bei des Vaters Lebzeiten zum Nachfolger- 
erklärt, bestieg jezt den Thron ohne Widerspruch, und besaß ihn

1) 997.
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ein volles Menschenalter J). Die Verhältnisse des Reichs änder
ten sich unter ihm nicht bedeutend. Der Kirchenbann, der über 
ihn vom Pabst geschleudert ward, weil seine Gemahlin Bertha 
im vierten Grad der Verwandtschaft mit ihm stand, ist wohl ein 
Beispiel abenteuerlicher Anmaßung auf einer und verächtlichen 
Aberglaubens auf der andern Seite, aber ohne bedeutende Folgen 
gewesen. Doch zerrüttete seine zweite Gemahlin, Constantia, 
das Reich durch ihre Leidenschaften. Selbst die Söhne des Königs 
wurden von ihr wider den Vater aufgeregt. Der älteste, Hugo, 
starb während der Empörung, worauf der zweite, Heinrich, 
zum Mitregenten und Nachfolger erklärt ward, und der jüngste, 
Robert, das Herzogthum Burgund erhielt. Von diesem Robert 
stammt das ältere burgundische Fürstenhaus, welches bis 
1361 geblüht hat.

Heinrichs I. Regierung, wie die seines Vorfahrers, war 
getrübt durch viele Empörungen der Großen, und durch die gren
zenlose Wuth der Fehden. Nur kurzen Stillstand bewirkte der 
unter Robert verkündete Gottesfriede. Das Reich versank 
in die tiefste Barbarei und Noth.

Nicht minder traurig ist die Geschichte von Heinrichs Sohn 
und Nachfolger 2) Philipp I. Abermals des königlichen Ehe
bettes willen kam Zerrüttung über das Reich. Wegen Schei
dung von Bertha und Wiedervermählung mit der ihrem Gatten 
entführten Bertrade wurde der König von Päbsten und Con
cilien wiederholt gebannt, durch Aufruhr geäugstigt, und zur Kir
chenbuße, doch nicht zur Entsagung gebracht.

Unter demselben Philipp geschah die Eroberung Englands 
durch den Herzog Wilhelm von der Normandie, welchen man 
darum den Eroberer nennt 3). Die neuen Verhältnisse, welche 
hiedurch gegründet worden, waren sowohl dem Königthum als 
der politischen Macht Frankreichs nachtheilig. Ein Vasall 
war jezt mächtiger als der König, und es war ein ansehnlicher 
Teil des Königreichs einem rivalisirenden Throne dienstbar.

1) 1031. 2) 1060. 3) 1066.
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§♦ 3.
Ludwig VJ. und VII Philipp IL August.

Schon Philipp erfuhr solche Nachtheile in schwerem Krieg mit 
England. Nicht minder nach ihm J) sein Sohn Ludwig VJ. 
(mit dem Beinamen der Dicke), dessen Regierung jedoch in den 
innern Verhältnissen einen dem Königthum nüzlichen Umschwung 
bewirkte 1 2). Er ertheilte — meist auf Abt Suger's Rath — 
den Leibeigenen seiner Domainen Freiheit, den Städten Communal- 
rechte, und bewog durch sein Beispiel auch die Großen zur Nach
folge. Auch beugte er durch Waffengewalt den Troz des Adels.

1) 1108.
2) S. unten die Gesck. der bürgerl. Verfassung.
3) 1137. 1180.

Sein Sohn Ludwig VH. 3), ein schwacher, abergläubiger 
Prinz, versäumte die Fortsezung des vielversprechend begonnenen 
Werkes. Kriege mit England und mit den einheimischen Großen 
trübten seine Regierung, und er erschöpfte die Kraft des Reichs 
durch einen unglücklichen Kreuzzug. Auf demselben war seine Ge
mahlin Eleonore, Erbtochter von Guienne, in schweren Ver
dacht der Untreue gefallen. Er — seiner Herzensempfindung mehr 
als der Politik gehorchend — schied sich von ihr, und gab die 
herrliche Mitgift zurück; worauf sie mit Heinrich Plantage
net und Anjou, dem Herzog von der Normandie und Maine 
und nachmaligem Könige von England, sich vermählte, und 
dadurch das weite Guienne und Poitou in das Loos dieser 
feindseligen Macht warf.

Die bösen Folgen dieses politischen Fehlers wurden gutge
macht durch das Talent und Glück von Ludwigs Sohn, Phi
lipp 11., welchen die Schmeichelei August oder auch Dieu- 
donné nannte 4). Auch er that einen Kreuzzug; doch eilte er 
frühe zurück in's eigene Reich. Die Söhne Heinrichs II. in 
England, Richard Löwenherz und Johann ohne Land, 
gaben ihm Gelegenheit, Jener durch seine Gefangenschaft, Dieser 
durch seine Verbrechen, zur Eroberung von vielen englischen Pro
vinzen in Frankreich. Durch solche Vermehrung der Domainen 
ward er den Reichsvasallen überlegen, deren viele um eben jene
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Zeit durch die Kreuzzüge entfernt gehalten und auf denselben an 
Kräften erschöpft oder getödtet wurden. Der glänzende Sieg, 
welchen bei Bovines der König wider die vereinte englische, 
flandrische und teutsche Macht erfocht *), war seinen Wir
kungen nach mehr ein Sieg über seine eigenen Vasallen. Dem 
persönlich imponirenden Monarchen wurde weniger widerstrebt, selbst 
wenn er bedenkliche Aenderungen in die Reichsverfassung brachte, 
und dem glorreich streitenden Fürsten mochte nicht verargt werden, 
wenn er durch Haltung eines stehenden Truppen-Corps 
Frankreichs Ueberlegenheit gegen das Ausland (zugleich auch des 
Thrones gegen einheimische Widersacher) befestigte.

Die früheren Könige hatten wohl durch kleinere Erwerbungen 
ihr Krongut vermehrt, aber Philipp August war der erste, 
der solches im Großen that. Es ward durch ihn fast verdoppelt. 
Außer Touraine, Maine, Anjou, der Normandie und 
einem großen Theile von Poitou, welche er den Engländern 
entriß, gewann er noch durch Erbschaft, oder Heimfall, oder Kon
fiskation wegen Empörung, oder Kauf, die Grafschaften Artois 
(von seiner Gemahlin), dann Vermandois, Alenovn, Au
vergne, Evreur und Valois.

§. 4.
Ludwig VIII.; der Krieg der Albigenser. Ludwig IX. 

und Philipp 111., der Kühne.

Sein Sohn, Ludwig V11L, genannt der Löwe 2), als 
Dauphin durch tapfere Kriegsthaten wider England ausgezeichnet, 
sezte solche Erwerbungen fort, schändete aber seinen Ruhm durch 
Ungerechtigkeit und fanatische Verfolgung. Er gewann gegen die 
Engländer Niort, Rochelle und Mehreres sonst, gegen den 
Grafen von Toulouse aber Avignon und Anderes. Den lezten 
Krieg hatte schon unter Philipps Π. Regierung der Religions
eifer erzeugt. Wider die unglücklichen Albigenser in Langue
doc war von Jnnocenz III. die Inquisition errichtet worden; 
Einer der Kezerrichter, Peter von Chatelnau, ward aber 

2) 1223.1) 1214.
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ermordet *). Der Verdacht der Anstiftung fiel auf den Grafen von 
Toulouse, welcher sofort das volle Gewicht des päbstlichen Zor
nes empfand. Er ward gebannt, seine Unterthanen von der Pflicht 
des Gehorsams entbunden, die raublustigen Nachbarn in die Waf
fen gerufen. Nachdem der hilflose Graf der schmählichen Kirchen
buße sich unterworfen, mußte Er Selbst Theil nehmen an dem 
Kreuzzug, der wider sein unglückliches Volk war gepredigt wor
den. Zähneknirschend sah er die Fahnen seiner Feinde auf den 
Zinnen seiner Burgen wehen, sah die Zerstörung seiner Städte und 
Dörfer, die gräßliche Niedermezelung ihrer Bewohner durch das 
Schlachtschwert, oder gräßlicher noch durch Strang und Scheiter
haufen. Bischöfe und weltliche Herren führten die Kreuzfahrer 
an: unter allen am wildesten war Simon von Montfort, 
welcher seine räuberische Hand unersättlich nach dem Besizthum 
des Grafen ausstreckte, auch durch glückliche Kriegsthaten gegen 
ihn selbst so wie gegen Peter von Arragonien, den Schwa
ger des Grafen, den größten Theil des Landes in seinen Besiz 
brachte. Endlich ward er durch einen Steinwurf getödtet. Auch 
Raymund von Toulouse starb — im tiefsten Elend. Auf seinem 
Sohn lag der gleiche Kirchenfluch. Montforts Sohn, minder 
kräftig als der Vater, verkaufte seine Eroberungen und Ansprüche 
an Ludwig Vlll. von Frankreich, welcher den schändlichen Krieg 
fortsezte. Sein baldiger Tod 2) endete die Fehde nicht. Im 
Namen seines minderjährigen Sohnes, Ludwig IX. des Hei
ligen, sezte dessen Mutter, Blanca von Castilien, mit sol
chem Nachdruck dieselbe fort, daß der junge Raymund ver
zweifelnd zu einem Vertrag sich entschloß 3) , wornach alles Land 
westlich an der Rhone Ludwig IX. überlassen, das Land in 
Osten aber Raymunds Tochter Johannen und ihrem Gemahl 
Alfons, des Königs Bruder, bestimmt ward, so daß es im Fall 
ihres unbeerbten Todes gleichfalls an die Krone kirme. Die 
Grafschaft Ve naissain wurde dem Pabst gegeben.

Außer dem herrlichen Land der Grafen von Toulouse er
warb Ludwig IX. durch Vertrag noch weiters Bezieres und 
Carcassone, auch Alles, was Aragonien in Languedoc sonst

1) 1207. 2) 1226. 3) 1229.
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besessen oder angesprochen; er kaufte die Grafschaft Maeon und 
zog jene von Perche als heimgefallen zum Krongut ein. Auch 
erwarb er Boulogne. Mit England ward ein Vertrag ge
schlossen *), wornach der englische König gegen Verzichtleistung auf 
alles Uebrige zum Herzog von G ui en ne und zum Pair von 
Frankreich erklärt ward.. Endlich ward auch die Grafschaft Pro
vence durch die Vermählung Karls von Anjou, Bruders des 
Königs, mit der Erbin Beatrir an's königliche Haus gebracht, 
so wie Bourbon durch einer andern Beatrir Vermählung mit 
Ludwigs jüngstem Sohne, Robert von Clermont."

So glücklich vermehrte Herrschaften und das ganze französische 
Reich verwaltete der heilige Ludwig mit Weisheit und Kraft. 
Ein vortrefflicher König, nur durch Frömmelei hie und da miß
leitet. In mehreren Kriegen mit aufrührerischen Vasallen behaup
tete er des Thrones Majestät standhaft und glücklich, und heiligte 
seine Gewalt durch Gerechtigkeit. Den Landfrieden stellte er durch 
strenge Edikte her. Von den Gerichten der Landherrn nahm er 
Appellation an, und da er durch persönliche Redlichkeit und Ein
sicht, so wie durch weise Einrichtung seiner Gerichtsstühle Ver
trauen erwarb, da seine Geseze (établissements) fast wie Aus
sprüche einer heiligen Gewalt verehrt wurden: so vervielfältigten 
sich die Berufungen sowohl, als die der königlichen Entscheidung 
vorbehaltenen Fälle. Von den beiden unglücklichen Kreuzzügen 
des Königs reden wir unten.

Philipp III. der Kübne, sein Sohn?), glich zwar dem 
großen Vater nicht; doch stärkte auch unter ihm sich die Königs
macht durch wichtige Erwerbungen, znmal durch den Heimfall deö 
Restes von Toulouse und durch die schöne Grafschaft Char
tres. Auch war durch Vermählung seines Erbprinzen Philipp 
mit Johannen, der Königin von Navarra und Gräfin von 
Champagne, die zeitliche Vereinigung des ersten und die blei
bende des leztgcnannten Landes mit der Krone veranlaßt. Mehr 
und mehr ward die Unveräußerlichkeit der Krongüter Grundsiz, 
die Gerechtigkeitspflege regelmäßiger und besser, die Freiheiten der 
Gemeinen ausgedehnter, die Abhängigkeit der Großen gesicherter.

1) 1259.
v. Rvttrck Gesch. Sr. Bd.

2) 1270.
10
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Philipp III. hinterließ das kräftig aufblühende Reich seinem 
höchst merkwürdigen Sohn und Thronfolger Philipp IV. dem 
Schönen *).

§. 5.
Philipp IV. der Schöne.

Derselbe schritt fort auf der geöffneten Bahn mit gleich viel 
Klugheit als Kraft, Beharrlichkeit und Glück. Freilich ohne Rück
sicht auf natürliches oder hergebrachtes Recht, allzuoft arglistig 
und grausam.

Nicht auf äußere Unternehmungen, nur auf Stärkung der 
einheimischen Macht war sein Streben gerichtet. Alle Mittel, 
welche dle Weisern seiner Vorfahren zu gleichem Zweck gebraucht, 
wurden von ihm forlbenüzt und verbessert. Aber vor allem An
dern wichtig, ja epochenmäßig für die Geschichte Frankreichs 
ist, daß Er zuerst die Abgeordneten der Gemeinen zu den Reichs- 
versammlungen berief, also den dritten Stand wieder zum 
politischen Leben erweckte. Ein Wohlthäter der französischen Nation, 
wiewohl auS eigennüziger Absicht. Die Deputaten des Bürger
standes bewilligten Steuern, deren der König bedurfte, um 
seine Herrscherplane durchzusezen, zumal um die stehenden Trup- 
pen-Eorps, die Hauptstützen seines Ansehens, zu erhalten.

Philipp der Schöne, während er durch Hilfe der Ge
meinen entscheidende Schläge wider die Aristokratie der Großen 
führte, ward auch der Rächer der bürgerlichen Majestät gegen die 
Anmaßungen der Hierarchie. Wegen der Besteurung der Geist
lichkeit, welche der Pabst ihm verbieten wollte, und anderer 
Anmaßungen des herrschsüchtigen Bonifatius VIII. willen ent
brannte ein heftiger und ärgerlicher Streit, in dessen Lauf der 
Pabst sich erfrechte, das Reich Pbilipps an Albert von Oest
reich, den Teutschen Kaiser, zu verschenken; der König ab r, 
nach den beleidigendsten Gegenerklärungen, dem Pabst durch einen 
abgeordneten Kriegshauptmann, No gar et, in Verbindung mit 
einem römischen Edlen, Sciarra Colonna, die schmähl chste 
Mißhandlung zufügte. Vor Gram über solche Demüthigung starb 
Bonifatius, worauf Philpp dessen Nachfolger Clemens V.,

1) 1255.
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einen gebornen Franzosen, bewog, seine Residenz in Avignon 
zu nehmen, und hiedurch, als Herr des umgebenden Gebietes, 
auch Herr des Pabstes ward.

Eine entsezliche Gewaltthat, für immer racheschreiend, war 
die Frucht solcher Freundschaft zwischen König und Pabst: das 
Blutgericht über die Tempelherrn *). Die Glieder dieses be
rühmten, einst um die Christenheit hoch verdienten, durch Besiz- 
thümer und Einfluß gewaltigen Ritterordens wurden plözlich im 
ganzen Reich, gemäß geheimer königlicher Befehle, eingekerkert, 
und vor die peinlichen Gerichte gestellt. Die Anklagen, die man 
wider sie erhob, und deren Wahrheit durch vielstimmige Zeugnisse 
so wie durch das eigene Geständniß der Ritterschaft bewiesen schien, 
sind von so abenteuerlicher Natur, ja zum Theil so widersprechend, 
daß jeder Verständige sie verwerfen muß, ob auch Hunderte von 
blödsinnigen oder boshaften Zeugen sie bestätiget, ob die Schlacht
opfer Selbst, unter den Qualen der Folter, sich schuldig bekannt 
haben. Auch liegt in den bekannten Anklagen keine hinreichende 
Erklärung der grenzenlosen Wuth, wenigstens ihrer weltlichen 
Verfolger. Auch die Raub sucht erklärt uns die gräßliche That 
nicht. Durch unvermeidliche Zersplitterung, dann durch Theilung 
mit dem Pabste ging für den König so Vieles verloren von den 
Schäzen der Tempelherrn, daß Das, was übrig blieb, so unge
heure That nicht lohnen mochte. Interessen von sehr tiefgreifen
der Natur, Verhältnisse von sehr zarter Berührung müssen obge
waltet haben, daß man das Aeußerste für nöthig hielt, und doch 
den Grund aufzudecken sich scheute.

An einem Tage wurden 59 Tempelherren durch langsames 
Feuer getödtet. Unter ihnen der Großmeister, Jacob de Mola y, 
und Gui, der Bruder des Dauphins von Auvergne. Beide 
leztere hatten sich nie schuldig bekannt. Die Uebrigen widerriefen 
in der Stunde des Todes ihr früheres Bekenntniß. Diele andere 
Grausamkeiten erduldeten die Tempelherren: ihr ganzer Orden, in 
allen Landern der Christenheit, wurde aufgehoben durch ein Edikt

1) 1309 — 1312. außer den ältern Schriften hierüber von Dupuy, 
Nicolai, Moldenhawer ». A. auch Roynouard, Monumeiis histori
ques relatifs à la condamnation des chevaliers du Temple. (Paris 1813.) 
nnd des genialen Werner "Söhne de- Thales." 

10*



148 Drittes Kapitel. Von England.

des Pabstes. Doch widerfuhr außerhalb Frankreich den Rittern 
Selbst keine Mißhandlung. Aber ihre Guter wurden geraubt. 
Jene in Frankreich theilten der König und der Pabst. Einiges —< 
ja in Deutschland das Meiste — erhielten die Johanniter oder 
Rhodiser-Ritter, in Spanien die Ritter des Calatrava- 
Ordens, in Portugal die Christus-Ritter.

In Jahresfrist nach solcher Gràuelthat starben der Pabst und 
der König *). Das Volk erkannte darin ein Gottesgericht.

II. Von Englands.

§. 6-
Egbert.

Nachdem die sieben Angelsächsischen Reiche seit ihrer Stif
tung in fast unaufbörlichem Hader wider einander gelegen, und in 
wiederholtem Wechsel bald eines, bald das andere, zumal aber 
Kent, Westser, Northumberland und Mercia, eine vor
herrschende Gewalt behauptet oder angcsprochen halten 3), wurde 
endlich, fast 400 Jahre nach der ersten Niederlassung, die Hept- 
archie für immer vereinigt durch den tapfern und glücklichen Eg
bert, König von Westser.

An Karls Μ. Hof, wohin er vor den Verfolgungen König 
Brithrik's, seines Verwandten, geflohen, bildete Egbert seine 
trefflichen Anlagen aus, und nahm, als Brithrik durch die eigene 
Gattin vergiftet worden, den ihm gebührenden Thron von West- 
_ 13(4 ■

2) Des großen David Hume His tory of Great Bi Hain verdunkelt 
alle übrigen. Erst in neuerer Zeit ist ihm ein mächtiger Nebenbuhler er
standen in John Lin gard, Hi.story of England frointhe first invasion 
of ihe Romans· (Nach der 3ten Ausg. des Originals verteutscht von E. v. 
S Quedlinburg Basse 1827 — 1831; auch von E> A v. Salis, Franks, 
a. M 10 Bände. 1827 — 28) Andere schäzbare Geschichten sind von Rob. 
Henry, Tob. Smollet, W. H Montagne, Goldsmith, Ch. Coole, J. P. 
Andrwes, G. Whitaker u. A verfaßt worden. Gehaltreich ist die History 
of England by Sh. Turner, in mehreren Abtheilungen ivon 1801 
—1815) erschienen, und von den Angelsächsischen Zeilen bis auf Eduard I. 
reichend. Die französisch geschriebene Geschichte Englands deS Rapin 
Tboyraß haben die Engländer der Ueberlezung in ihre Sprache werth ge
funden. Unter den Teutschen sind zumal Sprengel (im 47. Tbl. der 
allg. W. H) und Woltmann (Gesch. Großbrittanniens) zu bemerken.

3) S. B. IV, S. 107. 108.
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ser in Besiz '). Wäbrend er mit glücklichen Waffen wider die 
noch freien Britten in Cornwallis stritt, gab ihm der An- 
gr ff Bern ulf's, des Königs vonMercia, welchem auch Kent, 
Esser und Ostangeln gehorchten, den Anlaß zu weit größe
rem, einheimischen Krieg, in dessen siegreichem Vauf er nach ein
ander alle Reiche der Heptarchie sich unterwarf, und also der nä
here Stifter des englischen Reiches ward 2).

Dasselbe, nach den Vortheilen seiner Lage und innern Verhält
nisse, hätte frühe erstarken und eines glücklichen Zustandes sich erfreuen 
mögen, wäre nicht von Außen ein übergewaltiger Feind aufge-' 
treten, welcher ibm eine zweihundertjährige Reihe blutiger Unfälle 
und verwüstender Umwälzungen bereitete.

Solcher Feind waren die Dänen oder Normänner, deren 
kampflustige Kraft, zumal aufgeregt durch Karls Μ. sächsischen 
Krieg, weit und breit sich furchtbar machte^). Schon vor Eg
berts Regierung waren sie räuberisch an den Küsten Englands 
erschienen. Er selbst hatte mehr als einmal, zweifelhaft, wider 
sie gestritten. Nach seinem Tod 4), unter den schwachen Regierun
gen seines Sohnes Ethelwolf^) und seiner Enkel Et Hel bald, 
Ethelbert und Ethelred, sezten sie nach wiederholten Plünde- 
rungszügen sich fest in Nordhumberland und Mercia. Neue 
Ankömmlinge verstärkten unaufhörlich ihre Macht.

Als Ethelred, der wohl persönlich tapfer, doch unglücklich 
gestritten hatte, starb 6); so rief die Nation, mit Uebergehung seiner 
Neffen, den jüngsten Bruder, Alfred, zum König aus, von des
sen großen Gaben die Rettung des Reichs erwartend.

8. 7.
Alfreds.

Die Erwartung ward erfüllt7). Zwar Anfangs unterlag A l- 
fred im ungleichen Streite. Die Sachsen, durch frühere Nicder-

1) 800. 2) 827.
3) S. oben S. 55 ff.
4 f 836. 5) s 858. 6) 871.
7) S Annales rer. gest. Aelfiedi Μ. Aut. Asserio Minnevensi, 

rec. F. Wise Oxon. 1722. Dann Spellmann's und Bicknell's 
Lebensbeschreibungen des großen Königs. Fr. L- Gr. v. Stollberg Leben 
Alfteds Μ.



150 Drittes Kapitel. Von England.

lagen muthlos, unterwarfen sich den gewaltigen Danen oder ver
ließen das Reich. Da verbarg sich der König in einem einsamen, 
von Moorgeländ umgebenen Kastell, besserer Zeiten harrend. Als 
einige glückliche Gefechte, zumal ein von dem Grafen von De
vonshire errungener Vortheil, den Muth der Engländer erhoben 
hatten, trat Alfred hervor, und erkämpfte gleich listig als kühn 
über den sichern Feind den vollständigsten Sieg Voll des 
Schreckens und der Bewunderung unterwarfen sich ihm die D ä- 
nen, nahmen das Christenthum an, und erhielten Wohnsitze in 
Ostangeln und Northumberland. Eine regelmäßige Volks
bewaffnung und eine neu erschaffene Flotte sicherten die Früchte 
dieses Triumphs. Wiederholte Versuche der Normannen, ihre 
Brüder zu rächen, oder neue Herrschaft zu erringen, scheiterten 
an Alfreds Tapferkeit und weiser Fürkehr. Auch Wales, schuz- 
bedürftig und vertrauend, unterwarf sich seiner Hoheit.

Aber dem gegen außen geretteten Vaterland drohte Verderben 
durch innere Auflösung. Der lange Krieg hatte die Bande der 
bürgerlichen Ordnung zerrissen, den Volkscharakter verwildert, 
Noth und Elend auf's höchste gebracht. Mit Weisheit und einer 
durch die Umstände gerechtfertigten Strenge stellte Alfred die innere 
Sicherheit, die Beobachtung der Geseze, die Handhabung der Ge
rechtigkeit her. Die Eintheilung des ganzen Reichs in Graf
schaften, Centenarien und Tythings, dann die Anordnung der 
Geschworuengerichte —wenigstens die Grundlegung zu den
selben durch die Versammlungen der Freisassen der einzelnen Ge
richtsbezirke — standen in Verbindung mit jener Reform.

Auf dem Grund der wiederhergestellten Ordnung erhob sich 
dann schnell und glücklich das Gebäude der öffentlichen Wohlfahrt; 
der Acker erhielt seine lang vermißte Pflege wieder, von neuem 
bevölkerten sich die Werkstätten; Städte, Dörfer, Kirchen erstan
den aus der Asche, und cs ward durch begünstigte Schiffahrt und 
Ermunterung der Industrie ein auswärtiger Handel gegrün
det, dessen Ausdehnung nach den Verhältnissen der Zeit erstau- 
nenswerth ist. Nicht weniger geschah für den Volksunterricht und 
die Wissenschaften. Die Finsternisse der Unwissenheit verwandel-

1) 878.
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ten sich durch Alfreds liebende, beharrliche, eingreifende Bemühun

gen in erfreuliches Licht ').
Noch Höheres als Ruhe, Wohlstand und Wissenschaft gab 

Alfred seinem Volk. Auch kluge Despoten begünstigten wohl dies 
Alles, als wovon ihnen selbst der Vortheil zuffcßt. Alfred, 
mit uneigennütziger Liebe, begehrte vor allem Recht und Frei
heit. Nicht Ordnung allein — sie mag auch im Sklavenstall 
herrschen — gerechte Ordnung, d. h. auf G^seze gegründete, 
und Gleichheit vor dem Gesez sollten in England gelten, keine 
Willkür, keine persönliche Gewalt die Freiheit beschranken. 
Daher gab er Dänen und Sachsen dasselbe Gesez 2), sicherte 
dessen Herrschaft durch wohl berechnete Einrichtungen, und sprach 
noch in seinem lezten Willen das schöne Wort: „Die Eng
länder sollen so frei seyn als ihre Gedanken."

§. 8.
K a n u t Μ.

Nach Alfreds Tod 3) erneuerten sich die Leiden Englands unter 
einer Reihe schwacher oder unglücklicher Könige, wohl aus Alfreds 
Haus, aber seines Geistes oder seiner Tugend ermangelnd. Vier 
derselben nach einander waren Puppen in der Hand eines Mönchs, 
des Abtes Dun st an. Ein ganzes Jahrhundert ging traurig, 
rühmlos für England vorüber. Kaum erscheint es mehr in den 
allgemeinen Geschichten. Aber die einheimische Verwirrung des 
Landes ermunterte abermals die Dänen zum Angriff. Plünde
rungen, verwüstende Züge, Noth unter jeder Regierung. Endlich 
entriß Ethelred*), dem achten Könige nach Alfred, der dänische 
Sueno den größten Theil des Reichs. Gold statt Eisen hatte 
der Schwächling ihm entgegengetragen: aber der Tribut reizte 
nur mehr des Feindes Gier. Vergebens hatte grausamer Verrath 
die in England ansäßigen Dänen getödtet: gerechte Rache schärfte 
jezt das Schwert ihrer Brüder. Nachdem Ethelred die schrecklichste 
Verwüstung seines Landes gesehen, floh er zu seinem Schwäher,

1) S- unten Gesch. der Wissenschaften.
2) Sein Gesezduch ist nicht mehr vorhanden, aber es soll die Quelle des 

spätern com mon law seyn.
3) 900. 4) 979 — 1016.
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dem Herzog Richard von der Normandie, kehrte von da zu
rück nach Sueno's Tod, um gleich schlecht als zuvor zu regieren 
und zu streiten.

Sueno's Sohn, Kanut der Großes, sezte den Krieg mit 
Erbitterung fort. Verräther erleichterten seinen Sieg. Doch er
warb Edmund Ironside, des feigen Ethelreds tapferer Sohn, 
hohen Ruhm im ungleichen Kampfe. Kanut theilte mit ihm das 
Reich 2). Aber bald darauf starb Ironside unter Meuchlers Hand.

Der große Kanut, jezt Alleinherrscher von England (Ed
munds Kinder mochten dem Gewaltigen nicht stehen, und Emma, 
Ethelreds Wittwe, war sein Weib), zugleich König von Dane
mark und Norwegen, der „Kaiser" oder der „König der 
Könige", wie er gern sich nannte, regierte mit Kraft und Weis
heit, selbst der Gesittung freundlich. — Das Christenthum sänftigte 
seinen Charakter; die Gewaltthaten, wodurch er den Thron erhal
ten, versöhnte er durch nachherigen Schirm des Rechtes. Nach 
seinem Tod 3) stritten Hartiknut und Harald Harefoot, seine 
Söhne, um den Besiz von England. Harald, durch den Beistand 
Godwins, des Grafen von Weftser und Kent, unterdrückte 
es gewaltsam. Als er starb 4), regierte Hartiknut nicht bester. 
Er erpreßte von den Engländern ein erhöhtes Danegeld. Der 
Haß, den er hiedurch entzündete, verschaffte nach seinem frühen 
Tod 5) Eduard dem Bekenner, Ethelreds Sohn, die väterliche 
Krone wieder. Aber der mächtige Godwin, mit dessen Tochter 
Eduard sich vermählen mußte, hielt ihn in drückender Abhängigkeit. 
Empörung und Bürgerkrieg entstanden aus diesem kläglichen Ver
hältniß. Als der wohlgesinnte, zumal durch seine Geseze den 
Engländern theure, doch schwache Eduard starb 6), so riß H aral d, 
Godwins Sohn, die Krone an sich. Nach Erbrecht gebührte sie 
Edgar Atheling, Ironside's zartem Enkel: Eduard selbst hatte 
sie Wilhelmen von der Normandie zugedacht.

Derselbe war der natürliche Sohn und Erbe Herzog Robert's, 
Enkel desjenigen Richard, an dessen Hof Eduards Vater einst Zu
flucht gefunden, Neffe von Eduards Mutter Emma, und durch 
erneute Freundschaftsverhältnisse mit ihm innig verbunden. Aber

1) 1014.
4) 1039.

2) 1016.
5) 1041.

3) 1035.
6) 1066.
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die Nation begehrte seiner nicht. Ein Wittenagemot hatte 
den Grafen Harald anerkannt. Durch Waffen allein mochte 
Wilhelm zum Tbron gelangen. Also sezte er mit sechszigtausend 
Streitern, dem Kern der normannischen Krieger, verstärkt durch 
Kampflustige aus vielen Ländern umher, n-ch England über. 
Drei tausend Schiffe trugen seine Macht. Harald, von einem 
Siege trunken, den er so eben wider den Norwegischen König 
Harald Haarfager und seinen Bruder Tosti, Grafen von 
Northumberland, erfochten, eilte zur Schlacht, welche ihm 
Wilhelm bei Hastings anbot *), verlor sie mit dem Leben, und 
überließ also dem Eroberer das bluttriefende Reich.

§. 9.
Normannische Könige.

Denn nach dieser mörderischen Schlacht —15,000 Normänner 
und eine weit größere Zahl Engländer waren gefallen — wagten 
die lezten keinen Widerstand mehr. So ward an einem Tage 
durch Wilhelm vollbracht, was einst den Angelsachsen erst nach 
150jährigen Kampf gelungen. Die Nation, nach Kriegsrecht dem 
Eroberer eigen, erlitt jezt eine traurige Unterdrückung. An die 
Stelle der alten Allodialfreiheit sezte Wilhelm durch Zwangsbefehl 
und Einrichtung die Abhängigkeit des Lehensystems, an die 
Stelle des Nationalheerbanns den Kriegsdienst des Königs. Diese 
Aenderung der Verfassung 2), so wie die Mittel, womit man sie 
durchführte, und die Verwirrung aller Verhältnisse, die von beidem 
die Folge war, erfüllte die Engländer mit Betrübniß und Un
willen. Wiederholte Aeußerungen desselben, Versuche zu Gunsten 
Edgar's unternommen, reizten Wilhelms Strenge. Die Eng
länder fühlten die Zuchtruthe des beleidigten Herrn, die immer 
wache Aufsicht eines mißtrauischen Tyrannen. Kriege mit den 
Schotten und Dänen, mit dem Grafen von Anjou, mit 
Wilhelms eigenem Sohn, der ihm die Normandie abtrozte, ver
mehrten die Bedrängnisse des Volks. Es freute sich, als der Ge
waltherrscher starb 3).

1) 1066. 14. Okt.
2) S. davon die ausführlichere Darstellung im dritten Abschnitt.
3) 1087.
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Aber sein Loos ward darum nicht besser. Wilhelm 1L, 
Rufus, war streng wie sein Vater, dabei ungerecht und selbst
süchtig. Seinen ältern Bruder, Robert, verdrängte er von der 
Thronfolge, und hätte ihn gern auch um das Herzogthum gebracht. 
Nach mehreren Fehden der beiden Brüder gegen einander und 
gegen den dritten Bruder Heinrich bot Robert dem König 
Wilhelm die Normandie und Maine um 10,000Mark Silbers 
feil, auf daß er die Ausrüstung zum unternommenen Kreuzzug 
bestreite. Wilhelm schloß den jüdischen Handel, und zwang die 
englische Geistlichkeit zur Beisteuer, wodurch er mit derselben und 
ihrem Vorfechter, dem Erzbischof Anselm von Canterbury, 
in heftigen Streit gerieth. Auch Wilhelm, Graf von Poitiers, 
und Herzog von Guienne, trug aus gleicher Ursache sein 
Gebiet dem König zur Verpfändung an. Aber vor der Besiz- 
ergreifung des reichen Landes starb Wilhelm II. durch einen Unfall 
auf der Jagd *).

Hierauf riß Heinrich I., Beau clerc seiner Gelehrsamkeit 
willen genannt, gegen das Recht seines ältern Bruders, Robert, 
die Krone an sich, und beschwichtigte die Nation durch Ertheilung 
kostbarer Freiheiten. In einem zweimaligen Krieg gegen seinen 
schwer beleidigten Bruder Robert bewog er denselben das erste 
Mal zur Annahme eines trüglichen Vergleichs, das zweite Mal 
überwand er ihn völlig, bemächtigte sich seiner Person und seines 
Landes. Der unglückliche Robert, nach 28jahriger Haft, starb 
im Gefängniß.

Heinrich, nach so glänzendem Erfolg, wurde doch seiner 
Tage nicht froh. Ein langwieriger Hader mit dem Pabst wegen 
der Investitur verbitterte sie; Kriege gegen Empörer und gegen 
Frankreich raubten ihm die Ruhe, und sein einziger Sohn starb. 
Jezt ernannte er Mathilden, seine Tochter, Gemahlin Gott
frieds Plantagenet, Grafen von Anjou, zur Erbin. Aber 
nach seinem Tod 2) bemächtigte sich Stephan von Blois 
(Sohn A delà's, der Tochter Wilhelms L, Gemahl der Erbin 
von Boulogne, und hiedurch so wie durch des Königs Heinrich 
Gunst Besizer unermeßlicher Güter) der Krone, uneingedenk der 

2) 1135.1) 1100.
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Freundschaft Heinrichs, uneingedenk des Schwures, welchen er 
zuerst desselben Tochter geleistet. Mit Schnelligkeit, List und Ge
walt unterwarf er sich das Reich; aber Mathilde und ihr 
Sohn Heinrich behaupteten ihr Recht durch Waffen. Achtzehn 
Jahre wahrte der Kampf. Endlich schlossen die ermüdeten Streiter 
einen Vergleich J), wornach Stephan König bleiben, Mathildens 
Sohn ihm folgen sollte.

10.
Das Haus Plantagenet. Verhältnisse Frankreichs und 

Englands.
Stephan starb schon im folgenden Jahr 2), worauf mit Hein

rich II. das, zu großer Herrlichkeit und großem Unglück be
stimmte, Haus Plantagenet den Thron bestieg. Solches geschah 
unter den glänzendsten Aussichten, zu welchen Heinrichs persön
liche Gaben nicht minder als seine große Macht berechtigten. Er 
besaß als väterliches Erbe Anjom, Touraine, Maine, und 
nach seiner Mutter Recht die kostbare Normandie sammt der 
Oberhoheit über Bretagne (welches große Land nachmals durch 
Vermählung der Erbgrafin Constantia mit Gottfried, des 
Königs Sohn, gleichfalls zum Hausgut kam): damit verband 
Heinrich noch das weite G ui en ne, Poitou, Saintonge, 
Auvergne, Périgord, Angoumois und Limousin, wel
ches Alles seine Gattin, Eleonora, Erbtochter von G ui en ne, 
ihm zubrachte 3). Jezt war er Herr des dritten Theiles von 
Frankreich.

Die Gefahr, womit ein so übermächtiger Vasall das französische 
Königshaus bedrohte, schien doppelt furchtbar, nun er noch die 
Krone Englands erwarb. Im Grund war sie geringer, weil 
in einem Kriege wider den englischen König jener von Frank
reich stark durch den Nationalftolz und den Nationalhaß der Fran
zosen war, während im Kampfe wider einen blosen einheimi
schen Vasallen das allgemeine Interesse der Aristokratie die 
Großen von der Hilfeleistung abhielt. Was aber in einery glück
lichen Augenblick dem englischen König von seinen französischen 

1) 1153. 2) 1154. 3) S. oben S. 142.
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Leben entrissen ward, stärkte dann als Kriegsbeute oder Heimfall 
den französischen Thron, und machte ihn gewaltiger wider alle 
übrige Vasallen. Und also geschah auch wirklich. Das franzö
sische Königshaus und Königthum gewannen wesentlich 
durch dasselbe Verhältniß, welches ihnen verderblich gebäucht hatte. 
Aber freilich wa-en diese Dinge von langsamer Entwicklung, und 
dem französischen Reich für jeden Fall große Umwälzungen, 
schwere und langdauernde Kriege bevorstehend.

§♦ 11
Heinrich II.

Heinrich II. gab der Macht Englands eine kostbare Ver
mehrung durch die Eroberung Irlands. Auf dieser großen, 
romantisch dunklen, fabelreichen Insel bestanden Jahrhunderte 
lang viele kleine, theils Gallische, theils Normäunische I 
Gebiete, die sich allmälig zu fünf ansehnlichen Reichen: Mun
ster, Meath, Ulster, Leinster undConnaught vereinigten. 
Unaufhörliche Kriege zwischen den Königen dieser Staaten er
hielten sie alle in Wildheit und Noth. Im Jahre 1167 floh 
Dermond, König von Leinster, welchem O'Conner, König von 
Connaught, vertrieben hatte, nach England, Hilfe suchend. Mit 
Heinrichs II. Bewilligung leisteten einige Baronen ihm Beistand; 
er eroberte sein Reich wieder, und erweiterte es. Aber die Eng
länder verließen die Insel nicht mehr, sondern behaupteten nach 
Dermonds Tod dessen Besizthum. Der fortwährende Hader unter 
den einheimischen Königen begünstigte die Herrschcrplane der Frem
den, und es ward durch die persönliche Erscheinung Heinrichs 2) 
in kurzer Frist die Unterwerfung der ganzen Insel bewirkt. Ein 
Theil ward unmittelbares Krongut, ein anderer behielt tributbare 
Häuptlinge. Doch war die Herrschaft wenig befestigt. Die

1) Schon seit dem Ende des siebenten Jahrhunderts waren die No rman. 
ner (Oftmänner für die Iren) nach Jreland gekommen. Allmälig grün
deten sie daselbst Niederlassungen, und verdrängten die Eingebornen. 
Dublin ward von ihnen 851 gebagt. S. hist, of Ireland by Th. Le
ja nd, auch jene von O’Halleran u. a , insbesondere the antiquities 
of Ireland bj Edw. Ledwich.

2) 1172. " '
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Irländer wagten noch manchen Versuch zur Wiedererlangung der 
Freiheit.

Heinrichs II. einheimische Verwaltung war weise und kräftig. 
Er heilte die Wunden des bürgerlichen Kriegs, brach den Troz der 
Vasallen, gab humane, bürgerfreundliche Geseze, stellte Ordnung, 
Ruhe und Wohlstand her. Ein unglückliches Zerwürfniß mit der 
Kirche, dann noch traurigere Feindseligkeit im eigenen Haus 
hinderten ihn an Vollendung seines Werkes.

Die Schwäche einiger früheren Könige, oder die Zweifelhaf
tigkeit des Rechtes, wornach sie zur Krone gelangt waren, hatte 
die Anmaßungen der Geistlichkeit begünstigt. Persönliche Gefahr 
nöthigte die Monarchen zur Aufgebung oder Hintansezung vieler 
wichtiger bürgerlicher und Thronrechte. Dem herrschenden Zeit
geist gemäß strebte Thomas Decket, Erzbischof von Canter
bury und Primas von England — früher des Königs Günst
ling, und nur durch dessen Gnade groß — nach Befestigung und 
Erhöhung der Kirchenmacht. Völlig frei von der weltlichen Ge
richtsbarkeit, von des Königs Gewalt, sollten die geistlichen Per
sonen und das Kirchcngut seyn. Der König dagegen, für die 
Rechte der Krone eifrig, wies durch die Constitutionen, die 
ein ihm ergebenes Parlament zu Clarendon *) erließ, die An
maßungen der Geistlichkeit in gebührende Schranken zurück. Aber 
der Primas, wiewohl er selbst die Constitutionen unterzeichnet 
hatte, erhob sich, der Aufforderung des Pabstes gehorchend, laut 
und heftig gegen dieselben, und verließ das Reich, von des Königs 
Zorn verfolgt. Noch strengere Verordnungen wurden jezt gegeben, 
doch ohne Erfolg, weil Thomas, von dem Pabste unterstuzt, mit 
großem Nachdruck jene Waffen handhabte, welchen damals jede 
weltliche Gewalt erlag. Gegen die Anhänger der Constitutionen 
von Clarendon, zumal gegen die Minister des Königs, ward der 
Bannstrahl geschleudert, und das Haupt des Monarchen selbst 
mit solchem Donner bedroht. Bald entdeckte sich in England, 
und answärts in Heinrichs französischen Ländern, durch viele 
bedenkliche Bewegungen die Gefahr dieses heiligen Krieges. Der 
König von Frankreich streckte gierig seine Hände nach der ge

ll 1164. 
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hofften Beute aus. Daher kam, nach mehreren Unterhandlungen, 
worin der Prälat durch sein stolzes Gemüth selbst seine Freunde 
empörte, der König aber so viele Nachgiebigkeit bewies, als irgend 
mit Ehre und Pflicht verträglich schien, eine Aussöhnung zwischen 
beiden zu Stande, die aber nicht dauernd war. Neue Anmaßun
gen Becket's, Widerspruch gegen die Krönung des Erbprinzen, 
Feindseligkeiten wider den König selbst und seine Freunde reizten 
Heinrichs Zorn. Ein Wort der Entrüstung, welches ihm einst in 
plözlicher Aufwallung entfuhr, ward von einigen Herren des Hofes 
als Aufforderung zur Rache gedeutet. Augenblicklich eilten sie 
nach Canterbury, und tödteten den Primas an dem Altare 
seiner Kirche *).

Sofort entbrannte wider den König, ungeachtet der unzwei
deutigsten Aeußerungen seiner Betrübniß über die Frevelthat und 
der offenbarsten Proben seiner Unschuld, heftiger als zuvor der 
kirchliche Krieg. Seine Person blieb zwar verschont mit dem 
Bann: aber seine Lander wurden mit dem Interdikt belegt, und 
die Völker mit Abscheu wider den vermeinten Mörder des Heiligen 
erfüllt. Erst die demuthsvollste Unterwerfung des Königs, die 
Zahlung einer großen Geldbuße und Bewilligung aller verlangten 
Kirchenfreiheiten verschafften ihm die Lossprechung des Pabstes: 
das Volk aber, und, nach dessen Meinung, der Märtyrer selbst 
wurden erst durch Heinrichs Wallfahrt zum Grabe Becket's 2) und 
durch die Geißlung, die der königliche Büßer allda von Mönchen 
empfing, versöhnt.

Schwereres Leiden gab Heinrich die Leidenschaft seines Weibes 
und die Pflichtvergessenhcit seiner Söhne. Der alternden Eleonore 
hatte der König aus Politik seine Hand gegeben. Sie forderte 
auch Heinrichs Liebe. Hieraus floß das Unglück seines Lebens. 
So weit ging die Eifersucht der ehebrecherischen Frau, daß sie 
die Geliebte Heinrichs, Rosamunde Clifford, eigenhändig 
tödtete 3), und ihre eigenen Söhne rastlos zum Aufruhr wider 
den Vater reizte. Die herrschsüchtige Gemüthsart der Prinzen

1) 29 Dezember 1070. 2) 1174.
3) Viele Geschichtschreiber, selbst Hume, bezweifeln diese That. Der 

Aufhezung ihrer Söhne erklären Alle Hlepnyren schuldig.
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erleichterte der Mutter das verbrecherische Beginnen. Der älteste, 
Heinrich, als der liebende Vater ihn hatte krönen lassen J), 
forderte sofort auch das Reich oder wenigstens einen Theil des
selben. Sein Schwäher, der König von Frankreich, munterte ihn 
dazu auf, und gab ihm Hilfe, als er dem Zorn des Vaters ent
floh. Seine jüngern Brüder, Richard und Gottfried, folg
ten ihm nach Frankreich. Auch der König von Schottland, 
und in England selbst mehrere Große ergriffen die Partei des 
Empörers. Dennoch errang der Vater den vollständigsten — 

, wohl tt-aurigen — Sieg 2). Die Söhne unterwerfen sich, und 
erhalten Gnade. Der König von Schottland, von Heinrich 
gefangen, erkennt dessen Oberhoheit. Ein zweiter Krieg entsteht 
unter den Brüdern Selbst, wegen Aquitaniens, welches 
Eleonore Richarden gegeben hatte, Heinrich aber demselben ent
reißen wollte. Nach des Lezten Tod tritt Johann, der jüngste 
Sohn, feindlich wider Richard auf. Beide Brüder (auch 
Gottfried war indessen gesto: den) vereinigten sich endlich, um 
abermals wider den bejammernswerlhen Vater zu kriegen 3). 
König Philipp August von Frankreich, der schlaue Feind, 
hatte sie hiezu aufgewiegelt. In diesem lezten Krieg verließ den 
Greis Heinrich sein sonst gewohntes Glück. Die Fortschritte der 
Feinde und der zunehmende Abfall der ©einigen nöthigten ihn 
zu einem Vergleich, worin er die härtesten Forderungen bewil
ligte. Jezt erst erfuhr er, daß auch Johann, sein Liebling, mit 
Richard im Bund gestanden; der Gram darüber brach ihm 
das Herz 4).

§. 12.
Richard Löwenherz. Johann ohne Land.

Richard und Johann, welche nach einander ihm folgten, 
beide mit dem Fluch des Vaters belastet, regierten ohne Ruhm 

t und ohne Glück. Zwar Richard, welcher Löwenherz von 
seinem hohen Muthe benannt wird, erwarb auf dem Kreuz
zug, welchen er bald nach dem Antritte des Reiches that, den Ruf 
persönlicher Tapferkeit und ritterlicher Thaten. Aber verloren für 
sein Land war seine, im fernen Krieg vergeudete, Kraft. Auch die

1) 1170 2) 1174. 3) 1187. 4) 1189.
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von seinem Vater gewonnene Oberhoheit über Schottland ver
kaufte Richard der Unkosten des Kreuzzugs willen. Auf der Heim
kehr ward er von Herzog Leopold von Oestreich, welchen er 
in Palästina beleidiget, gefangen, dann an Kaiser Heinrich VI. 
ausgeliefert, welcher ibn erst spät gegen ein großes Lösegeld 
frei gab *). Hierauf führte er Krieg wider Philipp August, 
seinen Schwager und ehemaligen Freund, und wider Johann, 
seinen unwürdigen Bruder, welche Beide Richards Gefangenschaft 
zur Befriedigung ihrer Raubgierde benüzt hatten. Der Krieg 
war ohne wichtige Vorfälle; der Friede änderte die alten Ver
hältnisse wenig. Ein zweiter Krieg wegen Bretagne hatte den
selben Charakter. In einer dritten Fehde wider den Vicomte von 
Limoges, bei der Belagerung von Chalus, verlor Richard 
sein Leben 2).

Hierauf gelangte Johann zur Krone, wider das nähere 
Recht Arthur's, des Sohnes von Gottfried, welcher Joban
nes älterer Bruder gewesen. Richard selbst, wiewohl er früher 
Arthurs Recht erkannt hatte, auch Johannes Laster kannte, 
sezte Diesen zum Erben ein. Aber zu Gunsten des jungen Arthur, 
welcher von seiner Mutter Bretagne erhalten, erklärten sich 
mit dem König von Frankreich viele Herren in den französischen 
Ländern seines Hauses. Es erhob sich ein Krieg, worin Johann 
seinen Neffen gefangen bekam 3) und auf barbarische Weise tödtete.

So abscheuliche That empörte die Völker. Bretagne zu
mal, welches Arthurn als eingebornen Fürsten ehrte, erhob sich 
zur Rache. Constantina, des Ermordeten Mutter, führte 
Klage gegen den Mörder vor dem Gerichtsstuhl des obersten 
Lehensherrn, Philipp August von Frankreich. Derselbe, als 
Johann auf seine Ladung nicht erschien, sprach mit Zustimmung 
der Pairs, ihn der Felonie und des Mordes schuldig, demnach 
verlustig all.'r Besizungen und Lehen in Frankreich. Johann, 
feig im ehrlichen Kampf, ließ geschehen, fast ohne Widerstand, 
daß Philipp ihm seine schönen Länder alle bis auf G vienne 
und Poitou entriß, und zumal die wohlverwahrte Norman
die, seit dreihundert Jahren bei Rollo'ö Geschlecht, wieder an 
Frankreich brachte. Vergebens erbettelte Johann die Fürsprache

1) 1194 2) 1199. 3) 1202.



Drittes Kapitel. Bon England. 161 

des Pabftes. Der König von Frankreich verfolgte seinen Vortheil, 
und erhielt im Waffenstillstand von Thouars den rechtlichen 
Besiz seiner Kriegsbeute.

Johann, in den Augen der Engländer jezt so verächtlich als 
Hassenswerth, hätte, nach Hume's Bemerkung, kaum länger sein 
Reich behauptet, wenn nicht früher die Königsgewalt durch die 
Politik der normännischen Könige wäre furchtbar gemacht 
worden. Noch weitere Schändlichkeiten waren nöthig, das Mast 
der Verwerfung zu füllen.

Ueber die Wahl eines Erzbischofs von Canterbury entstand 
ein Streit mit dem Pabst Jnnocenz I1L, worin dieser einen 
anmaßenden Machtspruch that, der König aber, von blindem 
Zorne fortgerissen, die feindseligsten Schritte wagte. Jezt wurde 
England mit dem Interdikt belegt, bald auch wider den König 
der Bannfluch gesprochen 2). Viele Mißvergnügten fühlten sich 
nun ermuthigt zum Abfall; endlich erging von Rom das Urtheil 
der Absezung 3). Der König von Frankreich sollte dessen Voll
strecker seyn. Auf solche Kunde entsank Johann der Muth. Durch 
Unterwerfung suchte er gut zu machen, was er durch Troz ge
sündigt. Also übergab er dem päbstlichen Legaten 4) sich und sein 
Reich; nicht blos zur Leheuspflicht, sondern zu eigen. Er ward 
homo li g ins des Pabstes und tributpflichtig.

Sofort befahl Jnnocenz dem König von Frankreich, von dem 
Angriff auf das der Kirche gehörige England abzulassen. Aber der 
Unwille der Engländer gegen die Niederträchtigkeit ihres Monarchen 
crmuthigte Philipp zur Fortsezung des Kriegs. Er gewann den 
großen Sieg bei Bovines 5) wider die vereinte Macht Johanns 
und des teutschen Kaisers Otto IV. von Braunschweig; und Jo
hann sah sich genöthigt, seine erbitterten Unterthanen durch die 
Ertheilung des großen Freiheitsbriefes oder der Μ a g n a Charta ό) 
zu besänftigen. Aber der Friede währte nicht lange. Der König 
brach den Freiheitsbrief, welchen er abgedrungen nannte, und der 
Pabst billigte, unterstüzte sein Beginnen. Da erhoben sich die eng
lischen Baronen und das Volk in Waffen, boten Ludwig, des

1) 1206. 2) 1209. 3) 1212. 4) 1213. 5) 1214.
6) Ueber ihren Inhalt s. 111. Abschn §. 21.

V. Rotttck Gesch. 5t Bd. 11 
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französischen Königs Sohne, die Krone an, und verjagten ihren 
wortbrüchigen Fürsten. Er starb auf der Flucht nach Schott
land *), der einst weitgebietende, jezt durch eigene Schuld 
ohnmächtige und — wie die Geschichtschreiber ihn nennen — 
„ohne Land."

§. 13. 
Heinrich III.

Sein Tod versöhnte die Nation. Heinrich III., Johanns 
neunzehnjähriger Sohn, erhielt durch Unterstüzung des Grafen von 
Pembroke die Krone. Dieser patriotische Große ward zum 
Vormund des Prinzen und zum Protektor des Reichs ernannt. 
Er trieb die Franzosen aus England, und ließ den jungen König 
den großen Freiheitsbrief, mit einigen Veränderungen und Zu
säzen — zumal der Charta de Fo restis — erneuern und 
bestätigen. Aber nach Pembroke's Tod 2) kam die Verwaltung 
in minder treue Hände, und Heinrich selbst erfüllte die Erwar
tungen des Volkes wenig. Er brach den Freiheitsbrief, drückte 
die Nation, und ließ sie durch den Pabst bedrücken. Gregor IX. 
und Alexander IV., stark durch des Königs Gunst, brand- 
schazten das Reich auf unerhörte Weise. Endlich empörten sich 
die Baronen^), unter Anführung Simons von Montfort, 
Grafen von Leicester, Schwagers des Königs. Ein Parla
ment, zu Orford versammelt, fordert wichtige Aenderungen der 
Verfassung. Der geschreckte König geht Alles ein, was man ihm 
vorschreibt; aber sein Sohn Eduard ermuthigt ihn zum Krieg. 
In der Schlacht bei Lewes wird Heinrich, mit ihm sein Bru
der, der teutsche König Richard, gefangen*), und Eduard stellt 
sich freiwillig in die Gefangenschaft.

Aber ein neues Parlament, welches Leicester versammelte5), 
und wozu er außer den Großen auch noch zwei Ritter aus jeder 
Grafschaft, und Deputirte der Städte und Flecken berief, 
entsprach seiner Erwartung nicht. Der Prinz mußte in Freiheit 
gesezt werden. Bald erfocht Eduard bei Eveshams entschei-

1) 1216.
4) 1264,

2) 1219.
5) 1265.

3) 1258.
6) 4. Aug. 1265.



Drittes Kapites. Von England. 163 

denden Sieg wider die Baronen. Leicester ward erschlagen, des 
Königs Gewalt wieder hergestellt; doch der Freiheitsbrief blieb.

§♦ 14.
Eduard I.

Durch seines Sohnes Muth und Weisheit genoß der schwache 
Heinrich noch einige Jahre der Ruhe. Als Eduard, dem 
Rittergeist huldigend, einen Kreuzzug unternahm (den lezten 
von allen), so erhoben sich neue Sturme. Der König starb J) 
bei deren Ausbruch. Nach seiner Rückkehr stellte Eduard 
(I. oder, wenn die Könige der angelsächsischen Dynastie mit
gezählt werden, JV.) die Ordnung glücklich her, und befestigte sie 
durch kluge Anstalten und Geseze. Die Gerichtsverfassung wurde 
wesentlich durch ihn verbessert. Er hat den hohen Gerichtshof der 
Kings-Bench (der jedoch später zu Beschwerden Anlaß gab) 
errichtet, die Friedensrichter eingesezt, den Anmaßungen der 
Geistlichkeit mit Nachdruck entgegengearbeitet, über Handel und 
Wandel, Kredit, Landbau und andere gemeinwichtige Gegenstände 
viele Verordnungen erlassen, auch — was ihm den Namen 
des englischen Justinianus erwarb — die privatrechtliche Gesez- 
gebung — mit Ausschließung des römischen und kanonischen Rech
tes — ansehnlich erweitert und verbessert. Am wohlthätigsten für 
England ist aber seine Regierung dadurch geworden, daß unter 
ihm das Unterhaus im Parlament oder die Kammer der 
Gemeinen ihren wahren Ursprung oder ihr rechtsbegründetes 
Daseyn erhalten. Was der Graf von Leicester früher zu Gun
sten der Gemeinen gethan, war eine einzelne Ausübung ohne 
rechtliche Consequenz. Eduard wiederholte die Einberufung der 
Deputirten des dritten Standes 2) seit 1283 regelmäßig — wohl 
nicht aus reiner Liebe zu den Volksrechten, sondern der Steuern 
willen, deren er zu seinen vielen Kriegen und Anstalten bedurfte, 
und die er willkürlich nicht ausschreiben konnte. Gern hätte er 
solche Beschränkung aufgehoben; es lag viel Selbstherrisches 
in seinem Charakter: aber die Großen und das Volk nöthigten 
ihn vereint zur Bestätigung und Erweiterung ihrer alten Frci-

i) 1272, 2) S. III. Abschn. §. 21.
H *
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heiten, zumal zu dem folgenreichen Gesez '), „daß keine Auf
lage ohne das Parlament gemacht werden könne."

In äußern Verhandlungen war Eduard glücklich und siegreich. 
Gegen Frankreich und dessen treulosen König, Philipp IV., 
wurde vieljährig gestritten, endlich in Frieden^), Guienne.be
hauptet. Die Grafschaften Pont hi eu und Montreuil erwarb 
Eduard durch seine Gemahlin.

Derselbe brachte die endliche Unterwerfung von Wales zu 
Stande. Schon unter den frühern Regierungen hatte dieses Land 
der alt-brittischen Freiheit die Oberhoheit der englischen Könige 
anerkennen müssen. Aber unwillig und zweifelhaft gehorchten seine 
Häupter. Eduard ersah die Gelegenheit, wider Lewellyn, 
Fürsten von Wales, mit Vortheil zu streitens. Dieser und nach 
ihm sein Bruder Davids wurden getödtet, der Erste in der 
Schlacht, der Zweite durch Henkers Hand, die Köpfe Beider zur 
Schau ausgestellt. Jezt unterwarf sich ganz Wales, und nahm 
die englischen Geseze an. Aber noch schien dem König die grau
same Ermorduug der Barden nöthig, um den Freiheitsgeist des 
Volkes, der durch die Heldengesänge entflammt ward, zu ersticken. 
Gleichwohl hatte er noch (1294) eine gefährliche Empörung zu 
stillen. Zur Beschwichtigung des Volkes oder zur Vergütung der 
verübten Gräuel ward dem englischen Kronprinzen der Titel: 
„Prinz von Wales" gegeben.

Gleich glänzend und gleich gewaltthätig war die Unterwerfung 
Schottlands 5). In diesem Reich herrschte seit 838 das Haus 
Kenneths II., des Ueberwinders der Picten. Viele englische 
Könige haben die Oberhoheit über Schottland oder einen Theil 
desselben angesprochen, als: Eduard der ältere (924), Ed
mund (945, Äanut Μ. (1032), Wilhelm II. (1091), Hein
rich II. (1156 und 1174). Doch ward der Freiheitsgeist der 
Schotten und ihr Nationalstolz nicht unterdrückt. Jede Gelegen
heit ergriffen sie zur Herstellung der Selbstständigkeit. Der lezte

1) 1297. 2) 1303.
3) 1276 — 1281. 4) 1283.
5) Ueber die Geschichte Schottlands haben PinkertoN, Zoh. Les le y, 

G- Buchanan, Dav. Scott, W. Maitland, W. Guthrie, Dav. 
Dalrymple u. A. theil- größere theils kleinere Werke geschrieben.
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König des Kenneth'schen Hauses war Alexander III., Eduards I. 
Schwager. Nach seinem Tod ’) und jenem seiner Enkelin Mar
garetha^) stritten stch Ioh. Baliol und Robert Bruce 
— Beide von einem Bruder des Königs Wilhelm des Lö
wen (t 1214) abstammend — um die Krone. Eduard, herbei
gerufen zur Schlichtung des Streites, trat auf als Lehens Herr 
und Beschüzer, ja als Eigenthümer Schottlands, und sprach 
als Richter zu Gunsten Ioh. Baliols, der ihm den Eid der 
Treue leistete. Der Eid wurde gebrochen, und Krieg wider 
England, mit französtscher Hilfe, geführt. Aber Eduard über
mannte seinen Gegner 3), nahm ihn gefangen, und entließ ihn 
nach Frankreich, wo er im Privatstand starb. Wiederholt ver
suchten die Schotten ihre Befreiung unter Wilhelm Wal- 
lace's 4), Iohann Cumin's 5) und des jüngern Robert Bru
ces 6) Anführung. Aber Eduard besiegte diese Häupter alle, 
und befestigte seinen Sieg durch viele Grausamkeiten. Eben war 
er im Begriff, Schottland völlig zur englischen Provinz zu machen, 
als er starb 7).

III. Von Spanien ^).

§. 15.
Allgemeine Geschichte der Pyrenäischen Halbinsel.

Die Wiederherstellung der christlichen Herrschaft in Spanien 
nach dem Untergang des westgothischen Reichs wider der 
Sarazenen wohl befestigte, über Sitten und Religion der Ein- 
gebornen triumphirende Macht ist eines der erhebendsten Schau
spiele in der ganzen Geschichte, überreich an großen Thaten und 
Charakteren, durch oft wechselnde Unfälle und Erfolge vielfach 
anziehend, ergreifend, erschütternd. Hier ist der auserlesene 
Schauplaz, die glorreichste Periode des christlichen Ritterthums. 
Aber die Welthistorie, ihren Blick unverwandt auf den Hauptstrom 
der Verhängnisse richtend, kann die Einzelheiten der vielgetheilten

1) f 1289. 2) 1291. 3) 1296. 4) 1297.
5) 1302. 6) 1306. 7) 1307.
8) S. in der Guthri e'schen Weltgeschichte, \ . und XII. Band, die 

Umarbeitungen von D. Ritter und F. A. Dieze. Ueber Portugal Ge
bauer's portugiesische Geschichte.
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Geschichte eines Landes, die Umständlichkeiten eines fast acht
hundertjährigen Kampfes nicht in ihre Darstellung aufneh
men; sie muß selbst das für den menschlichen Beschauer so an
ziehende Charaktergemälde der Helden, deren Bestrebungen wegen 
Beschränkung auf einen isolirten Schauplaz oder wegen Auf
hebung durch entgegengesezte Kräfte wirkungslos für's große Ganze 
blieben, dem heimathlichen Geschichtschreiber Spaniens oder dem 
Freund einer historischen Blnmenlese überlassen.

In den Gebirgen, worin einstens wider die Weltüberwinder 
heldenmüthig und lange unbezwnngen die Cantabrer und Astu- 
rer gestritten, wo geschüzt, hier durch schwer zugängliche Ab
hänge und Geklüfte, dort durch das weite Meer, der Arm weni
ger Vertheidiger stark wider die angreifende Ueberzahl ist, da 
suchten die Tapfersten, die Edelsten der gothischen Nation Zu
flucht gegen den Strom der arabischen Macht, und da war 
die Wiege der zu neuem Glanz emporblühenden Christlich- 
Spanischen Herrschaft.

Die Höhen des Berges Auseua, allwo der königliche Don 
Pelayo, und jene von Penna Horadada, wo der Herzog 
Peter von Cantabrien den Sarazenen trozte'), waren der 
erste, bescheidene Siz dieser Herrschaft. Der Flecken Gijon war 
die Residenz. Don Fr o il a, nach glücklichen Fortschritten^), 
nahm in Oviedo einen etwas würdigern Siz. Noch über hun
dert und fünfzig Jahre verflossen, ehe Ordogno II.3) seinen 
königlichen Thron in Leon aufschlug, von wannen mit steigender 
Begeisterung die Helden auszogen, um die Ehre des gothischen 
Namens und den Triumph des Christenthums in stets sich erwei
terndem Kreise auszubreiten. Also wurde in Westen ganz G al
lici en erobert, dann in den obern Thälern des Ebro, auch des 
Duero gestritten, gesiegt, das gewonnene Land durch häufige 
Castelle geschüzt. So entstand die Grafschaft Burgos, auch 
Castilien von jenen Burgen geheißen, während in Osten unter 
Fränkischen Großen das Reich von Navarra ^) und die Graf-

1) 718. 2) 756. 3) 913.
4) Zn Navarra werden zwar schon vor Karl Μ. christliche Fürsten 

genannt. Garcias Ximenes, der Baske, soll schon 716 in den Py
renäen geherrscht, Garcias Enneco um 758 Pampelona erobert. 
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schäft Barcellona ^) aus den Eroberungen Karls Μ. sich 
bildeten, und durch Zersplitterung des navarrischen Reiches auch 
das kleine Arragonien zur Selbstständigkeit erwuchs, nachmals 
durch Vereinigung mit Barcellona^) mächtig ward. Hier und 
dort schritt unter unaufhörlichem Kampf und oft glänzendem Sieg 
die christliche Herrschaft fort. Hier wurden Valencia, Mur
cia und die Balearen, dort Neu-Caftilien, Estremadura 
und Andalusiens größter Theil ersiegt, endlich des alten 
Lusitaniens schönste Länder zu einem neuen Königreiche, Por
tugal, vereint.

Aber Jahrhunderte lang währte der Bau solcher Herrschaft, 
und noch war sie unvollständig. Die Theilung derselben in meh
rere Reiche hinderte ihre Befestigung. Die stäte Eifersucht, die 
vielen blutigen Fehden zwischen den christlichen Fürsten ermuthig- 
ten, stärkten zum Widerstand den gemeinsamen Feind. Zwar zer
fiel, nach dem Sturz des Hauses Ommaijah unter He sch am 
IV.3), auch die arabische Macht in eine Menge kleiner Gebiete, 
und man sah neben einander die Reiche von Cordova, Toledo, 
Sevilla, Saragosso, Badajoz, Algarbien, Granada, 
Valencia, Murcia, Almeria, Huesca, Mallorca u. a. 
bestehen: aber zu wiederholten Malen erhielten die Ungläubigen 
aus Afrika mächtige Hilfe, mitunter drohendes Uebergewicht 
durch verjüngende Umwälzungen. So zumal, als Jussuf, Fürst 
der begeisterten Morabethen, dem Könige von Sevilla wider 
Alfons VI. beistand, und die ganze Arabische Macht in Spanien 
sich unterwarft); und später, als die Almo Haden den Thron 
der Morabethen umstürzten *), und als jenen ein Gleiches durch 
die Meriniten widerfuhr §). Solche Erfrischungen, solche Dy
nastienwechsel waren den Christen stets in heftigern Kämpfen fühl
bar. Auch gab überhaupt, was den Arm der Spanier stärkte — 
Glaubenseifer — den Mauren nicht minder Kraft. Sie kämpften 
mit Löwenwuth, wichen nur schrittweise, und noch am Ende des 
Zeitraums war nach allen erlittenen Unfällen das Königreich Gra- 

und das Königthum errichtet Haden. Aber dieser alte Herrscherstamm er
losch; das neue Reich entstand durch Fränkische Statthalter.

1) Um 888. ' 2) 1137. 3) 1038· 4) 1086.
5) 1120· 6) 1269.
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nada — ob auch unter Caftilischer Hoheit — das wohl ver
theidigte Besizthum der Araber.

§. 16.
Von den Hauptreichen insbesondere.

Dieses Wenige mag zur Uebersicht der allgemeinen Verhältnisse 
Spaniens genügen. Ueber die besondern Geschichten, zumal 
über die Reihen der Regenten in den einzelnen Reichen, enthält 
unsere synchronistische Tabelle (S. 16.) die Haupt-Angaben. 
Wir heben aus derselben nur einige wenige zur nähern Betrach
tung aus.

Um das Jahr 1000 herrschte in Navarra König Sancho UI. 
Major, der auch, wegen des Rechtes seiner Gemahlin Nun nia, 
über Casti lien gebot. Er vertheilte *) seine weiten Staaten 
unter seine Söhne. Dem ältern, Garcias, gab er Navarra, 
dem zweitgebornen, Ferdinand, Castilien, einem dritten, 
Gonzalez, Soprarve, dem jüngsten, Ramiro, Arrago
ni en, welches hiedurch erst zum eigenen Reiche ward.

Ferdinand (er ist dieses Namens der erste) in Castilien 
erwarb, durch seine Gemahlin Sancha, auch das Königreich 
Leon. Aber die beiden Reiche wurden wieder getrennt unter den 
Söhnen Alfonso's VIIT 2), und erst 1230 von Ferdinand 111. 
für immer vereint.

Unter Ferdinands I. Söhnen behauptete Alfons VI. 3) wider 
feindselige Brüder das väterliche Land, und vermehrte es durch 
Eroberung der alten westgothischen Hauptstadt, des großen, volk
reichen, durch Natur und Kunst wohlbefestigten Toledo^), wel
ches sofort der Königssiz ward. An dieser Eroberung hatten Rit
ter aus allen Ländern der Christenheit Theil genommen. Sie war 
ein harter Schlag für die sarazenische Macht.

Unter demselben Alfons VI., wider und für ihn, und wider 
die Araber hat der große Campeador, Rodrigo Diaz de 
Vivar, genannt der Cid, der „zu guter Stunde geborne, zu 
guter Stunde umgürtete Ritter" seine Heldenthaten verübt5).

1) 1035. 2) 1157. 3) 1065. 4) 1085.
h) t 1099- Vgl- der Cid von Z- von Müller. Sämmtliche Werke 

VIII. Theil.
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In dem Kampf um Toledo hatte Heinrich, ein junger 
Hochburgundischer Ritter (Sprößling von Hugo Capets Ge
schlecht, wie man glaubt) durch Kriegstugend sich ausgezeichnet. 
Alfonso VI. gab ihm die Statthalterschaft über das Land zwi
schen den Mündungen des Duero und Tajo *). Heinrich ver
größerte sie durch Eroberungen wider die Ungläubigen. Von der 
Stadt Porto erhielt sein Gebiet den Namen Portugal. Glück
licher noch als er stritt Alfonso L, sein Sohn 2), und eroberte 
das weite, gesegnete Alentejo. Sein siegreiches Heer rief ihn 
zum König aus '). Er befestigte das Reich durch weise Anstal
ten und Geseze. Minder würdige Nachfolger verabsäumten die 
Fortführung seines Werkes.

Indessen hatte Alfons VII. (in Arragonien und Na
varra Alf. I.) durch Vermählung mit Uracca, der Erbtochter 
E a stiliens, diese Reiche alle vereint^). Nicht auf lange. Die 
Trennung der unglücklichen Ehe trennte auch die Reiche wieder. 
Uracca's Sohn erster Ehe, Alfons VIII., ward so mächtig in 
Spanien, daß er sich Kaiser nannte8).

Alfonso IX., des vorigen Enkel, in Ca stili en König, erstritt 
bei Muradal im Reiche Jaen wider Mohammed, den mäch
tigen Herrscher von Marokko, so entscheidenden Sieg 6), daß 
von jejt an die arabische Macht nimmer aufkam. Sein Enkel, 
Ferdinand III. (welcher Leon und Castilien bleibend ver
einte), eroberte Cordova, Abdor-Raman's auserlesene Stadt, 
sonst der Thron der spanischen Chalifen, auch Sevilla, wohin 
später die Pracht gezogen, und das meerbeherrschende Cadiz. Die 
Mauren wurden auf Granada und Murcia beschränkt, und 
erkannten castilische Hoheit ^).

Ferdinands III. Sohn, Alfons X., den man den Weisen 
heißt8), wurde zum Teutschen König gewählt. Aber der 
leere Titel war die einzige Frucht der Wahl.

Auch Arragonien theilte den Gewinn des Sieges von Mu
radal. Mit Ueberlegenheit kämpften fortan seine Waffen wider 
die Mauren. Iayme I. (Jacob), welcher der Eroberer

1) 1095. 2) 1128 — 1188. 3) 1139 4) 1109.
5) f H57. 6) 1212. 7) 1241 — 1250.
8) 1257 — 1284.
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heißt'), machte sich zum Herrn von Valencia, Murcia und 
den Balearen. Seine Nachkommen erwarben durch glückliche 
Waffen Sicilien 2) und Sardinien ^): aber wiederholte Län- 
dertheilungen schwächten die Macht des arragonischen Hauses.

In Navarra, welches abwechselnd mit Casti lien oder 
Arragonien vereint gewesen, bestieg mit G ar ci as IV. 4) wie
der ein einheimisches Geschlecht den Thron. Die Grundsäze der 
weiblichen Erbfolge waren das Verderben dieses Reiches. Fremde 
Häuser kamen dadurch zur Herrschaft oder zu gefährlichen Ansprü
chen. Jin Jahr 1234 bestieg Thibault I., Graf von Cham
pagne, Sohn einer navarrischen Prinzessin, den Thron. Die 
Erbtochter seines Hauses, Johanna 5), brachte Navarra dem 
Könige von Frankreich, Philipp IV. zu. Eine Enkelin Phi
lipps, auch Johanna genannt, gab ihre Hand und mit derselben 
die Krone dem Grafen Philipp von Evreur^).

IV. Von den Nordischen Reichen 7).

§. 17.
Geschich te Scandinaviens in der alten heidnischen Zeit.

Allmälig dämmert historisches Licht auf im tiefern Norden, 
und sammeln sich die chaotischen Gestalten der Mythe, der schwanken
den Ueberlieferung, der ungeselligen Barbarei in größere Massen, 
in beharrliche, folgenreiche, auch nach Außen wirksame Verhält
nisse. Doch ist vergleichungsweise gegen die Geschichten der süd
lichern Staaten das welthistorische Interesse der nördlichen 
noch immer gering, und in wenigen Säzen mag dargestellt wer
den, was unserem Zwecke genügt.

Der Hauptstamm der scandinavischen Bevölkerung ist 
germanischen Geschlechts. Hinter demselben, nach unbestimm
ter Grenze, hausten die Finnen, welche durch die überlegene

1) 1213. 2) 1282. 3) Um 1300.
4) 1134. 5) 1274. 6) 1328.
7) Vgl. Daninarkis Riges Kronikę ved Arrild Huidseid 

(1650); P. F. SuhIN' s Historie af Danmark fr« de älteste Tider (1782 — 
1812), ein vortreffliches Werk. Gebhardi, allgemeine Geschichte der 
Königreiche Dänemark und Norwegen (32r und 33r Bd- der A. W. H ). 
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Kraft der Germanen allmälig zurückgedrängt scheinen. Viele 
Jahrhunderte wurden von diesen nordischen Stämmen — so wie 
von den eigentlichen Teutschen nach Tacitus Schilderung — 
in barbarischer Vereinzelung und wenig bezähmter Naturfreiheit 
hingebracht. Einzelne Götter und Heroen, keine rein histori
schen Gestalten, erscheinen uns in der Nacht jener langen Zeit. 
Aber wir überlassen Odin, Thor und die Äsen dem Helden
himmel, in welchen Dankbarkeit oder Bewunderung wilder Zeit
genossen und gläubige Einfalt folgender Geschlechter sie versezten. 
Für uns geht der Norden erst in Karls Μ. Zeiten auf, als 
durch verschiedene einheimische Umwälzungen und fremde Einflüsse, 
die früher theils schlummernden, theils durch innern Hader erschöpften 
Kräfte mehr vereinigt und nach Außen gerichtet wurden.

Wir haben der Verheerungs-, Raub- und Eroberungszüge 
der Normänner schon in der Karolingischen Geschichte 
(oben Kap. I. §. 12) gedacht. Um dieselbe Zeit waren in den 
scandinavischen Ländern durch Tapferkeit und Glück einzelner 
Häupter, welche die übrigen zum Gehorsam brachten, größere 
Reiche entstanden, und es mag das Mißvergnügen mit solcher 
Veränderung dazu beigetragen haben, die Meere mit normänni- 
schen Auswanderern und Abenteurern zu erfüllen.

Zu Karls Μ. Tagen kömmt Gottfried, König in Jüt
land, als gewaltiger — ob auch dem übermächtigen Karl erlie
gender — Fürst vor. Weit gewaltiger und der eigentliche Grün
der des dänischen Reiches war Gorm der Alte, König 
(hernach Oberkönig) in Lethra oder Seeland, als welcher 
die Stammeshäupter in Jütland und Schleswig, in den 
Inseln und selbst in Schonen zur Unterwerfung zwangt). 
Schon früher, aber auch dunkler, erscheint in Schweden, nach 
dem Ausgang des Hauptstammes der In g ling er, zu Upsala, 
als Oberkönig Jwar Vidfathmi 2) mit mehreren Nachfolgern, 
die zum Theil auch über Dänemark sollen geherrscht haben. Doch 

Swea-Rike sHistoria Olaf Dalin (1747 — 1762), dann af S. Lager
brink (1769 — 1783). Wa gner' s Geschichte von Schweden in XVI B. 
von Guthrie. Geschichte Schwedens von Friedrich Ruhs (1803 —1814), 
ein sehr gründliches und mit Geist geschriebenes Werk. Thormod Tor- 
faei historia rerum Nonvegicarum (1711 ).

1) Um 863. 2) Um 780.
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war die Verbindung der schwedischen Stämme noch lose, zwi
schen den eigentlichen Schweden und den Gothen lange Zeit 
eine feindselige Trennung. In Norwegen endlich gründete 
Harald, der von seinem schönen Haarwuchs den Namen (Haar- 
sag er) trägt *), durch Unterwerfung der kleinen Häupter zwischen 
Gebirg und Meer das eine Reich, welches er noch durch die 
Schetländischen, Orkadischen und Hebridischen Inseln 
vermehrte. Auswanderungen über das Gebirg nach Schweden 
und über's Meer nach dem fernen Island waren die Folgen 
davon.

§. 18.
Geschichte seit Einführung des Christenthums.

Aber die Königsmacht allein —ohnehin sehr beschränkt in 
den nordischen Reichen — mochte die Barbarei nicht besiegen: ein 
geistiger Impuls war nöthig zur höhern Entwicklung. Die 
nordischen Völker erhielten ihn durch Einführung des Christen
thums, welches — troz aller Schwierigkeiten, welche hier die 
Wildheit der Nation, dort ihre mißtrauische Freiheitsliebe, Scheu 
vor teutscher Herrschaft (als welche oft durch Missionarien vor
bereitet oder befestiget ward), auch das Ansehen der alten Göt
ter, ihm entgegen stellten — allmälig siegreich ward. In Däne
mark nahm Harald II. 2) und mit entschiedenerem Erfolg sein 
Enkel Kanut Μ. das Christenthum an3). In Schweden, 
wiewohl schon um 830 durch Ans gar's Eifer sein Same ge
streut worden, erhielt es erst-durch König Olaf Skootko- 
nung (Schooßkönig) den völligen Sieg 4). In Norwegen end
lich geschah solches um dieselbe Zeit durch Haarfagers Urenkel, 
Olaf l. Trygwäson, vollständiger noch durch Olaf II. den 
Heiligen 5).

Des Dänischen Harald II. Sohn war Sneno §), dessen 
furchtbarer Name, wie jener Kanuts II. Μ., seines Sohnes, 
in der englischen Geschichte genannt worden 7). Kanut, der Er
oberer Norwegens und Englands, König der dänischen 
Lande und Schleswigs, welches er dem teutschen Reich ent#

1) 875.
5) 1020.

2) Um 972- 
6) t 1014.

3) 1014- 4) 100L
7) S. Kap. III. §· 8·
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riß, war das Schrecken seiner Zeitgenossen durch ein wohlgeführ
tes Schwert, aber der Nachkommenschaft wohlthätig durch weise 
Beförderung des Ackerbaues und friedlicher Sitte *). Seine Söhne 
theilten sich in die einzelnen Reiche, und regierten unglücklich. 
Dänemark gerieth selbst für einige Zeit unter die Gewalt von 
Magnus L, König in Norwegen, welches Reich derselbe 
schon Kanut Μ. entrissen. Hierauf stiftete Kanuts Schwestersohn, 
Suen Magnus Estritson^), dasjenige Könighaus, welches 
bis in die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts über Dänemark 
herrschte.

Die Geschichte dieses Hauses ist von Unglücksfällen und Ver
brechen voll. Unbestimmtheit der Erbfolge erzeugte Hader zwischen 
Brüdern und Verwandten. Wiederholte Theilungen des Reiches 
bedrohten es mit völliger Auflösung. Waldemar I. °), nicht 
mit Unrecht ber Große genannt, endete diese Zerrüttung, und 

stärkte das beruhigte Reich durch Eroberungen in Meklenburg 
und Pommern. Sein Sohn Kanut VI. 4) schritt weiter fort, 
längs der baltischen Küsten, und herrschte bis an bie Weich

sel. Aber Waldemar IL, Kanuts Bruder, wiewohl er anfangs 
mit gleichem Glück gestritten^), ja über die Küsten von Esthland, 
Livland und Kurland seine Eroberungen ausgedehnt hatte, 
verlor alles Gewonnene wieder, da er in die Gefangenschaft des 
Grafen Heinrich von Schwerin gefallen 6). Er vollendete 
das Unheil durch die Theilung des Reiches unter seine drei Söhne7 *). 
Denn abermals und schrecklich waltete jezt der Geist der Zwie
tracht unter den Brüdern und ihren Nachkommen. Ein volles 
Jahrhundert hindurch büßte das Volk mit Leiden ohne Zahl die 
Unklugheit Waldemars.

1) f 1036. 2) 1047. 3) 1157. 4) 1182.
5) 1202. 6) 1223. 7) 1241. 8) 1036.
9) -f 1103.

Aehnliche Schrecken lagen vielfältig auch über Norwegen 
und Schweden. Nachdem Magnus I. der Gute^) den 
Thron seiner Väter gegen den Eroberer Kanut Μ. wieder ge
wonnen, war einige Menschenalter hindurch eine glückliche Stille: 
aber Magnus II., Baarfuß 9), rief durch Ländertheilung 
unter seinen Söhnen alle Gräuel des Bürgerkriegs und der entfes-
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selten Leidenschaft über sein Volk, Noth und Schande und Ver
brechen ohne Zahl über sein Haus. Nach mehr als hundert Jahren 
beschwor Hakon V. *) den Sturm, und brachte auf dem Reichs
tag zu Bergen") wenigstens die Bestimmung der Erbfolge zu 
Stande. Indessen kehrten die Unruhen öfters wieder, und es er
losch mit Hakon VII. das alte Herrscherhaus 3).

In Schweden erstarb mit Edmund dem Alten 4) der lezte 
Zweig des Anglingischen Hauses. Hierauf besaß Stenkil's 
Haus den Thron vier und siebenzig Jahre lang. Nach dessen 
Ausgangs) wurden abwechselnd aus den Häusern S Werker und 
Bonde (jenes ein gothisches, dieses ein schwedisches Ge
schlecht) die Könige gewählt. Solche Einsezung war zwar der 
Freiheit der Nation, wenigstens dem Einfluß der Vornehmern 
günstig, aber nach der Natur der Dinge mußte sie fast unaus
bleiblich zur Zwietracht und zu Verbrechen führen. Mit Entsezen 
liest man die Reihe der Gräuclthaten, von der leidigen Herrsch
sucht erzeugt, welche die Geschichte Schwedens in der Zeit jener 
Häuser, und nach ihrem Untergang noch unter der Herrschaft der 
durch Waldemar 1.6) erhobenen Folkunger schänden, und 
beweint bald die Schmach, bald das Elend seines Geschlechts.

§. 19.
Geschichte Rußlands.

Auch das russische Reich 7), als solches, ist normänni- 
schen Ursprungs, wiewohl die Hauptstämmc seiner Bevölkerung

1) 1217. 2) 1223. 3) 1319. 4) 1060.
5) 1134. 6) 1250.
7) G. F. Müll er's Sammlung russischer Geschichten. Petersb. 1732 bis 

64. B. E- Schmidt, gen. Phiseldek, Einleitung in die ritff. Gesch. 
Riga 1773. Die russischen Geschichten von Schtscherbatow und von 
Tatischtschew. 1770 — 1778 und 1768 — 1773. Stritte r’« Gesch. 
des russ. Reiches. 1800. Ein treffliches Handbuch über die Geschichte der 
Russen bat Ewers geschrieben. Dorpat 1816- Unter den neuesten Werken 
vgl. besonders Karamsin, Gesch. des russ. Reichs (nach der 2ten Origi- 
nalausg. übers, von v. Hauenschild, ir—6r Bd. Riga, Hartmann 1811 
— 1824.) Nougaret,'das Merkwürdigste aus der russ. Gesch- frei bear
beitet von Eisenbach. Tübingen, Laupp 1820. 2 Thl- Jbr. FosplauS 
u. a. Araber Berichte über die Russen älterer Zeit, Tert und Uebersez. voy 
§h. M- Frähn. Sü Peterb. (Halle, Hemmerde und Schwetschke) 1824
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Slaven und Finnen sind; jene in Süden und Westen, diese 
im tiefern Nord und Ost. Auch Tschudische (Scythische?), 
Tartarische u. a. Stämme theilten sich in das unermeßliche 
Land. Wer will ihre wechselnden Wanderungen, ihre Vermischung, 
ihr vielseitiges Drängen und Verdrängen in der Nacht der Jahr
hunderte erschauen? — Noch gab es keinen gemeinschaftlichen 
Namen für die weitgedehnte Heimath so vieler Stämme, noch 
keine Geschichte für das einförmige oder mit Finsterniß bedeckte 
barbarische Getümmel.

Nach der Mitte des neunten Jahrhunderts entstand durch ein
wandernde Waräger der russische Staat. Unter den gegen 
Norden vorgerückten Slaven waren zumal jene, die um den 
Ilmensee haus'ten,. ansehnlich. Schon blühte an der Wolchow 
die Stadt Nowogorod auf, dem Handel und der Freiheit ein 
schirmender Siz. Aber die schlecht geregelten Verhältnisse im 
Innern, uud die unaufhörlichen Einfälle der Normänner ver
hinderten das Gedeihen. Zwar wurden *) durch vereinte Kraft 
der umwohnenden Stämme die Normänner vertrieben, und der 
Tribut aufgesagt. Aber da entstand innere Zwietracht und drohte 
Auflösung. Die Stämme beschlossen, bei den Warägern Selbst 
sich Fürsten (Knäsen) zu holen, welche durch kräftige Regie
rung dem Unheil steuern möchten. Also sandte man zu den Rus
sen-Warägern (wariagam Rusi), und erbat sich die drei 
Helden-Brüder, Rurik, Sinans und Truwor, zu Knäsen. 
Sie kamen, mit kriegerischem Gefolg, sezten sich fest in dem Land 
vom Peipus bis zum weißen See (Bielosero), und er
weiterten bald ihre Macht durch freiwillige Unterwerfung und 
durch Krieg. Rurik hatte am Ladoga, Sinaus am Bielo
sero, Truwor zu Jsborsk seinen Siz. Nach dem frühen Tod 
der beiden Brüdern behauptete Rurik die alleinige Herrschaft; sie 
blieb bei seinem Geschlecht sieben Jahrhunderte lang.

Von wannen diese Waräger gekommen, und woher der 
Name der Russen sey, ist vielfach streitig. Schlözer und 
mit ihm die Meisten, nach seiner Deutung von Nestors Wor
ten, führen die Waräger aus Schweden herbei. Ewers 2)

1) 862 nach Nestor.
2) Kritische Vorarbeiten zur Geschichte der Russen, 
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halt sie für Chaz aren, eine ganz neue Muthmaßung sezt ihren 
Siz an die teutschen Ufer der Nordsee J), und erklärt Nestor 
dahin, daß unter den weit ausgebreiteten Stämmen der Warä
ger jener, welcher unter den drei Brüdern herbei kam, den Namen 
der Russen geführt, und solchen den unterworfenen Völkern mit
getheilt habe.

Schnell waren die Fortschritte der Warägischen Herrschaft. 
Ihr Reich wurde auch das Holmgardische genannt. Kiew 
am Dnieper, der Hauptort der südlichern Slaven, unter
warf sich Oskold und Dir, fiel dann an Oleg?), Runks 
Verwandten, und ward der Siz der folgenden Großfürsten. Die 
Chazaren, sonst dieser Slaven Oberherren oder Feinde, wichen 
zurück; bald fürchtete Constant in opel die russische Macht.

§. 20.

Einführung des Christenthums.

Nach Oleg herrschte Ighor, Runks Sohn 3). Heftig 
kriegte er wider das byzantinische Kaiserthum. Aber Olga^), 
seine Wittwe, reiste friedlich nach Constantinopel und nahm die 
Taufe. Doch erst unter ihrem großen Enkel Wladimir I. — 
sein Vater Swätoslaw 5) war blos wilder Krieger — geschah 
die Einführung des Christenthums 6) und damit der wichtigste 
Schritt zur Civilisation. Wladimirs Gattin war Anna, des 
griechischen Kaisers Tochter, Schwester der abendländischen Kai
serin Theophania. Er hatte Verbindungen mit den Gewaltigen 
Europa's und Asiens. Er legte Handelswege an, stiftete

Dorpat 1814. Ich habe mir den Vorwurf zu machen, in der ersten Auflage 
meines Buches dieses mit gleichviel Scharfsinn als Gründlichkeit geschriebene 
Werk des gelehrten und um die russische Geschichte hochverdienten Ewers 
nicht nach Gebühr gewürdiget zu haben- Dasselbe nimmt allerdings die 
höchste Aufmerksamkeit des wißbegierigen Lesers in Anspruch; doch ist dem 
Welthistoriker nicht erlaubt, in die Einzelheiten der sich widerstreiten
den — und mehr nur der Specialgeschichte angehörigen — Ansichten 
von Schlözer und Ewers einzugehen.

1) Ru string en, die ursprüngl. Heimath RurikS und seiner Brüder, 
Don H. Fr- Hollmann- Bremen 1816.

2) 879. 3) 913. 4) 955. 5) 964. 6) 987.
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Schulen, und war — nach dem Ausdruck eines großen Schrift
stellers — der Czaar Peter des zehnten Jahrhunderts.

Aber minder eingreifend, minder vortheilhaft für die Natio
nal-Kultur als bei den Völkern, welche von Rom aus die Chri- 
ftuslehre empfingen, wirkte die von der Griechischen Kirche ausgc- 
gangene Bekehrung bei den Russen. Schon Spittler ]) hat 
diese tiefgehende Bemerkung gemacht, und was Rem er") dagegen 
erinnert, mag ihre Wahrheit nicht entkräften. Wohl war die grie
chische Kirche zu Kezerfehden rüstig, auch eifrig und gewandt in 
Verfolgung zeitlicher Dinge: aber ste war minder selbstständig, 
minder gewaltig gegenüber der bürgerlichen Regierung, minder ein
greifend in's innerste Leben der Völker, minder thatkräftig durch 
einheimische Verfassung, minder ausgezeichnet durch geistige Erhaben
heit über die Laien, als die römische Kirche. Die griechischen 
Priester, als verehlicht, gehörten dem bürgerlichen Leben mehr 
an als dem geistlichen, und waren mehr geeignet, die Sitten und Be
griffe der Nation zu theilen als ste gemäß höherer Interessen und in 
Befolgung allgemeiner Plane zu umstalten oder voranzuführcn. End
lich verschmähte die griechische Kirche, wegen der Scheidewand des 
religiösen Hasses, der sie von der lateinischen trennte, den nähern 
geistigen Verkehr mit den edelsten der europäischen Völker, und ver
mochte daher nicht, gleichen Schritt mit denselben zu halten.

§. 21.
Zersplitterung des Reiches. Mongolische Herrschaft.
Das Gute, welches Wladimir seinem Reiche gethan, zernichtete 

er wieder durch Theilung unter seine zwölf Söhne3), woraus 
— wie aus ähnlicher Ursache in so vielen Reichen — eine lange 
Reihe von Unglücksfällen und Verbrechen entstand. Der Zerrüt
tung war kein Maß, der weitern Theilungen keine Grenze. Ueber 
fünfzig Fürstenthümer zählte man in Rußland. Ob auch die Prin
zen , welche zu Kiew herrschten, nach Wladimir's Einsezung, als 
Großfürsten über alle andern die Oberhoheit ansprachen: — im

1) Geschichte der europäischen Staaten II. Thl.
2) Handbuch der mitti. Gesch. 1801.
3) 1015.

v. Rotteck Gesch. 5r Bk 12
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Sturme wilder, selbstsüchtiger Leidenschaften ward die Stimme des 
Gcsezes wenig gehört. Dem Reiche drohte gänzliche Auflösung.

Doch selbst diese Zerrüttung war nicht ohne glückliche Folge. 
Unter dem Hader der Fürsten, der alle schwächte, ward einigen 
Städten leichter, sich zu größerer Macht und Freiheit aufzu- 
schwingen. Nowogorod ging den übrigen voran, wir sehen es 
im zwölften Jahrhundert als einen ansehnlichen Freistaat, im Besiz 
ausgedehnten Handels, und im Bund mit der großen Hansa. 
Rühmlich eiferte Pleskow nach. Kiew, als Siz des Großfür
sten, fuhr fort zu gehorchen.

Um die Mitte des zwölften Jahrhunderts entstand durch Georg 
Dolgorukoi ein neues Großfürstenthum in Weißrußland, 
dessen Hauptort Wladimir war, und nachmals Moskau wurde. 
Er Selbst hatte zu leztcrem den Grund gelegt *), einen bescheide
nen Landsiz, worin er geheimer Liebe genoß. Glücklich gewählt 
war die Stelle, der Mittelpunkt des Reiches; die Stadt erhob sich 
schnell zu Glanz und Bevölkerung. Noch dauerte das Großfürsten
thum zu Kiew fort, aber ermattend, und dem Wladimirischen 
weit nachstehend.

Die innere Spaltung Rußlands erleichterte die Unternehmungen 
seiner Feinde. Verschiedene wilde Horden Asiens durchstreiften 
das Reich. Die Schweden und Teutschen behaupteten die 
Herrschaft der baltischen Gestade.

Unter dem Großfürsten Iurie II. brachen die Mongolen in 
Rußland, siegten entscheidend an der Kalka 2), und unterwar
fen sich den südlichen Theil des Reichs. Zum zweiten Mal und 
noch gewaltiger erschienen sie unter Batu-Chan, und vollende
ten die Eroberung 3). Ganz Rußland war eine mongolische Pro
vinz , und blieb es mehr als zweihundert Jahre lang 4). Zwar re
gierten die einheimischen Großfürsten fort, aber unter der Hoheit 
der Chane, und denselben tributbar. Durch Schrecken ward solche 
Herrschaft erhalten; Mongolische Gewaltsträger, Steuereinneh
mer saßen in den russischen Provinzen, am Hof des Großfürsten, 
verschärften die Tyrannei durch Hohn. Einige Versuche zur Ab

ii 11ό6. 2) 1224. 3) 1237 — 40
4) Bis 1477.
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schüttlung des Joches wurden blutig gerächt, die Masse der Nation 
in Sklaverei, und auch ihr Charakter zum Sklavensinn er
niedrigt.

In diesem traurigen Zustand vermochte Rußland nicht seinen 
äußern Feinden zu widerstehen. Die Schweden, die Polen, 
die Litthauer hohnneckten es ungestraft. Ein großer Theil von 
Weiß-und Rothrußland, auch Kiew fielen in die Gewalt 

der Fremden.

§. 22.

Von Polen, Litthauen, Preußen und Livland.

Von den Wenden um Tcutschland, auch von den Mäh
ren, Böhmen, als vielfach theilnehmend an den Schicksalendes 
teutschen Reichs, oder von dort aus die eigenen Bestimmungen 
empfangend, ist in der Geschichte des Kaiserthums gesprochen *). 
Dort geschah auch der Polen vielfältige Erwähnung. Was von 
ihnen und einigen andern benachbarten oder verwandten Völkern noch 
zu bemerken ist, möge hier seine Stelle finden 2).

Die Deutung der Sage von der Ankunft Lech's in Polen 3), 
auch die Geschichte seiner Nachkommen, und des vom Pfluge zum 
Reich berufenen ersten Königs oder Herzogs Piast, dessen Ge
schlecht fünf Jahrhunderte hindurch auf dem polnischen Thron ge
sessen 4) (so wie die gleich dunklen Erzählungen von dem böh
mischen Tschech, von Libussa und Primislaw, welcher 
nicht minder vom Pflug zur Herrschaft gekommen), überlassen 
wir den Freunden wundervoller Legenden. In unbekannter Zeit 
und von unbekannten Stiftern, doch immer von Slavischen 
Stämmen, ist der Polnische, wie der Böhmische Staat gegrün
det worden. Oder vielmehr es gab dort keine Staaten, nur ver-

1) Als unter den Regierungen Karls Μ., Arnulfs, Heinrichs L, 
Friedrichs I., Philipps, u. m. A.

2) S. Gesch. der polnischen Nation v. A. Naruszewicz 178o — 85. 
D. E. Wagners Gesch. von Polen in Guthr. XIV. B. Gesch. von Litthauen 
als einem eigenen Großherzogthum, von A. L. Schlözer A. W. H. n. Z. 
B. XXXII.

3) 550. 4) 840 — 1370.
12*
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einzelte Stämme unter besondern Häuptern, bis nach der Karolin
gischen Zeit. Böhmen war fortan Vasallenreich, ja selbst Theil 
des teutschen Reichs. Auch Polen (welcher Name jedoch erst 
gegen das Ende des zehnten Jahrhunderts vorkömmt) erkannte mit
unter desselben Hoheit, doch unwillig, und oft behauptete es 
Selbstständigkeit.

Unter den Fürsten Polens ist M iccislaw (Mjesko) als der
jenige merkwürdig, welcher der Erste sich taufen ließ') und hie
durch dem Christenthum den Sieg in seinem Reiche verschaffte. 
Kaiser Otto Μ. stiftete darin das Bisthum Posen, und bewirkte 
hiedurch sowohl die Herrschaft des römischen Ritus, als die Befe
stigung der Hoheit des teutschen Reiches. Verschiedene andere 
Herzoge oder Könige sind in der teutschen Geschichte genannt. 
Boleslaw III. Krzivousts (Krummaul) gab durch Theilung 
des Landes unter seine vier Söhne2) die Losung zu langdauern
der Schwäche, ja völliger Zersplitterung. Erst am Ende dieses 
Zeitraumes vereinigte Wenzeslaw II. 3) die meisten Provinzen 
wieder. Wladislaw Lokietek (derZwerg) befestigte die Ver
einigung von Groß- und Klein-Polen auf dauernder Grund
lage 4).

1) 964. 2) 1138. 3) 1305. 4) 1309.
5) 1158. 6) 1201.

Unabhängig von Polen war das Fürstenthum — seit 1235 
Großfürstenthum — Litthauen. Seine Bewohner waren 
Letten, nicht Slaven. Lange war es ganz unbedeutend; erst 
die Niedertretung Rußlands durch die Mongolen gab den 
litthauischen Herrschern Gelegenheit zu leichter Eroberung.

Dagegen fühlten sie öfters den schweren Arm der Schwert
brüder, welcher Ritterorden in Livland einen ansehnlichen 
Staat gegründet.

Bremer Kaufleute, durch Sturm auf diese Küste verschlagen, 
stifteten Bekanntschaft mit den wilden Bewohnern, bauten sich zu 
Uerkül an 5), riefen Prediger in's Land, und gründeten ein 
Bisthum. Bald wurde von dem Bischof Albert der Orden 
der Schwertbrüder gestiftet 6) zur Behauptung der Herrschaft 
und Befestigung des Christenstums. Der Orden unterwarf sich 
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Livland, Esthland,Kurland und Semgallen, und beugte 
die Einwohner unter das Sklavenjoch.

Noch größere Macht erwarben dieteutschenRittex in P r e u- 
ßen *). Herzog Konrad von Masovien, einem polnischen 
Fürstenthum, rief 1230 wider die heidnischen Preußen, welche 
ihn drängten, die teutschen Ritter zu Hilfe, trat ihnen die 
Landschaft Kulm ab, und erkannte sie als Herren aller Länder, 
die sie den Heiden entreißen würden. Mehr als ein halbes Jahrhun
dert stritten die Krieger-Mönche für ihre und des Evangeliums Herr
schaft. Endlich sank die preußische Nation verblutend zu ihren 
Füßen, worauf die Wuth der Schlachten sich in väterliche Für- 
kehr für des Landes und des Volkes Kultur umwandelte, und 
Preußen nicht nur eine kluge, kräftige, vielfach wohlthätige Re
gierung, sondern selbst eine liberale Verfassung bekam. Denn 
nicht blos der Orden, auch die Edlen des Landes und die 
Abgeordneten der Städte stimmten zu den allgemeinen Geschäften, 
was jedoch erst im folgenden Zeitraum eine bestimmte und regel
mäßige Gestalt erhielt.

Im Jahr 1237 vereinigte sich der Orden der Schwertbrüder 
mit jenem der teutschen Ritter, wodurch beider Macht eine wesent
liche Stärkung gewann. Gleichwohl erlitten die S ch w e r tb r üd er 
von dem Großfürsten Alexander Newskoi (dem einzigen ruhm
würdigen Herrscher Rußlands in der Zeit seiner Erniederung) an 
der Newa eine völlige Niederlage 2); auch hatten sie schwere 
Kämpfe mit den Dänen und Polen, und fast noch gefährli
chere mit einem einheimischen Nebenbuhler, dem Bischof zu Riga.

1) Lilienthal's erläutertes Preußen. Königsb. 1724 — 1742 von 
Baczko Geschichte Preußens. Königsberg 1792 — 1800. v. Kotzebue 
Preußens ältere Geschichte. Riga, 1808.

2) 1241.
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V. Südöstliche Staaten. Byzantinisches Kaiserreich.

§. 23.

A. Von den barbarischen Völkern in den Donau- und 
Eurinischen Ländern.

Die Ungarische Geschichte haben wir unter jener des t e u t sch e n 
Reichs, als natürlich sich darbietende Episode, erzählt, nichtmin- 
der was von den slavischen Nebenländern Ungarn s, als Croa- 
tien, Slavonien, Dalmatien und Servien, bcmerkeus- 
werth ist. Jenseits der Grenze des ungarischen Reichs, welches 
in Gesezen, Sitten und Einrichtungen den übrigen europäischen 
Staaten allmälig sich näherte, bis zu jener des griechischen Ge
bietes und über das schwarze Meer hin bis zum Don blieb 
das Schauspiel asiatischer Barbarei, das wilde Gedränge wan
dernder, weidender, verwüstender Horden. Was sollen wir von 
Bulgaren, Ehazaren, Petschenegen, Wallachen, Ko
man en (oder Kumanen) Umständlicheres sagen? — Sie haben 

, anders nicht in das Rad der großen Umwälzungen eingegriffen, 
als durch zeitliche Verwüstung oder Verödung der Länder, 
durch Verhinderung oder Verspätung der Civilisation in den von 
ihnen vorübergehend heimgesuchten oder in länger» Besiz genom
menen Provinzen.

Zwar die Bulgaren herrschten viele Jahrhunderte lang nicht 
blos über das nach ihnen noch jezt die Bulgarei geheißene 
Niedermösien zwischen der untern Donau und dem Hä- 
mus, sondern, je nach dem Wechsel des Kriegsglücks, auch über 
Servien, Bosnien u. a. Provinzen, selbst nördlich an der 
Donau und südlich am Hämusgebirg. Ihre Waffen schreck
ten fortwährend das alternde byzantinische Kaiserreich, oft auch 
Ungarn und selbst Teutsch land. Aber abwechselnd waren auch 

. sie den Russen, den Griechen, den Ungarn unterworfen, 
und gelangten nie zu festbegründcter oder eigentlich politischer 
Macht. Ihr Reich (wiewohl durch Annahme der Christusreli- 
gionx) — nach griechischem Ritus — in etwas humanisirt) blieb

1) 866.
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in der Hauptgestalt blos das kriegerische Bestzthum einer Horde, 
abhängig vom augenblicklichen Waffenglück, ohne Nationalein
richtungen oder volksthümliche Lebenskeime, aus welchen eine 
Reihe innerer Entwicklungen hätte hervorgehen, und wodurch der 
Grund eines selbst unter Stürmen stch erhaltenden politischen Le
bens hätte mögen gelegt werden. Wir werden sie im folgenden 
Zeitraum abermals von den Ungarn, dann auf immer von den 
Osmannen unterjocht sehen.

Die Chaz aren, wiewohl am Anfang dieser Periode im Besiz 
einer furchtbaren Macht, welche von den Pannonischen Gren
zen bis an den Don und weit hinauf in die S arm a tisch en 
Länder reichte, gingen dennoch in kurzer Frist zu Grunde. Schon 
gegen das Ende des neunten Jahrhunderts verloren sie durch das 
Kriegsglück der noch wildern Petschenegen oder Patz in atzen 
(welche sich selbst Kangli nannten) vieles Land. Dieselben, 
welche auf dem nämlichen Wege herbeiströmten, auf welchem die 
Chazaren und so viele andere Horden gekommen, eroberten, die 
Ungarn vor sich herjagend J), die Provinzen von dem Dnieper 
bis zur Aluta, blieben gewaltig bis in's zwölfte Jahrhundert, 
und gingen dann zu Grund durch's Schwert der Griechen, Un
garn und Koman en. Hundert Jahre früher waren die 
Chazaren, welchen schon Rurik und Swätoslaw weite Ge
biete entrissen, durch die vereinte Macht der Russen und Grie
chen völlig unterjocht worden.

Ueber den Trümmern der ch azarisch en Herrschaft sezten 
zum Theil sich die Ko man en fest. Diese, welche auch Goz 
oder G uz bei den Arabern, Polowzer aber bei den Rus
sen heißen, sind gleichfalls ein Steppenvolk aus dem hohen Asien, 
man meint türkischen oder turkomannischen, oder auch 
ungarischen Ursprungs. Eine Welle mehr in beit wilden Strö
men der Völkerwanderung, aber nur durch den besondern 
Namen, nicht durch Charakter, Sitte oder Einfluß kennbar. 
Bondem Don längs der Nord-Eurinischen Gestade bis gegen 
die Niederdonau haus'ten oder herrschten nach dem Unglück der 
Chazaren komanische Stämme, und schreckten weithin — bis in's

1) 884. 2) 1016. 
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innere Rußland, in's griechische Reich, in Ungarn und 
Teutsch land—durch verwüstende Einfälle. Die mongolische Er
schütterung zersplitterte ihre Macht. Sie verschwinden unrühm
lich aus der Geschichte. In dem Lande zwischen der Donau 
und der Theiß wurden von dem ungarischen König Ladis- 
law große Schaarcn gefangener Komanen zur Ansiedlung ge
zwungen. Später — zumal unter Stephan II. — kamen an
dere freiwillig nach, und stärkten die Kolonie. Die Länder im 
Norden des schwarzen Meeres wurden von denNogaisch en 
Tartaren besezt; die Dacischen Länder sielen den Wlachen 
welche schon früher, jedoch unterwürfig, allda gehauset hatten, 
als freies Besizthum zu. Am Anfang des vierzehnten Jahrhun
derts 2) ward hier durch den Woiwoden Rade der eigentlich so
genannte Wall ach i sche, durch den Woiwoden Bogdan aber 
um dieselbe Zeit der Moldauische Staat gegründet.

24.
B. Vom byzantinischen Kaiserthum.

Ueber die einförmig traurigen Zeiten des sinkenden Kaiser
reiches laßt und flüchtig hineilen. Wir haben schon in der vori
gen Periode seinen Zustand, die nothwendigen Ursachen seines 
Verfalls, die zufälligen Gründe seiner länger» Erhaltung, den 
ganzen Charakter seiner Geschichte geschildert; Innerlich leidend, 
nach Außen unkräftig, ohne edleres, selbstthätiges Lebensprincip 
bestand es schon längstens nur durch sein einmal vorhandenes 
Daseyn, als eine ruhende Masse, die, wenn die Gunst der Um
stände eine gewaltsame Zerstörung von ihr abbält, nur durch lang
same Einwirkung der Zeiten zerfällt; als ein alter einst gewaltiger 
Baum, der, ob er auch die Krone und die mächtigsten Aeste 
unter Stürmen eingebüßt, noch den mürben Stamm mit tief
gehender Wurzel hält, und ohne des Beiles scharfen Hieb noch 
lange Zeit dürftig grünt. Sollten wir das allmälige Verkommen 
dieses Baumes, wie so ein Zweig nach dem andern verdorrt oder 
gebrochen wird, wie mitunter frisch emporwachsende Zweige eine 
kurze Verjüngung bringen, sollten wir die Umständlichkeit des

1) S. IV. B. S. 75. 2) 1315.
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langsamen Untergangs durch einheimisches Vcrderbniß und äußere 
Feinde sorgfältig aufzählen? — Unserm Zwecke wäre solches 
fremd, und, ob auch der Vorzug der byzantinischen vor der abend
ländischen Literatur uns zu einigem Verweilen einlade, das Haupt- 
gesez der welthistorischen Auswahl beschleunigt unsern Schritt.

Nicephorus, welchen Irene's Feinde *) auf den Thron 
erhoben, regierte ohne Ruhm und ohne Gluck. Harun-al Ra
schid erniedrigte ihn zur Tributpflichtigkeit, die Bulgaren er
schlugen ihn in der Schlacht^). Michael I., welcher Nicepho
rus Sohn, Stauratius, die Krone raubte, war ein andächtiger 
Freund der Bilder, aber ein schlechter Krieger und Fürst. Der 
Feldherr Leo IV. der Armenier ward wider ihn zum Kaiser 
ausgerufen, und verlor das Reich mit dem Leben durch Verrath 
seines ehemaligen Freundes, Michaelas II. des Stammlers 
Dieser, wie sein Vorfahr ein Feind der Bilder, kriegte unglück
lich wider die Araber. Nach seines Sohnes, Theophilus, 
Tod 5) stellte Theodora, dessen Wittwe, als Vormünderin 
ihres Sohnes Michaels lll., den Bilderdienst für immer her 6) 
durch das zweite Concil zu Nicäa. Der Geist dieser Regierung 
ward nicht minder durch eine grausame Verfolgung der Pau li
ci ane r, einer sehr zahlreichen und verhaßten kezerischen Sekte, 
die man in böser Abstcht, aber irrig, Manichäer nannte, be
zeichnet. Der unfähige, üppige Michael starb 7) durch die Hand 
des Basilius, welchen er aus dem Staub zum Günstling und 
Cäsar erhoben.

§. 25.
Das Haus des Basil ius.

Fast zweihundert Jahre besaß das Haus dieses Basilius 
Macedo den Thron. Nicht durchaus unwürdig, doch im Gan
zen durch Unglück gegen äußere Feinde und durch Familienzwist 
um die Frucht einzelner Kraftanstrengungen oder einzelnen Ver
dienstes gebracht. Die Namen Leo's V. des Gelehrten, dann 
des als Schriftsteller berühmten Constantin VIL Porphyrs g, 
mögen mit Interesse genannt werden. Die Reihe der Basilischen

1) S. IV. B. S- 179. 2) 811. 3) 813.
4) 820 — 29. 5) 829 — 421. 6) 84. 7) 867.
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Prinzen, deren Namen in der synchronistischen.Tabelle zu lesen 
sind, ward unterbrochen durch Nicephorus Phokas *) und 
Johann Zimiszes *), zwei treffliche Feldherren, unter deren Re
gierung die Macht des Reiches durch glückliche Kriege fast wider 
alle Feinde desselben erhöht ward. Zimiszes zumal stritt glor
reich wider die Araber, und ging im Siegerschritt über den 
Euphrat, welchen seit H e r a c l i u s Zeit kein griechisches Heer- 
mehr gesehen. Doch wurden die Eroberungen nicht behauptet; nur 
Cilicien, Antiochien und Cypern kamen an's Reich zurück.

Nach Zimisces folgten wieder Prinzen aus Basilius Haus. 
In ihrer Reihe erscheint auch ein Weib, Zoe, Constantinus 
VIII. Tochter 3). Durch ihre Hand erhoben stiegen nacheinander 
Romanus 111., Michael IV., Michael V. und Constan
tin IX. Monomachus auf den Thron. Nach ihrem Tod erbte4) 
ihre Schwester Theodora das Reich. Aber Michael VI., 
welchen diese zum Nachfolger ernannte, ward abgesezt von Isaak 
Komnenus 5).

1) 963. 2) 970. 3) 1028. 4) 1053.
5) 1057. 6) 1059. 7) 1067. 8) 1081.

Dieser, nach zweijähriger Verwaltung, ernannte Constanti
nus X. Dukas, den er für den Würdigsten hielt, zum Kaiser, 
und ging in's Kloster 6). Der Gewählte regierte mehr glücklich 
als kräftig, und erwarb den Ruhm eines frommen Beters?). 
Ueber seine unmündigen Söhne führte die Kaiserin Eudoria die 
Vormundschaft, gab aber Hand und Krone an Romanus IV. 
Diogenes, welcher unglücklich wider Alp-Arslan, den weit
gefürchteten Seldschukischen Sultan, stritt. Sein Stiefsohn, 
Michael VI., bestieg indessen den Thron, und verlor ihn wieder 
durch Nicephorus 111. Botaniates, welcher selbst dem 
Glück des Alerius l. Komnenus, seines siegreichen Feldherrn, 
erlag 8).

Das Jahrhundert der KomneNischen Herrschaft ist durch 
die — thätige und leidende — Theilnahme des griechischen Reiches 
an den Kreuzzügen ausgezeichnet, welche ungeachtet vieler Gefah
ren und Bedrängnisse dennoch im Ganzen den Verfall zurückhiel
ten , durch Schwächung des Hauptfeindes sowohl als durch ge- 
legenheitliche Erweiterung des Gebietes. Erst die Eroberung Con-
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ftantinopels durch die Lateiner, die unter der Herrschaft des 
nachfolgende» Kaiserhauses geschah, gab dem Reich einen entschei
denden Schlag. Aber die Darstellung der auf den heiligen Krieg 
Bezug habenden Dinge behalten wir der Geschichte der Kreuz
züge vor. Hier nur ein Ueberblick der Regentenfolge und der 
einheimischen Verhältnisse des Reiches.

§. 26.
Die Komneuen und die Angeli.

Alerius Komnenus war ein thätiger und tapferer Fürst, 
doch auch eitel, wortbrüchig und fanatisch. Mit den barbari
schen Nationen in Norden, mit den Normannen in Italien 
und Illyrien, mit den Türken focht Alerius fast ohne Unter
laß, und benüzte den ersten Kreuzzug schlau zur Vergrößerung 
des Reichs. Aber er zog durch Untreue und Hinterlist die Ver
achtung der Lateiner auf sich, und schändete seinen Charakter 
durch gerichtliche Verbrennung harmloser Kezer.

Sein Sohn Kalo-Joannes *) übertraf den Vater in allem 
Guten, und war rein von dessen Sünden. Auch Manuel J. 2), 
sein Sohn, regierte mit Glück, obgleich mit weniger Beifall. Zu 
seiner Zeit war der zweite große Kreuzzug, dessen Mißlingen 
die Lateiner meist seiner Treulosigkeit zuschrieben. Die Kriege wider 
die Normannen in Italien dauerten fort, die schönen Provinzen 
daselbst blieben verloren.

Alerius II., des vorigen Sohn , war unmündig: seine 
Mutter eine untreue, wenigstens unkluge Vormünderin. Diese 
Umstände benüzte Andronicus, ein Prinz des Hauses. Er 
sammelte eine Partei, ließ sich anfangs zum Reichsverweser, dann 
zum Kaiser auerufen, erwürgte die Kaiserin Mutter, und bald 
auch den unschuldigen Alerius 4). Aber durch fortwährende Grau
samkeiten und tiefe Verworfenheit reizte Andronicus den Grimm 
des Volkes. Bald warf Isaak Angelus sich zum Gegenkaiser 
auf, und Andronicus büßte seine Blutschuld durch einen marter
vollen Tod 5).

Dieser Stifter eines neuen Kaiserhauses zog von seiner Erhe
bung schlechte Früchte. Nach erfahrenem vielfältigem Unglück in 
auswärtigem Krieg sah er auch im eigenen Land Empörung und 

1) 1118. 2) 1143. 3) 1180. 4) 1183. 5) 1185.
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Noth. Der Kreuzfahrer und ihres Hauptes, des teutschen Kai
sers Friedrich I. Schwert schärfte den Griechen die Lehre der 
Treue ein, und nachdem Isaak durch einen schimpflichen Vertrag 
dieses Ungewitter beschworen, so ward er durch seinen eigenen 
Bruder Alerius III. vom Thron gestürzt, geblendet nnd einge
kerkert *). Sein Sohn entkam, und rief ein Heer von Kreuzfah
rern zu Hilfe. Dieselben, von tapfern und klugen Häuptern, 
zumal von dem Dogen Dandolo von Venedig, dem Mark
grafen Bonifaz von Montserrat und dem Grafen Balduin 
von Flandern, geführt, rückten vor Constantinopel 2), 
und bewirkten durch den Schrecken, der vor ihnen herging, eine 
schnelle Gegenrevolution*). Alerius III. entfloh. Der geblen
dete Isaak ward aus dem Kerker wieder auf den Thron erhoben, 
mit ihm sein Sohn, der die Rettung gebracht hatte, Alerius IV. 
Aber bald entzündete die Eifersucht der beiden Nationen, die Härte 
der Forderungen, die man zum Preis der geleisteten Hilfe stellte, 
der Haß des Volkes gegen den wohl legitimen, doch durch der 
Fremden Macht wieder eingesezten Fürsten, einen neuen Krieg. 
Der unglückliche Alerius IV., zwischen der Pflicht gegen seine 
Retter und jener gegen sein Volk schwankend, verlor Beider Gunst, 
und es schwang sich durch einen plözlichen Aufstand der Proto- 
vestiarius Dukas Murzuphulus (Alerius V.) aufden Thron. 
Der alte Isaak starb vor Schrecken, und sein Sohn ward erwürgt4).

Iezt stürmten die Lateiner die abtrünnige Stadt, und erober
ten sie5) unter großem Blutvergießen und allen Schrecken barbari
scher Kriegswuth. Ein großer Theil Constantinopels verbrannte, 
die Plünderung war allgemein und unbarmherzig. Die Sieger- 
erstaunten Selbst über die Unermeßlichkeit ihrer Beute. Seit der 
SchöpsllNg ne fut taut gaigné clans une Ville, sagt der 
Augenzeuge Villeharduin: mehr als der gestimmte Reichthum 
des Abendlandes — nach Balduins Ausdruck — ward geraubt, 
nicht weniger vielleicht zerstört; das Privatglück aller wohlhaben
den Einwohner, der Reichthum des Staates vernichtet für ein 
Menschenalter.

1) 1195. 2) 1203. 23. Zum 3) 1203. 19. Juli. /
4) 1204. 5. Febr. 5) 12. Febr.
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§. 27.

Das lateinische Kaiserthum, und jenes zu Nicäa.

Auf den Thron des byzantinischen Reichs sezte sich jezt, 
durch die Wahl seiner Siegesgefährten erhoben, der Graf Bal
duin von Flandern. Aber zum unmittelbaren Besizthum er
hielt er wenig mehr als die Hauptstadt und den nächstgelegenen 
Bezirk. Die Venetianer nahmen für ihren Antheil die Küsten
länder am adriatischen und ägäischen Meer nebst vielen 
Inseln und einem Theile Griechenlands. Der Markgraf von 
Montferat erhielt den Ueberrest Griechenlands und Ma
cédonien. Viele andere Herren bekamen oder rissen an sich 
Ländereien und Städte, dem Namen nach als Lehen des Reichs, 
aber der That nach fast selbstständig. Selbst einige griechische 
Herren behaupteten sich in verschiedenen Winkeln des Landes. In 
Nicäa aber errichtete Theodor Laskaris den Thron des 
griechischen Reichs, und beherrschte von da aus die meisten 
asiatischen Provinzen. Doch mußte auch er wider mehrere ein
heimische Mitbewerber streiten, und ein Prinz des komnenischen 
Hauses, Alerins, erhob an entlegenem Meeresufer, in Trape
zu nt, das Panier einer unabhängigen kleinen Herrschaft, welche 
nachmals, der Würde der Beherrscher willen, mit dem Titel des 
Kaiserthums prangte.

Balduin in Constantin opel regierte ein einziges Jahr, 
wurde gefangen in der Bulg aren-Schlacht, und starb eines kläg
lichen Todes ’). Auch seine Nachfolger (Heinrich sein Bruder, 
Peter von Courtenai sein Schwager, Robert und Bal
duin II. dessen Söhne) bezahlten ihre scheinbare Herrlichkeit mit 
schweren Leiden, zum Theil mit einem gewaltsamen Tod. Die- 
ses Reich hatte keinen haltbaren Grund. Dem entschiedenen Haß 
des Volkes zumTroz errichtet, konnte die französische Herrschaft 
und des P abstes Einfluß nur durch beharrliche Anwendung großer 
Kraft und großer Klugheit behauptet werden. Aber die abendlän
dische Macht im griechischen Reich war durch die unseligen Leh en s-

1) 1206.
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Verhältnisse, welche man allda auch gegründet hatte, und 
welche durch abenteuerliche Vermischung mit byzantinischen 
Einsezungen noch verkehrter erschienen, dermaßen gelähmt und dabei 
durch Leidenschaftlichkeit, Uebermuth, Selbstsucht ihrer Theilnehmer 
dermaßen zerrissen und gegen sich selbst feindselig, daß nur in der 
zahmen Furchtsamkeit der Unterworfenen die Möglichkeit ihrer Fort
dauer bestand, und daß sie einstürzen mußte, sobald ein ent
schlossener Angriff darauf gewagt ward.

Derselbe geschah unter Michael VIII. Paläologus, wel
cher das nicäische Kaiserreich gewaltsam an sich gerissen hatte, und 
durch glänzende That sein schwankendes Recht zu stärken wünschte. 
Nach Theodors Laskaris kluger und kräftiger Verwaltung 
hatte Johann Vatazes') in drei und dreißigjähriger, trefflich 
geführter Herrschaft das Reich der Griechen befestigt, glückliche 
Waffen selbst nach Europa getragen, die Lateiner durch Verbin
dung mit ihren Feinden hart bedrängt. Auch Theodor IJ., Jo
hanns Sohn 2), regierte glücklich, doch mit Härte und kurze Zeit. 
Er hinterließ einen unmündigen Sohn Johanns, welchen Mi
chael Paläologus, durch Volksgunst anfangs zum Reichsver
weser, dann zum Mitkaiser ernannt, verdrängte und geblendet in 
ein Kloster schloß. Eine kleine Kriegsschaar, von Michael blos 
zum Erkundigen über den Hellespont gesandt, ersah den wehr
losen Zustand der Hauptstadt, und eroberte sie durch Einverständ- 
niß mit den Bürgern^). Balduin IL, dessen Streiter meist ent
fernt in einem unwichtigen Kampfe waren, verlor also die wohl schon 
lange5), doch stets kümmerlich, behauptete Herrschaft. Er floh in's 
Abendland, welches er vergebens zur Hilfeleistung aufrief, und 
starb in Dunkelheit des Privatlebens.

§. 28.

Die ersten Paläologen.

Michael, der Stifter des lezten byzantinischen Kaiserhauses, 
bemühte sich eifrig, die durch die lange Trennung einander fremd
gewordenen, durch einheimische Zerrüttung, auswärtigen Einfluß

1) 1222.
4) 1261. 25. Zul.

2) 1255.
5) Seit 1228.

3) 1259.



Drittes Kap. Vom byzantinischen Kaiserthum. 191 

und kühne Anmaßungen vielfältig zersplitterten Theile des ehemali
gen Reiches wieder zu einem Ganzen zu sammeln. Aber das Werk 
ging über seine Kräfte; und obschon er im Einzelnen viel Gutes 
durch Klugheit und Muth bewirkte: der im allgemeinen fortschreiten
den Auflösung vermochte er nicht zu steuern. Sein verzweifelter 
Versuch, durch Wiedervereinigung der griechischen mit der 
römischen Kirche das Abendland sich zu befreunden, vermehrte 
nur das Uebel, indem derselbe die Gemüther des fanatischen Vol
kes von ihm abwandte, und zu den Bedrängnissen der bürgerlichen 
Zwietracht noch jene der religiösen gesellte. Auch fühlten jezt, da 
der Thron wieder in Constantin opel stand, die entfernter» 
asiatischen Provinzen eine für sie verderbliche Erschlaffung der 
Regierungsthätigkeit. Die gefährlichste Grenze, die türkische, 
ward entblößt; die Lebenskraft, zumal in alternden Körpern, ist 
nur dem Herzen nahe.

Unter Michaels Sohn und ΐιαφ^ίτ *), Andronicus IL 
dem ältern, wurden ringsum die Wolken noch trüber. Durch 
Rückkehr zum griechischen Ritus beschwor er den aufgeregten kirch
lichen Hader nicht. Durch Aufnahme fremder Soldtruppen ver
mehrte er nur die Zahl der Reichsfein-e. Eine ununterbrochene 
Reihe innerer Fehden, zügelloser Räubereien und anarchischer Gräuel, 
und von außen die zunehmenden Schrecken der türkischen Waffen 
bezeichnen die unglückliche Regierung dieses werthlosen Fürsten. 
Sein eigener Enkel, Andronicus III. oder der jüngere, nicht 
ohne Grund der Gesinnungen des Großvaters mißtrauend, empörte 
sich wider ihn, und erpreßte anfangs eine Theilung^), dann die 
völlige Abtretung des Reiches^). Der alte Andronicus ver
kümmerte in einem Kloster.

Während solchen Haders im Kaiserhaus hatten die osman- 
nischen Türken Bithynien erobert. Zu Prusa thronte der 
Sultan. Von hier aus werden wir, im folgenden Zeitraum, das 
endliche Verderben kommen sehen.

1) 1282. 2) 1322. 3) 1328.
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Viertes Kapitel.

Geschichte der orientalischen Volker.

I. Das Chalisat.

1.
Allgemeiner Blick aufMohammeds Reich.

Wir haben im vorigen Zeitraum das arabische Reich und 
die Kirche Mohammeds durch eines Mannes Genie oder Bc- 
geifterung entstehen, durch den Feuereifer seiner Bekenner und 
durch den Zusammenfluß günstiger Umstände sich ausbreiten, die 
Entgegensezung des Morgenlandes wider das Abendland, 
in Charakter, Sitte und Bestrebung, durch solche Gründung 
schärfer bezeichnet werden und sich befestigen sehen.

In vorliegender Periode zerfällt Mohammeds Reich, als poli
tischer Körper, durch dieselben Ursachen, welche allen großen 
Despotenreichen fast unausbleiblich Verderben bringen. Es ermat
tet in seinem innersten Leben durch den Unwerth der Herrscher 
und die Dahingebung der Sklavenschaar; und die allzugroße Masse, 
welcher die erhaltende Seele gebricht, löst sich auf in größere 
oder kleinere Trümmer, so wie der Zufall, das Talent einheimi
scher Rebellen, oder die Gewalt äußerer Feinde gebieten. Aber 
die geistige Schöpfung Mohammeds, seine Kieche, zerfällt nicht, 
Die Feinde, die Sieger seiner Nachfolger beugen sich unter des 
Propheten heiliges Gesez, und, unabhängig von den Stürmen 
der Herrschsucht, unberührt von des Schwertes zerstörenden Schlä
gen, thront Mohammeds Glaube fort über den schönsten 
Ländern zweier, ja dreier Welttheile.

8. 2.
Das Chalifat in seiner Stärke.

Schon war am Ende des vorigen Zeitraums, das arabische 
Reich durch Losreißung Spaniens, auch eines Theiles von 
Afrika, geschwächt. In raschen Fortschritten ging jezt die Zer
splitterung weiter. Gleichwohl blieb noch geraume Zeit die Macht
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der Araber — ob des Hauptreiches oder der getrennten Staaten — 
den Christen fürchterlich. In der vorliegenden Periode wurde 
von Spanien aus die Insel Kreta erobert *). Nicht minder 
wurden Korsika, Sardinien, die Balearen unterjocht, das 
schöne Sicilien aber, nach fünfzigjährigem Kampf, durch die 
afrikanischen Araber gewonnen. Welche Drangsale Italien, 
Frankreich, Burgund von den Sarazenen erfahren, ist oben2) 
bemerkt. Die Leiden des griechischen Reichs waren noch 
größer und dauernder. Harun al Raschid, als Kaiser Nice- 
phorus den Tribut verweigerte, zu welchem Irene sich ver
pflichtet hatte, verwüstete Kleinasien, schlug die griechischen 
Heere, und hohnneckte Constantinopel durch sein in der Nähe 
der Kaiserstadt aufgeschlagenes Lager. Auch Motassem, sein 
Sohn, erneuerte in dem Armorischen Kriegs), wider den 
Kaiser TheopHilus, die Schrecken der sarazenischen Waffen. 
Später geschah solches häufig von den Statthaltern der ent
schlummernden Chalifen, oder von den das Reich erfrischenden 
türkischen Horden.

Jener Harun al Raschid (der Gerechte) war der Enkel 
Al Mansur's, mit welchem wir die vorige Periode schlossen ^), 
und der Sohn Al Modi's, dessen Charakter Sanftmuth und 
Liebe zu den Wissenschaften zierten^). Nachdem Harun's älte
rer Bruder, Musa al Hadi, auf Veranstaltung der eigenen 
Mutter ermordet worden, bestiegt) jener den Thron, und ver
herrlichte ihn durch glänzende Gaben und glänzendes Glück. Auch 
ward sein Name vor allen seines Geschlechtes gepriesen von Zeit
genossen und Nachkommen, und blieb durch Verbindung mit be
liebten Volksgeschichten und Volksdichtungen in Jedermanns Mund. 
Er hinterließ 7) sein innerlich beruhigtes und blühendes, weithin 
geehrtes oder gefürchtetes Reich seinen drei Söhnen, Moham
med Al Amin, Al Mam un und Al Motassem, so daß der 
Erste Chalif, die Andern neben ihm die Gebieter großer Länder 
seyn sollten. Bürgerlicher Krieg war die Folge solcher Theilung. 
Bald erlag Amin den Waffen des glücklichern, darum auch

1) 825. 2) Kap. 1. tz. 13. 3) 838.
4) 774. 5) + 785. 6) 786. ' 7) 808.

v. Rottecks Gesch. 5r Bd. 13
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hochgepriesenen Mamun'), dessen Regierung jedoch wirklich 
durch Weisheit, Kraft und zumal durch Beförderung der Wissen
schaft des Preisens werth ist. Unter ihm hat die arabische Kul
tur ihre höchste Stufe erreicht. Nach ihm aber fing bald der 
Verfall an.

§. 3.

Von den türkisch en Söldlingen.

Denn Al Motassem 2), sein wohl kräftiger, doch zu sehr 
kriegslustiger und despotisch gesinnter Bruder, legte den Grund 
zum Verderben seines Thrones durch eben jenes, wodurch er ihn 
zu stüzen gedachte. Verschiedene Volksbewegungen in Arabien 
und in Len eroberten Ländern, theils von religiöser Schwärmerei 
neu aufgekommener Sekten, theils von herrschsüchtigen Bestrebun
gen einzelner Häupter herrührend, hatten schon die frühern Re
gierungen vielfältig getrübt, und es war, in Folge der fortschrei
tenden Civilisation oder der sie begleitenden Weichlichkeit der 
Araber, ihre kriegerische Stärke, ihr siegbringender Enthusiasmus 
gesä wunden. Motassem vermeinte, durch eine fremde, knech
tische Kriegsschaar sowohl den einheimischen Empörern als 
den auswärtigen Feinden furchtbarer zu werden, und umgab seinen 
Thron mit einer starken Leibwache von türkischen Sklaven, 
den Kriegsgefangenen, welche die Araber in ihren vielfältigen 
Fehden mit den Steppenvölkern am Orus und I ar ar tes 
gewonnen hatten.

Welcher Fürst wider sein Volk den Schirm einer fremden 
Satelliten-Schaar aufruft, derselbe sezt wider das eigene Volk 
sich in ein feindliches Verhältniß: er thut Verzicht auf die edlere 
Bürgertreue, welche er nicht zu schäzen oder nicht zu verdienen 
weiß, und er wird selbst Sklave der bewaffneten Macht, durch 
deren gemiethete Kraft er zu herrschen begehrt.

Motassem's Nachfolger empfanden bald diese natürlichen Wir
kungen seines unseligen Systems. Schon sein Sohn Dschafar 
al Motawakkel Billah (der Gott Ergebene) erhielt, nach 
dem Tod seines ältern Bruders, Al Whatek Villahs (fest

1) 812. 2) 833, 3) Reg. von 842 — 846.
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in Gott) den Thron blos durch den Willen der türkischen Gar
den. Mit Hilfe türkischer Häupter ward Motawakkel durch seinen 
eigenen Sohn Montaser Billah (siegreich in Gott)getödtet]); 

» und als diesen die Gewissensangst bald darauf hinwegraffte, wur
den Mostain und Motaz von verschiedenen Parteien zu Chali- 
fen ausgerufen; Mostain, der Schüzling der Türken, jedoch bald 

ermordet2).

§. 4.

Verfall des ChalifatS.

Motaz-Billah (der in Gott Prachtvolle), welcher wider 
den Willen der Türken zum Thron gelanget, ward bald das 
Opfer ihres Hasses. Vergebens suchte er durch Soldtruppen aus 
Aegypten und Nordafrika sich wider jene zu behaupten: die 
Türken ermordeten ihn 3). Dasselbe Loos traf seinen Nachfolger 
Mohtadi (durch Gott geleitet), den Sohn Whateks, schon 
nach Jahresfrist4). Beider Tod war durch Schmach und Qualen 
gräßlich.

I Als die Völker den Befehlshaber der Gläubigen also mißhan
delt, in Staub getreten, der Wuth der Barbaren preis erblick
ten, so verloren sie die Ehrfurcht für ihren Beherrscher. Die 
frommen Seelen erschauderten wohl ob dem Frevel; die meisten 
aber faßten Geringschätzung für den Chalifcn: und kühnern Muthes 
verfolgte der Ehrgeiz die Plane der Empörung und der Selbst
ständigkeit. Mit der Regierung des Chalifen Motaz beginnt 
der Hauptverfall des Reiches.

Zwar Motamed (der Gott Vertrauende), Mohtadi's Nach
folger, erhielt sich 22 Jahre auf dem Thron, und sein Bruder 
Mowaffek schlug einige Empörer durch glückliche Waffen nie
der. Auch hielten mehrere der folgenden Chalifen den Scepter 
mit starker und geschickter Hand; doch nur kurze Unterbrechungen, 

> geringe Milderung des Uebels bewirkten sie mit all ihrer Kraft. 
Das Chalifat sank. Neue Dynastien in allen Theilen des Rei
ches erhoben sich. Statthalter des Chalifen, oder gemeine Aben
teurer, glückliche Kriegshäupter schwangen sich empor zur Herr«

t) 861. 2) $66, 3) 869. 4) 870.
13*
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schäft; eine Zeitlang noch unter scheinbarer Anerkennung der 
Oberhoheit des Chalifen, doch der That nach selbstständig.

Dazu gesellten sich kirchliche Zerrüttungen, Feindselig
keit neu entstehender Sekten, erblicher Hader zwischen den 
Häusern Ali und Abbas. Mehr als siebzig verschiedene 
Sekten werden gezählt in Mohammeds Reich. Solche Verhält
nisse dienten oft zum Grund, öfter zum Vorwand und zur Be
kräftigung politischer Spaltung.

Unter den Sekten war keine furchtbarer als jene der Kar- 
mathiev, welche gegen das Ende der Regierung Motameds 
sich erhoben. Al Faradsch Ebn Othmann al Kar math, ihr 
Stifter, welcher in der Gegend von Kufa auftrat'), nannte 
sich den Apostel des Hauses Mohammed, den Stellvertreter 
Johannes des Täufers und des Erzengels Gabriel, den 
Herold des Messias, den heiligen Geist, den Führer und 
das Wort des Heiles. Eine vollendetere Lehre als jene Moham
meds war nach seiner Behauptung die von Ihm gegebene, der 
Koran hatte nur einen mystischen Sinn; von vielen Verpflichtun
gen, die derselbe auflegt, wurden die Gläubigen freigesprochen, 
andere, die mehr geeignet schienen, Schwärmerei zu nähren, 
vertraten ihre Stelle. Schnell und weit umher flammte in den 
entzündlichen Gemüthern der Araber der künstlich angefachte 
Brand auf, und leuchtete schreckend bis gegen Bagdad. Der 
Prophet Selbst verschwand; aber zwölf Jünger trugen seine Lehre 
zu den Stämmen der Wüste; die Bekehrten sammelten sich zu 
einer kriegerischen Macht. Das Herrscherrecht des Hauses Abbas 
wurde verworfen. Abu Said Hassan, nach ihm sein Sohn 
Said, dann dessen Bruder Abu Th ah er, stritten, an der Spize 
der Karmathier, anfangs mit wechselndem Glück, doch bald 
entscheidend siegreich wider die Söldner des Chalifen. Basra, 
Kufa wurden erobert^), die frommen Caravanen nach Mekka, 
die heilige Stadt selbst wurde geplündert^), der zitternde Chalif 
zum Tribut gezwungen.*). Große Schriftsteller §) haben die 
Sekte der Karmathier als eine Hauptursache des Verfalls des

1) Um 891. 2) 925. 3) 929. 4) 936.
5) Unter andern Gibbon.
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Chalifats betrachtet. Indessen war doch ihre Fruchtbarkeit nicht 
von Dauer. Die Glut ihrer Schwärmerei erkaltete nach einigen 
Menschenaltern. Spaltungen entstanden unter ihnen, die Gesammt- 
kraft hörte auf, die Sekte ward allmälig unterdrückt. Der Ismae- 
lianer oder Assassine», die man für kirchliche Verwandte der 
Karmathier halt, werden wir unten in der Geschichte der Dy
nastien gedenken.

5.
Untergang.

Indessen herrschte über Bagdad und dessen — abwechselnd er
weiterte oder verengte — Umgegend das Haus Abbas fort, troz 
aller Schwäche und Erniedrigung fortträumend den Traum der 
Weltherrschaft, prächtiger Titel und eitlen Schaugepränges sich 
erfreuend. Noch immer legten die Abgesandten ferner Reiche und 
gewaltiger Fürsten huldigende Worte und Geschenke zu den Füßen 
des geheiligten Thrones nieder, noch immer ehrten die Völker den 
Imam al Hak (den rechtmäßigen Oberpriester), ob auch in poli- 

i tischen Dingen seine Gewalt erloschen.
Auch über Bagdad und was sonst noch zum weltlichen Ge

biet des sinkenden Chalifats gehörte, ging die Gewalt verloren, 
als Al Rh adi den Herren von Waset und Basra, Moham
med Ebn Rajek, zum Emir al Omrah (Emir der Emire) 
erklärte *), und unter solchem Titel ihm die oberste Macht in 
bürgerlichen und Kriegssachen verlieh, auch seinen Namen in's 
öffentliche Gebet sezte. Von dieser Zeit an war der Chalif blos 
Imam; die weltliche Herrschaft ausschließend in den Händen der 
Emirs al Omrah, um das Emirat selbst ein blutiger Streit unter 
den Bewerbern. Nachdem mehrere Türken nacheinander mit 
Gewalt in den Besiz der Stelle sich gesezt, und durch gleiche Ge
walt sie verloren hatten, riß sie der Buide, Ahmed Moezed 

, Dau la (Arm des Reichs), an sich 2) , und brachte sie erblich 
an sein Geschlecht. Die Chalifen erhielten nun einen bestimmten 
Gehalt, die Buiden als oberste Emire herrschten ohne Beschrän
kung. Innere Streitigkeiten in ihrem Hause veranlaßten dessen 
Sturz. Der Seldschuke, Togrulbeg, von dem Chalifen

1) 935. 2) 945.
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Abdallah Kaim Beamrillah (über Gottes Willen wachend), 
gegen seinen übermüthigen Gewaltsträger zu Hilfe gerufen, schlug 
den Feldherrn des Malek al Rahim (des barmherzigen Kö
nigs) , und endete die Macht der Buiden ’). Iezt waren ' die 
Scldschukcn die obersten Emire, bis auch sie durch einheimische 
Spaltung geschwächt wurden, und der Chalif auf kurze Zeit einen 
Schatten von Macht wieder erwarb. Doch ernannte Ahmed 
Naser el Eddin Allah (Beschüzer des Glaubens Gottes) den 
Kurden Sclaheddin, nachdem derselbe den Thron der verhaß
ten Fatimiten bestiegen, zum Emir al Omrah 2), und erneuerte 
das alte Verhältniß.

Auch der Untergang von Saladrn's Hause blieb unbenüzt 
von den Chalifen, und bald darauf fiel über sie die rohe Macht 
der heidnischen Mongolen, welche, ohne Scheu vor der Würde 
des Jman, den ehrwürdigen Thron zertrümmerten. Nasir 
Eddin, ein Privatgelehrter und Unterthan Mustasem's, rief, 
von diesem beleidigt, die Mongolen herbei, durch deren Schwert 
schon Asiens herrlichste Reiche gefallen waren. Hu lag u, Enkel 
Dschengis-Chan's, führte seine wilden Schaaren gegen Bag
dad, die reiche, volkerfüllte, heilige Stadt'). Er eroberte sie, 
plünderte sie vierzig Tage lang, tödtete zweimal hundert tausend 
Menschen, unter ihnen Mostasem Billah (Schuldlos durch 
Gott), den sechs und fünfzigsten unter den Nachfolgern des Pro
pheten. Pferde zertraten dessen Leiche. Also ging die abbassi- 
dische Herrschaft unter, im tausend zweihundert acht und fünf
zigsten Jahre unserer Zeitrechnung, und im sechshundert sechs - 
und fünfzigsten der Hedschra.

Zwar entrann Ahmed Monstanser,ein Abbasside, dem 
Todesschwcrt, und floh'nach Aegypten, wo Sultan Bibars l. 
ihn als Chalifen erkannte4) ; auch trugen noch achtzehn seiner 
Nachkommen diese den Völkern heilige Würde, die hierauf an 
die Osmannischen Eroberer überging. Aber diese ägypti
schen Chalifen blieben für die Hauptländer der mohammedanischen 
Welt ohne politische Bedeutung. Der Umsturz des Bagdad'schen 
Thrones endete die Herrlichkeit des arabischen Reiches, und war 
der Todesstoß für die Kultur Asiens.

1) 10j5. 2) 1179. 3) 1258· 4) 1263.
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IL D i e Dynastien').

8. 6.
Afrikanische.

So wenig anziehend, auch im Einzelnen wenig lehrreich, das 
verworrene Gemälde der in dem arabischen Reiche sich drängen
den Dynastien, das unaufhörlich in trostloser Einförmigkeit wie
derkehrende Schauspiel von starker oder glücklicher Anmaßung, 
stolzer Herrschaft, Verschlechterung, Weichlichkeit und Verfall ist: 
so müssen wir doch, um die neu aufkommenden großen und dau
ernden Verhältnisse zweier Welttheile zu verstehen, jenen Dyna
stien eine allgemeine Betrachtung schenken. Wir werden sie nach 
den beiden Hauptklassen, der afrikanischen und asiatischen 
Dynastien, hier wie dort möglichst nach der Zeit folge geordnet, 
an uns vorübergehen lassen, unter den lezten jedoch eine beson
dere Aufmerksamkeit dem türkischen, als einem welthistorisch 
ausgezeichnet wichtigen Namen, zuwenden.

A. Afrikanische Dynastien.

Schon unter Al Mansur, welcher das Geschlecht Ali'S 
grausam verfolgte, ward im äußersten Westen der afrikanischen 
Provinz durch den Flüchtling Edris, einen Fatimiten, die 
Fahne der Selbstständigkeit erhoben. Er behauptete sich wider 
seinen Verfolger und dessen Nachkommen, und ganz Maureta
nien gehorchte seinem Gesez 2). Sein gleichnamiger Sohn er
baute die Stadt F e s *), den Siz einer weitreichenden Herrschaft.

Nicht viel spater, unter Harun al Raschid, errichtete in 
Kairwan der Statthalter Ibrahim, Aglabs Sohn"), ein 
eigenes Reich, welches über das ehemalige karthagische Land

1) S. Desguignes hist gen. des II u ns, des Tu res etc· D'Herbe- 
Iot und die übrigen Geschichtschreiber deS Morgenlandes. Sehr lehrreich 
an neuen Aufschlüssen und Berichtigungen ist Sylvestre de Sacy in 
den Not. et exlr., auch in seinen Mémoires sur div. antiq. de la Persel 
in feiner Chrestom. Arabe u a. Sammlungen und Arbellen dieses gelehr
ten Forschers.

2) 782. 3) 788. 4) 805.
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sich ausbreitete, und seinen Hauptsiz in Tunis erhielt. Von hier 
sind die Eroberer Siciliens gekommen.

Gegen dieses Reich erhob sich Mahadi Obeid oll ah ein 
Abkömmling Ali's und Fatimens, wie man glaubte^), und 
daher den Völkern theuer. Von Mahadjah, einer Stadt, die 
er auf einer in's Meer gehenden Erdzunge prächtig erbaut hatte, 
beherrschte er vieles Land, und trug siegreiche Waffen wider die 
Häuser Aglab und Edris. Er eroberte Fes; die Edrisiten 
vertheidigten kümmerlich einige Reste ihrer Herrschaft, und erloschen 
nach einigen Menschenaltern rühmlos. Dagegen schwangen Ma
hadi's Nachkommen sich zu glänzendem Glück. Moez-Leddin- 
Allah, sein Urenkel^), ging durch den Sand der Wüste nach 
Aegypten, eroberte es, und gründete zu Kahira (Kairo), wel
ches er in der Gegend des alten Memphis erbaute, denSiz einer 
zweihundertjährigen Herrschaft4). Die Fürsten seines Hauses — 
vorzugsweise die Fatimiten genannt — führten den Titel CHa
li fen, und standen zweifach feindselig — weil kirchlich wie 
politisch — wider die Abbassiden zu Bagdad. Sie eroberten 
Syrien und Palästina; aber die Länder in Westen über
ließen sie den neu aufkommenden einheimischen Herrscherstämmen.

Unter den fatimitischen Chalifcn ist keiner merkwürdiger als 
Hak em Beamrillah*), dessen fanatischer Religionseifer wider 
Mohammedaner und Christen wüthete. Er wollte kirchlicher Leh
rer wie Gewaltsherrscher seyn, stellte ein schwärmerisches Reli
gionssystem auf, und machte es geltend mit dem Schwert. Die 
geheimnißvollen Stämme der Drusen auf dem Libanon sol
len noch Anhänger seiner Lehre seyn. Im Allgemeinen aber hatte 
sie geringen Fortgang und nur durch kurze Zeit, weil gegen sie 
die rechtgläubigen Mohammedaner wie die Christen mit frommer 
Erbitterung sich erhoben.

Wir werden später den Thron der Fatimiten eine Beute tür
kischer (kurdischer) Kriegsknechte werden sehen. ?

1) 908.
2) Moez, sein Urenkel, aI6 über diese Abstammung gesprochen ward, 

schlug an sein Schwert, und rief: „dies ist mein Stammbaum, und dies — 
indem er Geld unter seine Soldaten auswarf— sind meine Verwandten/-

3) 969. 4) 972. 5) 1021.
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S. 7.
Sortierung.

Indessen waren auf der weitgedehnten afrikanischen Küste ver
schiedene neue Reiche entstanden. Die Bewohner dieses meist 
herrlichen Landes hatten sich so innig mit den Arabern befreun
det, Sitten, Religion, Sprache ihrer Besieger nicht minder als 
deren Blut so allgemein unter sich ausgenommen, daß, welche 
Umwälzungen immer entstanden, sie nur Veränderung der Herr
scherstämme, nie Veränderung der Lebensverhältnisse bewirkten. 
Die ganze Nation war der arabischen verschwistert oder ein
verleibt worden; von allem Alten, von der christlichen nicht 
minder als von der klassischen Römerzeit fast jede Spur ver
schwunden.

Als Moez zur Eroberung Aegyptens auszog, ließ er in 
Zagreb *) seinen Statthalter Jussuf Ebn Zeiri zurück. 
Derselbe vererbte die Gewalt auf seine Nachkommen, mit beibe
haltenem Schein der Abhängigkeit von den Farimiten. Bald 
hörte auch der Schein auf. Die Zeiriten verehrten Omar 
und die Sunna. Mächtig geboten im Zeitpunkt ihres Glücks 
die Zeiriten von Fes bis zur ägyptischen Grenze. Aber die 
si ci lischt Macht unter K. Roger zertrümmerte solche Größe 
durch Eroberung des Syrien land es und der umgebenden Pro
vinzen. Einheimische Feinde, die Mora beth en, hatten durch 
schwere Kriege solchen Ruin vorbereitet2).

Die Morabethen („Eiferer für den Glauben") wa
ren in der Mitte des eilften Jahrhunderts 3) auf die Stimme 
Abdollah's, des Propheten, aus den die Wüste begrenzenden Län
dern hervorgegangen, ein aus Berbern und Arabern vermisch
tes Geschlecht, welches die Schrecken seines Schwertes und das 
Feuer seiner religiösen Begeisterung bald bis an die mittellän
dische und an die atlantische Küste trug. Abubekr, Sohn

1) Allgemeiner Name der afrikanischen Nordländer: das Abend
land für die Araber, doch im engern Sinn nur der westliche Theil 
derselben.

2) 1148. 3) 1056-
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Omar's, war ihr Haupt: er nannte sich Emir al Moslemin. 
Sein Nachfolger, Jussuf Ben Teschfin*), baute Marokko, 
auf quellenreichem Grund, ringsum von weiter Küste beschirmt. 
Sie ward der Siz des Reiches. Auch über die Meerenge, nach 
Spanien, zog Jussus, und vereinte die streitenden Emirate 
daselbst unter seinem Scepter.

§. 8.
Fvrtsezung.

Dieses gewaltige Reich der Morabethen (auch Almora- 
viden genannt) ging auf dieselbe Weise zu Grund, wie es ent
standen war, durch Glaubenseifer. Mohadi Mohammed, 
Nachkomme Ali's, wie er vorgab, wurde vertrieben aus Ma
rokko wegen Religionsneuerung. Da predigte er seine Lehre — 
nach ihm den reinsten Islam — den Stämmen umher, und führte 
seine Bekenner, Mowaheddin (Anbeter des einigen wahren 
Gottes) geheißen, siegreich wider die Morabethen *). Abdol 
Mumen, sein Freund und Nachfolger, eroberte Marokko und 
endete die Morabethische Herrschaft 8). Den Mowaheddin oder 
Almohaden unterwarfen sich bald alle Länder, welche sonst den 
Zeiriten gehorcht hatten, bis jur. Grenze Aegyptens. Vor ihnen 
wich die si ci lisch e Macht. Auch das arabische Spanien folgte 
dem Glück der Neubegeisterten.

Hundert Jahre nach Abdol Mumen's Tod hörte die Herr
schaft seines Geschlechtes auf 4). Neu entstandene Dynastien in 
den verschiedenen Theilen des weiten Reiches bereiteten ihr den 
Untergang. Im äußersten Westen ward von Abdol Hak, an
fangs Gewaltsträger der Almohaden, ein selbstständiges Reich ge
stiftet 5). Sein Sohn, Abu Jussuf, stürzte das Haus seiner 
Gebieter8), und befestigte die Macht der Meriniten, die noch 
weit in den folgenden Zeitraum, selbst mit erhöhtem Glanze, dauerte. 
Neben den Meriniten blühten noch: in Tlemesan, dem west
lichen Theil von Algier, die Zianiten?); in Tunis aber des 
Berbern Abdol Vahed 8) Nachkommen, die Abuhaffier.

1) 1069.
5) 1213

2) 1120.
6) 1269.

3) 1146. f 1163.
7) Seit 1248.

4) 1269.
8) 1206.
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§. 9.
B. Asiatische Dynastien.

In dem Gedränge der Asiatischen Dynastien zeichnen 
zuvörderst die nachstehenden, von einheimischen, d. h. ara
bischen, syrischen oder persischen Häuptern gestifteten sich aus.

Schon unter dem Chalifen Al Mam un erhob sich in C Ho
ra sa n O die Herrschaft der Thaheriden, deren Stammvater 
Thaher von Mamun selbst die erbliche Gewalt erhalten. Sie 
wurde erweitert durch Gunst und Waffen, bald auch unabhängig, 
aber nach fünfzig Jahren gestürzt durch den Räuberhauptmann 
Jakob Ebn Leith, den Sohn eines Kupferschmids (Sof- 
fars)?), dessen Nachkommen, die Soffariden, unter wech
selndem Glück bis 1002 in den Ost-Ländern des Chalifats, zu
mal in Nisabur, herrschten. Die Sam a ni den und Gazne- 

viden endigten ihr Reich.
Nasr und Ismael, Saman's Urenkel, stifteten in Ma- 

waralnahar, d. i. dem Land zwischen dem Orus und I ar ar
tes, eine auf die Trümmer der Soffaridischen Herrschaft gebaute 
Macht. Bokhara war ihr Hauptsiz. Viele Steppenvölker er
kannten der Samani den Gesez. Aber Ueppigkeit und Erschlaf
fung untergruben den durch wilden Muth errichteten Thron. Die 
Gazneviden stürzten ihn um 4).

Neben den Samaniden herrschten in den Südprovinzen des 
kaspischen Meeres, zumal in Dilem, die davon genannten 
Dilemiten. Angebliche Nachkommen des alten einheimischen 
Königshauses gründeten diesen Thron '). Ghilan, Mazan- 
deran, selbst ein Theil von Irak und F ar si stan gehorchten 
demselben. Aber Gazneviden und Buiden zerstörten ihn 6).

Diese Buiden haben ihren Ursprung von den Söhnen des 
Fischers Bujah Ebn Shetsa, Ali, Hassan und Ahmed. 
Anfangs Diener des Merdavidsch, des Dilemiten, erhoben sich 
dieselben durch Aufruhr und glücklichen Krieg zu Herren von Per
sien. In Shiras und in Jspahan standen die Throne der

1) 820.
5) 927.

2) 872.
6) 1012.

3) 892. 4) 999.
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Leiden ältern Brüder, in Kerman herrschte der jüngste *). Der 
Bagdad'sche Chalif erkannte ihre Macht. Glänzende Beina
men, Emed ed Daula (Stüze des Reichs), Rokn ed Daula 
(Pfeiler des Reichs), Moez ed Daula (Arm des Reichs) ver
kündeten den Völkern ihre Würde. Moez ward von dem zittern
den Chalifen zum Emirn al Omrah ernannt, und herrschte 
als solcher auch über Bagdad. Die Nachkommen dieser Buiden 
blieben gewaltig bis in die Mitte des eilften Jahrhunderts. Die 
Gazneviden endeten solche Gewalt in Persien2), die Seld- 
schuken aber in Bagdad 3).

Gegen die Alles verschlingende Macht der Türken behaup
teten noch zulezt die Ghuriden sich als einheimische Häup
ter. In G au er oder Ghor, dem südwestlichen Theil von 
Balkh, erhoben sich gegen die türkischen Herren von Gazna 
solche eingeborneFürsten — Sprößlinge der Sassaniden, wie 
sie sich rühmten—und Hussein^) eroberte Gazna. Moham
med Ghori, sein dritter Nachfolger, eroberte Chorasan und 
Delhi 5). Aber bald nach diesem Glück stürzte durch das Schwert 
der Charissemiten der ghuridische Throns.

§. 10.
F o r t s e z u n g.

Minder wichtig sind die in den syrischen Ländern gestifteten 
Reiche, als das hamadanitische in Mossul") und Erak3), 
das okkailitische gleichfalls zuMossul 9), das kelabitische 
zu Aleppo 10 ) u. a. m. Dagegen ziehen in religiöser Rücksicht 
nicht minder als in politischer die Jsmaelianer unsere Blicke 
auf sich.

Die schwärmerische Sekte der Karmathier 11 ) lebte in den 
Jsmaelianern wieder auf. Hassan Ebn Sabah 12) sam
melte die Anhänger des Ismael, Sohns Giafars al Sadek 
(des Gerechten), des sechsten Imam und Urenkels von A bu
be kr, in ein Volk, dessen Religionseifer und Kriegsmuth einen

1) 933. 2) 1039. 3) 1056.
4) Um 1150. 5) -j- 1205. 6) 1215.
7) Von 900 bis 978. 8) bis 1001. 9) Von 990 bis 1086.

10) Von 1025 — 1084. 11) S. oben S. 196- 12) 1090. 
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weit über das nord-persische Hochland (Ghebal, das Ge- 
birg geheißen) herrschenden Thron errichtete. Die Fürsten dieses 
Reiches nannten sich Scheiks-al-Ghebal (dieFürsten — oder 
Alten — des Gebügs) *), und blieben gewaltig bis auf die 
mongolische Zeit2).

Nach der gewöhnlichen Meinung sind die Assassine» in 
Syrien ein Stamm der Ismaelianer. In den Zeiten der 
Kreuzzüge finden wir auf den Höhen des Libanon, von An, 
tiochien bis Damaskus, ein durch Religionsschwärmerei, durch 
Tapferkeit, Todesverachtung, durch blinden Gehorsam gegen sei
nen Herrn äußerst furchtbares Volk, welches, wie die Jsmaelia- 
ner, sich Batheniten (Erleuchtete) nannte, und dessen Fürst, 
wie derIsmaelitische, der Alte vom Berg geheißen ward. Der 
Name der Assassine« (oder Assissinen) hat einen ungewissen 
Ursprung: seine Bedeutung in mehreren europäischen Sprachen, 
„Meuchelmörder", ist blos der Ausdruck des Abscheues gegen 
die Mordthaten, welche von ihnen begangen wurden. Denn auf 
das Wort ihres Oberhauptes zogen die Assassine» (oder wenigstens 
eine Klasse derselben, die sich eigens zu solch unbedingter Befol
gung verbunden hatte, wie auch bei den Ismaelianern eine solche 
Klasse unter dem Namen Fedais war) mit tödtenden Waffen 
aus, das ihnen bestimmte Schlachtopfer zu fällen, wo und wann 
immer sie es träfen. Nah' oder fern von ihrem Reich, ja bis in 
die europäischen Länder verfolgten sie die dem Tod Geweihten, 
und mordeten sie vor allem Volke, mordeten Könige und Fürsten 
in der Mitte ihrer Wachen. Einige halten sie für eines mit 
den Drusen, den Bekennern des vergötterten Hakem (siehe 
oben S. 200), wornach sie noch heute fortdauern würden 3). 
Die gewöhnliche Meinung läßt sie von dem Mamlukischen 
Sultan Bibars ausgerottet werden^).

1) Wie D'Herbelot lehrt, Neuere aber bestreiten.
2) 1255.
3) S. eine Abhandlung über die Assissinen von Rühs in den 

Musen 1813, wo wir auch Nachweisung aus die ältern Schriftsteller fin
den. Unter diesen zumal die zwei Abhandlungen von Falco net in den 
Mein, de l’Acad. des Inscr.

4) 1272.
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C. Türkische Reiche.

§. 11.
a. A e l t e st e s.

Durch viele Jahrhunderte tönt furchtbar und bis auf die 
neueste Zeit gewaltig der Name der Türken. Aber dreierlei 
ganz verschiedene Reiche sind es, die unter demselben sich uns 
darstellen. Ein altes, das schon im sechsten Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung erscheint, aber noch vor Karls des Großen Zeit 
wieder verschwindet; dann die in der vorliegenden Periode aus 
den Trümmern des arabischen C Hali fats sich bildenden viel- 
namigen Türkenreiche; endlich das osm an ni sch-türkische, 
dessen Entstehung erst in die folgende Periode fällt. Wir haben 
des alten türkischen Reiches zwar schon im vorigen Zeitraum 
(B. IV. S. 165.) erwähnt, doch dessen genauere Betrachtung für 
jezt, wo der natürliche Zusammenhang sie heischt, uns Vorbehalten.

Wie fleißig und getreu Stritter (Turcica) die byzantini
schen, Desguignes die chinesischen Berichte über die Tür
ken gesammelt, wie sorgfältig Schlvzer u. A. dieselben mit der 
Fackel der Kritik beleuchtet haben; dennoch bleibt der erste Ur
sprung, der wahre Stammbaum, die ganze Urgeschichte des Vol
kes dunkel und räthselvoll. Doch genügt uns zu wissen, daß die 
Türken, wie die Hunnen und Mongolen, von dem großen 
Gebirge stammen, dessen Rücken mitten in Asien thront, und 
Völker wie Flüsse nach allen Weltgegenden gesendet hat und sen
det. Nach den einheimischen Sagen dieser kriegslustigen Nation 
war ihr Stifter von einer Wölfin gesäugt worden. Durch die 
Ungunst des Schicksals aber waren die Türken die Sklaven einer 
mächtigen Horde, der Scheu-schang (oder Geugener) ge
worden. Sie waren verurtheilt, aus den Eingeweiden des Ge
birges Altai das Eisen zu Tag zu fördern, welches ihre Tyran
nen gewaltig machte. Da erstand unter ihnen ein kühner Führer, 
Bertezena *), und forderte sie auf, für sich selbst die Schwer
ter zu bereiten, und Freiheit oder Herrschaft damit zu erkämpfen.

1) Um 550
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Schnell, wie solche Umwälzungen auf asiatischer Erde geschehen, 
war das Werk der Befreiung vollbracht. Die Scheuschang, 
in mehreren Schlachten hingewürgt, verschwinden aus der Ge
schichte; die Türken, vom Altai aus, überschwemmen Ost 
und West. Zumal wird bald nach Il-Chan oder Bertezena 
ein großer Eroberer, Disabul, als Chan der östlichen Türken- 
Horden genannt. Die chinesischen Annalisten beseufzen, daß 
das Schwert dieser neuen Feinde ihre Heere wie Gras darnieder 
gemäht, daß nur Unterwerfung oder Tribut ihren Grimm besänf
tigt habe. Minder belohnend, auch unbestimmt nach den Grenz
marken, waren die nördlichen Eroberungen der Türken: doch 
scheint es, daß sie einen großen Theil Sibiriens unterjocht, 
und bis in die Nähe des Eismeers ihre Waffen getragen haben. 
In Westen wurde von ihnen das berühmte Volk der Haytha- 
liten oder weißen Hunnen'), besiegt, die Perser geschreckt. 

Die gemeinschaftliche Feindschaft wider die Perser brachte ein 
freundliches Verhältniß zwischen den Türken und Byzanti
nern hervor. In mehreren Kriegen wider jene waren sie Ver
bündete. Doch kamen die Türken durch kühnes Vordringen bis 
an den M äo tisch en See, ja über denselben, bereits in bedenk
liche Nachbarschaft des griechischen Reichs.

Dieses erste und gewaltige Reich der Türken ging zu Grunde 
durch einheimische Spaltung, durch die ränkevolle chinesische 
Politik, und durch das Schwert der Tartaren Hoei-ke ’). Es 
ist nicht unwahrscheinlich, wiewohl nicht vollständig erwiesen, daß 
mehrere der nach Europa gekommenen barbarischen Steppenvölker 
die Ueberbleibsel dieser alten Türken gewesen.

§. 12.
ß. Ursprung der türkischen Reiche im Chalisat.

Indessen lebte der Name der Türken fort in den Steppen- 
** ländern Mittelasiens, als in Turkestan, Turkmanistan und 

in vielen Horden, welche theils frei, theils unterwürfig ihr no
madisches Leben fortsezten. Als die siegreichen Araber, nach

1) Nach Desguignes ihre Geschlechtsverwandten. Siehe von ihnen 
P. 1Y. Seite 43. ?) Um 750.
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Zertrümmerung des Perserreiches, in dieOrus- und Jarartes- 
Länder drangen, stießen sie auf türkische Horden, und kamen 
mit denselben in mannigfaltige Verhältnisse des Krieges und des 
Friedens. Wir haben gesehen, wie die Chalifen aus türkischen 
Kriegsgefangenen, oder aus solchen, die freiwillig ihre Dienste 
nahmen, Heerhaufen, zumal Leibgarden bildeten, und dadurch 
sich selbst Gefahr und Schmach, den Türken Hoheit und Gewalt 
bereiteten.

Gleichwie im römischen Kaiserreich die Prätorianer den 
Thron, die barbarischen Soldtruppen das eingeborne Volk 
niederdrirckten, und Häupter der leztern sich vielfältig zu über
mächtigen Gewaltsträgern des Kaisers, ja zu selbstständigen Herren 
der Länder aufschwangen: also die türkischen Söldlinge 
und die türkischen Häupter im arabischen Reich. Während 
der Chalif selbst in Bagdad vor den Launen und demUebermuth 
seiner Leibwache zitterte, errichteten die in die Provinzen als 
Statthalter geschickten türkischen Günstlinge, oder auch ge
meine Abenteurer, Sklaven aus türkischem Stamm, sich unab
hängige Throne; unter ähnlichen Umständen wohl auch mit ähn
lichem Erfolg als die einheimischen Thronräuber, jedoch auch 
unter sich selbst zu einer eigenen Nationalmasse durch gleichen 
Ursprung und gleichen Charakter sich gestaltend: nicht minder als 
in der Zertrümmerung des römischen Weltreichs die germani
schen Herrschaften wie eine besondere, ein eigenthümliches Gan
zes bildende Masse erscheinen.

§. 13.
Gazneviden.

Die ältesten dieser arabischen Türkenreiche wurden in Aegyp
ten gegründet, die größer» und dauernden in Asien. Dort 
machte schon Achmed, Tuluns Sohn, Statthalter des Cha
lifen Motaz, sich selbstständig nach seines Wohlthäters Tod *). 
Aber nicht lange währte die Tulunidische Herrschaft. Der 
Chalif M okta di eroberte Aegypten wieder °). Ein andererTür- 
kensklave, Mohammed Akschid, erneuerte den Abfalls. Doch

1) 869. 2) 905. 3) 935.
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nur ein Menschenalter behaupteten die Akschidcn den Thron. 
Die Fatimiteu stürzten ihn *).

Wichtiger war die Herrschaft der Gazneviden, welche 
Mahmud II. ) stiftete. Er, der Sohn des „Sklaven eines Skla
ven von dem Sklaven des Befehlshabers der Gläubigen" (d. h. 
der Sohn eines Haussklaven des Veziers eines Samanidi- 
schen — dem Ch alifen dein Namen nach unterworfenen — 
Herrschers), schwang sich von der Stelle eines Statthalters in 
Gazna, wozu schon sein Vater durch Gunst und Verdienst ge
langt war, durch noch kühnere Kraft und größeres Glück zum 
unabhängigen Beherrscher Ehorasan's und aller Lander vom 
kaspischen Meer bis zur Mündung des Indus, vom Iarar
tes bis tu die Nahe des Tigris auf. Zwölf Feldzüge that der 
unermüdete „Sultan" nach dem durch Natur und Handel über
reichen, in seinen innern Provinzen von Räuberhand noch unbe
rührten Hin do stan, drang über die Gebirge von Kaschemir 
und Thibet siegreich in's Ganges gebiet, zertrat viele Völker, 
stürzte viele Pagoden um, uud eroberte den größten Theil der 
vorder» Halbinsel. Unermeßliche Schäze waren die Frucht seiner 
blutigen Arbeit. Aber dauernd war die Herrschaft über Indien 
nicht.

Gleich wie die germanischen Stämme, die in römischen 
Provinzen sich festsezten, sobald sie die christliche Religion 
annahmen, in ein feindseliges Verhältniß wider ihre heidnischen 
Brüder in der alten Heimath traten; also wurden die Türken
stämme im arabischen Reich, sobald sie zum Islam sich bekann
ten, durch eine geistige und politische Scheidewand von ihren 
Brüdern in der Steppe getrennt; und es dauerte, der vielfälti
gen Blutvermischungen ungeachtet, das uralte Fcindesverhältniß 
zwischen Iran und Turan fort. Zum Theil war solches schon 
die Wirkung der bürgerlichen Gesittung, welche die erobernden 
Stämme in den südlichen Ländern wenigstens in einigem Maße 
annahmen, doch weit mehr die Wirkung der Religion.

Sultan Mahmud selbst, der Stifter der Gaznevidischen 
Hoheit, erzitterte noch vor der Macht der Tur ko ma neu.

1) 969.
p. Rylterk Gksch, ör Bd.

2) 999.
14
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nomadischer Horden von türkischer Abkunft, welche diesseits des 
Jarartes umherschwärmten, zum Theil herbeigerufen von Mah
mud, und im Solde erhalten wider die nördlichern Stämme, doch 
als übermächtige Verbündete furchtbar. Mahmuds Nachfolger, 
Sultan Massoud, sah die Erfüllung von seines Vorsahrs 
Ahnung an dem blutigen Schlachttag bei Zendekan *), welcher 
der Gazneviden Herrschaft in diesen nördlichen Gegenden endete, 
und sie auf die indischen Grenzländer beschränkte.

§. 14.
Seldschukiden.

Der Sieger Massoud's war Togrul-Beg, Enkel Seld- 
schuks, eines türkischen Häuptlings, welcher, wegen einheimi
schen Haders, aus Turkestan nach Mawaralnahar geflohen 
war. Durch's Loos, wie wir lesen, ward Togrul unter seinen 
Mitbewerbern zum Oberhaupt der verbündeten Horden bestimmt, 
und rechtfertigte durch Muth und Einsicht die Gunst des Glückes. 
Nicht nur ward durch wiederholte Siege die Erniedrigung der 
Gazneviden vollendet; auch die Buiden erlagen dem Arm 
Togruls, und der größte Theil Persiens gehorchte seinem 
Wort. Der Chalife Kajem selbst hatte ihn herbeigerufen wider 
seine Dränger; als Emir al Omrah herrschte der Seldschuke 
jezt auch über Bagdad. Durch sein Ansehen bewogen, hatten 
alle Horden, die mit ihm waren, den Islam angenommen, was 
dessen Herrschaft befestigte. Bis Cvnstantinopel ging schon 
der Schrecken der Turkomanen.

Togruls Neffe und Nachfolger, Alp Arslan 2) (der mu- 
thige Löwe), schlug und fing den byzantinischen Kaiser Romanus 
Diogenes, herrschte mit Glanz und Ansehen, und starb auf 
einem Zug wider Turkestan durch die Hand eines gefangenen 
Feindes^). Sein Sohn, Malek-Schah, auch Dschelaled- 
din und Dschelaleddaula (Zierde des Glaubens und des 
Reiches) genannt, war der größte unter den seldschukischen 
Fürsten. Er eroberte die östliche Bucharei, Turkestan, Kasch- 
gar, Syrien und Kleinasien, und vereinte unter seinem

1) 1038. 2) 1063. 3) 1072.
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Scepter mehr Länder, als je der Chalif in Asien besessen. Zu
gleich war er Freund der Kultur und der Wissenschaft, die schö
ner nie als unter ihm in türkischen Reichen blühte, Urheber der 
nach ihm genannten vortrefflichen Dschelaleddin'schen Jahres- 
rechnung *), und durch unermüdeten Thateifer wie durch fromme 
Wohlthätigkeit berühmt. Doch haften die Mackel der Undankbar
keit gegen den edlen Perser Nizan, seinen Vezier und Rathgeber 
zum Guten, auf dem Charakter Maleks.

Die Regierung dieses Sultans war das Zenith der seldschuki- 
schen Größe gewesen. Nach ihm 2) zerfiel das Reich in Trüm
mer. Er selbst schon hatte das Aufkommen einiger Nebenreichc 
unter der Herrschaft von Seitenverwandten begünstigt, zumal 
den tapfern Suleiman ansgesandt, daß er die Provinzen Klein
asiens unterwerfe, und zu einem eigenen Reiche bilde3 4 *). Doch 
blieb er der Oberherr aller Länder, in welchen die neuen Throne 
gebaut wurden; alle Fürsten des Hauses ehrten des Großsultans 
Wort. Mit seinem Tode zerriß das Band solcher Abhängigkeit. 
Blutiger Streit um das Erbe erhob sich zwischen den Söhnen 
und dem Bruder des Verstorbenen. Ein Vertrag endete denselben, 
und theilte das Reicht). Selbst Persien, das Hauptland, kam 
an mehrere Linien, und außer demselben erhoben sich noch die 
unabhängigen Sultanate von Jkonium, ' Kerman , Aleppo 
und Damaskus.

1) S. oben S. 15. 2) 1092. 3) 1074.
4) 1103. 5) 1195. 6) Um 1100.

14*

§. 15.
Chowaresmier.

Neunzig Jahre nach solcher Theilung ward das Hauptreich 
durch die Chowaresmiden zerstört^), deren Stifter, Kot- 
bedin Mohammed, der Sohn eines türkischen Sklaven und 
deS Seldschuken Sandschar, Statthalterin Chowaresm war, 
sich aber unabhängig gemacht hatte6). In schnellen Fortschritten 
erweiterte sich die Herrschaft dieser neuen Dynastie. Viele Step
penländer, dazu Chorasan und mehrere Provinzen des innern 
und selbst westlichen Persiens gehorchten ihr. Die Ghuriden 
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wurden durch dieselbe gestürzt *). Die Chowaresmiden 
(oder Charissemiten) selbst erlagen nicht lange darauf 
dem Schwert der Mongolen-), wider welche zuerst Mo
hammed Schah, nach ihm sein heldenmüthiger Sohn Gela- 
leddin Mankberni unglücklich gestritten. Die Trümmer der 
charissemitischen Horden flohen nach dem westlichen Asien, über
schwemmten Palästina, und verstärkten durch ihre käuflichen 
Dienste die Macht der benachbarten seldschukischen Fürsten.

Denn noch bestand in den Provinzen Kleinasiens die seld- 
schukische Herrschaft. Von den oben bemerkten Reichen ward 
zwar jenes von Kerman (Südpersien) durch die Charisse- 
miten zerstört^), und die syrischen Sultanate von Aleppo 
und Damaskus, jenes durch die Ortokiden ^), dieses durch 
den Atabeken Nureddin^), gestürzt: aber jenes von Iconium 
oder Rum erhielt sich, unter wechselnden Schicksalen, länger. 
Der Stifter desselben, Suleiman Gazi (der Glaubeusbe- 
schüzer), war durch die Zwietracht der byzantinischen Thron
bewerber, Nicephorus Bryennius und Nicephorus Bo- 
to ni a tes, groß geworden. Sein Beistand verhalf Lezterem 
zur Krone, aber Kleinasien ward der Lohn des Beistandes. 
Anfangs in Iconium, darauf in Nicäa wurde der Thron 
dieses seldschukisch-römischen Reiches (Rum) aufgeschlagen, 
das Schrecken Constantinopels und der Abscheu der Abend
länder. Wider die Macht dieses Türkenreiches hat am heftigsten 
der Arm der Kreuzfahrer gestritten. Dennoch überlebte es 
solchen Sturm, und ward erst durch die Mongolen zerstört °).

§. 10.

Ortokiden. Atabeken. Ayu biten.

' Auch die Reiche der Ortokiden, Atabeken und Ayubi- 
ten mögen unter die türkischen gerechnet werden. Ortok, 
der Anführer einer turkomanischen Horde, die in Armenien 
haus'te, erhielt von den Seldschuken die erbliche Herr
schaft über Jerusalem und Palästina?). Doch schon die 

1) 1215
3) 1187.
6) 1308.

2) Von 1219 — 1231.
4) 1117. 5) 1154.
7) 1084.
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Söhne Ortoks, Jlghazi und So km an, verloren, in den 
Tagen des ersten Kreuzzugs, das heilige Land gegen tue 
Fatimiten in Aegypten , und errichteten weiter hin in 
Irak eine kleine, bis in den folgenden Zeitraum dauernde Herrschaft.

Die Seldschuken, als sie, dem Beispiel der übrigen Dynastien 
folgend, auf ihren Thronen entschlummerten, überließen ihren 
Statthaltern alle Gewalt. Unter denselben wurden zumal die 
Atabeken (Pflegeväter des Fürsten), wie ihre Erzieher oder 
Vormünder sich nannten, mächtig und selbstständig. Man kennt 
also die Atabeken in Adherbeidschan, in Fars, in Laristan 
und in Syrien. Nur die lezten fordern eine genauere Betrach
tung. Ihr Stifter war Emad Eddin Zanghi?), Statthalter zu 
Mossul, ein tapferer, weiser Fürst, nach dessen Ermordung ^) sein 
Sohn, Nureddin Mahmud, zu Aleppo den Thron einer weit
reichenden Herrschaft baute, den F a Limiten und den Christen 
gleich furchtbar, und im Morgenland und Abendland berühmt 
durch Mäßigung, Milde und Frömmigkeit war. Sein Bruder, 
Seifeddin, hatte zu Mossul eine gesonderte Herrschaft ver
waltet, welche nach dessen Tod noch weiter zersplitterte. Auch 
Nureddin's Reich zerfiel bald nach ihm 4) durch der A yubi- 
ten schwellendes Glück.

Dieselben gingen aus von Schirkuah dem Kurden, dem 
Sohn Shadi's, welchen Nureddin nach Aegypten sandte, zur 
Schlichtung des Haders zwischen D arg am und Schawr, den 
Bewerbern um das Vezirat des Fatimitischen Chalifen. Die Kur
den in dem nördlichen Theil des alten Assyriens — nach 
ihnen Kurdistan genannt — nomadisch hausend, waren ein wil
des, kriegerisches, den Türken ähnliches Volk. Ihr Recht 
maßen sie nach ihrer Stärke. Also, nachdem Schirkuah seinen 
Verbündeten, Schawr, auf den Stuhl des Veziers erhoben, ward 
er uneins mit demselben, und stürzte ihn. Er selbst ward Vezier, 
und vererbte solche Würde auf Selaheddin, seinen Neffen, 
den Sohn Ayub's. Dieser große Krieger und Regent sezte sich 
auf den Thron der Fatimiten nach dem Tode Aded-ledin- 
Allah's, des lezten Fürsten aus diesem Geschlecht s, msd unter#

1) 1096.
4) f 1174.

2) 1121.
5) 1171. 

3) 1145.
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warf Aegypten wieder dem Chalifen zu Bagdad. Nach dem 
Tod Nureddin's zerriß er das Band der Abhängigkeit von den 
Atabeken, eroberte selbst das syrische Land, eroberte das süd
liche Arabien, erklärte sich zum Beschüzer der heiligen Städte 
Mekka und Medina, unterwarf sich in Aftika Tripolis und 
Tunis, und stürzte den christlichen Thron in Jerusalem 
um. Wir werden seines furchtbaren, zugleich ehrwürdigen, Na
mens in der Geschichte der Kreuzzüge gedenken.

Selahcddin's Söhne'), die A y u b i t e n genannt, 
schwächten sich durch einheimische Kriege. Des Vaters Reich 
ging in Trümmer. Sein Bruder Adel Deifeddin riß 
das Hauptland, Aegypten, an sich. Seifeddin's Nachfolger 
unterwarfen sich mehrere losgeriffenc Länder wieder. Aber eine 
aus Komanischen Jünglingen bestehende Sklavengarde, 
die Mamluken genannt, wiederholte in Kairo das Schau
spiel, welches die Türken in Bagdad und an andern Höfen 
gegeben: sic stürzten ihren Herrn vom Thron. Der Sultan 
Moaddan, als er mit Ludwig IX. von Frankreich, den er 
gefangen genommen, billigen Frieden schloß 2), erregte hiedurch 
den Unwillen der Mamluken. Sie tödteten ihn und seine Angebö- 
rigen, und bekleideten Jbegh, ihren Anführer, mit der Sultans
würde. Jbegh's Nachfolger wurden jedesmal von den Mamluken 
gewählt, aus ihrer eigenen Mitte. Man nennt ihre Reihe die 
Baharitcn zum Unterschied einer nachfolgenden (der Tscherkas- 
sischen) Reihe. Lange behaupteten die Mamluken den Ruhm 
der Tapferkeit. Sie allein trozten dem mongolischen Sturm. 
Die fortwährende Erfrischung ihrer Stärke durch neuherbeige- 
ruf.'nc Krieger aus den heimathlichen Hirtenstämmen bewirkte 
dies. Auch gab Verdienst oder Vertrauen, nicht aber Erbrecht, 
den Thron. Die Sultane entschlummerten also nicht wie jene der 
Dynastie n.

2) 1250.1) 1195.
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1ΙΓ. D i e M o N g o l e n *).

S. 17.
Einleitung.

Nach so lang angedauerten Stürmen der Barbarei, der wil- 
den Herrschgier und des Aufruhrs, nach fast zweitausend Jahre 
getragenem Fluch des Despotismus blieb Asien noch immer 
schön. Die uralte Kultur seiner durch die Natur so hoch geseg
neten Länder, seiner dem Ursiz des Geschlechtes, der Quelle 
bildender Ueberlieferungen näher wohnenden Völker, befördert 
oder erneuert durch einzelne große Lehrer und Herrscher, gepflegt 
durch den Eifer oder den Vortheil religiöser oder politischer Kasten 
lebte wenigstens in vereinzelten Ueberbleibseln und in auserwähl
ten Gegenden fort. Noch war der Segen von Zoroaster's 
Lehre, noch waren die Spuren der durch Alexander weit aus
gestreuten Hellenischen Kultur nicht ganz verwischt; die Fana
tiker Arabiens hatten allmälig der mildern Gesittung, den Ge- 
nüffen der Civilisation gehuldigt, und selbst die Türken-Schwärme 
oder ihre bessern Häupter waren nicht ganz unangesprochen ge
blieben von der aus so vielen Denkmalen redenden (Stimme der 
Menschenbildung.

Aber ein neuer Sturm brach herein, furchtbarer als alle, 
welche bis dahin gewüthet, und zerstörte für immer Asiens 
schönere Gestalt. Von denselben Höhen braus'te er herunter, 
von welchen über Europa die Hunnische Verwüstung gekom-

l) Außer DesguigneS schon öfters angeführter Geschichte sehe man 
zumal Pallas Sammlung histor. Nachrichten über die Mongolischen Völ
kerschaften 1776. Von ältern: Histoire de Gengis*chan et de tonie la 
dynastie des Mongous etc. par le R. P. Gau b il. de la S· d. 'J. 
Paris 1739. H ist. du grand Gçnghischan par Μ. Petit de la Croix. 
Paris 1.71o. Neue Werke über die Geschichte der Mongolen sind: Zs. Z. 
Schmidt's Forschungen im Gebiete der ält. relig. polit, und liter. Bil
dungsgeschichte der Völker Mittelasiens, vorzügl. der Mongolen und Tibe
ter. St. Petersburg (Leipz. Knobloch) 1824. Jul- v- Klap roth's Beleuchtung 
und Widerlegung der Forschungen u. s. w- Paris (Leipzig, Barth) 1825. 
Zs. Jak. Sch midt'S Würdigung und Abfertigung der Klaproth'schen soge
nannten Beleuchtung, u. s- w- Leipz- Knobloch 1826. 
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men, und welche die viclnamigen Sc ythl schon Horden, Mas- 
sagetcn und Saken'), Parthcr und Türken zu verschie
denen Zeiten über die Süd - und Westländer Asiens ausgegos
sen. Die Mongolen (M ogo len , Mungal en) , von dem 
Altai sch en Gebirgsrücken sich hcrabstürzend, eroberten, ver
wüsteten in wenigen Menschenaltern den größten Theil Asiens 
und die Ostlandcr Europ a's, und errichteten das ausgedehn
teste aller jemals gewesenen Reiche.

Wir haben des Mun gali sch en Volksstamms schon im vori
gen Zeitraum 1 2) gedacht; aber zugleich die Schwierigkeit, ja 
Unmöglichkeit bemerkt, die Verwandtschafts-Verhältnisse dieses mit 
den übrigen Stcppenvölkern, oder die wechselnden Schicksale der 
vielnamigen, bunt durch einander gemischten Horden in dem 
Dunkel der früheren Jahrhunderte zu erschauen. Auch unsere 
Gleichgiltigkeit für solche undankbare Forschungen haben wir 
wiederholt eingestanden. Erst mit Dschengis-Chan treten die 
Mongolen auf den wahrhaft welthistorischen Schauplaz.

1) Vgl. Heeren: asicrt. Völker. Scythen.
2) B. IV. S. 38. ff. 3) 1176.

§. 18.
Dschengis-Chan.

Derselbe war der Sohn des Chans Ze su-Kai, welcher — 
man sagt als Vasall der Niutsche — über die Horde Müm-U, 
und einige andere, die an den Ufern der Selin g a und des 
Onon umherzogen, und zusammen an 40,000 Familien zählten, 
herrschte. Als er starb 3), war sein Sohn, Temudschin, drei
zehn Jahr alt. Die Horden verschmähten des Knaben Herrschaft, 
und schlugen seine Freunde in offener Feldschlacht. Er floh zu 
To grul dem K craitc n, einem tartarischcn Chan, der am 
I enise i thronte, und ne sto ri attischer Christ — wie man 
glaubt, der in den Sagen berühmte „Priester Johann" — 
war. Aus solchem Stand der Abhängigkeit und Beschränkung 
erhob sich Temudschin durch Kraft und Glück. Die Liebe der 
Horden erwarb er sich durch Freigebigkeit und durch tapferer 
Thaten Glanz. Die Feinde wurden geschreckt oder niedergewor-
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fen; Togrul-Chan Selbst, nach entstandener Zerwürfniß mit 
seinem Schilling geschlagen und getödtet. Von Sieg zu Sieg 
eilend war Temudschin im drei und vierzigsten Altersjahre mäch
tig genug, daß auf einem Kurultai *) von einem Propheten 
(K o d sch a nach der Landessprache) mit Anstand verkündet wer
den mochte: Temudschin sey durch Rathschluß des Himmels 
Dschengis- (oder Dschengiz-) Chan (der Größte Chan), 
und bestimmt zur Herrschaft über die Erde.

Die Horden der weiten Wüste erkannten gläubig des Propheten 
Wort, und an ihrer Spize erschien bald der gewaltige Dschengis, 
das Schrecken der Völker. Sina zuerst unter den südlichern 
Reichen empfand die Schwere seines Arms. Er, sonst Vasall 
der Kaiser von Nord china, brach über die große Mauer mit 
den Myriaden seiner Streiter, mähte die chinesischen Heere nie
der, eroberte Aenking, die Hauptstadt, und erzwang schweren 
Tribut und die Abtretung von fünf Provinzen 2).

Bald darauf ward wider Mohammed, beit weitherrschenden 
Sultan von Chowarcsm — nicht ohne Reizung — der Krieg 
erhoben *). Siebenmal hunderttausend Mongolen trafen in 
den Flächen nördlich des 2arartes auf viermal hunderttausend 
Chowaresmische Streiter, und schlugen sic in einer schreck
lichen Schlacht. Nicht länger wagte Mohammed den 'offenen 
Kampf. Er sah trauernd seine Festen nach einander fallen, sein 
ganzes Reich eine Beute des wilden Feindes. Mit Hilfe chinesi
scher Kriegsbaumcister hatte Dschengis die Mauern der hochbe- 
rühmteu Städte Otrar, Meru, Nisabur, Herat, Balk, 
Kandahar ». a. gebrochen: die zitternden Völker wurden zer
treten , die Denkmale des Fleißes früher Geschlechter zerstört. 
Durch alle Länder vom Kaspischen Meer bis zum Indus 
tobte die Verwüstung, welcher Gelalcd bin, Mohammeds Sohn, 
vergebens die Kraft seines Heldenarms cntgegensezte. Schwer 
von Raub ging Dschengis gegen die Steppe zurück, und empfing 
dort seine siegreichen Feldherren, welche indessen die westlichen 
Länder Persiens durchplündert, und rings um das kaspische Meer 
den erstaunenswcrthen Kriegszug vollendet hatten.

1) 1206. 2) 1210 und 1214. 3) 1218— 1224-
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Der Würger der Nation starb bald darauf, neue Plane der 
Eroberung brütend *).

§. 19.
Verwüstungen der Mongolen.

Seine Nachfolger sezten dieselben in's Werk, mit gleichem 
Glück und gleicher Grausamkeit. Die Geschichte der mongolischen 
Eroberungen ist schaudervoll. Die Spuren ihrer Zerstörungswuth 
sind heute, nach bald sechshundert Jahren, noch nicht verwischt. 
Mit ungeheuren Kriegsschaaren, unersättlich und ohn' Erbarmen, 
durchstürmten sie die blühenden Länder, und ließen überall eine 
Wüste zurück. Welche Stadt in ihre Gewalt fiel, die wurde ge
plündert, zerstört, ihre Bevölkerung theils niedergemacht, theils 
als Sklaven verkauft. Bei der mindesten Aufreizung ward Alles 
getödtet, und die Stadt bis auf den Grund vertilgt. Die Zahl 
der Erschlagenen in den drei Hauptstädten Chorasans, Maru, 
Nisabur und Herat, wird von einheimischen Schriftstellern auf 
vier Millionen, sechsmal hundert und sieben und vierzig tausend 
Menschen geschäzt °). In Ungarn wurden alle Städte bis 
auf drei zerstört, das Land im Norden der Donau zur menschen
leeren Wüste gemacht. Nicht Alter, nicht Stand, nicht Geschlecht 
fand Gnade vor diesen Barbaren, auch Unterwerfung sänftigte 
nicht ihren Grimm. Als Oktai-Ehan Nordchina erobert hatte, 
geschah in dem Rath seiner Großen der Vorschlag, die ganze 
Bevölkerung dieses weiten, menschenreichen Landes zu vertilgen, 
auf daß ein freier Weideplaz für die Heerden der Sieger daraus 
würde. Die beredten Vorstellungen Jlidschudsai's, eines 
edlen Mandarins, welchen Oktal ehrte, retteten mit Mühe das 
schwer bedrohte Volk.

Laßt uns flüchtigen Schrittes über die Scene der Verwüstung 
eilen. Gründungen mehr als Zerstörungen ziehen den Welthistori
ker an, und von jenen zeigt uns die mongolische Geschichte wenig. 
Ihr Reich als solches war eine aufgethürmte Masse, ohne an
dern Grund des Fortbestandes als die Gewalt allein, welcher 
sie das Daseyn verdankte. Darum war die frühe Auflösung un-

1) 1227 2) d’Herbclol Bibi. orient·
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vermeidlich, und was zurück blieb, waren Trümmer, Verödung, 
Barbarei.

§. 20.

Nachfolger Dschengis.

Nach Dschengis-Chan ward Oktai, sein Sohn, zum Beherr
scher der Mongolen erklärt; jedoch erhielten auch dessen Brüder, 
Tuschi, Dschagatai und Tuli weite Reiche zum erblichen 
Besiz, ob auch mit abhängiger Hoheit. Nach Oktai's Tod*) 
war wegen streitiger Ansprüche ein vierjähriges Zwischenreich. 
Endlich ernannten die Großen der Nation auf einem feierlichen 
Kurultai Gayuk, Oktai's Sohn, zum Groß-Chan, welchem auf 
ähnliche Weise Mangu°), Tuschi's Sohn, und diesem sein 
Bruder Kublai ^) folgten. Kublai war der lezte allgemeine 
Herrscher oder wahre Groß-Chan.

Unter den fast unaufhörlichen Kriegs - und Eroberungszügen 
dieser Chane oder ihrer Feldherren wollen wir nur der wichtig
sten gedenken.

Fast zu gleicher Zeit ward durch die glücklichen Waffen 
Oktai's und seiner Neffen das nördliche Sina, und in 
Westen alles Land vom Ural bis an die Oder und die Ostsee, 
vom Eis-Meer bis gegen das Adriatische unterworfen. 
Sina war damals in zwei Reiche getheilt. Vom nördlichen, 
welches die Niutsche beherrschten, hatte schon dschengis fünf 
Provinzen abgerissen; jezt zerstörte es Oktai völlig, und vereinte 
es mit seinem eignen Gebiet"). Gleich darauf sandte er Batu, 
Tuschi's Sohn, mit fünfmal hundert tausend Streitern aus gegen 
die Reiche des Nordens und Westens. In weniger als sechs 
Jahren ') durchzog dieser in beispiellosem Siegeslauf neunzig 
Längengrade, den vierten Theil des Umfangs der Erde. Die 
unermeßlichen Steppen Kipzak's, oder Kaptschak's, wie man 
die Länder vom Iaik bis zum Dnieper nannte, die Gebiete 
der Großfürsten Rußlands, vom baltischen bis zum schwarzen 
Meere, Polen, Schlesien — allwo bei Liegniz viele sla-

1) 1241. 2) 1251. 3) 1259.
4) 1234. 5) 1236 — 1242.
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vischc und teutsche Herren fielen — auch die Länder südlich 
am Krapak, das weite Ungarn, Servien, Bosnien, Bul- 
garien wurden erobert oder verwüstet; die Schrecken des mon
golischen Namens durchschauerten ganz Europa.

Der Pabst (Innocentius IV.) und der Kaiser (Friedrich II.), 
jeder auf seine Weise, der erste durch Gebet und eine Sendung 
von Mönchen, der zweite durch Waffen und Aufgebot aller Mächte, 
suchten das Ungewitter zu beschwören. Die Misston des Pabstes 
verfehlte ganz ihres Zweckes, brachte jedoch der Erdkunde ge
legentlichen Gewinn *). Die Rüstungen des Kaisers flößten Ehr
furcht dem Chan ein; der wilde Strom, welcher mit unheilbarer 
Barbarei Europa bedrohte, prallte ab an teutscher Tapferkeit, 
und flutete zurück über Asien.

Indessen hatte Batu's Bruder, Scheibani-Chan, sein 
Auge auf die unwirthbaren Länder des tiefern Nordens geworfen. 
Mit einer mäßigen Horde drang er 1 2) — ohne vielen Widerstand, 
da die einheimische Bevölkerung dünn, dabei niedergedrückt durch 
das Klima ist — auf den von der Natur selbst durch den Lauf 
der Ströme bezeichneten Bahnen bis an's Eismeer. Seinen Thron 
schlug er zu Tobolsk auf, von wo aus drcibuudert Jahre lang 
seine Nachkommen über Sibirien herrschten.

1) S- unten III. Abschnitt I. Kap.
2) 1242. 2) 1258.

Die Zerstörung des Chalifats dnrch Hulaku-Chan ist schon 
in der arabischen Geschichte erzählt^). Derselbe Hulaku, als 
Feldherr Maugu's und Kublai's, seiner Brüder, legte noch 
viele andere Reiche des mittlern und westlichen Asiens in 
Trümmer, unter denselben jenes der Jsmaeliauer in Persien, 
und die meisten derjenigen, welche in Kleinasien und Syrien 
den Seldschukeu, oder den Atabeken, oder ihren Emirn 
gehorchten. Nur die Mamlukeu in Aegypten vertheidigten 
ihre neu errungene Herrschaft mit Muth und Glück, und das 
byzantinische Reich entging dem allgemeinen Ruin gleich glück
lich, doch ohne Verdienst, nur durch schlaue Politik, und mehr 
noch durch der Barbaren einheimische Entzweiung.
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Aber die wichtigste, wenigstens die glänzendste der mongolischen 
Eroberungen war jene von China, welche Kublai zur glorrei
chen Vollendung brachte. Noch bestand, als Oktai das nördliche 
Reich der Niutsche über den Haufen geworfen, in Süden das 
ungleich mächtigere Reich der S o n g. K u b l a i, schon als Statthalter 
von Nord-China, blickte lüstern nach dem reichen südlichen Land. 
Als er Groß-Chan geworden, bereitete er Krieg wider die Song, 
und führte seine unüberwindlichen Schaaren von Stadt zu Stadt, 
von Provinz zu Provinz, bis zur Residenz Qu in sa y *), endlich 
bis Canton. Die Chinesen, den Kampf im Feld vermeidend, 
litten standhaft den Tod hinter ihren Mauern und Verschanzungen. 
Verblutend sanken sie endlich dem Ueberwinder zu Füßen. Die 
Schmach solchen Falls suchen die chinesischen Schriftsteller mit Er
zählungen von Heldenmuth und heroischer Selbstaufopferung ihrer 
Feldherren und Streiter zu bedecken. Aber ganz China gehorchte 
dem Eroberer, welcher, noch ungesättigt, auch Korea, Tunkin, 
Cochinchina, Pegu, selbst Bengalen und Tibet, als unter
würfige oder tributpflichtige Länder an sich brachte, ja die fernen 
Inseln des indischen Meeres mit einer Flotte heimsuchte, aber beim 
Angriff auf Japan durch den Ungestüm der Wellen zweimal an 
die Schranken seiner Macht eindringlich erinnert ward.

§. 21.
Zersplitterung des mongolischen Reiches.

Von den Wirkungen dieser Eroberungen auf Kublai-Chan und 
sein Volk, und von der Wiederverdrängung der mongolischen Dy
nastie— Auen bei den Chinesen genannt — durch dieEingebornen 
werden wir in der nächstfolgenden Periode sprechen, und daselbst 
der Schicksale und einheimischen Verhältniffe Chin a's durch das 
ganze Mittelalter im Allgemeinen gedenken. Für das Reich der 
Mongolen selbst ward die Erwerbung China's, und der Ueber- 
gang der Eroberer zu den Sitten und der Religion der Ueberwunde- 
nen der nähere Anlaß zur Zersplitterung. Die chinesischen Mongo
len wurden hiedurch von ihren Brüdern getrennt, und nicht länger 
— was ohnehin die ungeheure Ausdehnung des Reichs verwehrte —

1) 1279. 
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konnte der Groß-Chan (das Haus Kublai's, auf welches diese 
Würde forterbte) die entfernten Provinzen und Gewaltträger im 
Gehorsam erhalten. Also fing — nach dem ewigen Gesez der asia
tischen Despotien — die Theilung, der einheimische Krieg, die 
Auflösung der großen Herrschaften in vielnamige kleine an.

Die wichtigsten dieser Staaten, welche allmalig zur Selbststän
digkeit erwuchsen, mitunter auch in wieder kleinere Theile zerfielen, 
waren: 1) Dschagatai, von einem Sotme Dschengis also ge
nannt, und von dessen Hause beherrscht. Es begriff zumal die 
tartarischen Länder östlich am kaspischen Meer und in den Re
gionen des Mustag. In Bischbaligh residirte der Chan. Der 
Name Dschagatai ist noch in der heutigen Geographie von viel
umfassender Bedeutung. 2) Iran oder Mittelasien, die altper
sischen Länder und was von Kleinasien und Syrien unter
worfenwar, doch mit wechselnder Ausdehnung, begreifend. Tau
ris war der Si; dieses Reiches. 3) Turan, das öde Reich, 
welches inSibirienScheibani-Chan errichtet hatte. 4) K a p t- 
sch a k, welches anfangs auch über S i b i r i en die Hoheit behauptete, 
später auf die Steppenländer im Norden des kaspischen und 
schwarzen Meeres und auf Rußland beschränkt ward. In 
Sarai war der Thron.

Das Hauptreich, die Herrschaft des Groß-Chans, blieb in 
den heimathlichen Steppen der Mongolen, in den Altai-Ländern 
und in der Wüste Ko bi. Lange zogen die Groß-Cbane an der 
Spize der „goldenen Horde" unstät umher in der weiten Steppe; 
endlich ward dasDorfKarakorum zum bleibenden oder Haupt- 
Siz erkoren. Die Gebäude und Sitten in dieser mongolischen 
Residenz erscheinen in den Beschreibungen von Augenzeugen jenen, 
die wir an Attila's Hof finden, nicht unähnlich. Als China 
erobert war, ließ der Groß-Chan auf den Thronen des Kaisers 
sich nieder, Aber es ward Karakorum, nach der spätern Um
wälzung, welche die Mongolen aus China verdrängte, abermals 
der Siz des gesunkenen Reiches.
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Fünftes Kapitel-

Geschichte der Kreuzzüge.

§. L

Einleitung. Gründe der Kreuzzüge
Die Kriege der Fürsten, meist aus gemeinen Trieben der 

Selbstsucht entspringend, und durch die Masse der Kräfte, womit 
sie geführt werden, nur die Herabwürdigung der Menschen und 
Menschenhaufen zu willenlosen Werkzeugen bezeichnend, können 
im Einzelnen nur geringes Interesse ansprechen, und sind in all
gemeiner Betrachtung traurig, ja für's bessere Gefühl empörend. 
Auch Nationalkriege, wiewohl unendlich edler als jene, da 
sie ein Gesammtinteresse und einen Gesammtwillen voraussezen, 
daher den Bestrebungen des Einzelnes ein höheres als blos per, 
sönliches Ziel geben, können dennoch, da auch eine Gesammtheit 
oftmals ein kleines oder ein verwerfliches Interesse verfolgt, mit
unter geringfügig oder Verdammenswerth erscheinen. Aber ein 
Krieg von vielen Nationen — nicht von einzelnen Treibern, 
die ihre Heerden zusammenstoßen — ein gemeinschaftliches Unter
nehmen vieler Völker, oder eines ganzen Welttheils gibt immer 
einen großen und erhebenden Anblick. Dasjenige, was Menschen 
verschiedener Zungen, Lagen und Verhältnisse, Theilnehmer von 
vielfach widerstreitenden Interessen, ja natürlich in feindseliger 
Berührung stehend, unter eine Fahne sammelt, kann nicht wohl 
ein materielles Interesse — als welches nach besondern 
Verhältnissen immer verschieden ist — es kann nur ein geist.iges,

1) Vgl. Joh. Cph. Maier'S Versuch einer Gesch. der Kreuzzüge und 
ihrer Folgen. Berlin 1780. (Mailly) Esprit des Croisades, ou hist, 
polit, et milit. îles guerres entreprises par le Chrétiens contre les 
Mahometans etc. Paris 1780. V oltaire liist. des Croisades. Dann 
Robertson. Gibbon , Herder, Meister, Krau se, Heeren». A. 
in den hieher gehörigen Theilen ihrer historischen Schriften. Vor Allen aber 
Wilken'S Geschichte der Kreuzzüge nach morgenländischen und abendländi
schen Berichten. Leiäzig 1807; ein klassisches Werk!
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eine Idee seyn. Eine Idee aber als bewegende Kraft der Völ
ker, ja gewaltiger als die physischen Kräfte des Zwanges, als 
alle Lockung sinnlicher Zwecke erblicken, heißt den Adelsbrief un
seres Geschlechts einseheu. Selbst wenn die Gestaltung solcher 
Idee oder ihre Anwendung verkehrt oder thöricht wäre, wenn 
der unmittelbare Gegenstand des durch sie erweckten Strebens 
Mißbilligung verdiente, wenn Unlauterkeit bei Vielen, welche Ge
nossen des Strebens sind, erschiene, wenn die Wirkungen dessel
ben als geringfügig, ja schädlich sich darftellten, oder wenn die 
gewünschte Frucht durch Irrthum, Bosheit oder Unglück zerstört 
würde: — so bliebe dennoch das hohe Interesse des Schauspiels, 
als des Waltens einer geistigen Kraft.

Von diesem Standpunkt laßt uns die Kreuzzüge betrachten; 
er ist der geeignetste zu ihrer Würdigung. Sie sind nicht eine 
politische, sie sind eme religiöse Unternehmung der Völker 
gewesen. Nicht um das byz antinisch e Reich, die Vormauer 
Europa's, gegen die Türken zu schüzen — wiewohl das Kaiser- 
rei ch gelegentlich sich solches Schuzes freute, selbst durch seine 
Bitten um Beistand den ersten Kreuzzug erwecken half; nicht um 
der Türken Macht zu schwächen — wiewohl solches als Mittel 
zum Hauptzweck oder als dessen natürliche Folge galt; nicht um 
Schäze und Herrschaften im Orient zu erstreiten — ob auch viele 
Einzelne dergleichen irdischen Hoffnungen sich ergaben: — nur 
darum hob Europa sich aus seinen Angeln und stürzte über Asien 
her, um die Grabstätte des Erlösers, überhaupt die Stellen, die 
durch die Geburt, den irdischen Wandel und den Tod Jesu gehei- 
liget worden, den Ungläubigen zu entreißen, auf daß ihnen nicht 
länger Entweihung drohe, und auf daß der Ehrist in Sicherheit 
und Friede des religiösen Trostes an den durch ihre Bedeutung 
Ihm angehörigen heiligen Stätten sich erfreue.

Ob es politisch gut oder räthlich wäre, Palästina zu er
obern? kam hiernach nicht in Erwägung; ob es gerecht wäre? 
daran zu zweifeln fiel Niemanden bei. In neuern Zeiten erst sind 
die heiligen Züge von diesen Seiten gewürdiget worden, und man 
hat, nach der Rüge der politischen Thorheit solcher, den Kraft
aufwand, den sie erheischten, nach der Natur der Dinge unmög
lich lohnender Unternehmungen, auch ihre Widerrechtlichkeit
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behauptet. Aus demselbeu Titel — des Schwertes nämlich, 
und der dessen Erwerbungen bestätigenden Friedensschlüsse — 
auch in fast gleich langer Verjährung besaßen hier die ger
manischen, dort die sarazenischen Eroberer die Provinzen des 
weiland römischen Reiches: wie konnten, ohne ihr eigenes und wohl 
jedes Besiz - Recht zu verläugnen, die abendländischen Völker An
spruch auf Palästina erheben < —

Doch hat das Besizrecht seine Grenze, nach der Natur seines 
Gegenstandes und nach der Beschaffenheit fremder Ansprüche, die 
mit jenem nicht unverträglich sind. Das Wallfahren, d. i. 
das Besuchen religiöser Orte, die entweder durch heilige Erin
nerungen ehrwürdig, oder nach frommem Glauben, der Aufent
halt von Wunderkräften, segenbringend den Bittenden sind, hat 
schon in der alten heidnischen Zeit als heilige Sitte bei allen Völkern 
gegolten. Die Griechen und die Orientalen hatten ihre 
Orakel, ihre wunderthätigen Bilder, Quellen, Haine u. s. w., 
wohin von nah' und von fern gewallfahret ward. Auch die Chri
stenheit, als ihre erste Strenge in Festhaltung des reinen Be
griffs von der geistigen und allgemeinen Gottheit in wohlthätige 
Nachsicht mit den Beschränkungen der menschlichen Natur über
ging — welches zumal nach erhaltenem Triumph über das Hei- 
denthum geschah — nahm das Wallfahren, als verdienstliche 
Handlung, oder als geeignetes Mittel zur Psiege religiöser Gefühle, 
zur Erhebung des Gemüths gen Himmel, zum Empfang himm
lischen Trostes, auf; und sie mochte mit Recht — ob auch ihr 
Gott kein lokaler, sondern der allgemeine sey — die Stellen, 
welche der Schauplaz der Geschichte ihres göttlichen Stifters 
gewesen, als ihr in diesem Sinn auf ewig ang-ehörend be
trachten. Das Recht, an diesen geheiligten Stellen zu beten, 
war gar wohl verträglich mit eines Fremden Besizthum auf 
Grund und Boden, mit den Hoheitsrechten eines ungläubigen 
Königs oder Volkes über das heilige Land. Diesem Recht batte 
die Christenheit niemals entsagt; auch wäre, ihm zu entsagen, 
nie in der Macht des griechischen Kaisers oder irgend eines andern 
zufälligen Besizers der Gegend gestanden.

1) Vergl. zumal Gibbon.
», atettect Gesch. 5r BH, 15
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Solchen — vielleicht dunkel obwaltenden — Ideen gemäß 
hatten, auch seit der Eroberung des heiligen Landes durch die 
Sarazenen, die Wallfahrten der Christen, aus allen Welt- t 
gegenden und von allen Sekten, dahin fortgedauert, und es war 
jede Störung der Andacht, oder jede andere Bedrückung, welche 
mitunter die tyrannische Laune der Landesherren oder ihrer Ge
waltträger über die Pilgrime verhängte, als Unrecht erkannt 
und beklagt worden. Aber gewöhnlich, zumal seit der Abbassidi- 
schen Zeit, noch mehr seitdem die Fatimitischen Chalifen 
über Palästina herrschten, blieben die Wallfahrer ungekränkt, 
ja sie wurden selbst begünstigt aus Handels-Gründen. Solange 
also ward — die vorübergehenden Frevel des fanatischen Chalifen 
H akem ausgenommen— den Christen kein Grund zur Beschwerde. 
Als aber, bei der fortschreitenden Auflösung des arabischen Reiches, 
die Türken sich jener Länder bemächtigten, als unter den Zer
rüttungen, welche den Fall des Chalifats begleiteten, unter dem 
gewaltsamen Wechsel barbarischer Herrschaft, und nach dem Cha
rakter der neuen Eroberer für die wallfahrenden Christen der , 
Friede verloren ging, als Mißhandlungen an die Stelle der 
frühern Gastfreundlichkeit traten: da entstand ein Widerstreit des 
langgeübten religiösen Rechtes der Christen mit den Anmaßungen 
der politischen oder Gewalts-Herrscher des Landes; cs blieb der 
Christenheit zur Behauptung ihrer heiligen Ansprüche nur ein 
Mittel, das Schwert, übrig, und es mochte, da der Mißbrauch 
des Besizrechtes als eine Verwirkung desselben gelten kann, 
und das Kriegsrecht nur in seinem Zwecke seine Grenze findet, 
auch das Land selbst seinen gewaltthätigcn Herren entrissen werden.

Also könnte selbst die kältere Philosophie einer wenig from
men Zeit zu Gunsten der Kreuzzüge sagen. Unbedenklich könnte 
sie wenigstens dieselben zehnmal gerechter nennen, als die meisten 
Hauökriege der Fürsten. In den Zeiten der religiösen Begeisterung ? 
aber würde für Frevel gegolten haben, an ihrer Rechtmäßigkeit, 
ja hohen Verdienstlichkeit auch nur leise zu zweifeln.

1) Harun al Raschid übersandte Karln Μ. die Schlüssel zum heil. 
Grab als Zeichen der vollen Freiheit für die fränkischen Pilgrime.
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§. 2. 
Näherer Anlaß.

Seitdem die Bedrängnisse der Wallfahrer in Palästina sich ver
mehrt, auch die Leiden der im heiligen Lande wohnenden Christen 
durch die Tyrannei ihrer Herren sich gehäuft hatten, war in 
Europa der Gedanke der Rache und der Rettung erwacht. Schon 
Pabst Sylvester II. J) ermunterte die Christenheit im Tone der 
Begeisterung zur Befreiung des heiligen Grabes. Seine Worte 
verhallten. Sechszig Jahre später erregte ein klägliches Bei
spiel 2) allgemeine Bestürzung und Unwillen. Bon einem großen, 
aus 7000 Pilgern bestehenden Gefolge, welches die Bischöfe 
von Mainz, Utrecht, Bamberg und Regensburg nach 
Palästina geführt batten, kehrten nur zwei tausend zurück. 
Der Mühseligkeit, Noth und dem Schwert der sarazenischen 
Räuber waren die übrigen erlegen. Jezt drohte die wilde 
türkische Gewalt noch weitere Erschwerung, ja Verewigung 
solcher Leiden. Der Turkomane Ortok erhielt von den Seld- 
schuken die Herrschaft über Jerusalem und das heilige Land. 
Seine Schaaren, der Gesittung und dem Handel fremd, wußten 
nicht anders ihr Besizthum als durch Druck und Raub zu nüzen. 
Die Klagen der heimkehrenden Pilger, die Erzählungen von den 
Leiden der palästinischen Christen, von der Mißhandlung selbst 
des Patriarchen von Jerusalem brachten die Gemüther in Auf
ruhr , und es bedurfte nur noch eines zündenden Strahles, um 
den über dem Welttheil gehäuften Brennstoff in lodernde Flamme 
zu bringen.

§. 3.
Peter von Amiens.

Der Feuereifer Peters von Amiens (auch Peter der Ein- 
i» siebter und Cucupeter geheißen) ward solcher Strabl. Dieser 

hochbegeisterte Mann — von seinen Zeitgenossen als Heiliger 
geehrt, von den unsrigen meist als Fanatiker verachtet — bleibt 
immer, als von Gott erkorncs Werkzeug einer großen Umwälzung, 
als ein durch und für sein Zeitalter gebildeter kräftiger, ob auch

1) f 1003, > ?) 1065.
15 *
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schwärmerischer Geist, eine ehrwürdige Erscheinung. Er hatte die 
Bedrängniß der Christen im heiligen Lande mit eigenen Augen 
gesehen, hatte die Klagen des Patriarchen vernommen, und er
kannte in der mächtigen Aufregung seines Gemüthes einen Ruf 
des Himmels zur Verkündung des heiligen Krieges. Er eilte 
zurück nach Europa, empfing vom Pabst Urban IL Bekräftigung 
und den apostolischen Segen. Schon Gregor VII., Urbans 
Vorfahr, hatte die Eroberung Palästinas unter seine großen 
Plane ausgenommen; aber die Umstände erlaubten die Ausführung 
nicht. Sein Nachfolger, von ähnlichem Geist beseelt, unerschüt
tert durch die Gefahren seiner eigenen Lage und durch alle Ver
wirrung der Zeit, benüzte das sich darbietende treffliche Werkzeug 
mit Eifer und Klugheit.

Während Peter der Einsiedler die Länder durchlief, und durch 
Feuerworte seine Schwärmerei in die Seele von Hunderttau
senden goß, schrieb Urban II. ein Concilium nach Piacenza *) 
aus, um allda die große Angelegenheit durch gemeinsame Be
rathung der geistlichen und weltlichen Häupter zu fördern. Die 
Versammlung war zahlreich und glänzend, auch den Wünschen 
des Pabstes, so wie den Bitten der griechischen Abgeordneten, 
welche in Alerius I. Namen um Hilfe wider die Türken fleh
ten , geneigt. Doch hielt der Pabst für gut, noch durch einige 
Zögerung den Brand innerlich zu verstärken, und erst in einem 
zweiten Concil dessen gesammte Kraft nach Außen zu lenken. 
Also ward im November desselben Jahres 1095 eine Kirchenver
sammlung zu Clermont in Auvergne gehalten, unter großem 
Zulauf von Begeisterten aus allen Ständen. Der Eifer der An
wesenden kam jenem des heiligen Vaters entgegen, und der tau
sendstimmige Ruf: „es ist der Wille Gottes!" unterbrach den 
Strom seiner ermunternden Rede. Er hieß sie solches fromme 
Wort zum Feldgeschrei nehmen, ihre Kleider — oder, wie die 
Eifrigen thaten, ihre Leiber — mir dem heiligen Kreuz bezeichnen, 
und Genossen des verdienstlichen Werkes unter Freunden und 
Bekannten werben. Am Fest der Himmelfahrt Mariä 2) des 
nächstfolgenden Jahres sollte der Heerzug beginnen.

t) 1095 im März. 2) 15. August 1096

»
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4.
, 1 Erster Kreuzzug.

Noch in der Zwischenzeit und bevor die Rüstungen der größer» 
Häupter vollendet waren, brachen, ungeduldig des Verzugs, 
unter Peter dem Einsiedler Selbst, unter seinem Freund und 
Vorläufer Walter Habenichts, unter dem Grafen Emiko 
von Leiningen und dem Priester Gottschalk, einige Hundert
tausend Kreuzfahrer auf, meist aus den Rheinländern, durch 
Südteutschlaud, Ungarn und Bulgarien nach dem 
griechischen Reich. Die beiden Leztgenannten vermeinten, 
ihren Beruf als Streiter Christi durch grausame Verfolgung der 
Juden zu bewähren; und es wurden die Städte am Rhein, 
welche viele Tausend Familien dieses im Handel unermüdeten 
Volkes beherbergten, mit Scenen der Plünderung, der Nieder- 
mezelung und der verzweifeltsten Wuth, in der Vertheidigung wie 
im Angriff erfüllt.

Nach solcher Unthat wälzte die fanatische Pöbelschaar sich fort 
gegen die Donauländer, ohne Ordnung und Kriegszucht, fiel 
den wilden Bewohnern Ungarns und Bulgariens durch Hun
ger und Raubsucht schwer, und erlag zu zwei Drittheilen deren 
wohlgeführtem Racheschwert. Die Uebrigen, dem Namen nach 
Freunde und Hilfsvölker, der That nach den schlimmsten Fein
den gleich, stürzten sich über das griechische Reich, dessen Kai
ser sie durch freigebige Spenden beschwichtigte, aber so schnell 
als möglich über den Bosporus nach Asien schaffte. Bald 
erscholl die Kunde von ihrem Untergang. Sie waren tollkühn in 
die Länder des Sultans von Jkonium, Kilidsche Arslan, 
gebrochen, welcher sic ohne Mühe, zumal in der Vertilgungs
schlacht bei Nicäa, aufrieb.

Jezt erst, nachdem schon dreimal hunderttausend Kreuzfahrer 
» umgekommen, erschien das Hauptheer, doppelt so stark an Zahl, 

wohlgerüstet, streitbar, geführt von den edelsten Helden der Zeit. 
Gottfried von Bouillon, Herzog von Niederlothringen, 
war unter ihnen der Erste, durch anerkannten Vorzug des Geistes 
und Charakters. Neben ihm glänzten durch Geburt, oder Macht 
oder Thatenruhm Hugo der Große, Graf vou Vermandois, 
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des französischen Königs Bruder, dann Herzog Robert von 
der Normandie, Wilhelms des Eroberers Sohn, die Grafen 
Robert von Flandern, Raimund von Toulouse, und 
Stephan von Chartres, und aus Unteritalien der tapfere 
Bohemund, Fürst von Tarent, Robert Guiscards Sohn, 
und sein heldenmüthiger Verwandter, Tanered, die Zierde der 
Ritterschaft.

Auf verschiedenen Wegen, zu Land und zu Wasser, gelangten 
diese Häupter mit ihren gewaltigen Schaarcn, unter denselben 
wohl hunderttausend schwerbewaffnete Reiter, an die Thore Con- 
stantinopels, dessen Beherrscher wie sein Volk mit steigendem 
Erstaunen und steigender Furcht die endlosen Reihen seiner Helfer, 
die schwellenden Fluten dieser abendländischen Völkerwanderung 
betrachtete.

§. 5.

Menge der Kreuzfahrer.
Der Geschichtsforscher theilt solches Erstaunen, rmd fühlt es 

um so lebhafter, da er nach diesem ersten Stoß der Fluten noch * 
eine lange Reihe auf einander folgender gleich gewaltiger Strö
mungen erblickt, alle aus einer Quelle und meist nach einer Rich
tung fließend, uur einige wenige abgelenkt vom Hauptziel und in 
gesonderten Rinnsalen. Fünf bis sechs besonders große oder 
Hauptkreuzzüge nach dem gelobten Land werden gerechnet. 
Aber während und zwischen denselben, fast zweihundert Jahre 
lang, gingen fast ununterbrochen größere oder kleinere Haufen 
und einzelne Kreuzfahrer ohne Zahl dahin. Selbst Frauen in 
großer Menge nahmen das Kreuz. Eine Königin von Ungarn 
führte eine ganze Schaar solcher Schwärmerinnen nach Palästina. 
Ja! Kinder, zu vielen Tausenden, wurden ergriffen von dem
selben Feuer, und man sah lange Reihen dieser Unschuldigen, 
welche auf die Autorität des Spruches: „Herr, du willst durch » 
Kinder verherrlicht werden ! " dem Schooß ihrer Familien entris
sen und gegen die Sarazenen geführt wurden. Sie sahen ihre 
Heimath nicht wieder. Die Hälfte starb auf dem Weg vor Müh
seligkeit und Hunger, die übrigen wurden von ihren ruchlosen 
Führern den Türken verkauft. Aber die Kreuzzüge zur Wieder-
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gewimmng oder zur Behauptung des heiligen Grabes waren nicht 
die einzigen. Der Geist der Schwärmerei, einmal entbunden, 
mochte leicht auf andere Gegenstände gelenkt werden; ihm genügte 
jede Aehnlichkeit des Zweckes oder der Gesinnung. Daher 
predigten Päbste und ihre Diener, die Mönche, mit großem Er
folg Kreuzzüge wider alle Feiudc der Kirche iu Ost und West. 
Unter derselben Fahne des Kreuzes wurde wider die'Mauren in 
Spanien und wider die Heiden in Preußen und Liv- 
l.and gestritten, nicht minder wider die unglücklichen Albigen
ser in Languedoc, wider Kezer, Schismatiker, Gebanute aller 
Art, wider das verhaßte Haus Hohenstaufen, um demselben 
Neapel und Sicilien zu entreissen, wider die Freunde der 
Freiheit in mehr als einem Land, wenn der Anmaßer oder Tyrann 
dem päbstlichen Schuz sich unterworfen, wider rechtmäßige Fürsten 
überall, wenn sie nicht Sklaven der Kirche seyn wollten, endlich 
auch gegenseitig von einem Pabst wider den andern, so daß nicht 
selten ein Kreuzheer feindlich einem andern gegenüber stand.

Wer mag die Summe der Streiter Christi ziehen, die Zahl der 
Schlachtopfer dieses religiösen Enthusiasmus auch nur annähernd 
schazeu? und welches waren wohl die Kräfte und Triebfedern, 
die eine so unerhörte und langdauernde Bewegung erklären? —

§. 6.
Ursachen davon.

Nichts Neues bleibt uns davon zu sagen übrig nach den Dar
stellungen, die wir darüber von tzeistvollen Schriftstellern *) schon 
besizen. Doch mag unsern Lesern ein summarischer Ucberblick will
kommen seyn.

Die Idee der religiösen Verdienstlichkeit solcher Züge, 
die begeisternden Vorstellungen von der Ehre Gottes und von der 
Kostbarkeit des heiligen Grabes, dazu der fromme Haß wider die 
Erbfeinde der Christenheit, immer neu angefacht durch immer neue 
Unbild, diese, in jedem Zeitalter bei den meisten Menschen zur 
Wirksamkeit geeigneten Motive mußten wohl in den Jahrhunder
ten des allgemein vorwaltenden Glaubenseifers um so mächtiger

1) Pergl zumal Gibbon und Wilken. Der geniale Scharfblick deS 
Ersten, die lichtvolle Gründlichkeit des Zweiten lassen für keine Nachlese Raum.
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seyn. Im Anfang der Kreuzzüge gesellte sich noch dazu die da
mals allgemein verbreitete Meinung von dem heran nah en den 
Ende der Welt, welche um so empfänglicher für religiöse Ein
drücke machte. Uebcrhaupt aber wurde die Kraft derselben ver
stärkt durch Gleichzeitigkeit der Aufregung aller Gemüther, welche 
sich gegenseitig eiues an der Wärme des andern entzündeten, und 
durch künstliche Anfachung von Seiten der Kirchenhäupter und 
Volksheiligen.

Denn auf dem Concil zu Clermont verkündete der Pabst 
einen allgemeinen Süudenerlaß für Alle, welche das Kreuz näh
men, Erlaß der Kirchenbußen wie der göttlichen Strafen und 
wegen aller Verbrechen, wie sie immer genannt würden. Diese 
Verkündung wirkte wie ein elektrischer Schlag auf eine zugleich 
sündenvolle und abergläubige Welt; sie bewog Millionen zur 
Annabme des Kreuzes.

Solches würde in so großer Masse wohl nicht geschehen seyn, 
wenn nicht Jenes, wofür der geistliche Preis geboten ward, ohne
hin schon der Neigung und den Sitten des Zeitalters entsprochen 
hätte. Denn die Religion, wie Gibbon sehr treffend bemerkt, ver
mag gewöhnlich nur wenig gegen den herrschenden Geist einer Zeit 
oder eines Volkes; aber sie gibt ihm eine unwiderstehliche Kraft, 
wenn sie mit ihm in gleicher Richtung wirkt. Krieg und Aben
teuer, wozu die Kirche jezt eiulud, waren ohnehin schon die 
Lieblingssache der abendländischen Ritter; und das Lehenwesen, 
welches die Entschlüsse oder Launen des Einen immer zum Gesez 
für Viele machte, vervielfachte auch die Wirkung von der Ein
zelnen Gelübde.

Dazu kamen noch verschiedene fremd art ige Interessen, 
welche zufällig an diese heiligen Unternehmungen sich anreihten 
oder künstlich an deren Beförderung geknüpft wurden. Fast alle 
Stände der bürgerlichen Gesellschaft hatten von den Kreuzzügen 
besondere Vortheile zu erwarten, wenn auch nicht bei eigner 
Theilnahme, doch bei der Theilnahme Anderer. Die Könige 
sahen es gern, wenn ihre Vasallen in's heilige Land zogen. Da
durch wurden sie von der oft gefährlichen Gegenwart troziger oder 
übermächtiger Häupter befreit, ja oft — beim Untergang ganzer 
Häuser im fernen Kriege — durch den nüzlichen Heimfall von
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deren Lehen bereichert. Dagegen freuten auch die Vasallen sich 
der Entfernung ihrer Könige, als welche ihren selbstsüchtigen 
Bestrebungen ein freieres Feld öffnete. Die Geistlichkeit aber sah 
die Dauer der frommen Züge als einen fortwährenden Triumph 
ihrer eigenen Macht an, und benüzte dieselbe Gemüthsstimmung, 
welche die Annahme des Kreuzes bewirkte, zur Erschleichung oder 
Erpressung von Spenden und Vermächtnissen.

Wenn dergestalt die Meisten sich freuten, demnach auch nach 
Kräften dafür thätig waren, daß Andere das Kreuz nähmen: 
so winkte auch Jedem, der es that, für sich selbst ein willkom
mener Lohn. Die Könige und die großen Häupter, wenn sie 
auch keine Herrschaft im Morgenland wünschten, erwarben doch 
hohen Ruhm und der Geistlichkeit mächtige Gunst; die minder 
Mächtigen, oder die mit ihrem Loose daheim nicht zufrieden waren, 
mochten zü einem glänzendern in Asien durch Tapferkeit und 
Glück gelangen. Wer von Feinden bedrängt, von Gläubigern 
beängstigt, ja von der strafenden Gerechtigkeit bedroht war, ent
ging , gemäß feierlich verkündeter geistlicher und weltlicher Geseze, 
durch Annahme des Kreuzes allem Angriff und aller Verfolgung. 
Dem Niedrigsten und Aermsten, ja diesem vor allen Andern, 
gewährte die Kreuzfahrt Heil. Er wurde durch sie entbunden 
von der drückenden Gutshörigkeit, und mochte, der Tyrannei 
seiner Herren entrückt, ein freies Loos im gelobten Lande finden.

§. 7.
Erfolg der Kreuzzüge.

" Aber so mächtig die bewegenden Kräfte, so gewaltig die be
wegten Massen waren, dennoch hatten sie in ihrer Hauptbestre
bung nur geringen Erfolg. Auch liegt in den Elementen 
selbst, woraus sie bestanden, in den Verhältnissen und Umstän
den , worunter sie wirkten, die befriedigendste Erklärung davon. 

1 Nicht die Masse ist es, welche die Heere stark macht, auch 
nicht der Geist oder Muth der einzelnen Streiter, sondern 
der Geist der Gesammtheit, d. h. der feste Zusammenhang 
aller Theile zum wohlgeordneten Ganzen, und dessen Belebung 
durch eine kräftige, Alles durchdringende und verständige Seele. 
Einer solchen ermangelten die Kreuzheere. Selbst die Streiter 
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derselben Nation waren, so wie es das System des vielherri
schen Lehenwesens mit sich brachte, in eine Menge größerer und 
kleinerer Haufen getheilt, die kaum dem Namen nach eine allge
meine Anführung erkannten, oder doch dem Willen und der Laune 
des unmittelbaren Herrn mehr als dem Interesse des Ganzen 
dienten. Noch weit loser war die Verbindung unter den Streitern 
von verschiedenen Ländern und von verschiedenen Zungen. 
Nationalstolz, Haß, Vorurtheil, Eifersucht lagerten sich zwischen 
die Heerhaufen, und machten die einträchtige, energische Zusam
menwirkung unmöglich.

In die Unternehmungen konnte also weder Einheit, noch Nach
druck gebracht werden, und die Vielheit der Häupter, der Mangel 
an kräftig waltender Autorität hinderte alles Gute in Rath und 
That. Die Indisciplin gränzte an Auflösung; keine regelmäßige, 
wenigstens keine hinreichende Fürsorge war für Kriegsbedürfnisse 
und Lebensmittel; Hunger und Seuchen rafften die Schaaren 
weg; Unkunde des Landes, Vermessenheit oder Verrath lieferten 
den Ueberrest in die Hände eines wachsamen, durch die Gefahr 
zur äußersten Anstrengung aufgeregten und durch ähnliche Ideen 
wie die Christen begeisterten Feindes.

Bei solchen Verhältnissen wäre zur Behauptung Palästi na' s 
eine wohlorganisirte einheimische Macht, unabhängig von der 
fernen und unzuverlässigen Hilfe des Abendlandes, nöthig gewe
sen, oder es hätte wenigstens eine innige Freundschaft, ein treues 
Bündniß zwischen den Griechen und Franken müssen geschlos
sen werden. Aber das Königreich Jerusalem hatte nie einen 
andern als einen künstlichen und unhaltbaren Grund. Die ein
heimische Bevölkerung, ob auch den christlichen Namen tragend, 
war verderbt, feige, vcrrätherisch: httc Gründungen und Anstalten 
der Lateiner waren ungenügend oder unpassend; und die Grie
chen, weit entfernt, die Bemühungen der Abendländer zu unter» 
stüzen, schienen oder waren vielmehr geneigt, die verhaßten und 
gefürchteten Fremdlinge durch geheime Ränke, mitunter gar durch 
erklärte Feindseligkeit zu verderben. Die Gesinnung und das 
Betragen der Lateiner waren nicht freundlicher als jene der 
Griechen: und in dem gegenseitigen Haß oder Mißtrauen der 
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beiden Nationen liegt eine der Hauptursachen des Mißlingens der 

Kreuzzüge.

§. 8.
Insbesondere des ersten.

Schon bei dem ersten derselben, wiewohl damals die Furcht 
vor dem gefährlichern Feind die Griechen zur schonenden Behand
lung der Franken, als welche Hilfeleistung verhießen, aufforderte, 
ward die böse Stimmung der Häupter wie der Völker in gegen
seitigen Beschuldigungen und in Thaten kund; und es mag als 
ein Meisterwerk von Alerius I. politischer Gewandtheit gelten, 
daß er troz jener Stimmung die fränkischen Heerführer zu einem 
förmlichen Bündniß, ja zur Anerkennung seiner Oberhoheit über 
alle Länder, welche sie erobern würden, bewog. Indessen blieb 
die Abneigung und der Argwohn, nicht minder der Widerstreit der 
Ansprüche so wie des, hier auf Erinnerungen und Namen, dort 
auf das Gefühl der Kraft gestüzten, Stolzes: die leichtesten An

lässe mochten bei solchem Verhältniß zur Erneuerung der geheimen 
oder offenen Feindseligkeit führen.

r Als die Schaaren Gottfrieds von Bouillon und der
übrigen Fürsten über die Meerenge gebracht waren — der schlaue 
Alerius hatte ihre Entfernung von Constantin opel beschleu
nigt — so rückten sie sofort gegen Nicäa, und eroberten diese 
Hauptstadt des seldschukischen Sultans *). Ein entscheidender 
Sieg bei Doriläum öffnete ihnen den Weg nach Syrien, und 
das große Heer lagerte sich vor Antiochien, während Gott
frieds Bruder, Balduin, in Edessa einen Fürstensiz gründete 
und bald über Mesopotamiens und Armeniens schönste 
Provinzen seinen Scepter streckte.

Antiochien ward nach mühevoller Belagerung gewonnen; 
aber in der eroberten Stadt sahen bald die Christen durch den 
Emir von Mossul, Kerboga, sich eingeschlossen, und dem Untcr- 

» gang durch Waffen oder Hunger preis. Ein glücklicher Ausfall, 
zu welchem abergläubische Begeisterung die Kräfte lieh 2), rettete

1) 1097, 20. Juni.
2) Peter Bartholomäus, durch besten Vision die heilige Lanze 

entdeckt ward, verlor nachmals sein Leben in der Feuerprobe, welcher er zur 
Bestätigung der Wahrheit sich unterzogen.
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die Bedrängten; und sie zogen jezt, nach einigem Verweilen, nach 
Jerusalem, dem heiß ersehnten Ziel ihrer kriegerischen Pilgerfahrt.

Die heilige Stadt war nicht mehr im Besiz der turkoma- 
nischen Horden, deren rohe Gewaltthaten das Racheschwert der 
Abendländer herbeigezogen. Der fatimitische Chalif, Moftaali, 
hatte sie den Kindern Ortoks in demselben Jahr, worin der 
Kreuzzug begann *), entrissen, und wieder mit dem ägyptischen 
Reiche vereint. Gleichgiltig gegen solche Veränderung der Ver
hältnisse forderten die Christen Jerusalem zurück als ihr unverlier
bares Erbe, wer immer von den Ungläubigen es zeitlich besitze. 
Daher, wiewohl ihre Zahl durch die bisherigen Unfälle bis auf 
60,000 herabgekommen war, griffen sie dennoch kühn die stark 
bemannte und wohlvertheidigte Stadt an 2), und eroberten sie, 
nach wechselvollem Kampf mit Sturm. Die Scenen der Wildheit, 
Grausamkeit, Raubsucht und Ausschweifung, welche jezt an der 
Stätte des Erlösers mit Scenen der Andacht und Zerknirschung 
abwechselten, geben ein eindringliches und wohl getreues Bild von 
dem Geiste jener Zeit und jenes Heeres.

2) 1099, 7. Juni bis 15. Juli.

Noch einmal versuchte der Chalif von Aegypten die Herstel
lung seiner Macht. Aber er ward entscheidend geschlagen bei 
Askalon, und das gewonnene Land behauptet.

§· 9. , 

Königreich Jerusalem.

Aus den siegreichen Häuptern ward Gottfried von Bouil
lon zum König des neu errichteten Christen-Reiches gewählt; 
doch war sein Gebiet von kleinem Umfang, da nicht nur in 
Edessa und Antiochien, sondern^auch in den näher gelegenen 
Städten und Ländern, Tripoli, Tiberias, Sidon, Tyrus, 
Galiläa u. a. durch andere Häupter gesonderte Herrschaften 
gestiftet wurden. Ja selbst im eigentlichen Königsland ließ der 
Geist des Lehenwesens die Monarchie nicht aufkommen; und 
auch die Geistlichkeit, die aus der Heiligkeit der Orte und dem 
Zweck der Eroberung nicht unscheinbare Gründe für ihre An
sprüche zog, beschränkte ausnehmend den neuen Thron. Sonst

1) 1096.
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ward die innere Verfassung des Reiches, so gut es diese Umstände 
erlaubten, durch ein gerechtes und weises Gesez *) — die As
sises de Jérusalem — geordnet, über dessen Ursprung und 
Schicksale jedoch verschiedene Zweifel obwalten, und daß auch, 
als nicht von ausgebreiteter oder dauernder Herrschaft, in seinen 
einzelnen Bestimmungen eben nicht von welthistorischem Interesse ist.

Gottfried starb ein Jahr nach seiner Erhöhung^). Sein 
Bruder Balduin I. folgte ihm. Diesem aber Balduin IL, 
sein Verwandter ^), auf welchen Fulko, dessen Eidam *), und 
dann des Leztern Sohn Balduin III. kamen 5). Sie alle strit» 
ten mit wechselndem Glück wider die Sarazenen. Ihre Macht 
war gering. Kaum 12,000 regelmäßige Streiter zählte das 
Reich. Es würde frühe der Macht der wohl erschreckten, doch 
nicht zu Grunde gerichteten Türken erlegen seyn, wenn nicht die 
Stiftung der geistlichen Ritterorden vom Hospital des heil. 
Johannes, dann vom Tempel Salomons und etwas später 
der teutschen Kreuzherren 6) ihm eine eherne Schuzwehr 
gegeben, und wenn nicht die von Zeit zu Zeik erschienene Hilfe 
frischer Kreuzschaaren den Abgang der einheimischen Streitkraft 
ersezt hätte.

Indessen zogen drohende Wolken über dem Reich von Jerusa
lem sich zusammen. Die alternde Macht der S eldschulen ward 
durch der Atabeken aufstrebende Hoheit furchtbar erneuert. 
Emadeddin Zanghi zu Mossul und sein Sohn Nureddin, 
welcher zu Haleb thronte, erschütterten durch wiederholte Schläge 
die christliche Herrschaft.

1) Nur wird darin, ungeachtet es einen freien Bürgerstand aner
kennt, doch auch von Sklaven (Villanen und Kriegsgefangenen) im Ton 
der Lehenstyrannei geredet. Vgl. übrigens die Assises et bons usages du 
Royaume de Jérusalem par Messire Jean d’ibeJin, Comte de 
Jaffa etc· .... avec des notes et observat, par Gasp. Thaumas 
de Thau masière, Avocat en Parlement. Paris 1690, oder den Aus
zug daraus in Wilken's Gesch. der Kreuzzüge Χ1Π. Kap.

2) 1100 3) 1118. 4) 1131. 5) 1142.
6) 'S. von demselben im UI. Abschn. 2. Kap. die Gesch. des MönchtbumS,
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§. 10.
Zweiter Kreuzzug.

Da erhob sich abermals Europa in frommen Waffen, und 
stürzte gewaltig über Asien. Die beiden höchsten Häupter des 
Abendlandes, der Kaiser Konrad III., und Ludwig VII., 
König in Frankreich, nahmen das Kreuz 2) ; mit ihnen zogen 
140,000 gepanzerte Reiter, und nah' an einer Million gemeines 
Fußvolk. Durch die Feuerworte des Abtes Bernhard von 
Clairvaur, des großen Volksheiligen jener Zeit, entglühte so 
gewaltiger Brand. Aber kläglich war der Erfolg. Weit feind- 
seliger als die ersten Kreuzfahrer — deren Hilfe Alerius nöthig 
geschienen — wurden jezt, da die Türkennoth geschwunden, die 
Frauken von den Griechen behandelt. Manuel Komnenus 
bereitete emsig durch Ränke und Verrath ihren Untergang. Der 
Kaiser, durch falsche Wegweiser irre geführt, verlor in den 
Wildnissen des Taurus die Blüthe seines Heeres. Ludwig VII., 
der ihm folgte, wurde wiederholt von demselben Feind, dem 
Sultan Massoud von Rum, und fast bis zur Vernichtung 
geschlagen. Die Trümmer der christlichen Macht erreichten küm
merlich das gelobte Land, vereinigten sich mit den Truppen des 
Königreichs, belagerten Damaskus, und eroberten es nichts. 
Die unerhörte Anstrengung trug also nicht eine Frucht; nicht 
eine Trophäe tröstete Europa über sein vergossenes Herzblut.

Gleichwohl verzagte der tapfere Balduin III. nicht. Kleinere 
Hilfsschaaren, welche mitunter anlangten, erfrischten seine Kraft. 
Der gewaltige Nureddin fühlte mehr als einmal die Schwere 
seines Armes. Aber die eigene Entzweiung der Streiter Christi, 
der Hader der Iohanniterritter und Tempelherren zernichtete alles 
Gute und brachte Verderben über das Reich. Balduin III. 
starb unter großen Gefahren : Almerich, sein Bruder, und 
hierauf des Lcztcrn Sohn, Balduin IV.4), stritten fast un
aufhörlich in schwerem Krieg. Ein noch furchtbarerer Feind, als 
Nureddin gewesen, trat wider Balduin auf: Selaheddin der 
Kurde, der Gründer des Reiches der Ayubiten, ein Mann

1) 1147. 2) 1149. 3) 1150. 4) 1173.
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durch Thaten und Charakter groß Σ), die Bewunderung nicht 
minder als der Schrecken seiner Feinde.

Nach einem Siege, welchen Balduin bei Ramla erfochten-), 
wurde er von Krankheit befallen und starb. Balduin V., 
seiner Schwester Sibylle junger Sohn, und nach dessen bal
digem Tod Guido von Lusignan, Sibyllens zweiter Gatte, 
bestiegen jezt den Thron. Lusignan lag im Streite mit Ray
mund, Grafen von Tripoli, welcher Balduins Vormnnd 
gewesen; Dieser, wie die fränkischen Geschichtschreiber sagen, ver
band sich heimlich mit Selaheddin, und verrieth seinen König. 
In der Schlacht bei Tiberias erlitt Guido eine völlige Nieder
lage, und ward gefangen mit dem Großmeister der Tempelherren 
und den Edelsten des Heeres 3). Der Sultan eroberte die wich
tigsten Städte des Landes: auch Jerusalem und alle heiligen 
Orte fielen in seine Gewalt.

§. 11.

Dritter und vierter.
Als die Schreckensbotschaft durch Europa scholl, da wassnete 

es sich zum dritten Mal; und es nahmen einerseits der hoch
betagte Kaiser Friedrich I., anderseits die Könige von Eng
land und Frankreich, Heinrich Jl. und Philipp August, 
das Kreuz. Doch Heinrich starb vor Erfüllung des Gelübdes, 
worauf Richard Löwenherz, fein Sohn und Nachfolger, 
mit dem französischen König die gemeinschaftliche Unternehmung 
berieth. Zur Bestreitung der großen Rüstungen ward in allen 
Ländern von allen Gütern und Einkünften der Geistlichen und 
Laien ein Zehntthcil eingefordert, der Zehent Saladins ge
nannt. Der Pabst befahl dessen Bezahlung: weltliche Gewalt, 
nach den Begriffen jener Zeit, hätte es nicht gekonnt.

Kaiser Friedrich, kriegserfahren und weise, bereitete, besser 
als seine Vorgänger, den schweren Krieg. Durch Unterhandlung 
mit dem Sultan von Jkonium hoffte er freien Weg gegen 
Palästina zu erhalten; den griechischen Kaiser, Isaak Ange
lus, zwang er durch Waffengewalt zur Hilfeleistung. Mit einem 

1) Vgl. oben S. 214. 2) H7Ç. 3) 1187,
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mächtigen Heere — man sagt von 600,000 Menschen — zog er 
einher , und vor ihm der Schrecken. Der Sultan von I ko
ni um ward als Verräther erfunden, und büßte seine Schuld 
durch mehrere Niederlagen. Im Siegerschritt ging der Kaiser 
über die Gebirge des Taurus; aber in der Nähe von Seleucia 
starb er plözlich an einer Erkältung in den Wassern des S alep h ') 
(Ca ly cadnus).

Durch des großen Barbarossa Tod erlitt die Sache der Chri
sten den unheilbarsten Schlag. Aus Italien, aus den Fran
zösischen, Belgischen und Nordischen Küstenländern wa
ren, den königlichen Heeren voraus, zahlreiche Schaaren über's 
Meer nach Palästina geeilt, gegen Saladin zu streiten. Kon
rad von Montserrat, Herr von Tyrus, welcher Balduins IV. 
jüngere Schwester, Isabelle, geheirathet, und hiedurch einen 
Anspruch auf den Thron Jerusalems erworben hatte, bald auch 
Guido von Lusignan, welchen Saladin frei gegeben, stellten 
sich an die Spize der christlichen Streiter. Dieselben belagerten 
die Feste Ptolemais oder St. Jean d'Acre. Die Hart
näckigkeit der Belagerten, durch Saladins Eifer unterstüzt, ver
eitelte die Bemühungen der Kreuzfahrer. Vou Barbarossas und 
seines gewaltigen Heeres Ankunft erwarteten sie ihr Heil. Statt 
Seiner erschien nun Friedrich von Schwaben, des Kaisers 
Sohn, mit einigen tausend Teutschen, ein Unglücksbote mehr als 
ein Retter. Bald starb der edle Jüngling, und im Lager der 
Christen herrschten Kleinmuth und Zwietracht.

Die Erscheinung der langersehnten französischen und eng
lischen Hilfsschaaren erneuerten die Hoffnung und den Kampf. 
Philipp August und Richard Löwenhcrz 2), ungeachtet 
schon zu Messina, nachher auch wegen Cypern, welches der 
gereizte englische König erobert hatte, entzweit, vereinigten gleich
wohl ihre Truppen unter den Mauern von Acre. Auch Sala
din verstärkte sein Heer und rief von nah' und fern die Beken
ner Mohammeds unter seine durch den Segen des Chalifen von

- 1) 1190.
2) P. J. Bruns, de rebus gestis Richard!, Angliæ regis in Paläs

tina, excerpt, ex Gregorii Abulpharagii obron, etc, Oxford 178h.
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Bagdad geheiligte Fahne. Ein unerhört heftiger und wechsel
voller Kampf ward um Acre gekämpft. Drei Jahre dauerte die 
Belagerung. Neun Schlachten wurden in der Nahe der Stadt 
geschlagen. Endlich ergab sie sich. Aber das Leben einiger Hun
derttausend Christen kostete der Triumph.

Gleich darauf kehrte Philipp August nach Europa zuruck. 
Richard sezte den Kampf wider Saladin fort, glorreich durch 
persönlichen Heldenmuth, doch ohne entscheidenden Erfolg. End
lich schloß er einen Stillstand mit dem Sultan, und ließ Jeru
salem in dessen Besiz ').

§. 12.
Kleinere Zuge.

Indessen war der Streit über das Königreich zwischen Lu
signan und Konrad von Tyrus fortgesezt worden. Richard 
war für den Ersten, Philipp August für den Zweiten gewesen. 
Nach Philipps Entfernung ward Konrad durch Meuchelmörder, 
welche der Alte vom Berge sendete, getödtet; Guido von 
Lusignan aber erhielt von Richard die Insel CYpern. Die 
Wittwe Konrads vermählte sich mit dem Grafen Heinrich von 
Champagne, nach dessen Tod 2) aber mit Almcrich II. von' 
Lnsignan, Guido's Bruder. Beide nannten sich Könige von 
Jerusalem. Nach Almerichs Tod nahm Johann v. Brien ne, 
Gemahl von Konrads und Jsabellens Tochter Marie, die 
Krone3).

Unter Almerich's il. Regierung ward die Kraft eines mäch
tigen Kreuzzuges, welchen mehrere französische und italische 
Häupter — an ihrer Spize anfangs Thiebault von Cham
pagne, dann der Markgraf Bonifaz von Montserrat, 
auch der Doge Dandolo von Venedig und der Graf Bal
duin von Flandern, Simon von Montfort u. A. — auf 
des Pabstes Inno cenz 111. und des Schwärmers Fulco von 
Neuilly Ruf unternommen, durch die Angelegenheiten Conftan- 
tinopels abgelenkt. Die Häupter, durch die Bitten des veri rie
benen Prinzen Alerius bewogen^), und durch die schlaue Poli
tik des Dogen Dandolo gelenkt, vergaßen des Kriegs wider

1) 1192. 2) 1196. 3) 1210. 4; Vgl oben S. 188.
v. R-Mcck Grsch. 5r Bd. 16
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die Ungläubigen und der Befreiung des heiligen Grabes, um die 
Hauptstadt des christlichen Kaiserreiches zu stürmen J). Der lang
genährte Nationalhaß zwischen Franken und Griechen nahm also 
einen gewaltsamen und wohl verderblichen Ausbruch: denn das 
durch solche Katastrophe in seinen innersten Fugen erschütterte, 
zum Theil zertrümmerte, und für immer entkräftete byzantinische 
Reich vermochte jezt nicht länger mehr eine Vormauer wider die 
Türken zu seyn, und es ward also durch die abendländischen 
Kreuzfahrer Selbst der entschiedene Triumph der Moslem und 
die über ihre Naturgrenzen kühn hinausstrebende Herrschaft der 
orientalischen Horden vorbereitet.

Allmälig ermattete die Kraft oder der Eifer der europäischen 
Völker. Nicht mehr nach Hundcrktausenden wurden die Kreuz
fahrer gezählt, wiewohl von Zeit zu Zeit noch ansehnliche Heer
haufen— als zumal jener des Königs Andreas von Ungarn 2) 
— erschienen. Seit Saladin's Tod 3) war auch durch einheimi
sche Zwietracht in dessen Hause die Noth der Christen vermindert 
worden. Ihre Hauptmacht richteten sse sofort angriffsweise gegen 
Aegypten, als woher ihre größte Bcdrängniß in den lezten Zeiten 
gekommen, und (nach einem größern, auch allerdings richtigen 
Plan) als das Land, von welchem aus, wenn es Selbst in der 
Gewalt der Christen wäre, Palästina weit leichter könnte erobert 
und behauptet werden.

In solchem Sinne führte König Johann ein Kreuzbcer wider 
Aegypten, und eroberte Damiata nach zweijähriger Mühe^). 
Der Verlust dieser wichtigen Feste, von wannen das ganze Reich 
mochte bedräut werden, flößte dem Sultan Meleddin (Malek 
al Kamel) den Wunsch des Frjedens ein. Er erbot ssch zur 
Rückgabe von Jerusalem gegen jene von Damiata. Der 
Antrag ward verworfen, man sagt durch den Uebermuth des 
päbstlichen Legaten Pelagius, welcher die oberste Leitung dieses 
heiligen Krieges für sich ansprach. Doch nicht die Verwerfung 
des Antrags, sondern die schlechte Fortsezung des Kriegs brachte 
Unheil. Ohne alle Vorsicht und ohne der Beschaffenheit des Lan
des, noch der Jahreszeit zu gedenken, rückte das Heer, von dem 
Legaten geführt, stromaufwärts gegen Kairo. Die Zeit der

1) 1204. 2) 1217. 3) 1195. 4) 1221.
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Ueberschwemmung brach ein. Da ließ der Sultan die Schleußen 
des Nil öffnen: die schwellenden Fluten, über der Christen Lager 
stürzend, drohten schnellen Untergang. Nur im Frieden erschien 
Rettung. Also wurde Damiata geräumt, und Stillstand aus acht 
Jahre geschlossen; das heilige Kreuz, seit der Schlacht bei Ti
berias in der Ungläubigen Besiz, gab der Sultan großmüthig 
zurück *).

§. 13.

Fünfter und sechster Hauptzug.

Die Hoffnungen der Christen waren jezt auf Kaiser Fried
rich II. gerichtet, welcher gleich bei seiner Thronbesteigung zu 
einem Kreuzzug sich verbunden, auch Kömg Johannes Tochter, 
Jolanta, geheirathet hatte. Wir haben in der teutschen 
Geschichte erzählt2), wie der Pabst ihn wegen seines Zauderns 
in Bann that, wie Friedrich mit dem Bann belastet nach Pa
lästina zog 3), und daselbst mehr Feindseligkeit von den Christen 
als von dem Sultan erfuhr, wie er durch einen vortheilhaften 
Vergleich den Krieg endete, und Jerusalem — wiewohl der 
Befestigung beraubt — mit den übrigen heiligen Orten zurück erhielt.

Verschiedene kleinere Züge geschahen noch in den folgenden 
Jahren, ohne bedeutenden Erfolg. Endlich ward durch eine Welle 
der großen mongolischen Ueberschwemmung der Thron Jerusalems 
umgestürzt. Eine Schaar Chowaresmier, von den Streichen 
ihrer Sieger, der Mongolen, flüchtend, stürzte über Palästina, 
schlug, ja vertilgte, bei Gaza, die christliche Heeresmacht 4), 
und eroberte Jerusalem mit allen Städten des Binnenlan
des. Ihre Eroberungen fielen dem Sultan von Aegypten, 
ihrem Verbündeten, zu.

Nicht lange darauf beschloß, mit frommem Rittersinn, Lud
wig IX. der Heilige von Frankreich für der Christen sinkende 
Sache den fast hoffnungslosen Streit 5). Die Blüte des fran- 

l zösischen Adels, viele tausend gemeine Kriegsknechte führte er nach 
; Aegypten wider den Ayubitischen Sultan. Anfangs begünstigte 

ihn das Glück. Er eroberte Damiata, und zog stromaufwärts 
l

■ 1) 1221. 2) S. 124 3) 1228. 4) 1244,
5) 1249.

16 *
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gegen Kairo. Aber er erreichte diese Hauptstadt nicht. Nach
dem er einen Nilarm mühselig übersezt hatte, brachte bei Man
sura die Vermessenheit seines Bruders, des Grafen von Artois, 
der mit der Vorhut allzuweit vorgcdrungen, Verderben über Die
sen Selbst und über das ganze Heer. Mehrere Tage lang wurde 
gestritten, blutig, verzweiflungsvoll. Mit Artois fielen die Tapfer
sten des Heeres; der Ueberrest litt durch Hunger und Krank-

Da beschloß man den Rückzug. Aber der Sultan holt die 
Flüchtenden ein, umzingelt sie, und nimmt den König sammt dem 
Heere gefangen ')♦

Nach einigen Unterhandlungen gewährte der Sultan dem Könige 
Freiheit und Frieden. Dami a ta sollte zurückgestellt, für die 
Gefangenen ein Lösegeld von 800,000 goldenen Byzantinern be
zahlt werden. Aber die Erfüllung des Vertrags wurde durch den 
Aufruhr der Mamluken unterbrochen. Dieselben, eine stolze 
Kriegsschaar, unwillig, daß der Sultan ohne ihren Nach solchen 
Fr.eden geschlossen, tödteten it)n 2). Dem Muth, wodurch Lud
wig selbst diesen wilden Kriegern Achtung cinflößte, verdankte er 
seine Freilassung. Ja er durfte hoffen, durch ein Bündniß mit 
den Mamluken gegen die ayubitischen Herren von Damas
kus, zum Ziel seines Bestrebens, zum Besiz Palästinas, zu ge
langen. Aber er unterließ oder verstand nicht, die Gunst der 
Umstände klüglich zu benüzen, und mußte, als beide Parteien 
wider ihn sich vereinigten, heimkehrend, ohne durch sechsjährige 4
Mühe die Lage der Christen im heiligen Land um das Geringste 
gebessert zu haben 3). Als er heim kam, erblickte er die Spuren 
der Verwüstung, welche die Pastorcllen, eine fanatische Schaar 
der Hirten und Bauern, aufgeregt durch einen rasenden Mönch, 
mit Namen Jacob, über sein Erdreich gebracht hatten. Auch 
d eses, durch sein Unglück in Aegypten veranlaßte, aus einer 
Quelle wie die Kreuzfahrten entsprungene, Unheil endete des 
Königs fromme Verblendung nicht. Er beschloß einen zweiten 
Kreuzzug. Derselbe ward in einen Zug nach Tunis verwan
delt, weil man Hoffnung zu haben glaubte, den Fürsten dieses 
Landes zu bekehren. Die Hoffnung schlug fehl, und Ludwig starb 
auf dem Boden Afrika's*).

1) April 1250. 2) ®. oben S- 214. 3) Γ254. 4) 1270,

4 ■



Fünftes Kapitel. Geschichte der Kreuzzüge. 245

§. 14.
Verlust des heiligen Landes.

Von jezt an ward kein bedeutender Versuch mehr gemacht, das 
heilige Land zu erobern. Zwar unternahm, während des zweiten 
Kreuzzugs von Ludwig IX., auch der englische Prinz Eduard 
dasselbe fromme Werk, und erschien bald nach Ludwigs Tod 
im christlichen Lager vor Tunis, von wannen er nach dem 
Morgenland zur Bekämpfung der Sarazenen eilte. Aber mit 
allem Heldenmuth, welchen Eduard, als würdiger Nacheiferer 
seines Großoheims, Richard Löwen herz, bewies, vermochte 
er nichts wider das Verhängniß oder wider die Natur der Dinge. 
Er kehrte heim, ohne etwas bewirkt zu haben, und nach ihm 
nahm kein Gewaltiger mehr das Kreuz. Palästina ward seinem 
Schicksal überlassen.

In den Händen der Christen befanden sich daselbst, oder an 
der syrischen Küste, noch einige feste Seestädte, zumal Antio
chien, Tripolis und das theuer erworbene Ptolemais. 
Auf dem geistlichen Ritter-Orden ruhte fast allein die Verthei
digung dieser lezten Trümmer der Christenmacht. Allein unter 
ihnen selbst herrschte blutige Zwietracht, und das Geschlecht der 
Eingebornen war feig und verworfen. Mehr um die Frage : wer 
König von Jerusalem heißen solle? als um die Sache 
des Christenthums ward gestritten. Maria und Hugo, 
König von Cypern, welche beide von Isabella, Balduins IV. 
Schwester, abstammten, waren die Hauptbewerber. Erstere hatte 
ihr Recht an Karl von Anjou, König von Neapel und 
Sicilien, übertragen. Der Titel kam von diesem an mehrere 
andere Häuser, als Erben theils seines Stammes, theils seines 
Reiches.

Noch einige Zeit sezten die Ritter wider den ägyptischen Sul
tan den ungleichen Streit fort. Endlich fiel *) Ptolemais, 
worauf die kleinern Städte theils verlassen wurden, ihei.s sich 
ergaben, und also, durch Rückkehr des ganzen Landes unter Mo
hammeds Gesez, der langgedauerte Brand erlcsch.

1) 1291, 16 Zan.
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§. 15.
Wirkungen der Kreuzzüge l).

So war endlich die zweihundertjährige Anstrengung der euro
päischen Volker in Nichts zerflossen. Wohl sieben Millionen 
Christen waren gefallen im Kampf wider die Sarazenen, oder 
durch Noth und Krankheit verkümmert im heiligen Land, unzäh
lige Familien waren in Trauer und Elend gestürzt, unermeßlich 
viel Privatvermögen und öffentlicher Reichthum verschwendet, 
alle Plane des heimathlichen Wohles aufgeopfert worden der 
frommen Leidenschaft, dem hartnäckigen Verlangen nach dem 
Besiz eines fernen Grabsteins. Auch Asien hatte Unsägliches 
gelitten durch den übergewaltigen Angriff und durch die schwere, 
ob auch siegreiche Vertheidigung. Verschiedene seiner Staaten 
waren umgeftürzt, andere in ihrem Innersten erschüttert und da
durch unfähig zum Widerstand gegen die mongolischen Welt
verwüster geworden. In diesen großen Umwälzungen hatte der 
Fanatismus, die usurpirte Macht der Geistlichkeit ihren Triumph 
gefeiert; es waren die Kreuzzüge nicht minder die Nahrung als 
die Frucht des Aberglaubens gewesen, und ein nach seinem Zweck 
und Geist unter der obersten Leitung der Priester stehendes Unter
nehmen wurde gar leicht zum Grund noch weiterer Ansprüche, 
zum Mittel außerordentlicher Bereicherung und fortschreitender 
Macht mißbraucht. Auch zufälliges Unheil, durch Verpflanzung 
von Krankheiten aus einem Erdtheil in den andern, durch 
vermehrte feindselige Berührung zwischen den wetteifernden Häup
tern und Völkern, zumal auch durch öftere Ablenkung der aufge
regten Kraft auf fremdartige Zwecke, und durch ihren Mißbrauch 
zur Verfolgung von Juden, Kezern nnd andern Kirchenfeinden, 
baben die Kreuzzüge gestiftet.

1) Heeren's Versuch einer Entwicklung der Folgen der Kreuzzuge 
sur Europa, eine r. Inftit. v. Franko, gekrönte Preisschrift. (3 Thl der kl. 
historischen Werke) Gottingen, Römer 1809.
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§. 16.

Sortierung-
Aber troz des Mißlingens dieser erftaunenswerthen Züge, 

troz ihrer mannigfaltig kläglichen Wirkung sind sie dennoch im 
Ganzen, und von höherem Standpunkt betrachet, für die Mensch
heit — für die europäische und allernächst, mittelbar aber für 
die gesammte — wohlthätig gewesen *)·

Die Kreuzzüge, als Gegenstand eines hoben, allgemeinen In
teresses und angestrengter Bestrebung der Völker, als Aufregung 
mächtiger Leidenschaften und moralischer Kräfte, mußten, auch 

abges hen von der Beschaffenheit ihres bestimmten Zweckes, blos 
als Erhöhung der Lebensthätigkeit betrachtet, von glücklichen Fol
gen seyn. Lebendig seyn und Fortschreiten ist fast eines 
und dasselbe. Was das Leben — des Einzelnen oder der Na
tionen — aufregt, bringt beide vorwärts, beschleunigt die Ent
wicklung ibrer geistigen Anlagen, ist Stärkung aller thätigen Kräfte, 
und Anlaß zum Erwachen vieler, welche noch schlummern.

Eine der Hauptursachen der langen Barbarei des Mittelalters 
war die Isolirung der Nationen, der fast für jede einzeln ge
zogene Kreis des Wirkens und Leidens, des Denkens und Em
pfindens. Die Menschheit kömmt nur durch Verkehr der Men
schen, durch vielseitige Mittheilung und Wechselwirkung voran. 
Durch die Kreuzzüge wurden die Völker Europa's aus jener trau
rigen Isolirung in's Feld der gemeinsamen Thätigkeit gerufen, 
vielfältig unter einander gemischt, auf unzähligen Berührungs
punkten in Wechselwirkung gesezt. Für die Kreuzfahrer und durch 
sie für alle Abendländer erweiterte sich auf überraschende Weise 
der Gesichtskreis der Länder - und Menschenkunde. Auf der langen 
Reise so wie im heiligen Krieg selbst boten sich ihrer Beschauung 
dar, oder drängten sich vielmehr auf, eine Menge neuer Gegen
stände von Erzeugnissen oder Scenen der Natur sowohl als von 
Sitten, Gebräuchen und Werken der Menschen. Es ist aber 
niemals eine Kenntniß unfruchtbar. Der menschliche Geist wuchert 
mit den Schäzen, die er besizt; jede neue Idee, bald an und fur

1) Vgl zumal Robertson in seiner Einleitung zur Gesch. Karls V. 
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sich, bald in Verbündung mit früher gehabten, erzeugt wieder 
andere Ideen, und aus der Masse der in den Einzelnen vorhan
denen Ideen wird ein Gesammtbesiz des Zeitalters oder des Ge
schlechts. Wer von diesem Standpunkt aus den Einfluß der 
Kreuzzüge würdigt, und den zweihundertjährigen, lebendigen, auf 
unzähligen Wegen geführten Verkehr des Abendlandes mit dem 
Morgenland — in Ideen, Meinungen, Kenntnissen, Sitten und 
Gebräuchen nicht minder als in Waaren — in seinem Gemüth 
erwägt, der wrrd in jenen, so oft verdammten oder beklagten 
heiligen Kriegen die Onelk eines durchaus neuen — und, weil 
durch erhöhtes Leben und vermehrte Kenntniß erzeugten, auch 
besseren und edleren — Zeitgeistes erkennen; er wird nicht an
stehen, die bald nach dem Anfang jener Züge beginnende, grö
ßere Regsamkeit des Geistes, die Fortschritte des Geschmackes und 
der ernsten Wissenschaft, die Verfeinerung der Sitten, und die 
Vervollkommnung der bürgerlichen Einrichtungen, das erhöhte 
Interesse, die thätigere Theilnahme an gemein-europäischen 
und an vaterländischen Sachen, selbst den erwachenden Geist 
freierer Beurtheilung kirchlicher Dinge den Kreuzzügen zuzuschreiben. »

$. 17
Von ihrem Einfluß auf die Freiheit,

Die Verfolgung dieser Ansicht nach allen ihren Einzelheiten würde 
wohl lehrreich und von vielfachem Interesse, doch für unsern Zweck 
zu weit führend seyn. Nicht minder könnte die Aufzählung der 
Wirkungen, welche die Kreuzzüge für die einzelnen Natio
nen oder Reiche, in politischer, merkantiler, kirchlicher u. a. 
Rücksicht hatten, ein anziehendes Gemälde werden. Aber der 
Leser mag sich dasselbe aus dem, was davon in den verschiedenen 
Volksgeschichten fluchtig bemerkt worden, selbst entwerfen. Auch 
das Verhältniß der Chevalerie zu den Kreuzzügen, als von 
welchen vorzüglich die Bekräftigung und Veredlung des Ritter- 
thums ausging, ist an gehörigem Orte beleuchtet^). Wir wol
len hier nur noch eine Wirkung jener Züge darstellen, welche 
uns wichtiger, auch erfreulicher, als alle andern baucht — ihren 
Einfluß nämlich auf die Fortschritte der Freiheit.

1) HL Abschn. L Kap. §. 3.



Fünftes Kapitel. Geschichte der Kreuzzüge. 249

Die Kreuzzüge an und für sich — als meist vom freien Ent- 
schluß der Theilnehmer, auch der untergeordneten, abhängig — 
sind eine Sphäre freier Thätigkeit gewesen, demnach geeig
net, durch den Genuß und die Erhebung, die sie dem Gemüthe 
gaben, Freiheitslust und Freiheitsstolz zu erzeugen oder zu erhöhen.

Auch die Natur des Zweckes, worauf sie gerichtet waren, 
ermuthigtc zu Freiheitsgedanken, und demüthigte den Stolz der 
Herren. Vor Gott, zu dessen Ehre man in dem heiligen Kriege 
stritt, ist der Geringste und Aermstc dem Größten gleich. Allen 
Kämpfern Christi winkte ein und dasselbe Ziel, war ein und der
selbe Lohn verheißen: nur Lugend, Eifer und Frömmigkeit, nicht 
Reichthum und Macht mögen Anspruch auf Vorrang im Dienst 
des Erlösers geben, und überall wird der Dcmüthigste der Gott
gefälligste seyn. In solchem Geist weigerte sich Gottfried von 
Bouillon, eine Königskrone an der Stätte zu tragen, wo der 
Heiland eine Dornenkrone trug; von solchen Ideen erfüllt, übten 
die edelsten Ritter die Pflege gemeiner Kranken und Leidenden, 
und erkannten Fürsten und Herren die Verpflichtung zu einer 
leutseligen Behandlung ihrer Mitchristen. Ob auch die Stimme 
der Selbstsucht, der Leidenschaft und alter Gewohnheit oftmals 
die Lehren der Religion übertönte — dennoch blieben diese bei 
Vielen wirksam; und es waren die Lager der Kreuzfahrer natür
liche — ja selbst gesezliche — Freistätten vor Unterdrückung und 
Sklaverei.

Daher drängten sich auch die Bedrückten aller Art unter die 
heilige Fahne, und die Furcht, seine Leibeigenen oder hörigen 
Leute durch solche zu verlieren, hielt die Herren auch in Europa 
vom Mißbrauch ihrer Rechte ab.

Dazu kam, daß viele Herren, um die Kosten der Ausrüstung 
zu bestreiten, Güter und Rechte verkauften. So wurde den Ge
meinen die Gelegenheit zu wohlfeilem Erwerb von Grundeigen- 
thum und zu noch kostbarerer Befreiung von den Banden und 
Leistungen der Hörigkeit.

Die Schwächung der Adelsmacht, durch solche Veräußerun
gen sowohl als durch völligen Untergang vieler troziger Geschlech
ter, war abermals ein Gewinn für die gemeine Freiheit, theils 
unmittelbar, da also der Dränger weniger wurden, theils mittel- 
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bar, durch die im gleichen Verhältniß steigende Königsmacht, 
welche damals durch eignen Vortheil und verbundenes Interesse 
dem Volk befreundet, und zu dessen Beschüzung wider die Edlen 
thätig war.

Der also gestärkten oder neu geweckten Freiheit entkeimten 
edle Früchte. Nicht nur ward durch sie der Muth und die Kraft 
zur Industrie erhöht, Wohlhabenheit und politische Macht erzeugt, 
sondern auch vermehrte Lebenslust, Neigung zu feinern Genüssen, 
daher Pflege der Kunst und Wissenschaft. Von dem Reich
thum und der Wissenschaft ging dann hinwieder Stärkung der Frei
heit aus, durch vermehrte physische Kraft und durch deutlichere 
Einsicht des Rechtes.

Gleich wie in den Ländern diesseits der Alpen durch die Kreuz
züge allernächst die Freiheit, und dann durch diese die Wohl
habenheit und Aufklärung befördert ward; also ward in Ita
lien durch dieselben Züge allernächst der Reichthum, und dann 
durch diesen die Freiheit und die Wissenschaft erhöht. Unermeß
lichen Gewinn zogen die Städte Italens, zumal die Seestädte, 
als Venedig, Genua, Pisa im obern, Amalfi u. a. im 
untern Italien aus den heiligen Kriegen, theils durch Ueber- 
sezung der Streiter und Pilgrime, theils durch Zufuhr der Le
bens- und Kriegsbedürfnisse, theils durch erworbene Handelebe- 
günstigung in den eroberten Ländern, ja durch erhaltene eigene 
Herrschaft über Küsten und Inseln in den griechischen und asiati
schen Meeren. Alles aber, was diese italischen Städte gewan
nen, ward Stärkung der Freiheit. Ibr Reichthum gewährte 
ihnen die Mittel zur Behauptung der Selbstständigkeit und 
zur Gründung politischer Macht. Auch die Verfeinerung des Ge
schmacks und die Liebe zur Wissenschaft flössen aus derselben 
Quelle; und es muß das thateureiche Leben der italischen Städte, 
sammt allen Früchten, welche ihre eigene, so wie die durch ihr 
Beispiel, mitunter durch ihre Unterstüzung beförderte Freiheit der 
nordalpischen Städte erzeugte, großen theils den Kreuzzügen 
verdankt werden.

Mit der bürgerlichen Freiheit ging jene des Geistes, ob 
auch nicht gleichen, doch nachstrebenden Schritt. Wer einer 
Fessel sich entledigte, wirst gern alle von sich, und die kirchliche

A



Erstes Kapitel. Kultur überhaupt. 251

Despotie kann nicht länger bestehen, als die Beschränktheit der 
Vernunft. Noch während der Kreuzzüge, welche die Hierarchie 
als ihre glänzendsten Trophäen betrachtete, fingen die Widersprüche 
gegen ihre Anmaßungen an, und erhob sich das erste Dämmer
licht der für sie verderblichen Aufklärung.

Dritter Abschnitt.
Allgemeine Betrachtungen.

Erstes Kapitel.

Bürgerlicher Zustand.

L Kultur überhaupt.

§. 1-
Charakteristik.

In einem Zeitalter triumphirender Adels- und Priestermacht, 
wo, hier unter den Streichen der Gewalt, dort unter den Fesseln 
des Aberglaubens, das bürgerliche Recht und die Thätigkeit des 
Geistes erliegen, Sklaverei und Finsterniß über den Völkern lasten, 
und der Nationalverband selbst in eine Menge von Zwingherrschaf
ten sich ausiöst, wo der Rost der Barbarei von Jahrhundert zu 
Jahrhundert sich verdichtet, und unter beständigem Waffengeräusch 
oder donnerndem Kirchenfluch die Stimmen der Humanität und der 
Vernunft kaum mehr vernehmlich bleiben: — da ist das Kultur
gemälde wohl traurig, doch in seiner Traurigkeit lehrreich. Die 
rohe Einfachheit eines wilden Zustandes mag durch Züge der Un
verderbtheit, durch deu Reiz der Naturfreiheit und zumal durch 
die Hoffnung einer künftigen schönen Entwicklung uns anziehen, 
oder doch mit ihren Mängeln und Härten aussöhnen. Wenn aber 
ein Volk in den frühesten Aufstrebungen zur bürgerlichen Gesittung 
schon überrascht wird von dem schlimmsten Verderbniß geselliger 
Verhältnisse und den heillosesten Früchten künstlicher Ausartung: 
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dann wird durch das Monströse der Zusammensezung so wie durch 
die Hoffnungslosigkeit eines solchen Zustandes dasEntsezen 
des Beobachters aufgeregt, und ein fürchterlich warnender Spie
gel allen kommenden Geschlechtern aufgestellt. Also ist der Cha
rakter des vorliegenden Zeitraums. Die Völker hatten kaum den 
Mühseligkeiten und Gebrechen eines völlig rohen Zustandes sich 
entwunden, und schon sanken sie unter der Last eines künstlichen, 
ja gedoppelten — feudalistisch aristokratischen und hierarchischen 
— Despotismus darnieder; sie mußten die allerschwersten Bürden 
politischer Verhältnisse tragen, und dabei aller Segnungen der 
bürgerlichen Gesellschaft oder der veredelten Humanität entbehren.

Die voranstehenden Geschichten sowohl, als was gleich unten 
von bürgerlicher Verfassung, von Gesezen und Sitten, von Acker
bau und Handel gesagt werden wird, geben die detaillirten Züge 
zu diesem allgemeinen Abriß.

In so düsterer Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse 
schlummerten gleichwohl die Keime einer bessern Ordnung der 
Dinge. Sie lagen darin, vielleicht von Keinem erkannt, und sie 
entwickelten sich, von Wenigen absichtlich gepflegt, im Ganzen 
minder durch das Verdienst jener Menschen, als durch wunder
bare Fügung, oder durch den Gang der allgemeinen Ereignisse. 
Erst dem spätern Geschichtforscher, als welcher rückblickend die 
ganze Verkettung zu überschauen vermag, ist die klare Erkenntniß 
von dem vergönnt, was den Zeitgenossen zu deuten oder zu wür
digen unmöglich war.

Nicht sowohl darum, weil, wie Hume bemerkt, den mensch
lichen Dingen ein Niedrigstes wie ein Höchstes gesezt ist, nach 
dessen Erreichung sie stets wieder in umgewandter Richtung sich 
bewegen (denn wie lange schläft schon der Orient in tiefster 
Versunkenheit? und was wäre das Fortschreiten zum Bessern wertb, 
wenn nur Rückschreiten darauf folgen könnte?) —- sondern weil 
ein gütiges Verhängniß nicht zugab, daß Europa's Völker ganz, 
versänken, weil es ihnen vielmehr eine dauerhafte Kultur, ja die 
Fortbildung der übrigen Menschheit bestimmte: darum gingen 
troz der trostlosesten Verhältnisse, theils aus geretteten Ueberlie
ferungen oder Vermächtnissen der alten Zeit, theils aus neu entstan
denen Keimen die Blüten einer schönern geselligen Ordnung auf.
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Außer dem Christenthum, dessen segenvolle Einwirkung wir 
bereits an geeigneter Stelle (B. IV. S. 254 ff.) gewürdigt ha- 
ben, und welches auch den nachstehenden Verhältnissen meist Ur
sprung oder Gestaltung gab, außer den Trümmern der alten 
Literatur, woran der Geistesblick der wiedererwachenden Euro
päer sich erheben mochte, waren es zumal drei Ursachen, die 
einen so glücklichen Umschwung erzeugten: die Chevalerie, das 
Städtewesen und die Kreuzzüge. Von den beiden lezten 
fordert die Ordnung an einem andern Ort zu sprechen, hier nur 
von der Chevalerie.

2.

Vom Ritterwesen.
Zu allen Zeiten haben Gewalt und Bosheit wider Recht und 

Unschuld fich verschworen. Zu allen Zeiten haben Wohlgesinnte 
sich verpflichtet empfunden, wohl auch sich ausdrücklich vereinbart 
zur Milderung des menschlichen Elends, zur Handhabung des Rechts 
und zur Rettung der Unschuld. Aber meistens haben solche Verein
barungen sich mit dem Schleier der Verborgenheit decken müssen, 
damit nicht der Bosen trozige Macht sie niederschlage, oder ihr 
Bestreben vereitle. Auch hat ihre Einwirkung, auf die Sphäre 
bürgerlicher Unterordnung beschränkt, nur in verborgener Hilfe oder 
stiller Vermittlung, in Lehre oder Tröstung bestanden. Tie Größe 
des Uebels in der mittlern Zeit, die Auflösung der geselligen Bande 
durch Gcsezlosigkcit und Faustrecht, forderte und erlaubte eine nach
drücklichere Abhilfe. Wo gestattet ist, der eignen Rechte, ja der 
Anmaßung und Leidenschaft willen, zum Schwert zu greifen, da 
kann die bewaffnete Vertheidigung fremder Rechte und die offene 
Beschüzung der Unschuld nicht zum Vorwurf dienen. Wo die Ge- 
richteftühle keine Hilfe geben, da muß sich der Bedrängte an den 
Schu; der Einzelnen wende»». Freiwilliges Worthalten, wo der 
Gerichtszwang ermangelt, wird um so heiligere Pflicht.

Hierin — also im Uebel selbst — liegt wohl der erste Keim 
der Chevalerie '), als seines natürlichsten und kräftigst wirken
den Gegenmittels. Umstände und der allgemeine Geist der Zeit

1) Vergl. die gehaltreichen Abhandlungen des Herrn de la Curne de 
St, Palace in ken Mémoires de 1’Academie des Inscriptions. 
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gaben ihm die bestimmtere Gestalt. Die Dankbarkeit der Ge
retteten, die Achtung, welche dem Kampfer für Recht und Unschuld 
selbst die Bösen zollten, das schöne Bewußtseyn, welches die Hand
lungen der Großmuth belohnt, munterten kräftig zu einer Thätigkeit 
auf, die der herrschenden Neigung zur Waffenführung trefflich 
zusagte, und den stolzen Ansprüchen der Edlen eine willkommene 
Stüze gab. Von jeher hatte bei jenen kriegerischen Völkern die 
Tapferkeit als des Mannes Zierde, zumal als Lie unerläßliche 
Adelsprobe gegolten. Jezt kam die schönere Idee auf: Großmuth 
gezieme dem Tapfern, zum Schuz des Schwachen sey der Starke 
verpflichtet. Ideen aber herrschen gewaltiger als Geseze. Eine 
schöne Bahn des Ruhms hatte sich aufgethan; mit Eifer und Liebe 
ward sie betteten. Die Hauptidee ward verstärkt durch den natür
lichen Einklang vieler anderer verwandter Ideen und durch künst
liche Verbindung mit Allem, was sonst der Zeitgeist darbot. Wenn 
als Pflicht galt, dem Unrecht zu steuern, so mußte die eigene 
Verlezung des Rechts um so schändlicher erscheinen. Der Gerechte 
haßt die Lüge, als das Werkzeug des Betrugs, und der Starke 
verachtet sie als Feigheit. Wahrheit, Treue, felsenfeste Treue 
ist die heiligste Tugend. Ohne sie ist keine Ehre, und Ehre ist des 
Ritters kostbarstes Gut. Die Würde des Charakters drückt auch 
dem äußern Benehmen den Stempel des Adels auf. Uebung der 
Menschenliebe stimmt zur Leutseligkeit, und die Scheu des Unrechts 
lehrt vorsichtig, schonend, gefällig im Umgang seyn. Allen Pflich
ten wird durch die Religion eine höhere Weihe gegeben, der 
Geist der mittlern Zeit forderte solche Weihe für alle wichtigern 
Verhältnisse, und die christliche Religion, als Lehrerin der Gerech
tigkeit und des Erbarmens, harmonirte auffs schönste mit den 
Hauptverpflichtungen des Ritterthums, läuterte und heiligte sie. 
Hiedurch wurde Erhebung in's Gemüth des Ritters gebracht; mit 
dem Feuer der Andacht, mit der Begeisterung himmlischer Gefühle, 
übte er seine Menschenpflicht. Bald wurde durch äußerliche Ein- 
sezungen die Flamme genährt, der Ritterschlag fast einem Ordens
gelübde verglichen. Eine Art von Noviziat, den Dienst als 
Knappe, mußte Jeder thun, der nach der Würde des Ritters 
strebte, und mehr als Ritter ward auch der König nicht.
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§. 3.
F o r t s e z u n g.

Durch diese herrliche Sitte oder Einsezung — sie war 
lange nur das erste; aber bestimmte Geseze, Regeln und wohlge
ordnete Gebräuche schufen sie später in ein wahres, politisches 
oder humanes Institut um — ward allen Schwachen und Hilfs
bedürftigen, ob nur durch augenblickliche Noth bedrängt, oder 
überhaupt durch Alter oder Geschlecht oder Stand zur Selbstver- 

V theidigung unfähig, also den Greisen, Kindern, Frauen, zumal 
Wittwen und Waisen, den Geistlichen, den Wallfahrern, Kran
ken, Gefangenen eine stets bereite Hilfe wider Bosheit und Ge
walt oder wider natürliche Bedrängniß zu Theil. Unzählige Thränen 
wurden getrocknet, ungerechte Fesseln gesprengt, geraubte Güter 
zurückgestellt, Bösewichter gezüchtigt, auch abgeschreckt von böser 
That, und äußerlich gebessert durch den Arm der Ritter oder 
durch die Scheu vor ihnen.

Freilich kann keine menschliche Einsezung die Natur des 
Menschen umwandeln. Das Ritterthum tilgte die Anlagen zur 
Bosheit, die Selbstsucht, die Leidenschaft nicht. Aber es stellte 
doch Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Ehre als hohe Ziele des pflicht- 
mäßigen Bestrebens auf, verstärkte die Kraft moralischer Gebote 
durch konventionelle Sanktion, huldigte jeder Tugend, 
brandmarkte das Laster, welches, wo immer es aufkam, doch als 
Regelwidrigkeit, oder als sträfliche Übertretung auch der statuta
rischen Pflicht erschien. Aller Auswüchse ungeachtet, die, zumal in 
spätern Zeiten, es verunstalteten, bleiben doch jene herrlichen 
Grundzüge des Ritterthums kennbar; und ob verzerrt durch schwär
merische Uebertreibung, oder mißbraucht durch Bosheit und Heuchelei 
— sein wahrer Charakter ist immer edel und groß.

Selbst die bis zur Abenteuerlichkeit gesteigerte Galanterie 
der Ritter — ein Hauptzug in ihrem Charakter, nicht minder als 
Tapferkeit, Edelsinn und Frömmigkeit— hat eine edle Quelle, 
und noch edlere Wirkung gehabt. Es ist Bedürfniß für den bes
sern Menschen, den gemeinen Geschlechtstrieb durch Sentimen
talität zu veredlen ; und die feinere Empfindung mit der Leidenschaft 
im Bund artet leicht in Schwärmerei aus. Abgöttisch war 
die Verehrung der Damen, wie die Chevalerie sie forderte, ja in 
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einzelnen Aeusserungen der Geißel eines Cervantes werth. Doch 
nicht in der Idee, nur in der Uebertreibung liegt das Tadelns- 
werthe; und wohlthätig für die sittliche Ordnung war der Nimbus 
der Heiligkeit, worin für den Ritter die Geliebte seines Herzens 
strahlte. Er zügelte den Ungestüm seiner sinnlichen Begierde, und 
verwandelte die heftigste der Leidenschaften in ein zur Tugcndübung 
spornendes Motiv.

Die schönste Periode des Ritterthums ist jene der Kreuzzüge. 
Diese heiligen Unternehmungen nährten, erhöhten die fromme Be
geisterung der Ritter, und öffneten ihrer Thatkraft ein unermeß
liches Feld. Aber sie waren auch der nähere Anlaß zu jener 
poetischen Ueberspannung, die nachmals die Chevalerie ver
darb, und brachten die Sonderung zweier Reiche des Rittcr- 
thums hervor, des einen, welches in der Phantasie, in einer Welt 
der. Wunder oder Träume fabelhaft bestand, und des andern, 
welches, unter Beibehaltung hergebrachter Formen, der That nach 
allmälig in die Gemeinheit des Alltaglebens zurücksank.

Die Folgen des Ritterthums haben fortgedauert, nachdem 
es Selbst, dem veränderten Geist der Zeiten weichend, im Leben 
erloschen war. Manche Verfeinerung des geselligen Tones, manche 
Delikatesse in der Freundschaft und Liebe, die Heilighaltung des 
Ehrenwortes selbst unter Jenen, die der moralischen Pflichten 
spotten, und vor Allem die Zuge der Menschlichkeit und Großmuth, 
welche mitunter die Zerstörungen der Kriegswuth, die Gräuel des 
Schlachtfeldes mildern, sind wobl meistens Vermächtnisse oder 
Nachklänge aus der Ritterzeit.

Fast allen europäischen Nationen war das Ritterthum eigen, 
doch vorzugsweise den Völkerschaften germanischen Ursprungs. 
In Norden und Osten, allwo noch tiefe Barbarei vorherrschte, 
entfaltete sich seine schönere Blüte nicht. Auch im dahinsterbcnden 
oftrömischen Reich konnte die Lebensfülle der Chevalerie nicht 
auskommen; aber in den sarazenischen Reichen finden wir Spu

ren der Nacheiferung.
Sonst waren diese leztgenannten Reiche an allgemeiner Kultur 

den abendländischen weit überlegen, und blieben es bis auf die 
Mongolische, zum Theil auf die Tartarische und Os- 
mannisch-Türkische Zeit.
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II. Bürgerliche Verfassung ’).

§. 4.
Von dein Lehenwesen.

Wir haben im vorigen Zeitraum (S. 223 ff.) das Allodial- 
System anfangs in reiner und edler Gestalt vorherrschen, bald 
aber durch die Einwirkung verschiedener, meist aus der Erobe
rung hervorgegangener Umstände sich wesentlich verderben, end
lich dem überhandnehmenden Lehen wesen weichen sehen. Wir 
haben die Entstehung, die Ausbreitung und den attmäligen Triumph 
dieses Lehenwesens betrachtet, und die Gründe, wie die Folgen 
davon, summarisch dargestellt. Aber die nähere Charakterisirung 
dieser, in der Geschichte der Menschen so unendlich wichtigen, 
Einsezung blieb der vorliegenden Periode Vorbehalten, als in welcher 
erst wir dieselbe durch anhaltendes Fortschreiten konsolidirt, 
und ob auch nach einzelnen Nuancirungen verschieden, doch im 
Allgemeinen vorherrschend auf dem interessantesten Theil der 
historischen Schaubühne, nämlich in den Hauptländern Europa's 
erblicken.

Jahrhunderte lang trug man die Folgen des Lehenwesens ohne 
Aufmerksamkeit auf ihren Ursprung, ohne Prüfung ihres Charak
ters und Geistes. Endlich, als das Uebermaß der politischen 
Bedrängniß die gewaltsame Revolution Frankreichs erzeugte, 
erhob man sich mit leidenschaftlicher Entrüstung gegen das Lehen- 
wesen, als welches man für die Hauptquelle alles Unheils erkannte: 
da riß man stürmend nieder, was von Feudal-Einrichtungen und 
Verhältnissen vorhanden war — unbekümmert, ob nicht unter vie
lem Schlechten auch einiges Gute seyn, ob nicht auch des Schlim
men Einiges durch Verknüpfung mit andern Einsezungen minder 
schlimm, oder doch herauszurcissen gefährlich seyn, ob endlich 
nicht auch ursprünglich Ungerechtes durch Verjährung, oder aus
drücklichen Vertrag oder geschriebenes Gesez wenigstens mit der 
Form, also auch mit der Heiligkeit des Rechtes bekleidet wer
den könnte. Hinwider vertheidigten, welche der parteiischen Gunst

1) Da die Verfassung der orientalischen Völker und Reiche 
keine bedeutende Veränderungen erlitt, so wird hier blos von den Abend
ländern gesprochen.

?. Rvttrch Gesch. 5r Bh. 17
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der Lehenrechte sich erfreuten, das System Selbst mit allem Eifer 
und aller Verblendung des gereizten Egoismus. Wenige Weisere 
stellten vermittelnd die Ideen besonnener Mäßigung und Billigkeit 
auf; aber ihre Worte verhallten im Sturmgeheul der Zeit. Da 
traten endlich, als die Revolution, ihren Sieg übermüthig miß
brauchend, auch die Liberalen sich zu Feinden gemacht hatte,' 
selbst viele von diesen in Bund mit den engherzigen Vertheidigern 
des Lehenwesens (wie alles Alten), und priesen bald scharfsinnig 
bald schwärmerisch die Verständigkeit, die Trefflichkeit, wenigstens 
die relative (d. h. dem Bedürfniß seiner Zeit zusagende) 
Güte des Lehenwesens. — Laßt uns parteilos, wie es der Ge
schichte ziemt, und ernst, wie es die Wichtigkeit der Sache for
dert, diese Verhältnisse erwägen: laßt uns zumal das Lehen- 
wesen in Vergleichung mit dem Allodialwesen betrachten.

§. 5.
Vergleichung mit dem Allodialsystem.

Das Prinzip der Allodialverfassung ist die Freiheit, 
jenes der Lehensverfassung die Knechtschaft. In jener 
fließen alle Rechte und Pflichten aus der Idee der Nativ nal- 
verbindung, sind also Bürgerrechte und Bürgerpflichten: 
in dieser kömmt Alles von persönlicher Verpflichtung, und 
ist kontraktmäßige Forderung und kontraktmäßige Obliegenheit. 
In jener fordert die Nation Selbst, oder durch ihre eigenen 
Gewaltsträger, Treue, Gehorsam, Leistung: in dieser ist Treue 
und Leistung blos persönliche Schuld.

Daher ist die Allodialverfassung edler, weil sie auf Ideen 
beruht, und die Würde des Menschen und Bürgers anerkennt 
und schüzt: die Lehensverfassung dagegen ist schon in ihrem Be
griff jener Würde feindlich, weil sie eine Dahingebung der Frei
heit an Personen, um Lohnes willen, voraussezt. Auchhatsie 
eine natürliche Geneigtheit, entweder in Anarchie oder in völlige 
Sklaverei, ja wohl in beide zugleich — nämlich dort 
den Staatsverband, hier das Verhältniß der Einzel
nen betrachtet — überzugehen; das Erste,, weil die persönliche 
Treue meist nur durch Strafe oder Lohn, d. h. Furcht oder 
Interesse (Liebe wird natürlich durch das Gefühl der Ab,
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hängigkeit getödtet), erhalten werden kann, wozu der Person 
die Mittel leicht ermangeln, wahrend die Treue für's Vaterland 
oder für die Nation auf Id een,^demnach auf einer natür
lichen und ewigen Basis ruht; das Zweite, weil die per
sönliche Verpflichtung schon an und für sich den Verpflichteten 
niederdrückt, und die Gewohnheit so ungleichen Verhältnisses leicht 
auf einer Seite Stolz und herrische Anmaßung, auf der andern 
eine demüthige Dahingebung erzeugt.

Das Allodialsystem begründet eine Verbindung aller 
Einzelnen (freien Besizer) zu einer Nation, aus deren Schooß 
die untergeordneten wie die höhern Häupter und der König selbst 
ausgehen. Cs ist ein System der Vereinigung freier Männer 
unter, aber nicht durch die Häupter, als welche vielmehr Selbst 
nur vermöge der Vereinigung da sind. Dagegen ist das Lehen- 
system eine Zerstücklung der Nation in eine Menge kleinerer 
oder größerer Haufen von dienstbaren Leuten, welche, ohne ge
meinsames Interesse und ohne gemeinsames Recht, jeder nur als 
Dienerschaft desselben Herrn Zusammenhängen, und welche 
zusammen nur in so fern das Bild einer Nation darstellen, als 
ihre Herren wieder haufenweise noch höhern Gebietern dienen, 
und diese zulezt Alle einem Höchsten mit gleicher Pflicht verbun- 

I den sind. In dieser künstlichen Zusammenkopplung hängt die ganze 
, · Mtionalverbindung von dem einzigen höchsten Ring ab, an wel-
t chen die Ketten der Vasallenschaften und ihrer untergeordneten 
? ! Aftervasallenschaften geschlossen sind. Zerbricht dieser Ring, d. h. 

ermangelt der König, oder wird seine Gewalt gebrochen: sofort 
i stehen so viele getrennte Fürstenthümer da, als unmittelbare Kron-
t Vasallen waren. Geht in solchen Ländern der Fürst ab, so ist seine
- I Macht in eine Zahl kleinerer unabhängiger Herrschaften zersplittert.
- ' Wenn aber auch diese die Häupter verlören, so befänden sich die
e losgebundenen Dienstmänner plözlich vereinzelt, und würden, er-
e schreckt über die ungewohnte Freiheit, nach allen Richtungen sich
t zerstreuen; während eine Nation im Verband der Allodialfrei-
# heit auch nach dem Verlust der Häupter Nation bliebe wie zu«
e vor, und nach Gefallen entweder andere Häupter wählte, oder
r eine sonst beliebige Ordnung träfe.

17*
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Je loser aber das Nationalband im Lehensystem (wo es rein, 
nach seiner Grundidee, besteht), desto starker oder vielfacher 
das Band der Dienstbarkeit. Der gemeine Lehensmann, 
oder des untersten Grades, ist nicht nur dem persönlichen Willen 
seines unmittelbaren Lchensherrn, sondern — da dieser Selbst 
einem Höher», und so weiter dieser einem noch Höhern, der lezte 
endlich dem Höchsten zu Gebote steht — unmittelbar auch diesen 
Allen dienstbar, weil die Wirkung des höher« Befehls sich auf 
alle untergeordnete Stufen der Aftervasallenschaft fortsezt, demnach 
die Masse der Nation in Wahrheit zu Knechten der Knechte von 
Knechten wird. Im Allodialsystem dagegen wird durch die Unter
ordnung der Häupter nur die Freiheit befestigt, das oberste 
Haupt hält alle übrigen in die Schranken des Gesezes, und wird 
selbst dnrch die Gesammtheit darin erhalten. Bedrückung kann 
da nur durch Verderbniß des Systems oder durch regelwidrige 
Anmaßung entstehen. Im Lehensystem findet Befreiung nur 
ausnahmsweise statt, und kann nur als Folge der Beschrän
kung oder Ausartung des Systems seyn; Dienstbarkeit 
ist die Regel.

§. 6.
Hauptepochen in der Geschichte des Lehenwesens.

Schon in der Kindheit des Lehenwesens, als dasselbe im 
Schatten der vorherrschenden Allodialverfassung, eine von selbst 
ausgewachsene Pflanze sich erhob, und noch ungeregelt durch 
Geseze, als bloses Herkommen, ein geduldetes mehr als ein 
eigenes eingeseztes Verhältniß war, wurde dadurch die Freiheit 
vielfach und wesentlich gefährdet. Wir haben schon in der vori
gen Periode (Bd. IV. Seite 234) bemerkt, wie durch die „Ge
leite" das verfübrende Beispiel gewinnbringender Dienstbar
keit gegeben, der Heerbann, die Hauptstüze der Nationalfreiheit, 
die Hauptmasse der Nationalkraft, entbehrlich oder minder 
streitbar gemacht, und leicht auch einem starken Geleitsherrn die 
Gelegenheit zur herrischen Anmaßung gegeben wurde.

In dem Maße nun, wie sich die Lehe» vermehrten, und der 
Allodialbesiz vergleichungsweise verringert oder minder geschäzt 
ward, in eben dem Maße fühlbarer, vorherrschender, eingrcifen- 
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der wurden auch die Wirkungen davon (Bd. IV. S. 231 ff ); 
welches zumal in den eroberten römischen Provinzen, als natür
liche Folge der durch die Eroberung begründeten Verhältnisse ge
schah, dann aber auch in den heimathlichen Ländern der Teut-, 
schen, als welche allmälig mit dem Frankenreiche in eine Masse 
zusammenfielen, statt fand. Schon unter den spätern Mero- 
vingern war das Uebel groß. Karl Martell und Pipin 
kämpften kräftig, doch ohne entscheidenden Erfolg, wider den 
Troz der mächtigen Vasallen; das System Selbst bekämpften fie 
nicht. Tiefer blickend und gleich standhaft als glücklich griff 
Karl der Große die Wurzel des Uebels an, indem er in dem 
fast veralteten Allodialsystem, in dem längst hintangesezten 
Heerbann die Mittel zur Hemmung der Lchensanarchie, aber 
zugleich die Kräfte zur Entführung eines den Rechten der Ge
meinen nicht minder als den Anmaßungen der Großen gefäbr- 
lichen Regierungssystems fand. Die Zertrümmerung dieses 
Systems durch die Unfähigkeit oder das Unglück seiner Nachfolger 
nahm hierauf den lezten Damm wider die neu anschwellenoe 
Macht der großen Vasallen weg; und es befestigte sich triumphi- 
rend das Leh en wesen mit allen seinen Mißbräuchen und Aus
wüchsen, in seinem nun für Jahrhunderte unerschütlerlichen Besiz.

Aber diese zwei Hauptpartien in der Geschichte des Lehen - 
wesens, nämlich Karls Μ. Regierungssyftcm und die Fol
gen von dessen Aufhebung, fordern eine genauere Be
leuchtung.

§. 7.

Karls Μ. Regierungssystem.

Am meisten gefährlich schien Karln die Macht der ü^er gan
zen Volkern oder weiten Ländern waltenden Herzoge zu seyn, 
ob sie als E.bfürften oder als Reichsstatthalter ihre Gewalt besäßen. 
Darum hob er die Hei zogth inner auf, und theilte das Reich in 
kleinere Bezirke, Gowen (auch Pagus, Com tatuś genannt), 
welchen er seine Grafen (Comjles, nach dem römischen Sty') 
vorsezte. Für die Treue dieser Grafen aber sollte die Beschrän
kung ihrer Vollmacht und das neben und über sie geszte bischöf
liche und Sendgrafen-Amt bürgen. Denn die Bischöfe — 
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wiewohl über die Natur der ihnen anvertrauten Gewalt verschie
dene Meinungen sind — wurden überhaupt als geistliche Statt
halter den weltlichen oder Grafen zur Seite gestellt, und schienen, 
da ihr Vortheil mit jenem des Königs, durch dessen Gunst sie 
mächtig wurden, innigst verknüpft war, die zuverläßigten Freunde 
des Throns. Ueber ihnen und den Grafen standen jedoch die 
missi dominici oder königlichen Sendgrafen, welche, 
jeder in einem großem Kreise, die Verwaltung jener Beiden son# 
trollirten, Beschwerden dagegen anhörten und erledigten, oder 
dem König zur Erledigung vorlegten, auch die Einkünfte des 
Königs erhoben.

Aber das wichtigste Geschäft des Sendgrasen war die Hal
tung der jährlichen Maitage, welche, da sie bei dem großen 
Umfang des Reichs nicht mehr allgemein seyn konnten, in 
jeder Provinz oder Sendgrafschaft vereinzelt gehalten wurden. 
Es erscheinen darauf außer den Grafen und Zentgrafen (oder 
Edelvögten, überhaupt den untergeordneten Gewaltsträgern) 
auch einige Schöppen ( Scabini) im Namen der Gemeinen 
(wie ein A u s sch u ß des freien Volkes), und berathschlagten über 
die Angelegenheiten der Provinz, über neue Einrichtungen und 
Geseze, oder über die Annahme der vom König ihnen zugeschick
ten allgemeinen Verordnungen. Die Beschlüsse der Provinzver- 
sammlungen brachte der Sendgraf auf den allgemeinen Reichs
tag, welcher aber schon früher zum blosen Hoftag, oder zur 
Versammlung der Großen geworden. Außer demselben wurden 
jedoch noch engere Versammlungen, Placita genannt, gehalten. 
Nur was durch solche Versammlungen — des Volkes selbst, 
in so fern es geschehen konnte, oder wenigstens der Großen 
die es gewissermaßen vorstellten beschlossen oder genehmigt war, 
galt als Gesez; und es wird genau das Capitulare, als 
eine blos königliche Willensmeinung, von dem Geseze, 
lex — als wozu die Genehmigung deS Volkes gehörte — 
unterschieden ').

1) Und zwar in den Kapitularien selbst, als: Cap. de an. 801 und 
Cap. in. de an- 803. Bei Baluz T. I. F. 356 und 394. Vergl. Eugen 
Montag's Geschichte der teutschen staatsbürgerlichen Freiheit. 1812.
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Außer der Ernennung der — vom König blos zu bestätigen
den — Schöppen, welche sowohl Gerichtsmänner bei den 
gräflichen Tribunalen als Volksvertreter bei den Provinzial-Mai- 
tagen waren, und aus unbescholtenen freien Allodialbestzern be
standen, behielten die Gemeinen noch verschiedene wichtige 
Rechte und Freiheiten, und wurden sorgfältig gegen den Miß
brauch der Gewalt von Seiten der Grafen und Edelvögte ge- 
schüzt. Aber dem König selbst wurden sie der beständigen Kriege 
willen, als Heerbannsleute, ja als Frohndknechte und vielfältig 
auch als freiwillige Vasallen, überhaupt als Unterthanen eines 
glänzenden Thrones enge verpflichtet; auch blieben sie, bei der 
unablässig von äußern Kriegen zerstreuten Aufmerksamkeit des 
Königs, vielen ungesezlichen Bedrückungen der Großen preis ').

§. 8.
Beurtheilung desselben.

So hoch diese Einsezungen Karls von Manchen gepriesen 
werden, so zweckmäßig auch und weise derselben mehrere gewesen, 
so ward doch bald durch den Zusammensturz des mühesam errich
teten Gebäudes ihre Unhaltbarkeit im Ganzen kund. Auch ist 
nicht schwer davon die Ursachen zu finden: Karl handelte nicht 
konsequent genug. Er war wie getheilt zwischen Allo dial- 
und Lehensystem, zwischen Herrschaft- und Freideits- 
prinzipien, ob auch jenen geneigter. Darum hinterließ er 
lauter schwankende Verhältnisse, in ihrer weitern Entwicklung 
von dem Spiel der Zufälle, von der Persönlichkeit der Nachfol
ger abhängig. Wohl arbeitete Er emsig an Herabsezung der 
Großen. Aber er that cs durch Mittel und Werkzeuge, zu 
deren wirksamem Gebrauch eine fortwährend starke Hand, eine 
nie schlummernde Wachsamkeit gehörten, und welche daher nur 
von 2hm persönlich mit Erfolg mochten gehandhabt werden. Er 
suchte die Schwächung der Aristokratie nicht durch Constitutions- 
Grundsäze oder konstitutionelle Einrichtungen, sondern durch 
Regierungs - Marimen und Verordnungen zu bewirken;

1) S. Steph. Baluzii Diss. de Capitularium reg. Franc nomine, 
dignitate, auctoritate et usu.
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darum fiel nach seinem Tode wieder Alles zusammen. Um jene 
mit Recht gefürchtete Aristokratie — der großen Dynasten 
sowohl als der mächtigen Vasallen — entscheidend zu brechen, 
hätte Karl — weil das Prinzip der Urverfassung die Freiheit 
gewesen — mit Ernst und Treue dahin arbeiten sollen, die sin
kende Demokratie wieder zu erheben, die veralteten Volks
rechte wieder kräftig zu machen; er hätte wahre National
versammlungen halten, oder, weil das Reich zu groß war 
für allgemeine Zusammenkünfte des Volkes, ein Repr à sen
ta Lions - System begründen, oder doch — wenn etwa solches 
System zu fein war für seine Zeit — den Volksrechten eine vom 
Willen des Königs nicht minder als von den Gesinnungen der 
Großen unabhängige Basis geben, durch ein Gleichgewicht 
selbstständiger Kräfte das Verhältniß beider Stände befestigen 
sollen. Aber er that Nichts von allem Dem. Dem Adel sezte 
er meist nur seine eigenen, angcmaßten Herrscherrechte ent
gegen, ließ die Volks-Freiheiten meist nur als königliche Be
willigungen gelten, machte, selbst wo er zu dem Allodialsyftem 
oder Heerbann zurückging, auch diesen seinem persönlichen 
Interesse oder jenem der Krone dienstbar, und verdarb die De
mokratie daher in ihrem innersten Lebenskeim. Darum fiel die Masse 
des Volkes, welches einmal gewöhnt worden, wie ein großes 
Gefolge mißbraucht zu werden, bei der Erschlaffung des Thron
inhabers ohne Widerstand in die Gewalt der einzelnen Großen; 
das einzig mögliche Gegengewicht der Adelsmacht war zerstört, 
diese daher unwiderstehlich, und für den König selbst verderblich. 
So ward über Karln oder seine Nachkommen die Strafe der 
Engherzigkeit oder des Egoismus, welcher die Herrscher- 
plane ihm eingegeben 1 ), durch die waltende Nemesis verhängt.

1) Wollte man sagen, für ein so großes Reich als das karolingische sey 
schwer, wo nicht unmöglich gewesen, die alte Freibeit — als welche nur 
unter kleinen Völkern geblühet — wieder verzustellen, oder eine andere 
Basis der festen Vereinigung als die kräftigere Königsmacht zu finden: so 
wurden wir beides zugeben; doch eben darum Karln, als welcher Selbst 
das Reich so unmäßig vergrößert hatte, und gleichwohl nicht fest genug die 
Herrschermacht zu gründen wußte, noch strenger anklagen.
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' §. 9.
Folgen von Lessen Aufhebung.

So wenig hatte selbst Karl die Gemeinen zu schirmen gewußt, 
daß, troz seiner Begünstigung des Heerbanns, schon unter seiner 
Regierung eine große Menge der Wehren freiwillig oder gezwun
gen den Großen als Dienstmannen sich hingab, um ihrer gewalt- 
thätigenBedrückung sich zu entziehen. Unter Ludwig demFrom- 
m en, wiewohl er anfangs durch Verordnungen diesem Uebel zu 
steuern suchte, nahm es furchtbar überhand. Seine Schwäche, 
seine leicht mißbrauchte Güte, mehr noch der Zwiespalt mit sei
nen Söhnen, der ihn zur Schonung der Großen zwang, gab ihn 
und sein Volk fast unbedingt deren Anmaßung preis. Noch gün
stiger für dasselbe war der Hader der Söhne selbst um das väter
liche Erbe. Da der Heerbann nach seinem Begriff nur den all
gemeinen Reichs-Krieg zu führen hatte, so mußte der Erb
folgestreit durch die Gefolge der einzelnen Brüder entschie
den werden '). Aus Herrschsucht wurden diese Prinzen die Die
ner ihrer Vasallen, deren Beistand, als woran alle ihre Hoff
nung hing, sie mit Reichs-Gütern und Reichs-Ehren verschwen
derisch bezahlten. Ludwig der Teutsche gab auf dem Reichs
tag zu, K o b l e n z2) denselben die feierliche Versicherung : in allen 
großen Geschäften nur nach ihrem Rath und Willen handeln zu 
wolle», und machte also seine Diener zu Reichsständen. Iezt 
war die Abhängigkeit des Throns von seinen Vasallen befestigt, 
und was diesen an Macht und Ehre zugewachsen, unwiederbring
licher Verlust für die Nation. Allmälig — bei zunehmender 
Schwäche, selbst Verächtlichkeit der karolingischen Prinzen — 
wurde das Dienst-Verhältniß in jenes einer selbststän
digen Macht verwandelt, und durch gegenseitige Uebertragung 
oder Vermischung der lehenbaren mit den Allodial-Rechten, 
der Amts-Gerechtigkeiten mit jenen des Besizers, der gesez- 
lichen oder herkömmlichen mit jenen, welche erschlichen,

1) Als Lothar, aus Noth, den sächsischen Heerbann aufgeboten, 
so wurden, welche ihm gehorchet, von dem siegenden Ludwig als Ver
brecher bestraft.

2) 860.
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angemaßt oder ertrozt waren, das System der drückendsten 
Aristokratie zur Vollendung gebracht.

Nicht nur wurde nämlich — was nach den allgemeinen Ver
hältnissen fast unausweichlich war — das Amt der Grafen und 
Edel Vögte in den Familien der Besizer, theils durch Herkom
men, theils durch stillschweigende oder ausdrückliche Vergünstigung 
erblich; sondern man unterschied bald die dem Grafen als Guts
eigenthümer, oder als Geleits - und Schuzherrn zuftehenden 
Besizthümer, Gülten und Rechte nicht mehr von jenen, welche 
er als Thronvasall oder als königlicher Gewaltträger, auch als 
Häuptling im Heerbann besaß. Aus allen wurde eine Masse 
von Rechten, welche dem Titel nach für gleich heilige, dem 
Best; nach gleich selbstständige galten, und durch deren Ge
brauch oder Mißbrauch leicht noch mehrere mochten erworben, 
Thron und Volk fortwährend enger mochten beschränkt werden. 
Die meisten Grafen waren zugleich reiche Allodialbesizer in den 
Bezirken ihrer Verwaltung; die Herzoge, welche jezt wieder 
aufkamen, nicht minder; beider Gewalt stieg zusehends: die 
Sendgrafen dagegen verloren ihr Ansehen in gleichem Maße 
als der König, welchen sie vorstellten, schwächer geworden. End
lich hörte selbst ihr Amt auf, oder verlor wenigstens seine Be
deutung dadurch, daß es mit jenem der Grafen oder Bischöfe 
anfangs persönlich, dann aber bleibend vereiniget wurde. Mit 
der Herabsezung der Königsmacht ging auch die Niederdrückung 
des gemeinen Volkes gleichen Schritt. Doch ward noch während 
der ganzen karolingischen Periode, und zum Theil noch später, 
die gesezgebende Macht der Nationalversammlung anerkannt, 
und bei wichtigen Gelegenheiten ausgeübt. Selbst die Erbver- 
fügung Karls Μ. wurde der Genehmigung der Nation unterwor
fen, und es blieb noch lange die verminderte Erscheinung und 
untergeordnete Rolle des Volkes bei Reichstagen oder Maifeldern 
mehr Sache der That als des Rechts.

In diesem Zustand war die Verfassung der karolingischen Län
der, als die bleibende Zersplitterung der Herrschaft in die drei 
Hauptreiche, Teutschland, Italien und Frankreich, nebst 
mehreren kleinern, erfolgte, wodurch für jedes derselben eine eigene
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Bahn der politischen Gestaltung sich öffnete, daher auch die 
weitere Darstellung nur gesondert geschehen kann.

§. 10.
Don dem Adel.

Doch bleibt noch die allgemeine Beleuchtung der aus dem dar- 
gestellten Umschwung der politischen und bürgerlichen Verhältnisse 
hervorgegangenen Spaltung der Nationen in zwei Haupt
klassen der Adeligen und der Leibeigenen übrig; zwei Klas
sen, welche sich gleich weit, nur nach entgegengesezter Richtung, 
von dem natürlichen Gleichmaß bürgerlicher Rechte entfernen, und 
welche wir Jahrhunderte hindurch fast ganz allein auf dem Schau- 
plaz finden, während die eigentlichen Bürger, die wir nach 
Vernunft und Recht dort suchen, davon verschwunden sind.

I. Der Adel. Schon in den ältesten Zeiten treffen wir einen 
Adel bei den germanischen Völkern an (Vergl. Bd. III. 
S. 123 ff). Doch nicht als eine von den Gemeinen scharf geschie
dene politische Kaste, sondern nur als den Inbegriff derjenigen 
Personen oder Familien, welchen entweder wegen größer« Besiz- 
thums, oder wegen besondern Verdienstes — wovon die Erinne
rung sich auch vererben mochte — oder wegen öfters geführter 
Gewalt eine vorzügliche Achtung zu gebühren schien, ohne daß 
ein bestimmtes oder ausschließendes Recht, oder aner
kannte Erblichkeit dabei statt fand. Dieser Adel, aus 
der Natur der einfachsten bürgerlichen Verhältnisse fast unausbleib
lich hervorgehend, und kaum im ganz wilden Zustand der Völ
ker unbekannt, in seinem Ursprung unbeleidigend für die Rechte 
der Gemeinen, und Selbst frei, auch freiheitsstolz, artete im 
Laufe der Jahrhunderte, theils durch natürliches, von Innen kom
mendes Verderbniß — wozu alle politischen Verhältnisse geneigt 
sind — theils durch äußere Einwirkungen oder Zusammenfluß der 
Umstände, in eine genau abgemessene Stufenfolge angemaßter 
bürgerlicher und politischer Vorrechte in einer zahlreichen, doch 
geschlossenen Kaste privilegirter, die gemeine Freiheit verschmähen
der oder anfeindender, auf Fürstendienft stolzer und gleichwohl 
dem Fürsten trozender Familien aus, deren durch theils ausdrück
liche , theils stillschweigende Anerkennung, oder wenigstens durch 
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die längste Verjährung bekräftigte Ansprüche den merkwürdigsten 
Gegensaz historisch begründeter Verhältnisse zu den Forderungen 
des natürlichen Staatsrechtes und der natürlichen Staatsklugheit 
ausmachen.

Laßt uns die Reihenfolge der bei solcher Gestaltung und wech
selnder Umstaltung der Adelsverhältnisse vorzüglich wirksamen 
Gründe und Thatsachen fluchtig betrachten!

§. 11.
F o r t s e z u n g.

1) Allererst wurde der Adel durch die Gefolge mächtig, 
als deren dienstbare Kraft den — der Regel nach adeligen — 
Geleits Herrn zu den stolzesten Ansprüchen ermuthigen mochte^ 
Diese Ursache allein konnte, je nach den Umständen oder nach 
dem Charakter einer Nation, sie zu Verhältnissen der Knechtschaft 
führen; und was in einer weit ältern Zeit Cäsar von den 
Galliern sagt: «In Gall ia plebs fere servorum loco 
habetur*, damit waren auch die germanischen Völker, troz 
ihrer fester gewurzelten Freiheit, schon durch die zunehmenden 
Gefolge bedroht.

2) Doch erhielt im germanischen Ur land, bei den herum
ziehenden Völkern die Schwierigkeit der Anhäufung großen 
Privatvermögens, woraus starke Gefolge zu erhalten wären, bei 
den seßhaften aber die Menge der kleinen Gutsbesizer oder 
freien Wehren die Geleitsherrn in den Schranken der Mäßigung. 
Aber so wie der Privatbesiz — was unvermeidlich ist, sobald erbl che 
Eigenthumsrechte gelten — ungleicher, Einzelne, vom Glück Be
günstigte auffallend reicher wurden, so befestigte sich auch die 
politische und bürgerliche Ungleichheit. Dieses geschah zumal

3) Nach der Niederlassung im eroberten Land. Die 
Schäze, die Ländereien, die man den Provinzialen entriß, tour# 
den den Adeligen, als welche meist an der Spize von Geleiten 
gestritten, im Verhältniß zu solcher kräftigeren Mitwirkung zu
gemessen, oder auch eigenmächtig von ihnen in Best; genommen, 
mit Unterdrückung der Eingebornen, als welche dem Recht der 
Gewalt erlagen und durch ihre furchtsame Unterwürfigkeit den 
Stolz der Sieger stärkten. Bei solcher tumultuarischen Vertheilung
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mochten auch Gemeinfreie zu ansehnlichen Gütern, jenen der Edlen 
gleich, gelangen, mehrere Sprößlinge einer Familie großes, selbst
ständiges Besizthum erhalten, die Zahl der Adeligen also nicht 
minder als ihr Reichthum zunehmen. Auch vornehme Provinzialen 
mochten gestattungs- oder vertragsweise in die Gemeinschaft ihrer 
Rechte oder ihres Ansehens ausgenommen, und hiedurch abermals 
die Gesammtkraft des Adels gestärkt werden.

4) Bis jezt waren die Edlen meist zugleich Gewaltsträger 
des Volkes gewesen. Als Vorsizer der Gerichte, als Häupt
linge des Heerbanns, als Besorger der kleinen oder laufenden 
gemeinen Geschäfte, und Leiter der größern *), übten sie eine 
bald ausdrücklich, durch Wahl, übertragene, theils durch still
schweigendes Anerkennen, oder durch's Herkommen befestigte — 
nach ihrer Wesenheit aber blos vom Volk selbst ausgegangene und 
nur in seinem Namen verwaltete — Macht aus, die also weder 
ein inhärirendes persönliches, vielweniger ein geschlos
senes Standes-Recht, sondern blos freiwillige — ob auch 
herkömmlich, nach meist gleichförmigen Grundsäzen geschehene — 
Übertragung war. Aber es schlich sich, wie fast unvermeid
lich die Natur der Dinge mit sich brachte, die Idee des bleiben
den, ja des erblichen Rechtsanspruches auf solche Gewalten 
ein, welche etwa — wie die Stelle des Häuptlings im Heerbann 
— aus Gewohnheit, oder wegen lokaler Verhältnisse längere Zeit 
hindurch bei den Besizern eines z. B. in der Mitte einer Gemar
kung gelegenen, oder durch Größe, oder durch bequeme Einrich
tung sich zum Sammelplaz empfehlenden Hofgutes, geblieben 
waren; es schlich sich auch — wiewohl langsamer und minder 
bestimmt — die Idee eines Gesammtanspruches aller Edlen 
auf Führung der Gewalt ein. Leicht hätte schon auf diesem Weg 
ein System aristokratischer Herrschaft sich erheben mögen: aber 
die durch die Eroberungen, oder den fortwährenden höchsten 
Kriegsbefehl gestärkte Königsmacht hielt den Fortgang der 
freien Adelsmacht auf.

1) De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes. 
Ita tamen, ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud 
principes pertractentur. ' Tacitus,
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tz. 12.

F o r t s e z u n g.

5) Dagegen wurden jezt die Edlen zu Gewaltträgern 
des Königs gemacht. Die Vorstzer der Gerichte, die — höhern 
und niedern — Häupter des Heerbanns, wurden nun vom König 
ernannt, oder wenigstens von ihm verpflichtet. Er nahm diesel
ben, als die Herzoge, Grafen, Centgrafen und Edelvögte, so wie die 
Spezial-Bevollmächtigten zu einzelnen Hoheitsausübungen meist 
aus dem Stand der Edlen. Ihr persönliches Ansehen oder ihr 
Familien-Anhang gab ihrer Amtsführung Nachdruck, und das Amt 
erleichterte die Vergrößerung ihrer Hausmacht. Hiedurch wurden 
bei Sterbfällen der Gewaltträger fremde Bewerber zurückgescheucht, 
und es ging, als durch vervielfältigtes Beispiel allmälig ein Her
kommen sich bildete, die Würde fast wie Privatgut auf Söhne 
und Enkel über.

6) Die Vermehrung solcher königlichen Aemter so wie die 
fortschreitende Vermehrung großer Besizîhàmer vergrößerte die Zahl 
und stärkte die Macht des Adels. Jüngere Söbne der Edlen, 
oder welche geringes Besizthum hatten, auch Gemeine, welche 
mitunter die königliche Gunst erhöhte, mochten als Gewaltträger 
des Königs zu Reichthum und Macht gelangen. Reiche Grund- 
besizer wurden groß und herrisch auch ohne Amt.

7) Bis jezt war der Titel des Adels Reichthum oder Ge
walt — die lezte anfangs eine eigene und freie, d. h. von 
unmittelbarer Uebertragung des Volks herrührende, später wenig
stens eine stellvertretende, d. i. im Namen des Königs zu 
übende — gewesen. Allmälig, nachdem das Lehenwesen empor- 
gekommen, wurde sie lehenbar verliehen, sammt den damit ver
bundenen Gütern und Gefällen, oder auch in den früher als 
Freigut besessenen, jezt aber der Krone zu Lehen aufgetragenen 
Herrschaften, und so der Gewaltträger gleich dem Krieger im 
Gefolg in das Verhältniß der persönlichen Abhängigkeit 
oder Unfreiheit gebracht. Hiedurch verlor der Adel von seiner 
Würde, und lange Zeit verschmähten stolze Gemüther solche Ab- 
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hängigkeit *). Wohl stritten sie im Heerbann, und folgten der 
Mahnung des Königs als Oberhauptes der Nation: aber sie blie
ben stolz auf ihr Freigut, und zu Leuten des Königs er
niedrigten sie sich nicht. Nach und nach erst verblendeten Reichthum 
und Gewalt, welche der Lehendienst gab, so sehr, daß man auch 
vorzügliche Ehre darin fand, und die Politik der Könige erließ 
ausdrückliche Geseze, welche diese Ehre der Vasallen und was 
gleichen Schritt damit ging, ihr Wehrgeld gegen jenes der 
Freien erhöhten. So kam es dahin, daß der Dienst adelte, 
wahrend die gemeine, ja selbst die adelige Freiheit — wo sie nicht 
durch Reichthum glanzte — fast verachtet wurde.

8) Nunmehr bildeten die Vasallen die Hauptmasse des 
Adels. Der Allodial-Besizer oder freien Edlen wurden immer 
weniger. Die Ministerialen, welche am Hofe dienten, die Gewalt
träger in den Provinzen, beide nach mehreren Stufen der Unter
ordnung , die Kriegs - Vasallen und überhaupt alle Inhaber grö
ßerer königlicher Lehengüter, neben ihnen auch die noch übrigen 
Besizer von größeren Freigütern werden vermischt Adelingi. 
Nobiles oder Nobiliores genannt, bis aus ihrer Mitte, je nach 
dem Maß des Reichthums oder der Gewalt, oder der königlichen 
Gunst, auch der Anmaßung, sich einige stolzer emporhoben, und 
in fürstlicher oder derselben ähnlicher Würde glänzten, Andere 
— als zumal die kleineren Grundherren, ob Allodial- oder 
lthenbare, auch die geringern Reichs - oder königlichen Ministe
rialen — zum niedern (jedoch unmittelbaren Reichs-) Adel 
sich sammelten.

9) Aber eine große Vermehrung des Adels geschah durch die 
allmälige Erhöhung der mittelbaren, d. h. der blos reichsstän
dischen Ministerialen und Vasallen. Denn so wie die 
Großen des Reichs an Macht und Würde zunahmen, so ging 
auch der Abglanz ihrer Herrlichkeit auf ihre Vasallen und selbst

1) Bekannt ist die Erzählung des Mönchs von Weingarten (Chron. de 
G weif prine.) von jenem Welf Ethico, der vor Gram starb, als sein 
Sohn fur die Verleihung überreicher Güter zum Lehensmann Kaiser Lud
wigs des Frommen sich erklärte. Viele Edle verstanden sich durchaus 
nicht zu der aufkommenden Lehensauftragung der Freigüter, und 
nannten mit Recht sich egregiae libertatis viros·“ 
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auf die — ursprünglich unfreien oder hörigen — Ministerialen 
über. Hof-Aemter, den königlichen ähnlich, wurden von den 
großem Fürsten, ja auch von kleinern errichtet, große Dienst- 
Güter oder Gülten damit verbunden. Viele Freiherrn und Reichst 
Vasallen drängten sich jezt zum Fürstendienst, seitdem er einträg
licher und glänzender geworden, oder trugen ihre Allode den 
Fürsten als Lehen auf, um derselben Schuz oder Gunst sich zu 
sichern. An ihrer Ehre nahmen dann auch viele unfreie Ministe
rialen, als welchen jene selbst sich beigesellt hatten, Theil; und 
es wurden durch Gewohnheit, ja auch durch Geseze oder kaiser
liche Privilegien, die Vasallen oder Ministerialen der hohen Für
stenhäuser jenen des Reiches (wenigstens den Patrimonial-Mini- 
fterialen des Königs) gleichgesezt l), oder allernächst beigeordnet. 
Viele derselben, in dem allgemeinen Wettlauf nach Größe vom 
Glück begünstigt, stiegen selbst zur Reichsstandschaft, die 
meisten zur Landstandschaft empor.

10) Noch eine andere Gattung von Adel bildete sich in den 
Städten, sowohl denReichs- als den größernLandstädten, 
Patricier, auch milites castrenses, burge nses genannt 
(im Gegensaz der Land-Edelleute, welche milites agrarii 
hießen), und theils aus den freien Geschlechtern, welche gleich bei 
der Stiftung der Städte in dieselben gezogen, theils aus den
jenigen adeligen Söhnen oder Familien entsprungen, welche erst 
später dahin — freiwillig oder gezwungen — kamen, und dem 
Stadtrecht sich unterwarfen. Sie wurden — obschon im Grund 
gemeinnüziger und ehrenwerther als die unbürgerlichen Edlen — 
doch meist geringer geachtet. 2m Schoß ihrer Gemeinden da
gegen erwarben sie besonders ausgezeichnete, zum Theil herrische 
Vorrechte.

11) Diese beiden lezten Verhältnisse fanden m Frankreich, 
allwo weder das System der ständischen Landeshoheit noch jenes 
der Freiheit zur Reife kamen, nicht statt. Wir finden da weder 
Ministerialen der Großen, noch Patricier. Dagegen erhoben sich 
hier viele Bürger durch unmittelbar königlicheGnadenbriefe 
in den adeligen Stand, dessen Vorrechte über jenen der Gemeinen

1) S unter andern das von Friedrich 11. dem H. Otto von Braun» 
schweig-^ünneburg verliehene Diplom, ap. Meibom, script, rer. genn. T. HI,
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in bürgerlichen Dingen noch allgemeiner und drückender 
waren als selbst in Teutschland, in politischen aber durch das 
sich stärkende Königthum allmälig erniedrigt wurden.

12) Hier ist endlich noch die Stelle, auch der hohen Geist
lichkeit, als einer wahren Adels-Klasse zu gedenken. Denn 
es kömmt dieselbe hier nicht als kirchliche Macht oder als Glied 
der Hierarchie (wovon an einer andern Stelle die Rede seyn 
wird), auch nicht etwa als priesterliches Element einer Staats
verfassung (wie sie bei den alten Teutschen bestand, aber unter 
den neuen Verhältnissen weniger bedeutsam wurde), sondern 
blos in so fern in Betrachtung, als Bischöfe, Aebte und andere 
hohe Kirchenpersonen zugleich Reichsvasalleu und königliche Ge
waltträger (gleich den Grafen, Herzogen), Grundherren und Landes
herren, daher ausgerüstet mit Rechten und Vorzügen des hohen Adels 
waren, und mit demselben auf einer Linie wider den Bürger und 
Bauer, oft auch wider den Thron standen. Wir haben der Gründe, 
welche Karl Μ. und seine Nachfolger, zumal aber später die teutschen 
Könige bewogen, die Kirchenhäupter also mit weltlicher Herrlichkeit 
zu schmücken, schon in der politischen Geschichte gedacht, auch die 
Ursachen aufgeführt, welche die Absicht jener königlichen Stifter 
(nämlich Stärkung des Thrones durch das Gleichgewicht welt
licher und geistlicher Großen, und durch die zuverlässiger erachtete 
Treue der leztern) vereitelten, ja wohl das Gegentheil davon 
bewirkten. Hier nur noch die Bemerkung, daß längere Zeit der 
Geringere wie der Vornehme zu solchen Kircheuwürden, daher 
zu Reichs-Ehren und Gewalt gelangen konnte; wodurch der 
drückenden Aristokratie des Geschlechts-Adels ein milderndes demo
kratisches Element zur Seite gestellt, und die Schmach der Ge
meinen durch die Aussicht auf wenigstens mögliche Erhöhung 
vermindert ward. Allein — was in den meisten Ländern sonst 
ein Gemeingut aller Stände, oder wenigstens allen zugänglich 
geblieben — das ist in Teutschland leider dem allda schran
kenlos waltenden Prinzip der Geburrsaristokratie gewichen. Die 
edlen Geschlechter maßten allmälig sich das ausschließende Recht 
auf die höher» kirchlichen Stellen an, die Domkapitel wurden 
Versorgungsanstalten für die Söhne des Adels'); und was eine

1) S. hierüber Henke'ö Gesch her chrjstt?Kirche, Th. IL
yryttsck Gesch. 5s Bd, 18
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heilige Schuzanstalt für die Idee der Rechtsgleichheit seyn, als 
wohlthätiges Gegengewicht der Aristokratie hätte dienen können, 
ist für die lezte Selbst eine neue Quelle der Macht, eine neue 
Sphäre der Herrlichkeit geworden.

§. 13.

Von den Leibeigenen.

IL Die Leibeigenen. Während also eine zahlreiche Klasse 
der Nation zu stolzen Vorrechten und troziger Gewalt emporftieg, 
versank eine andere, weit zahlreichere, in Verachtung und Un
freiheit. Der weite Raum zwischen beiden, das wahre Volks
gebiet, worin sonst die gemeine Freiheit geblühet, blieb meist 
öde und leer. Von entgegengesezten Polen angezogen, schwangen 
viele Gemeinfreie, selbst Unfreie, durchs Glück begünstigt, 
sich hinauf zum Stande des Adels; die meisten fielen, von einer 
Stufe der Unfreiheit zur andern hinunter, bis in die Fessel der 
Leibeigenschaft.

Das Brandmal der alten Welt war die häusliche Skla
verei gewesen. Was uns von Geist und Tugend, von politi
scher Weisheit und von Freiheitsstolz erscheint in Griechenland 
und Rom: es wird verfinstert durch jene empörende — allge
mein , ohne alles Bedenken, und selbst gesezmäßig ausgeübte — 
Verlezung des heiligsten Menschenrechtes. Aber, ob auch in der 
äußern Form härter, ob in kosmopolitischer oder allgemein humaner 
Betrachtung feindseliger rmd verwerflicher, dennoch ist dieses alte 
Sklavenrecht nach seinem wesentlichen innern Charakter und in 
bürgerlicher Beziehung minder abscheulich und trostlos als 
das System der Leibeigenschaft, wie es im Mittelalter be
stand. Der häusliche Sklave bei den Alten (und so auch der 
öffentliche, über welchen der Staat oder die Gemeinde das 
— nicht minder privatrechtliche — Eigenthum übte, wie 
z. B. über die Gladiatoren in Rom) war kein Theil der Nation, 
wurde nicht als Glied des gemeinen Wesens, nicht als Theil- 
nehmer an bürgerlichen Rechten oder Pflichten, ja nicht einmal 
an Menschenrechten betrachtet; sondern war ausdrücklich und 
gesezmäßig ausgeftoßen aus jener Rechtsgemeinschaft, also 
rechtlos und blose Sache. Ihm war solches widerfahren ent-
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weder als Verbrecher vermöge Urtheil und Recht, oder als 
kriegsgefangenem Feind, welcher kein Recht, sondern nur 
Gnade ansprechen mag, oder als erkaufter Waare, also 
durch Anderer That schon erniedrigt, und unverschlimmert im 
Zustand durch Veränderung des Besizers, immer als Fremdem 
(natürlich oder vermög Rechtsdichtung), gegen welche der eng
herzige (durchaus blos politische, nicht kosmopolitische, 
nur die bürgerlichen, nicht aber die menschlichen Rechte 
ehrende) Geist des Alterthums kaum eine Rechtspflicht anerkannte. 
Es war ihm endlich widerfahren aus Titeln oder Gründen, 
welche, je nach Verschulden oder Schicksal, seinen Herrn nicht 
minder als Ihn Selbst um sein Personen-Recht bringen 
konnten, als eine Strafe nämlich, oder als ein Unglück.

Dagegen galten die Leibeigenen (oder überhaupt die Un
freien, unter welchen die Leibeigenen wie eine Art unter der 
Gattung begriffen waren) allerdings für einen Theil der 
Nation — ob auch einen niedrigen und verächtlichen — sie 
waren wirklich hervorgegangen aus dem Schooß derselben 
(denn die Kriegsgefangenen oder Fremden waren ihr kleinster 
Theil, und in den eroberten Ländern der Unterschied der Sieger 
und Besiegten längst vergessen, oder durch Blutsvermischung auf
gehoben); sie waren dem Gemeinwesen ursprünglich mit Bür
gerpflichten und Bürgerrechten zugethan, jezt über durch dessen 
Zerrüttung rechtlos, und preisgegeben an begünstigte Stände; 
sie waren also eine unterdrückte Volksklasse — die Paria's 
der Abendländer *)· — Meist ohne besondern oder persönlichen 
Titel (denn die Obnoria.tionen waren nicht Grund, son
dern Folge der Tyrannei), nur durch den allgemeinen 
Grund der Wehrlosigkeit unter das Joch der Stärkern ge
beugt, waren sie Sklaven nicht sowohl einzelner Herren, 
als vielmehr ganzer Stände, eine Klasse die Sklavin 
der andern, und nur dieserwillen rechtlos. Hierin liegt 
die Vollendung des Frevels. Die herrische Gewalt bei den Alten

1) Die Paria's Deutschlands nennt der edle und geistvolle Hüll» 
mann (Gesch. des Ursprungs der Stände in Deutschland. 11. Thl. 1806). 
unsere Bauern des Mittelalters. Mann kann den Ausdruck allgemeiner 
macken, ohne daß er von seiner ergreifenden Wahrheit verliere.

18 *
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— wie groß auch die Zahl der Sklaven war — wurde doch 
nur gegen Individuen angesprochen, nicht wider eine Ge
sammtheit. Rechtlose können auch keine eigentliche Gesammt
heit bilden, als welche ja die Gemeinschaft, ja selbst die 
ausschließende Gemeinschaft irgend einigen Rechtes vor- 
aussezt, nicht blos die zufällige Gleichförmigkeit des 
Zustandes. Daher ist zweifach empörend, eine Gesammt
heit als rechtlos zu behandeln, weil hier zur Grausamkeit noch 
der Unsinn kömmt. Denn es ist wenigstens möglich, daß ein 
Individuum seine Rechte verwirkte, aber eine Gesammtheit kann 
es nicht, ohne aufzuhören, Gesammtheit zu seyn.

Doch welche Widersprüche scheuet die freche Gewalt? — 
Das römische Skjavenrecht, als durch Geseze, d. h. im Geist 
der Gesammtheit geregelt, wäre gegen eine Bürgerklasse 
nie geltend geworden, es wäre auch — als widersprechend der 
Humanität — unter der Herrschaft des Christenthums von 
Selbst gefallen. Die Leibeigenschaft des Mittelalters hinge
gen, als auf rücksichtlose Gewalt gebaut, erhob sich und bestand 
troz des Nationalvereins, dessen Begriff sie aufhebt, und 
troz des Christenthums, welchem sie Hohn spricht.

Welches sind aber die Uebergänge gewesen von der Frei
heit der Gemeinen zu ihrer Sklaverei? und welches die Ab
stufungen, wornach die leztere sich gestaltete? —

§. 14.
F o r t s e z u n g.

1) Schon ursprünglich treffen wir Sklaven bei den Ger
manen an. Cäsar und Tacitus gedenken derselben. Aber sie 
waren, wie bei den Alten überall, keine Glieder der Nation, 
sondern kriegsgefangene Feinde, oder einzelne Gemeindsge- 
nossen, die aus besonderem Rechtsgrund ihre Freiheit ver
loren. Noch im neunten Jahrhundert werden von Nith ard nur 
dreierlei Klassen der Sachsen aufgezählt, Eth elingi, Fri- 
lingi und Lazzi, d. i. Edle, Gemeinfreie und Leute 
(im Gefolg, aber nicht in der Knechtschaft; lateinisch: fide
les, höchstens serviles, nicht servi) ). Doch sind freilich 1

l) Vgl. Möser'S Oßnabr. Gesch. I. Thl. 111. Abschn. h. 32. Zwar
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die Sachsen langer als die übrigen Völker des Frankenreichs 
in der ursprünglichen Verfassung geblieben. Der Zustand dieser 
Knechte war nach den Sitten der' Teutschen, und selbst nach ge- 
sezlichen Bestimmungen erträglich. (Vgl. Bd. 111. S. 130.)

2) Die Zahl derselben ward vermehrt: einerseits durch 
Eroberung der römischen Länder, wo die Sieger schon viele 
wirkliche Sklaven vorfanden, aber auch eine Menge von Provin
zialen nach dem Kriegsrecht dazu machten, anderseits durch fort
währende Kriege, zumal später wider die Normannen und 
Slaven. Ja, von den lezten häufte sich eine solche Menge 
Gefangener bei den teutschen Siegern und im Handel, daß ihr 
Name zur allgemeinen Bezeichnung der leibeigenen Knechte 
ward.

3) Doch war damals schon ein großer Theil der Nation 
selbst in Sklaverei gefallen. Die Ausartung der Allodialver- 
fassung'), mehr noch das im Gefolg des Lehenwesens frech 
einberschreitende Faustrecht hatte die Schwachen den Starken 
Preis gegeben; und so schrecklich stieg die gesezliche Bedrückung, 
daß viele arme Freie nicht blos zu Vasallen, sondern selbst 
zu Leibeigenen der umwohnenden Großen sich erniedrigten, 
um die Wüthriche, die kein Erbarmen kannten, durch's Jnreresse 
zu sänftigen. Der Sklave war ja Eigenthum des Herrn; 
sein Eigenthum aber schonend zu behandeln, und gegen fremde 
Mißhandlung zu schirmen, dazu treibt natürliche Selbstliebe. 
Solche Ergebung zu eigen (Oblation oder Obnoxiation 
geheißen) geschah zumal häufig an Kirchen und Klöster, weil der 
abergläubische Geist des Zeitalters darin eine verdienstliche Hand

behauptet derselbe, daß auch die später (z. B. bei Adam ».Bremen) 
vorkommende Eintheilung in Nobiles, Liberos, Libertos und 
Servos, die Lezten nur als eine Klasse von Menschen, nicht aber 
als Theil der Nation betrachte. In dem Sinn jedoch, wie Möser solches 
nimmt, wornach nur freie Männer wahre Glieder der Nation sind, würden 
auch Nithard'S Lazzi nur Menschen seyn.

1) Vgl. B. IV. S. 225. Wie ftühe die Unterdrückung und wie allge
mein, zumal durch die Reichsbeamten geschehen, davon zeugt Karls Μ. 
Cap. III. 811. „Pauperes se reclamant exspoliatos esse de eorum 
proprietate, et hoc aequaliter clamant super Episcopos et Abbates 
et eorum Advocatos et super comites et eorum centenarios/ 
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lung erkannte, und Gottes oder eines Heiligen Knecht zu werden 
der Gewissensangst nicht minder tröstlich, als gerathen für die 
Noth des Leibes schien. Die Obnoriation geschah wohl auch unter 
Vorbehalt gewisser Rechte, oder bedingnißweise. Selbst Edle 
mochten sich dazu entschließen. Mehreren ward sie der Weg zur 
Herrengunst, dadurch zum Wohlstand und zu erneuter Ehre, den 
Meisten zur völligen Sklaverei.

4) Denn wie schwankend der Titel zur Abhängigkeit, wie 
gering der Vorwand zur Herrschaft: die Gewalt ersezte leicht, 
was dem Rechte gebrach. Wer auf irgend eine Weise, als Va
sall, oder Schuzbefohlener, oder Zinshold, als Pächter, als 
freiwilliger, zeitlicher Knecht, Gerichts-Angehöriger, Kriegsunter
gebner, ja nur als Bezirksgenosse oder Nachbar mit einem Großen 
in nähere Berührung gekommen, den riß die nimmer befriedigte 
Anmaßung gleich einem allgewaltigen Meeresstrudel, in stets sich 
verengenden Kreisen fort, in den Abgrund der Sklaverei.

§. 15.
F o r t s e z U n g.

Wer vollends dahin gelangte, dessen Loos war traurig und 
schmachvoll *). Der Leibeigene war Sache oder Thier, nicht 
Mensch. Im unbedingten Eigenthum seines Herrn — der selbst 
das Recht über Leben und Tod (lange Zeit ganz frei, später durch 
ein unbedeutendes Wehrgeld beschränkt) gegen ihn ausübte, 
als Laune oder der kleinsten Vergehungen willen ihn grausam 
züchtigte — mochte der Sklave sich weder des Besizes äußerer 
Sachen, noch der theuren Familienrechte erfreuen. Was er er
warb, gehörte dem Herrn, der ihm blos den dürftigen Lebens
unterhalt reichte. Alle Arbeiten, die der Herr befahl, mußte der 
Sklave verrichten, zu Haus, im Feld, in der Werkstätte, alles 
ohne Dank oder Lohn. Die Kinder der Sklaven, als Früchte 
des Eigenthums, gehörten gleichfalls dem Herrn. Nicht in hei
liger Ehe unter priesterlicher Einsegnung, nur in thierischer Be
gattung wurden sic erzeugt2). Später, als etwas mildere Sitten

1) Man lese fcarübcr Joachim Botgiesserus de sialu servorum. 
Lemgov· 1736. L. 11. c. 1

2) Nicht matrimonium, sondern coucubernium wurde ihre — vom 
Willen des Herrn stets abhängenbe — Verbindung genannt.
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wurden, blieb doch der Wille des Herrn das Ehegesez. Die 
Sklaven mochten verkauft, vertauscht, verschenkt werden, stück
weise oder in Haufen, meist aber mit dem Grund, dem sie 
angehörten. (G le hae adscripli.) Und damit auch von außen 
schon ihre Erniedrigung kund werde, mußten sie den eigenen 
Sklavenrock tragen, und mit geschornem Haupte gehen. Wenn 
Einer, von Verzweiflung getrieben, seinem Herrn entrann, so 
wurde er, wo er hinging, gleichfalls Sklave, oder wohl ausge- 
licfert an den alten Herm. Besondere Vertrage der Großen unter
einander verpflichteten sie zur gegenseitigen Auslieferung; ja sie 
erwirkten sogar königliche oder landesherrliche Befehle an die 
Städte zur gleichmäßigen Auslieferung geflüchteter Knechte.

6) Solche äußerste Schmach ward nun vorzugsweise den 
Bauern zu Theil. Die häuslichen Sklaven waren minder 
zahlreich, und mochten durch die Gunst des Herrn oder durch die 
Eigenschaft der Diätstleistung zu bessern Verhältnissen gelangen. 
Die unglücklichen Kolo neu blieben Lastthiere für und für'). 
Wohl gab es mildere Grade der Dienstbarkeit auch unter den 
Bauern. Vielen war einiges Erwerbsrecht gelassen. Wenn sie 
die willkürlich oder vertragsmäßig bestimmten Frobnden geleistet, 
den aufgelegten Zins entrichtet hatten, blieben sie von weitern 
Anforderungen frei. Doch siel nach ihrem Tod wenigstens das 
„Besthaupt" und „Besttheil" ihrer Verlassenschast dem 
Herrn anheim. Einige waren nur zum Theil dienstbar. Sie 
besaßen neben dem Herrengrund noch ein eigenes Feld, und 
waren nur für jenen zu Leistungen gebunden 2). Ja es erhielten

1) Nicht mit Unrecht, wie A. W Schlegel meint (Teutsches Museum 
1812), denn die Herren vom Adel waren ja den Bauern „nicht nur an Rang 
und politischen Vorrechten, sondern auch durch Muth, wackere Gesinnung, 
Starke, ja selbst an edler schöner Gestalt und Leibesgröße überlegen- . . . 
Daher in den neuern Sprachen, daß die Benennung deS Bauern Villano, 
zugleich die Niedrigkeit der Gesinnungen bezeichnet " — Aber die Ge
sinnung deS Schriftstellers, welcher die heilige Menschen- und Bürger- 
würde um poetische Träume oder um Adelsgunst hingibt, sollte sie edel 
seyn? ? — , .

2) Von dieser Verschiedenheit des Zustandes rühren auch die verschiedenen 
Benennungen der Bauern, überhaupt der Unfreien her/ als: Servi, 
Vil lani, Gasindi, Casa li, non casa li, fidi, Heger, Voigldings-, Mever- 
dings-Leute, Mundlinge, Tageschalken, Tagewarden, Salknechte u. s. w. 
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sich, unter allen Stürmen und Bedrängnissen der Zeit, noch 
immer einige Freibauern, ohne bessern Rechts-Titel als die 
Unterdrückten hatten, nur durch Glück. Indessen war, was 
diesen und jenen von Freiheit geblieben, im Grunde prekär, und 
Sklaverei das allgemeine Loos des Bauernstandes. Auch ist 
es in vielen Ländern dasselbe geblieben bis auf die neueste Zeit. 
Während den Städten die goldene Freiheit zu Theil ward, 
während knechtische Ministerialen sich selbst zum Adel hinauf- 
schwangen, ist auf den Bauern — der Grundmaffe der Nation 
und ihrer Erhalterin — das Joch der Sklaverei, ob auch nicht 
in Namen und äußerlichen Zeichen, doch in den drückendsten 
Lasten geblieben.

§. 16.

Von den Ministerialen
7) Der Erhebung der Städte, von deren Bewobnern ein 

großer Theil auch unfrei gewesen, werden wir später 
gedenken. Von den Ministerialen, als einer Hauptklasse der 
Unfreien, hier einige Worte'). Der Freiheitsstolz der alten 
Germanen hatte jeden Dienst, mit Ausnahme des Kriegs- 
Dienstes, verschmäht?). Also konnten die Großen, so viele 
Freie sich zu ihrer Geleitsfah ne drängten, ihre andere Diener
schaft nur aus Knechten nehmen. Dennoch bedurften sie in 
den eroberten Ländern, überhaupt nach Erweiterung ihrer Besiz- 
thumer und ihrer Verhältnisse, einer zahlreichen Dienerschaft, 
deren Verrichtungen zum Theil edler — als mehr Vertrauen

1) Sie passen vorzugsweise nur auf Deutschland, da wir in Frank
reich, seit der Theilung des karolingischen Reichs, bald lauter Vasallen 
statt Ministerialen erblicken. Aber der natürliche Zusammenhang for
dert, hier von denselben zu sprechen. Aufmerksame Leser werden aus der 
Pergleichung mit dem, was früber und später von den einzelnen Reichen 
gesagt ist, das Maß der Anwendbarkeit allgemeiner Betrachtungen von selbst 
erkennen.

2) Diese barbarische Idee ist die Urquelle alles Unheils gewesen, weil auS 
ihr die Geleite, aus diesen das Lehenwesen und hiernächft Anarchie und 
Sklaverei entstanden. Doch ist'S gerade der Krieg, der — edel nur als 
Uebung der Bürgerpflicht — unter allen persönlichen Diensten 
am meisten unedel ist.
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oder mehr Kenntniß heischend, oder mehr der Person des Herrn 
nähernd — zum Theil unedler — wie der gemeine Haus - und 
Bauerndienst — erschienen. Hiernach, freilich mit schwankender 
Bestimmung, wurden die Ministerialen — wohl auch das 
Hofgesinde, das Volk, die Familie geheißen — von den 
gemeinen Knechten allmälig geschieden, waren jedoch sämmt
lich unfrei. Aber eine unendliche Abstufung, nach der Gattung 
des Dienstes, nach dessen Vortheilen, nach dem Stand des Herrn, 
führte von dem untersten, mit dem gemeinen Knecht zusammen
grenzenden Ministerialien zu den hohen Hofbeamten der Fürsten 
und des Königs selbst. (Denn auch des Königs Privat- oder 
Patrimo nia l-Ministerialen waren unfrei, ob auch die Reichs- 
Ministerialien aus freien Gewalt - oder Würdeträgern bestan
den) *). Daher geschah es, daß, durch Vortheil und Glanz an
gelockt, Gemein- und Edelsreie, ja selbst Fürsten und Grafen 
zu Ministerialen — zumal der hohen Stifter, weil hier die Dienst
barkeit durch Beziehung auf himmlische Personen geadelt schien 
— sich erniedrigten. Freilich ging nun bald die persönliche Würde 
dieser edlen Diener auf den Dienst selbst über, und jene zumal, welche 
der Truchseß, Schenk, Marschall und Kämmerer (etwa auch Jä
germeister und einige andere) verwalteten, wurden nicht mehr 
Dienste, sondern Aemter genannt. Aber auf den übrigen lastete 
noch lange die Schmach der Unfreiheit, und ob sie durch den Be- 
siz — ja selbst erblichen Besiz — von reichen Bénéficiai-Gütern, 
ob sie durch — bald vertragsmäßig, bald usurpatorisch erworbe
nen — Einfluß und Ehren glänzten: dennoch waren sie Hörig, 
selbst Guts-hörig, Objekte der Veräußerung und Vererbung. 
In Schließung der Ehen waren sie an die Einwilligung ihrer 
Herren gebunden, ihre Kinder — welche regelmäßig dem Herrn 
der Mutter zufielen — waren gleichfalls unfrei; und es war 
Mißheirath für die Tochter des ärmsten Freibauers, ja des 
Barschalken (Lehenbauers), wen» sie den Sohn des fürst-

1) Es gab jedoch auch unfreie Reichs-Ministerialen? nämlich die 
Hof-Diener des Königs als solchen, und die Verwalter der Reich s- 
Domainen; mitunter auch einzelne Patrimonial- oder Privatministerialen 
des Königs, welche die Gunst zu Reichsministerialen erhob. S. Hüll- 
ma nn'S lehrreiche „Geschichte des Ursprungs der Stände in Deutschland." 
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lichen Hofbeamten ehelichte, weil sie dadurch ihre Freiheit verlor. 
Allmälig aber verschwanden diese Begriffe. Als die königlichen 
oder Reichsministerialen Landesherren wurden, so wurden ihre 
Diener zu Beamten oder zu Vasallen, die Bénéficiât- zu Lehen- 
Gütern. Wer die ritterliche Würde und jene des Lehenstandes 
erhalten, konnte nicht mehr als Knecht gelten.

17.
Minderung der Leibeigensch aft.

8) Eine so seltsame Mischung der Verhältnisse, und die, als 
meist auf schwankendem Herkommen ruhend, um so verworre
ner, nach Zeiten und Orten um so verschiedener erscheinen, charakteri- 
sirt den bürgerlichen Zustand im Mittelalter. Es ist schwer, ihn 
anschaulich darzustellen, und schwer, ein deutliches Gesammtbild 
davon im Verstand zu behalten. Aber so viel gehet wohl klar aus 
dem Ganzen hervor, daß die Uebertragung der Begriffe von Leibeigen
schaft aus den niedrigsten bis in die höchsten Stufen der bürger
lichen Verhältnisse die Verschlechterung des Nationalcharakters 
bewirken, und denjenigen Boden bereiten mußte, auf welchem 
sonder Mühe und Gefahr das System einer allgemeinen Leib
eigenschaft aller im Volk, Groß und Klein, gegen den einen Fürsten 
und Herrn, mochte aufgeführt werden.

9) Dagegen wurde durch die Allgemeinheit der Leibeigenschaft 
ihr Druck auf den Einzelnen erleichtert. Die Schmach der Unfreiheit 
schien geringer, da auch Vornehme daran Theil nahmen, und ihr 
Beispiel gewöhnte die Menschen daran, auch Unfreie als fähig 
des Besizthums und der Ehren zu erkennen. Einzelne Verbesse
rungen ihres Schicksals, theils aus Verleihung, theils aus Dul
dung fließend, bahnten den Weg zur ausdrücklichen Freilassung, 
wozu einige Herren durch die Regung eines menschlichen Gefühles 
aufgefordert wurden, andere durch die Lehre des Christenthums. 
Nichts kann widersprecheuder dem Geist dieser göttlichen Lehre seyn, 
als die Sklaverei; und ungeachtet jene barbarischen Zeiten solchen 
Geist kaum dämmernd erkannten, so wurde doch allgemein die Frei
lassung der Sklaven für eine verdienstliche, Gott wohlgefällige 
Handlung geachtet, gewöhnlich auch in Stunden einer frommen 
Rührung, wohl auch der Gewissensangst oder des herrannahenden
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Todes (pro remedio animae, pro amore dei etc. wie die Ur
kunden lauten) ertheilt, und unter kirchlichen Ceremonien vollzogen. 
Indessen blieb solches lange Zeit nur Ausnahme, nicht häufig 
vorkommend, und meist nur auf häusliche oder persönliche 
Sklaven anwendbar. Denn die Grundsäze des Lchenwesens wider- 
sezten sich solcher Freilassung von Guts-Hörig en oder Sklaven 
des Grundes, als wodurch der Werth desselben verringert ward, 
was ohne Erlaubniß des Lehensherrn, und der Ober-Lehensherren, 
so vielfach die Grade der Afterlehenschaft waren, also meist auch 
des Königs, nicht geschehen durfte. Darum wurde selbst die sonst 
herkömmlich bestandene Befreiungsweise der Leibeigenen durch ihren 
Eintritt in den priesterlichen Stand oder in ein Kloster durch 
ausdrückliche Geseze verboten.

§. 18.
Verfassung Deutschlands.

Wir gehen zur besondern Verfassungs-Geschichte der 
einzelnen Reiche über. Doch bleibt uns, da schon in der detaillirten 
Geschichte die Hauptmomente dieser politischen Gestaltungen an
gegeben sind, hier nur eine summarische Zusammenstellung und 
eine kleine Nachlese übrig.

Die Ursachen, welche Deutschland — ursprünglich, d. h. 
durch den Verduner-Vertrag, so wie Frankreich und Italien, 
blos ein großes Gefolge *), durch eine Territoriallinie 
als ein Reich sich darstellend — zum Aggregat vieler größerer und klei
nerer Herrschaften unter der scheinbaren mehr als wirklichen Ober
hoheit eines Königs machten, nämlich die fortschreitende Ausbil
dung und das ungehemmte Verderbniß des Lehenwesens, das 
durch den Ausgang der Königshäuser befestigte Wahlrecht und 
ermunterte Emporstreben der Stände, die Verschwendung mit 
Reichsgütern, die Nachgiebigkeit, das Unglück verschiedener Kö
nige, vor Allem die unheilbringende Verbindung mit Italien und 
dem Kaiserthum, von wannen die Fehden mit dem Pabst ent
standen — dies Alles haben wir früher beleuchtet. Wir bemer-

1) So nennt eS treffend der tiefblickende Möser. Oßn. Gesch. Th. I. 
S. 405.
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ken nur noch, daß die Unterwerfung vieler fremder, zumal 
wendischer Fürsten unter die Hoheit des Reiches, die Ansprüche 
der einheimischen Großen begünstigte. Die unterworfenen Fürsten 
hatten sonst wahre Herrschaft besessen; ihnen mochte die Er
niedrigung zu blosen Reichsbeamten nicht zugcmuthet werden. 
Aber was ihnen gestattet ward, mußte bald auch für die alten, 
einheimischen Stände gelten; sie gewannen an Rechten, auf gleiche 
Weise, wie schon früher die Inhaber gegebener Lehen durch 
die Gleichstellung mit den Besizern von aufgetragenen gewonnen 
hatten. Am Ende des Zeitraums war das System der Territo
rial-Hoheit der Stände schon fest begründet.

Unter diesen Ständen waren vor allen die Herzoge von 
Sachsen, Baiern, Franken, Schwaben und Lothringen 
mächtig. Thüringen, unter den Karolingern ein eigenes Her- 
zogthum, ward meist zu Sachsen geschlagen. Kärnthen, 
Oestreich, Steiermark u. a. sind später durch Standeser
höhungen oder Theilungen entstanden: unter den großen Herzogen 
standen die Grafen — als Gau-, Mark-, Land- und Burg
grafen — doch mehr nur in Kriegs-Sachen, nicht in bürger
lichen. Auch hatten die Markgrafen, nach der Natur ihres 
Amtes, eine größere und wichtigere Vollmacht als die gemeinen 
Gaugrafen, daher mit den Herzogen fast gleichen Rang. Noch 
höher standen die Pfalzgrafen, als unmittelbar königliche Richter, 
oder welche in des Königs eignem Namen, an seinem Hof oder 
in den Reichsdomaincn — in den königlichen Pfalzen — zu 
Gericht saßen. Die Pfalzgrafen in den herzoglichen Provin
zen, als Lothringen, Sachsen, Schwaben und Baiern, 
erkannten also über Sachen und Personen, die von der herzog
lichen oder gräflichen Gewalt erimirt waren, ja auch über ge
meine Sachen konkurrirend mit dem Herzog. Ihr Amt, das 
gleichfalls erblich wurde, ist aber allmälig mit dem Herzogthum 
selbst vereinigt worden, hat im Grund also aufgehört. Nur 
die Pfalzgrafen am Rhein, allwo die meisten und am läng
sten erhaltenen Reichsdomainen lagen, dauerten in ursprünglicher 
Eigenschaft fort, bis auch sie allmälig ihre stellvertretende Macht 
in eigene Landesherrlichkeit umwandelten.

Die großen Herzogthümer gingen nach und nach theils völlig 
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unter, theils erlitten sie wesentliche Verringerung. Frühe wurde 
das allzumächtige Lothringen getheilt in Ober - und Nieder- 
lothringen, welche beide aber weiter in viele kleinere Herrschaf
ten zerfielen. Sachsen und Baiern dagegen wurden verei
nigt unter der Welfischen Hoheit, so wie Franken und 
Schwaben unter der Hohenstaufischen. Aber Heinrichs 
des Löwen Sturz und der Fall des Hohenstaufischen Hauses 
gaben den Anlaß zur Verringerung der beiden ersten, so wie zur 
völligen Zersplitterung der beiden andern Herzogthümer. Diese 
Katastrophen wurden der nähere Grund zu der politischen Thei
lung Teutschlands, die in den Hauptpartien bis auf die neuen 
Zeiten fortbestand. Von jezt an mochten auch die kleinern Für
sten und Grafen, nicht minder Bischöfe und Prälaten, .ihr Haupt 
stolzer emporheben, an Hofpracht, an Regierungswillkür den 
größern nacheifern. Viele hatten jezt gar keinen Herzog mehr 
über sich, die andern entzogen sich immer mehr dessen Gewalt. 
Nur in den Hausländern bestand des Herzogs wahre Macht, 
gleichwie auch die Kaiser bald nur durch Hausmacht noch im- 
poniren konnten. Die herzogliche Würde sank fast zum Titel 
herab. Aber die Häuser, welche ihn führten, benüzten emsig jede 
Gelegenheit zur Vermehrung des Hausguts (was die Kaiser 
theils verschmäht, theils versäumt hatten), und das Glück kam 
ihnen vielfältig — durch Erbschaft, Heimfall, Erheirathung, oder 
kaiserliche Gunst — zu Hilfe. Ueberhaupt ward bald jedes grös
sere und kleinere Fürstenthum eine Nachbildung des gesammten 
Reiches. So wie der Kaiser durch seine Ministerialen und 
Reichsvasallen, also wurden die Reichsstände durch die ihrigen 
beschränkt; was nicht aus privatrechtlichem Titel, oder als 
Hausbesiz ihnen angehörte, das riß sich los und gelangte zur 
Selbstständigkeit; und sogar in den Hausgütern, oder die als 
solche behandelt wurden, rissen Ministerialen und Vasallen eine 
ansehnliche Gewalt an sich, welche, ob auch aus bloser Anmas
sung herrührend, und in ihrem Prinzip den Volksrechten gar 
nicht, sondern allein der Lehensaristokratie huldigend, gleichwohl 
als beschränkend für des Einen Eigenmacht von vielfach wohlthä
tiger Wirkung war, und die Grundlage der land ständischen 
Verfassung in den einzelnen Reichsprovinzen wurde.



286 Erstes Kapitel. Bürgerliche Verfassung.

Auch blieb noch immer die Macht der Fürsten, als Landes
herren, in enger Beschränkung. Ihre Einkünfte bezogen sie 
meist aus privatrechtlichen Quellen. Die fürstlichen 
Gerechtsamen waren durch Herkommen oder Geseze genau bestimmt 
und keiner willkürlichen Erweiterung fähig. Gemeine Steuern 
(die nämlich nicht aus besondern Titeln, wie Zoll-Gebühren, 
Strafgelder u. s. w. bezogen wurden) kamen erst spät auf, und 
nur mit Bewilligung der Steuernden. Doch hatten hier und 
dort die Mai - und Herbst-Beeden oder Steuern zur gemei
nen Vertheidigung aus den Zeiten des Heerbanns widerrecht
lich sich erhalten. Die schwerste Last, weil unbestimmt, waren 
die Reisen des Fürsten, und die Heerzüge, wo von den Gemei
nen subsidiarisch Herberg und Verpflegung — ohne Rechts
titel, nur faktisch — gefordert wurde. Ueberhaupt waren in 
jenen Zeiten mehr die That als das Recht, und unter den 
Rechten mehr die besondern als die allgemeinen drückend.

Schon bei Otro's I. Krönung kommen die drei Erz
bischöfe von Mainz, Trier und Köln als vorzüglich, ja aus
schließend dazu berechtiget vor, wogegen die vier großen Hof
ämter wohl von vier benannten Herzogen, jedoch ohne erblichen 
Anspruch, verrichtet wurden. Jene drei Erzbischöfe, zugleich die 
Erzkanzler der drei verbundenen Reiche, und die Häuser, welche 
allmälig die Hofämter als Erb-Besiz an sich gebracht hatten 
(Böhmen, als Erzschenk, Pfalz als Erztruchseß, Sachsen 
als Erzmarschall, und Brandenburg als Erzkämmerer), er
scheinen unter Friedrich I. schon wirklich als Kurfürsten. 
Das ausschließende Recht zur Kaiserwahl und andere Vorzüge 
erhoben dieselben sehr über alle andern Stände; doch wurden 
ihre Verhältnisse gesezlich erst im folgenden Zeitraum bestimmt.

Die teutschen Städte, wiewohl auch für die Reichsver
fassung von großer Wichtigkeit, werden wir, um Wiederholun
gen zu vermeiden, in der Geschichte des Handels, worin 
sie eine ganz ausgezeichnete Rolle spielen, mit gebührendem 
Interesse betrachten.
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§. 19.
Verfassung Italiens.

Die Verhältnisse Italiens sind, nach den Hauptumrissen, 
schon in der politischen Geschichte geschildert. Wir haben die 
Verwirrungen dieses Landes durch die Macht seiner Großen, 
(der langobardischen Herzoge, welche Karl Μ. bestehen lassen), 
wir haben seine Unterwerfung unter die teutschen Könige zur Zeit 
der Otto ne gesehen. Die Eifersucht der Italiener wider die 
ausländische Herrschaft, später die Fehden des Kaisers mit dem 
Pabst, ließen das Ansehen des Ersten nimmer erstarken. Ein
zelne Große, jeder in seinem Gebiet mit Eigenmacht schaltend, 
dann aber die Städte, kräftig zur Freiheit aufstrebend, theilten 
unter sich das schöne Land. Dem Kaiser, nach langem wechsel
vollem Kampf, blieb nur der Name der Herrschaft.

Nach dem schaudervollen Untergang Ezzelino's de Ro
mano J), als die Gibellinen entscheidend gebeugt waren, be
festigte sich das System der republikanischen Freiheit. 
Wohl unter großen Bewegungen, voll Leiden und voll Verbre
chen, doch auch krafterzeugend und Talente wie Tugenden weckend. 
Auf diesen freien Kampfplüzen der Guten und der Bösen, der 
Leidenschaft und des Rechtes, da war der Mühe werth, zu 
leben...

Aber die Verfassungen der einzelnen Städte, da sie fast 
allenthalben wieder der Einherrlichkeit wichen, können hier keine 
besondere Betrachtung ansprechen. Nur Venedig, durch Macht 
des Staates, wie durch die Dauer seiner Einsezungen ausge
zeichnet, verdient eine Ausnahme.

Wir haben der Entstehung dieser merkwürdigen Stadt, ihres 
ältesten beschränkten Zustandes, so wie ihrer spätern Erhebung 
an geeigneten Stellen 2) gedacht. Die erste Verfassung war 
demokratisch: durch die Einsezung des Dogen^) an die Stelle 
der zwölf jährlich gewählten Tribunen erhielt sie eine der 
monarchischen sich nähernde Form; aber endlich ist die strengste 
Aristokratie emporgckommen. Denn als zur Beschränkung des

1) 1259, 2) Zumal S- 125. ff. 3) 697,
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Dogen ein Staatsrath, die Signoria, ihm beigegeben, und 
später ein großer Rath von 240 Gliedern, Edlen und Ge
meinen, zur Leitung der meisten Geschäfte aufgestellt worden *); 
so kamen die Volksversammlungen (das Concio) allmä- 
lig in Abnahme, und zulezt in Vergessenheit. Der große Rath 
Selbst aber bereitete schrittweise, durch auseinander folgende Aus
schließungen dieser und jener Klassen von Personen, so wie durch 
seltenere Erneuerung seiner Glieder die große Revolution vor 
(Serratura del Consiglio), wodurch?) denjenigen, die 
eben damals im Rath saßen, das ausschließende und erbliche 
Recht dazu ertheilt ward. Die Gemeinen, aus deren Mitte man 
früher die bedeutendern Männer in den Rath ausgenommen, wur
den durch augenblickliche Erleichterungen und kleine Ehrenrechte 
beschwichtigt: ja sie wurden verleitet, selbst darum zu bitten, 
daß ein kleiner Senat (die Pregadi) die Gerichte und die 
laufenden Administrationsgeschäfte übernehme. Als einige Zeit 
darauf ein Versuch gemacht ward, diese neue Verfassung umzu- 
ftürzen, so wurde zur Untersuchung des gescheiterten Attentats 
eine Kommission des großen Raths, auS zehn Männern be
stehend, niedergesezt, deren Gewalt man wiederholt verlängerte, 
zulezt für perennirend erklärte^). (Die vollendete Gewähr
leistung solcher Adelsmacht, die Hauptinstruktion der Staats- 
inqnisitoren kam erst 1501 zu Stande ^).

Genua erwehrte sich zwar einer ähnlichen aristokratischen Despo
tie; dagegen ward es unaufhörlich durch die Gräuel der Partei
wuth und in deren Gefolge abwechselnd durch Anarchie oder Dik
tatur unglücklich gemacht. Die Wohlthat einer festen Verfassung 
erlangte es nie.

Den verworrenen Zustand Roms und des Kirchenstaates 
haben wir schon in der Geschichte des Kaiserthums, des innigen 
Zusammenhangs willen, beleuchtet. Noch Einiges wird unten 
(in der Geschichte des Pabstthums) folgen. Der Kontrast ange
maßter, ja in der Ferne meist anerkannter Weltherrschaft

1) 1172. 2) 1297. 3) 1335.
4) Dgl. Arnelol de la Houssaje hist, du Gouvern. de Venise, 

und die neueste vortreffliche Histoire de la République de Venise par 
P. D a » U ·
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mit einheimischer Beschränkung, ja Erniedrigung durch trozige 
Vasallen und edle, oft auch durch Volkspartcieu, ist ein selt
sames, ergreifendes Schauspiel.

Neapel und Sicilien waren Vasallenrcrche des Pabstes, 
chre Verfassung monarchisch, aber durch Lehens-Aristokratie be
schrankt. Sie bietet keine besondere Merkwürdigkeit dar.

§. 20.

Verfassung Frankreichs

Während in Teutschland, zumal durch die auf große, 
äußere Zwecke gerichtete Thätigkeit der Könige derselben Macht 
im Innern geschwächt ward, und in Italien aus der Frei
heitsliebe die Theilung hervorging: ward Frankreich, durch 
die kleinlichte Politik seiner Erbkönige und durch den unier- 
würfigen Charakter seines Volkes fester vereinbart und 
nach Außen stärker.

Als Hugo Capet den Thron bestieg, befand Frankreich 
sich in demselben Zustand wie Teutschland: ja es waren dort 
die Großen noch troziger und mächtiger als hier, weil der Uu- 
werth der lezten karolingischen Prinzen das Königthum äußerst 
erniedrigt hatte. Die ersten Könige aus Capet's Haus erhoben 
sich wenig aus solcher Abhängigkeit, auch trugen sie die Krone 
nicht vermög Erbrechts, sondern durch Wahl '). Ihre Haus
macht, aus dem Herzogthum Francien oder Isle de France 
mit einigen andern Domaincn bestehend, war durch Theilung 
unter viele große und kleine Vasallen äußerst schwach, nicht stär
ker als die der Pairs, aus deren Mitte Hugo sich aufgeschwun« 
gen. Diese übrigen Pairs '') waren die Herzoge von Bnrgund,

e, 
«I

1) Recueil des ordonnances de la troisième Race etc. par Μ. Μ. 
de La u ri ère, S e co u s se et de V i 11 ev a u I f. Paris 1723 — 55. 
Von den vielen Schriftstellern über die franzos. Verfassung sind die wichtig
sten B. IV. S 222. genannt.

2) Doch wurde sie ihnen meist noch bei Lebzeiten des Vaters auf'S 
Haupt gefeit, bis die erstarkten Erbansprüche solche Vorsicht unnöthig 
machten.

3) AIS solche, d. h. gesondert von den übrigen Kron-Vasallen und 
durch ausschließende Vorrechte ausgezeichnet, kommen die Pairs erst später

V. Rottklk Gksch. 5r Dd. 19 
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von der Normandie und von Aquitanien, die Grafen von 
Flandern, von Champagne und von Toulouse. Zu 
geistlichen Pairs aber — deren man unter Philipp August 
zuerst sechs zahlt — erhoben sich der Erzbischof von Rheims 
und die Bischöfe von Laon, Beauvais, Noyon, Chalons 
und Langres.

Schon hatte das L e h e n w e s e n sich dermaßen aller Der- 
hältnisse in Frankreich bemeistert '), daß vergeblich gewesen 
wäre, die Stärkung des Throns durch Wiedererweckung der 
Allodialfreiheit zu versuchen. Unrettbar lag diese —und 
mit ihr das edlere Königthum, als Vollziehung des 
Nationalwillens — darnieder; und es blieb nichts Anderes 
übrig, als, da die Reichs-Vasallen den Gehorsam verschmähten, 
so viele Haus,Vasallen als möglich zu sammeln, um die ersten, 
die da an der Spize ihrer After- und Nachafter-Vasallen trozig 
einherzogen, durch Ueberlegenheit an ähnlicher, d. h. an Terri- 
torial-Macht zu beugen. Nationalregierung konnte nicht 
mehr auskommen; allgemeine Landesherrschaft blieb das 
einzige Ziel.

In wie fern den Königen dieses Streben gelungen (das Glück 
jedoch that hierin mehr für sie als eigene Weisheit; denn manche 
Erwerbung versäumten sie träg oder unvorsichtig, und Manches, 
was ihnen heimfiel, vergabten sie wieder an jüngere Söhne oder 
Günstlitlge), und wie nach und nach durch Erbschaft, Heimfall,

(unter Ludwig VII., Philipp August, oder Ludwig IX.) vor. Die 
franjvs. Schriftsteller, Boulainvillers, du Laboureur, Simmouel, Pa sq ui er, 
Boucher d’Argis u. A., welche eigendS über die Pairie geschrieben haben, 
kommen darüber so wenig überein, als die allgemeinen Geschichtschreiber 
Frankreichs, Velly, Daniel u. A.

1) Weit allgemeiner als in Teutschland, ja selbst alS in Italien, 
herrschte das Lehenwesen in Frankreich. Fast alle Guter, ja Rechte und 
Gülten wurden lehenbar besessen. In mehreren Provinzen wurde der Allo- 
hialbesiz ganz verdrängt durch den Grundsaz: „Nulle leire sans seigneur.4' 
After-Vasallen gab es in vielfacher Abstufung. Auch der König trug 
Lehen von eigenen Vasallen. Dabei war die Verpflichtung des LehenmanneS 
so streng, daß er selbst wider den obersten Lehensherrn und wider den König 
Ausziehen mußte, wenn es der unmittelbare Lehensherr forderte.
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Krieg u. s. w. die Thron-Lander *) sich vermehrten, ist in der 
politischen Geschichte erzählt. Aber diese Erwerbungen wären 
unnüz gewesen, es würden die Haus-Vasallen bald gleich trozig, 
wie früher jene des Reichs, geworden seyn, hatten nicht kluge 
Maßregeln und günstige Zufälle auch die Königsmacht als 
solche erhoben.

Dem Abt Suger von St. DenyS, Minister Ludwigs VI. 
(des Dicken), gebührt der Ruhm, der Souveranetät der fran
zösischen Könige die erste Grundlage gegeben zu haben. So gering 
war damals noch das königliche Ansehen, daß Thibauld, Graf 
von Chartres, seinen König und Lehensherrn zum Zweikampf 
herausfordern konnte. Suger lehrte den König, die Hausvasallen 
im Gehorsam zu halten, und ließ ihn in den Gemeinen, den 
Bürgern und Bauern, die wahren Stüzen des Throns wider 
den Troz des Adels erkennen. Daher erklärte, auf seinen Rath, 
Ludwig die Leibeigenen auf den königlichen Gütern für frei, gab 
den Städten Municipal-Rechte, und begünstigte die Städte der 
Reichsvasallen in ihren Ansprüchen auf ähnliche Rechte. Die 
Haus-Vasallen aber hielt er in so strenger Abhängigkeit, als es 
die Zeiten erlaubten.

Die Reichs-Vasallen fingen an, diese Abhängigkeit zu theilen, 
als sie sich gefallen ließen, den vom Köniz berufenen Versamm
lungen der Hausvasallen bcizuwohnen und mit diesen zu stimmen.

Was der Abt Suger durch Weisheit cingeleitet hatte, das 
hielt Philipp August durch physische Kräfte fest. Er zuerst 
hielt Miethsoldaten und eine stehende Leibwache. Wir haben in 
der detaillirten Geschichte gesehen, wie Ludwig IX. durch seine 
persönliche Ehrwürdigkeit den königlichen Gerichten Ansehen und 
Vertrauen erwarb. Appellationen aus allen Provinzen sprachen 
diese Gesinnung aus. „Vormals wurde das Reich durch Waffen, nun 
das Königthum durch Tugend gegründet." Ioh. von Müller.

Aber noch wirksamer hat Philipps IV. des Schönen, 
schlaue und gewaltthätige Politik die Krone gestärkt. Nicht nur

1) Oder auch Haus-Lander, denn in ter Wirkung war da wenig 
Unterschied. Was der König für sein Haus erwarb, erschien sofort als 
Throngut, und was er als König einzog, wurde zur Hausmacht 
geschlagen.

19 * 
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ward die Befreiung der Leibeigenen (Serfs) eifrigst be- 
trieben (da der Befreite sofort unmittelbar Unterthan der 
Krone ward, sc mochte selbst ein despotischer König die Frei, 
lassung begünstigen), sondern der Bürgerstand als tiers état jezt 
auch zu den Reichstagen berufen, die nunmehr den Namen 
Assemblée des étals généraux erhielten. So wurde eine schwache 
Nachbildung der fast vergessenen, alten Reichs- oder National- 
Versammlungen geschaffen, und den Gemeinen einiger Antheil 
an der Gesezgebung und an den wichtigsten Gegenständen der 
Verwaltung bewilligt. Der Name Parlament, der bis dahin 
allen großen berathenden Versammlungen gemein war, wurde 
nun den höchsten königlichen Gerichtshöfen ausschließeud ertheilt, 
und deren Gewaltsübung eine feste Norm gegeben.

Wie unlauter Philipps Absichten bei Erhebung des Bürger- 
standes gewesen, ward aus vielen despotischen und gewissenlosen 
Handlungen klar. Gleichwohl hatten segensreiche Wirkungen 
daraus hervorgehen können, waren sie nicht durch neu eintretende 
Verhältnisse vereitelt worden; wovon umständlicher im folgenden 
Zeitraum.

§. 21.
Verfassung Englands.

Englands *) Beispiel zeigt, daß, auch ohne Lehen, die blose 
Ausartung des Allodialwesens eine völlige Erdrückung der 
Königsmacht durch aristokratischen Troz und einen Zustand trost
loser Anarchie erzeugen mochte. Die großen deS Reichs, durch 
Landet besiz mächtig und als Gewaltträger oder Statthalter ge
ehrt, strebten nicht minder als die Vasallen in Frankreich nach 
dem Erbbesiz ihrer Gewalt und nach Unabhängigkeit. Sie hießen 
jezt allein Earls und Aldermans (der Übrige Adel Th a nes) 
Ihnen gesellte sich die hche Geistlichkeit bei, und wahrscheinlich 
wäre ihrer vereinten Anfeindung nicht nur das Königthum, son
dern auch die gemeine Freiheit völlig erlegen, wenn nicht ein 
besonderer Glücksstern — in einer wunderbar günstigen Verket
tung äußerer und innerer Umstände sichtbar — den Lebensfunken 
jener Freiheit erhalten, und zur lebendigen Flamme wieder ange
facht hätte.

1) De Lome, Constitution de l’Angleterre.
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Eines der ersten solcher Geschenke, deren der Himmel England 
mehr als irgend ein anderes Land gewürdiget, ist Alfreds 
großer Geist und edler Bürgersinn gewesen. Was dieser herrliche 
König für die gemeine Freiheit gethan, ist in der politischen Ge
schichte erzählt. Nach ihm war eine drangvolle Zeit. Die Däni
schen Eroberer achteten der Rechte wenig. Doch waren ihre 
heimathlichen Grundsäze den Gemeinen nicht ungünstig; und 
es mag, was sie Hartes über das Volk verhängten, mehr aus 
dem Kriegsgesez, als aus einem System der bürgerlichen Unter
drückung geflossen seyn.

Schlimmer ward es unter dem normannischen Eroberer, 
Wilhelm *). Derselbe führte durch sein Machtgebot das Lehen
wesen ein, und unterdrückte planmäßig die gemeine — ja auch 
die adelige — Freibeit. In 60,000 Ritterlehen ward der eng
lische Boden getheilt; 1400 behielt der König als Eigenthum. 
Nur wenige Gegenden des platten Landes und einige Städte ret
teten kümmerlich ihren freien Bestz. Die alten Allodialherren — 
sonst nur dem Wittenagemot gehorchend — mußten jezt als 
Vasallen des Königs Kriege fuhren. Wald und Wasser sprach 
Wühelm als Regalien an. Diese plözliche Erniedrigung regte 
aber die Gemüther zum Widerstand auf. In allmäligen Fort
schritten mag unbemerkt oder unbekämpst der Despotismus auf- 
kommen; doch wo er über einmal seine Schreckensgestalt enthüllt, 
bewirkt er Enrsezen und Gegenwehr. Es war den E.igland rn 
klar, was zu verlieren oder zu behaupten stand, und sie lausch
ten auf den günstigen Augenblick der Erhebung.

Er kam. Als Heinrich l. mit Verdrängung seines ältern 
Bruders auf den Thron sich schwang, so gab er zur Beschwichti
gung der Nation ihr dasFreihcitsgesez, Charta Liberia tu m2). 
Gedrängt durch einheimische und auswärtige Feinde ertheilte ihr 
später der elende Johann ohne Land den großen Freibrief, 
magna Charta 3).

In dieser kostbaren Urkunde sind dem englischen Volk und seinen

1) 1066.
2) Die Sache ist jedoch nicht ohne Zweifel.
3) The great Charter and Cliarer os the fur es t etc. to whtc'i is 

preiixed the Historj oftheChartres, l\y Will·Blacks tone· Oxs. 17Ó9.
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Ständen zwar nicht alle, aber doch die wichtigsten jener Rechte 
versichert, welche theils das Wesen der Freiheit Selbst ausmachen, 
theils die natürlichen Gewährleistungen von deren Erhaltung sind. 
Ohne rechtliches Erkenntniß darf kein Freier verhaftet, verwiesen, 
seiner Guter beraubt, Niemand anders als nach den Gesezen und 
durch Seines Gleichen gerichtet werden. Das Recht soll, unab
hängig von dem König, durch achtbare und eigends ernannte 
Richter gesprochen werden. Ohne Bewilligung des Parlaments 
kann der König keine Steuern auflegen, die bestehenden Lasten 
nicht vermehren. Jeder darf frei auswandcrn und wicderkehren. 
Die Municipalrcchtc sollen giltig bleiben, ein allgemeines Maß 
und Gewicht im Reiche seyn. Dabei wird die Lehens-Abhängigkeit 
gemildert, und der Geistlichkeit (als welche am eifrigsten die Er- 
theilung des Freiheitsbriefes betrieben hatte) eine Menge von 
Vorrechten zugesagt.

Am 19ten des Brachmonats im Jahr 1215, auf einer Wiese 
nächst Windsor, ward dieser Freiheitsbrief verkündet, aber noch 
im Lauf desselben Jahres vom König gebrochen, ja widerrufen, 
auf päbstliches Geheiß. Da ernannten die Baronen eine Anzahl 
Edelleute zu Wächtern der Charte, und cs ward verordnet, daß 
jeder König beim Regierungs-Antritt sie beschwören, daß sie all
jährlich zweimal in allen Hauptkirchen abgelesen werden, daß Alles, 
was gegen ihren Inhalt vorgenommen würde, nichtig und der 
Uebertreter gebannt seyn solle. Demungeachtet ward die Charte 
von Heinrich HI. und selbst von Eduard I. wiederholt ge
brochen. Aber standhaft vertheidigten sie die Stände, und es ver
anlaßte dieser Kampf die Entstehung der Kammer der Ge
meinen oder des Unterhauses.

Zwar walten hierüber verschiedene Zweifel vor; doch ist die 
gewöhnliche Meinung, daß der Graf von Leicester, Hein
richs Hl. Schwager und Gegner, zuerst') die Repräsentanten 
des Burgcrstandes (zwei Ritter aus jeder Grafschaft und zwei 
Deputirte von Städten und Flecken) in's Parlament gerufen habe, 
um durch dieselben seine Partei zu verstärken. Vorhin saßen im 
Parlament blos die großen königlichen Vasallen und einige Glieder

1) 1265.
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der Geistlichkeit. (Schon die Wittenagemote waren in Ver
sammlungen der Großen verwandelt werden.) Auch jezt blieb noch 
längere Zeit dieses Recht der Gemeinen schwankend. Die Depu- 
tirten der Grafschaften wurden zwar bei den Parlamentsverhan- 
lungen zugelassen; aber die Repräsentanten der Städte, als 
Eduard I. im 1.1283 sie dahin aus freiem Willen berief, wurden 
blos über die Steuern befragt. Wichtig genug! denn schon 
im I. 1297 erging das Gesez, daß ohne Einwilligung der Ge
meinen keine Auflagen gemacht werden könnten. Die förmliche 
Sonderung der beiden Kammern geschah aber erst im folgen
den Zeitraum *).

Schottland hatte eine aristokratische Verfassung, worin wir 
die Züge des patriarchalischen und des Feudal, Systems auf wider
natürliche Weise gemischt erblicken. Die Th an es, oder erblichen 
Oberhäupter der Clane, wurden als Stammes-Aelteste betrachtet, 
ihre Unterthanen als Verwandte. Aber sie waren zugleich Ge
waltträger des Königs, wider welchen sie jedoch, nach Art 
mächtiger Vasallen, sich häufig auflehnten. Es gab auch einen 
niedern Adel, der aus jünger» Zweigen der großen Familien 
entstanden scheint. Die Ansprüche beider waren drückend und 
schmachvoll für die Gemeinen. In dem Gesezbuch König Da
vids 1. wird den Erbherren das Recht der ersten Nacht über die 
unterthänigen Jungfrauen zugesprochen, doch eine Loskaufungs- 
Summe bestimmt. Dasselbe galt für die Töchter des Adels in 
Ansehung des Königs. Die Parlamente bestanden meist nur 
aus dem hohen Adel. Der Städte waren noch wenige, und ihre 
Bedeutung gering.

§. 22.
Verfassung Spaniens.

Die Theilung in mehrere Reiche begünstigte die Fortschritte 
der Spanischen Freiheit. Der mißvergnügte, der beleidigte 
Unterthan des einen Königs mochte bei einem andern Sckuz und 
Hilfe finden. Auch nährten, erhöhten die beständigen Kriege für 
Glauben und Vaterland die moralische Kraft. Gleichwohl bewirkte 
der Zeitgeist, so wie der Mangel konstitutioneller Garantien für

1) 1343.
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die National-Freiheit deren allmàlige Unterdrückung, hier durch 
durch den König, dort durch den Adel.

Die frixi)’ aufgekommene — selbst auf Weiber ausgedehnte — 
Erblichkeit der Krone würde dieselbe bälder gestärkt haben, 
wenn zugleich die Untheilbarkeit der Erdreiche gegolten hätte. 
Aber erst 1252 wurde sie in Casti lien und Leon (durch das 
Gesez de Scnnorio uno) eingeführt, auch die Primogenitur 
damit verbunden, was in Arragonien 1275, in Portugal aber 
schon 1143 geschah.

Eine innige Allianz bestand in Spanien zwischen Thron und 
Altar — was aus alt-westgothischer Zeit herrührtc, und durch 
die Glaubenskriege bestärkt ward. Gleichwohl hatte die Geistlich
keit als solche lange Zeit keine eigentlichen politischen Vor
rechte, und gelangte erst spät zur gesezlichen Reichsstandschaft. 
Aber ihr Einfluß als moralische Macht war groß; Reich
thum unterstüzte denselben. In Casti lien waren zumal die 
Großmeister der geistlichen Ritterorden gewaltig. In Por
tugal, allwo die durch schnelle Eroberung erstarkte Königsmacht 
der Allianz mit den Priestern nicht zu bedürfen schien, bildete 
die Geistlichkeit mehr die Opposition.

Sonst war überall der Adel vorherrschend, sowohl auf den 
Cortes oder Reichstagen, wo von allgemeinen Sachen gehan
delt ward, als im Einzelnen durch Privatvorrechte und selbststän
dige Macht. „Wir, die wir so gut sind, als Ihr, machen Euch 
zu unserm König und Herrn unter der Bedingung, daß Ihr un
sere Rechte und Freiheiten beschüzet, wo nicht, keineswegs!" — 
also lautete der Huldigungseid der Arragonischen Edlen. 
Gegen den König, falls er die Geseze verlezte, mochte sie ver
fassungsmäßig in Waffen treten, und ihm den Gehorsam aufsagen. 
Ein permanenter Reichsrath vermehrte die Beschränkung 
des Königs, endlich wurde ihm in der Person des Justiz« ein 
strenger Aufseher, ein starker Wächter der Freiheiten und Rechte 
zur Seite gestellt '). Etwas minder präpotent war der Castili
sch e Adel; doch auch hier konnte der König die Cortes wohl zu

ll S. eine Abhandlung über diesen Staatsbeamten von Brever, in 
dessen hiftor. Magazin. Jena 1805. Erst im folgenden Zeitraum erhielt 
der Justiz« seine große Macht.
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sammenrufen, nicht aber eigenmächtig entlassen. Auch blieb immer 
ein Ausschuß derselben in Thätigkeit. Das Auswanderungs
Recht (vielmehr das Recht, stch einen andern Herrn zu wählen, 
Desnaturalizarse) war gesezlich ausgesprochen. Unter dem Adel 
waren — gemäß den alt-germanischen Begriffen — die Ricos 
bomb res, die Bestzer großer Frei- oder auch königlicher Lehen- 
Güter die vornehmsten. Die Mes na d o r es (oder Ministerialen) 
standen weit hinter ihnen.

Frühzeitig erhoben sich auch die spanischen Städte. Das 
Landvolk — als meist durch Kriegsrecht Unterthan — war 
unfrei oder zinsbar, überhaupt gedrückt durch die Macht der ade
ligen Gutsbesizer. Aber die Städte, durch Industrie und Han
del frühe ansehnlich und reich, erwarben sich große Vorrechte, 
zumal in Arragonien, wo sie schon im zwölften Jahrhundert 
auf den Cortes erschienen, und viele Bürger (in Saragossa 
alle) zu Hidalgo's oder Edelleuten erklärt wurden. In Ca
sti lien dagegen — allwo der Handel weit minder blühte — er
hoben die Städte sich erst am Ende des Zeitraums.

8. 23.

Verfassung Scand in av i cns.
Die Verhältnisse der skandinavisch en Thronen in Bezie

hung auf Vereinigung, Trennung, Wahlrecht oder Erblichkeit 
sind schon in der politischen Geschichte erörtert.

Länger, vollständiger als überall sonst, erhielt sich in diesen 
Ländern, die da niemals von Fremden erobert wurden, das 
System der Allodial-Freiheit. Die Nation war der Inbe
griff der Odelsborne oder Odelsmänner, d. h. der freien 
Besizer. Dieselben sind auch immer ihre Grundmasse ge
blieben, obgleich der Adel, d. h. die großen Besizer oder die 
Geschlechter der Häuptlinge (als der Filkiskinger und Wikinger), 
bald auch die Geistlichkeit, die auf denselben Wegen wie überall 
sonst emporkam, frühe sowohl die gemeinen Freien drückte, als 
den König beschränkte, ja auch der Lehens-Adel sich einschlich. 
Man will, daß Knut I. allererst in Dänemark seine Leib
wache, die Tinglith, mit Lehen besoldet habe, und daß auch 
in Schweden die Fylgdermannen und Wäpnare, d. h. 
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die königlichen Machen, die ersten Lehensträger gewesen seyen. 
Ihre Besizungen wurden erblich wie anderswo und so auch die 
Gewalt der königlichen Statthalter (Jarle'und Herse ge
heißen), selbst die Hofdienste. Diese Vasallen alle wurden 
nun zum Adel gerechnet, und stimmten unter demselben auf die 
Reichstagen (Danehofs in Dänemark, Borgaertings in 
Schweden). Doch blieben auch viele freie Edelmänner, 
und aufgetragene Lehen gab es keine. Die gemeinen Freien 
aber, wiewohl sie durch Anmaßung des Adels und der Geistlich
keit vielfältig — zumal in Beziehung auf Steuern und Abgaben — 
beschränkt wurden, verloren dennoch ihre bürgerlichen Rechte und 
die Reichsstandschaft nicht. Ja sie machten später zwei Stände, 
der Bürger und der Bauern, aus. Die le zten galten mehr 
als die ersten. Sklaven gab es auch im Norden, wie bei den 
alten Germaniern überall: aber sie gehörten nicht zur Nation. 
In Dänemark, zumal in See land, vermehrten sich die Sklaven 
durch gewaltsame Unterdrückung.

Im Jahr 128:) ertheilte König Erich G lip ping den Dänen 
eine feierliche Handfeste (Handfeftning) über die Rechte der 
einzelnen Stände. Minder bestimmt blieben noch die Verhältnisse 
in Norwegen und Schweden, wie wir zum Theil schon in 
der politischen Geschichte bemerkten.

24.
Verfassung der Slavischen Staaten.

Die Verfassung der Slavischen Staaten im Einzelnen zu 
schildern, wäre für unsern Zweck zu weit führend; auch liegen 
von den meisten nur unvollständige Notizen vor. Die Slaven 
und Wenden standen im Allgemeinen unter Stammfür ft en 
(Hospodar oder Gospodin, Wojewode, Knes, Ban, 
Kral war ihr Name), welche aus dem Schooße der ursprüng
lichen demokratischen Verhältnisse, meist durch Kriegs - Anfuhrung, 
sich aufgeschwungen hatten, und deren Einige durch Glück oder 
Kraft allmälig über mehrere Stämme herrschend, oder Könige 
wurden. Ungeregelt durch Geseze oder politische Einrichtungen 
blieb dieser lose gesellige Zustand — wie fast überall — der 
bildenden Einwirkung, hier der Gewalt, dort der List preis, und
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es erhoben sich also über den schwachen Gemeinen die Starken 
als Adel, über den unwissenden oder arglosen Laien die Ber
sch m izt en als Priester empor. Diese Priester — schon in der 
heidnischen Zeit — beherrschten zum Theil selbst die Könige, oder 
beschränkten sie wenigstens sehr. Dasselbe thaten die Edlen. Alle 
aber, Fürsten, Adel und Priesterschaft, drückten ans die Ge
meinen, und brachten sic endlich völlig unter das Joch der 
Sklaverei. Bei dieser traurig einförmigen Scene wollen wir 
nicht länger verweilen. Auch sind die merkwürdigern Einzel
heiten der slavischen Reiche gelegentlich schon in der teutschen 
Geschichte bemerkt worden.

Das Rassische Reich, vor der mongolischen Eroberung, 
genoß einer minder despotischen Verfassung. Die Großfürsten 
wurden durch die Bojaren beschränkt; die Bauern waren noch 
meist persönlich frei, wiewohl nicht ohne Grundlasten, und in 
einigen glücklichen Städten gedieh selbst republikanische Freiheit. 
In Nowogorod saß zwar ein Gewaltträger des Großfürsten, 
aber er hatte mehr Ehre als Macht. Der jährlich wechselnde 
Bürgermeister (Stepenoi Posadnik), der Tribun (Tysadskoi), 
battit die Rathsglieder (Bojaren genannt), aus den verschie
denen Klassen der Einwohner gezogen, verwalteten das gemeine 
Wesen. Diese Verfassung überlebte selbst die mongolische Zeit. 
Erst Iwan Wasiljewitsch, gegen das Ende des fünfzehnten 
Jahrhunderts, stürzte sie gewaltsam. (1478.)

§. 25.
Verfassung Ungarns.

Föderativ, nach den Stämmen, war die erste Verfassung der 
Ungarn. Das Pannonische Land ward unter die Stämme 
ausgetheilt, wobei die Stammfürsten sich nicht vergaßen. Doch 
eignete der Großwoiwode sich einen Haupttheil zu. Später, bei 
steigendem Ansehen des Oberfürsten, zumal seitdem er sich König 
nannte, kam die Eintbeilung in Graf- oder Gespanschaften auf, 
und ward eine der Lehen-Verfassung ähnliche Form begrün
det. Wir finden tumultuarische Reichstage, woran jedoch nur der 
höhere Adel Theil nahm. Die Beschlüsse promulgirte ein könig
licher Herold in den Grafschaften der Obergespan. Den niedern 
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Adel machten die freien Gutsbesizcr aus. Die Masse der über
wundenen Eingcbornen, Kriegsgefangene, Verbrecher wurden 
Sklaven. Später, nach Annahme des Christenthums, wurden 
die Christen-Sklaven frei, Heiden und Bekenner des griechischen 
Ritus zur Knechtschaft verdammt. König Koloman, am An
fang des zwölsten Jahrhunderts, milderte jedoch die Sklaverei. 
Die Ansiedlung vieler Fremden, zumal Teutscher, in den meisten 
Theilen des Landes, so wie die Vermischung mit den Ueberbleib- 
seln von früher eingewanderten Völkern und mit noch immer nach- 
stromenden Horden vermehrte in Ungarn und dessen Nebcnlandern 
die Mannigfaltigkeit der rechtlichen Verhältnisse wie der Gesittung. 
In der lezten machten die Madscharen selbst nur langsame 
Fortschritte. Die Teutschen, wiewohl den Ungarn verhaßt, 
genossen durch Begünstigung mehrerer Könige vieler gcsezlichcn 
Freiheiten, und benüzten sie zu besserer Kultur des Bodens und 
der Gewerbe.

Die Macht des Königs war vom Anfang beschränkt, und 
wurde es noch mehr durch Unbestimmtheit der Thronfolge. Hier
aus entstanden Kriege zwischen den Prinzen des Hauses, worein 
sich auswärtige Staaten mischten. Reiche Apanagirung der Königs- 
Söhne, ja aller Glieder des Hauses, verminderte die Einkünfte 
des Regenten, und seiner Gewalt sezten die Ansprüche des Clcrus 
und des Adels verhaßte Grenzen. Der Erzbischof von Gran 
hatte das ausdrücklich anerkannte Recht, den König zu bannen, 
wenn er die Verträge nicht halte. Der Geistlichkeit gebührte 
die Entscheidung in den größten Geschäften. Der Adel, dessen 
alleinige Verpflichtung im Kriegsdienst bestand, genoß noch sonst 
vieler persönlicher und dinglicher Vorzüge, welche der goldene 
Freihejtsbrief des Königs Andreas II. (1222) befestigte. 
Andreas III., am Ende desselben Jahrhunderts, berief auch den 
niedern Adel, und selbst die Teutschen zum Reichstag. 
Nach dem Ausgang des Arpad'schen Hauses wurden den gewähl
ten Königen meist harte Kaprtulationen zur Beschwörung vorgelegt,
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Kriegswesen.

§. 26.
Vom Heerbann und vom Leh.endienst.

Das Kriegswesen der abendländischen Nationen (und 
von diesen allein ist hier die Rede, weil unter den übrigen alles 
beim Alten blieb) ging den gleichen Schritt wie die bürgerliche 
Verfassung; und so wie Allodial-Freiheit und Lehenwesen 
abwechselnd vorherrschten, oder neben einander bestanden, und 
endlich dieses den völligen Sieg errang: also stritten auch Heer
bann und Lehenmiliz eine Zeitlang um den Vorzug, bis zu- 
lezt jener gänzlich von dieser verdrängt ward.

Karl der Große erhob den Heerbann durch seine Geseze, 
so viel ihm möglich war, zur ursprünglichen Stärke, und ordnete 
ihn gleichförmig im ganzen Reich. Jeder Freie, wehrhafte Mann 
war wenigstens zu einem Zuge verbunden. Grundbesiz gab 
das Maß der bleibenden Verpflichtung. Wer zwölf Höfe 
(mansus) besaß, mußte vollgerustet zu Roß ausziehen, wenn 
des Königs Mahnung erging. Auch der Herr von fünf Höfen 
kam in eigener Rüstung. Kleinere Eigenthümer rüsteten je zwei 
oder drei den einen unter sich aus, die übrigen blieben. Je nach 
der Gefahr oder der Entfernung des Kriegs ward entweder der 
ganze Heerbann einer Provinz oder nur ein Theil desselben auf
geboten. Die Häuptlinge — wenigstens die höhern — ordnete 
der König. Grafen und Edclvögte waren es von Amts wegen.

Leztercs — da früher die Wehren Selbst ihre Führer gewählt 
batten — war eine gefährliche Neuerung. Der vom König ge- 
sezte Häuptling blieb es gewöhnlich sein Lcbenlang; ja bald wurde 
seine Würde gar erblich, als ein Vorrecht gewisser Gründe oder 
als ein Familiengut. Nicht nur gab solches Gelegenheit zur Be
drückung der Wehren, sondern zur Verwandlung derselben in 
Dienstmannen oder Vasallen. Der gemeine oder Heerbanns
dienst machte noch zu manchen andern persönlichen oder dinglichen 
Leistungen pflichtig. Man entzog sich denselben, indem man dem 
König oder einem Großen als Vasall sich ergab. Die Ehre, 
welche solcher persönliche Dienst, nach der von den Lehensherren 
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sorgfältig gepflegten, ja durch Geseze aufgedrungenen Meinung, 
gab, lockte immer mehr Wehren unter die Leh ensfahnen, welche 
dann durch solchen Uebertritt nicht nur verstärkt, sondern auch 
»wirklich veredelt wurden, und bei der größer« Kricgsgewandtheit 
ihrer, durch fortwährende Uebung vervollkommneten, Streiter bald 
ein entschiedenes Uebergewicht über den Heerbann bekamen. Die 
Verschlechterung dieses Heerbanns, anfangs die Folge der künst
lichen Auszeichnung der Vasallenschaft, ward nun der Grund 
zur weitern Erhebung der lezten und zu ihrem wirklichen Vor
zug; so zwar, daß, nachdem durch mehrere Beispiele die-Ent
kräftung des Heerbanns erkennbar geworden, man nur ausnahms
weise oder subfldiarisch in Fällen der Noth denselben noch auf
rief, und die Streitkraft der Nation in die Geleite sich verlor. 
Ein unermeßliches Unheil, da hiedurch auch der Begriff der Na
tionalkriege oder der Landwehr allmälig in Vergessenheit kam, 
und das Blut ganzer Völker in blosen Fehden muthwillig ver
geudet ward.

Wahrend also der streitbare Theil der Nation in die Bande 
der persönlichen Dienstbarkeit oder Vasallenschaft — anfangs nach 
eigener Wahl, bald aber, durch die Anmaßung der Grafen und 
Herren, nach dem Zufall der Geburt oder nach dem Bezirk der 
Territorial-Hoheiten — gebracht ward; blieb gleichwohl der 
in Verachtung gesunkenen Volksmasse die gemeine Heerbann s- 
laft an Frohnden und Steuern aufliegend. Die Grafen, wie, 
wohl sie nicht mehr Heerbanns-Führer zu seyn begehrten, 
sprachen darum doch solche Leistungen an, die ihnen sonst als sol
chen gebührt hatten; und da zwischen Fehde und Landwehr, 
als welche nun durch dieselben Streiter (die Lehensleute) ge
führt ward, wenig Unterschied mehr erschien, so mußte jezt auch 
für die eine wie fur die andere gefrohndet und gesteuert werden. 
So war also die Nation, welche sonst an den Fehden der 
Geleitshäupter durchaus keinen Theil genommen, denselben 
jezt gleichfalls dienstbar geworden; die Verpflichtungen gegen die 
Nation hatten sich in Leistungen an Personen verwandelt.

Die Folgen von dem Allen für den Kriegselbft waren schlimm. 
Wohl hatte man jezt Streiter in so großer Zahl als ehedem, und 
noch mehr. Schon Rhegino (t 915) vergleicht die Menge der 
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Dienstmannschaft dichten Aehrenfeldern und Schwärmen von Bienen. 
Aber der nationale Geist ermangelte diesen Schlachtschaaren, dem
nach die edlere moralische Kraft. Von der Gesinnung einiger 
Einzelner hing das Zusammenhalten oder die Spaltung des Hee
res ab, und von den Streitern führte — die obersten Häupter 
ausgenommen—keiner mehr seinen eigenen Krieg, sondern den 
Krieg seines Herrn. Nach der wandelbaren Gesinnung des
selben mochte heul' für und morgen gegen dieselbe Sache zu 
streiten seyn, der Gesichtskreis des Kampfers ging nicht weiter 
als der Befehl seines unmittelbaren Herrn. Daher focht man 
am schlechtesten unter der Königsfahne, weil — die unmittel» 
baren Reichs- und Hausvasallen abgerechnet — man ihr nur 
entfernt, d. h. mittelst der Zwischen Herr schäft von After- 
Lehensherren in verschiedenen Graden, angehörte, und nicht 
ihrer Interessen willen, sondern blos des persönlichen Lehens
herrn willen ihr zugezogen war. Die Herzoge und Grafen, welche 
sehr ungern die Verfolgung ihrer Privatsachen durch die Reichs- 
kriege unterbrochen sahen, verließen oft aus Laune, Muthwillen 
oder Troz das königliche Heer im Augenblick der Entscheidung, 
und mit ihnen zog die ganze Schaar ihrer eigenen Leute und 
Dienstmannen. Don dem persönlichen Ansehen des Königs, 
von der zufälligen Stimmung seiner Großen hing der Nachdruck 
der Unternehmungen ab, welche daher auch den ganzen Zeitraum 
hindurch (Karls Μ. Heerbanns-Kriege machen hievon die 
einzige Ausnahme) meist nur den vorübergehenden Raubzügen 
von Abenteurern glichen, und — ob auch für die Länder und 
Völker verderblich — doch selten von wichtigen oder bleibenden 
Folgen waren.

§. 27.

Von bürg erlichen und Soldtruppen.

Gegen das Ende des Zeitraums wurde durch eine zweifache 
Neuerung das Feudal-Kriegssystem verändert. In den zur Frei
heit auflebenden Städten bildeten sich Bürgermilizen, die, 
als für ihr eignes Gemeinwesen, für erkannte Gemeinin
teressen streitend, dem Prinzip ihrer Entstehung und dem Geist, der 
sie beseelte, nach, ächte Heerbannstruppen waren. Zu gleicher 
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Zeit oder wenig spater fingen die Könige an, ihren Thron durch 
eigens geworbene, zum Theil stehende Truppenkorps in den 
Best; stets bereiter, von niemand als ihnen selbst abhängiger 
Streitkräfte zu sezen, um zumal den verhaßten Troz der Vasallen 
zu brechen, und den allmälig sich erweiternden politischen Unter
nehmungen mehr Nachdruck zu geben. Philipp August in 
Frankreich soll das erste Beispiel von solcher scheinbar gemein# 
nüzizen, in der That aber höchst gefährlichen Neuerung gegeben 
haben J). Sie konnte um so weniger bedenklich scheinen, da auch 
Städte und Rcpubl.ken und Bundessysteme (wie die Hansa) sich 
der geworbenen Mannschaft bedienten, und die Sonderung der 
Kriegs - von den Friedensbeschäftigungen den lezten vielfach för
derlich seyn mochte.

Doch waren damals die geworbenen Truppen noch wenig 
zahlreich, zumal im Frieden, da nach geendigtem Krieg gewöhn
lich die meisten wieder abgedankt wurden. Welche man beibe
hielt, waren vorzüglich die königlichen Leibwachen, deren Ver
größerung in der Armuth der Throne, oder in der Beschränkung 
von deren Steuerrecht noch geraume Zeit das wirksamste Hinder
niß fand. K

Wir werden in den folgenden Zeiträumen den also ahnungs
los aufgencmmenen, zum Theil selbst zu guten Zwecken gelegten. 
Keim eines durchaus veränderten Kriegswesens in fortschreitender 
Eutwicklung zur Riesengestalt anwachsen, und böse Früchte ohne 
Zahl und Maß daraus hervorgchen sehen ’).

§. 28.

Von der Ritterschaft.
Des Ritterthums — wiewohl in enger Verbindung mit

1) S Hist, de la milice française p. Daniel. Doch finden wir in 
England schon unter Stephan von Blois (um 1135) die Vra b anzo- 
neu, geworbenes Volk aus den Niederlanden, im Dienst des Königs, 
zum Theil gegen einheimische Feinde. Heinrich II. schaffte sie wieder ab. 
Johann ohne Land bediente sich ihrer abermals wider die Sache der 
Freih eit.

2) Vergl. meine Schrift: „Ueber stehende Heere und National- 
miliz." 1816.
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dem Kriegswesen des Zeitraums — haben wir, seines viel weiter 
reichenden, für den ganzen Kulturzustand wichtigen Einflusses 
willen, schon bei der allgemeinen Uebersicht dieses Zustandes ge
dacht (s. oben §. 2, 3). Hier noch einige Worte zur Vervoll
ständigung.

Die materielle Grundlage des, durch später empfan
genen Geist weit über seine ursprüngliche Sphäre hinausreichenden, 
Instituts hat ein vortrefflicher Schriftsteller *) in den uralten 
Gefolgen aufgefunden, worin der Krieg wahrscheinlich wie eine 
Kunst, gewissermaßen zunftmäßig erlernt ward, und hiernach 
Jeder, der solchem Gewerb sich widmete, zuerst als Waffen- 
junge (Page), lernen mußte, dann Gesell (Knappe) und 
endlich Meister (Ritter) ward. Selbst die Ausschließung der 
nicht rittermäßig Gebornen von solcher Ehrenbahn, und damit 
von der höhern Kriegskunst ist dem allgemeinen Zunftgeist analog, 
und blieb meist strenges Gesez.

Die Kriegsgewandtheit und Kraft der Ritter wurde zumal 
durch die Tourniere erhöht; Waffenspiele, welche angeb
lich von den Arabern zuerst, dann aber, seit des teutschen 
Königs Heinrich I. Zeit, inTeutschland und in allen Abend
ländern mit steigender Pracht und erhöhtem Interesse gehalten 
wurden. In voller Rüstung rannten die Ritter auf einander, mit 
dem schweren Speer sich aus dem Sattel zu heben. Dieses wenig
stens war die vorzüglichste der Uebungen. Nur rittermäßig 
Geborne und durchaus Unbescholtene durften einreiten in die 
Schranken des Tourniers. Geseze und Ordnungen regelten genau 
alle Theile des Festes. Tourm'errichter sprachen den Dank dem 
Sieger zu: köstlich geschmückte Damen theilten ibn aus. Er ehrte 
nicht weniger als ein Sieg auf dem Schlachtfelde. ·

Diese Ritterschaft nun bildete den Kern der abendländischen 
Heere2). Das Fußvolk war verachtet, ja der Name Kriegsmann, 
miles, dem Ritter ausschließend eigen. Jedoch gab es auch nicht
adelige Reiter, so wie einst in Rom die equites nicht die Einzigen

1) Möser Osn. Geschichte, I. Thl I. Abschnitt § 36.
2) Einen merkwürdigen Theil der Ritterschaft machten die geistlichen 

Ritterorden au8. Wir reden von ihnen unter der Rubrik des Mönch- 
thumS im folgenden Kapitel.

». tftoNcck Eesch. 5x Pd. 20
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waren, die zu Pferde dienten. Aber eine schwere Bewaffnung, 
eiserner Helm und Harnisch, Speer, Schwert und Schild zeich
neten den Ritter aus. Ihm gegenüber verschwand die kriegerische 
Bedeutung des leichtbewaffneten, wenig geübten Fußknechts, über
haupt des gemeinen Streiters; und nicht wenig hat solches 
Mißverhältniß der physischen Kraft zur Stärkung der Aristo
kratie beigetragen.

Ein schwergerüsteter Ritter mit fünf oder sechs ihm angehöri
gen leichter bewaffneten Reitern oder Fußknechten hieß eine Lanze. 
Die gepanzerten Ritter gaben die Hauptentscheidung durch den 
Stoß ihrer gewaltigen Speere, und durch ihres wohlgeführten 
Schwertes Hieb. Das Fußvolk dagegen stritt zagend, mit Schleu
der, Pfeil und Dolch. Panzerhemden, Pickelhauben, Schwerter 
und Lanzen, welche es früher gleichfalls geführet, verlor es bei 
der Herabwürdigung der Gemeinen. Als aber die Bürgermiliz in 
den Städten aufgekommen, da erhob sich wieder die Achtung und 
mit ihr der Werth der zu Fuß Streitenden. Besonders wurde 
derselbe in Belagerungen erkannt, da gegen die Mauern der 
Burgen und Städte die ritterliche Tapferkeit wenig vermochte. 
Doch blieb die Belagerungskunst noch sehr gering, in Werkzeu
gen und deren Anwendung jener der rohen Zeiten des Alter
thums ähnlich.

An Kriegsgesezen und Ordnungen fehlte es nicht '). Aber 
schlecht wurdet! sie beobachtet. Nur den kräftigsten Häuptern ge
lang, Disciplin bei den lose verbundenen Heeren zu erhalten, 
und noch schlimmer als die Feudalheere erschienen sofort die ge
worbenen Rotten, denen Krieg uud Gewaltthat Erwerbsmittel 
oder Lnst waren.

Geseze und Sitten.

§. 29.
Nationalge seze.

So wie die Verfassungen faktisch — durch den Gang der 
Ereignisse, oder durch den Kampf der nach Herrschaft oder Freiheit

1) Merkwürdig sind zumal jene, die Kaiser Friedrich I. erließ. Siebe 
Hoyer'S Geschichte der Kriegskunst.
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strebenden Stände (als der Häupter und Unterthanen, Edlen 
und Gemeinen, Laien und Geistlichen) — sich ausbildetcn; so 
wurden auch die neuen politischen Verhältnisse und fortschreitenden 
Entwickelungen durch ausdrückliche Geseze befestiget, zurück
gehalten, bestimmt; und es folgten diese lezten nicht minder den 
allmäligen Fortbildungen der Pnvatverhältnisse durch genauere 
Festsezung des Personen - und Sachenrechts. Noch dürfen wir 
darin kein wohldurchdachtes System, keine tiefe legislatorische 
Weisheit suchen: Sie bestanden meist nur aus Herkommen oder 
Gewohnheiten, welchen die Umstände oder die Urtheile des 
schlichten Verstandes den Ursprung gegeben harten, die man ge
legentlich sammelte, und, wenn sie Billigung erhielten, mit öffent
lichem Ansehen versah. Politische und bürgerliche Geseze 
waren nicht strenge geschieden, und mehrere der früher angeführten 
konstitutionellen Verordnungen oder Urkunden enthielten auch Be
stimmungen über das Privatrecht. Die Criminalgeseze hatten 
noch immer zu ihrem Hauptcharakter Composition. Die ge
naue Bestimmung des Wehr - und Friedgeldes nach der Würde 
der verlezten Person und den Graden der Verlezung, 
ohne Rücksicht auf die moralische Zurechnung, mag eine Rob- 
heit ber Begriffe andeuten: aber sie verbannte, was man auch 
als tiefe Weisheit betrachten kann, alle Willkür von den 
Gerichten.

In Deutschland haben die Städte, die natürlichen Freundinen 
des Rechts, zuerst Gesezsammlnngen gemacht. Schon vor der 
Mitte des zwölften Jahrhunderts bestanden das Söestische, 
Freiburgische, Lübeckische, Cölnische, Magdeburgischc 
Stadtrecht. Das Augsburgische wurde 1276 von König 
Rudolf von Habsburg bekräftigt. Aus der Mitte des 13ten Jahr
hunderts sind dieProvinzialversammlungen, das Sachsen recht, das 
Schwabenrecht, auch das Kaiserrecht. Ueberall waren solche 
Provinzial - Geseze und Gewohnheiten vorherrschend. Allge
meine Rcichsgeseze wurden wenige gegeben. Die aufkommende 
Landesherrlichkeit veranlaßte dieses. In Frankreich, allwo 
früher dasselbe Verhältniß bestanden, und eine Menge von 
Provinzialverordnnngen und Contumes erzeugt hatte, verdrängte 

20 * 
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allmälig das Ansehen der königlichen Geseze jenes aller übrigen. 
Sie Etablissements de St. Louis, welche zumal in den 
Gerichtsgang eine wesentliche Verbesserung brachten, und der 
Selbsthilfe der Beleidigten entgegenstrebten, wurden, ihrer innern 
Güte wegen, willig angenommen, und galten in allen Provinzen 
wenigstens als subsidiarisches, in vielen als einziges Recht *). 
Unter den Provinzialsammlungen Frankreichs zeichnet sich der 
Codex legum Normannicarum aus der Mitte des dreizehnten 
Jahrhunderts aus.

Schon im Anfänge des siebenten Jahrhunderts erhielt das 
angelsächsische Königreich Kent von seinem Könige Ethelbert^) 
geschriebene Geseze; die meisten der übrigen Reiche besaßen deren 
nicht minder. Um jene von Westser machte zumal der große 
Alfred sich verdient. Aber die angeblich von Eduard dem 
Bekenner gesammelten leges Anglo-Saxonicæ eccles. et civ. 
sind wahrscheinlich erst im zwölften Jahrhundert von einem Pri
vatgelehrten zusammengetragen worden. Wilhelm der Er
oberer, sonst vielfältig verhaßten Andenkens, stiftete gleichwohl 
durch Publicirung eines Gesezbuches (nicht minder des sogenann
ten Gerichtstagbuchs, Doomsdaybook, worin die unbestrittenen 
Rechte und Gilten der Krone verzeichnet sind) sich ein rühmliches 
Denkmal. Der charta libertatum, der magna charta, des 
Forest-law ist oben erwähnt. Schon fängt das Statute-law 
— die Sammlung der Parlamentsschlüsse — an. Des Schot
tischen K. David 1. Gcsez: Regiam majestatem, ist dem 
lezten ähnlich.

Für Lastilien wurde durch Ferdinand HL und Al
fons X. das Gesezbuch Siete partidas verkündet. In Arra- 
gonien geschah was Aehnliches unter Jakob L, in der Mitte 
des dreizehnten Jahrhunderts.

Auch die skandinavischen Reiche hatten jedes sein eigenes 
Gesezbuch. Im zwölften und dreizehnten Jahrhundert wurden 
sie gesammelt. Aber schon im achten Jahrhundert hatte Schwe- 1 2

1) S. les établissements de St. Louis par l’abbé de St. Martin in 
du Fresne’i Ausgabe von Joinville1# hist, de St. Louis.

2) 616.
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den eine solche Sammlung erhalten, welche später nur den christ
lichen Verhältnissen angepaßt ward.

In Ungarn waren Stephan I. und Wladislaw I.’) 
Gesezgeber.

Noch verdienen die Geseze des Königreichs Jerusalem"): 
Assises et bons usages du Royaume de Jérusalem (par 
Μessire Jean d’Ibelin, ψ 1266), Erwähnung.

§. 30. 

allgemeine: das Römische und das Lehenrecht.
Aber wichtiger als diese Provinzial- oder Nationalgesezgebun- 

gen sind uns einige andere, in diesem Zeitraum aufgekommene 
Geseze von allgemeinen, oder doch über viele Länder sich er
streckendem Ansehen. Das Lehenrecht, das Römische Recht 
und das Canonische.

Vom römischen Recht haben wir schon in dem vorigen 
Zeitraum gesprochen 3). Sein Gebrauch in den ehemals römi
schen Abendländern war nie gänzlich erloschen, zumal was das 
kaiserliche Recht und die Institutionen betrifft. Die Pan
dekten dagegen kamen erst unter Kaiser Lothar II. in eruener- 
tes Ansehen^). Jrnerius (Werner) hielt damals über dieses 
Recht auf der hohen Schule von Bologna sehr zahlreich besuchte 
Vorlesungen, und brachte es dadurch in Aufnahme. Kaiser Lo
thar begünstigte desselben Studium, uud schlug die Doktoren 
des römischen Rechts wohl auch zu Rittern. Auch seine Nach
folger — erkennend wie trefflich dieses Recht ihre Herrscheran
sprüche unterstüze — widmeten ihm ihre Gunst; und so schwang 
es, anfangs als Gewohnheitsrecht oder Gerichtsbrauch, daun 
aber als feierlich anerkanntes Gescz, sich zur Herrschaft auf in 
den teutschen und auch in den meisten andern Abendländern. 
Mit diesem Gesezbuch — gemäß dessen eigenem Geist — wur
den auch Kontroversen in die Schulen und Gerichte ein-

1) 1016 und 1092. 2) S. oben S. 237.
2) Vergl- insbesondere B. 1\ . S. 237.
4) Ob die Auffindung eines EremplareS derselben ;u Am al si dazu den 

Anlaß gegeben, wie vielfältig behauptet und bestritten worden, taffen wir 
dahingestellt.
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geführt, und die beiden Parteien der Bulgarianer und Go- 
sianer (von Bulgarins und Gosia, ihren Stiftern, in der 
Mitte des zwölften Jahrhunderts, also genannt ), so wie die 
spater von Franz Accursi«6 (t 1293) gestiftete Schule, ver
mehrten durch ihre gelehrte» Eommentaricn oder Glossen 
die Streitgegenstände und die Dunkelheiten des römischen Rechts.

Das Leh en recht war eine nothwendige Folge des überhand- 
nehmendcn Lchenwescns. So wichtige, so allgemein verbrei
tete Verhältnisse konnten nicht lang ohne gesczlichc Leitung oder 
Bestimmung bleiben. Gewohnheiten, anfangs die alleinige 
O-Uciic des Lehenrechts, zeichneten auch ferner den Lehenge- 
sczen die Bahn; diese gaben jenen die bestimmtere Gestalt, und 
endlich festen Bestand. Schon die fränkischen Könige erließen 
Lehengcseze. Die Kapitularien enthalten deren nicht wenig. Un
ter den teutschen Königen waren zumal Konrad ll., Hein
rich UI., Lothar II. und Friedrich L Gcsezgeber in Lehens
sachen. Sammlungen von Lehcnsgewohnheiten theils von allge
meiner«, theils von besonderen, wurden verschiedene, zumal eiue 
vom sächsischen und eine vom alemannischen Lehenrecht 
(beide im dreizehnten Jahrhundert) durch Privatpersonen ge
macht. Früher schon hatten die Italiener ihre Lchensgewohn- 
heiten gesammelt. Sic erkannten darin eine Vertheidigungswaffe 
wider das dem kaiserlichen Ansehen allzugünstige römische Recht. 
Berühmt wurde die unter Friedrich I. von dem Mailänder 
Ubertus de Orto verfertigte Sammlung; mehr noch diejenige, 
welche man Ugolino de porta Ravenate zuschreibt, und 
die, als dem römischen Gesezbuch (nach den Novellen) beigefügt, 
unter dem Namen des gemeinen oder langobardischen Lehen
rechts eine gcsezliche Kraft in gleich weiter Sphäre als jenes 
erhalten hat. Doch blieben neben ihm noch allenthalben die be
sondern Provinzial - oder Reichsgewohnheiten und Verordnungen 
giltig.

§. 31.
Das Kanonische Recht.

Viel ausgebreiteter, auch folgenreicher war die Herrschaft des 
kanonischen Rechts, als einer Gesezgebung, welche sowohl die
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engere Vereinigung der Geistlichkeit in allen zur römi
schen Kirche gehörigen Ländern bewirkt, aus ihnen ein wahres 
politisches Gemeinwesen — in allen Staaten einzeln, und 
auch über alle zusammen ausgebreitet — gemacht, als auch die 
Unterordnung des bürgerlichen Standes und der bürger
lichen Macht unter die Geistlichkeit vorzüglich bewirkt oder be
festigt hat.

Wir haben schon im vorigen Zeitraum (B. IV, S. 292 ff.) 
den Ursprung 'des kanonischen Rechtes und seine Wichtigkeit 
bemerkt. Schon war es weit über die natürliche Sphäre einer 
kirchlichen Gesezgebung —nach Personen und Sachen, nach 
Verordnungen und deren Sanktion — hinausgeschritten: doch war 
seine äußerliche Unterordnung unter das bürgerliche und 
politische Recht noch anerkannt, und noch erschien, was den 
Kirchensachen oder Kirchenpersonen an Vorzügen und Vorrechten 
ertheilt war, eine freiwillige Gunst der weltlichen Macht. 
Jezt wurde die Herrschaft des kanonischen Rechtes weit ausge
dehnter und weit gewaltiger. Die Bestzungen, die Ehren, die 
Immunitäten der Kirche wurden unter die Aegide eines heiligen 
oder göttlichen Rechtes gestellt, und vor der Antastung durch 
die schwersten zeitlichen und geistlichen Strafen bewahrt; alle 
Verhältnisse der Kirchenpersonen, ob auch bürgerliche oder 
gemeinrechtliche — alle Sachen — auch der Laien — die nah 
oder fern die Kirche oder das Gewissen berührten, wurden 
durch kanonische Geseze geregelt, und auch die Ordnung des 
Verfahrens bei geistlichen Gerichten — theils durch freiwillige 
Nachahmung wegen dessen wirklicher oder geglaubter Vorzüglich, 
keit, theils durch ausdrückliche Geseze — zur (Haupt - oder sub- 
stdiarischen) Regel für die bürgerlichen gemacht.

Dies Alles wäre schwerlich geschehen, wenn nicht im Schoeße 
der Kirche Selbst eine energische Centralgewalt stch gebildet, 
und so durch Sammlung der geistlichen Streitkräfte unter eine 
Fahne, durch Anwendung derselben nach einer Richtung ihren 
Sieg über die weltliche Macht erleichtert hätte. Dieses große 
Werk bat der Pabst vollbracht, und es ist das Kirchengesez, sei
nen wesentlichen Bestimmungen nach, zum blos pabstlichen 
geworden.
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Hiezu legte den nähern Grund — ein falsches Buch: eine 
Sammlung angeblicher Dekrctalbriefe der Päbste aus den ersten 
sechs Jahrhunderten, unter dem verehrten Namen Isidor's, B. 
v. Sevilla (Ί 636), von einem Betrüger (wahrscheinlich um die 
Mitte des neunten Jahrhunderts) verfertigt, und, unter Begün
stigung der allgemeinen Unwissenheit jener barbarischen Zeit, nicht 
ohne Arglist und Gewalt, zumal aber durch P. Nicolaus I. 
Beharrlichkeit und GlückJ), der Christenheit als ächtes historisches 
Monument, und der römischen Kirche als vollgiltiges Gesez dar
gestellt und aufgedrungen. In dieser Sammlung erschienen die
jenigen stolzen Ansprüche, welche zu erheben die Geistlichkeit über
haupt und insbesondere den Pabst erst die damaligen Verhältnisse 
ermuthigen konnten, als schon von den frühsten Päbsten verkün
det und unbestritten ausgeübt. Viele wahre Canoneu und Con
cilienschlüsse wurden durch Verfälschung ihres Inhalts, durch Zu- 
säze oder Weglassungen demselben Entzweck dienstbar gemacht, 
und die Welt urplözlich belehrt, eine Herrschaft, deren erst be
ginnenden Bau sie mit zweifelndem Erstaunen betrachtete, sey voll
endet schon vor Jahrhunderten dagestanden. Nach schwachem 
Widerstreben — da die geeigneten Waffen zum Widerstand fehlten 
— nahm die abendländische Christenheit dieses Werk des Betru
ges auf; und so ward die Erhabenheit des geistlichen Standes 
über den weltlichen, so wie die höchste gesezgebende und richter
liche Macht des Pabstes, auf einer dauernden Grundlage befestigt2). 
Durch wiederholte Ausübung gewannen die glücklich behaupteten 
Grundsäze immer vermehrte Stärke, und ohne Scheu durfte man 
jezt in der Form von Gesezen sie verkünden.

Der Mönch Gratian, Lehrer auf der hohen Schule zu Bo-

1) t 867·
2) Zwar wurde die Unachtheit der Pseudo - Jsidor'schen Kompilation »ach 

Wiederauflebung der Wissenschaften erkannt und unumstößlich darge.'ban 
(durch die Magdeburgiscben Centuriatoren und nach ihnen durch 
David Blondel, 1635), so, daß selbst unter den Katholiken nicht Einer 
mehr die Vertheidigung wagen wird; aber die Aufklärung kam zu spät. 
Längst waren die Grundsäze der falschen Dekretalien in das kanonische 
Gesezbuch übergegangen, und bedurften — als positiv befestigt — keiner 
historischen oder philosophischen Beglaubigung mehr.
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logna, trug um 1150 eine Sammlung von Kirchengesezen, meist 
in solchem Geiste, zusammen, unter dem Titel: concordia dis
cordantium canonum. Sie erhielt bald, durch den Beisall des 
Pabstes und das Stillschweigen der weltlichen Machte, ein ge- 
sezliches Ansehen. Später (1230) gab Naymund de penna 
sorti, auf Befehl Gregors IX., eine Sammlung päbstlicher 
Verordnungen in fünf Büchern, libri decretales genannt, her
aus, welchenBonifacius VIII. noch das sechste Buch hinzu- 
fügte. Beide Sammlungen sind wie das gratianische „Dekret" 
Haupttheile des heut zu Tag noch giltigey^ kanonischen Gesez- 
buches, welches im folgenden Zeitraum noch einige weitere Zu- 
säze erhalten hat. In vielen Sachen hat dieses kanonische Recht 
vor dem römisch bürgerlichen — und mehr noch vor den barbari
schen Nationalgesezen jener Zeit — an Billigkeit, Humanität, 
zweckmäßiger und deutlicher Bestimmung unläugbaren Vorzug: 
aber nicht von dieser — privatrechtlichen oder wissenschaftlichen — 
Seite wird es von dem Welthistoriker betrachtet oder vorzugs
weise gewürdiget, sondern nach seinen Wirkungen im Großen und 
nach dem Geist derjenigen Verhältnisse, welche zu be
gründen oder zu befestigen es eigentlich geschaffen ward.

§. 32.

Gerichtsverfassung.
Die Gerichtsverfassung, welche ein Hauptgegenstand 

der Gesezgebung, und mit ihrem allgemeinen Geist in gegenseiti
gem Zusammenhang ist, sehen wir gleich ihr dieselben Revolutio
nen durchlaufen, wie der allgemeine Kulturstand und wie die 
politischen oder bürgerlichen Verhältnisse.

Noch war aus den Zeiten der Allodialfreiheit der Grund- 
saz in Kraft geblieben, daß Jeder nur von Seines gleichen 
(pares, paires) konne gerichtet werden. Daher die Schöppeu- 
gerichte für die Gemeinen *), die in steigender Stufenfolge aus

1) Nach Karls Μ. Verordnung mußte ein Gericht wenigstens aus 
sieben Schöppen destehen- Ursprünglich war jeder unbescholtene Guts- 
besijer schöppenbar. Später, als die Gemeinen ihre Freiheit verloren, 
blieb nur Wenigen solche Ehre. Die Leibeigenen und Pächter, aus welchen 
jejt die Maste des Landvolkes bestand, stellten nun ihres Gleichen, ober 
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Vasallen und Edlen, überhaupt aus Ebenbürtigen bestehenden 
Gerichte für die Vornehmeru, und endlich das Fürftenrecht 
für die Großen des Reichs. Die Einsezungen der meisten Länder 
waren hierin einander ähnlich, ob auch in der Benennung der 
Gerichte und Urtheilsfchöpfer verschieden. Da von solchen Rich
tern keine Gelehrsamkeit zu fordern war, so wurden meist Geist
liche als Kanzler oder Gerichtsschreiber herbeigezogen.

Karl Μ., die Pflege der Gerechtigkeit als wesentliche Pflicht 
oder als Vorrecht des Thrones betrachtend, beauftragte seine 
Gewaltträger, die Grafen, auch die Edelvögte, mit dem Vorsiz in 
den Gerichten: dem höher» Gericht saß der missus dominicus 
vor, und der Kaiser selbst nahm die höchste Berufung an. Nach
dem aber das Lehenwesen und mit demselben die Zersplitterung 
der Herrschaft überall aufgekommen, so maßte jeder größere oder 
kleinere Lehensherr sich die Gerichtsbarkeit über seine Vasallen, 
die Kronvasallen über ihre Untergebenen, die Grundherren über 
ihre Hintersassen und Grundholde an; und dem König als sol
chem blieb fast keine Gerichtsbarkeit. Doch übte er sie unter 
speziellem Titel im eigenen oder Haus land, als König auch 
über die unmittelbaren Thronvasallen aus, und behauptete auch 
jeweils, so gut die Umstände es erlaubten, die konkurrente oder 
die höhere Jurisdiction in oder über den Ländern und Gerichten 
der Vasallen und Grundherren. Die Pfalzgrafen (seit Friedrich (I. 
auch ein beständiger Hofrichter) hielten in Teutschland solches 
königliche Gericht. Erst nach langem Widerstreben errang der 
französische König die Anerkennung seiner Gerichtshöfe (unter 
Ludwig IX. des königlichen Raths, seit Philipp IV. 
auch der Parlamente in den Provinzen) als Appellationsinstanzen 
für alle Länder des Reichs. Aehnliches geschah in England 
und in Spanien, überall zum großen Gewinn des Volks und 
zum Frommen des Rechts. Die Einführung der gelehrten Rechte, 
an die Stelle der alten einfachen Normen, machte es den kleinen 
Herren schwer, ihre Gerichtsstühle mit tüchtigen Männern zu be- 
sezen, und die Sorgfalt, welche die Könige auf die Verbesserung 
ihrer Tribunale wandten, lohnte ihnen und dem Volke reichlich. 

Kurgen offen, als Urtheilsweifer auf. Der Grundsaz blieb immer 
noch gütig.
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§. 33.

O r d a l i e n.

So lange noch natürlich gute Sitten, alt-germanische Red
lichkeit und Wahrheit unter den abendländischen Völkern galten, 
mochte die rohe Einfachheit eines ungelehrten Gerichtsganges 
ihrem Bedürfniß genügen. In dem Maße aber, als in die Bar
barei sich auch Verschlechterung und moralisches Verderbniß misch
ten, dabei die Berührungen vielseitiger, die Reizungen der Leiden
schaften stärker wurden: da kam den Richtern nicht mehr die Ein
falt, Aufrichtigkeit, Gewissenhaftigkeit der zu Richtenden zu Hilfe. 
In bürgerlichen, und noch mehr in peinlichen Sachen ward das 
Bedürfniß regelmäßiger Beweisführung, die wider den Schwei
genden oder Läugnendcn gelten möchte, gefühlt. Unkunde des 
Schreibens machte die schriftlichen Beweise selten. Zeugen
schaft en gingen oft ab, oder waren verdächtig wegen der über
triebenen Begriffe von der Pflicht der Hilfeleistung, welche den 
Verwandten oder Vasallen gegen den Verwandten, den Lehensherrn 
oder den Mitvasallen obliege. Längst hatte die eingerissene Im
moralität die mündliche Versicherung ihrer Kraft beraubt. Eid
schwüre aber, die mau zu deren Verstärkung forderte — mit so 
schauervollen Feierlichkeiten man dieselben verband, so viele Ei
deshelfer (Compurgato res, Co n sa crânien tales) man zur wei
tern Bekräftigung verlangte — verloren durch zu häufigen Ge
brauch ihre Heiligkeit, und reizten zum Verbrechen durch darge
botene Straflosigkeit.

Die Erkenntniß solchen Unheils und die Unfähigkeit, demsel
ben auf irgend eine von Menschen abbängende Weise zu steuern, 
brachte endlich den Gedanken der Berufung ans Gott selbst 
hervor^ Unbekannt mit den Gesezen der Natur, beschränkte Vor
stellungen über die göttliche Weltregierung, und der allgemein 
herrschende Wunderglaube begünstigten das Aufkommen einer durch
aus abenteuerlichen, aller Vernunft und allem Recht hohnsprechen
den, aber für den Charakter jener barbarischen Zeit um so be
zeichnenderen Beweisführung. Gott selbst nämlich wurde aufge
fordert, für Recht und Wahrheit zu zeugen'), entweder durch

1) S. Mura tori, Disseri, de judiciis Dei. Anliq· liai. V. UL 
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stärkenden Beistand, oder durch Hemmung des Naturlaufes zu 
Gunsten Dessen, der Wahres behauptete. Klager und Beklagter 
hielten mit einander kreuzweise die Arme in die Hohe; wer am 
längsten' in dieser Stellung verharrte, behielt Recht. Oder es 
wurden zwei Päckchen, in deren einem ein kleines Kreuz oder 
eine Reliquie eingewickelt lag, den Parteien auf Art eines Looses 
zur Wahl hingegeben (Kreuzprobe); oder es ging der Angeklagte 
baarfuß über glühende Pflugschaaren einher, tauchte seine nackten 
Arme in siedendes Wasser oder Del, lief zwischen zwei brennen
den Scheiterhaufen durch und mußte unverlezt bleiben, wenn er 
für schuldlos gelten sollte. Zur Leiche des Ermordeten wurde 
geführt, wider Wen Verdacht des Mordes obwaltete. War er 
schuldig, meinte man, so würde frisches Blut aus den Wunden 
rinnen. Noch mehrere andere Weisen solcher göttlicher Proben 
oder Gottesurtheile erdachte der Aberglaube, und Geseze schrie
ben sie vor '). Leben, Ehre und Gut der Menschen wurden so 
von blindem Zufall oder von der Arglist und von geheimen Kün
sten abhängig gemacht, und waren nirgends so sehr gefährdet, 
als vor eben den Tribunalen, welche sie hätten schüzen sollen. 
Doch auch die Ordalien haben ihre Vertheidiger gefunden! —

§. 34.

Gerichtlicher Zweikampf.

Aber die beliebteste Gattung derselben und welche, wenigstens 
unter adeligen Parteien, fast alle anderen verdrängte, war der 
gerichtliche Zweikampfs. Die Begriffe von Ehre, die 
ihm zu Grunde liegen, stammen aus der ganz barbarischen Zeit. 
Bei vielen germanischen Völkern, schon vor ihrer Einwanderung

Gesch. der Ordalien, inöbes. der gerichtl. Zweikämpfe in Teutschland, von 
Fr. Maier. Zena 1795. C. Zwicker über die Ordale, ein Beitrag zur 
teutschen RecktSgeschichte. Göttingen, 1818.

1) Sieben Hauptgattungen wurden gezählt: Feuerprobe (auf ver
schiedene Weise), kalte Wasserprobe, dann die heiße oder der Kes
sel fang, Brod urtheil (mit geweihtem Brod oder Käse), Abendmahl 
(insbesondere bei Priestern), Kreuzurtheil, Zweikampf.

2) Vergl, die gehaltreiche Schrift: Thalhofer: Ein Beitrag zur Litera
tur der gerichtlichen Zweikämpfe im Mittelalter. Von Dr. Nathanael Schlich
tegroll. 1817.
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in's römische Reich, galt die Sitte, die wohl auch durch Geseze 
bekräftiget ward, daß jeder Beschimpfte durch Kampf mit dem 
Beleidiger sich rein waschen müsse von dem erlittenen Schimpf. 
Solche Idee pflanzte sich fort von Geschlecht zu Geschlecht, und 
schien den stolzen Freien, als welche die Unterwerfung unter den 
Ausspruch der Gerichte scheuten, später den Edlen, als welche 
ausschließend die Rechte der Freien sich anmaßten, das trefflichste 
Mittel, ihre Streitigkeiten zu schlichten, ihre Behauptungen zu 
rechtfertigen, Verdacht und Anklage von sich zu entfernen. Da 
das Bewußtseyn des Rechts dem Kämpfer höhern Muth verleiht, 
ein böses Gewissen dagegen gewöhnlich zaghaft macht; so könnte 
wohl vor allen andern Ordalien der Zweikampf unter den Haupt
personen des Streites ein nachsichtiges oder beifälliges Urtheil ver
dienen. Aber bis zum Abenteuerlichen ward er mißbraucht. Er 
verdrängte jede andere Bcweisart. Die Aechtheit einer vorge
legten Urkunde mußte durch's Schwert erprobt werden. Durch's 
Schwert mußte der Zeuge seiner Aussage Glauben verschaffen; 
der Richter selbst mußte kämpfen, um sein gesprochenes Urtheil 
zu rechtfertigen. Verwandte, Freunde, Vasallen der Parteien 
mußten bereit seyn zum gleichen Kampf. Für Jene, die wegen 
ihres Standes, Geschlechtes, Alters, oder wegen körperlicher Ge
brechen unfähig zum Kampf waren, traten andere in die Schranken. 
Das Gericht wurde in eine wahre Arena verwandelt. Ja, was 
unglaublich scheint, nicht nur Privatstreitigkeiten, auch allge
meine Rechtsfragen, auch kirchliche Streitpunkte, Sachen der 
Liturgie u. s. w. wurden durch aufgestellte Kämpfer entschieden. 
Keine Kunst war daher edler, nothwendiger, allgemeiner geschäzt 
als die Kunst der Waffen. Ohne sie blieb man jeder Beschimpfung, 
jeder Gewaltthat, jedem Frevel preis. Im Schooße des Frie
dens, an der Gerechtigkeit heiliger Stätte gab nur die Waffe 
Schuz. Was sollte der adelige Jüngling anders erstreben als 
Kampffertigkeit? Tugend, Recht und Wissenschaft, sie galten 
nichts gegen das Schwert. Allmälig zwar kamen bessere Begriffe 
auf. Das römische und das kanonische Recht verscheuchten die 
barbarische Finsterniß der Gerichte. Aber noch lange sezte das 
Vorurtheil, der Stolz, die Gewaltthätigkeit der Edlen den Wider
stand gegen die Vernunft und Gerechtigkeit fort. Theils begünstigt, 



318 Erstes Kapitel. Geseze und Sitten.

theils tolerirt von Fürsten und Königen, oder dem Ansehen des 
Thrones trozend, wo derselbe sie verwarf, auch nicht der kirch
lichen Rügen und Censuren achtend, dauerten die gerichtlichen 
Zweikämpfe noch in dem folgenden Zeitraum, ja iu einzelnen 
Beispielen bis in die neuen Zeiten fort. Verdrängt von den Ge
richts-Schranken zogen endlich die Duelle als blose Sitte in 
die Schatten der Privatsachen, unter der Aegide festgewurzelter 
Vorurtheile, sich zurück *).

§. 35.

Befehdungen.

* Weit schlimmer noch, ja tödtend für alles bürgerliche Glück, 
und selbst das Prinzip der bürgerlichen Vereinigung zernichtend, 
wirkten — und sind schon in ihrem Begriff — die Befehdun
gen, die traurigen Reste der bluttriefenden Naturfreihcit; im 
Naturstand selbst wegen wenigerer Berührung der Menschen und 
als nothwendiges Uebel erträglich, im Staat aber das äußerste, 
und, als Vernunft und Recht widersprechend, das empörendste 
Unheil!

Das Recht der Selbstrache, die Theilnahme daran als 
Recht und Pflicht für die Angehörigen des Beleidigten, ja die 
Vererbung derselben Pflicht nach der Ordnung der Vermögens- 
Erbfolge sind bei den alten germanischen Völkern — als Folge 
ihrer losen Vereinigung und ungczähmten Barbarei — allgemein 
vorherrschende Begriffe, unbestrittene Uebung, ja mitunter selbst 
gesezlich anerkannt gewesen. Das erste Dämmerlicht eines verbes
serten gesellschaftlichen Zustandes führte jedoch zur Beschränkung 
oder Hemmung jener verderblichen Rechte. An die Stelle der 
ungemessenen Privatrache trat die Composition; das obrigkeit
lich oder gesezlich bestimmte Wehrgeld tilgte die Privat be- 
leidigung; durch Bezahlung des Friedgcldes erlangte der 
Beleidiger den öffentlichen Schuz.

Auf diesem, von dem natürlichen Menschenverstand einge
schlagenen Wege hätte leicht, durch einige weitere Fortschritte,

1) S Duclos, sur les épreuves par les duels etc. Mem.de l’Acad. 
des Inscript.
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das Ziel einer für die Zeit- und Nationalverhältnisse befriedi
genden innern Ordnung der Gesellschaft mögen erreicht werden. 
Aber der unselige Geist des Lehenwesens verdarb Alles, und 
führte zu traurigen Rückschritten.

Durch denselben wurden die Bande des bürgerlichen 
Vereins noch loser als vorhin gemacht, den persönlichen 
Verpflichtungen mehr Ausdehnung und Stärke verliehen, der 
Stolz und die Anmaßung der Vornehmern genährt und 
bekräftigt. Wer eine Schaar von Vasallen zu seinem Befehl 
hatte, deren erste und fast alleinige Dienstleistung in jener der 
Waffen bestand, der verschmähte das Ansehen der Gerichte, so 
wie die Beschränkung durch gesezliche Vorschrift. Nur für Ge
meine oder Unfreie, däuchte ihm, daß beide beständen, während 
er als das kostbarste Vorrecht seines edlen Standes das eigene 
Urtheil über das, was ihm gebühre, und die tapfere Selbsthilfe 
betrachtete. Jeder Edle — denn wer auch keine Vasallen hatte, 
mochte doch durch Verwandte, Freunde und Dienstleute stark 
seyn — auch die vornehmere Geistlichkeit, als im Besiz jedes 
adeligen Vorrechtes, maßte also das Recht der Fehden sich an; 
und der schreckliche Zustand des Krieges Aller gegen Alle, der 
Fluch der gesezlosen Naturfreiheit, erhob nun und befestigte sich 
für Jahrhunderte im Schooß der bürgerlichen Gemeinwesen, und 
verderbend für die Nichttheilnehmer so sehr als für die Theil- 
nehmer des Streits. England allein, unter allen germanischen 
Staaten, blieb nach Wilhelm des Eroberers Zeit meist frei 
von jenen Gräueln der Befebdungen, welche die Geschichten der 
übrigen erfüllen *). Der Geist der normännischen Einsezungen 
bewirkte dieses.

Die Unerträglichkeit der Drangsale, welche durch die Befeh
dungen über die Völker kamen, ihre nachtheilige Einwirkung auf 
das Ansehen der Könige, und ihr schreiender Widerstreit mit dem 
Geist jener göttlichen Lehre, welche von der Kirche verkündet 
ward, veranlaßten unzählige Versuche und Bestrebungen, das 
Uebel zu heilen, oder doch seine Verderblichkeit zu mindern. 
Robertson (in der mehrmals angeführten lehrreichen Einleitung

1) S Mobertson'S Kesch. Karls V. Ein! Note 21. 
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zu seiner Geschichte Karls V.) hat die wichtigern derselben zusammen
gestellt, als: die Verordnungen zur Handhabung der alten Geseze 
über die Composttion, die Festsezung einer 4Otägigen Frist, die 
von der Beleidigung bis zum Beginnen der Feindseligkeit verfließen 
müsse, das Verbot aller Vesehdungen in Zeiten deS Kriegs wider 
einen auswärtigen Feind, überhaupt Landfriedens-Edikte, lange 
Zeit hindurch blos temporär oder auf gewisse Distrikte beschränkt, 
erst spät — tief in den folgenden Zeitraum hinein — allge
mein und ewig. Aber diese Verordnungen blieben meist un
beobachtet. Der Geist der Anarchie, des trozigen Faustrechts, 
spottete der Königsmacht. Etwas wirksamer war das Ansehen 
der Kirche. Schon frühe wurde den frechen Friedensstörern 
mit kirchlichen Strafen gedroht. Wer wider seine Mitchristen 
und Mitbürger das Schwert zog, sollte aller religiösen Tröstun
gen im Leben, und als todt des christlichen Begräbnisses beraubt 
werden. Vielfach wiederholt und unter den eindringlichsten For
men wurden solche Verordnungen erlassen, meist in Zeiten einer 
allgemeinen Noth, oder der durch erschütternde Unfälle oder 
Drangsale aufgeregten frommen Empfindung. Endlich wurde 
im eilften Jahrhundert, zuerst in Frankreich, dann auch in den 
meisten übrigen Ländern, unter dem Ansehen von Concilien und 
deö Pabstes, der Gottesfriede, Treuga Dei, verkündet, 
wornach unter den schwersten Strafen geboten ward, alle Wochen, 
von Donnerstag Abends bis Montag früh, zur Feier der durch 
das Leiden und die Auferstehung Christi geheiligten Tage, der 
Waffenführung sich zu enthalten, und also nicht nur die Fehden 
eine heilsame Unterbrechung, die bürgerlichen und ländlichen Ge
schäfte einen freien Spielraum erhielten, sondern auch zu ver
söhnenden Unterhandlungen oder zur Stiftung eines dauernden 
Friedens oft erwünschte Gelegenheit geboten ward. Doch auch 
dieses Hilfsmittel, wiewohl das wirksamste von allen, brachte 
nur eine theilweise und prekäre Erleichterung. Der Sturm der 
Leidenschaften war stärker als der Gottesfriede, und es konnte, 
bis die Fortschritte der allgemeinen Civilisation eine völlige Ab
schaffung aller Befehdungen möglich machten (was erst spät, im 
folgenden Zeitraum geschah), nur durch besondere Einigun
gen oder Bündnisse unter Fürsten, Herren und Städten, durch
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die lezten zumal, als welche natürlich dem Frieden hold sind, 
dem Unheil der Befehdungen gesteuert werden.

§. 36.

Allgemeines Sittengemàlde.
Durch die bisher entwickelten Verhältnisse ist auch das Sit- 

t!engemalde dieses Zeitraums entworfen. Wir können leicht 
denken, daß der Geist des Kriegs und der wilden Anarchie den 
sanften Sitten kein Aufkommen verstattete, daß die Edlen auf 
ihren einsamen Felsenburgen in Rauheit oder grobe Schlemmerei, 
die Gemeinen unter dem Joch der Leibeigenschaft in Brutalität 
oder in feige, freudenlose Dahingebung versanken, daß der Man
gel an Kunstgeschmack und wissenschaftlicher Kenntniß keinen edlern 
Lebensgenuß erlaubte, und daß die unterdrückten geistigen Kräfte, 
die durch Adelstolz und Pfaffenthum gehohnneckten, mißbrauchten 
moralischen Gefühle der Menschen in böse Mißgestalten oder 
häßliche Auswüchse übergingen. Nur die Chevalerie mit ihren 
freundlichern Blüten, die sie unter begünstigenden Umständen 
trieb, und, gegen das Ende des Zeitraums, die an einigen 
Höfen wieder auflebende minder geschmacklose Pracht, am meisten 
das fröhliche Aufkommen des Städtelebens und der vielseitigen 
bürgerlichen Verhältnisse, milderten die Rohheit des Zeitalters, 
und veranlaßten den Uebergang zu dem geselligern, genußreichern, 
feinern Tone der neuern Zeit.

Indessen gediehen, selbst in den Jahrhunderten der tiefsten 
Rohheit, köstliche Tugenden, die meist den verfeinerten Zeiten 
fremd oder doch sparsamer zugetheilt sind. Die Tugenden der 
Häuslichkeit — zumal beim weiblichen Geschlecht — der Gastfreund
lichkeit, der Mäßigung, der anspruchlosen Redlichkeit und selbst- 
verläugncnden Menschenliebe finden wir bei den Bessern aller 
Stände in vielen erfreulichen und rührenden Zügen. Auch bewog 
die vielfache Bcdrängniß der Zeit, der nimmer ruhende Sturm 
der Außenwelt, die Beängstigten zur Einkehr in sich selbst, zur 
Erhebung ihres Geistesblicks gen Himmel; und aus der gläubi
gen Einfalt, aus dem andächtigen Vertrauen gingen Tröstungen, 
edle Lebensblüten, moralische Kräfte auf, um welche die stolzeste 
Philosophie wohl den Köhler beneiden darf.

p. Rotteck Gcsch. 5r Bd, Al



322 Erstes Kapitel. Völkerverkehr und Handel.

IV. Völkerverkehr und Handel.

§. -37.

Verwilderung der Menschen und der Länder.
Die Gräuel der Verwüstung, die im Geleite der wandernden 

barbarischen Völkerschwärme über Europa gekommen, plözlichen 
Tod bringend den Friedenskünsten und allem freundlichen Verkehr, 
hatten nun ausgetobt; aber die bleibenden Verhältnisse, welche 
aus ihnen hervorgegangen — Niederdrückung der Gemeinen in 
Unfreiheit oder völlige Sklaverei, Befestigung des Faustrechts, all
gemeine Herrschaft barbarischer Sitte — äußerten ihre traurige 
Wirkung in fortwährender Lähmung der Industrie und des Ge- 
werbfleißes, in fast ausschließender Pflege der Waffenkünste, in 
zahlloser Vermehrung feindseliger, und in äußerster Beschränkung 
der freundlichen Berührungspunkte unter den Menschen, in Er- 
tödtung des Verkehrs, einerseits durch Armuth und nothgedrungene 
Entsagung, anderseits durch Vergessenheit der Bequemlichkeiten 
und feinern Genusse.

Mit Betrübniß weilt der Blick auf solcher Scene der düstern 
Ungeselligkeit und Verwilderung. Die Natur selbst nahm Theil 
daran, und offenbarte in der traurigen Gestatt des Landes die 
Gebrechen der bürgerlichen Gesellschaft. Italien sogar, der Gar
ten Europa's, war voll Wälder und Sümpfe geworden. Wölfe 
haus'ten in der Wildniß, wo sonst in reichen Gefilden fröhliche 
Menschen gelustwandelt2). Noch schlimmer war's jenseits der 
Alpen. Große Strecken in allen Provinzen lagen wüste. Nicht 
nur die pflegenden Hände, selbst Eigenthümer mangelten ihnen, 
das Recht der Besizergreifung fand weiten Raum. Welche Gründe 
aber im Eigenthum waren, die wurden mehr zur Viehzucht benüzt 
als zum Ackerbau; ja, häufig nur zur Jagd, als welche nicht 
blos Ergözung, sondern Ernährungsquelle der Edlen war. Beim 
mindesten Mißwachs, bei jeder Fcindesverwüstung, beim Durch
zug unerwarteten Kriegsvolks brach Hungersnoth aus. Denn

1) S. Anderson's Geschichte des Handels.
2) Bei Muratori (anliqnit· ital. med. aevi, und Scriptor, rer,

Ital.) lesen wir davon die eindringlichsten Bericht?.
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kaum für's dringendste Bedürfniß wurde gebaut. Gleich dürftig 
oder noch dürftiger waren Gewerbe und Handel. Die Gemeinen 
behalfen sich in ihrer Armuth, jeder mit den Arbeiten seiner eige
nen ungelehrten Hand. Die größer» Eigenthümer hatten leib
eigene Handwerker auf ihren Gütern zur Befriedigung ihrer Ein
fachen haus- und landwirthschaftlichen Bedürfnisse. Der Städte 
gab es in der Hälfte Europa's noch sehr wenige; welche von 
Alters her bestanden, die waren meist tief herabgekommen, und 
die Sphäre der Gewerbsthätigkeit bei allen sehr klein.

§. 38.

Weitere Hindernisse des Verkehrs.
Also gebrach es an den ersten Grundlagen oder Gegenständen 

des Handels, an dom rohen Stoff nicht minder, als an den Er
zeugnissen des Gewerbfleißes. Aber auch alle Bedingungen 
ermangelten, welche der Völkerverkehr unerläßlich fordert: Rechts
sicherheit, Friede im Innern, und von außen selbst die gegen
seitige Bekanntschaft.

Außer einigen Nachklängen alter geographischer Lehren, 
welche theils in Klosterschulen, theils an den Höfen der Fürsten 
sich erhielten, mehr zur Befriedigung müßiger Neugierde oder der 
Neigung für's Wunderbare taugend *), als zur wahren Erkennt
niß oder zum praktischen Gebrauch, verlor sich durch die einge- 
brochene Barbarei fast alle Kunde von fernen, ja von benachbar, 
ten Ländern. Erstaunenswerth, säst unbegreiflich sind die von 
mehreren Schriftstellern 2) gesammelten Züge, welche den völligen 
Mangel solcher Kunde auss^rechen. Die Provinzen eines und 
desselben Reiches waren von einander wie durch einen dichten 
Nebelschleier geschieden. Es galt für ein Wagestück, fünfzig Mei
len weit zu reisen.

Auch war es ein solches. Denn obschon die Gastfreund
schaft — eine nur in wenig bereisten Ländern geltende Tugend —

1) Daher meist unter dem Titel Mirabilia mundi in fabelreichen Nei- 
sebeschreidungen enthalten, und zum Vorlesen bei Tisch oder in Unterhab 
tungsstunden gebraucht

2) Zumal von Robertson in seiner öfters erwähnten Einleitung zst 
siarls V. Geschichte.

»♦*
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als Pflicht betrachtet, ja durch strenge Geseze eingeschärft war; 
so konnte sie mit ihren dürftigen, unsicher» Spenden nicht den 
Mangel an ordentlichen Gasthöfen oder öffentlichen Anstalten zur 
Beherbergung und Pflege der Wanderer ersezen, noch weniger Schuz 
geben wider des Faustrechts freche Gewalt, und wider der Geseze 
barbarische Feindseligkeit. So allgemein wurden Raub und Dieb
stahl begangen, daß unausbleiblich seine Habe, ja oft sein Leben 
verlor, wer riicht in starker bewaffneter Begleitung reifte, oder von 
dem Herrn der Gegend um schweres Geld ein sicheres Geleit erkaufte. 
Vergebens waren die Drohungen der weltlichen und geistlichen Macht 
gegen den herrschenden Geist der Gewaltthat. Kaum hielt man die 
Beraubung des Wanderers für unrecht. Die Edlen selbst erniedrigten 
sich zu Weglaurern. Nach ihren Schlössern blickte zitternd der vor
überziehende Kaufmann. Sogar die Richter waren Räuber und 
Raubeshehler. Karl der Kahle hielt für nothwendig, sie zum 
eidlichen Versprechen anzuhalten, sie wollten beides nicht seyn. 
Wenn aber dem Räuber entronnen, so blieb der Fremdling 
der Barbarei der Geseze preis. Vergebens sprachen für den 
Schiffbrüchigen Menschlichkeit und heiliges Recht. Des Herrn 
der Küste, wo er gestrandet, war die gerettete Habe, war der 
Schiffbrüchige Selbst. Ja das Gut des Wagens, der auf der 
Straße gebrochen, des Schiffes, welches im Fluß strandend den 
Grund gerühret (daher Grundrühr-Recht) galt hier und dort 
für verfallen an den Herrn der Gegend. Wer Jahr und Tag 
an einem fremden Ort sich aufhielt, wurde Leibeigener von dessen 
Herrn. Derselbe erbte die Habe des auf seinem Grunde verstor
benen Fremden. In einigen Ländern waren die Fremden völlig 
rechtlos — man mochte ungestraft sie tödten. Fremd aber war 
der Genosse desselben Staates, kam er nur aus einer andern 
Provinz. Als unter den schwachen Karolingern die Küstenbe
wohner Frankreichs, von den wilden Normännern gedrängt, 
schaarenweise in's innere Land flohen, machte man da sie zu Sklaven!

§. 39.

Geographische Kenntnisse Araber.
Unter so vielen Bedrückungen, Mühseligkeiten und Gefahren 

erhielt gleichwohl sich der Handel, und machte selbst bedeutende 
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Fortschritte, sobald und wo immer durch die geringste Gunst der 
Umstande die Möglichkeit einigen Gedeihens erzeugt ward. 
Was wir von geographischer Unkundc sprachen, ist meist 
nur von der Masse der abendländischen Nationen zu verstehen; 
und selbst bei diesen dämmerte noch hie und da in einer einsamen 
Mönchszelle, worin von älterer Wissenschaft noch einige Strah
len glimmten, oder im Kreise der Hörer eines ferngereissten Aben
teurers , welchen sein Glücksstern heimgeführt, oder an Höfen 
besserer, wißbegieriger Fürsten, vor allen an jenen Karls und 
Alfreds Μ., oder in der Bude des kühnen Waarengängers 
(Warengus, Kaufmann) einige Länderkenntniß, und ward genährt 
durch verschiedene Ausschreibungen der Reisenden selbst oder der 
gelehrten Sammler, auch durch etliche Karten (oder Länder
tafeln)'), deren, ob auch rohe, fehlerhafte Darstellung doch 
immer den Geistesblick erweiterte. Aber einige Völker, durch 
besoudere Verhältnisse oder höhere Bildung hierzu berufen, haben, 
zu eben der Zeit, welche im Abendland Alles mit geographischer 
Finsterniß umhüllte, durch die wichtigsten neuen Entdeckungen die 
Erdkunde bereichert.

Nicht die Griechen — als welche blos im Best; der alten 
Kenntnisse, im Fortgebrauch der alten Handelswege sich erhielten 
— sondern die Araber und die Normannen gehören hieher. 
Jene haben theils als Eroberer, theils als Handelsleute, theils 
als wissenschaftliche Forscher solches Verdienst sich erworben. Nicht 
nur ward durch ihre Nationalvereiuigung, welche Mohammed 
bewirkt hatte, und durch ihre erweiterten kriegerischen und fried
lichen Berührungen mit andern Völkern, Arabien selbst, ihr 
heimathliches Wunderland, neu aufgethan für die übrige Welt; 
sondern sie haben auch in Asien und in Afrika theils durch's 
Schwert, theils durch Handelsverkehr manchen vergessenen Pfad, 
manches in Dunkelheit gefallene Land von Neuem in's Licht ge
stellt, und weit über die Grenzen der alten Erdkunde hinaus 
Bahnen der Thätigkeit sich eröffnet. In Afrika durchzogen sie 
mit Waffen und Karavauen alle Nordländer bis zum Niger, 
jn Osten bis zum Kap Corie Utes. Melindc, Mombaza

1) S. die Beispiele davon in Spreng e l's Geschichte der geographischen 
Entdeckungen.



326 Erstes Kapitel. Völkerverkehr und Handel.  

und das goldreiche So fala blühten durch ihren Handel schon 
im zwölften Jahrhundert. Doch vom westlichen Afrika kannten 
ste weniger und vom südlichen nichts; ja ste theilten den Irr
thum der alten Geographen von einer Verbindung dieses Landes 
mit Südasien. Aber weit und breit gingen ihre Züge in 
Asien: südöstlich bis jenseits des Ganges— ohne jedoch die 
hintere indische Halbinsel zu erforschen — nordöstlich bis tief in 
die Steppenländer, und auch nördlich in die Wildnisse Sibi
riens. Den Namen Kaptschak, welchen noch heute diese 
Trauergegenden führen, haben dieselben von ihnen erhalten; doch 
verlor sich hier ihre Kunde in dunkles Fabelland, das sie mit 
dem Namen Gog und Magog bezeichneten; und westlich am 
kaspischen Meer sind sie nicht weiter als Derbent gekommen *). 
So viele gesammelte Kenntnisse wurden durch Hilfe der Wissen
schaft deutlicher und gemeinnüziger gemacht. Viele arabische Erd
beschreiber, unter ihnen zumal der Sherif al Ed risi, welcher 
den Namen des Nubischen führt2), und später (1321) der be
rühmte Abulfeda, Fürst von Hamah, beschrieben, theils aus 
eigener Kenntniß, theils die Nachrichten Anderer zusammentra
gend, die obengenannten und viele andere Länder, im Ganzen 
sehr lehrreich, ob auch vermischt mit Irrthümern. Der Chalif 
Al Mam um ließ schon 833 in der Wüste zwischen Rakka und 
Palmira einen Grad der Breite ausmessen, um hiernach die 
Größe der Erde zu bestimmen, und andere Chalifen folgten sei
nem Beispiel in Ermunterung der wissenschaftlichen Erdkunde. 
Wenn es aber wahr ist, daß schon vor dem zwölften Jahrhundert 
acht arabische Einwohner von Lissabon (Almagrurim, die 
Herumirrenden, von ihren Schicksalen geheißen) kühn in das 
weite atlantische Meer steuerten, um jenseits seiner finstern Re
gionen die westlichen Länder zu finden: so müssen wir den Un
ternehmungsgeist und dem fernspähenden Blicke dieser Abenteurer 
die größte Bewunderung zollen.

Ueberhaupt zeigte sich in allen Ländern, wo die Araber 
herrschten, große Handelsthätigkeit und fruchtbringender Gewerb-

1) S. Sprengel; dieses kaukasische Derbent ist öfters mit jenem 
am Givon in der Landschaft Balk verwechselt worden.

2) Schrieb um 1153 am Hofe König Rogers 1. von Sicilien.
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fleiß. Spanien war nie volkreicher, besaß niemals blühenderen 
Landbau und regsamere Industrie als in der arabischen Zeit. Im 
Morgenland ist erst durch Türken und Mongolen das 
Gedeihen der Friedenskünste unterbrochen, der Handel gelähmt 

worden.

§. 40.

Fortsezung. Normänner. Einzelne Reisende.

Was die Araber in Süden, das waren in Norden und schon 
früher die N o rm änner. Seit dem sechsten Jahrhundert herrschte 
ün vielen Küsten das Schrecken dieser kühnen Seeräuber. Seit 
dem neunten wurden sie durch geographische Entdeckungen be
rühmt. Die weiten skandinavischen Länder, Dänemark, 
Norwegen und Schweden mit Lappland und Finnland 
gingen allmälig aus der alten Nacht hervor. Die Beschreibungen 
dieser Gegenden durch die Normänner Other und Wulfftan 
hat uns der große König Alfred erhalten, der Domherr 
Adam von Bremen aber, im eilften Jahrhundert, theils aus 
mehreren andern Quellen, theils aus eigener Kenntniß berichtigt 
und vervollständigt. Auch Irland, die Faroer, die Schet« 
ländischen und Orkadischen Inseln wurden durch Normänner 
entdeckt und hiedurch den übrigen Nationen bekannt. Die Küsten 
der Ostsee dämmerten durch sie wenigstens auf, wiewohl erst 
durch teutsche Missionarien das hellere Licht darüber kam. Doch 
haben dieNormänner Preußen und Esthland zuerst beschrieben. 
Sie haben den Russischen Staat gegründet, und weit in 
Norden das einsame Island (872) und das damals minder 
unwirthbare Grönland (dessen Ostküste später durch Eisberge 
unzugänglich ward) entdeckt. (982.)

So viele Entdeckungen ermunterten den Handelsgeist der Na
tion, und machten ihn fernwirkend. In Gemeinschaft mit den 
längst betriebsamen Wenden, die an der Ostsee hausten, führ
ten die Normänner eine Zeitlang den Haupthandel der Welt *). 
Einerseits ging derselbe zur See an die Küstenländer Deutschlands

1) Vergl F- G. E. I. F i sch er's Geschichte tes teutschen Hantels. 
Hannover 1790-
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und Frankreichs, später zumal in die niederländischen Städte, 
wohin, als zur bequemsten Zwischenlage, die italischen Kauf
leute die Waaren des Südens führten; anderseits auf mehreren 
Land- und Flußstraßen durch Rußland, zumal über Nowo- 
gorod nach dem schwarzen Meer und bis in's innere Asien. 
Damals herrschte an den Küsten der Ostsee ein reges Leben, ja 
Reichthum und Pracht. Noch soll man an der Stelle, wo Wi- 
netha, die uralte Pommersche Handelsstadt, in die Meeres
wellen versank, auf deren Grund ihre marmornen Trümmer er
blicken. Julin, wohin nachmals der Handel sich zog, erfuhr 
durch Krieg und Brand nicht geringere Zerstörung *). Auch 
Wisby (auf Gothland), Güzkow, Stettin, Garz waren 
ansehnlich und reich. Nach Unterjochung der Wenden durch Dä
nen und Sachsen zog der Handel sich mehr nach den Städten 
ihrer Ueberwinder, worunter B ard ew ik schon früher berühmt war.

Eine lebendige Kenntniß vieler fernen Länder und einen weit 
reichenden Handel unterhielten die Wallfahrten nach Palästina 
und andern heiligen Orten, und dann die Kreuzzüge. Aber 
noch weiter öffnete sich der geographische Gesichtskreis durch einige 
berühmte Reisende, welche theils ihre eigenen Beobachtungen, theils 
sonst gesammelte Notizen in ihre sehr denkwürdigen Reisebeschrei- 
bungen eintrugen. Der Jude Benjamin von Tudela (um 
1160), welcher in Angelegenheiten seiner Nation den Orient durch
reiste, dann die Mönche Plan Car pin und Askolin, welche 
Pabst Innocentius IV. an den Mongolischen Chan G a puk sandte, 
Andreas de Rubruquis, an den Chan Mangu von Lud
wig IX. geschickt, Marco Paolo, der (1269) von Venedig 
aus eine 26jährige Handelsreise durch Asien that, und unter den 
Europäern der Erste China sammt dessen Hauptstadt Peking 
sah, und fünfzig Jahre später der Engländer John Maundeville, 
der die nämlichen Gegenden bcreis'te, sind die vorzüglichsten der
selben. Ihre — mit Wundergeschichten und Fabeln reich ver
mischten — Beschreibungen der Inner-, Hoch- und Ost-Asia
tischen Lânder sind die Grundlage der bis auf die neuesten Zeiten 
gang und gebe gewesenen Darstellungen dieses Welttheils.

1) Diese beiden Städte werden jedoch von Einigen für die nämliche 
gehalten
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§. 4L
Italische Städte.

Weit eingreifender in die großen Handelsverhaltnisse als die
ses Alles war aber das europäische Städtewesen, sowohl jenes, 
welches, wie in Italien oder überhaupt in den Ländern des 
alten römischen Reichs, sich blos verjüngte, als welches, wie in 
den teutschen untr nordischen Ländern, allererst in's Leben 
trat. Von ihnen beiden, als hochwichtigen und hocherfreulichen 
Erscheinungen in einer sonst meist kläglichen Zeit laßt uns mit 
gebührendem Interesse und mit Liebe reden l).

Am frühsten bildete das Städtewesen in Italien sich aus. 
Da waren viele alte Städte, altrömische Municipalitäten, in 
ihren Rechten allerjüngst noch von Kaiser Majori an bestätiget. 
In diesen Gemeinwesen hatten sich durch das Getümmel der Völ
kerwanderung viele Erinnerungen aus der klassischen Zeit, selbst 
alte republikanische Einrichtungen, Formen und Sitten erhalten, 
und waren wie ein innerer Lebenskeim, der sich leicht wieder 
zu einer, der alten ähnlichen, Gestaltung entwickelte. Völlige 
Selbstständigkeit nach Außen, und alt-republikanisches Regierungs
System im Innern waren die Zwecke dieser, zum erneuten poli
tischen Leben geweckten Städte. Nachbildungen der klassischen 
Freistaaten im Bösen wie im Guten, in Verbrechen nicht minder 
als in Tugenden, in tumultuarischem Parteienkampf und in politi
scher Künstelei. Ihre Bestrebungen und Erfolge, ihrer Thaten 
und Leiden in solcher Sphäre ist in der detaillirten Geschichte 
gedacht. Hier blos von ihrer Handels-Thätigkeit. Dieselbe 
reichte auf Land - und Wasserwegen durch den größten Theil 
Europa's, auch nach Nordafrika und Westasien, mittelbar 
aber, durch griechische und arabische Zwischenhändler, bis In
dien und nach allen Handelsregionen der Welt. Besonders leb
haft ward dieser Handel seit den Kreuzzügen und durch die
selben. Die Zufuhr der unermeßlichen Bedürfnisse für die christ
lichen Streiter, dann die Erwerbung vieler Handelspläze und

1) Vergl. hierüber das vortreffliche Werk Kortüms: Die Entstehungs
geschichte der steistädtischen Lunde im Mittelalter und in der neuern Zeit. 
4. B- Zürich, Geßner. 1827 ff.
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Seehäfen an den Küsten des syrischen, griechischen und schwar
zen Meeres, gab ungeheuren Gewinn, und öffnete zahlreiche 
Handelsbahnen in's innerste Asien. Die Genuesen zumal han
delten also bis nach Sibirien und Sina. Die Venetianer 
aber, welche über Alexandrien ihren Hauptverkehr betrieben, 
erstreckten ihn nach den ostafrikanischen und indischen Län
dern. Die kostbaren Erzeugnisse des Morgenlandes, nicht min
der die Produkte ihres eigenen Kunstfleißes, zumal seidene Stoffe, 
anfangs aus morgenländischer, nachmals — seit Rogers II. von 
Sicilien (um 1130) Zeit — aus selbst erzeugter Seide verfertigt, 
auch Zucker, seit eben der Zeit, wurden von den italischen Kauf
leuten nach den südlichen und westlichen Häfen Europa's verfah
ren. Auch auf den Handelspläzen des Binnenlandes hatten sie 
Niederlagen und Comptoirs, ja sie machten an vielen dieser Orte 
sich ansäßig, und trieben lange Zeit den Haupthandel im ganzen 
mittlern Europa. Man nannte sie Lombarden. Ihre Betrieb
samkeit, ihre Verbindungen, vor allem ihr Geld reicht hum 
machte den einheimischen Kaufleuten lange Zeit unmöglich, gegen 
sie aufzukommen. Nur die Juden wetteiferten mit ihnen, und 
zum Theil die Kowärtschen (Coarsini) d. h. die Händler aus 
dem südlichen Frankreich.

Auch war ihre Beharrlichkeit, Geduld und Klugheit nöthig, 
um den vielen Schwierigkeiten obzusiegen, welche der Geist des 
Feudalwesens und die Barbarei der Zeiten dem Handel entgegen
stellten. Einige der oben bemerkten Bedrückungen wurden zwar 
allmälig gemildert, aber andere kamen dafür auf, oder wurden 
noch erschwert — zumal die willkürlichen Zölle und Abgaben; — 
und gegen Lombarden und Juden insbesondere wurden aus Natio
nal- und Religionshaß nicht selten wirkliche Feindseligkeiten, ja 
blutige Verfolgung erhoben. Sehr hemmend für die Handels
thätigkeit war das aus thörichter Exegese und plumpem Unver
stand rührende Verbot, Zinsen vom dargelehnten Geld zu neh
men. Die Lombarden zwar, als welche den Geist der Freiheit 
auch in kirchliche Verhältnisse trugen, und die Juden kehrten 
sich nicht an die kanonischen Verbote: doch mußten sie vor dem 
weltlichen Zwang oder Strafe sich scheuen, und forderten also 
zum Ersaz solcher Gefahr noch weit höhere Zinsen. Die Der-
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hâltnisse — in Verbindung mit der Seltenheit des Geldes — wel
cher bei der noch ungünstigen Handelsbilanz durch die Entdeckung 
der böhmischen, sächsischen u. a. Bergwerke nicht hinreichend 
abgeholfen ward — erhielten bis zum Ende der folgenden Periode 
den Zinsenfuß doch.

Ohne die italischen Kaufleute wäre ein großer Theil von 
Europa um ganze Jahrhunderte zurückgeblieben in allen Segnun
gen des Gewerbfleißes und Handels; folgenreiche Völker - und 
Länderverbindungen, in vielfältiger Richtung, zumal die wohlthä
tige, lebensstärkende Wechselwirkung des Morgen- und Abend- 
Landes, wären hhne sie theils gar nicht, theils in unendlich geringe
rem Maße entstanden. So große unmittelbare Wirkung, und daA die 
Unermeßlichkeit der entfernten Folgen ist aus der Thätigkeit eini
ger S t a d t g e m e i n d e n entstanden. Denn nicht die Gesammtmasse 
der italischen Nation, nicht die Könige und Fürsten Ita
liens — als deren Treiben, auf die ewig wechselnden Macht- 
verhältnisse beschränkt, und in die großen Bestimmungen der Mensch
heit wenig eingreifend blieb — einige Stadtgemeinden, durch 
die errungene Freiheit ermuntert, lebenslustig und an geistigen 
Kräften reich, haben den Anstoß zu so gewaltigem Umschwung 
gegeben, und seinen Gang gelenkt.

42.
Teutsche-

Aber reiner noch ist das Verdienst, preiswürdiger das Wir
ken der Teutschen Städte gewesen, weil ihre Stellung in der 
politischen Welt, oder die Eigenthümlichkeit des teutschen National- 
Charaktcrs sie vor den Klippen bewahrte, woran das Glück und 
der Ruhm ihrer italischen Schwestern scheiterten. Im Besiz 
so ausgedehnter Rechte und Freiheiten, als zur selbstständigen 
Regsamkeit, zur vollen Entwicklung der gesellschaftlichen wie der 
individuellen Kraft, zur Begündung eines durchaus gesicherten 
innern Rechtsverhältnisses, zur Darstellung wahrer bürger
licher Gemeinwesen gehört, blieben sie gleichwohl mit größeren 
Provinzen — als Territorial-Städte — oder unmittelbar 
mit dem ganzen Reich — als Reichsstädte — in so enger 
Verbindung, und in so heilsamer Unterordnung gegen landesherr- 
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liche oder Reichshohcit, daß nicht nur die äußere Sicherheit 
durch die Aegide des Land - und Reichsschuzes den kleinsten sol
cher Städte verbürgt, sondern auch die Gefahr einheimischer 
Umwälzungen durch die Heiligkeit allgemeiner Geseze und durch 
das zu deren Handhabung wirksame Ansehen des Landes - oder 
Reichsoberhaupt- von ihnen entfernt war. In so glücklicher Lage, 
welche die Segnungen der Freiheit gewährte und zugleich vor den 
Stürmen derselben sicher stellte, „haben" — um mit den Worten 
eines bürgerfreundlichen Schriftstellers J) zu reden — „die Reichs- " 
städte, und die großen privilegirten Landstädte Teutschlands der 
Welt ein Beispiel aufgestellt, mit wie herrlichen Denkmalen freie, 
durch edle Verfassung beglückte Menschen ihr Daseyn bezeichnen. 
Lange werden aufgeklärte Nachkommen, durchdrungen von den 
großen Gedanken Menschheit und Bürgerglück, mit wehmüthiger 
Empfindung die verlorne goldene Zeit des teutschen Bürgerstandes 
feiern, nicht ausgesezt dem Vorwurfe der Parteilichkeit des Ge
fühls, wegen unmittelbarer Theilnahme."

Dieses herrliche teutsche Städtewesen hatte gleichwohl einen 
dürftigen Anfang. Die Abneigung der alten Teutschen gegen 
ummauerte Orte entsprang einer edlen Quelle, der Liebe zur Frei
heit. Auch wären die Städte sobald nicht nöthig geworden, hätte 
nicht der freie Landbesiz in dienstbares Lehenverhältniß oder gar 
in trostlose Leibeigenschaft sich verwandelt, und hätten nicht äußere 
Gefahren zur engeren Zusammenwohnung aufgemahnt.

Die ersten Gründungen teutscher Städte rühren von den Rö
mern her, als welche längs des Rheins und der Don au, auch 
an einigen Punkten des innern Landes stehende Lager, oder auch 
blose Kastelle errichteten, welche allmälig zu Städten sich erweiter
ten, und die Mittelpunkte von kleinen Kreisen bürgerlicher Gesit
tung wurden. Viel später, erst vom zehnten Jahrhundert an, ent
standen die Städte im mittlern und nördlichen Teutschland. Die 
königlichen Dillen, die Reichskammergüter, die bischöflichen Size, 
Abteien, ansehnlichere Villen von weltlichen Fürsten, oder auch 
Dörfer in der Nähe fürstlicher Schlösser, zogen durch Dienst, Vor
theil und Neigung allmälig eine zunehmende Bevölkerung an, und 
wurden der Sicherheit willen mit Gräben und Pfählen umschlossen.

1) Hüllmann, Gesch. des Ursprungs der Stände in Teutschland M. Thl. I808.
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Zum nämlichen Zweck, der äußern Sicherheit, zumal gegen Un
garn und Wenden, ließ König Heinrich!, verschiedene Weiler 

oder Dörfer nach dem Muster der römischen Anlagen befestigen, 
bevölkerte ste durch Leute des umliegenden Landes, und ordnete 
mit Klugheit ihre innern Verhältnisse. Er wird als vorzüglicher 
Stifter oder Beförderer des Städtewesens verehrt.

§. 43.

Sortierung.
Aber sehr unvollkommen und roh war solche erste Anlage. 

Die meisten Bewohner der neugegründeten Städte — so wie der ' 
Burgen oder Villen, aus welchen sie entstanden — waren 
unfreie Ministerialen, Kriegsmannen oder Handwerker. F^eie 

Kolonen, Gewerbsleute und Handelsmänner gab es wohl auch, 
doch in weit geringerer Zahl, und — ob persönlich frei — 
waren sie dennoch dem Burgherrn Schuzgeld, und, wenn sie von 
ihm als Hintersassen einen Grund oder Hausplaz inne hatten, 
auch dafür Geld oder Dienste schuldig. Ob die milites ag
rarii, welche Heinrich 1. in die von ihm gegründeten Städte 
rief, freie Heerbannsleute, oder nur Patrimonial-Mi- 
ni st eria len des Königs gewesen, ist streitig *). In Ansehung 
des Burgherrn als solchen waren sie immer frei, und gehören 
zuverlässig unter die Stammväter der edlen Stadt-Ge
schlechter, Patricier, Münzherrn, oder auch vorzugweise 
Burger, cives, geheißen. Auch die vornehmern Ministerialen 
— seitdem dieses Verhältniß nicht mehr unedel schien — dann 
alle Freien und Edlen, welche gleich bei der Gründung der 
Stadt in ihren Mauern wohnten, oder auch später, des Schuzes 
oder anderer Vortheile willen, darin sich niederließen, blieben 
mit ihren Nachkommen geschieden von den unfreien oder hörigen 
Stadtbewohnern. Diese zwar erwarben später gleichfalls die 
Freiheit, als der durch Industrie erhöhte Wohlstand ihnen die 
Mittel zum Erkaufen oder auch zum Ertrozen derselben verliehen

1) S. oben Gesch. Teutschlands S. 67. Pütter unter andern ist für 
die erste, Hüllmann für die zweite Meinung Die Entscheidung hinge 
von der Bestimmung ab, wie weitherrschend damals schon in Teutschland 
das Lehen - und Minifterialwesen, und wie beschränkt schon der Heerbann 
gewesen. '
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hatte: aber gleichwohl dauerte die Sonderung von den alt-freien 
oder adeligen Geschlechtern fort, nur minder scharf gezeichnet, 
und im Einzelnen durch Wechselheirathen vielfältig verwischt.

Heinrich I. und nach ihm alle bessern Könige ertheilten dxn 
Städten, zumal den auf unmittelbarem Reichsboden oder in ihren 
Hausländern gelegenen, viele theils allgemeine, theils besondere 
Befreiungen und Rechte, damit sie zur Wohnung in denselben 
anlocken, bald auch damit sie durch deren Selbstständigkeit dem 
Thron eine Stüze wider die Macht der Großen bereiten möchten. 
Diese Großen selbst — jedoch später und in weit geringerem Maß 
— thaten Aehnliches, theils aus freiwilliger Nachahmung, mitunter 
genöthigt durch Umstände, meist aus pecuniarem Interesse, für 
Geld*, oder auch aus derselben Politik wie die Könige, um sich 

nämlich wider den Troz ihrer untergeordneten Großen durch die 
zuverlässigere Bürger-Kraft zu stärken. Auch allgemeine 
Reichsgeseze verordneten die Freiheit der Stadtbewohner.

In dem Maße nun, als solche Freiheit sich stärkte und aus
breitete, nahmen auch Gewerbfleiß, Handel, Reichthum, Selbst
gefühl, edlere Bildung der Städter zu. Das Verlangen nach 
größerer Freiheit, die Kraft zu deren Erringung, die Kunst in 
deren Behauptung und Genuß wuchsen eben dadurch: alles Gute 
und Edle hob sich gegenseitig. Allmälig wurden — nicht überall 
friedlich, doch unvergleichbar minder stürmisch als in den italischen 
Freistaaten — die einheimischen Verhältnisse, die Regierung, alle 
gemeine Geschäfte geordnet, die ganze Municipal - Verfassung, 
hier durch Herkommen, dort durch ausdrückliche Verträge und 
Geseze, allenthalben aber in Angemessenheit zu der fortschreitenden 
Entwicklung der allgemeinen Reichs - und Länderverfassung, be
stimmt. Zugleich gelangten viele Städte, theils durch friedliche 
Erwerbung, oft auch durch Schrecken und Gewalt, zu ansehn
lichen Gebieten, welche sie, je nach ihrer Stellung, mit einer 
hier der Grundherrlichkeit, dort der Landesherrlichkeit ähnliche Ge
walt regierten. Das Emporkommen der Städte brachte auch den 
Landban in die Höhe, als welcher den Stadtbewohnern Lebens
bedürfnisse, den Gewerben Stoff in zunehmender Menge zu lie
fest hatte. Der lange vernachläßigte, verödete Boden schmückte
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sich in den Umgebungen der Städte mit mannigfaltigen, veredel
ten Früchten. Doch war die Ausbildung von allem Dem sehr 
langsam, zumal im niedern Deutschland, so daß allda noch am 
Ende des dreizehnten Jahrhunderts in Urkunden wenig von Bür
germeistern und Räthen, sondern nur von Burg - oder Reichs
vögten vorkommt. Die Polizei auch der größern Städte war 
noch sehr unvollkommen. Die allermeisten waren selbst noch un
gepflastert. Erst nach dem Schluß der Kreuzzüge wird bedeuten
der Fortgang in solchen Dingen sichtbar. Wir werden die Früchte 
davon in den folgenden Zeiträumen darstellen.

§. 44.
Von der Hanse.

Auch der Handel der Städte, nächst der Freiheit das wich
tigste Prinzip ihres Lebens, stieg erst in der folgenden Periode 
zu seiner größten Höhe. In der vorliegenden hemmten ihn noch 
allzusehr die oben bemerkten Umstände (§. 37. 38 ). Indessen 
hatte doch schon gegen deren Ende der Gewcrbfleiß bedeutende 
Fortschritte gemacht. Frühe hatten sich die verschiedenen Hand
werker in Zünfte, Gilden oder Innungen gesammelt, deren 
erste und löbliche Zwecke auf Handhabung der Ordnung, Ver
minderung des Betrugs, überhaupt auf Vervollkommnung der 
Gewerbe und Erleichterung des Verkehrs gingen. Aber bald arte
ten sie in geschlossene Gesellschaften engherziger Monopolisten aus; 
ihre bald erschlichenen bald ertrozten Freiheiten oder auf's Her
kommen gegründeten Rechte zur Bedrückung der Gesammtheit miß
brauchend, unbekümmert um die Vervollkommnung ihrer Erzeug
nisse, nur den gesicherten Absa; und hohe Preise durch strenge 
Aueschließung der Nichtzünftigen erstrebend, und den schönern, 
vaterländischen oder stadtbürgerlichen Gemeingeist dem egoistischen 
Zunftgeist unterordnend.

Troz dieser Auswüchse haben die Zünfte und Zunftgeseze 
manches Gute bewirkt, und sind ein merkwürdiger Ausfluß des
jenigen im Mittelalter vorherrschenden Geistes gewesen, der, bei 
der Verdorbenheit oder Auflösung der gemeinbürgerlichen oder 
Mtionalbänder, astenthglben kleinere Gemeinheiten, durch
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Vereinbarung der Genossen von was immer für Interessen oder 
Verhältnissen, bildete, und hierdurch ein vielgestaltiges politisches 
Leben, eine folgereiche Regsamkeit politischer Kräfte hervorrief.

Aber die wichtigste unter solchen Verbindungen war die Ruhm
und Thaten-reiche Hanse. Schon frühe wurden zur Sicherung 
oder Ausbreitung des Handels Gesellschaften geschlossen, deren 
allgemeiner Name Hanse war. Eine dieser Vereinbarungen hat 
eine wichtige Stelle in der Weltgeschichte errungen. Aus schwa
chen, beim Mangel deutlicher Nachrichten chronologisch genau 
nicht bestimmbaren Anfängen ’) erhob sich im dreizehnten Jahr
hundert zuerst unter wendischen, dann unter nordteutschen 
Städten, welche jenen sich anschlossen, ein Handelsbund, welcher 
allmälig fast alle bedeutenden Städte von der Mündung der 
Schelde bis Estland zu einem nicht blos handelnden, sondern 
auch politischen Gemeinwesen vereinbarte, einerseits über Ruß
land nach Asien, anderseits über Flandern nach dem süd
lichen Europa einen ausgebreiteten, planmäßigen Verkehr trieb, 
die Anfeindungen gcwaltthätiger Nebenbuhler oder Gegner kräftig 
zurückwics, und mächtigen Königen, zumal den Herrschern der 
scandinavischen Reiche, das Gesez des Friedens vorschrieb. 
Einige dieser glorreichen Thaten sind schon in der vorliegenden 
Periode geschehen; doch die meisten erst in der folgenden, bis 
wohin wir demnach ihre zusammenhängende Darstellung uns Vor
behalten.

Nicht minder wird von dem Handel der Niederlande — 
wiewohl er schon frühe emporkam — desgleichen von dem auf- 
lebenden französischen, christlich-spanischen und engli
schen Handel, des natürlichen Zusammenhanges willen, erst in 
der folgenden Periode gesprochen. 

1) S- die lehrreiche „Geschichte des Hanseatischen Bundes" von G. 
Sartorius. Göttingen 1802.
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Zweites Kapitel

R e l i g i o n.

1.
Ausbreitung des Christenthums.

Nur die christliche Religion gibt uns hier Stoff zu Betrach
tungen. Was von den heidnischen Religionen, was von der 
mohammedanischen, von der jüdischen zu sagen wäre, ist 
theils schon in den früheren Perioden bemerkt, theils in der vor
liegenden bei der politischen Geschichte, des natürlichen Zu
sammenhanges willen, erzählt worden. Auch von der christlichen 
Kirche haben wir, aus gleicher Ursache, bereits Vieles in der 
Geschichte Teutsch!ands und anderer Reiche gesprochen. Was 
noch übrig ist — zumal die allgemeine Uebersicht und Wür
digung — findet hier seine Stelle.

Immer weiter dehnte sich die Herrschaft des Evangeliums 
aus. Die germanischen Völker, welche nicht schon früher be
kehrt waren, zumal die Stamme der Sachsen, dann die Wen
den und Slaven, die scandinavischen Nationen, die Rus
sen, die Ungarn, und in Asien viele t art arische Horden 
wandten sich zum Christenthum; theils der friedlichen Lehre hor
chend, theils durch's Schwert gezwungen, und, je nach geographi
scher Lage oder politischen Verhältnissen, theils nach dem latei
nischen, theils nach dem griechischen, mitunter auch nach 
einem kezerischen — zumal in Asien nach dem nestorianischen 
— Ritus. Das Umständliche hievon enthält meist die politische 
Geschichte. Auch ist allda von dem verschiedenen Geist, und 
von den Folgen jener Bekehrungen je nach solchen Verhältnissen 
gesprochen.

§. 2.
Spaltung der griechischen und lateinischen Kirche i).

Aber wenn sich das Christenthum der Ausbreitung seiner Herr
schaft im Allgemeinen erfreute, so barte es dagegen eine traurige

1) Die Ursachen der Trennung der griechischen und lateinischen Kirche 
von v. Reichlin-Meldegg, in seiner theol Abhdl. Leip; Kolmann 1324, 

», «vttrck Gesch. 5r «d, tz?
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Spaltung in seinem Innern zu beklagen. In diesem Zeitraum 
sonderte sich für immer die griechische von der lateinischen 
Kirche, und kam also zur beklagenswerthen Vollendung, wozu 
schon frühere Jahrhunderte den Grund gelegt.

Denn der Haß zwischen Griechen und Lateinern ist fast 
so alt als ihre wechselseitige Bekanntschaft, wenigstens so alt als 
die Unterjochung Griechenlands durch Rom. In den Gemüthern 
der Griechen lebte fortan das Gefühl des erlittenen Unrechts, 
geschärft durch das Bewußtseyn geistiger Ueberlegenheit, und in 
wahrer oder erkünstelter Verachtung der herrischen Fremdlinge 
Trost oder Ersaz suchend. Dagegen waren die Lateiner der 
Ennnerung der römischen Triumphe voll, hielten Rom für die 
durch den Schluß des Schicksals erkorne Erdenkönigin, und ver
gaßen, wenn sie der glänzenden Zeiten von Augustus und von 
Trajan gedachten, selbst ihrer früheren und auch nachfolgenden 
Barbarei. Die Verlegung der kaiserlichen Residenz nach Con- 
ftantinopel verlieh dieser Stadt und mit ihr allen Ländern der 
griechischen Zunge einen erhöhten Rang, und ermunterte ihre 
Ansprüche auf Superiorität, wenigstens auf Gleichheit; ja es 
mochte, in Sachen der Kirche und der Wissenschaft, den 
Lehrern allerdings der Vorrang vor den Schulern zu gebühren 
scheinen.

Bei solchen Verhältnissen und solcher Stimmung der Gemüther 
war die zeitliche Eintracht nur scheinbar oder künstlich, mitunter 
das Werk vorübergehender Zufälle; die Abneigung war bleibend, die 
Spaltung — ob früher oder später eintretend — fast unvermeidlich.

Eine merkwürdige Probe solches Verhältnisses und wie eine 
Andeutung der künftigen Dinge gab schon das Concil von Sar- 
dika *), auf welchem die Sache des geächteten Athanasius 
und des nicänischen Glaubens von 94 lateinischen Bischöfen ver
fochten und bekräftigt, von 67 griechischen Bischöfen dagegen 
verdammt wurde. Nur die einheimische Zwietracht der morgen- 
ländischen Prälaten verzögerte die Trennung, da bei den lang
wierigen Kezer-Fehden immer eine Partei sich nach Rom um 
Unterstüzung wandte, auch meist durch dieselbe siegreich ward, 
und sodann die nüzliche Freundschaft pflegte.

1) 346
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Allmälig vermehrten kleine Verschiedenheiten in der Liturgie, 
bald auch in Glaubenssäzen, den gegenseitigen Haß, und am 
allermeisten ward er entzündet durch die Eifersucht der beiden 
Patriarchen von Alt- und Neu-Rom. Der erste hatte, seit 
seiner Trennung vom byzantinischen Reich, zum Theil durch 
dieselbe, einen entschiedenen Vorsprung in dem Wettlauf zur 
Hoheit gewonnen; aber der Erzbischof von Constantinopel, 
seine Sache mit jener des Thrones verbindend, an dessen Strah
len er sich sonnte, verschmähte das Anerkenntniß seiner Unter
ordnung. Eine persönliche Fehde zweier Patriarchen gab endlich 
die Losung zum Bruch.

§. 3.

F o r t s e z u n g.

Der Patriarch Ignatius in Constantinopel ward durch daö 
Machtwort K. Michaels UL seiner Würde entsezt, und statt 
seiner Photius auf den erzbischöflichen Stuhl erhoben, ein ge
lehrter Laie, welcher mehrere Staats - und Kriegsämter mit 
Auszeichnung versehen batte, und nun plözlich durch alle Grade 
der kirchlichen Weihe bis zur obersten erhöbt ward Aber der 
Pabst Nikolaus I. erklärte sich für Ignatius, und sprach 
den Bannfluch über dessen eingedrungenen Nachfolger; worauf 
dieser kühn in die geöffneten Schranken trat, und mit kirchlichen 
Waffen wie mit jenen der Gelehrsamkeit den Pabst bekriegte.

Es ward den Lateinern zürnend vorgeworfen, daß sie die 
Reinigkeit des Glaubens verderbt, daß sie verdammungswürdige 
Zusäze zu den heiligen Symbolen gemacht hätten. Der Ausgang 
des heiligen Geistes vom Vater und dem Sohne, welcher erst 
im siebenten Jahrhundert, anfangs von den spanischen, dann 
den gallischen Synoden soll behauptet worden seyn, war die 
von Photius gerügte Neuerung, und er meinte, daß, welcher 
Mund das verhängnißvolle „filioquc" ausspräche, kein christlicher 
Mund sey. Doch wurden noch andere Anklagen mit dieser Haupt
beschwerde verbunden. Die Lateiner bedienten sich des unge
säuerten Brodes zum Abendmahl, sie genossen in der Fastenzeit

1) 852.
22 ♦
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Milch und Käse; ihre Priester schoren sich den Bart und ent
sagten der Ehe . . . Dazu kam noch der Streit, ob der neube
kehrte König der Bulgaren zum Kirchensprengel Roms oder 
Constantinopels gehöre?

Einige Zeit darauf ward Photius gestürzt durch Michaels 
Mörder und Nachfolger, Basilius Macedo. Rom, auf 
einem zu Eonstantinopel gehaltenen Concil *), feierte solchen 
Triumph, und erneuerte des Photius Verdammung. Aber durch 
einen abermaligen Umschwung, nach Ignatius Tod, erhielt der 
Verdammte seine Stelle wieder, und befestigte sich darin durch die 
Freundschaft des Pabstes Johann VIII., welcher dabei mehr 
seiner persönlichen Gesinnung als den Grundsäzen seines Stuhles 
gehorchte. Doch war auch dieses nicht von Dauer; denn Photius 
ward zum zweiten Mal abgesezt, nach Basilius Tod, und starb 
in der kaiserlichen wie in der kirchlichen Ungnade.

Ohne förmliche Versöhnung, ohne laute Fortsezung des Streites 
dauerte während des zehnten Jahrhunderts und der ersten Hälfte 
des eilften das gespannte Verhältniß zwischen den Stühlen von 
Rom und Eonstantinopel fort. Endlich ward durch des 
Patriarchen Cerularius Uebermuth der Bruch entschieden. 
Derselbe schrieb einen kühnen Hirtenbrief an die Kirchen Apuliens, 
welche so eben durch die Normänner zur Gemeinschaft Roms 
gebracht worden, und forderte sie auf zur Verwerfung des päbst- 
lichen Ansehens. Rom antwortete mit einem feierlichen Bann
fluch 2), welchen die Gesandten des Pabstes in Eonstantinopel 
Selbst auf den Altar der Sophienkirche niederlegten, und welcher 
nimmer widerrufen ward. Von dieser Zeit an besteht das grie
chische Schisma. Aussöhnungen wurden zwar öfters versucht, 
doch nur aus politischen Gründen, wenn der griechische 
Hof gegen die türkischen Dränger der Hilfe des Abendlandes 
begehrte. Volk und Geistlichkeit beharrten in ihrem Haß wider 
Rom. Die Aussöhnung war also nur vorübergehend und schein
bar. Wir werden gelegentlich in der politischen, und auch in der 
Kirchengeschichte des folgenden Zeitraums einiger solcher Versuche 
gedenken.

2) 1054, 16. 3«(i.1) 869.
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§. 4.

Dogmen- und Kezerge schichte.

Weit weniger Stoff als der vorige Zeitraum bietet der gegen
wärtige für die Dogmen- und Kezergeschichte. Im Abend
land wie im Morgenland wurden die Hauptdogmen also, wie sie 
die großen Concilien mühsam bestimmt und befestigt hatten, gläubig 
nachgesprochen, oder sorglos vergessen. Die Flamme des Eifers 
— vielleicht auch des Talentes — für metaphysische Fehden 
schien erloschen; politische Verhältnisse, zumal die Herrschaft der 
Sarazenen, Entfernung oder Verborgenheit entzogen die noch 
übrigen Kezerhaufen dem Arm der Rechtgläubigen, und die 
Thätigkeit des Clerus, wenig mehr aufgeregt oder beschäftigt 
durch großen Dogmenstreit, mochte theils' in ruhiger Zufriedenheit 
auf den Lorbern der Orthodorie entschlummern, theils auf die 
äußere Verzierung — oder Verunstaltung — des in der Grund
feste wohlverwahrten theologischen Gebäudes sich richten.

Das leztere geschah auch in reichem Maße. Denn nicht nur 
wurde der Gottesdienst, für welchen der römische Ritus, 
mit ihm die lateinische Sprache, allmälig im ganzen Abend
land aufkamen, fortwährend mit neuen Gebräuchen überladen 
und durch steigende Pracht entstellt, auch mitunter Ceremonien 
eingeführt, welche weit verwerflicher als die alten heidnischen, ja 
zum Theil äußerst ärgerlich und ganz unsinnig waren *); sondern 
selbst die Lehre ward theils verderbt, theils verhüllt durch Men- 
schensazungen, welche, wiewohl dem Geist des Evangeliums 
widerstreitend oder fremd, unter dem Schuz der allgemeinen Ver
finsterung, hier an der Hand des Betrugs sich einschlichen, dort 
als Diktate einer heiligen Gewalt sich ankündigten.

Also wurden — wenn der profanen Geschichte erlaubt ist, von 
Gegenständen so zarter Berührung zu sprechen — die fast bis 
zur Vergötterung getriebene Verehrung der Bilder und Reliquien, 
die Heiligsprechung — seit Alerander 11T. ein ausschließendes

1) Wovon insbesondere das Eselsfest und das Narrenfest auffallende 
Beispiele sind. S. Singularités historiques etc. Londres 1788. Du 
Cange voce festum U. A.
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päbstliches Vorrecht — die theils von habsüchtiger Politik, theils 
von fanatischem Aberglauben ersonnenen E nt sündig un g s-W ei
sen und Bußübungcn, die Rasereien der Flagellanten, der 
verkäufliche Sünden-Erlaß, die Jubelfeste und manches 
Andere eingcführt, was oft in der ersten Idee schön und wohl
thätig, nur durch Mißbrauch und Uebertreibung verwerflich ward; 
wie denn auch einige der heiligsten Lehren, als von der Trans
substantiation, von der Beichte, von der Herrlichkeit Mariens, in 
dem Gewand, worein man ste hüllte, oder in den unwesentlichen 
Zusäzcn, womit man sic überlud, überhaupt in der Entstellung, 
wie der Pöbel der Geistlichen sic vortrug, und der Pöbel der 
Laien sie aufnahm, den Bessern und Weiseren anstößig erschienen. 
Und nicht blos Beschränktheit oder gemeiner Aberglaube waren 
zum Verderbniß der christlichen Lehre wirksam: fast noch größeres 
Unheil stiftete die Afterphilosophic jener finstern Zeit, die Spiz- 
findigkeit und der Uebermuth der Scholastik.

I

§. 5.

Von den Paulicianern.
Aber selbst in der finstersten Zeit dämmerten einzelne Funken 

der Erkenntniß auf, und fand die festgegründete Kirchengewalt 
in dem emporstrebenden Geist der Freiheit den verhaßten oder 
willkommenen Anlaß zur Verfolgung.

Unter den Kezern dieser Periode sprechen vor Allem die räth- 
selhaften Pau licia ne r unser Interesse an, als die Vorläufer 
der Protestanten, wie die scharfsichtigsten Schriftsteller be
haupten. Schon im siebenten Jahrhundert ward in der Gegend 
von Samosata (im Comagenischen Syrien) diese berühmte 
Sekte gestiftet, deren Glaube bei aller Einfachheit, Verständigkeit 
und Uebereinstimmung mit den Hauptlehrcn der Apostel, zumal 
des heiligen Paulus, dennoch durch die Verwerfung einiger 
Theile der heiligen Schrift, durch einige gnostische Irrthümer, 
und insbesondere durch die aus Zoroasters oder Manes Lehre 
geschöpfte Annahme zweier Grundwesen, die Verwerfung der 
Orthodoren auf sich zog. Minder ärgerlich, aber noch weit ver
haßter war ihr Eifer gegen den Reichthum und die zeitliche Macht 
der Geistlichkeit, ihre wahre oder verstellte evangelische Einfachheit 
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und Brudersitte. Im östlichen Kleinasien, in Armenien, 
und in den umgebenden Ländern breitete allmälig diese Sekte sich 
aus, ungeachtet der Verfolgung, welche die Kaiser, die Sklaven 
der orthodoxen Geistlichkeit, über sie verhängten. Am grausam
sten verfuhr Theodora, die zweite Wiederherstellerin des Bilder
dienstes , wider die Paulicianer. Hundert Tausend dieser un
glücklichen Irrenden sollen die Opfer ihrer frommen Wuth gewor
den seyn. Darüber entzündete sich endlich eine schreckliche Empö
rung : die Länder Klein-Asiens empfanden die Gräuel eines ver
zweifelten Religionskrieges, und es ward der Kaiser Basilius 
Macedo zu demüthiger Bitte um Frieden gezwungen. Ein plöz- 
licher Umschwung des Glücks jedoch gab die Paulicianer seinem 
Zorne preis.

Schon früher waren mehrere Schwärme dieser verhaßten und 
gefährlichen Kezer in die thracischen Länder verpflanzt, und 
zumal die Stadt Philippopolis ihr fast selbstständiges Besiz- 
tbum geworden. Wir finden sie allda in den Zeiten der Kreuz
züge, zahlreich, in stolzem Gedeihen, als geehrte Kriegsknechte 
des Kaisers Alerius Komnenus, doch gefürchtet von demsel
ben, und später durch seinen Haß unterdrückt. Aber die barbari
schen Nationen, die Bulgaren, Chaz aren u. a. hatten längst 
die Lehren der Paulicianer unter sich ausgenommen. Die erster» 
zumal gewährten jezt den flüchtigen Kezern gastfreundliche Auf
nahme, und beschirmten mit Macht den Hauptsiz ihrer Kirche. 
Indessen gelangten, auf mancherlei Wegen, meist während der 
Kreuzzüge, die paulicianischen Glaubensmeinungen auch in die 
Abendländer. Italien, und vorzüglich das südliche 
Frankreich, empfingen unbemerkt den Samen der Kezerei. Sein 
Aufkommen wurde begünstigt durch das herrschende Verderbniß der 
Kirche und den Mißbrauch ihrer Macht, welcher zum Widerstand 
aufregte. Auch fielen die ersten Strahlen eines wiederkehrenden 
Lichtes stärkend, veredelnd — ob auch im Ganzen noch un
mächtig — auf die zarte Pflanze. Man glaubt, in den Lehre» 
der ersten — unglücklichen — Reformatoren, welche das zwölfte 
Jahrhundert erzeugte, zumal in jenen der Albingenser und 
Waldenser, ja noch in den spätern eines Wiklef und Huß, 
die Abstammung von jenen der Paulicianer zu erkennen, wornach, 
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da auf derselben Bahn, nur kühner oder glücklicher, auch Luther 
und Calvin fortschritten, die Reformation, welche die Welt um
gestaltet hat, ursprünglich aus einem syrischen Städtchen rührte *).

S. 6.
Einzelne Kezer-Streitlgkelten. Inquisition.

Doch in vorliegendem Zeitraum blieb dre Orthodor ie noch 
siegreich; ihr Triumph aber war, der M i t t e l willen, traurig. 
Eine kleine Bewegung war im neunten Jahrhundert durch den 
Streit über die strenge Gnadenwahl entstanden. Der Mönch 
Gottschalk ans Frankreich lehrte, dem heil. Augustinus ängst
lich folgend, die unbedingte Vorherbestimmung zur Seligkeit oder 
zur Verdammniß. Die Erzbischöfe von Mainz und Rheims, 
Rhaban Maurus und Hin km ar, verdammten diese Lehre, 
und erpreßten von Gottschalk derselben Widerruf durch Schläge. 
In zwanzigjährigem Kerker erkannte Gottschalk, daß hienieden für 
Kezer keine Gnade sey.

Wichtiger war der Streit über das Geheimniß des Abend
mahls. Die Lehre von der Verwandlung des Brodes und 
Weines in den Leib und das Blut Christi finden wir schon frühe, 
zumal von Paschasius Ratbert, einem Mönch von Corvey 
(um 831), bestimmt ausgesprochen, jedoch in förmlichen Kirchen- 
gesezen verkündet nicht. Auch erklärten Johann Erigena, 
der Schotte, Ratramus, gleichfalls Mönch in Corvey, und 
andere für ihr Zeitalter Helle Köpfe sich wider den Wortverftand 
solcher Lehre. Sie erhielt sich in stiller Ueberlieferung mehr als 
in ausdrücklicher Festsezung, bis im eilften Jahrhundert der geist
reiche Berengar von Tours wider sie aufstand, und mit 
Lanfrank, einem beschränkten Zeloten, darüber in Fehde ge- 
rieth 2). Mehrere Concilien wurden dieses Streites willen ge
halten. Berengar, von seinen geistlichen Feinden gedrängt, 
bequemte sich zum Widerruf, nahm jedoch denselben wieder zurück.

1) Manalis, bei Samosata, wo Constantin, der Stifter der 
Paulicianer, lebte.

2) Vergl. Berengarius luron ensis, Ankündigung eines wich
tigen Werkes desselben in einem Manuskript zu Wolfenbüttel befindlich. 
Von G. E. Lessing. 1770.
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und entging durch Pabst Gregors V1L, seines Freundes, 
Gunst einem härtern Schicksal. Erst 1215, auf dem Concil im 
Lateran, ward unter den Auspicien Pabst Innocentius III. 
die Transsubstantiation als Dogma erklärt, und also un
zugänglich der freien Forschung eines katholischen Schriftstellers 
gemacht.

Die allgemeine Finsterniß der Zeiten hinderte indessen die aus
gebreitete Theilnahme an rein geistigem Streit. Ueber Gegenstände 
der sinnlichen Wahrnehmung, und des irdischen Interesses möcht' 
er leichter entbrennen. Auch heftiger, da er hier unmittelbar mit 
der Selbstsucht es aufnahm und sie zur Vertheidigung ihrer lieb
sten Güter zwang. Gegen die Macht, gegen den eitlen Pomp 
und den Reichthum der Geistlichkeit wurde gestritten, und die Er
klärung des göttlichen Heilands, daß sein Reich nicht von dieser 
Welt sey, so wie die Demuth und Niedrigkeit der ihm nacheifern
den Apostel, als Verwerfungsgründe der stolzen Hoheit und der 
nimmer satten Geldgierde ihrer Nachfolger aufgestellt. Aebte 
und Bischöfe, ja der Pabst selbst — also verkündeten die Neuerer, 
unter ihnen am kräftigsten Arnold von Brescia — müßten 
entweder ihren schnöden Schäzen und allem Genuß der irdischen 
Herrlichkeit — oder dem Seelenheil entsagen; die frommen, frei
willigen Spenden der Gläubigen sollten, wie in der ersten Kirche, 
die einzige Quelle der priesterlichen Erhaltung seyn. Auf die 
feierlichste Weise ward diese Lehre durch zahlreiche Synoden, zu
mal durch ein großes Concil im Lateran verdammt; und es 
erlag auch Arnold, nach anfänglich glücklichem Erfolg, dem Haß 
seiner mächtigen Feinde Aber seine Lehre erlosch nicht. Die 
Losung des freiern Denkens war gegeben; unerreichbar der Gewalt 
pflanzten sich die Ideen in stiller Ueberlieferung fort, und, ob 
in seinen äußern Wirkungen durch Kirchenfluch und weltlichen 
Arm gehemmt oder unterdrückt, im innern geistigen Leben blieb 
der Funke der Erkenntniß wirksam.

Aehnliche Lehren, wie Arnold, trugen Peter von Bruis 
und Heinrich, und vor allen folgreich Peter Waldus vor. 

-Von ihm hat die Sekte der Waldenser den Namen, welche in

1) S. oben Seite 109
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Lyon und im ganzen südlichen Frankreich, in Provence, Lan
guedoc (zumal in der Gegend von Alby, daher ihre Anhänger 
auch Albigenser hießen) und Gascogne, auch in den Thä
lern Piemonts das Panier der kirchlichen Freiheit erhob, und, 
dahingerissen von dem Feuer der Begeisterung, wider die Rechte 
nicht minder als wider die Anmaßungen der Hierarchie, wider 
manche gute Einsezungen nicht minder als wider die Mißbräuche 
der Kirche eiferte.

So gefährlich schien diese Sekte dem römischen Hof, daß Jn- 
nocenz III. wider sie das schreckliche Jüquisitionsgericht 
aufstellte, das fluchwürdige Denkmal kirchlicher Anmaßung und 
Tyrannei, die Schandsäule der Menschheit *). Auf dem Concil 
zu Toulouse^) erklärte Gregor IX. das furchtbare Tribunal 
für beständig, gab ihm eine bestimmte Regel, und übertrug dessen 
Verwaltung den Dominikanern, welche sofort die Kezerver- 
folgung zum Hauptzweck ihres jugendlichen Ordens, zum Lieb- 
lingsgeschäft ihres geistlichen Lebens machten. Laßt uns den Blick 
abwenden von einer Einsezung, welche den Völkern, die sie ertru
gen, nicht minder Schande bringt, als den Tyrannen, welche sie 
erfanden, und von welcher mit Gelassenheit reden. Verrath an 
der Würde der Menschheit ist.

Doch die einzelnen Hinrichtungen, so emsig man sie betrieb, 
genügten dem fanatischen Eifer nicht: in offenen Feldschlachten, 
in regellosem Gemezel, durch Schwert und Feuer wurden die 
Waldenser und Albigenser aufgerieben; unter den Trümmern 
ihrer Wohnungen fanden sie ihr Grab; Kreuzzüge wurden auf
geboten wider das unglückliche Volk 3).

§. 7.
Hierarchie.

Solche Gräuel waren die Frucht der unumschränkten Kirchen
gewalt, weil Alles, was über die durch Natur oder Vernunft 
gesezte Grenze schreitet, nothwendig zur Mißgestalt wird, oder

1) S. Briefe über Jnquisitionsgericht und Kezerverfolgung in der römi
schen Kirche, von H. M. A. Cramer. Leipzig 1784.

2) 1229.
3) S. oben Seite 23 t.
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abenteuerliche Auswüchse erzeugt. Aber wie gelangte die Geist
lichkeit zu so ungemessener Macht? wie ward sie stärker als alle 
zeitliche Gewalten, als alle bürgerliche und Menschenrechte?

Theils geschah solches durch die fortgesezte Wirkung derjenigen 
Umstande, Verhältnisse und Kräfte, welche schon in den frühern 
Zeiten zur Erhebung der Kirche sich vereinigt hatten, theils durch 
neuere Gunst der Zufälle uud deren kluge, muthvolle, konsequente 
Beuüzung. Wir haben in den einzelnen Volks - Geschichten und 
in jenen der bürgerlichen Verfassung gesehen, wie fast überall 
durch Frömmelei oder Politik der Könige, durch die nacheifernde 
Freigebigkeit der Großen, und die emsig erregte abergläubige An
dacht, Gewissensangst oder Himmelsbegier aller Klassen im Volk, 
der Clerus zu schwellendem Reichthum, zu ausgezeichneten bür
gerlichen Vorrechten und Befreiungen, ja zur Reichsstandschaft, 
zu fürstlicher Würde und zur Regierung über Land und Leute 
gelangte; und cs ist leicht zu begreifen, wie — in einer Zeit der 
allgemeinen Lähmung aller bürgerlichen Gewalten durch die Lehens- 
Anarchie, der Auflösung des Nationalverbandes durch die ein
zelnen Zwingherrschaften, so wie des Völkerverkehrs durch Un
wissenheit und Barbarei — ein über alle christliche Länder, zumal 
von Mittel - und West-Europa, ausgebreiteter, unter sich selbst 
durch gemeinsames Interesse, gemeinsames Gesez und eine wohl 
organisirte Verfassung zusammenhängender, in jedem einzelnen 
Land schon durch lokale Besizthümer und politische Rechte ein
flußreicher Körper, durch seine planmäßig geleitete Gesammtkraft 
ganz übermächtig werden, und die Widerstrebungen aller Gegner 
vereiteln mochte. Es ist nicht minder begreiflich, wie, in einem 
Zeitalter der Finsterniß und Geistesarmuth, derjenige Stand, 
welcher allein noch einige Schäze der Wissenschaft besaß, mit 
entschiedener Ueberlegcnheit gegen alle übrigen auftreten, durch 
künstliches Blendwerk und eingcschwärzte Lehren seine Hoheit 
immer unbestrittener und glänzender machen konnte, und wie endlich 
in den Zeiten fast allgemeiner Dahingebung in die Fesseln der 
Leibeigenschaft oder doch der persönlichen Abhängigkeit, eine 
das Gemüth nicht minder als die äußern Handlungen anspre
chende, die Güter des Himmels nicht minder als der Erde aus
spendende Macht unwiderstehlich werden mußte. Der Nimbus 
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der Heiligkeit, welcher den Stand überhaupt, und dessen aus
gezeichnete Glieder insbesondere umstrahlte, warf die Menge zu 
frommer Verehrung nieder, und es wurde, wer aufrecht zu stehen 
wagte, durch die Donner der Kirche zermalmt. Der Bann
fluch und das Interdikt waren solche furchtbare Waffe, 
welche selten vergeblich geschleudert ward. Der erste schloß den 
Einzelnen aus der Gemeinschaft der Gläubigen aus, und beraubte 
ihn nicht nur der kirchlichen Güter, sondern auch — theils durch 
ausdrückliches Gesez der Staatsgewalten, zumal der frommern 
römischen Kaiser, theils durch erweiternde. Auslegung solcher 
Geseze oder durch's Herkommen — der bürgerlichen, ja der mensch
lichen Rechte. Wie oft und wie frevelhaft diese apostolische Waffe 
zur Behauptung ungerechter weltlicher Ansprüche, und im Dienst 
gemeiner Leidenschaft mißbraucht ward, haben wir in der politi
schen Geschichte gesehen. Wo sie aber nicht wirksam genug erschien, 
oder wo gegen ein ganzes Volk mehr als gegen Einzelne der 
geistliche Krieg zu führen war, da wurde das furchtbare Inter
dikt ausgesprochen, welches allen Einwohnern einer Stadt, eines 
Landes, eines Reiches, den Genuß der religiösen Tröstungen 
entzog, und ihr Gemüth durch düstere, Schauer erregende Cere
monien mit dem Schrecken des göttlichen Zornes füllte *).

8. 8.
Charkteristik des Clerus.

Der Besiz so ungebundener Macht verdarb die Geistlichkeit; 
und es wird solches Niemanden befremden, welcher die Natur 
des menschlichen Herzens kennt. Die Gewalt selbst führt die 
Neigung zu ihrem Mißbrauche mit sich, und der Besiz der Erden
güter ist Lockspeise für die Begierde. Die Geistlichkeit, berauscht 
von Macht und Reichthümern, wurde übermüthig und üppig; 
die Kirchenzucht war frühe erschlafft, im Kampfe mit Leidenschaft 
und Sinnlichkeit; es schien, nach gesicherter Gewalt, nicht nöthig 
mehr, durch strenge Sitten oder durch persönliche Würde zu

1) Wir finden den Kirchenbann schon in der heidnischen Zeit. Siehe 
unter Andern Caesar de B. G. VI. „Sacrificiis interdicunt. Haec 
poena apud eos gravissima. Quibus ita interdictum est, ii numero 
impiorum ac sceleratorum habentur ; ab iis omnes decedunt.“ etc. 
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imponiren. Das Cölibat, als Auflehnung wider die Natur, rächte 
sich selbst, hier durch geheime Sünde, dort durch unverhüllte 
Ausschweifung, oder es ward wenigstens die Entsagung auf Fa- 
milienglück als ein Rechtsanspruch auf andere Genüsse, zumal 
auf Hoheit und Macht betrachtet. Endlich wirkte die allgemeine 
Verdorbenheit des Zeitalters auch auf die Geistlichkeit zurück; 
der dumme, rohe, sklavische Haufe der Laien verdiente kaum 
eine edle Beherrschung.

Bei so vielen Gründen der Verderbniß, und auch in Verglei
chung mit dem Charakter der Priesterkasten des Orients, er
scheint der christliche Clerus selbst dieser finstern Zeit noch 
mehr preisens - als tadelnswerth. Er allein war es, welcher, 
nach dem Ausdrucke eines großen Schriftstellers J), unter den Zer
rüttungen des Faust rechts und der Lehensanarchie, „die geheime 
Kette bildete, welche die Gesellschaft zusammenhielt", und welcher 
in stiller — ob auch ausschließender — Ueberlieferung die Funken 
der Erkenntniß aus den klassischen Zeiten in die neuen rettend 
hinüberbrachte. Er war es, welcher in tausend und tausend 
Fällen die Wuth der Leidenschaften durch sein heiliges Ansehen 
niederschlug, Frieden und Recht wider die trozige Gewalt be
schirmte, die Drangsale des Kriegs und der Tyrannei durch seine 
ehrwürdige Vermittlung linderte. Auch hat er in allen Landern 
und zu jeder Zeit eine große Zahl von tugendhaften, für Mcn- 
schenwohl eifrigen, talentvollen und gelehrten Mitgliedern beses
sen , welche wohl selbst über die Sünden ihrer Standesgenossen 
seufzten, und nach Kräften deren Verschlechterung entgegenwirkten.

Die Ursache eines so merkwürdigen Vorzugs der christlichen 
Priesterschast vor der heidnischen liegt wohl allernächst in dem 
Vorzug der Lehre, als welche veredelnd auch auf die Organe 
ihrer Verkündung wirkte, und dem zu ihrer Pflege aufgestellten 
Stand eine nähere Aufforderung zur Heiligkeit gab. Einen an
deren Grund mögen wir in dem freien Zutritt der Laien, d. i. in 
der fortwährenden Erneuerung des Clerus aus allen Ständen 
der bürgerlichen Gesellschaft erkennen. Eine Priesterkaste 
würde entschlummert seyn im ruhigen Erbsiz ihrer Vorrechte.

1) H u n, e, Geschickte Großbrittanniens.
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Das Streben nach Gelehrsamkeit und Tugend wäre überflüssig 
gewesen für Diejenigen, die zu Priestern geboren worden, und 
die Verachtung oder Niedertretung der Laien würde vollendeter 
geworden seyn bei einem gesonderten Priestergeschlecht, das weder 
Brüder noch Verwandte unter jenen gezählt, also leicht yt dem 
stolzen Wahn einer höhern Abkunft sich gewiegt hätte. Auch die 
Bedrängniß der Zeiten bewirkte Veredlung des Priester
standes. Die Bedrückung der Lehensaristokratie war unerträglich 
für jeden, welcher den Adel der Menschheit erkannte, und die 
Herrschaft des Schwertes ein Gräuel für den, welcher moralische 
Kraft in sich empfand. Die stolzen, die freiheitliebenden Ge
müther, die nach Wissenschaft Dürstenden, Alle, welche kräfti
geren Geistes als Armes waren, oder welchen nur geistige Wirk
samkeit edel schien, die Verständigsten und Besten ihrer Zeit, wenn 
sie irgend nach persönlichen Verhältnissen konnten, traten zur Geist
lichkeit über, als bei welcher allein sie eine edle Sphäre der Thä
tigkeit und ein ihrer selbst würdiges Daseyn sanden. Hiedurch 
gewann der Clerus unermeßlich, und ward in den Stand gesezt, 
die errungene Ehrenstufe auch als Verdienst zu besizen.

§· 9.

Mönchsorden.

Selbst die Kloster — wiewohl die natürlichen Gründe ihrer 
Düsterheit blieben, und auch meistentheils Aberglaube oder Be
schränktheit sie bevölkerte — empfingen doch auch manchen guten und 
geistigen Menschen. Es war minder niederdrückend für ein edles 
Gemüth, selbst dem eigensinnigsten Novizenmeister, dem strengsten 
Abt im Namen Gottes zu gehorchen, als der rechtlose Frohndknecht 
eines weltlichen Zwingherrn zu seyn; die dunkle Zelle mochte er
hellt werden durch einige Strahlen der Wissenschaft, während 
draußen unter dem Toben des Faustrechts der stille Dienst der 
Musen keine Stätte fand; und verzweifelnd über die tiefgewurzelte 
Bosheit oder feige Dahingebung der Welt mochte nicht nur Fröm
melei, sondern auch wahre Frömmigkeit das Asyl des Klosters 
suchen. Endlich stellte das Mönchthum in einzelnen Klöstern so-

1 ) Siehe IV. Band. Seite 304 ff. 
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wohl als in ganzen Orden, die Idee eines Gemeinwesens 
dar; und nur als Glied eines solchen gelangt der Mensch zur 
höheren Ausbildung. Die, Auflösung der Völker in vereinzelte 
Haufen zusammengekoppelter Sklaven ließ keine anderen Triebe 
mehr aufkommen als jene der engherzigen Selbstsucht oder · der 
niederträchtigen Dienstbeflissenheit. Nur in der Kirche, und zumal 
auch in Klöstern, bestand noch ein gemeines Leben, eine Ver
einbarung vieler zu einem moralischen Ganzen, und fand also G e- 
meinsinn statt, welcher das Herz erweitert und erwärmt, und 
die Quelle der edelsten Interessen, Kräfte und Tugenden ist. Es 
war im Kloster wenigstens möglich, einer Idee zu leben, wäh
rend in der Welt die Würde des Menschen im persönlichen 
Dienst erstarb.

Damit wollen wir das Mönchswesen nicht loben, vielmehr nur 
den bürgerlichen Zustand des Mittelalters in seiner Trostlosigkeit 
schildern, als mit welcher verglichen selbst das Mönchthum noch 
zur Wohlthat ward. Uebrigens fehlte es dem lezten an Auswüch
sen nicht, welche auch durch die Bemühungen der zahlreichen Refor
matoren oder neuen Ordensstifter nicht getilgt, ja zum Theil noch 
vermehrt wurden.

Auf der Kirchenversammlung zu Aachen *), unter Ludwigs 
des Frommen Regierung, bewirkte für das fränkische Reich Be
nedikt, Abt zu A nia ne, die allgemeine Annahme einer Ordens
regel, welche meist aus jener des heiligen Benedikt von Nur
sia") gezogen war. Verschiedene fromme, mitunter geniale, meist 
aber schwärmerische Männer, auch einige Päbste erneuerten von 
Zeit zu Zeit die durch wiederkehrende Verderbniß gebotene Reform. 
Aber theils waren die Regel unkräftig gegen die Leidenschaften, 
welche ihnen bald offen widerstrebten, bald listig auswichen, theils 
erzeugten sie neues Uebel. Berühmt unter den Ordensstiftern sind3): 
Odo, Abt zu C lugn y 4), der Vater des weitverbreiteten Clu- 
niacenser; Romuald von Ravenna, der Stifter der streng 
fastenden und beständig schweigenden Camaldulenser^); Bru
no *9 von Rheimö, der Vater der noch strengern Karthäuser;

1) 817. 2) Um 515.
3) S. Mosheim: Institut, hist, eccles. majores.
4) Um 937. 5) 1023. 6) Um 1084.
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Robert, Abt von T), von welchem die Cister-
cienser den Ursprung haben; Bernhard von Clairvaur, 
der größte Zögling! dieses Ordens, und Stifter eines neuen, der 
Bernhardiner; dann der schwärmerische Robert von Arbris
se l, welcher zu Foutrevaud ein verbundenes Mönchs- und 
Nonnenkloster gründete, Robert und Berthold, die Väter der 
Prämonstratenser und Karmeliter.

Diese verschiedenen Gründungen glichen jede einem fruchtba
ren Mutterstock; es gingen zahlreiche Schwärme von ihnen aus, 
welche da oder dort sich niederließen, wo immer die Frömmigkeit, 
die Gewissensangst, die Melancholie oder der Stolz der Großen 
und Reichen ihnen einen befriedigenden Siz anboten. Alle Län
der wurden also mit Klöstern erfüllt, welche theils in stillen 
Thälern, theils auf freier Höhe, oder auch näher den Menschen 
in fruchtbaren Ebenen und selbst in der Mitte der Städte erbaut 
wurden. Aus dem Orden des heiligen Benedikt allein, dessen 
Mutterstock das Kloster Monte-Cassino war, sind 28 Päbste, 
200 Cardinäle, 1600 Erzbischöfe, 4000 Bischöfe, 16000 Aebte 
und eine zahllose Menge von Heiligen entsprungen2). Ein langes 
Verzeichniß von Klöstern gibt uns die Topographie eines einzel
nen Landes. Wer will ihre Summe im Ganzen ziehen? —

2) S. Reisen der Päbste II.

10.
Die Mendicante n.

Aber merkwürdiger als die übrigen Ordensstifter dieses Zeit
raums, und durch dauernden Einfluß ausgezeichneter sind die 
spanischen Heiligen, Franziskus von Assisi und Domi
nicus Guzman. Der lezte 3), vom Eifer der Orthodoxie ent
flammt, sandte seine Schüler aus zur Bekehrung der Kezer — 
allernächst der Waldenser — oder zur Aufhezung des Volkes 
wider dieselben. So trefflich erfüllten diese „Prediger-Mönche" 
ihren Beruf, daß die Waldenser, zwar nicht bekehrt, wohl 
aber ausgerottet wurden, und daß der Orden den Päbsten würdig 
schien, an die Spize der Inquisition gestellt zu werden. Seine

1) Um 1098.
3) Um 1215,
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Regel war hart, zumal die evangelische Armuth nach aller Strenge 
ihm aufgelegt.

Dasselbe Gesez, zum Theil noch strenger, erhielten die Jünger 
des heiligen Franziscus'). Er, der Diogenes seiner Zeit, 
strebte, durch Selbstverläugnung, Rauheit und zur Schau getra
gene Demuth dem Himmel theuer, oder den Menschen ehrwürdig 
zu werden, und legte seiner Regel den buchstäblichen Sinn der 
Worte Matthäus X. 9. ff. zum Grunde: „Ihr sollet weder 
Gold noch Silber noch Geld zum Eigenthum haben, noch zween 
Röcke, noch Schuhe rc." Der Pabst Honorius III. bestätigte 
den Orden, dessen Glieder, auf des Stifters Geheiß, nicht Brü
der, sondern nur kleine Brüder (Minoriten, Fraticellcn) sich 
nannten, aber, nach dem Zeugniß W i l h e l m s v o n S t. A m o u r °), 
an Stolz und Anmaßung von keinem andern erreicht wurden.

Diese beiden Orden der Mendikanten, durch den Schein 
größerer Heiligkeit, zum Theil auch durch nähere Verwandtschaft 
mit den untern Ständen an Ursprung und Sitte, und weil sie 
bettelnd oder geistlichen Kram ausspendend unter das gemeine 
Volk sich täglich mischten, hatten auf dasselbe größeren Einfluß 
als alle übrige Orden; sie verdunkelten das Anseben der Welt
priester und Pfarrer, mochten, unter dem Schuz des Pabstes, 
als welcher sie ganz besonders in Gunst genommen, selbst jenem 
der Bischöfe trozen, und waren — als unabhängig durch ihre 
Armuth und stark durch die Verehrung des Volkes — der welt
lichen Gewalt unerreichbar, ja oft fürchterlich.

Diese Lage der Verhältnisse, diese Sitten und Lebensweise 
erzeugten in den Bettel-Orden — ungeachtet das Gelübde 
des Gehorsams die Einzelnen band — einen Geist der anacho- 
retischen Freiheit, wodurch sie ihrem Verbündeten oder Dienst
herr», dem Pabst, mitunter selbst gefährlich wurden. Männer

1) 1220.
2) Magister Guilelmus de 8. Amore in seinem merkwürdigen Buch: 

„de periculis novissimorum temporum« vergleicht sie mit den Phari» 
säern im Evangelio, und sagt von ihnen: „Sie sizen gern oben an über 
Tisch und in den Schulen, und haben's gern, wenn man ihnen Ehrfurcht 
erweist, und sie Meister nennt." — Dieses Buch wurde von P. A 1er an
der IV. zum Feuer verdammt.

», Rvtteck Gesch. 5r PH. 23 
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des Volks, durch Zahl und Zusammenhang stark, rauh durch 
Grundsaz und Uebung, und von der Fessel der Bedürfnisse frei, 
mögen wohl, wenn Neigung oder verbundenes Interesse sie dazu 
antreibt, tapfer zur Sache eines Despoten, als ihres Schuzherrn 
oder Freundes, stehen: aber sie sind nicht zu dessen willenlosen 
Werkzeugen geeignet, und können widerstrebend gleich furchtbar 
als nüzlich mit ihrer Freundschaft seyn. Die Geschichten des foi» 
genden Zeitraums werden uns davon die merkwürdigsten Beweise 

geben.

11.
Dle geistlichen Ritterorden.

Eine ganz eigene und höchst wichtige Klasse der Mönche ent» 
stand wahrend der Kreuzzüge durch die Stiftung der geist
lichen Ritterorden, deren Glieder noch ausser den allgemei
nen Mdnchsgelübden die Verpflichtung des Kampfes wider die 
Ungläubigen auf sich nahmen.

Der älteste dieser Orden *), welcher den Namen der Hospi
taliter oder Johanniter führte (später aber jenen der RHo
tz ise.r- und endlich der Maltheser-Ritter enthielt), war in 
seinem Ursprung ein bescheidenes Bethaus, dann ein Kloster und 
ein Spital, welche, zu Jerusalem in der Nähe des heiligen 
Grabes von Kaufleuten aus Amalfi gestiftet?), nach und nach 
emporstiegen, und von dem heiligen Johannes, welchem sie als 
Schuzpatron gewidmet waren, den Namen trugen. Nachdem die 
Christen Jerusalem eingenommen, ward die wohlthätige Stiftung 
durch fromme Gaben bereichert, und ihren Dienern anfangs durch 
Gerhard, dann vollständiger durch Raymund du Puy 3), 
die Vorsteher der Anstalt, eine vom Pabst bestätigte Mönchsregel 
gegeben. Sofort fing der Kampf wider die Sarazenen an, 
und wurde, meist glorreich, fortgeführt bis zum Untergang der

1) S. die Hist, des Chevaliers hospit. de St. Jean de Jérusalem etc. 
par Μ. de V ertöt. Par. 1726, und die teutsche Bearbeitung derselben 
von N. (Niethammer). Jena 1792. Dann verschiedene Schriften von 
Beckmann, Dithmar und zumal von P. A. Paoli.

2) Um und nach 1048.
3) 1120 oder vielmehr, nach Paoli't Behauptung, schon 1099.
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christlichen Herrschaft. Die Johanniter erhielten hierauf in Zypern 
eine Zufluchts-Stätte, von wo aus sie muthvoll den Seekrieg 
wider die Türken führten, und schon 1309 das wichtige Rhodus 
eroberten. Sie behaupteten dasselbe bis in das sechszehnte Jahr
hundert.

. Der Orden der Tempelherren^ wurde von Hugo von 
Payens und Gottfried von St. Aldemar mit einigen 
Freunden gestiftet, zwanzig Jahre nach der Eroberung Jerusa
lems 2), als Balduin II., schwer bedrängt durch die Türken, 
nach Hilfe schmachtete. Die verbrüderten Ritter wurden von ihm 
ausgenommen in seinen Palast an der Ostseite der Stätte von 
Salomons Tempel, und erhielten von daher ihren berühmten 
Namen. So arm waren sie anfangs, daß, wie wir lesen, ihrer 
je zwei auf einem Pferde saßen. Aber bald wurden sie reich 
begabt von Königen und Fürsten in allen Ländern Europa's: 
die Zahl der Ritter, und noch weit mehr jene der dienenden 
Brüder nahm außerordentlich zu; sie wurden ein Hauptpfeiler 
der christlichen Macht in Palästina. Doch haben sie auch durch 
Ausschweifung, Uebermnth und mitunter selbst durch Verrath 
ihren Ruhm befleckt. Nach dem Verlust Paläftina's zog der 
Orden nach Europa, um allda, in seinem Hauptsiz, Frankreich, 
die gräßlichste Vertilgung zu leiden (s. oben S. 147). Viele 
Güter der Tempelherren sielen ihren Nebenbuhlern an Ruhm und 
Macht, den Johannitern, zu.

Auch der mächtige Teutsche Ordens entsprang einer 
kaum bemerkten Quelle. Ein ungenannter Teutscher stiftete “) in 
Jerusalem für die Armen und Kranken seiner Nation ein Hospital 
und Bethaus. Der edle Zweck erwarb der Stiftung Theilneh- 
mer, und bald verbanden diese mit der Uebung der christlichen 
Liebe auch den Kampf wider die Ungläubigen. Eine Mönchs-

1) S. (außer den altern Werken von Gürtler, Pierre du Puj, 
Ca m potnanes, Pereira u. A.) Karl Gottl. Anton, Versuch einer 
Gesch. des Tempelherren-Ordens 1781, und Hist, critique des Templiers 
par le R. P. Μ. J. Par. 1789·

2) 1118.
3) S- Christian Gottft. Elben, Einl. in die Gesch. des teutschen Ordens, 
4) 1128·

23 *
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regel, aus den Sazungen des heil. Augustinus gezogen, ward 
das Gesez der Verbrüderung, welche später mit der, im Lager 
vor Acre zu ähnlichen Zwecken errichteten Stiftung von einigen 
Bürgern aus Lübeck und Bremen vereinbart, und durch die 
Bemühungen des hohenstausischen Friedrich, Herzogs von Schwa
ben, zum Ritterorden erhöht ward *). Heinrich von Walpot 
war der erste Großmeister. So wie die beiden andern, so ward 
auch der teutsche Orden durch Schenkungen von Königen und 
Fürsten in Europa reich begütert, und zumal in Teutschland, 
noch mehr aber in Polen und in Preußen mächtig; wohin 
auch der Siz des Hochmeisters im Anfang des vierzehnten Jahr
hunderts verlegt ward. Wir haben die Gründung seiner Herr
schaft in diesem Lande in der politischen Geschichte erzählt2).

Verschiedene ähnliche Ritterorden, welche jedoch minder merk
würdig durch Macht oder Einfluß waren, übergehen wir, oder 
gedenken ihrer gelegentlich bei den einzelnen Volksgeschichten.

§. 12.

Gesammtwirkung des Mönchthums.

Die Mönchsorden überhaupt, nach ihrem inwohnenden Geist 
oder nach der Art, wie dieser benüzt ward, zumal nach der 
engern Verbindung ihrer Glieder durch das Gesez des Gehorsams 
unter unmittelbaren, dann höheren und höchsten Vorstehern, mögen 
ganz eigens und mit allem Ernst, welcher der Historie ziemt, 
nicht blos in scherzhafter Vergleichung, ein stehendes Heer der 
Kirche genannt werden. Die Sonderung in größere und kleinere 
Schaaren, jede durch den Wink ihres Häuptlings bewegt, und 
diese Selbst den Ordensgeneralen folgsam, die Vertheilung ihrer 
Standquartiere (wie Besazungs-Dienste) über alle Länder, die 
verschiedene Costumirung sogar und die jedem Orden eigene Waf
fengattung (d. h. Art der Wirksamkeit), zumal aber die sonder
bare Mischung von Gehorsam und Troz, von Dienstbarkeit und 
Anmaßung in denselben Personen — rechtfertigen diese Ver
gleichung. Und 'gleichwie gewöhnlich die stehenden Truppen die 
Local-Autoritäten gering achten, indem ehrenvoller scheint, nur 

1) 1190. 2) S. oben S. 181.
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der allgemeinen oder höchsten Gewalt zu gehorchen, oder gar die
selbe zu repräsentiren: also entzogen sich die Mönche so viel 
möglich — auch begünstigt durch häufige Eremtions-Privilegien 
— der Autorität der Bischöse, drückten das Ansehen der ordent
lichen Seelsorger durch Einmischung in ihre Amtsverrichtungen 
nieder, und stritten mit Bereitwilligkeit und Eifer-unter der Fahne 
des Pabftes.

Dieser aber, die Wichtigkeit eines solchen Heeres erkennend, 
suchte durch ausgezeichnete Gunst und Wohlthat sich dessen Treue 
zu versichern. Er wies den Mönchen einen ansehnlichen Rang 
in der Hierarchie an, machte die Aebte fast den Bischöfen gleich, 
erhob selbst oder beförderte die Erhebung von Mönchen zu 
bischöflichen und erzbischöflichen Stühlen, und benüzte die also 
gewonnene Mönchsschaar, noch mehr den von derselben aus
gehenden Geist des Aberglaubens und des blinden Gehorsams, 
auf's trefflichste zur festem Begründung seiner Allgewalt über 
Kirche und Staat.

X §. 13.
Das Pabstthum-

Denn dahin, zur laut verkündeten und wahrhaft despotischen 
Herrschaft in beiden Reichen, gestaltete sich wirklich das Pabst
thum in dem vorliegenden Zeitraum, wie uns schon die politische 
Geschichte in ihren hervorspringendsten Erscheinungen gezeigt hat. 
Es liegt uns indessen noch ob, einen zusammenfassenden Rückblick 
auf das Ganze zu werfen, und zumal die geistigen Pfeiler des 
Pabstthums, die Ideen und Lehren, in ihrer allmäligen Ent
wicklung zu verfolgen.

Wir haben den Pabst schon am Ende des vorigen Zeitraums *), 
nach achthundertjähriger, durch mannigfaltige Gunst der Umstände 
unterstüzter Bestrebung, ansehnlich erhöht, und seine errungene 
geistliche Präpotenz bereits auch auf der Grundlage einer welt
lichen Macht befestigt gesehen. Indessen beruhte, so lange der 
weitgebietende Karl Μ. herrschte, die Gewalt des römischen 
Bischofs auf seines Kaisers Gnade, und es hätte, wäre die fränkische

1) S. B IV. S. 293. ff.
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Monarchie in ihrem Innern kräftig, oder in Karls Geschlecht der 
Geist des Ahnherrn waltend geblieben, der Pabst vielleicht seinem 
Bruder in Constantin opel wieder gleich werden, oder zum 
blosen Bischof der Metropole herabsinken mögen.

Im Rathe der Vorsehung lag ein Anderes. Der Unwerth der 
karolingischen Fürsten ermunterte den Priester zu kühneren An
sprüchen. Hier trat Gregor VI. als Schiedsrichter zwischen dem 
schwachen Ludwig I. und dessen rebellischen Söhnen auf, dort 
verkaufte Johann der VIII. dem niederträchtigen Karl dem 
Kahlen die Kaiserkrönung um selbstbestimmten Preis; den jün- 
gern Lothar, welchen der Oheime Läudergier beängstigte, for
derte schon früher Nikolaus L, einer Ehescheidung willen, frech 
vor seinen Richterstuhl. Derselbe Pabst verkündete in seinen vie
len apostolischen Briefen, zumal in der Fehde wider Phot ins, 
überhaupt durch Schrift und That, seinen Herrschersinn und seine 
hochfahrenden Entwürfe. Auch gelang ihm, durch Eiuschwärzung 
der Pseudo - Isodor'schen Dekretalien - Sammlung *) 
seinen Anmaßungen eine gesezliche Grundlage zu geben, und jenes, 
was erst kürzlich durch die That aufgekommen, als ein altes 
Recht geltend zu machen.

Hiedurch wurde — nach dem Geist der damaligen Zeit, und 
nach der allgemeinen Weltlage — unermeßlich viel gewonnen, 
ja selbst für die Zukunft gesichert. Kaum mochte mehr die Frei- 
beit, so weuig der Kirche als des Staates, in dem ungleichen 
Streit wider das wohlbefestigte und gewaltig fortschreitende Pabst- 
thum aufkommen. Nur zufällige Umstände verursachten einige 
Unterbrechung.

Die langdauernden Zerrüttungen Roms, die unter einer 
Reihe nichtswürdiger Päbste gehäuften Frevel und Skandale er
niedrigten den heil. Stuhl, und hielten dessen Inhaber von größeren 
Unternehmungen ab. Als aber der Ottone Schwert Italien ein 
bleibendes Gesez gegeben, und Rom, mit der Kaiserkrone, in's 
Loos der teutschen Könige gebracht hatte, da bedrohte der
selben jugendliche Majestät von Neuem das Pabstthum mit völliger 
Unterwerfung. Denn, ob auch der Pabst den Kaiser krönte, und 
darum, nicht unscheinbar, die Kaiserwürde als von seiner Ver-

1) S. oben die Rubrik der Gesezgebung. S. 312. 
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leihung abhängig betrachtete; so konnten doch seine Worte wider 
die Massen der Teutschen nicht auftommen, wenn diese Teut
schen zu ihrem König standen. Solches wurde zumal unter 
Heinrich III. klar, welcher aus dem Coucil zu Sutri x) drei 
Päbste absezte, uud an ihrer Stelle Clemens II. ernennen ließ, 
zugleich auf's feierlichste das kaiserliche Bestätigungsrecht der 
Pabstwahlen verkündete.

Doch von kurzer Dauer war solche kaiserliche Macht. Ww 
haben den plözlichen Umschwung dieser Verhältnisse in der teut
schen Geschichte dargestellt °), wir haben den Sohn Hein
richs III., den unglücklichen Heinrich IV., als Bittenden vor 
Canossa, als verfluchten, entsezten, lebenslänglich bedrängten, 
ja im Tod noch verfolgten Kaiser gesehen, wir haben seinen 
Sieger, Gregor VII. und dessen Nachfolger in der Fülle der 
hohen priesterlichen, ja der weltherrschenden Macht erblickt a).

§. 14.
Von seiner Hoheit.

Die bessere Ordnung der Pabstwahl, welche Nikolaus II.4) 
ausschließend den Cardinälen übergeben hatte — unter blos schein
barem , auch nicht lange mehr giltigem Vorbehalt der kaiserlichen 
Rechte — versicherte der römischen Kirche den Besiz talentvoller 
Häupter, und erleichterte die Fortführung eines und dessel
ben Planes.

Diesen großen und woblberechneten Plan, mit allen Ideen, 
die ibn rechtfertigen, Mit allen moralischen und materiellen Hilfs
mitteln , die sein Gelingen befördern sollten, finden wir in den 
Gesezen und Verrichtungen Gregors VII., in seinen Briefe» 
und zumal in der von ihm selbst oder von einem Geistesverwandten 
herrührenden Schrift : d i c i at us H i 1 d eh ra n d i n iei gezeich
net und ausgedrückt. Zwei Haupttheile hatte der Plan: den 
geistlichen Stand über alle Abhängigkeit von bürgerlichen Ver
hältnissen und bürgerlicher Macht zu erheben, ja ihn selbst zum

1) 1046. 2) S. 88 ff. dann S. 95 ff.
3) Vgl. Hildebrand, als Pabst Gregor VII., und sein Zeitaller, ans 

den Quellen dargestellt von Ioh. Voigt, Dr. der Philoi Weimar i815
4) 1058.
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Oberherrn des weltlichen zu machen; und dann dem Pabst die 
Vollgewalt in dem geistlichen Reiche zu geben.

Zum ersten Zweck führte das — nach langem und wechsel
vollem Kampf endlich in der Hauptsache durchgesezte — Verbot 
der Investitur der Geistlichen durch einen weltlichen Herrn, und, 
durchgreifender noch, die Einschärfung des Coli bats, welcher 
wohl früher schon als verdienstliche Entsagung gepriesen, den 
Priestern auch anempfohlen, den Bischöfen geboten war, aber 
als allgemeines Gesez für alle Cleriker erst von Gregor VII. 
verkündet ward. Diese große Maßregel hat unermeßliche Fol
gen gehabt; und wenn das natürliche Recht und das humane 
Gefühl wider das harte Gesez sich auflehnen, wenn die Staats
klugheit es verwirft, und die Sittlichkeit Gefahr dabei läuft: 
so konnte gleichwohl kein trefflicheres Mittel erdacht werden, den 
geistlichen Stand durch den Nimbus vermeinter Heiligkeit in den 
Augen des Volks zu erhöhen, und seine Glieder zu einem unter 
sich engverbundenen, auch ganz abgeschlossenen, und nur den 
Standes-Inleressen dienstbaren Körper zu machen; und es 
ist der umfassende Blick, die tiefgehende Menschenkenntniß nicht 
minder als die geniale Kühnheit des Mannes zu bewundern, wel
cher in solchem Geist und in solcher Allgemeinheit den 
Kampf wider die stärksten Naturtriebe erhob und siegreich vollbrachte.

Die Erfüllung des zweiten Hauptzweckes, die Unterwerfung 
des geistlichen Sandes unter die Alleingewalt des Pabstes, wurde 
schon durch die Natur der Dinge begünstigt, als welche in 
jeder, zumal großen, Gesellschaft zur allmäligen Concentrirung 
der Gewalt fast unausbleiblich führt, indem bald die Fahrlässigkeit 
oder Unkunde Derjenigen, welchen deren Beschränkung oder die 
Erhaltung der Freiheit zusteht, das Oberhaupt zu Eingriffen er
muntert, bald aber eine dringende Gefahr oder augenblickliche 
Noth die Diktatur — welche dann gerne sich verlängert — zu 
heischen scheint, und überhaupt die persönlichen Interessen der 
Einzelnen, welche zu fördern oder zu gefährden auch das be
schränkteste Oberhaupt immer Gelegenheit findet, sie demselben 
leicht unterwürfiger, als das Gesez mit sich bringt, ja sogar zu 
Werkzeugen macht, womit auch die stolzer Denkenden mögen 
gcdemüthigt werden.
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Solches Alles geschah in der christlichen Hierarchie; und es 
verwandelt sich der geistliche Staat, welcher ursprünglich demo
kratisch gewesen, dann aristokratisch mit fortschreitender Vermeh
rung genau bestimmter Rang- und Gewalt-Stufen geworden war, 
allmälig in eine monarchische Autokratie, wornach der 
Primas nicht blos als oberster Schlußstein der hierarchischen Py
ramide, sondern als Strahlenkrone erschien, deren Glanz die 
Quelle der kirchlichen Herrlichkeit, daher alle untergeordnete Gewalt 
in der Kirche nicht die Grundlage, sondern wie der Ausfluß der 
päbstlichen wäre.

Zu den wichtigsten Beförderungsmitteln oder auch Wirkungen 
solcher merkwürdigen Umwandlung gehört die gebieterische Ein
mischung des Pabstes in die Wahlen der Prälaten. Er schien 
nur darum die Kirchen oder Kapitel, an welche allmälig von den 
Gemeinden selbst das Wahlrecht übergegangen, von dem Einfluß 
der Laien befreit zu haben, um seine eigene, heiligere Autorität 
an deren Stelle zu sezen; und es ward bald die päbstliche Er
nennung (welche hier unmittelbar, dort durch Legaten geschah), 
oder durch die päbstliche Gunst, der fast einzige Weg oder doch 
eine unerläßliche Bedingung zu Kirchenämtern. Von Prälaten, 
welche ihre Erhöhung des Pabstes Gnade verdankten, war ge
ringes Widerstreben gegen Eingriffe zu fürchten. Sie ließen sich's 
gefallen, daß in Rom Appellationen aus allen Sprengeln und 
in allen Sachen angenommen, daß alle wichtigere oder vorzüglich 
heilige Dinge daselbst ausschließend oder doch in höchster Instanz 
verhandelt, daß große Distrikte durch Eremtion von der bi
schöflichen oder erzbischöflichen Gerichtsbarkeit in die unmittelbare 
Gewalt des Pabstes gebracht wurden. Selbst das Ansehen der 
Concilien wich endlich jener des römischen Bischofs, und die ge- 
sezgebende wie die von Gesezen lossprechende Macht concentrirte 
sich in seiner erhabenen Person. i

§. 15.

Sortierung.

Diesen Gewaltübungen zur Seite, zum Theil voran und wie 
den Weg ihnen bahnend, schritt auch die Lehre fort, und es ward 
hinwieder diese Lehre durch dieselbe Gewalt, welcher sie zur Recht
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fertigung diente, geltend gemacht und behauptet. „Christus hat 
den von ihm geliebten Petrus, auf welchen, wie auf einen Fels, 
Er die Kirche baute, zu seinem Nachfolger loder Stellvertreter 
auf Erden bestimmt. Der Stellvertreter Desjenigen, welcher die 
Himmel mit seiner Majestät erfüllt, mag wohl die Könige und 
Gewaltigen der Erde nicht minder als die Diener der Kirche zu 
seinen Füßen sehen. Es ist aber eine zweifache Gewalt hienieden, 
die geistliche und die weltliche. Beide wurden Petrus ver
liehen, wie das Symbol der beiden Schwerter lehrt. Von beiden 
ist aber die geistliche um so vieles über die andere erhaben, als 
das himmlische Reich über dem irdischen, oder das ewige Seelen
heil über der flüchtigen Wohlfahrt des Leibes steht. Ja, es ist 
nur die geistliche Macht eine selbstständige und von eigenem 
Glanz, wie die Sonne, strahlende Macht; die weltliche dagegen 
borgt nur von jener, wie der Mond von der Sonne, ein schwä
cheres und abhängiges Licht; nur durch den Abglanz von des 
heiligen Petrus Stuhl erhalten die Throne der Erde ihren Schim
mer. Ihm also, dem Pabst — der, wie einige schamlose Cano- 
nisten zu lehren wagten, zwar nicht Gott, doch auch nicht blos 
Mensch, sondern ein Mittelwesen zwischen beiden ist — sind alle 
Gewalten Unterthan; Er mag Kronen und Reiche vergeben; Er 
ist der oberste Gesezgeber und Richter, in Allem unfehlbar, der 
Ausspender der göttlichen Gnade, wie des göttlichen Zornes. 
Ihm ist die Macht verliehen, zu binden und zu lösen, selbst von 
natürlichen oder göttlichen Geboten (als von der Pflicht der 
Wahrhaftigkeit und der Treue) vermag sein Wort zu befreien. 
Dem Pabst sich widersezen ist Aufruhr wider Gott." —

Nach Gregorius VII, haben vor den übrigen Hadrian IV. 
und Alexander III. zu Friedrichs I. Zeit, dann Innocen
tius HI., der Stifter der Inquisition, Gregorius IX. und 
Innocentius IV., die furchtbaren Gegner Friedrichs II., 
endlich Bonifacius VIII. durch Kraft oder Anmaßung hervor
geglänzt. Mehrere andere sind in der politischen Geschichte ge
nannt. Alle Päbfte aber, von Hildebrand an, waren ohne 
Widerspruch die obersten Häupter der Christenheit; alle strebten 
darnach, die Alleinherrscher derselben zu seyn.
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Einen auffallenden und schneidenden Kontrast mit solcher weit
hin verehrten oder gefürchteten Hoheit der Päbste machte ihre 
Bedrängniß im eigenen Land. In Rom selbst und im Kirchen
staat (dessen wechselnde Ausdehnung und Verengung wir in der 
politischen Geschichte bemerkt haben) tbeilen die Päbste das kläg
liche Schicksal aller Landesherren ihrer Zeit. Ihre Vasallen oder 
trozigen Edlen verschmähten den Gehorsam, und erhoben, ohne 
Scheu vor den Donnern des Vatikan, die wie die meisten Täusch
ungen nur in die Ferne wirkten, vermessenen Krieg wider den 
Statthalter Christi. Die Annalen Roms sind erfüllt von gleich 
ärgerlichen als mitleidswürdigen Geschichten geängstigter, verfolg
ter, persönlich mißhandelter Päbste. Die Tyrannen der europäi
schen Könige, die Gebieter der Christenheit waren oft Gefangene 
in ihrer eigenen Hauptstadt, die Schlachtopfer einiger Herren von 
Adel, der Spott oder das Erbarmen der römischen Weiber.

§. 16.
Beurtheilung.

Welcher Unbefangene, welcher Freund der Menschenwürde 
das System der hierarchischen Lehre in den Büchern der Canonisten, 
oder ihre siegreiche Verwirklichung in den Geschichten der Völker 
betrachtet, derselbe wird von Entrüstung und von Mitleid sich in
nigst durchdrungen fühlen. Und gleichwie es den kläglichsten Cha
rakter des Mittelalters in's grellste Licht sezt, daß selbst die Hier
archie ihm zur Wohlthat wurde — als Schuzwehr gegen noch 
schrecklicheres Uebel, gegen Anarchie und Sklaverei, gegen des 
Scepters und des Schwertes mißbrauchte Macht: — also mag als 
ein deutungsvolles Zeichen der neuesten Zeit gelten, daß sie die 
volle Größe jener Wohlthat mehr als alle frühern versteht ujid an
erkennt, daß, in den Tagen der philosophischen Aufklärung und 
des weit strahlenden Lichtes der Wissenschaft, von verständigen 
und wohlwollenden Schriftstellern das Lob der den Geist fesselnden 
Priesterschaft vielstimmig und eifrig verkündet wird.

So unstät im Wünschen und Verabscheuen, so ausgesezt der 
Selbsttäuschung ist das Gemüth der Menschen. Die gegenwärtigen 
Uebel, die Gefahren, welche allernächst uns drohen, erscheinen 
immer in der scheußlichsten Gestalt; was entfernt oder vorüber ist, 
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ob es noch schlimmer sey, schwimmt für unser Aug' in mildern 
Tinten. Daher wirft man leicht, um einem Ungethüm zu entfliehen, 
sich einem andern in den Rachen, das auf der entgegengesezten 
Seite lauert. Die Napoleonische Soldaten-Despotie, 
worunter die Zeitgenossen seufzen, ist der Grund der vielen Apo, 
logien des Pabstthums ')*

Doch wollen wir gerne Montesquieu's gerühmtem Urtheile 
beipflichten: «Comme le despotisme cause à la nature hu
maine des maux effroyables, le mal même, qui le limite, 
est un bien.» Denn es weiset die Lobredner der Hierarchie in 
die Schranken der Mäßigung zurück, und enthält das Prinzip 
der wechselseitigen Verständigung.

Ist doch auch Napoleon Selbstganzen Völkern oder Volks
klassen als Wohlthäter der Menschen erschienen, weil er gegen näher 
liegende Unterdrückung Schu; gab, oder Erlösung aus hart empfun
dener Bedrängniß verhieß. Wer mag darum seine Gewalt oder deren 
System — das der Präponderanz oder der Weltherrschaft 
und der militärischen Macht — für gut achte»? Wo sein 
Interesse zufällig es heischte, da gab er Schuz: wo nicht, oder 
wo die Gewaltigen zu ihm standen, da wurde eben durch Ihn die 
Freiheit vollends ertödtet. So würden auch die Päbste beim Sieg 
der Hierarchie gethan haben, und sie thaten so wirklich. Die 
Despotenmacht der spanischen Könige ist die Frucht ihrer Allianz 
mit der Hierarchie gewesen. Aus dem Streite zweier Gewalten 
über ein Volk oder über einen Einzelnen geht für diesen nur eine 
kümmerliche Sicherheit hervor. Ein Augenblick der Vereinigung, 
des Stillstandes, des Vergleiches — und er ist verloren. Dieses 
erfuhr der unglückliche Arnold von Brescia, als, zur Feier 
der kurzen Versöhnung zwischen Kaiser und Pabst, die Flammen 
seines Scheiterhaufens'emporloderten. Haben je die Päbste einen

1) Iezt, in den Tagen, da diese neueste Auflage an's Licht tritt, 
also nach dem wider die unglücklichen Polen erlassenen päbstlichen 
Hirtenbrief findet freilich das Pabstthum nur wenige Vertheidiger mehr unter 
den Freunden der Freiheit. Dessen ungeachtet blieb der Tert unverändert; 
und der Verfasser freut sich, daß er auch damals — so verführerisch die 
Gegenseite schien — der hierarchischen Gewalt aus ewig giltigen 
Gründen entgegentrat.
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Fürsten gehindert an Verfolgung der Juden, an Verbannung, an 
Hinrichtung der Kezer, an ungerechtem Kriege wider Ungläubige?? 
Was half es den Mauren in Spanien, als man sie zu Hundert
tausendennackt und blutend aus dem Lande jagte, dasein gewal
tiger Pabst sey? Hat nicht die Billigung Roms die Gräuel der 
Bartholomäus-Nacht vollendet?— Und dann: Wo bleibt 
das Gegengewicht in den eigentlichen Priester,Staaten? in 
Rom Selbst, in den Bisthümern Teutschlands, in dessen geistlichen 
Kurländern, in den Besizungen der Klöster und Ritterorden')??

Nur eine vom Volke Selbst ausgehende Gewalt, eine ein
geb orne und ihrer Natur nach getreue, kann seine Freiheit ver
bürgen. Jede fremde und jede fremdartige Gewalt mag 
feindlich wirken, jede künstliche Entgegensezung feindlicher Gewal
ten ist unzuverlässig und gefährlich. Nicht in Priestermacht, 
nicht in Adelsmacht, nur in reiner Volkskraft, in Volks
freiheit ist Heil für's Volk.

Zudem ist in vorliegender Periode die Hierarchie nicht eigent
lich Gegengewicht der weltlichen Gewalten, sondern vielmehr 
Selbst vorherrschende Macht gewesen. Es sind daher beide 
nicht in ihrer Wechselwirkung, sondern in bloser Verglei
chung zu betrachten. Hier fällt nun freilich die Entscheidung 
schwer, welche der beiden Tyranneien die heillosere sey, ob jene 
der Priester oder der Soldaten? — die soldatische ist roher, 
gewaltsamer, ohne Schonung, da sie Nichts fürchtet; ohne Grenze, 
da ihr nicht mag widerstanden werden. Die des Priesters dagegen, 
ob auch milder, wenn man ihr gehorcht, ob behutsamer, da sie 
nur durch die Meinung besteht, ob ehrwürdiger durch den Charak
ter der Heiligkeit, und minder demüthigend, da in den Priestern 
eigentlich nur die Gottheit geehrt wird — ist dennoch eingreifender, 
umfassender, dem edelsten Leben gefährlicher, weil sie nicht nur 
leibeigen macht, sondern auch die Seele zu beherrschen sich 
anmaßt, ja sie zu ertödten sich bestrebt, und darum unheilbarer, 
weil aus dem Geistestod ein Volk nicht leicht wieder erwacht.

I) Die allgemeine Wahrheit dieser Säze wird nicht aufgehoben durch 
tue seit ihrer Niederschreibung veränderte Gestalt Teutschlands.
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Drittes Kapitel.

Kunst und Wissenschaft *).

§. 1.
Ί. Arabische Literatur und Kunst.

Nicht mehr Grichenland, oder Italien, oder überhaupt 
Europa, sondern das Arabische Reich ist jezt der Hauptsiz 
der Geistesbildung. Seit dem die A b assid en auf den Thron des 
Chalifats sich geschwungen, erblühte in ihrem Gebiete, nicht min
der in einigen der vom Hauptreich losgetrennten arabischen Staa
ten, feinere Sitte, Kunst und Wissenschaft. Es geschah solches 
in der nämlichen Zeit, da in Europa Finsterniß und Barbarei 
ihre Herrschaft befestigt, und selbst die — geschriebenen und un
geschriebenen — Denkmale der früheren Kultur theils zerstört, 
theils verhüllt, oder unverständlich gemacht hatten. Ein halbes 
Jahrtausend hindurch und noch länger blühte die arabische Litera
tur vollkrästig und früchtereich. Don den indischen Gren-- 
ländern und von dem Saum der hoch asiatischen Steppe bis 
an den libyschenSand und an die atlantische Küste wichen 
die rauhen Töne des Fanatismus dem Klange sanfter Lieder; der 
Kriegslärm wechselte ab mit der vielstimmigen Lehre der Wissen
schaft und Weisheit. Die Sünde Amru's— wenn der alerandri- 
nische Bücherbrand mehr als Legende ist —wurde reichlich vergütet 
durch die Anlegung zahlreicher Büchersammlungen in Ost und West, 
von Fürsten und Unterthanen, durch unermüdetes Abschreiben und 
Uebersezen von alten und fremden, durch unerspöpfliche Erzeugung 
von eigenen Geisteswerken. Sechsmal hundert tausend Bände zählte 
die große Bibliothek der spanischen Chalifen, und mehr als siebzig 
Büchersammlungen nur in Andalusien standen dem allgemeinen 
Gebrauche offen. Nicht weniger reich und prachtvoll waren die

1) S. allgemeine Gesch. der Kultur und Literatur des neuen Europa, von 
Z. G- Eichhorn. Dell origine, progressi e stato at tua le d’ogni let- 
teratura, dell’ a. A Giov. Andres. Die Werke von Tiraboschi, 
Denina, Iagemann, Hamberger und viele Andere. Ueber die Arabi
sche Literatur : Ca si ri bibl. H isp. arab. U. a. Wir übergehen die Gelehr
ten« Lerika und die zahlreichen einzelnen Biographien-
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Bibliotheken zu Kairo und zu Bagdad; die Feindseligkeit der 
Chalifen wurde der kräftigste Sporn zum edlen Wetteifer. Weit 
berühmt waren die arabischen Schulen zu Bagdad, Bas- 
sora, Alexandrien, Cordova — selbst über die christlichen 
Abendländer strahlte ihr Licht — und ähnliche Lehren erklangen 
zu Samarkand und Bo chora, wie zu Fez und Marokko. 
Selbst die Eroberungen der Türken endeten die Blüte der Wis
senschaft nicht; ja es ging von deren Hauptbeförderern Einer, 
Malek-Schahs), aus dem Stamm der Seldschuken hervor. Erst 
die Mongolische Umwälzung erschütterte ihr schönes Reich. 
Doch endete sie es nicht. Die Wissenschaften erhoben abermals ihr 
Haupt aus den Trümmern der Verwüstung, bis — erst am Ende 
des folgenden Zeitraums — die Tartaren und Osmanen sie 
für immer niedertraten.

§. 2.

Würdigung derselben im Allgemeinen.
So glänzend jedoch diese allgemeine Schilderung ist, und so hoch 

die arabischen Schriftsteller, aus Selbstzufriedenheit und National
stolz, ihr wissentschaftliches Verdienst anschlagen: so löset doch, 
bei genauerer Prüfung, das Meiste sich in leeren Schein, oder 
doch in blos vergleichnngsweises Licht und in blos ört
lichen und zeitlichen Werth der Lehre auf. Zwar ist die 
arabische Literatur nur Wenigen zugänglich, und selbst diesen nur 
nach ihrem kleinsten Theil; es mag daher vermessen scheinen, über 
das ganze ein absprechendes Urtheil zu fällen. Doch ist's eine 
wahrscheinliche Muthmaßung, daß eher das minder Gute als das 
Vorzüglichere uns unbekannt geblieben, und die Schäzung des 
Ganzen nach dem Werthe der uns vorliegenden Bruchstücke wohl 
nicht ungerecht.

Aus solcher Schäzung geht hervor, daß, einige wenige Dis
ciplinen ausgenommen, die Erkenntniß bei den Arabern über den
jenigen Punkt nicht vorgeschritten, zu welchem sie schon bei den 
Alten gelangt war, ja, daß bei mehreren und den edelsten Wis
senschaften die Jünger Mohammeds weit hinter dem klassischen 
Heidenthum zurückgeblieben sind.

1 ) S. oben S. 210.
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Auch kann uns diese Wahrnehmung wenig befremden. Der 
Genius der asiatischen Völker ist der Thätigkeit des Geistes 
nicht hold. Ihren Bestrebungen — verglichen mit jenen der ediern 
europäischen Völker — ist, wie durch ein ewiges Verhängniß, 
ein nur mäßig hohes Ziel gesezt. Bei aller Begünstigung durch 
Reichthum und Macht der Staaten und durch den Eifer vieler 
edler Fürsten, bei dem großen Vorsprung an Zeit und bei dem Besiz 
aller Schäze der ältesten Ueberlieferungen haben sie gleichwohl nie 
über die Mittelmäßigkeit sich hinaufgeschwungen, und auch in den 
besten Zeiten gewöhnlich damit sich begnügt, das schon Vorhandene 
sich anzueignen, und, ohne eigene Schöpfung oder selbstthätigen 
Erwerb, blos das von den Vorfahren Ucberkommene den Nach
folger unvermindert zu hinterlassen.

Hieran ist nun freilich allernächst der Despotis mus schuld: 
aber daß derselbe in Asien unaufhörlich herrschte, ist eben der Fluch 
jenes Erdtheils.

Wir haben schon vielfältig bemerkt und werden noch oft zu 
bemerken den traurigen Anlaß haben, daß der Hauch des Despotis
mus rödtend auf die edleren Geisteskräfte wirkt. Ein Sklave kann χ 
den Schwung zu großen Gedanken nicht nehmen, und versucht er es, 
so kann der Despot es nicht dulden. Mitunter mag ein wohl
gesinnter oder kurzsichtiger Sultan seyn, welcher die Wissenschaft 
— aus Liebe oder Eitelkeit—pflegt und fördert; aber er handelt 
gegen sein erstes Interesse, wenn er cs thut. Auch wird ihn, 
oder doch seine Satellitteu, der natürliche Instinkt darüber bald 
belehren. Die schönen Künste, zum Vergnügen und zur Pracht, 
die Real-Disciplinen, zu staatswirthschaftlichem Bedarf, wird er 
ermuntern; aber die höhere, die freie, geistige Erkenntniß, die 
Philosophie und ihre Freundin, die lautere, würdige Ge
schichte, die muß er hassen, weil er selbst durch ihren Ausspruch 
verworfeu wird.

Also bei den ar abi sch en Herrschern, ja bei ihnen noch mehr 
als bei andern, da sie nicht blos bürgerliche Despoten, sondern 
zugleich oberste Priester oder Schüzer der Religion waren, 
demnach ein gedoppeltes Interesse die Unterdrückung der Geistes
freiheit von ihnen forderte. Geächtet war im Reiche der Chalifen 
nicht blos die Philosophie und die republikanische Politik Griechen- 
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lands und Roms, sondern auch die Mythologie Homers und 
Ovids. Die Götter nicht minder als die Helden der klassischen 
Welt waren ein Gräuel für den Beherrscher der Gläubigen; und 
es fanden sich die Moslems durch eine unübersteigliche Scheide
wand von dem Reiche des Geschmackes so wie von jenem der 
Geschichte und der Philosophie geschieden. Auch verschmähten sie 
selbst die Sprachen, worin so gefährliche Schäze enthalten 
waren. Nur in Uebersezungen — nach ängstlicher Auswahl 
desjenigen, was dem Reich und dem Glauben Mohammeds un
schädlich war — wurden die Geisteswerke der Griechen und Römer 
ihnen kund; versagt blieb ihnen die unmittelbare Berührung.

§♦ 3.
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Zn« Besondern.

In Uebereinstimmung mit solchen Anlagen und Umständen 
stellen sich auch alle Einzelnheiten der arabischen Kunst und Wissen
schaft dar. Der Abscheu vor Bilderverehrung verhinderte bei den 
Mohammedanern, wie einst bei den Juden, den Flor der bilden
den Kunst. Sie bewegte sich in dem engern Kreise von Ge
stalten der unbelebten Natur, und blos in Gebäuden äußerte 
sich einige Kraft und Kühnheit. Der Styl, den man fälschlich 
den gothischen heißt, ist von den Arabern ausgegangen. 
Spanien, das alte Wcstgothen-Reich, erhielt durch sie seine 
Prachtgcbäude: nachahmend erhoben sich im christlichen Abendland 
die Kirchen und Paläste.

Viele Chalifcn und Sultane waren der Dichtkunst hold. 
Sie überschütteten die Sänger mit Reichthümern und Ehren. 
Hiedurch nicht minder als durch die natürliche Anlage der phan- 
tasiercichen Orientalen zur Dichtkunst hob sich dieselbe, so hoch 
es immer geschehen konnte bei der Unbekanntschaft oder scheuen 
Entfernung von den Kassikern des Heidentums. In allen Zwei
gen der Poesie — die dramatische ausgenommen, deren Aufkom
men die häuslichen Sitten der Araber nicht erlaubten — haben 
ihre Dichter sich ausgezeichnet, für ihre eigene Nation erfreuend 
und veredelnd, und selbst für den abendländischen und kritischen 
Geschmack mitunter befriedigend.

y. bottées Gesch. 5r Pd. 24
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Auch die Redekunst wurde gepflegt, in derjenigen Maß' 
und Weise, wie das Ohr eines Despoten sie erträgt. Die Ge
schichte blieb beschränkt auf den engen Gesichtskreis der moham
medanischen Zeiten und Länder. Vor Mohammed schien nur die 
jüdische und Einiges von der persischen Geschichte bemerkens- 
werth oder ungefährlich, und nach der Gründung seines Reiches 
traten alle Völker, die der Islam nicht erleuchtete, nach dem 
Standpunkt eines gläubigen Historikers in dunklen Schatten zu
rück. Nur die unmittelbaren Berührungen der fremden mit den 
mohammedanischen Reichen, in diesen aber der Kreis einförmiger 
Revolutionen des Krieges und des Dynastien-Wechsels sind in 
den arabischen Geschichtbüchern zu finden. Gleichwohl haben diese 
Werke für uns einen großen Werth, da sie einen weit ausge
dehnten, aber den christlichen Schriftstellern jener Zeiten wenig 
bekannten Schauplaz beleuchten, demnach zur Darstellung einer 
welthistorischen Uebersicht nothwendig gehören. Zumal sind darin 
die geographischen Nachrichten kostbar, und überhaupt das 
Verdienst der Araber um die Erdkunde groß und preiswürdig. 
Wir haben davon schon an einem andern Orte geredet *).

Die Geographie aber tritt schon in die Sphäre der Real- 
Dis ciplinen über, deren Pflege dem Despotismus nicht unmit
telbar gefährlich schien, und darum der Begünstigung der Chali- 
fen sich erfreute. Nicht minder genossen alle Theile der Mathe
matik, so auch die Naturwissenschaften, einer freundlichen 
Ermunterung, wodurch sie zum Theil in ihrem frühern Zustand 
erhalten, zum Theil vorangeführt wurden. Das Leztere geschah 
zumal bei der Botanik, Chemie und Arzneikunde. Die 
Chemie, welche früher blos aus vereinzelten Kenntnissen bestan
den, ist eigends erst durch die Araber zur wahren Wissenschaft 
geworden, und die Namen der großen arabischen Aerzte, als der 
beiden Messue, Rhazis, Geber, Avizenna (EbnSinna — 
auch S cheik Rei es, d. h. Fürst der Aerzre genannt —), dann 
des Avenzoar und Averroes werden mit Ehrfurcht ausge
sprochen. Die berühmte Schule zu Salerno, von welcher aus 
die Morgenröthe der neuern Heilkunst kam, ist arabischen Ursprungs.

t) S- oben Gesch- des Handels, (5. 325 ff,
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Doch auch die Arzneikunde litt durch die Beschränkung der 
Geistesfreiheit. Die Zergliederung menschlicher Leichen war ver
boten; die Anatomie mußte sich mit Thieren behelfen. Die Thor
heiten der Alchemie und Astrologie äußerten vielfältig auf 
die Heilkunde ihren verderbenden Einfluß, und nicht minder nahm 
dieselbe Theil an dem verwirrenden Wortkram der philosophi
schen Schulen.

Denn nicht mit freiem Geist und lebendiger Forschung, nur 
als knechtische Schüler des einen Lehrers, Aristoteles (auf 
die übrigen wurden nur halbe Blicke geworfen), betrieben die 
Araber das Studium der Philosophie. Ja, diesen einen Meister 
ftudirten sie nicht in der Ursprache, sondern in Uebersezungen, 
durch deren Mängel die Dunkelheit seiner Bücher vermehrt, die 
Mißverständnisse gehäuft wurden. Die Spizfindigkeiten der Dia
lektik, der Rüstkammer für gelehrte Kämpfe, beschäftigten zumal 
den Fleiß der Araber, und ihnen gehört das Verdienst, auch den 
rohen Abendländern diese lange verkannten Schäze der Aristoteli
schen Weisheit zuerst wieder zugeführt zu haben. Die arabischen 
Uebersezungen des Stagiriten, mit den Commentarien der orienta
lischen Lehrer, zumal des gefeierten A verro es, wurden in's 
Lateinische übertragen; und dieser Quelle vor andern ist der 
Strom der Scholastik entflossen.4. §. J

TL Christliche.

Daß diese im Grunde nicht sehr bedeutende wissenschaftliche 
Kultur der Araber, daß selbst die der Juden J) jene der

1) Auch die Juden hatten berühmte Schulen in den Morgen» und 
Abendländern, und eiferten den Mohammedanern nach. Die Namen eines 
Zona Ben Channach (um 1121), Joseph Kimchi tum 1160), David 
und Moses Kimchi (dessen Söhne), eines Aden Esra, des Weisen 
(t 1165), eines Bêchai, Baruch, und vor Allen eines Moses Ben 
Ma im on (-f 1205) glänzen nebst andern in den Wissenschaften der Bibel- 
auslegung, der Grammatik und Arzneikunde. Die Rabbinen führten über 
ihren Talmud die heftigsten gelehrten Fehden mit den Gottesgelehrten zu 
Paris, wodurch die Lezten so sehr in die Enge getrieben wurden, daß sie 
die Hilfe des weltlichen Armes wider den Talmud anriefen. Man sehe deS 
gelehrten Wilh. Gesenius Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift.

24 *
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Christen überstrahlte, gibt wohl am deutlichsten den Grad der 
Finsterniß zu erkennen, die über der christlichen Welt lag. Frei
lich blieben in dem weiten Umfange derselben immer einige Länder 

durch ein Dämmerlicht erhellt; auch leuchteten in den finstersten 
Jahrhunderten immer einzelne Sterne; aber der allgemeine Charak
ter war Unwissenheit und Nacht.

Am meisten noch war von der alten Aufklärung in den 
griechischen Ländern geblieben. Das byzantinische Reich er
wehrte fich, wiewohl kümmerlich genug, der Barbaren, und be
hielt, bei aller Herabwürdigung des Charakters und dem Ermat
ten der Lebenskräfte, seine literarischen Schäze, seinen gelehrten 
Stand, seine regelmäßigen Bildungsanftalten, und durch alles 
Das den Fortbeftz der geistigen Suprematie in der christlichen 
Welt, so wie eine unabgebrochene Folge von — wenigstens ver- 
gleichungsweise — guten, selbst geschmackvollen Schriftstellern. Diele 
Kaiser, wie Leo der Weise, Constantin Porphyrog, die 
meisten Komnenen u. A. waren Freunde der Wissenschaft. 
Dennoch sank dieselbe zusehends gegen das Ende des Zeitraums.

Unter den Abendländern waren England und Italien am 
wenigsten verfinstert. Doch brach über jenes mit der dänischen 
Eroberung die volle Nacht herein; dieses, reicher als alle übri
gen an Denkmalen der alten Kultur, und selbst durch deren 
Trümmer reich, konnte nicht ganz in Barbarei finken. Mehr 
Bewunderung verdienen die Strahlen der Erkenntniß und des 
Geschmackes, die wir aus dem tiefsten Norden, aus Rußland, 
ans Island, in diesen Zeiten der allgemeinen Finsterniß hervor
schimmern sehen.

8. 5.

Hauptbeförderer der Wissenschaften int Abendlande.

Laßt uns, unter den einsamen Leuchten dieser düstern Jahr
hunderte, zuerst der Gewaltigen gedenken, welche durch huld
reichen Blick das Genie ermuntert, und die Wissenschaft zu Ehren 
gezogen haben. Der Fürst, der solches thut, ist weit vor allen 
Eroberern zu preisen, da zur Anerkenitung des geistigen Werthes, 
zur Ermunterung geistigen Wettstreites, nur das Bewußtseyn 
eigenen Seelenadels den Gewaltigen fuhren mag, und da es
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immer der Freiheit huldigen heißt, wenn man^das Reich der 
freien Wissenschaft zu erweitern strebt.

Karl der Große, sonst unser Liebling nicht'), glänzt von 
dieser Seite in reiner Glorie. Er hat Vieles für die Wissen
schaften gethan, und, nachdem er in hundert Schlachten gesiegt, 
seiner nicht unwürdig geachtet, Schulen zu stiften durch persön
liche Gegenwart der Lehrer wie die Lernenden zu ermuntern, und 
einen Kreis von Muscnfreunden um seinen Thron zu versammeln. 
Englische Gelehrte zumal waren es, durch deren Umgang er 
seinen eigenen Geist bereicherte, und durch deren Hilfe er die 
Plane zur geistigen Bildung seines Volkes betrieb; der berühmte 
Alcuin unter ihnen der Erste. Die Früchte von allem Dem 
reiften nicht. Nach Karls Tod ermangelten die pflegenden Hände, 
die zarte Pflanze starb in der eisernen Zeit.

Gleich eifrig, ja mit reinerer Liebe, und zugleich Selbst Ge
lehrter, beförderte der große Alfred die Wissenschaft. England 
war vor ihm durch mannigfaltige Bedrängniß in Barbarei ver, 
funken. Es bedurfte nicht blos des Wiederaufbauens, es bedurfte 
selbst der Legung eines neuen Grundes zur geistigen Bildung» 
Mit liebender Sorgfalt, durch alle Mittel, welche den Königen 
zu Gebote stehen, aber nicht minder durch eigene Geistesarbeit, 
durch Verfassung und Uebersezung von Schriften, welche der 
Volksausklärung frommen konnten, förderte Alfred das schöne 
Werk; aber nachfolgende Stürme zerstörten es.

Gegen das Ende des Zeitraums haben vor allen Fried
rich II., der Größte der Hohenstaufen^ und Alfons X., 
der Weise, von Castilien, als Beförderer der Wissenschaften 
geglänzt. Die ernstern Disciplinen sowohl als jene des Geschmacks 
erfreuten sich ihrer fruchtbringenden Pflege.

§. 6. .
Hervor leuchten de Gen ie's.

Die Namen der ausgezeichneten Genie's oder wahrhaft schäz- 
baren Schriftsteller in dem halben Jahrtausend, welches dieser 
Zeitraum umfaßt, sind fast in einem Athemzug auszusprecheu.

1) Siehe oben S- 44 ff.
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Der Geschichtschreiber, der vorzüglichsten Lehrer der 
Zeiten, haben wir oben, bei den Quellen^), gedacht. Die 
meisten waren Mouche, ohne Weltklugheit und Menschenkenntniß, 
ohne freien Sinn und Bürgerliebe. Ihre fast allgemeine Erbärm
lichkeit mag als sprechendes Zeichen ihrer Zeit und auch als mit
wirkende Ursache der herrschenden Finsterniß betrachtet werden. 
Nur wenige, als zumal Luitbrand, Hermannus Contrac
tus, Lambert von Aschaffenburg und Otto von Frei
sing eu machen eine rühmliche Ausnahme.

Auch der Geograph eu, dann der Juristen und mehrerer 
Theologen ist unter andern Rubriken schon Erwähnung ge
schehen. Hier noch von den übrigen Fächern, oder im Allge
meinen die nöthige Ergänzung.

Im neunten Jahrhundert wurden außer den gelehrten 
Freunden Karls Μ., unter welchen Alcuin der merkwürdigste 
ist, vor allen andern Hincmar, Erzbischof von Rheims (f 882), 
und Johann Erigena (auch der Schotte genannt, doch aus 
Irland gebürtig) berühmt. Der erste glänzte mehr als Bischof 
und Staatsmann, der zweite als Philosoph hervor. Rh ab an 
Maurus, Erzbischof von Mainz; Lupus, Abt von Fer- 
rieres; Otfried, Mönch in Weisenburg; Walafried 
Strabo und einige wenige Andere zieren noch dieses Jahrhundert. 
Im zehnten aber und in der ersten Hälfte des eilften wird die 
Unwissenheit vollständiger; in 150 Jahren zählt man nur 25 
Schriftsteller, wovon die meisten werthlos ssnd. In diesen finstern 
Zeiten verlor fich fast selbst die Schreibkunde. Die vornehmsten 
Personen, die obersten Rechter konnten mitunter ihren Namen 
nicht schreiben. Die Handzeichen rühren daher. Die Bücher 
wurden immer seltener, und verschwanden in einigen Gegenden 
ganz. Der Fleiß der Mönche im Abschreiben ersezte nicht über
all die Zerstörungen der Barbarei oder die Verluste der Fahr
lässigkeit. Auch schrieben sie ab mit schlechter Auswahl und meist 
im Dienst der Hierarchie. Gleichwohl finden wir in eben dieser 
Zeit die edle Roswitha, Nonne in Gandersheim, deren 
dramatische Werke Bekanntschaft mit Plautus und Terenz

i) ©· 1 ff.
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verrathen, und deren Geschichte Otto's I. zu den schäzbarsten 
historischen Denkmalen gehört. Wir finden den großen Ger bert, 
als Pabst Silvester ll. (1003) das Wunder seiner Zeit, auch 
als Zauberer verschrieen, wegen seiner angestaunten Wissen
schaft in natürlichen Dingen *). Auch Notker, der gelehrte 
Mönch zu St. Gallen, Guido von Arezzo, der große Ver
besserer der Musik, u. A. lebten in derselben Zeit.

Nach der Mitte des eilften Jahrhunderts, merkbarer im 
zwölften Jahrhundert, beginnt die Morgendämmrung des 
Geschmackes und der Wissenschaft. Es bildeten sich allmalig die 
neuern Landessprachen, und veredelten sich durch ihren Ge
brauch wo nicht in den ernsten Wissenschaften, doch in der 
Dichtkunst und auch in öffentlichen Geschäften. Die politischen 
Ereignisse hatten entscheidenden Einfluß auf die Bildung unh 
Mischung der Dialekte. Schulsprache blieb noch lange das La
teinische. Von den Lehrern wollen wir nur die wichtigern 
nennen:

La nfrank, Scholastikas zu Bec, nachmals Erzbischof zu 
Canterbury (1089), sein Schüler und Nachfolger Anselnt, 
auch Ros celi n, der Vater der Nominalisten 1 2), blühten 
noch im eilften Jahrhundert. Das zwölfte wurde verherrlicht 
durch Peter Abälard, Schüler Wilhelms von Cham- 
peaur, nachmals dessen Gegner und Sieger. Das Genie die
ses edlen Mannes blieb ungebeugt durch alles Unglück und alle 
Verfolgung. Die Schmach, die er durch die abscheulichste Bos
heit seiner Feinde erlitt, ward gemildert durch die Liebe und Ver
ehrung der Bessern. Seine Lehren — troz des Eifers, womit 
Bernhard von Clairvaur wider einige derselben, die er 
kezerisch nannte, den heiligen Krieg führte — hafteten im Ge
müthe seiner Schüler, und trugen in stiller Ueberlieferung und 
Fortbildung nicht wenig dazu bei, das Zeitalter des freiern Gei
stesblicks in göttlichen und menschlichen Dingen zu bereiten. Peter 
der Lombarde, Abälards Schüler, ist durch sein gefeiertes 
Buch, „Magister sententiarum", ein Hauptlehrer für die theo-

1) Froinannî Progr. Sæc decimum præ cæteris medii sevi nomine 
obscuri insigniendum non esse 1770.

2) S. von ihnen das Nähere im folgenden Zeitraum.



376 Drittes Kapitel. Kunst und Wissenschaft.
I .logischen Schulen Jahrhunderte hindurch geworden. Petrus

Comestor, oder Manducator, der unermüdete Bearbeiter 
der heiligen Schrift, der geistreiche Johann von Salisbury 
und mehrere Andere zieren noch dasselbe zwölfte Jahrhundert.

Von der Scholastik.

Ihrer Aller Ruhm wäre reiner, ihr Wirken wohlthätiger 
gewesen, hätten sie nicht sämmtlich die Fesseln der Scholastik 
getragen; d. h. jener spizfindigen und streitsüchtigen Schulweis
heit, welche — aus einer abenteuerlichen Zusammensezung heid
nischer, zumal aristotelischer, Philosophie, und christ
licher Theologie bestehend — nach der Natur dieser wider
streitenden Elemente sowohl, als nach dem in Schulen, zumal 
in Klosterschulen so leicht aufkommenden Geist der Pedanterei, 
der Einseitigkeit, der absprechenden Anmaßung, den Fortschritten 
der besseren, freien Erkenntniß nicht anders als hinderlich seyn 
konnte.

Es waren aber die an Klöstern oder Dom stiften meist 
von Alters bestehenden, und zumal durch Karl Μ. und seine 
Nachfolger vermehrten Schulen durch den größern Theil dieses 
Zeitraums die einzigen gelehrten Bildungsanstalten des Abend
landes, die Geistlichen also allein und ausschließend im Besiz der 
dürftigen Reste der Wissenschaft. Lange Zeit beschränkte sich der 
Lehrplan auf das Trivium und Quadrivium *), bis all- 
mälig der Geistesblick sich erweiterte, und wenigstens an den 
größern und berühmter« Schulen — als an jenen zu Orford, 
Paris, Tours, Lyon, Laon, Bec, Salamanca, Cöln, 
Fulda, Corvey u. a. — der Unterricht eine größere Ausdeh
nung gewann. Es erstarkten selbst solche Schulen durch Reich
thum, Berühmtheit und die sich fortbildende einheimische Verfas
sung, auch durch ausdrückliche Privilegien, zu gesonderten 
Instituten (oder es wurden deren auch ursprünglich errichtet), 
welche wohl ihrem Geist und auch der Form ihrer Verwaltung

1) S. IV. B. S. 324.

-
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nach klösterlich oder geistlich blieben, auch unter der Leitung 
oder Hoheit der kirchlichen Autoritäten, zumal des Pabstes stan
den; aber dennoch lebenskräftiger für die Wissenschaft, auch als 
eigene (Korporationen ansehnlich und einflußreich in Kirche und 
Staat wurden.

Auf solche Weise entstanden theils Spezial-Schulen für be
sondere Wissenschaften, theils General-Schulen oder Univer
sitäten. Von den ersten sind zumal jene zu Bononien für 
die Jurisprudenz, zu Salerno für die Arzneikunde, jene zu 
Paris und Orford für Philosophie und Theologie berühmt 
geworden. Die beiden lezten erweiterten sich zu Universitäten, 
deren Rang und Vorrechte auch die Schulen von Rom, Padua, 
Toulouse, Montpellier und Salamanca erhielten. Die 
Zahl der Studirenden auf diesen hohen Schulen war, vom drei
zehnten Jahrhundert an, erstaunlich groß. Wir lesen — was 
jedoch wohl übertrieben ist — von 10,000 Studirenden zu B o- 
logua, von 30,000 zu Orford, von 10,000 Graduirteu 
zu Paris. Die akademischen Würden wurden durch gesezliche 
Vorrechte glänzender gemacht, die akademische Regierung, die 
Fakultäten, die Nationen e, hielten ihre bestimmtere Gestalt und 
Absonderung. Gegm so planmäßig eingerichtete, fast selbstständige 
literarische Gemeinwesen mochten die abhängigen Klosterschule» 
den Wettstreit nicht fonsezen; sie sanken in Unbedeutsamkeit.

Gleichwohl dauerte auch an den Universitäten die scholastische 
Beschränkung in Geist und Lehre fort. Die dialektische Kunst 
behrgle den eitlen Lehrern als bequeme Waffe des Angriffs und 
der Vertheidigung. Die geoffenbarte göttliche Wahrheit, so wie 
die Kirchensazungen, wurden durch Aussprüche — anfangs Pla- 
to's, nachmals aber, seitdem aus den arabischen Schulen die 
Verehrung für den Stagiriten nach dem Abendland gekommen, 
des Aristoteles — unterstüzt, und die Grübeleien der Meta
physik mit dogmatischer Strenge eingeschärft. Es kam so weit, 
daß Aristoteles, dessen Schriften frühere Kirchenlehrer verdammt 
hatten, von spätern Concilien als beweisende Autorität selbst in 
heiligen Dingen angeführt wurde, und daß die Verschiedenheit 
philosophischer Ansichten zu Verkezerungen und Verfolgungen An
laß gab.



378 Drittes Kapitel. Kunst und Wissenschaft.

Zumal wurde im dreizehnten Jahrhundert durch K. Fried
richs II. Gunst und durch den Eifer der beiden Orden, der 
Dominikaner und Franziskaner, das Ansehen des Stagiriten vor
herrschend und die Scholastik triumphirend. Die gefeierten Namen 
eines Alexander von Hales'), eines Albertus Magnus'), 
eines Thomas von Aquino'), eines Bonaventura^) und 
vor Allen eines Roger Baco 5) zeichnen dieses Zeitalter aus. 
Diese berühmten Manner alle gehörten jenen Bcttelorden an; 
sie Alle waren Hauptlehrer der Scholastik; sie Alle huldigten 
Aristoteles.

§. 8.
Schöne Kunst und Poesie.

In demselben zwölften Jahrhundert, worin die ernste Philo
sophie und Theologie, auch die Jurisprudenz und die Real-Dis
ciplinen etwas Starke gewannen, ja denselben voraneilend, er
hoben sich die schöne Kunst und die Poesie. Beide waren, 
so wie die Wissenschaft, noch fast ausschließend im Besize der 
Geistlichkeit, zumal der Mönche, deren müßiges Leben dadurch 
in etwas aufgeregt und versüßet ward. Doch nicht die wahre, 
genialische Schönheit, mehr der Fleiß und die Vollendung im 
Kleinen blieb der Charakter der bildenden Kunst, nicht minder 
in Malerei als in Schnizwerk und selbst iu der Baukunst, 
welche — meist arabischen oder maurischen Vorbildern nach
strebend — wohl durch Masse und Umriß zu imponiren, durch 
die unendliche Mühe der Theil-Arbeit in Erstaunen zu sezen, 
nicht aber durch gefälligen Eindruck zu reizen vermag.

Die Dichtkunst zuerst entzog sich der Fessel oder demAllein- 
besiz der Geistlichkeit, sie, die Tochter der freiesten Geisteskraft, 
der jugendlichen Phantasie.

Im südlichen Frankreich, auch in Nord-Italien, und 
auf der Ostküste Spaniens bildete sich die Provenc alische 
oder Romanische Sprache, in welcher viele freundliche Ge
sänge durch jene eiserne Zeit klangen, deren Rauheit wunderbar 
mildernd. Die Sänger, Troubadours, Trouveres (Er-

1) t 1245.
4) t 1274.

2) t 1280.
5) 1292.

3) t 1274.
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finder), genannt, waren großentheils von edler, selbst fürstlicher 
Abkunft und durch den Zauber ihrer Dichtungen fast so mächtig 
einwirkend auf ihre Zeit, als es einstens die griechischen Dichter 
in der Kindheit der hellenischen Kultur gewesen. Im nördli
chen Frankreich ( Langue d’oil, im Gegensaz der Langue 
cl’oe ) wurde den Provençal - Dichtern nicht unglücklich nachge- 
ahmt; und auch England, Spanien und Italien blieben 
nicht weit zurück. Früher schon, waren aus Norden, aus Ire
land, Scandinavien, ja aus dem einsamen Island viele 
Gesänge der Scal den erklungen.

Aber am anziehendsten für uns sind die Schwäbischen Minne
singer, ein Chor lieblicher Sanger, meist edler Abkunft und 
edleren Geistes, blübend in der Hehenstaufischen Zeit, die 
Zierden des oberteutschen Parnasses '). Die Lieder der Minne
singer verklangen wieder gegen das Ende des Zeitraums, so wie 
damals auch das Ritterwesen, welches ihnen den Stoff ge
geben, seinen edlern Geist verlor. Doch immer mögen sie als die 
freundlichste Erscheinung des Mittelalters betrachtet werden, und 
als die erste Verkündung einer wiederkebrenden besseren Zeit.

1) Sammlung von Minnesingern, i4O Dichter enthaltend, durch Rüdi
ger Maneffen, berausgegeben von Bodmer. Zürich 17.j8. In der neuesten 
Zeit ist Vieles — fast zu Vieles — über jene altteutschen Dichtungen 
geschrieben worden.

lv 82.00 2_
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